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Die Historische Gesellschalt
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den Familien Waétjen und Kcenenkamp
sowie einer groferen Anzahl von Firmen und Einzelpersonen.
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Die Darstellung auf dem Schutzumschlag zeigt eine im Focke-Museum angefertigte stilisierte
Nachbildung der .Bremer Kogge" vom Ende des 14. Jahrhunderts.
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Die bremische Fleute ,Die neue Carlsborg*

Zeitgenossisches Modell im Focke-Museum zu Bremen

Die hollandische Fleute ist die Keimzelle des modernen Segelschiffes. Thre Einfihrung
zu Beginn des 18. Jahrhunderts leitete eine Revolution in der europaischen Schiffahrt
ein. Verschwinden der {berhéhten Aufbauten, ungewohnliche Steigerung des Ver-
haltnisses der Breite zur Lange und handige Besegelung sind das besondere Kenn-
zeichen dieses Schiffstyps. Die Fleuten waren schneller, konnten héher am Winde
liegen als konkurrierende Einheiten und bendtigten nur ein Drittel ihrer Besatzungen.
Durchschnittlich machten sie im Jahr vier Reisen in den Ostseeraum, die schwer-
falligen Rahseyls oder Bojer dagegen nur zwei. Hier waren die Fleuten ihren
Konkurrenten wegen ihres eingezogenen Oberdecks auch noch durch einen niedrige-
ren Sundzoll tiberlegen.

Die Fleute hat den Holldnder zum Frachtfahrer der Welt gemacht. Die Schiffe anderer
europdischer Staaten konnten nur durch protektionistische staatliche MaBnahmen in
Fahrt gehalten werden. Die Fleute wurde deshalb unverdandert oder in ihren Kon-
struktionsgedanken von anderen Schiffahrtsldndern tibernommen. In Bremen hatte
der neue Schiffstyp, der hier zunichst unter dem Namen ,Boot“ registriert wurde,
bereits ab 1621 uberragende Bedeutung. Bei unserem Modell deutet der Name, der
auf die von den Schweden mehrfach geplante, in ihrem Bau seit 1672 aber kaum
begonnene und niemals fertig gewordene, als Wettbewerber fiir Bremen gedachte
Festungs-, Hafen- und Handelsstadt an der Geestemiindung hinweist, auf das letzte
Viertel des Jahrhunderts hin. Arnold Rehm
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Geleitwort

Biicher haben ihre Geschichte — schon im Entstehen, wie das hier
vorliegende. Es sollte der 50. Band des Bremischen Jahrbuchs sein,
war also von vornherein mit einer ,runden”, einer ,Gedenkzahl”
ausgestattet. Es sollte aber auch eine Festschrift sein, zur tausendsten
Wiederkehr des Tages, an dem zum ersten Male in der urkundlichen
und damit der gesicherten Uberlieferung von einem am Orte ansdssigen,
von einem Bremer Kaufmann also die Rede ist. Die Entwicklung hat es
mit sich gebracht, daB sich das Gewicht zusehends in der Richtung auf
eine Festschrift verschob, der Charakter des Jahrbuchs aber demgegen-
iiber zuriicktrat.

Eine gute Anzahl von Aufsdtzen fiir sie stand zur Verfiigung, und
darunter waren auch wichtige, in bestimmten Zweigen der Wissen-
schaft allgemein weiterfiihrende wie die, die mit der Bergung und
Instandhaltung des Bremer Koggefundes zusammenhdngen, weiter der
iiber die alten Schiffsrechtszeichen und der iiber den Wert der Bremer
Mark im Mittelalter. Gerade weil es sich hier um Arbeiten von nicht
geringem Umfange handelt, wurde ein Verzicht auf das gewohnte
duBere Bild des Jahrbuchs, wollte man es nicht allzusehr anschwellen,
unhandlich und tiber die MaBen teuer werden lassen, mit einem
gelinden Zwange zur rettenden Notwendigkeit. DaBl dabei der Heraus-
geber selber ein kleines Opfer brachte, indem er auf die Verdffent-
lichung seines Aufsatzes iiber die holldndische Brauerfamilie Heineken,
Inhaber der gréBten niederldndischen Brauerei, der Herstellungsstatte
von Heinekens Bieren in Amsterdam, die in ihrem Ursprung eine Bre-
mer Brauerfamilie war und in ihrem Werdegang auf niederlandischem
Boden das typische Abbild der lebhaften Beziehungen zwischen Bremen
und den Niederlanden in den nachmittelalterlichen Jahrhunderten
bietet, Verzicht leistete, sei wenigstens vermerkt: der Aufsatz, der in
seiner anfdnglichen Planung fiir die Festschrift zum 70. Geburtstage
von Percy Ernst Schramm bestimmt war, wird im nachsten Bande des
Bremischen Jahrbuches erscheinen. Am meisten in die Augen fallen
wird diesmal das Fehlen des Besprechungsteiles und der gewisser-
maBen ,amtlichen” Kundmachungen, der Jahres- und der Kassen-
berichte iiber die Téatigkeit der Gesellschaft. Das alles bleibt bis zum
51. Bande des Jahrbuchs aufgehoben. Geblieben ist also eine reine



Sammlung von Aufsdtzen, und der gebrduchliche Haupttitel des Buches,
der 50. Band des Bremischen Jahrbuches zu sein, fehlt; er erscheint
vielmehr, nur als ,Riicktitel” auf der Riickseite des Titelblattes, um die
weitere Zdahlung zu ermoglichen. Weiter ist als Besonderheit dieses
Jahrbuchbandes hervorzuheben, daB die Hauptauflage gebunden er-
scheint und mit Schutzumschlag versehen, der den Charakter des
Buches unterstreicht, eine Festschrift iiber die tausendjdhrige Ge-
schichte des Bremer Kaufmanns zu sein, wie das Titelblatt in die
Augen springend zum Ausdruck bringt.

Die Sammlung von Aufsitzen, die das Buch nunmehr enthilt, gibt
im ganzen einen Léngsschnitt durch bremisches Kaufmannstum in
seiner Entwicklung durch die Jahrhunderte und damit gleichzeitig,
weil sich beides jeweils ergénzt, ein Bild bremischer Wirtschaft, des
Wirkens unserer Vaterstadt als Handelsplatz und Hafen von Welt-
rang, dies gleichfalls gewissermaBen im Langsschnitt erkennbar.

Voranzustehen hatten zwei Aufsatze iiber die Marktgriindung: der
eine lber die Echtheit der Urkunde, mit der 888 ein dlterer Markt in
die Erscheinung trat, der andere iiber das Verhiltnis der beiden Markt-
urkunden, der eben genannten und der von 965, zueinander und zur
ottonischen Marktrechtspolitik. Es folgen jene Sonderaufsitze aus
mittelalterlicher Zeit: iiber Kogge, Schiffsrechtszeichen, Bremer Mark,
worauf dann mit einer Darstellung der Geschichte der bremischen
Gronlandfahrt der zeitliche Faden der Entwicklung wiederauf-
genommen wird, zundchst fiir die nachmittelalterlichen Jahrhunderte.
In die Frithzeit des Bremer Uberseehandels neuzeitlicher Pragung fiihrt
die Veroffentlichung der Instruktion fiir den Supercargo der ersten
bremischen Ostasienfahrer. Eine listenméBige Erfassung der im Fernen
Osten tdtig und ansidssig gewordenen Bremer wird dem Familien-
forscher dienen konnen, widhrend ein Aufsatz iiber die Bedeutung
Bremens fiir die frithen deutsch-japanischen Beziehungen auf die welt-
politischen Verkniipfungen kaufménnischer Tatigkeit in Ubersee ver-
weist. Demgegentiber tritt die Kleinarbeit des Alltages in einem
Aufsatz liber Bremer Kaufleute im Norden Brasiliens hervor; ihr
nordamerikanisches Wirkungsfeld dagegen, der ,klassische” Bereich
fiir Bremens Uberseehandel und Uberseeschiffahrt fiir ein Jahrhundert
und langer, wird in einem Lebensbild dargestellt, das in den Umkreis
H. H. Meiers und des Norddeutschen Lloyd gehért. Zum BeschluB



bringt ein Aufsatz liber ,Bremen im Wandel der Weltwirtschaft" eine
willkommene Zusammenfassung all der vielen Einzelziige bremischer
Uberseeischer Wirtschaft seit Aufnahme ihrer neuzeitlichen Formen.
Was dann noch folgt, sind einzelne Blicke in benachbarte Bezirke
geschichtlichen Forschens, miinzgeschichtlich mit einem Beitrag iiber
die Gedenkmiinze zum hundertjéhrigen Bestehen Bremerhavens, volks-
kundlich mit einem solchen iiber den Donnerstag als Schiffssonntag,
kunstwissenschaftlich und gleichzeitig als Anregung zu inventarisie-
render Arbeit mit Ausfiihrungen iliber die Portrdts bremischer Kauf-
leute, ,Gedanken iiber eine bremische Unternehmerikonographie”.

Weit gespannt ist also der Bogen, der in dieser Sammlung von
Aufsatzen zum Tausendjahrsgedenken des Bremer Kaufmanns an-
geschnitten wird, in der Tat tiber das ganze Jahrtausend seiner bis-
herigen Tétigkeit. Dieses Gedenken nicht nur zu feiern, vielmehr auch
durch eine Verd6ffentlichung wie diese zu ,dokumentieren”, schien der
Historischen Gesellschaft ein echtes Anliegen zu sein, wie fiir den
Kaufmann als den Nachstbeteiligten beim Gedenken, so fiir den
forschenden und darstellenden Gelehrten als Anwalt des geschicht-
lichen Sinnes in unserer Vaterstadt. Indes ging es iiber die Kraft der
Gesellschaft, die durch die Veréffentlichung entstandenen und im
Augenblick noch weiterhin entstehenden Kosten in vollem Umfange
selber zu tragen. Dankbar gedenkt sie hier der ihr gewordenen Hilfe,
vor allem der des Staates aus den groBen fiir die Jahrtausendfeier zur
Verfiigung gestellten Geldmitteln, aber auch der privater Unternehmen.
Wenn hier die HAG Aktiengesellschaft, die Bremer Landesbank, die
Sparkasse in Bremen besonders genannt werden, so geschieht das
auch stellvertretend fiir viele andere und dabei auch fiir Einzelpersonen,
die der Historischen Gesellschaft geholfen haben, dieses ihr ,Tausend-
jahrsschiff” gut in den Hafen zu bringen. Als Herausgeber des Werkes
gedenke ich dabei voller Dankbarkeit eines der Unseren selber, unseres
Schatzmeisters W. H. Koenenkamp, ohne dessen unermiidlichen Eifer
in der Beschaffung der Geldmittel es wohl kaum mdglich gewesen
waire, dieses unser Schiff iiberhaupt ,flottzumachen®”.

Modge es nun gute Fracht all denen bringen, die es angeht. Nicht nur
der forschende Gelehrte ist es, vielmehr ist es ebenso der Kaufmann,
und letzthin ist es die ganze Stadt, ist es jeder ihrer Biirger, der sehr
wohl weiB, daB von Bremens Handel und Schiffahrt und mithin von



der Tiichtigkeit des Bremer Kaufmanns weitgehend das Wohlergehen
des gesamten vaterstadtischen Gemeinwesens abhdngt und daBl dartiber
hinaus die grofere Gemeinschaft von Volk und Staat der Deutschen
dieses unser Gemeinwesen gerade in dieser Eigenart nicht entbehren
kann und ihm, von daher gesehen, seine besonderen Freiheiten, seine
besondere Stellung im Gesamtstaate anerkennt. In diesem Bereiche
das Erbe der Viter gleichfalls zu pflegen, auch dazu moéchte dieses
Buch angeregt haben.

Bremen, am 17. Juni 1965

Friedrich Priiser
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I

Das ilteste Bremer Marktprivileg:
Die Arnoli-Urkunde vom Jahre 888
Zur Geschichte ihrer Kritik

Von Richard Drogereit

Die Urkunde Konig Arnolfs vom 9. Juni 888, mit der dieser auf An-
regung des Erzbischofs Rimbert der Bremer Kirche die von seinen
Vorgédngern Karl dem GroBen, Ludwig dem Frommen, Ludwig dem
Deutschen und Karl III. verliehenen Schenkungs- und Immunitéts-
urkunden bestatigte, ferner in Bremen das den Leitern derselben
Kirche in Hamburg bereits zugestandene Recht der Miinzpragung und
des Handels gestattete, das in Hamburg wegen der Gefdhrdung durch
die Heiden nicht ausgeilibt werden. konnte, weiter dem Bischof (fiir
Bremen) das Zollrecht und dem (Dom-)Klerus das Wahlrecht ver-
lieh 1), ist nicht ganz unumstritten.

Nachdem Lappenberg die Urkunde, die bis dahin nur aus einer
unvollstandigen Notiz bekannt war, im Jahre 1838 in Stade auffand
und auf Grund des damals bereits etwas verblichenen und schad-
haften Originals druckte, wurden ldngere Zeit keine Zweifel an
ihrer Echtheit laut. Man bemiihte sich nur, einige Stellen, die da-
mals schon entweder kaum noch lesbar oder wegen der Schadhaftig-
keit verschwunden waren und die Lappenberg ,aus einer édlteren, im
allgemeinen als richtig bewdhrten Abschrift”?) ergdnzt hatte, zu
kldren. Zu diesen Stellen gehért auch die in Zeile 7: [percussuram]
nummorum *). Ehmdk und von Bippen, die die Urkunde etwa 30 Jahre
spdater erneut in Stade einsahen, fanden die ,gut geschriebene Ur-
') Zum Druck vgl.: Hamburgisches Urkundenbuch Bd. 1, 1842, hrsg. von

Joh. M. Lappenberg, Neudruck 1907, Nr. 22; Bremisches Urkunden-

buch Bd. 1, 1873, hrsg. von R. Ehmck-W. v. Bippen, Nr. 7; Peitz,

W. M.: Untersuchungen zu Urkundenfédlschungen des Mittelalters Teil 1:

Die hamburgischen Fdlschungen (Erg. Hefte zu den ,Stimmen der Zeit",

Reihe II, Forschungen H. 3), 1919, S. 248f., schlieBlich und maBgebend:

Die Urkunden der deutschen Karolinger, Bd. III: Die Urkunden Arnolfs,

bearbeitet von P. Kehr (MG, DD. ex stirpe Karolinorum), 2. Aufl., 1955.
%) Kehr bezeichnet diese Abschrift dagegen als wertlos. Sie ist heute ver-

loren.
3) Kehr glaubte, noch Spuren von p und c lesen zu kénnen.
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kunde” jetzt ,sehr verblaBt”. Sie benutzten gleichfalls die Abschrift,
die sie dem 17. Jahrhundert zuwiesen. Es gelang ihnen dabei, Lappen-
berg an einigen Stellen zu verbessern %); dagegen sahen sie von dem
nummorum — wie auch spdter Kehr — die beiden ersten Silben
nicht mehr. Ich mochte annehmen, daB Lappenberg trotz seiner an-
deren Angabe sie ebenfalls nicht mehr vor sich hatte.

Als Engelbert Miihlbacher dann die Béhmerschen Regesta Impera-
torum neu bearbeitete ¥), da bezeichnete er die Urkunde als ,eine
geschickte Nachzeichnung eines Originals Arnolfs, dem das Protokoll
entnommen sei”, aber insgesamt als eine Fadlschung. Den Text von
der tlberarbeiteten Arenga ab bis zur Corroboratio mit ihrer Reim-
prosa el ut hec a nullo violentur, a nobis concessa esse dubitentur
hielt er fiir ,durchaus unzuverldssig”. Auf den spadteren Ursprung
verweise auch die Namensform Hluthuici. Dazu kenne der Bremer
Geschichtsschreiber Adam die Urkunde nicht. Auch sei Erzbischof
Rimbert, der am 11.Juni 888 starb, nie am Hofe Arnolfs gewesen,
habe also auch nicht persénlich um Privilegienbestdtigung nach-
suchen konnen. SchlieBlich spielte natiirlich noch die ,iible Gesell-
schaft der Hamburger Féalschungen” mit. — Michael Tangl, Miihl-
bachers Mitarbeiter, schloB sich dieser rein am Sachlichen und an
den inneren Merkmalen ausgerichteten Kritik an, konnte jedoch
nicht umhin festzustellen, daB hier eine echte Vorlage gewandt, ja,
so meisterhaft nachgeahmt sei, daB ,selbst das geiibte Auge die
Nichtoriginalitat nicht sofort zu erkennen vermag"”. Er vermutete, Erz-
bischof Adaldag, der zu Anfang von Ottos des GroBen Regierungs-
zeit Notar und Titularkanzler war, habe die Fdlschung angefertigt.
Tangl konnte freilich keine Schriftgleichheit mit dem ,vielleicht

4) Ehmck und v. Bippen haben gut gelesen; Kehr konnte sich ihnen weit-
gehend anschlieBen. An einer Stelle haben sie Lappenberg verbessert,
was Kehr nicht vermerkte. Es heiBit richtig: Allata sunt etiam nobis, wo
Lappenberg coram nobis las. An zwei Stellen lesen beide Urkunden-
biicher mit Peitz gegen Kehr: in Zeile 5: alque statt itemque; in Zeile 6:
adprobare statt probare. Nur Ehmdk und v. Bippen lasen richtig wie
Kehr — infestationem statt infestationes, so auch Peitz, was heute noch
zu erkennen ist.

5 B6hmer, Joh. Friedr.: Regesta ... imperatorum, 1831 ff.; neu be-
arbeitet u. a. von E. Miihlbacher als: Regesta imperii, Bd. 1, 1877
(hier Nr. 1744), 2. Aufl. 1899, Nr. 1792, — Beide Auflagen standen mir
nicht zur Verfiigung; ich muBte also nach Peitz zitieren.
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eigenhdndig von Adaldag rekognoszierten Diplom Ottos I. MG. DO. I
Nr. 1* feststellen. Dies sei ,bei dem geringen Vergleichsmaterial und
dem doch betrachtlichen Zeitabstand von etwa 20 Jahren zwischen
Ottonen-Original und Arnolf-Félschung auch miBlich" 9).

Auch diesen Bemerkungen liegt keine einwandfreie diplomatische
Kritik, die von den duBeren Merkmalen im Zusammenhang mit der
ubrigen zeitgendssischen Uberlieferung, also der Arnolfs, auszu-
gehen hat, zugrunde. Tangl hatte indes offensichtlich Zweifel. Zweifel
hatte auch Edmund E. Stengel, der eine umfassende Untersuchung
der Immunitdtsurkunden jener Zeit vorlegte. Er erklarte einmal, der
Text der von dem Notar Engilpero diktierten, vom Notar Aspert
rekognoszierten Urkunde sei zwar nicht einwandfrei, aber auch nicht
so durchaus unzuverldssig, wie Miihlbacher annehme. Eine Reihe
auffallender Ausdriicke werde durch eine andere, von Engilpero ver-
faBte Urkunde gedeckt, die Miihlbacher allerdings ebenfalls verworfen
habe, Stengel aber mit Tangl und dem bekannten Diplomatiker Erben
fiir echt erachtete. Selbst in einem besonders angefochtenen Satz?)
mochte Stengel vielleicht noch einen echten Kern erkennen, wenn
er auch einen Teil dieses Satzes fiir ,sehr verdachtig” halt. Er nimmt
darum an, die Arnolf-Urkunde sei interpoliert 8),

Stengels Kritik beschrdnkt sich also ebenfalls auf das Textlich-
Sachliche, geht nicht den &uBeren Merkmalen nach. So war es kein
Wunder, daB sich bald darauf Widerspruch erhob. Wilhelm Peitz
erklarte vollig zu Recht, daB man die Begriindung, Rimbert habe
nicht personlich um die Privilegienbestdtigung ansuchen kénnen,
nur mit einigem Erstaunen lesen kénne. Die Urkunde besage nichts
iber ein solches personliches Ansuchen, wie etwa mit einer Wen-
dung Rimpertus ... adiens celsitudinem nostram. . .; sie erkldre viel-

f) Tangl, M.: Die Urkunden Karls des GroBen fiir Bremen und Verden
(MIOG Bd. XVIII), 1897, S. 651,, und S. 66 Anm. 1. Tangl benutzte diese
Annahme auch als Argument, daB auch unter Erzbischof Adaldag ge-
falscht worden sei.

) Et ut a nullo de his dubitetur, singulorum anuli impressio exigit; et ut
nos eadem predicta probare (adprobare) nostroque decernere vellemus,
ut ipsa essent rata, rogatu prefati venerabilis archiepiscopi Rimberti
adquievimus concedentes alque sancientes, ut nihil ... m habeatur de
his, que per propria chirographa collata esse videntur.

f) Stengel, Edmund E.: Diplomatik der deutschen Immunitatsprivi-
legien vom 9. bis zum Ende des 11. Jahrhunderts, Teil I, 1910, S. 86
Anm. 2; S. 110 Anm. 3; S. 125 Anm. 4.
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mehr nur Rimpertus . . . suggessit; rogatu ... archiepiscopi. Das konne
ebenso auf ein schriftliches wie miindliches Gesuch durch einen
Boten weisen. Die von Miihlbacher angezogene Vita Rimberti besage
dazu nicht schlechthin, Rimbert sei nie am Hofe Arnolfs gewesen.
Es bestehe also kein Widerspruch zwischen der Vita und der Privi-
legienbestdtigung durch den neuen Konig im Anschluf an seine
erste groBe Reichsversammlung. Weiter kann sich Peitz dafir auf
Stengel berufen, daB der Text nicht so durchaus unzuldssig sei,
sondern Parallelen habe. Stengels Einschrankung in Hinsicht auf die
im AnschluB an den ,sehr verddachtigen” Satz fehlende Immunitats-
formel, statt deren das Miinz- und Marktrecht interpoliert sei, kann
er mit dem klaren Hinweis darauf widerlegen, daB die ganze Ur-
kunde, die ein freies Diktat darstelle, die Immunitat nicht als Be-
sonderheit fasse, sondern mit den Schenkungen zusammen bestétige.
Wenn Stengel das Diplom als Immunitét fasse, so sei das falsch. —
Das Ungewdhnliche der Stilisierung spreche nicht fiir Falschung,
sondern im Gegenteil fiir Echtheit. Das komme auch im Titel Rim-
berts zum Ausdruck. Bis zur Urkunde Ottos II. fiir Adaldag von 983
heiBe es grundsatzlich sanctae Hammaburgensis ecclesiae archiepis-
copus. Vorher héatte ein Falscher also wohl kaum geschrieben:
archiepiscopus Rimpertus ecclesiae videlicet Bremensis; nach 965,
als Otto der GroBe das neue, von unserem textlich unabhédngige
Marktprivileg ausstellte, sei aber die Falschung auf Arnolf véllig
sinnlos gewesen.

Diese Bemerkung, die man genauer wohl noch so hditte fassen
konnen: ,Es muB 888 ein besonderer Grund fiir die Bezeichnung
archiepiscopus Rimbertus ecclesiae videlicet Bremensis vorgelegen
haben”, 148t sich aus der Urkunde selbst noch vertiefen. Es heifit dort
nach dem Zugestdndnis, in Bremen die Miinzprigung und das Han-
deln zu erlauben, was — wie wir wohl erlautern diirfen — in Ham-
burg nicht mehr durchfiihrbar war: sitque in potestate episcopi
provisio eiusdem mercati (in loco Brema) cum iure telonei und —
vielleicht nicht ganz so bedeutsam —: Sed et clero ibidem (Bremen)
constituto licentiam tribuimus eligendi sibi episcopos... Auch un-
sere Urkunde kannte eben nur einen Bischof von Bremen; es war
die auBergewohnliche Lage, daB der Erzbischof Rimbert von Ham-
burg eben gleichzeitig ,rector” der Kirche von Bremen — in Per-
sonalunion — war: sicut dudum ecclesiae eiusdem rectoribus in
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Hammapurg concessum fuisse. Hier ist ganz eindeutig die besondere
Lage Hamburg—Bremens in der zweiten Halfte des 9. Jahrhunderts
angesprochen: Was in Hamburg zur Zeit nicht mehr maoglich ist, wird
auf Bremen tiibertragen.

Die Reimprosa findet sich nach Peitz auch noch in einem anderen
Diplom aus derselben Zeit. Nun, dieses Beweisstiick ist im allge-
meinen nicht so durchschlagend. Gleiche Endungen ergeben sich
zwangsldufig schon durch die Konstruktion. Es muB also die beson-
dere Absicht klar hervortreten?).

Entscheidend aber war, daB Peitz das tat, was vor ihm nicht ge-
schah: er verglich die duBeren Merkmale, wenn auch nur in beschei-
denem Umfang, mit anderen Urkunden Arnolfs. Da stellte er fest,
daB auch noch weitere Urkunden vorhanden waren, die von der-
selben Hand stammten, wogegen andere zwar einen allgemein ver-
wandten, aber im einzelnen abweichenden Charakter zeigten. Er
konnte also unser Diplom dem Notar Aspert zuweisen. Einige von
ihm gebotene Teilausschnitte aus Urkunden, die er derselben Hand
zuschreibt, zeigen das einheitliche Schriftbild der Zeit, dariiber hinaus
aber, daB man damals doch noch sehr viel auf dem Pergament er-
kennen konnte!?), Es war also durchaus moglich, sich auf Grund der
duBeren Merkmale ein zuverlédssiges Urteil {iber echt oder unecht zu
bilden.

Wahrend Peitzens Beweisfilhrung May nicht ausreichend erschien,
der die Urkunde dementsprechend noch als ,angebliches Original”
kennzeichnete '), erhob Paul Kehr Peitzens Ansicht in der Monu-
mentenausgabe zur absoluten GewiBheit. Kehr, ein Meister der diplo-
matischen Methode, dem zudem das gesamte Material an Urkunden
aus dem Zeitraum der spdteren Karolinger zur Verfiligung stand, wies
auf Grund seiner Kritik der &uBeren und inneren Merkmale mit
letzter Klarheit nach, daB das Diplom zwar nicht von Engilpero dik-
tiert worden sei, wie Stengel meinte, daB es indes von dem ,Kanz-
lei”-Schreiber Aspert B geschrieben wurde, was in etwa schon Peitz

) Das Parallelbeispiel ist von Peitz schlecht gewéhlt: et ut hec aucloritas
nostra firmior habeatur et per futura tempora a fidelibus nostris verius
credalur,

%) Peitz: Hamburger Fédlschungen S. 143/148 und 317 ff. sowie Taf. 2.

) May, O. H.: Regesten der Erzbischéfe von Bremen Bd. 1, 1937, S. 18 f,,
Nr. 68.
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erkannte hatte. Das ungewohnliche Diktat dagegen stamme nicht aus
der ,Kanzlei”. Die Urkunde sei wahrscheinlich nach miindlichem Dik-
tat abgefaBt worden, wofiir auch der sinnlose Hoérfehler anulo statt
a nullo spreche. Seine besondere Aufmerksamkeit widmete Kehr dem
Chrismon, dem Monogramm und dem Rekognitionszeichen, die er als
vollig einwandfrei anerkannte '?).

Die Schrift, die er im einzelnen nicht so verfolgte, ist heute in gro-
Berem AusmabB nur noch in der ersten Zeile und in dem — heraldisch
gesehen — rechten oberen Viereck des Pergaments, dazu teilweise
am linken Rand, an einigen Stellen des mittleren Teils und in Hoéhe
der Signumzeile fiir das bloBe Auge sichtbar!¥). Die Stiicke gentigen
indes fiir die Feststellung, daB die Schrift in keiner Weise derjenigen
einer Nachahmung gleicht. Bei einer solchen treten doch immer
wieder Unsicherheiten auf; dagegen ist unsere Schrift durchweg flis-
sig, ziigig, sicher und einheitlich. Die Buchstabenformen sind zeit-
genossisch, etwa das ¢ mit Aufsatz, das g mit der charakteristischen
Kopfschlinge, die m und n mit einkurvenden Schéiften, das p mit dem
nach oben geschwungenen Riickenbogen, die kleinen f und s, die
schon unter Otto I. vergroBert und in der Oberlange mit einer Schlei-
fe durchzogen werden. Die Ligaturen sind die typischen der Zeit, die
Oberldngen haben den Linksschwung. Auch von hier aus kann an der
Echtheit der Urkunde nicht gezweifelt werden.

Mit diesen Feststellungen muB auch der Text als einwandfrei be-
trachtet werden. Wenn er trotzdem der Marktrechtsverleihung Ottos
des GroBen nicht zugrunde liegt, obwohl man sonst immer wieder
auf die Vorurkunden zuriidkgriff, so vielleicht deshalb, weil unsere
Arnolf-Urkunde einer Sonderregelung diente. Dem Erzbischof wurde
wegen dringender Not fiir Bremen zugestanden, was an sich fiir
seinen eigentlichen Sitz Hamburg galt. Es war — wie dieses Aus-

12) Kehr: Arnolf S. XXXVI{. und 39 f.

13) Ich halte es nicht fiir ausgeschlossen, daB man mit der Quarzlampe und
der Fluoreszenzphotographie noch allerhand herausholen kann. Beides,
auch das erstere, stand mir in Stade nicht zur Verfiigung.
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weichen nach Bremen — offenbar nur als zeitweilig gedacht¥), Tat-
sachlich lag der Mittelpunkt der Diézese Hamburg-Bremen spitestens
seit 937 wieder in der Marienkirche zu Hamburg, wihrend das Dom-
stift Bremen damals zusammen mit Ramelsloh, Bassum und Biicken
zu den ibrigen Klostern bzw. Stiftern der Diézese zihlte 13), Man
wird also in Erzbischof Adaldag wohl den Erbauer der bei ,, Speersort”
in Hamburg entdeckten Burganlage sehen diirfen. Auch aus solchen
Grinden konnte fiir Bremen eine endgiiltige, neue Vergebung statt-
haben.

') Da die Urkunde einmal nicht als Vorurkunde herangezogen wurde, zum
andern Adam sie nicht in scriniis ecclesiae nostrae (sc. Bremensis) fand,
sie zum dritten nicht verfalscht ist, darf man wohl annehmen, daB sie
als iberholt schon bald wieder nach Hamburg iibergefiihrt wurde,
wo sie dann liegenblieb.

%) Vgl. DO, 11 u. 13. — ,Monasterium* bedeutet Kloster oder Stift.
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I1
Die Bremer Markturkunden von 888 und 965

und die ottonische Marktrechtsentwicklung

Von Heinrich Bilittner

Durch die beiden groBen zusammenfassenden Werke von Edith
Ennen') und Hans Planitz®) {iber die europdische und deutsche Stadt-
entwicklung des Mittelalters hat die Stadtrechtsforschung, die seit
den Arbeiten von H. Pirenne sich mit den Fragen des Werdens und
der Ausformung des mittelalterlichen Stidtewesens immer wieder
beschidftigte, einen erneuten kréftigen AnstoB erfahren. Dabei brach
sich sehr bald die Erkenntnis eine Bahn, daB die zusammenfassende
Synthese auf der Bearbeitung einzelner kleinerer Rdume aufbauen
miisse?), da keineswegs iiberall zur gleichen Zeit die gleichen Vor-
aussetzungen des geschichtlichen Werdeganges fiir die Stadt und ihre
Vorformen gegeben waren; wie fruchtbringend diese Gesichtspunkte
waren, ergab sich vor allem aus den stadtgeschichtlichen Unter-
suchungen des Konstanzer Arbeitskreises?). Die stadtgeschichtliche
Fragestellung hat auch die Beschdftigung mit der Marktentwicklung
wiederaufleben lassen?®), da der Markt mit Recht als einer jener Fak-
toren angesehen wird, die bei der Gestaltung des stddtischen Lebens
eine besondere Rolle spielten.

Die Stadte der spatromischen Zeit verloren mit dem Zusammen-
bruch des westrémischen Reiches ihre wirtschaftliche Funktion im
5. und im 6. Jahrhundert keineswegs vollig. Die Stadt als Mittelpunkt
der civitas konnte in Gallien auch in der Merowingerzeit eine gewisse

!) Edith Ennen, Friihgeschichte der europdischen Stadt. Bonn 1953. Mit aus-
fihrlichem Literaturverzeichnis.

*) H. Planitz, Die deutsche Stadt im Mittelalter. Koln 1954.

%) Vgl. besonders die Arbeiten von W. Schlesinger, Zur Friihgeschichte der
europdischen Stadt in: Westfdlische Forschungen 7 (1953/1954) 229—239;
Uber mitteleuropdische Stddtelandschaften der Friihzeit in: Blatter fiir
deutsche Landesgesch. 93 (1957) 15—42; Stddtische Frithformen zwischen
Rhein und Elbe in: Vortrige u. Forschungen, hrsg. von Th. Mayer, Bd. 4
(Konstanz 1958) 297—362; alle genannten Arbeiten jetzt auch in: W. Schle-
singer, Beitrdge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters
Bd. 2 (Géttingen 1963) 42—91, 148—212.

1) Vortrdge und Forschungen, hrsg. von Th. Mayer, Bd. 4 (Konstanz 1958).

?) W, Schéller, Das Marktproblem im Mittelalter. Westf. Forschungen 15
(1962), 43—95,
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Bedeutung im Handel und im Warenaustausch bewahren. Das gilt
vor allem fiir die Stadte des stidlichen und mittleren Galliens; aber
auch im Norden Galliens sowie im germanischen Bereich von Rhein
und Donau waren trotz der tiefgreifenden politischen und sozialen
Wandlungen in der iiberlebenden civitas noch Reste der ehemaligen
wirtschaftlichen Aufgaben iibriggeblieben. In den Gebieten rechts
des Rheines und seines Vorlandes sowie nérdlich der Donau, in denen
es keine fortlebenden civitates gab, waren in der Merowingerzeit die
Platze des Warenumschlages und des moglichen Marktes viel seltener
als im Innern Galliens; ganz erloschen war im rechtsrheinischen Ge-
biet des Merowingerreiches die Handelstdtigkeit aber auch nicht. Sie
vollzog sich aber meist nur an wenigen Pldtzen, zu denen die Kauf-
leute hinzogen zur Zeit des Marktverkehrs, der offensichtlich bereits
mit einer gewissen RegelmdBigkeit stattfand. Fiir das niederdeutsche
Gebiet braucht in diesem Zusammenhang nur auf die Handelsplatze
im Rheinmiindungsgebiet oder an den Elbelandschaften hingewiesen
zu werden. Das Uberwachungsgebot fiir den Handel, der nach dem
Slawenland ging, wie es im Jahre 805 von Karl dem Grofen erlassen
wurde?), zeigt von der unteren Elbe bis nach Magdeburg und weiter
zum oberen Main und zur Donau solche Handelsplatze, wie sie fur
die Landschaften rechts des Rheines typisch waren, in der schriftlichen
Uberlieferung auf.

In den Gegenden, die zwischen dem Helweg und dem Nordmeer
lagen, gab es im 8./9. Jahrhundert offensichtlich nur wenig Méglich-
keiten und auch wenig Notwendigkeit fiir solche groBeren Markte.
Die groBe Verbindung von Kdéln nach der Elbe lief von West nach Ost
vor den letzten Ausldaufern der Mittelgebirge; von den Hafen im
Maas- und Rheinmiindungsgebiet nach den groBen Handelsplatzen
von Haithabu und von Birka in Schweden fiihrte der Weg tlber See.
Die niederdeutschen Gebiete zwischen Rhein und Elbe besaBen im
frihen Mittelalter noch weite Wald- und Moorlandschaften; die Be-
siedelung konnte infolgedessen nicht allzu stark sein. Noch in der
Zeit Karls des GroBen zeigte es sich bei den langjdahrigen Sachsen-
feldziigen, wie wenige groBe StraBenziige das niederdeutsche Sach-

%) Vgl. die oben Anm. 3 genannten Arbeiten von W, Schlesinger.
) Mon. Germ. Hist. Capit. reg. Franc. 1 122 Nr. 44,7,
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senland aufzuweisen hatte®), Flir Bremen gibt die Vita s. Willehadi
indirekt eine Bestdtigung der eben skizzierten Zustdnde; als Willehad
nach der Wiederaufnahme seines Wirkens im Gau Wigmodia den
Mittelpunkt seiner Tatigkeit in Bremen einrichtete und dort die
St.-Peters-Kirche erbaute?), war in Bremen offensichtlich nach der
Schilderung der Vita noch keine bedeutsame Siedlung oder ein wich-
tiger, volkreicher Handelsplatz und Kaufmannsort. Als Ubergang liber
die Weser besaB diese Stelle aber sicherlich schon eine gewisse Be-
deutung aus den Voraussetzungen der Landschaft heraus!?),

Das Marktwesen wurde im Karolingerreich des 8. Jahrhunderts und
des frithen 9. Jahrhunderts noch nicht als ein besonderes Koénigsrecht
beansprucht. Andererseits war in den ostfrankischen Gebieten seit
dem 9. Jahrhundert ein Streben vorhanden, die Autoritét des franki-
schen Konigtums bei der Errichtung eines Marktes deutlich werden
zu lassen. Dies trat bei Kloster Corvey im Jahre 833 klar in Erschei-
nung. Der Abt des erst wenige Jahre zuvor gegrindeten Klosters hatte
die Uberzeugung gewonnen, daB in der Weserlandschaft ein Markt
notwendig sei; er wandte sich an Kaiser Ludwig den Frommen mit
der Bitte um Einrichtung eines solchen!!), Der Herrscher verfiigte
jedoch die Verleihung des Miinzrechtes an die Abtei Corvey; von
dem Marktrecht ist in der Urkunde Ludwigs nicht die Rede. Dieser
zundchst erstaunliche Sachverhalt findet leicht seine Erklarung, wenn
man das Miinzrecht bereits als Regal erkennt, andererseits der karo-
lingische Herrscher das Marktrecht noch nicht als ein solches ansah.
Die Frage aber, wer im ostfrankischen Gebiete die Markte unter sei-
nen Schutz nehmen und einen sicheren Ablauf des Marktlebens ge-
wahrleisten sollte, war seit dem Corveyer Verlangen fiir das 9. Jahr-
hundert gestellt. Sie war hier wichtiger als im westlichen und siid-
lichen Teil des Karolingerreiches; denn dort war im 9. Jahrhundert
die Griindung von Mairkten nicht besonders aktuell, da diese Land-

%) Geschichtlicher Atlas von Hessen, Blatt 7.

%) Mon. Germ. Hist. Script. 2, 383: Bei der Kirchweihe in Bremen im Nov. 789
wird eine besondere Eigenschaft dieses Platzes nicht erwéahnt.

%) H. Schwarzwilder, Entstehung und Anfdnge der Stadt Bremen (Bremen
1955) S. 39 ff.,, 53 ff. — Ders., Bremen im Mittelalter. In: Studium generale
16 (1963) 391—421, besonders 395 f.

1) Béhmer-Miihlbacher, Regesta imperii Nr. 922; S. Rietschel, Markt und Stadt
in ihrem rechtlichen Verhiltnis (Leipzig 1897), S. 16 1.
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schaften aus der Vergangenheit iiber geniigend Handelspldtze ver-
fiigten'?). Im ostfrankischen Raume aber mubBte sich die Frage nach
der rechtlichen Einordnung des Marktes erheben, je weiter dieser in
die karolingische Welt hineinwuchs und ihr soziales und wirtschaft-
liches Geflige auf sich anwendete.

In diesen Zusammenhang ist die Urkunde zu stellen, die am 9. Juni
888 zu Frankfurt der karolingische Kénig Arnulf fiir den Erzbischof
Rimbert, der seinen Titel nach der Bremer Kirche fiihrte, ausstellen
lieB'3). Der greise Erzbischof selbst kam freilich nicht mehr in den
Besitz der von ihm erbetenen Konigsurkunde; bereits am 11. Juni
verstarb er zu Bremen'¥). Arnulf bestatigte in diesem in seiner Kanz-
lei ausgefertigten Diplom der Bremer Kirche die Besitzungen und das
Immunitdtsrecht, so wie dies in den Urkunden seiner Vorganger von
Karl dem GroBen bis zu Karl IIl. geschehen war. Dartber hinaus aber
verlieh er fiir Bremen das Miinz- und Marktrecht, wie die Bischofe es
bisher fiir Hamburg besessen hatten, es aber dort wegen der Wi-
kingergefahr nicht mehr handhaben konnten. Damit ist die Urkunde
Arnulfs, die zundchst nur eine Bestdtigung vorhandener Rechte war,
mitten in das Zeitgeschehen hineingestellt.

Die Formulierung des Marktrechtes fiir Bremen lafit bereits auf-
horchen; denn hier ist in den ostfrankischen Konigsurkunden fiir den
Markt zum ersten Male die Rede von einer permissio, einer con-
cessio, einer Erlaubnis und Genehmigung des Konigs fiir einen Markt.
Der Begriff des concedere wird dabei bereits auf den gerade auf-
gegebenen Markt von Hamburg angewendet. Wie weit diese Gewdh-
rung eines ostfrankischen Konigs hier in die Vergangenheit zuriick-
ging, wird nicht gesagt; am ehesten wird man sie auf Ludwig den
Jiingeren beziehen, der auch sonst in seinem Herrschaftsbereich neue
verfassungsrechtliche Gedanken iibernahm, wie sich am deutlichsten
bei der Klostervogtei zeigt.

12) Vgl. Traute Endemann, Markturkunde und Markt in Frankreich und Bur-
gund vom 9. bis 11. Jahrh. Konstanz 1964; bes. S. 15ff.

13) Mon. Germ. Hist. DArn. S. 39 Nr. 27; Schwarzwdlder S. 75 ff.

) Hauck, Kirchengesch. Bd. 2, 817.
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Die Formulierung, die in der Arnulfurkunde fir den Markt zu
Bremen gefunden wurde'?), gibt noch einige weitere Aufschliisse; der
Wortlaut ist (durch das Verbum fieri) auf das Marktgeschehen, auf
die Tatigkeit des Marktlebens als solche gerichtet, in der Vorstel-
lungswelt des Verfassers der Urkunde spielt der Marktplatz oder
die Marktsiedlung noch keine besondere Rolle.

Das Privileg Arnulfs fiir Bremen ist um so beachtenswerter in sei-
nem Inhalt, als in der ersten Jahreshalfte 888 fiir Arnulf an sich ganz
andere Fragen im Vordergrund standen. Nachdem dieser Karolinger
seinen Vorgdnger und Oheim Karl III., der noch einmal alle karolin-
gischen Gebiete unter seiner Herrschaft vereint hatte, im Spatjahre
887 beiseite geschoben und verdrangt hatte, muBite er sich mit den
Selbstandigkeitsbestrebungen auseinandersetzen, die allenthalben im
Karolingerreich spiirbar wurden. Wahrend des Verweilens von Arnulf
im Gebiet von Frankfurt und Worms im Frihsommer 888 kam es mit
Odo von Westfranken zu einer Ubereinkunft'®), Vom ElsaB aus
sandte Arnulf sodann ein Heer gegen Rudolf von Hochburgund;
dieser suchte seinen Gegner schlieBlich im Spatherbst des Jahres zu
Regensburg auf.

Mitten in dieser politisch hochbewegten Zeit, in welcher Arnulf sich
iiberzeugen muBte, daf er die Nachfolge im ganzen Karolingerreich
nicht ungehindert erlangen konnte, fand er doch noch Zeit, sich mit
den niederdeutsch-sdchsischen Gebieten zu befassen. Die Urkunden,
die im Juni 888 zu Frankfurt ausgestellt wurden, gingen an Empfanger
im niederrheinischen Raum und im Wesergebiet!?); noch in das
gleiche Jahr 888 fillt auch eine Arnulfurkunde fiir Halberstadt !®). Der
neue Herrscher im ostfrankischen Reiche war offensichtlich bestrebt,
seinen EinfluB moglichst weit nach Norden geltend zu machen. Die
Bitte des Erzbischofs Rimbert fiir Bremen konnte Koénig Arnulf nur
gelegen kommen. Allerdings wuBte dieser der schwersten Bedrohung

15) Super hec etiam percussuram nummorum el negotiandi usum in eodem
loco Brema nuncupato fieri permittimus, sicut dudum ecclesie eiusdem
recloribus in Hemmaburg concessum fuisse, sed propter infestationem
paganorum nunc inibi esse non posse comperimus sitque in potestate
episcopi provisio eiusdem mercati cum iure telonei.

16) Annales Fuldenses, ed. Kurze, S. 116,

17) Mon. Germ. Hist. DArn. S. 37 ff. Nr. 26 {f.

¥) Mon. Germ. Hist. DArn, S. 59 Nr. 41,
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im Norden seines Reiches, der Normannengefahr, damals noch nicht
recht zu begegnen.

Bereits im Jahre 845 hatten die Wikinger, welche die Nordsee be-
herrschten, ihre Angriffe nicht nur bis zum Seinegebiet vorgetragen,
sie hatten auch Friesland angegriffen und im sdchsischen Bereich
Hamburg gepliindert?). Der Schaden in Hamburg war so stark, daB
das Bistum mit dem Bremer Bischofssitz vereinigt wurde?’). Nach
einem Abklingen der Angriffe der Nordmanner auf die europaischen
Festlandskiisten setzten mit der Riickkehr des ,grofen Heeres” der
Wikinger nach dem Scheldegebiet im Jahre 879 die Kampfe mit er-
neuter Heftigkeit ein. Bereits in den ersten Monaten des Jahres 880
errangen die wiederauftauchenden Wikinger in Sachsen einen grofien
Erfolg; die Fuldaer Annalen, eine der bedeutendsten zeitgenossischen
Quellen, stehen stark unter dem Eindruck der Niederlage der ost-
frankischen Streitkrdfte und bringen eine Art von Verlustliste bei
diesen Kampfen?®!); darunter werden die Bischéfe von Minden und
Hildesheim, Herzog Bruno, der Schwager des Konigs Ludwig des
Jingeren, sowie weitere elf Grafen und 18 satellites regii namentlich
aufgefithrt. Eine besondere Heftigkeit erreichten die Normannen-
angriffe am Niederrhein, in Friesland und in Sachsen wieder im Jahre
885, nachdem die Nordleute im Jahre 882 bis in den Raum wvon
Koblenz und Trier vorgestoBen waren. Erst im Jahre 891 wurde den
kithnen Angreifern durch Konig Arnulf an der Dyle bei Lowen eine
erste empfindliche Schlappe beigebracht. Im ndachsten Jahre hoérten
die Angriffe der Leute aus dem Norden gegen das Festland plétzlich
auf; ihre Zige richteten sich wieder gegen die englische Insel. In den
ersten Jahren und Jahrzehnten des 10. Jahrhunderts dauerten die
Einfdlle und Angriffe der Wikinger auch im westfrankisch-franzo-
sischen Gebiet von der Seine bis zu Loire weiter an, auch nachdem
sie unter Rollo nach dem Vertrag des Jahres 911 mit dem schwachen
Karolinger Karl dem Einféltigen sich in der nach ihnen seitdem be-
nannten Normandie niedergelassen hatten. Noch bis in die dreiBiger
Jahre des 10. Jahrhunderts hatte der franzdsische Koénig Rudolf lang-

1) Annales Fuldenses, ed. Kurze, S.35{.: Castellum etiam in Saxonia q. v.
Hammaburg populati nec inulti reversi sunt.

20) Planitz, Deutsche Stadt S.50; Schlesinger, Stadt. Friihformen (Vgl. oben
Anm. 3) S. 300 f.

*1) Annales Fuldenses, ed. Kurze S. 94,
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dauernde Kéampfe mit den unruhigen Wikingern zu fiihren. Nach wie
vor waren in diesen Jahrzehnten die Wikinger, die auch unter dem
Namen der Ddnen zu verstehen sind, die unbestrittenen Herren der
Nordsee. So war fiir ein Handelsleben an den Miindungen der ost-
frankisch-deutschen Fliisse in die Nordsee eine wenig glinstige Zeit.
Zum weiteren Darniederliegen des Verkehrs trugen die Ungarn-
scharen bei, die sich auch im niederdeutschen Gebiet storend bemerk-
bar machten; auch Bremen wurde um 915 durch die Reiterscharen der
Ungarn verwiistet und stark in Mitleidenschaft gezogen®?). Selbst
noch unter Erzbischof Unni (919—936) brachte die Ungarngefahr eine
erhebliche Unsicherheit in Sachsen, ebenso wie auch Angriffe der
Dédnen unter ihrem Konig Hardeknut wieder aufflammten 3).

Erst die Erfolge Heinrichs I. iiber die Ungarn und sein Sieg iiber
die Dédnen im Jahre 934, der bis nach Italien hin Aufsehen erregte?24),
schufen im niederdeutschen Gebiet Wandel zu einer ruhigeren Ent-
widklung. Auf den Erfolgen seines Vaters konnte dann Otto I. auf-
bauen und die deutsche Uberlegenheit gegeniiber den Danen wahrend
des ersten Jahrzehntes seiner Regierung festigen. Diese Erfolge
Ottos I. gegeniiber den Ddnen schiitzten indirekt nunmehr auch die
deutsche Nordseekiiste und ihre FluB- und Seewege.

Als das Bistum Bremen, das mit dem Erzstift Hamburg verbunden
war, zu Beginn der Regierung Ottos I. wieder frei wurde, bestellte er
dort den sdachsischen Adligen Adaldag, der aus dem Domstift Hildes-
heim zur koéniglichen Kanzlei gekommen war, zum Erzbischof von
Hamburg-Bremen ?%); damit hatte Bremen eine auberordentliche Per-
sonlichkeit als Leiter seiner Geschicke fiir die néchsten fiinf Jahr-
zehnte erhalten. In leichter Abwandlung einer Vergilstelle stellte der
Geschichtsschreiber Adam von Bremen ein Jahrhundert spiter fest:
Iste est, qui nobis rempublicam restituit; dieses allgemeine Urteil
schickte er gewissermaBen als Leitsatz seiner Darstellung der Regie-
rungszeit Adaldags voraus?®).

22) Adam von Bremen I 52/53, ed. Schmeidler S. 53 f.

23) Adam von Bremen I 55; ed. Schmeidler S. 56.

*1) Noch Liudprand von Cremona berichtet, wie stark der Eindruck der
Danenerfolge Heinrichs I. auf den italischen Kénig Hugo gewesen ist.

*) G. Glaeske, Die Erzbischéfe von Hamburg-Bremen als Reichsfiirsten (937
bis 1258) (Hildesheim 1962) S.5—25.

26) Adam von Bremen II 1, ed. Schmeidler S. 61.
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Adaldag lieB sich sogleich bei der Ubernahme des Erzstiftes Ham-
burg-Bremen dessen Besitz und Rechte durch Otto I. bestédtigen. In der
Koénigsurkunde, die dieser im Juni 937 seinem Vertrauensmann in
Bremen ausstellen lie, wird die Rechtslage der zu den Reichskirchen
Hamburg-Bremen gehorigen Besitzungen klar umrissen?®?). Die Ent-
wicklung der weltlichen Rechte hatte mit der fortschrittlichsten Ver-
fassungsgestaltung der Zeit Schritt gehalten; die liberkommene karo-
lingische Immunitat war bereits weitgehend zu einem Gerichtsbereich
des Erzstiftes geworden, der von dessen Hochvogt ausgeiibt wurde.
Fiir unsere Betrachtung aber ist noch wichtiger, daB in der Koénigs-
urkunde die Begriffe libertas et tuitio auftauchen?®), um die Rechts-
lage knapp zu umreiBen. Die reichskirchlichen Institutionen, iiber die
Adaldag gebot, sollten dieselben Rechte genieBen wie andere Konigs-
kloster, mithin das beste Recht dieser Art erhalten. Der Begriff
libertas war in das Verfassungsdenken, wie es sich in den Konigs-
urkunden spiegelt, gerade ein Jahr zuvor bei einem Diplom Ottos I.
fiir Corvey neu aufgenommen worden?’),

Erzbischof Adaldag ging bei diesem grundlegenden Schriftstiidk,
das er sich durch Otto I. bei Beginn seines Wirkens in Bremen aus-
stellen lieB, von den grundherrschaftlichen Voraussetzungen aus, auf
denen die verwaltungsmaBigen und iurisdiktionellen Befugnisse be-
ruhten. Der Markt wird in dieser grundlegenden Urkunde nicht er-
wihnt. Nach all dem, was wir iiber die Ereignisse im Nordseebereich
wéahrend des ausgehenden 9. und wéhrend der ersten Jahrzehnte des
10. Jahrhunderts gehort haben, nimmt dies nicht wunder. Das Wirt-
schafts- und Handelsleben an der sdchsischen Nordseekiiste war tief
gestort worden; es konnte sich nach dem Tiefpunkt, auf den es wah-
rend der unruhevollen Jahrzehnte gesunken war, in so kurzer Zeit
nach dem Danensiege Heinrichs I. noch nicht wieder erholt haben.
Das Fehlen des Marktrechtes, wie es in der Arnulfurkunde von 883
gestanden hatte, ist kein Zufall, sondern begriindet in der allge-
meinen Lage, in der sich Erzbischof Adaldag zurechtfinden mubte.

27) Mon. Germ. Hist. DO T 98 Nr. 11.

*¥) Erzbischof Adaldag erbittet talem libertatem et tuitionem monasteriis in
eius episcopio consistentibus, qualem cetera per regnum nostrum mona-
steria noscuntur habere.

29 Mon. Germ. Hist. DO 192 Nr, 3.
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Das Bediirfnis nach Médrkten war im niederdeutschen Raum in den
ersten Jahrzehnten des 10. Jahrhunderts noch nicht groB. Als die
Rechtslage des neuen Familienstiftes der Ottonen zu Quedlinburg im
September 936 durch Otto I. festgelegt wurde?), war fiir das Stift
kein Marktrecht vorgesehen; erst im Jahre 994 erhielt Quedlinburg
Markt, Miinze und Zoll*'); erst bis zu diesem Zeitpunkt war die Wirt-
schaftsentwicklung so weit gediehen, daB diese Rechte fiir das Stift
notwendig und erwiinscht wurden.

Auch im iibrigen niederdeutschen Raume dauerte es nach dem
Regierungsantritt Ottos I. noch fast ein volles Jahrzehnt, bis ein
weiterer Markt begriindet wurde. Abt Bovo von Corvey erhielt im
Mai 946 durch Otto 1. den Bann iiber seine beiden Siedlungen Meppen
Ubergeben; die volle Gerichtsbarkeit stand dem Vogt des Abtes zu.
Innerhalb dieses Gerichtsbezirkes konnte die Abtei einen Markt an
beliebiger Stelle errichten?®?), Fiir die ottonische Marktentwicklung
bringt die Urkunde iiber Meppen wieder ein neues Element. Der mit
Erlaubnis des Konigs entstandene und im Banngerichtsbezirk von
Corvey gelegene Markt erhielt fiir seine Besucher einen besonderen
Friedensschutz®). Wenn diese pax firmissima fiir die Marktbesucher
offenkundig sich fiir die koniglich bestdtigten Markte auch allméhlich
herausgebildet hatte, so tritt sie in der Urkunde von Meppen fiir
uns zum erstenmal faBbar auf. Der Kénigsfriede fiir alle, die zum
Markte gingen oder von ihm zuriickkehrten oder dort weilten, sollte
fir die Zukunft eine erhebliche Wirkkraft entfalten. Fiir die Land-
schaften Niederdeutschlands aber ist die Meppener Markturkunde
von 946 zugleich ein Zeichen, daB die Verhéltnisse sich nach den
unruhevollen Jahrzehnten wieder zu konsolidieren begannen.

Auch bei der Hamburg-Bremer Kirche lieBen sich bald die Ergeb-
nisse der erfolgreichen Ddnenpolitik Heinrichs I. und Ottos I. be-
merken. Auf der Ingelheimer Synode, die Otto I. im Juni 948 ab-

30) Mon. Germ. Hist. DO 189 Nrr. 1.

31) Mon. Germ. Hist. DO III 566 Nr. 155.

32) Mon. Germ. Hist. DO I 157 Nr. 77.

) mercatum vero constituant publicum in illis, ubicumque abbati placuerit,
locis pacemque firmissimam teneant aggredientes et regredientes et ibi
manentes eodem modo, sicuti ab antecessoribus nostris regibus iam
pridem allis publicis mercatorum locis concessum erat.
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halten lieB3%!), nahmen die Bischéfe der neuentstandenen Bistiimer
von Schleswig, Ripen und Aarhus teil, die dem Erzbistum Hamburg-
Bremen unterstellt wurden. Fiir Erzbischof Adaldag bedeutete dies im
kirchlichen Bereich eine Aufgabe, die ihn an der Erweiterung und
Festigung des ottonischen Einflusses in Ddnemark mitwirken lieB.
Dieser aber bildete fiir die Christianisierung der ddnischen Gebiete
die unabdingbare Voraussetzung; zugleich aber muBte sich diese
politische Lage im gesamten Nordseebereich geltend machen und sich
auch auf die wirtschaftlichen Verhédltnisse an der Nordseekiiste aus-
wirken.

Die groBen inneren Wirren des ottonischen Reiches in den Jahren
953/954 und die gefahrvolle Entwicklung der Ungarneinfdlle von
954/955 stellten die erreichten Ergebnisse der ottonischen Politik im
Elbegebiet und gegeniiber Ddnemark noch einmal in Frage. Der Sieg
iiber die Ungarn auf dem Lechfeld am Laurentiustage 955%) und der
nachfolgende Slawensieg Ottos I. im gleichen Jahre sicherten jedoch
die Fortdauer des Erreichten auch fiir die niederdeutschen Gebiete.
Otto I. selbst wurde bald in die Zusammenhdnge der groBen europa-
ischen Politik noch intensiver einbezogen, als es bisher schon ge-
schehen war. Im August 961 begann der Italienzug, der Otto I. die
Kaiserkrone brachte?®). Uber Erwarten lang dauerte fiir ihn der
Aufenthalt siidlich der Alpen; erst zu Beginn des Jahres 965 kehrte
der Kaiser wieder in die Gebiete nordlich der Alpen zuriick. Wéahrend
des Aufenthaltes in Italien waren kaum Urkunden fiir deutsche
Empfinger ausgestellt worden; die Reichsregierung wurde durch
jenen Personenkreis ausgetibt, den Otto I. vor seinem Zug nach dem
Siiden dazu bestellt hatte.

Vom Friihjahr 965 an aber setzte eine groBe Reihe von Urkunden-
verleihungen ein: Otto I. griff mit Energie die Zligel der Regierung
wieder auf. Unter den Urkunden befand sich auch eine Reihe von
Marktprivilegien. Der Abtei Lorsch, deren Abt Gerbodo den Herr-

31) Mon., Germ. Hist, Const, I 12 Nr. 6. — H. Fuhrmann, Die Synoden von Ingel-
heim. In: Ingelheim am Rhein, hrsg. Johanna Autenrieth (Ingelheim 1964),
S. 147—173, bes. S. 159—164.

%) H. Biittner, Die Ungarn, das Reich und Europa bis zur Lechfeldschlacht
des Jahres 955 in: Zeitschr. f. bayer. Landesgesch. 19, 3 (1956) 433—458.

36) R. Holtzmann, Geschichte der sédchsischen Kaiserzeit (Miinchen, 3. Aufl,,
1955) S. 190 ff.
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scher wdhrend des ganzen Aufenthaltes in Italien begleitet hatte,
wurde ein Markt zu Wiesloch verliehen?®); dieser entstand an der
groBen StraBe, die entlang den Gebirgsrandern nach Siiden zog, in-
mitten einer Landschaft mit gehduftem Besitz der Reichsabtei Lorsch.
Etwa gleichzeitig wurde dem groBen Reichskloster WeiBenburg das
Recht auf das Burgwerk seiner Hintersassen fiir die Siedlung WeiBen-
burg gegeben?®) und fiir dessen rechtsrheinische Besitzungen zu
Ettlingen das Marktrecht verliehen?®), Dabei kehrten alle Ver-
fassungsmerkmale des Marktes, die zu Meppen im Jahre 946 begeg-
neten, in geschlossener Vollstdndigkeit wieder. Der Markt wurde im
Immunitdtsbezirk WeiBenburgs zu Ettlingen errichtet; der Vogt des
Abtes libte die Gerichtsbarkeit mit dem Koénigsbann aus. Auf eines
aber gilt es noch hinzuweisen: im Rheingebiet bezogen sich die
Neueinrichtungen von Markten im Jahre 965 bereits auf kleinere
Platze; sie lagen zwar verkehrsgilinstig an der groBen StraBe von
Frankfurt nach Basel; aber sie selbst konnten sich mit den bedeuten-
den Niederlassungen im oberrheinischen Gebiet nicht vergleichen.
Dies gilt es zu beachten, wenn wir nunmehr den Blick nach dem nie-
derdeutschen Gebiet von Elbe und Weser lenken.

Wéhrend des Sommers 965 entfaltete Otto I. in dem genannten
Bereich eine eindrucksvolle politische Téatigkeit, die, als Ganzes be-
trachtet, zeigt, wie sehr der deutsche Herrscher bemiiht war, die
bereits in den vierziger Jahren des 10. Jahrhunderts gelegten Keime
und Grundlagen der Geltung des ottonischen Einflusses auszugestal-
ten und zu steigern. Eine Reihe von MaBnahmen in den Monaten
Juni bis August 965 wurde in diesem Sinne getroffen. Weitgehend
mitbeteiligt war dabei auch der Hamburg-Bremer Erzbischof Adaldag,
der Otto I. auf seinem Italienfeldzug begleitet und dabei eine beson-
dere Vertrauensstellung eingenommen hatte*?). Erzbischof Adaldag
tritt Ende Juni 965 zu Magdeburg in der Urkunde Ottos 1. auf, die fiir
die Bistimer Schleswig, Ripen und Aarhus ausgestellt wurde#*!) und
deren Rechtsstellung vollig nach deutschen verfassungsrechtlichen

%) Mon. Germ. Hist. DO I 399 Nr. 283.

) Mon. Germ. Hist. DO I 401 Nr. 287.

) G. Haselier, Das dlteste Zinsverzeichnis der St.-Martins-Kirche in Ettlingen
in: Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrheins 111 (1963) 1—64, bes. S. 11 ff.

19) Glaeske, Erzb. S. 10 f.

1) Mon. Germ. Hist. DO I 411 Nr. 294,
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Vorstellungen umrif, obwohl sie doch im ddnischen Bereich lagen.
Der iiberragende EinfluB Ottos I. und der Bremer Kirche im ddnischen
Raum machte sich dabei in vollem Mafle geltend.

Wihrend der Monate Juni und Juli 965 wurde sodann eine Reihe
von Urkunden ausgestellt, welche die Rechtslage des Mauritius-
klosters zu Magdeburg, welcher Ort ja wiederum als neues Erzbistum
vorgesehen war, ausgestalten und ergdnzen sollten*’). Neben den
politischen Gesichtspunkten traten in diesen damals erworbenen
Privilegien jetzt auch wesentliche wirtschaftliche Faktoren auf. In
einem Zollprivileg fiir Magdeburg wurde der Raum zwischen Ohre
und Bode in den auf Magdeburg ausgerichteten Handelsverkehr ein-
bezogen?); der zu Magdeburg bestehende Markt wurde dem Mauri-
tiusstift iibertragen®). Burgwerk und Konigsbann wurden dem Vor-
steher der Magdeburger Kirche ebenso verliehen wie die volle Ge-
richtsbarkeit iiber die Juden und die zu Magdeburg seBhaften Kauf-
leute*’). Diese wurden somit in die allgemeine Ausrichtung und
Gestaltung der Verfassungsentwicklung zu Magdeburg einbezogen.
FaBt man die Rechte, die dem Mauritiuskloster zu Magdeburg seit
dem Jahre 937 verliehen waren, und jene Festsetzungen, die in den
Urkunden von 965 ihren Niederschlag fanden, zusammen, so war nun-
mehr von der verwaltungsméBigen wie von der wirtschaftlichen Seite
die Siedlung Magdeburg durch die Unterstellung unter St. Mauritius
und dessen Vogt aus ihrer ldndlichen Umgebung herausgehoben;
damit war die Grundlage geschaffen, auf der die Weiterentwicklung
zur Stadt sich vollziehen konnte.

In den gleichen Gedankengidngen der groBen Elbe-Weser-Politik
Ottos I. ist jene Urkunde zu sehen, die am 10. August 965 dem Erz-
bischof Adaldag zu Merseburg fiir seine Siedlung Bremen verliehen
wurde ). Ist es nur ein Zufall, daB diese Urkunde fiir Bremen gerade
am zehnten Jahrestag der groBen Ungarnschlacht auf dem Lechfeld
ausgestellt wurde? Fiir Bremen bildete dieses Privileg ebenfalls die
Erganzung und Ausgestaltung jener Rechtsentwicklung, die im Jahre
937 ihren ersten urkundlichen Niederschlag gefunden hatte. Das be-

42) Mon. Germ. Hist. DO I 411 Nr. 295 bis 421 Nr. 306.
43) Mon. Germ. Hist. DO I 415 Nr. 289.
) Mon. Germ. Hist. DO 1416 Nr. 301,
45) Mon. Germ. Hist. DO I 415 Nr. 300.
48) Mon. Germ. Hist. DO I 422 Nr. 307.
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herrschende Thema dieser Urkunde fiir Bremen ist jedoch der Markt;
bereits im Eingangssatz wird ausgesprochen, daBl Otto I. die Erlaubnis
gab, einen Markt zu errichten??). Die Formulierung des Textes ist fiir
die Rechtsvorstellung Ottos I. bezeichnend, da in zwei Ausdriicken
und damit unmiBverstandlich auf das Marktregal des Koénigs ver-
wiesen wird. Zélle und Miinze und alle weiteren Fiskalrechte, die das
Konigtum daraus ableiten konnte, wurden der Bremer Kirche iiber-
tragen. Auch der Konigsbann wurde fiir den Markt Bremen verliehen.
Die Wendung construere mercatum taucht erstmals in dieser Bremer
Urkunde von 965 auf; der Wortsinn ist analog dem sonstigen Ver-
wendungsbereich dieses Wortes construere in Koénigsurkunden zu
deuten. Dabei geben die Klosterurkunden den nétigen Hinweis; ge-
meint ist jetzt nicht mehr einfach die Marktfunktion, sondern gedacht
ist in erster Linie an die raumliche Einrichtung des Marktes. Dabei
braucht allerdings eine eingehendere Einteilung und Aufgliederung
noch keineswegs mitgedacht zu sein. Die Markterrichtung steht in
Bremen im Verwaltungs- und Gerichtsbereich des Erzbischofs, der
diesen durch seinen Vogt versehen laft. Auch Bremen beginnt damit,
ganz dahnlich wie Magdeburg, aus seiner landlichen Umwelt sich ab-
zuheben.

Der Kénigsschutz wird in der Ottonenurkunde von 965 den Kauf-
leuten zugesichert, und zwar wird hier ausdriicklich auf die Kaufleute
als Einwohner Bremens Bezug genommen *¥). Es wird nicht mehr von
den manentes gesprochen, den zur Zeit des Marktes Anwesenden und
Bleibenden, sondern eindeutig von incolae, von Einwohnern der Sied-
lung Bremen. Es sind Kaufleute, die in Bremen ihren standigen Wohn-
sitz und ihre Warenlager haben, wenn ihre Handelstatigkeit sie auch
noch so oft und noch so lang auf Reisen sein 1aBt.

Die Markturkunde von 965 erwéhnt die Arnulfurkunde von 888
nicht und schlieBt sich auch in der Textgestaltung nicht an sie an.

47) ... construendi mercatum in loco Bremun nuncupato illi concessisse
licentiam, Bannum et theloneum necnon monetam totumque, quod inde
regius rei publicae fiscus obtinere poterit, prelibatae conferimus sedi.

'®) Quin etiam negotiatores, eiusdem incolas loci, nostrae tuitionis patrocinio
condonavimus precipienles ..., quo in omnibus tali palrocinentur tutela
et poliantur iure, quali celerarum regalium institores urbium nemogque
inibi aliquam sibi vendicel potestatem nisi prefati pontificalus archiepis-
copus el quem ipse ad hoc delegaverit.
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‘Wohl aber ist die Urkunde von 965 die Erganzung des Privilegs von
937 und aus denselben Vorstellungen zu deuten, wie es bei den
Magdeburger Privilegien von 937 bis 965 zu geschehen hat.

Die Wikingerzeit des endenden 9. und des frithen 10. Jahrhunderts
wie die Ungarngefahr hatten die Entwicklung, wie sie sich im Arnulf-
privileg spiegelte, unterbrochen. Erzbischof Adaldag begann 937 seine
aufbauende Tétigkeit von der Basis der Grundherrschaft aus und der
daraus sich ableitenden Rechtslage. Im Jahre 965 war dann der Zeit-
punkt gekommen, daB der mit dem Kaiser aus Italien zuriickkom-
mende Erzbischof die rechtliche Regelung erstrebte auch fiir das
Handelsleben, das mit den Erfolgen der ottonischen Politik sich wie-
der eingestellt hatte und das wieder zu einer Moglichkeit fiir den
Kaufmann in Bremen zu fithren begann, die ein dauerndes Verweilen
dortselbst als sinnvoll erscheinen lieB. Die Jahre zwischen 937 und
965 hatten den Neuanfang Bremens als Marktort gebracht und mit
einer seBhaft werdenden Kaufmannsbevolkerung den Beginn einer
Entfaltung, die bis zum 12. Jahrhundert zur ausgestalteten Stadt fihrte.

Mit dem Marktprivileg von 965 fiir Bremen war fiir die Zeit Ottos I.
zugleich der AbschluB in der sachlichen Ausgestaltung der Markt-
urkunden gegeben. In Bremen freilich erfahren wir auch, daB es
Krafte gab, die mit der neuen Entwidcklung, wie sie uns 965 fiir dieses
und fiir Magdeburg faBbar wurde, nicht zufrieden waren und ihr
widerstrebten. Dies ergibt sich aus einer Urkunde Ottos II. vom
Oktober 967, die Erzbischof Adaldag deshalb durch seinen Gesandten
Wigbert eigens erbeten hatte??), Der Widerstand richtete sich dabei
sicherlich weniger gegen die Kaufleute und ihre Téatigkeit als gegen
die erreichte Entwicklung in der gesamten Rechtsstellung Bremens,
das sich als selbstdndiger Rechtskreis auBerhalb der Grafschaften aus-
gebildet hatte. Das Handelsrecht trug allerdings erheblich dazu bei,
diesen Unterschied der Siedlung Bremen nach auBlen deutlich werden
zu lassen.

Unter Otto II. kamen im koniglichen Marktrecht keine neuen Mo-
mente hinzu. Die Aufmerksamkeit in den Urkunden dieses Herrschers
war mehr den direkt nutzbaren Einkinften wie Zoll und Miinze
zugewandt. Wahrend der kurzen Regierungszeit Ottos II. wurden
ohnehin nur wenige neue Maérkte mit Urkunden bedacht. Die zahl-

49) Mon. Germ. Hist. DO II 24 Nr. 16.
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reichen Markte siidlich Magdeburgs bis nach dem Harz hin, die erst-
mals in einer Urkunde des Jahres 994 genannt werden??), sind eher
der Zeit Ottos I. zuzuweisen. Erst mit der Zeit Ottos III. trat die
Markturkunde wieder in eine neue Entwicklungsstufe ein; vom Jahre
994 an werden zur Kennzeichnung der dem neuen Markt zugedachten
Rechtslage Bezugsorte genannt, deren Mairkte als Leitbild dienen
sollten. Diese Gepflogenheit in den Urkunden Ottos III. wurde aus
den Klosterprivilegien und aus Urkunden fiir Bistiimer tibernommen,
in denen diese Gewohnheit seit den Jahren 9735'), bzw. 979%) Platz
gegriffen hatte.

Die Bezugsorte der Markturkunden Ottos III. wurden nicht willkiir-
lich aufgefiihrt, sondern sie entsprachen der Ausrichtung und dem
Handelsverkehr und den Wirtschaftsbeziehungen, die man besaB oder
erstrebte. Dabei zeichnen sich drei groBe Gruppenbildungen ab, die
ihre Mittelpunkte in Koln, Mainz und Regensburg besaBen?®)); die
niederdeutschen Markte nordlich der Linie Dortmund-Gandersheim—
Magdeburg werden dabei nicht erwédhnt. Sie waren sicherlich nicht
beziehungslos, sondern sie bildeten eher eine eigene Gruppe, die
nach der Nordsee ausgerichtet und in das Wirtschaftsgeschehen von
Flandern und Friesland bis nach Schleswig einbezogen war. Die
Katastrophe in der Slawenpolitik und das Zuriicktreten der deutschen
Beziehungen nach Ddnemark, wie sie das Jahr 983 mit sich brachten ),
erwiesen sich als voriibergehende Erscheinungen. Insbesondere
Bremen wurde dadurch kaum nachhaltig beriihrt. Am Ende seines
Lebens konnte Erzbischof Adaldag fiir Bremen noch einmal die
erreichten Ergebnisse in der Verfassungs- und Wirtschaftsentwick-
lung bestdtigen lassen, als der junge Herrscher Otto III. im Marz 988
in Wildeshausen weilte *5), Noch einmal traten die Urkunden von 937
und 965 als die Grundpfeiler fiir die Festsetzungen von 988 hervor.
Das Erzstift Bremen und der Bremer Kaufmann konnten den Wegq in
die weiteren Jahrhunderte der mittelalterlichen Geschichte beginnen.

39 Mon. Germ. Hist. DO III 566 Nr. 155.

) Mon. Germ. Hist. DO II 52 Nr. 43,

52) Mon, Germ. Hist. DO II 225 Nr. 199.

%) Hertha Borchers, Untersuchungen zur Handels- und Verkehrsgeschichte
am Mittel- und Oberrhein (Diss. Marburg 1952), Karte 4.

#) R, Holtzmann, Sachs. Kaiserzeit, S. 288 ff.

55) Mon. Germ. Hist. DO III 439 Nr. 40.
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Neue Beitrdge zum Fund der Bremer Kogge
1
Zu der Geschichte des Fundes,

seiner Bergung und wissenschaftlichen Betreuung

Von Rosemarie Weber

Die zwei unmittelbar von der um 1400 errungenen Machtstellung
unserer Hansestadt kiindenden Denkmailer, der steinerne Roland auf
dem Marktplatz, der dort an Stelle der 1366 verbrannten Holzstatue
erstellt wurde, und das 1405—1407 erbaute Rathaus, wurden un-
langst durch ein drittes Zeugnis jener Zeit bereichert, ndamlich den
Fund einer mittelalterlichen Hansekogge. Dieses Geschenk des Zu-
falls darf man insofern als sinnvolle Ergdnzung solcher monumen-
talen Geschichtsdokumentation verstehen, als wir hiermit erstmalig
eines der GroBschiffe kennenlernen, mit denen der bremische Fern-
handel jenen Aufschwung nahm, der die Voraussetzung eines ge-
steigerten biirgerlichen Wohlstandes und SelbstbewuBtseins war.

Die Einmaligkeit dieses Schiffsfundes, seine Bedeutung fiir Bremen
wie auch fir die gesamte mittelalterliche Schiffahrtsgeschichte, vor
allem aber die wissenschaltliche Pionierarbeit im Zuge der Bergung,
Datierung und Konservierung der Holzer rechtfertigen schon jetzt,
bevor der Wiederaufbau der Kogge begonnen ist, einen kurzen fund-
geschichtlichen Uberblick.

Pionierarbeit muBite bereits bei der Bergung im Oktober 1962 ge-
leistet werden, als bei der Abbaggerung eines Uferstreifens gegen-
tiber dem Bremer Europahafen, auf einer noch 75 Meter in den Strom
ragenden restlichen Landzunge, das Schiff, das heifit, besser gesagt,
nur ein Teil seiner Backbordwand, sichtbar wurde. Galt es hier doch
einen den Naturgewalten von Ebbe und Flut ausgesetzten, groBSten-
teils unter Wasser noch in Sand und Kleimassen versteckten Schiffs-
korper zu bergen, eine Aufgabe, fiir die sich Kustos Dr. Siegfried
Fliedner, dem Leiter der Schiffahrtsabteilung des Focke-Museums, der
den Fund identifizierte und die wissenschaftliche Leitung der Bergung
Uibernahm, keine Vergleichsunternehmungen anboten, deren Erfah-
rungen er hier hatte verwerten kénnen.
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Umsichtiges und schnellstes Handeln verlangte vor allem die Tat-
sache, daB das Schiff Aufldsungserscheinungen zeigte, die Holzer
keineswegs mehr im festen Verband waren und so der gesamte
Schiffskérper auseinandergerissen zu werden drohte.

AuBerdem war es bereits Oktober, das heiBt die Jahreszeit so
weit fortgeschritten, daB nur noch verhdltnismafBig kurze Zeit bis
zu dem zu erwartenden Eisgang verblieb, der in diesem Jahre dann
auch im Dezember mit besonderer Gewalt einsetzte.

Alle diese erschwerenden Umstinde waren sofort zu berlicksich-
tigen sowie Bergungsablauf und -methoden hierauf abzustimmen.
Zunichst muBten schnellstens die jeweils bei Niedrigwasser sicht-
baren Schiffspartien geborgen werden, da diese am bedrohlichsten
den Einfliissen des Gezeitenwechsels ausgesetzt waren. Zeigte sich
doch jetzt schon in erschrecdkendem MaBe, wie sehr iiberall da, wo
das Schiff von dem es bisher bededkenden Sand und Klei befreit war,
die Hélzer sich aus ihren Verbédnden lésten. Damit wurde frithzeitig
erkannt, was dann auch im spdteren Verlauf der Arbeiten sich mehr
und mehr bestitigte, daB das Schiff niemals im ganzen, sondern nur
in seinen Einzelteilen zu bergen war’).

Bald wurde die Aufgabe dann sehr viel schwieriger, da der groBere
Teil des Schiffskérpers unter dem Niedrigwasserspiegel lag und nur
mit Hilfe eines Tauchers weitergearbeitet werden konnte. Dabei
mubBten die Raumungsarbeiten (Bagger- und Saugarbeiten) besonders
behutsam weitergefiihrt werden, um nicht nur Schiffsteile freizulegen,
sondern auch alle etwaigen losen Holzer und Einzelfunde erfassen
zu konnen.

Verschiedene Arbeitsgidnge liefen nebeneinander: der Taucher war
in dem undurchsichtigen Weserwasser in besonderem MaBe auf die
standige Hilfe der Bergungsleitung angewiesen. Um so wichtiger war
es, daB die abgeborgenen Einzelholzer sofort in vorldufige Rekon-
struktionszeichnungen eingetragen wurden, damit auch die Bergungs-
leitung ihrerseits ein klareres Bild von den Fundverhdltnissen ge-
winnen konnte. Auf solche Weise fiigte sich gleichsam zeichnerisch
wieder zu einem Schiffsganzen zusammen, was unter Wasser in

1) Die Bergung mit Hilfe einer Spundwand durchzufiihren, erwies sich aus
verschiedenen Griinden als unméglich. Vgl. dazu S. Fliedner, Die Bremer
Kogge. Hefte des Focke-Museums, Nr. 2 (1964), S.25.
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Einzelteilen abgenommen und an Bord des Bergungspontons gebracht
wurde.

Um den spdteren Wiederaufbau der Kogge zu sichern, muBten die
einzelnen Hélzer nach einem eigens hierfiir erdachten System ge-
kennzeichnet werden, eine MaBnahme, die ibrigens schon seit Be-
ginn der Bergung durchgefiihrt wurde. Gleichzeitig muBten die durch
und durch nassen Holzer vor jeglichem Verlust an Feudhtigkeits-
gehalt bewahrt und vor Pilzbefall geschiitzt werden. Hierbei konnte
man sich nach einem in Ddnemark gewdihlten Verfahren richten,
wenngleich sich zeigte, daB man dort zu dem Zeitpunkt auch noch
nicht tiber ein Versuchsstadium hinausgekommen war. Vielmehr mu6-
ten die zuerst in Plastikhiillen verpadkten und mit Fluralsil BS be-
strichenen Koggehélzer spiter in Bottichen, angefillt mit einer ein-
prozentigen Fluralsillésung, eingelagert werden, da, auf die Dauer
gesehen, die erste Methode keinen ausreichenden Schutz der Holzer
gewdhrleistete.

Die BergungsmaBnahmen waren damit grundsatzlich auf zwei Ge-
sichtspunkte hin ausgerichtet: einmal unmittelbar dem Gebot der
Stunde gehorchend zu handeln, wie es oben kurz dargestellt werden
konnte — diese erste Bergungsphase erstreckte sich bis Dezember
1962 —, zum anderen aber auf lingere Sicht mit unbedingter Griind-
lichkeit die Fundstelle abzusuchen. Wenn auch etwa 85 Prozent
der gesamten Schiffsholzer geborgen wurden und damit der Wieder-
aufbau garantiert erschien, so konnte man sich im Hinblick auf die
auBerordentliche Bedeutung dieses Fundes wie auch im Sinne wissen-
schaftlicher Genauigkeit damit noch nicht zufriedengeben.

1963 leitete Dr. Fliedner eine neue Bergungsaktion, die mit Hilfe
von Tauchern an der Fundstelle durchgefiihrt wurde und noch gute
Ergebnisse brachte. Dabei zeigte sich aber auch um so deutlicher, daB
mit dieser Methode — es wurde bereits darauf hingewiesen, daf der
Taucher in dem trilben Weserwasser nichts sehen kann und nur auf
seinen Tastsinn angewiesen ist — das Unternehmen nicht in der
erforderlichen Weise zu Ende gefiihrt werden konnte.

War doch bei der Bedeutung des Fundes jedem noch so kleinen
zugehorigen Teil besonderer Quellenwert zuzumessen. Sicherlich er-
schwerten ungewdéhnliche Voraussetzungen solche »Bodenforschung®,
ergaben sich daraus besonders schwierige Probleme; aber erst in
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ihrer Bewaltigung konnte sich wissenschaftliches Verantwortungs-
bewuBtsein bewdhren.

Das war dann auch der Grund fiir die umfangreiche Vorbereitung
einer abschlieBenden Untersuchung der Koggefundstelle. Hatte der
Taucher diese aus genannten Griinden nur mangelhaft absuchen
konnen, so galt es nunmehr einen Weg zu finden, das Strombett
moglichst griindlich und bis zu einer gewissen Tiefe sowie in einem
groBeren Umkreis des Fundplatzes zu durchforschen, zumal sichere
Hinweise vermuten lieBen, daB Einzelteile sich vom Schiffsverband
schon sehr frith gelost hatten und, mehr oder weniger weit verstreut,
von Sand und Kleimassen tiberdeckt worden waren. Dabei war zu
beriicksichtigen, daB das Schiffswrack, bevor es endgiiltig an der
Fundstelle versandete, seine Lage vielleicht mehrfach verandert hatte,
wobei Teile abgelost oder herausgeschwemmt worden sein konnten.

Das einzige Spezialfahrzeug, das fiir eine solche Untersuchung ge-
eignet zu sein schien und auch die hierfiir dringend erforderliche
Tiefe bis zu 10 Meter erreicht, ist das im Oktober 1963 bei der Schiff-
fahrtsdirektion Duisburg in Dienst gestellte Taucherglockenschiff
,Carl Straat”, Dieses Fahrzeug ist so konstruiert, daB eine achtern
angebrachte Taucherglocke, die ein Gewicht von 110 t hat, auf die
Stromsohle herabgesenkt werden kann. Durch Luftiiberdruck wird
das Wasser verdrangt, so daB man in der Glocke eine Fldache von
A% 6 Metern wasserfrei hat und die entsprechenden Bodenunter-
suchungen durchfithren kann.

Nachdem die Verwendungsmoglichkeit des Taucherschachtes flir
dieses besondere Forschungsvorhaben von Dr. Fliedner erkundet
war, wurde seinem Antrag um Bereitstellung der fiir den Einsatz
erforderlichen geldlichen Mittel unter Befiirwortung der Deutschen
Forschungsgemeinschaft von der Stiftung Volkswagenwerk statt-
gegeben. Hiermit erfuhr das gesamte bisherige Bergungsverfahren
insofern eine Bestitigung, als nun eine ebenso aufwendige wie hoch-
sten wissenschaftlichen Anspriichen geniigende SchluBuntersuchung
durchgefithrt werden konnte.

Nach langwierigen und komplizierten Vorarbeiten, Untersuchungen
der innerhalb von mehr als zwei Jahren verdnderten Bodenverhilt-
nisse auf dem Wesergrund, Erarbeitung der notwendigen Peilunter-
lagen — Vorbereitungen, die vom Hafenbauamt, Hafenoberbaudirek-
tor Dr. Lutz, sowie von dem Préasidenten der Wasser- und Schiffahrts-



[ el A
| Il_illl

i
)

Das Taucherglockenschiff ,Carl Straat* und der Saugbagger ,Saale” im
Einsalz an der Kogge-Fundstelle,

Auf der Kommandobriicke des Taucherglockenschifies wurden alle Messungen
schriftlich und zeichnerisch festgehalten.



Arbeiten in der Taucherglocke. Mit einem Minensuchgerit wurde der Boden
auf Eisenteile untersucht.

Links: Zimmermannshammer mit Verkieselung, so wie er ausgegraben wurde.
Rechts: Eine der geborgenen ,Juffern”.
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direktion Bremen, Dr. Schauberger, und ihren Mitarbeitern groBziigig
unterstiitzt und gefordert wurden —, konnte vom 6. Juni bis 2. Juli
1965 das Taucherglockenschiff ,Carl Straat” an der Koggefundstelle
eingesetzt werden.

Die gesamten Bergungsarbeiten leitete Dr. Fliedner im Zusammen-
wirken mit der Verfasserin, derart, daB jeweils ein Wissenschaftler
iber Wasser, meist auf der Kommandobriicke, der andere in der
Glocke, also unmittelbar im Suchbereich, tdatig war. Ihnen standen die
Museumsangestellten Kurt Kollmann, Eduard Krieg, Karl Schierholz,
Hermann Wahlers und der Zeichner Paul Huf zur Seite. Die Fiihrung
des Taucherglockenschiffes und seiner Besatzung lag in den Handen
des Geratefithrers Hans Gutjahr.

Das Ergebnis dieser griindlichen Restabsuche iibertraf alle Erwar-
tungen. Das Strombett erwies sich in weitem Umkreis um die Kogge-
Fundstelle als flindig, teilweise bis zu grofier Tiefe. Die Tatsache, daB
sich zusammengehorige Teile des Schiffes manchmal weit voneinander
entfernt fanden, bestdtigte die Annahme, dafl die Kogge im Strom
mehrfach hin und her geworfen wurde, bevor sie an der Fundstelle
endgliltig versandete. So fand sich z. B. eine der eisernen Ruderdsen,
die sich vom Achtersteven gelost hatte, 62 m vom Ufer entfernt,
5,80 m abwirts von Kilometer 4 der Stromkilometrierung und in einer
Tiefe von — 8,25 NN. Eine ihrer beiden Laschen, die auf die Bord-
wdnde tbergegriffen hatten, fehlte daran (alte Bruchstelle!) und
wurde bei der systematischen Absuche an ganz anderer Stelle gefun-
den: 20 m weiter stromeinwadrts, 10 m stromab und 2 m hoher.

Werkzeuge von Schiffszimmerleuten — Hammer, Beil, Kalfater-
messer und anderes — sowie in engem Fundzusammenhang aus-
gegrabene Holzabfdlle und unbenutzte Diibel unterstrichen die in den
Veroffentlichungen Dr. Fliedners bereits ausgesprochene Annahme,
das Schiff habe sich noch im Bau befunden, als es, kurz vor seinem
Stapellauf, von den Helgen gerissen wurde und sank.

Wadhrend des vierwochigen Einsatzes des Taucherglodkenschiffes
konnte eine Flache von 1400 Quadratmetern abgesucht werden. Dabei
wurde so verfahren, dafl von der Uferbdschung jeweils entsprechend
der Stromkilometrierung die genaue Lage der Glocke eingepeilt
wurde, wahrend vom Schiff aus mit Hilfe eines optischen Entfernungs-
messers die Entfernung vom Ufer ermittelt wurde. Zur Bestimmung
der Tiefe der Glocke (unter NN, bzw. SKN) konnte an der Pegeluhr
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des Europahafens der jeweilige Wasserstand von der Kommando-
briicke aus abgelesen werden. Dort wurden alle MeBwerte sorgfdltig
registriert und zeichnerisch festgehalten, auch fernmiindlich zur
Glocke durchgegeben, wo sie als Grundlage fiir die Vermessungs-
arbeiten unmittelbar am Fundort dienten.

Insgesamt 271mal wurde in dem Untersuchungsbereich von Km 3,995

bis Km 4,03 der Stromkilometrierung, d. h. auf einer Ldnge von 35 m
und in einer Entfernung von 50 bis 90 m von der Oberkante der Ufer-
boschung, also auf einer Breile von 40 m, die Glocke angesetzt. Dabei
ist daran zu erinnern, daB die einstige Fundlage der Kogge etwa
Km 4,005 bis 4,01 und 65—85 m von der Oberkante der Uferboschung
war.
Das bedeutet, daB die jeweils von der Glodke bedeckten 24 Quadrat-
meter der Stromsohle durchschniitlich vier- bis flinfmal untersucht
wurden. Grundsatzlich wurde so verfahren, daB die durchforschten
Schichten immer wieder von dem Saugbagger ,Saale” der Firma Carl
Plétner, Bremen, unter der Leitung von Bauingenieur Theo Paysen,
vorsichtig abgesaugt wurden, so daB man systematisch tiefere Fund-
bereiche erschliefien, ja an den tiefsten Stellen insgesamt 4 bis 5 m
der Stromsohle untersuchen konnte. Vorher hatte dieser Saugbagger
allerdings den Suchbereich schon von dem dort iiberall hoch an-
stehenden Schlick befreien miissen, der sich seit dem Bergungsunter-
nehmen 1962/1963 angesammelt hatte. Trotzdem muBte Tag fiir Tag
der jeweilige unmittelbar in Angriff zu nehmende Suchbereich erneut
freigebaggert werden, da der diinnfliissige Schlick von allen Seiten
immer wieder nachlief. Dieser stindige Kampf mit dem Schlick war
mit das Schwierigste bei der Bergung: nur durch einen entsprechend
griindlich durchgefiihrten gleichzeitigen Einsatz von Saugbagger und
Taucherglockenschiff war hier zum guten Ende zu kommen.,

140 Stunden insgesamt hat ein ,Team" von 4—5 Personen in der
Glocke gearbeitet. Sand und Klei konnten dort bis zu etwa 1 m Tiefe
durchgraben werden. Wurden dabei Funde festgestellt, die in noch
groBere Tiefe reichten, so wurden sie entweder ganz freigegraben
oder wenigstens so weit, daB sie an einem Stropp und mit Hilfe eines
Kettenzuges herausgezogen werden konnten. Selbst Schlick konnte
durch sorgfdltiges Sondieren mit langen Eisenstangen verhaltnismaBig
gut durchsucht werden. AuBerdem wurde mit einem Minensuchgerat
gearbeitet, mit dessen Hilfe man Eisenteile bis zu 1 m Tiefe aufspiiren
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konnte. Je nach GroBe wurden die Funde dann entweder durch den
Schacht und die Druckluftschleuse des Taucherglockenschiffes herauf-
befordert oder in der Glocke an einen Flaschenzug gehdngt und mit
ihr hoch liber den Wasserspiegel gehoben, so daB sie auf eine Bar-
kasse herabgelassen, mit dieser ldngsseits an das Glockenschiff ge-
fahren und von dort an Bord gehievt werden konnten. Dann wurden
sie gereinigt, numeriert und fotografiert, ja soweit wie mdglich auch
schon zeichnerisch aufgenommen und so lange feucht gelagert, bis sie
in eine Barkasse oder Schute verladen und zur Halle des Industrie-
hafens gefahren werden konnten, wo auch die lbrigen Kogge-Hélzer
in Wasserbottichen lagern.

Die einzigartige Moglichkeit, innerhalb der Glocke die Stromsohle
wasserfrei zu haben, wurde auch fiir Bodenbohrungen, Vermessungen
der Bodenschichten sowie zur Entnahme von Bodenproben genutzt,
um so moglichst umfassenden AufschluB tiber die Fundsituation zu
gewinnen.

Insgesamt wurden etwa 550 Einzelteile der Kogge geborgen: Teile
der AuBen- und Innenbeplankung, des Spantengeriists, der Kastell-
konstruktion, aber auch solche, die tiber die Takelung des Schiffes
wichtige Aufschliisse geben, wie Bruchstiicke des Mastes, Juffern usw.
Andererseits kamen auch viele Holzteile zum Vorschein, die zunéchst,
losgeldst aus ihrem urspriinglichen Zusammenhang, hinsichtlich ihrer
Zwedkbestimmung nur schwer zu deuten waren und somit der
Forschung neue Fragen stellen. Ubrigens wurden auBer der erwéhn-
ten Ruderdse (mit Laschen) sowie dem Zimmermannswerkzeug noch
Eisenteile gefunden, die erst von Verkieselung und Rost befreit wer-
den miissen, ehe sie ndher bestimmt werden koénnen. Aufs Ganze
gesehen, wird die wissenschaftliche Aufbereitung aller Funde noch
geraume Zeit beanspruchen. Dabei wird jedes Fundstiick nicht nur fiir
sich, sondern auch hinsichtlich seiner urspriinglichen Verwendung am
Schiff sowie im Zusammenhang der gesamten Fundsituation zu be-
trachten sein. Hierfiir, wie auch fiir manche anderen noch anstehenden
wissenschaftlichen Fragestellungen wird die baldmdglichst in Angriff
zu nehmende Planung des Wiederaufbaus der Kogge von groBter
Bedeutung sein, da erst dann, wenn sich die Schiffsteile wieder zu
einem Ganzen zusammenfiigen, manche Einzelstiicke genauer ein-
geordnet werden kénnen.

Mit dieser umfassend und systematisch durchgefiihrten Sucharbeit
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darf die Bergung des Schiffsfundes als endgliltig abgeschlossen
betrachtet werden. Schon jetzt kann gesagt werden, daB dank der
Vielzahl und besonderen Beschaffenheit der Funde eine wesentlich
vollstandigere Wiederherstellung des Schiffes gewahrleistet ist, als
es bis dahin angenommen werden konnte. In der Forschung dirften
diese auBerordentlich aufwendigen Bergungsarbeiten bislang ein-
malig dastehen. Nur dadurch sind sie moglich gewesen, daB inzwi-
schen die besondere Bedeutung des Fundes durch Veroéffentlichungen
und Vortrdage klar herausgestellt worden war.

Mittlerweile ist die Forschung auch noch auf anderem Gebiete tatig
geworden. In Zusammenarbeit mit der Bundesforschungsanstalt fir
Forst- und Holzwirtschaft in Hamburg-Reinbek sowie im Erfahrungs-
austausch mit danischen und schwedischen Museumsleuten konnten
weiterhin Fragen der Altersbestimmung und endgiiltigen Konservie-
rung der Schiffsholzer geklart werden.

Ausgehend von den, allerdings durchweg stark stilisierten Kogge-
darstellungen auf Siegeln von Hansestédten, konnte Dr. Fliedner die
Bremer Kogge dem Zeitraum von 1250 bis 1400 zuweisen ®). Die Rich-
tigkeit dieser auf Grund typologischer Vergleiche gewonnenen Datie-
rung bestdtigen nun die jahrringchronologischen Untersuchungen
von Prof. Dr. Walter Liese, dem Leiter des Holzbiologischen Instituts
der soeben genannten Bundesforschungsanstalt?®), nach denen das
Schiff etwa um 1400 erbaut worden sein muB.

Nachdem Dr. Detlef Noack vom Holzphysikalischen Institut der
Bundesforschungsanstalt ein in seinem hier an dritter Stelle folgen-
den Aufsatz des nidheren dargestelltes Konservierungsverfahren ent-
wickelte, wird jetzt, dank der Férderung durch den Bremer Senator
fiir das Bildungswesen, Biirgermeister Dehnkamp, in hoffentlich
absehbarer Zeit mit dem Wiederaufbau der Kogge begonnen werden
konnen. Danach wird es denn auch mdéglich sein, eine umfassende
Veroffentlichung — mit Zeichnungen, Rissen und Abbildungen — des
Schiffsfundes herauszubringen, da das Originalschiff erst dann als
Ganzes sichtbar und genau zu vermessen ist.

?) S.Fliedner am o.a.0., — Ders., Der Fund einer Kogge bei Bremen im
Oktober 1962 in: Brem. Jahrb., 49.Bd. (1964), S. VII—X. — Ders., Der
Fund einer Kogge bei Bremen im Oktober 1962 in: Mededelingen van

Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, 1963, Nr. 7.
3) Vgl. den an zweiter Stelle nachfolgenden Aufsatz.
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Damit allerdings wird ein Fund von internationaler Bedeutung,
ein fiir die Erforschung mittelalterlicher Schiffahrtsgeschichte einzig-
artiges Studienobjekt, anschaulich werden, das als ein fiir die Hanse-
stadt Bremen hochbedeutsames Geschichtsdenkmal mit Recht zu-
sammen mit dem Rathaus und dem Roland genannt werden darf.
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2.
Das Alter der Bremer Kogge

Von Walter Liese und Josef Bauch

Institut fiir Holzbiologie und Holzschutz,
Bundesforschungsanstalt fiir Forst- und Holzwirtschaft,

Reinbek bei Hamburg

Die Bremer Kogge ist das einzige im Original erhaltene Schiff aus
der Zeit der hansischen GroBschiffahrt gegen Ende des Mittelalters.
Ein Vergleich bestimmter Bauelemente mit den Darstellungen auf
Stadtsiegeln der Hansestddte ergab Anhaltspunkte fiir eine zeitliche
Einordnung in das 13. oder 14. Jahrhundert!). Eine genauere Datie-
rung schien jedoch wiinschenswert.

Das Schiff selbst enthdlt hierfiir wenig Anhaltspunkte. Ausriistungs-
gegenstdnde und Gerdte der Besatzung, aus denen zeitliche Riick-
schliisse moglich sein wiirden, waren nicht vorhanden. Auch die
Suche in den die Kogge umschlieBenden Sand- und Kleimassen nach
datierbaren Kulturrelikten war ergebnislos. Die Fundstelle erwies
sich, abgesehen von dem Schiff und zugehorigen Teilen, als aus-
gesprochen fundarm. Es muBite daher versucht werden, das Alter der
Kogge durch Untersuchung der hoélzernen Bauteile selbst zu er-
mitteln.

Altersbestimmung von Holzfunden

Seit dem Jahre 1949 ist eine Datierung von pflanzlichem Material
mit Hilfe der Radiokarbonmethode moglich. Der Begriinder
dieses Verfahrens, W. F. Libby, wurde fiir seine Leistung 1960 mit
dem Nobelpreis ausgezeichnet.

Die Atmosphdre enthdlt geringe Spuren radioaktiven Kohlenstoffs
(1:10'%), der von der Pflanze iiber die Kohlensdureassimilation in die

1) S.Fliedner, Die Bremer Kogge. Hefte des Focke-Museums Bremen, Nr. 2.
Bremen 1964, — Ders., Der Fund einer Kogge bei Bremen im Oktober 1962.
Brem. Jahrb., 49. Bd. (1964), S. VII—X,
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entstehende organische Substanz, wie z. B. Holz, eingebaut wird. Die
Intensitdt der Strahlung verringert sich in 5568 * 30 Jahren jeweils
auf die Halfte (Halbwertszeit), so daB aus der vorhandenen Aktivitat
auf das Alter der Probe geschlossen werden kann. Da der Radio-
karbongehalt der Atmosphdre jedoch ortlich und zeitlich nicht kon-
stant ist und insbesondere seit Mitte des vorigen Jahrhunderts durch
Verbrennung von radiokarbonfreien Brennstoffen (Kohle, Erdol) ab-
nimmt, sind Altersangaben mit einer Schwankungsbreite von minde-
stens * 150 Jahren belastet. Das Verfahren ermoglicht daher beson-
ders fiir vorgeschichtliche Funde wichtige Aussagen, arbeitet jedoch
fiir die Bestimmung von Material aus historischer Zeit zu ungenau.
Zur Altersbestimmung der Kogge war es somit nicht einzusetzen.
Wesentlich genauere Angaben gestattet jedoch die Dendro-
chronologie. Diese Methode wurde von dem Amerikaner
A. E. Douglass entwickelt, der als Astronom den Zusammenhang zwi-
schen der Sonnenflecken-Periodik und der Jahrringbildung an iber
3000jdahrigen Mammutbédumen untersuchte. In Deutschland hat vor
allem Professor Dr. Dr. h. c. B. Huber mit seinen Mitarbeitern in Tha-
randt und Miinchen in iber 30jahriger Arbeit die Jahrringchronologie
zu groBer Vollkommenheit entwickelt und mit ihr bedeutende Erfolge,
vor allem bei der Datierung mittelalterlicher und vorgeschichtlicher
Hélzer, erzielt 2). Grundlage dieser Methode sind die von den Baumen
alljdahrlich als Jahresringe angelegten Zuwachsschichten, deren Breite
von klimatischen Faktoren beeinfluBt wird (Bild 1). Hierdurch ergibt
sich fiir einen entsprechenden Zeitraum eine charakteristische Folge
unterschiedlicher Jahrringbreiten, die fiir die Holzart eines bestimm-
ten Gebietes typisch ist. Ausgehend von Bdumen der Gegenwart,
konnen schrittweise durch liberlappende Jahrringfolgen auch dltere
Holzproben bestimmt werden. Die Einmaligkeit gewisser Jahrring-
folgen ist so ausgepragt, daB bei synchronisierbaren Holzproben die
Verzahnung der Jahrringbreitenkurven mit den Zacken eines Sicher-
heitsschliissels verglichen werden kann. Dieses sogenannte Uber-
briickungsverfahren ist als Schema in Bild 2 dargestellt. Durch eine
Zusammenfassung mehrerer Einzelkurven erhdlt man dann eine
Mittelkurve, die die typischen Jahresringe scharfer hervortreten 1aBt.

2) B.Huber, Radiocarbon- und Jahrringforschung im Dienste der Geochrono-
logie. Mitteilungen a. d. Staatsforstverw. Bayerns, H. 34 (1964), S. 162—178.
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Zur Vermessung der Jahresringe ist Eichenholz besonders geeignet,
da diese ringporige Holzart zur Wasserversorgung der austreibenden
Knospen alljdhrlich einen neuen Jahresring anlegen muB. Bei anderen
Holzarten kann mitunter die Bildung wvon Zuwachsschichten aus-
bleiben, was die spdtere Datierung erheblich erschwert. Eichenholz
stellt zugleich wegen seiner guten Bearbeitbarkeit und der hohen
Dauerhaftigkeit das meistverwendete Baumaterial in unseren histo-
rischen Bauten dar und bietet damit die Moglichkeit zum Vergleich
der Jahrringkurven.

Ausgehend von den iiber 600jéhrigen Spessarteichen ?), gelang es,
durch Synchronisierung der Jahrringkurven von Holzproben aus
Hessen, Unter- und Oberfranken, wie z. B. aus der Remigiuskirche in
Biidingen (1278-1693) und aus der Briiderkirche in Kassel (1124-1393),
eine liber tausendjdhrige, bis zum Jahre 942 zuriickreichende Jahi-
ringchronologie aufzustellen 4).

Diese flir Stiddeutschland als Ausdruck der klimatischen Schwan-
kungen erarbeitete Standardmittelkurve ist jedoch kaum zur Datie-
rung norddeutscher Eichen verwendbar, da die Jahrringbildung im
kiistennahen Bereich weniger klimabestimmt ist. Es liegen daher
noch keine iiber rezente Proben hinausgehende Standardkurven fiir
die Altersbestimmung von Eichenholz aus dem norddeutschen Kiisten-
gebiet vor. J. Weitland ) konnte in seinen jahrringchronologischen
Untersuchungen an Laubbaumarten von Kiistenstandorten nur fiir
raumlich enger begrenzte Gebiete einheitliche, synchronisierfahige
Jahrringfolgen darstellen.

Altersbestimmung der Kogge

Obwohl somit fiir den Bremer Raum noch nicht die erforderlichen
Vergleichskurven vorliegen, wurde im Interesse einer genauen Datie-
rung der Bremer Kogge eine dendrochronologische Untersuchung
der Holzer versucht. Der Schiffsfund hat daher auch in dieser Hin-
sicht weitere Arbeiten angeregt.

%) B.Huber, W. v. Jazewitsch, A. John u. W. Wellenhofer, Jahrringchronologie
der Spessarteichen. Forstw. Cbl. 86 (1949), S. 705—715.

1) B. Huber, a. a. O.

5) J. Weitland, Jahrringchronologische Untersuchungen an Laubbaumarten
Norddeutschlands. Mittlg. d. Bundesforschungsanstalt f. Forst- und Holz-
wirtschaft, Nr. 48, II (Hamburg 1960), 122 S.
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Bild 1: Mikroskopischer Querschniit durch Eichenholz mil verschieden breiten
Jahrringen.

Bild 2: Schema flir die Datierung verschieden aller Holzer (Uberbriickungs-

verfahren). Zeichnung A. Thiess.

| | Datierung der Bremer Kogge

Kogge (Bremen)

Bild 3; Jahrringkurve flir die Bremer Kogge mil synchronisierten Vergleichs-
kurven.
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Bild 1: Hirnschnitt eines milleleuropdischen Eichenholzes (Quercus sp.), (Auf-

licht, VergraBerung: 10fach). G = GeidlBe, F = Holzfaserzellen, P = Holz-
parenchymzellen, M = Marksirahlen, JG = Jahrringgrenze.

Bild 2: Tangentialschnil! eines milleleuropdischen Eichenholzes (Quercus sp.),
(Auflicht, VergroBerung: 10fach). G = angeschnittene, stark verthyllte GeidbBe.



Bild 3: Altes, wassergelagerles Rotbuchenholz aus Funden der Bremer Kogge
vorundnach einer schonenden Lufttrocknung.

jild 4: Querschnitt eines Rundholzes aus Eiche, das in der Bremer Kogge

gefunden wurde und zur Herstellung von Proben fiir anatomische, chemische

und physikalische Untersuchungen diente. Links: Stammscheibe im wuasser-

gesdttiglen Zustand; rechis: Stammscheibe nach der Trocknung in einem
Paraffinbad, S = Splintholz, K = Kernholz.



Bild 5: Schwindungsproben aus Eichenkernholz vor und nach einer
schonenden Trocknung.
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Bild 6: Sorptionsisothermen von frischem und altem Eichenkernholz.
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Fir die Datierung der Kogge wurden mit einem Spezialbohrer
Proben aus verschiedenen Teilen des Schiffes entnommen, und zwar
aus dem Kiel, dem Gangspill, dem Bratspill, den ehemals die Bord-
wand durchstoBenden machtigen Querbalken sowie aus einem Ldngs-
unterzugsbalken des Decks. Es ist in diesem Zusammenhang zu er-
wdahnen, daB die Kogge fast ausschlieBlich aus Eichenholz gebaut
worden war. An den geglatteten Proben wurde dann mit einem MeB-
mikroskop mit automatischer Registrierung die Jahrringbreite auf
0,1 mm Genauigkeit gemessen ). Die Werte fiir die Jahrringkurven
wurden auf halblogarithmisches Transparentpapier aufgelragen, um
hierdurch die charakteristischen Minimajahre zu betonen.

Zundachst wurde versucht, die Holzproben untereinander zu datie-
ren. Ein durch Ubereinanderlegen der Jahrringfolgen durchgefiihrter
Vergleich zeigte fiir einige Holzer charakteristische Ahnlichkeiten.
Hieraus ist zu schlieBen, daB die fiir diese Bauteile verwandten
Eichen von einem rdaumlich begrenzten Standort stammen miissen,
an welchem fiir das Wachstum der Baume ahnliche Wuchsbedingungen
bestanden haben. Andere Proben, insbesondere die zwei aus dem
Decksunterzugsbalken, wiesen hingegen eine Jahrringfolge auf, die
mit den anderen Kurven nicht zur Deckung zu bringen ist. Dies be-
deutet, daB das fir die Kogge verbaute Holz nicht allein aus einem
eng begrenzten Bereich stammt, sondern von verschiedenen, raumlich
mehr oder weniger getrennten Standorten angeliefert worden sein
diirfte.

Die Untersuchungen von J.Delfs ?) haben gezeigt, daB bereits im
13. Jahrhundert auf der Weser rege FléBerei herrschte und an den
Ufern des Flusses sich groBe Holzlagerpldatze befanden. Es war daher
naheliegend, besonders die Jahrringkurve fiir den groBen Decdks-
unterzugsbalken mit der Mittelkurve von Eichen aus der Kasseler

%) Wir danken Fraulein H. Markert fiir ihre gewissenhafte Mitarbeit bei
der Messung und Auswertung.

) J. Delfs, Die Fl6Berei im Stromgebiet der Weser. Schriften d. Wirtschafts-
wiss, Ges. z. Studium Niedersachsens e. V., N.F.,, Bd. 34 (Bremen-Horn
1952), 125 S.
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Gegend ®) sowie mit der stiddeutschen Standardkurve zu vergleichen?)
Fiir diesen Balken konnte durch Kurvenvergleich eine exakte Datie-
rung erfolgen: sein Jahrringverlauf fiigte sich deutlich in den Zeit-
raum von 1255 bis 1353 ein. Bild 3 zeigt den entsprechenden Ab-
schnitt der Kurvenfolge des von uns ermittelten Jahrringverlaufs
des Koggebalkens, eine Kurvenfolge aus Ziegenhain/Kassel sowie
die stiddeutsche Standardkurve. Wichtige Weiserjahre mit einem
ausgepragten schmalen oder breiten Zuwachs sind 1260, 1277, 1278,
1286, 1287, 1300, 1320, 1326, 1329, 1340 und 1350. Der duBerste Jahres-
ring in der Probe des Ldngsunterzugsbalkens stammt nach dieser
Synchronisierung aus dem Jahre 1353. Fiir die Altersbestimmung ist
jedoch zu beriicksichtigen, daB der Decksunterzugsbalken bearbeitet
werden mubte, wobei nicht nur das anfédllige, 10 bis 20 Jahresringe
enthaltende Splintholz, sondern auch das duBere Kernholz entfernt
wurden. Zusétzlich ist eine mogliche Lagerung des Holzes fiir einige
Zeit zu berilicksichtigen. Fiigt man daher zum Jahre 1353 noch 30 bis
40 Jahre hinzu, so diirfte der Baum fiir diesen Balken im letzten Jahr-
zehnt des 14. Jahrhunderts gefdllt worden sein. Hieraus folgert,
daB die Kogge um die Jahrhundertwende (1400) gebaut worden ist.
Die Ahnlichkeit der Jahresringe bestdatigte zugleich, daB dieser
Stamm, an dessen MaBe und Geradwiichsigkeit besondere Anforde-
rungen gestellt werden muBten, aus einer siidlicheren Gegend kommt
und weserabwadrts nach Bremen geflot worden sein dirfte.

Die Datierung der Kogge beruht vorerst auf der Auswertung nur
einer Jahrringkurve, namlich der des Decksunterzugsbalkens. Aus der
Ubereinstimmung der Ringfolgen mit den Vergleichskurven ergibt
sich aber fiir die ermittelte Jahreszahl eine an Sicherheit grenzende
Wahrscheinlichkeit. Somit ist, obwohl die weiteren Untersuchungen
an den iibrigen Holzproben noch laufen, bereits mit diesem Ergebnis
eine zeitliche Bestimmung der Bremer Kogge moglich.

8) W. v. Jazewitsch, Jahrringchronologie von Ziegenhainer Eichengebilken.
Zs. d. Vereins f. Hess. Gesch.- u. Landeskde., 65/66 (1954), S. 55—71.

9) Wir danken Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. B. Huber, Miinchen, auch an dieser
Stelle herzlich, daB er uns die Kurven freundlicherweise zur Verfiigung
stellte.
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3.
Der gegenwirtige Stand der Dimensionsstabilisierung von Holz

und SchluBfolgerungen fiir die Konservierung der Bremer Kogge *)
Von Detlef Noack

Institut fiir Holzphysik und mechanische Technologie des Holzes,
Bundesforschungsanstalt fiir Forst- und Holzwirtschaft,

Reinbek bei Hamburg
Einleitung

Die Konservierung von Holz aus archdologischen Funden bereitet
den Museumskonservatoren seit jeher groBe Schwierigkeiten, da
durch die jahrhundertelange Lagerung oft so starke Verdnderungen
des Holzes eingetreten sind, daB eine Aufstellung der Funde ohne
eine vorherige Schutzbehandlung zu einem Zerfall oder zu ernsten
Dimensions- und Formdnderungen der meist sehr wertvollen und un-
ersetzlichen Gegenstdnde fiihrt. Zur Vermeidung solcher Zerstérungen
und Wertminderungen wurden im Laufe der Zeit die verschiedensten
Konservierungstechniken erprobt. Viele dieser Methoden brachten
aber leider MiBerfolge oder nur recht fragwiirdige Ergebnisse, so dafB
in den letzten Jahren grundsitzliche Betrachtungen iiber die vielfdl-
tigen Probleme, die mit einer Konservierung von Holz verbunden
sind, von seiten der Holzforschungsinstitute angestellt wurden 3. 35.41),
Die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeiten sollen im folgenden er-
ortert und im Hinblick auf eine Konservierung der Bremer Kogge aus-
gewertet werden.

Erhaltungszustand alter, wassergelagerter Holzer

Bei Schiffsfunden?® 11.2%3%) handelt es sich in der Regel um Holz,
das in Mooren oder Seen, in Hafenbecken oder an FluBldufen viele
Jahrhunderte lang — durch Schlamm- und Sandablagerungen mehr

*) Die Ziffern in den Anmerkungen beziehen sich auf die jeweiligen Num-
mern der im Schrifttumsverzeichnis am Ende des Aufsatzes genannten
Arbeiten.
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oder weniger stark geschiitzt — unter dem Wasserspiegel lagerte.
Die Bremer Kogge z. B, die mit 3 bis 4 Meter dicken Sand- und Klei-
schichten bedeckt war, befand sich auch bei niedrigem Wasserstand
tief unter dem Wasserspiegel der Weser. Die lange Lagerung in
einem wassergesattigten Medium hat zu gewissen physikalischen,
chemischen und strukturellen Veranderungen der Hélzer gefiihrt. Das
AusmaB dieser Verdanderungen ist nicht nur abhdngig von der mor-
phologischen Struktur und der chemischen Zusammensetzung des
Holzes, aus dem die Gegenstande hergestellt wurden, sondern es
wird auch durch zahlreiche duBere EinfluBgrofen, wie Temperatur,
Feuchtigkeitszustand des umgebenden Mediums, aerobe und an-
aerobe Bedingungen, pH-Wert usw., bestimmt.

Wird wassergesittigtes Holz normalen klimatischen Bedingungen
ausgesetzt, so findet ein Austausch der Feuchtigkeit im Holz mit der
umgebenden Luft statt. Hierbei trocknet das Holz als ein hygrosko-
pisches Material aber nicht vollkommen bis auf einen Holzfeuchtig-
keitsgehalt von 0% aus, sondern es stellt sich bei einer bestimm-
ten Raumtemperatur ein Gleichgewicht zwischen dem Feuchtig-
keitsgehalt im Holz und der relativen Luftfeuchtigkeit der umgeben-
den Atmosphdre ein. Der Trocknungsvorgang des Holzes auf diesen
Gleichgewichtszustand ist zusdtzlich begleitet von Schwindungsvor-
gdngen, das heiBit von einer Verminderung des Holzvolumens mit
abnehmendem Feuchtigkeitsgehalt. Die Ursache fiir dieses Schwin-
dungsverhalten ist in dem submikroskopischen Aufbau des Holzes
und in den Sorptionsverhaltnissen, die aus ihm resultieren, zu suchen.
Durch die Verdnderungen, die bei archdologischen Funden wdhrend
der Lagerungszeit in der morphologischen Struktur und in der che-
mischen Zusammensetzung des Holzes stattgefunden haben, wird das
Trocknungs- und Schwindungsverhalten dieser Holzer wesentlich be-
einfluBt. Fiir eine richtige Beurteilung der Auswirkungen dieser Ver-
dnderungen auf das Schwindungsverhalten des Holzes und der Mog-
lichkeiten einer Dimensionsstabilisierung von Holz sind Kenntnisse
iiber den Feinbau des Holzes erforderlich, von dem man sich heute
auf Grund umfangreicher grundlegender Untersuchungen, die wéh-
rend der letzten Jahrzehnte durchgefithrt wurden, ziemlich gute Vor-
stellungen machen kann.

Holz ist kein gleichmé&Biger, homogener Stoff von einheitlichem Ge-
flige, sondern es ist ein natiirliches Gewebe, das aus sehr verschieden-
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artig geformten Zellen besteht, die im Holzkérper unterschiedlich ver-
teilt sind. In der Mehrzahl handelt es sich um réhrenférmige, lang-
gestreckte Zellen, deren Léngsachsen parallel zur Stammachse des
Baumes liegen. Man bezeichnet diese Richtung daher auch als Faser-
richtung des Holzes. Betrachtet man die Schnittflache des Holzes quer
zur Faserrichtung mit einer Lupe (Bild 1), so ist der vielgestaltige
mikroanatomische Aufbau des Holzes an den querdurchschnittenen
Zellen klar zu erkennen. In seitlicher Richtung sind die Zellen durch
kleine, nur mit Hilfe eines Mikroskops erkennbare Tiipfel6ffnungen
miteinander verbunden, die durch Kernstoffablagerungen und andere
Inhaltstoffe sowie durch Verthyllungsvorgédnge verstopft sein kén-
nen. Holz ist also ein poriger Kérper, der im Prinzip aus Zellwand-
substanz und Luft besteht.

Obwohl die groBen GefdBe des mitteleuropdischen Eichenholzes
(Bild 1) auf eine groBe Porositdt dieses Holzes schlieBen lassen, ist
Eichenholz bekannt als ein besonders undurchldssiges Holz, das daher
auch im Schiffbau und fiir die Herstellung von Fissern verwendet
wird. Der Grund hierfiir liegt darin, daB die weitlumigen GefédBe des
Friihholzes beim Verkernungsvorgang durch Thyllen (Bild 2), das
sind diinnwandige Zellausstiilpungen, die blasenartig durch Vergro-
Berung der TiipfelschlieBhdute aus den Nachbarzellen herauswachsen,
verstopft werden, und daB fiir die Fliissigkeitsdurchliassigkeit eines
Holzes in erster Linie die Permeabilitit senkrecht zur Faserrichtung
des Holzes von Bedeutung ist.

Auch die Zellwdande des Holzes bestehen nicht aus einer homo-
genen Substanz, sondern weisen ihrerseits eine vielgestaltige mikro-
skopische und submikroskopische Struktur auf.

Das Grundgeriist der verholzten Zellwand wird von den langen Ketten-
molekiilen der Zellulose gebildet, die mit einem Anteil von 45 bis 65 %
zusammen mit anderen begleitenden Kohlehydraten (Hemizellulosen) die
wichtigste Holzkomponente darstellt. In dem dreidimensionalen Molekiil-
gerust der Zellulose, in dem die Kettenmolekiile im Prinzip in Langsrichtung
der Zellen orientiert sind, treten — statistisch verteilt — kristalline und
amorphe Bereiche auf. In den hochorientierten kristallinen Bereichen liegt
eine dreidimensionale Gitterordnung von dicht gelagerten, parallel verlau-
fenden Kettenmolekiilen vor, die als Mizelle bezeichnet wird. In den nicht-
orientierten amorphen, intermizellaren Bereichen dagegen weisen die Zellu-
losemolekiile sehr viel groBere seitliche Abstdnde auf, und man bezeichnet
diese Gebiete daher auch als Lockerstellen. Viele hintereinander und neben-
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einander angeordnete Mizellen bilden Elementarfibrillen, und diese wie-
derum verbindern sich zu langen, fadenférmigen Mikrofibrillen mit einem
Durchmesser von etwa 2 bis 3.10-8 cm. Die Mikrofibrillen schlieBen sich ih-
rerseits zu Fibrillen zusammen, die als lichtmikroskopisch sichtbare Strange
mit einem Durchmesser von etwa 1 bis 2-10-5cm etwa 20 Mikrofibrillen
enthalten und, in bestimmten Schichten angeordnet, das Grundgerist der
Zellwand darstellen.

Neben der Zellulose ist das Lignin mit 25 bis 35 (bis 40) % ein wesent-
licher Bestandteil der Zellwand. Das Lignin, das in die groBeren Mizell-
zwischenriume eingelagert ist, weist eine amorphe Struktur auf und bildet
ein zusammenhidngendes Netzwerk.

Die Zellwand selbst wiederum besitzt einen schichtenférmigen Aufbau,
wobei die einzelnen Wandschichten (Mittellamelle, Primér-, Sekunddr- und
Tertidirwand) sich hinsichtlich ihrer Dicke, ihrer Fibrillentextur und ihres
Ligningehaltes unterscheiden.

Aus der auBerordentlich heterogenen, vielgestaltigen Struktur der
Zellwinde geht hervor, daB in der Holzzellwand ein untereinander
verbundenes, submikroskopisches Kapillarsystem vorliegt, das eine
ganze Skala von Kapillarabmessungen umfafit, die von intermizel-
laren Spalten in der GréBenordnung von etwa 107 cm bis zu Hohl-
rdumen zwischen den Mikrofibrillen bis etwa 10-* cm und weiter bis
zu noch groBeren Hohlraumen zwischen zusammengefaBten Mikrofi-
brillen bis etwa 6-10-% cm reicht, womit man bereits in das Gebiet der
kleineren SchlieBhautkapillaren in den Tiipfeln kommt. Eine Folge
dieses zusammenhdngenden Netzes von zerkliifteten Hohlrdumen ist
die groBe innere Oberfliche des Holzes, die auf etwa 200 Quadrat-
meter je Gramm trockenes Holz geschitzt werden kann.

Wassergesittigtes Holz besitzt einen verhdltnisma8ig hohen Feuch-
tigkeitsgehalt, der vom Porenraum des Holzes abhdngig ist und bei
normalem Eichenholz etwa 100 bis 110% des Gewichtes der
trockenen Holzzellwandsubstanz betragen kann. Das Wassergewicht
und das Gewicht der trockenen Holzsubstanz eines wassergesattigten
Eichenholzstiickes sind also annahernd gleich groB. Dieses Wasser
liegt im Holz in zwei verschiedenen Formen vor: als frei tropfbares
Wasser in den Zellumen und als ,gebundenes” Wasser in dem Hohl-
raumsystem der Zellwandsubstanz. Der Anteil des ,gebundenen”
Wassers, der von den Zellwdnden normalen Eichenholzes maximal
aufgenommen werden kann, betrdagt etwa 30% des Gewichtes
der trockenen Zellwandsubstanz durch Sorptionskrifte, d.h. durch
molekulare Anziehungskrifte zwischen den Wassermolekiilen und
den Molekiilen der Zellwandsubstanz, und man bezeichnet daher
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einen Holzfeuchtigkeitsgehalt von etwa 30°s auch als Faser-
sdttigungsfeuchte des Holzes". Die Sorptionskrifte des Holzes werden
in erster Linie durch die Hydroxylgruppen der Holozellulose und
in geringerem MaBe auch durch die Hydroxylgruppen des Lignins
hervorgerufen, die eine starke Affinitit zu Wasser besitzen. Hierbei
konnen die Wassermolekiile aber nur in das intermizellare Hohl-
raumsystem eingelagert und durch Sorption gebunden werden, wo-
durch zugleich eine VergréBerung der Mizellabsténde hervorgerufen
wird. In den kristallinen Bereichen der Zellulose, den Mizellen, sind
die Zellulosemolekiile dagegen durch eine gegenseitige Absattigung
der Hydroxylgruppen so dicht gepackt, daB die Wassermolekiile nicht
in die Mizellbereiche einzudringen vermdégen, sondern nur auf der
Oberflache der Mizellen adsorbiert werden.

Wird wassergeséttigtes Holz getrocknet, so verdunstet zunichst
das frei tropfbare Wasser in den Zellumen. AnschlieBend beginnen
auch die Zellwdnde solange auszutrocknen, bis sich der Gleichge-
wichtszustand zwischen der relativen Luftfeuchtigkeit des Trock-
nungsklimas und den Sorptionskriften des Holzes eingestellt hat.
Eine Austrocknung der Zellwand ist aber mit einer Abnahme ihres
Volumens verbunden, da die Mizellabstinde durch die Abgabe der
zwischen die Mizellen eingelagerten Wassermolekiile verringert
werden. Bei normalem Holz entspricht der Volumenverlust der Zell-
winde etwa dem Wasservolumen, das aus den Zellwidnden durch
Trocknung entfernt wurde. Durch die enge Kopplung der einzelnen
Zellen im Holzverband, der im mechanischen Sinne einen Verbund-
kérper darstellt, wird die Schwindung der einzelnen Zellwinde auf
die Nachbarzellen tbertragen und duBert sich damit auch am makro-
skopischen Holzstiick in einer Abnahme des Holzvolumens, die ange-
nahert dem Volumen der abgegebenen Wassermenge entspricht.

Diese Schwindung des makroskopischen Holzkorpers ist in den drei
anatomischen Hauptrichtungen des Holzes auf Grund der bestehenden
strukturellen Unterschiede sehr verschieden. Da die Zellulosemole-
kiile vornehmlich in Faserrichtung orientiert sind, werden die Wasser-
molekiile in erster Linie auf den seitlichen Oberflichen der Mizellen
adsorbiert, so daB die Schwindung nahezu ausschlieBlich senkrecht
zur Faserrichtung, also in tangentialer und radialer Richtung des Hol-
zes erfolgt, wahrend in der Faserrichtung des Holzes im allgemeinen
nur vernachlassigbar geringe Dimensionsdnderungen auftreten. Aber
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auch quer zur Faserrichtung zeigt Holz wegen der besonderen Anord-
nung der verschiedenen Zellen im Holzverband ein sehr unterschied-
liches Schwindungsverhalten. So schwindet Holz in tangentialer Rich-
tung (in Richtung des Jahrringverlaufes) etwa doppelt so stark wie in
radialer Richtung (in Richtung der Markstrahlen). Die Folge hiervon
ist, daB sich urspriinglich rechteckige Holzquerschnitte bei Austrock-
nung je nach der Jahrringlage und nach dem AusmaB der Schwin-
dungsanisotropie sehr unterschiedlich verziehen. Vormals gerade
Querschnittskanten erfahren hierdurch Kriimmungen, die insbeson-
dere beim Rahmenbau zu solchen Spannungen fithren konnen, daB
sowohl die Gesamtkonstruktion sich verzieht als auch die Holzver-
bindungen geschiadigt werden. Stdrkere Verwerfungen werden bei
einer Austrocknung des Holzes insbesondere auch dann hervor-
gerufen, wenn im Holzquerschnitt ein schrager Faserverlauf vorliegt.

Neben den besprochenen Schwindungserscheinungen des Holzes,
deren Ursache in einer Abnahme der von der Zellwand sorbierten
Feuchtigkeit liegt und die daher nur im sogenannten hygroskopischen
Feuchtigkeitsbereich des Holzes, d.h. im Feuchtigkeitsbereich von
0 bis etwa 309, auftreten, kénnen bestimmte Holzarten unter
gewissen Trocknungsbedingungen auch bei Holzfeuchtigkeiten ober-
halb Fasersittigung abnorme Schwindungserscheinungen zeigen, die
als ,Zellkollaps” bezeichnet werden. Hierbei handelt es sich um eine
unnatiirlich groBe Schwindung des Holzes, die durch ein Zusammen-
fallen der Zellen des wassergesittigten Holzes hervorgerufen wird,
wenn die Zugspannungen in den Wasserkapillaren des Holzes auf
Grund der Oberflichenspannung des Wassers groBer sind als die Aus-
beulfestigkeit der Zellwandsubstanz, so daB der Widerstand der Zell-
wéande gegen ein Kollabieren tiberwunden wird. Insbesondere alte,
wassergelagerte Hoélzer mit starken Abbauerscheinungen, wie sie bei
archédologischen Funden aus Ahornholz?), Eichensplintholz?') und auch
anderen Holzarten?) vorliegen, sind bei Austrocknung auBerordent-
lich kollapsempfindlich, da die erweichten Zellwédnde nur eine ge-
ringe Festigkeit besitzen. Welche AusmaBe die durch Zellkollaps her-
vorgerufenen Schwindungserscheinungen annehmen konnen, ist aus
Bild 3 zu erkennen. Trotz schonender Trocknung bei Raumtemperatur
in Luft mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von iber 90%o ist
der links in Bild 3 dargestellte Wiirfel aus wassergesittigtem Rot-
buchenholz, der einem in der Bremer Kogge gefundenen Buchenholz-
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stab entnommen wurde, vollkommen kollabiert (Bild 3, rechts). Ahn-
liche Kollapserscheinungen treten bei der Trocknung von altem
Eichensplintholz auf (Bild 4). Durch Zellkollaps werden auf diese
Weise abnorme Volumen-Schwindmale hervorgerufen, die beim vor-
liegenden Rotbuchenholz in der GréBenordnung von 70 bis 80 %o des
urspriinglichen Holzvolumens liegen. Wie aus den aufgezeichneten
Kreisen ersichtlich ist, erfolgen die Zelleinbriiche nahezu ausschlieB-
lich in tangentialer Richtung des Holzes, so dal das SchwindmaB in
dieser Richtung bei etwa 65 % liegt. Schwindungsverformungen dieser
Art demonstrieren in eindrucksvoller Weise die Notwendigkeit,
besondere MaBnahmen zu ergreifen, wenn kollapsempfindliche Holz-
arten zu trocken sind.

Fiir den Bau alter Schiffe verwendete man in erster Linie das recht
dauerhafte, feste und fiir Feuchtigkeit sehr schwer durchldassige
Eichenholz (Osloer Wikingerschiffe, ,Vasa“, Bremer Kogge, usw.).
Aber auch andere Holzarten, wie vor allem Kiefernholz, wurden
gebraucht, nicht zuletzt fir Innenbeplankungen?®), Zubehor!*?) und
kleinere Boote??). Durch die sehr lange Lagerung unter feuchten Be-
dingungen haben in der Regel Zersetzungsvorgdange der chemischen
Bestandteile des Holzes stattgefunden, die auf eine Tatigkeit von
Mikroorganismen 4 2% 37), wie vor allem Moderfdaule-Pilzen und Bak-
terien, zuriickgefiihrt werden. Hierbei ist die Widerstandsfdhigkeit der
einzelnen Holzbestandteile gegen diesen Angriff der Mikroorganismen
sehr verschieden und auch von den dufBieren Bedingungen abhangig *4).
Gewohnlich findet zuerst eine Zersetzung der Hemizellulosen statt,
an die sich ein Abbau der Zellulose anschlieBt, wie aus Rontgen-
Interferenz-Untersuchungen hervorgeht?®’), wéhrend das Lignin die
widerstandsfdahigste Komponente darstellt!? 129, Diese Feststel-
lungen stehen in Ubereinstimmung mit chemischen Analysen, die am
Holz der ,Vasa“3) und der Bremer Kogge®) durchgefiihrt wurden
(Tabelle 1). Neben diesen Zersetzungserscheinungen wurden in was-
sergelagerten Holzern auch groBere Mineralstoff-Ablagerungen ge-
funden * %), was auch aus dem stark erhohten Aschengehalt dieser
Holzer (Tabelle 1) zu erkennen ist, der bei normalem Holz nur einige
Zehntel Prozent betrdgt.

Betrachtet man altes, wassergelagertes Holz, das auBerlich ziemlich
unverandert aussieht, so stellt man fest, daB der Zersetzungsgrad, der
in starkem MaBe von der Holzart abhdngig ist® 3¢ 2%30) grtlich
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sehr unterschiedlich sein kann. Weitgehend abgebaut sind normaler-
weise Gegenstdnde aus nicht dauerhaften Laub- und Nadelhélzern,
die von Mikroorganismen leicht angegriffen werden, wie das Holz
von Rotbuche, Ahorn, Linde und Birke, das Splintholz von Eiche und
von verschiedenen Kiefernarten. Einen sehr weit fortgeschrittenen
Zersetzungsgrad weisen ebenfalls die Oberflachenschichten von Ge-
genstanden auf, die aus dauerhafteren Holzarten, wie aus dem Kern-
holz von Eiche und Kiefer, hergestellt wurden. Die Zellwdnde dieser
abgebauten Holzer bestehen praktisch nur noch aus der diinnen,
ligninreichen Mittellamelle und der angrenzenden diinnen Primér-
wand " ?%), woraus sich der hohe Lignin- und geringe Zellulosegehalt
dieser Zellgewebe ergibt. Die Festigkeit dieser Holzteile, aus
denen sich das freie Wasser wie aus einem Schwamm herauspressen
1aBt, ist daher auf einen Bruchteil der Festigkeit des normalen Holzes
herabgesunken. Die Druckfestigkeit des in Bild 3 dargestellten, alten
wassergelagerten Rotbuchenholzes z. B. betrdgt in Faserrichtung des
Holzes nur noch elwa 10 kp/qcm, wdhrend normales, waldfrisches
Rotbuchenholz eine Drucdkfestigkeit von etwa 250 kp/qcm besitzt.

Bei Holzteilen aus Eichen- und Kiefern-Kernholz, die eine gréBere
natlirliche Dauerhaftigkeit besitzen, sind die weichen, stark abge-
bauten AuBenschichten oft nur einige Millimeter dick. Die darunter
liegenden Gewebe sind wesentlich weniger angegriffen, und bei sehr
dicken Bauelementen haben die innersten Teile oft nahezu die gleiche
chemische Zusammensetzung wie normales Holz? %) (Tabelle 1).

Als ein guter Weiser fiir den Zersetzungsgrad alten, wassergela-
gerten Holzes kann sein Feuchtigkeitsgehalt angesehen werden (Ta-
belle 2). Je weiter der chemische Abbau des Holzes fortgeschritten ist,
desto hoher ist der Feuchtigkeitsgehalt und desto gréBer ist die Ge-
fahr von Kollapserscheinungen bei einer Austrocknung des Holzes.

Die Verdnderungen der chemischen Eigenschaften und der Mikro-
struktur des Holzes, die wahrend der jahrhundertelangen Lagerung
im feuchten Medium eingetreten sind, haben zur Folge, daBl auch die
physikalischen Eigenschaften des alten, wassergelagerten Holzes ver-
andert sind. Selbst wenn die chemischen Verdanderungen des Holzes
so gering sind, daB sie mit einfachen chemischen Analysen nicht ge-
sichert nachgewiesen werden kénnen, zumal direkte Vergleichsproben
fehlen, weist das alte, wassergelagerte Holz ein wesentlich anderes
Schwindungs- und Sorptionsverhalten auf. So besitzt Holz, das aus
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der Mittelzone sehr dicker Bauteile alter Schiffe entnommen wurde,
etwa die gleiche chemische Zusammensetzung wie normales Holz 3 )
(Tabelle 1), zeigt aber auf der anderen Seite bei Trodknung eine etwa
doppelt so groBe Schwindung 7). Wird normales, wassergesattigtes
Eichenkernholz schonend auf den absolut trockenen Zustand gebracht,
so betragen die maximalen SchwindmaBe senkrecht zur Faserrichtung
des Holzes im Mittel in radialer Richtung f; = 4,8 %/ und in tangen-
tialer Richtung B¢ = 10,6 %02%). Die entsprechenden maximalen
SchwindmaBe des Eichenkernholzes der Bremer Kogge, die an einem
in der Kogge gefundenen Rundholz von etwa 20 cm Durchmesser
bestimmt wurden (Bild 4), betragen dagegen in radialer Richtung
Prsxk = 9 bis 10°%o und in tangentialer Richtung PB¢pk = 19,5 bis
20,6 %. Somit liegt die maximale Volumenschwindung des alten,
wassergelagerten Eichenkernholzes — unter Vernachldssigung der
verhdltnisméabBig geringen Schwindung in longitudinaler Richtung —
in der GroBenordnung von 29 bis 30 %0 (Bild 5). Das AusmaB der
Schwindung des ungeschiitzten alten Eichenkernholzes ist an Stamm-
scheiben besonders eindrucksvoll zu erkennen (Bild 4). Durch diese
starke Schwindung wird auch eine Erhohung der Rohdichte alten
Eichenholzes hervorgerufen, die im trockenen Zustand etwa 0,9 g/ccm
betrdgt, wahrend normales Eichenholz unter gleichen Bedingungen
nur eine mittlere Rohdichte von 0,65 g/ccm aufweist.

Wird altes, wassergelagertes Eichenholz in unbehandeltem Zu-
stand unter normalen Museumsbedingungen in einem Klima mit
einer relativen Luftfeuchtigkeit von etwa 50 bis 6090 aufgestellt, so
trocknet es nicht vollkommen aus, sondern es stellt sich im Laufe der
Zeit im Holz ein Gleichgewichts-Holzfeuchtigkeitsgehalt von etwa
Uge = 13 bis 15% (Bild 6) ein. Die hierdurch hervorgerufene Vo-
lumenschwindung liegt aber dennoch in der GréBenordnung von
etwa 20 % des urspringlichen Volumens, so daB groBe Form-
dnderungen und Querschnittsverzerrungen die Folge sind. Hinzu
kommt, daB das Holz mit seinen verminderten Festigkeitseigenschaf-
ten nicht in der Lage ist, groBere Trocknungs- und Schwindungs-
spannungen aufzunehmen, so daB stdrkere Rifbildungen auftreten,
die zu einem Aufbrechen der Holzteile bis zu einem volligen Zerfall
des Holzverbandes fiihren konnen. Dies gilt auch fir dinne Holz-
teile, da bei ihnen die weniger abgebauten Zonen bisweilen nur einen
kleinen Bruchteil des Gesamtquerschnittes ausmachen.
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AufschluBreiche Einblicke in das Quellungsverhalten alter Holzer
ergeben sich auch aus ihren Sorptionseigenschaften., Wahrend bei
sehr alten Hélzern, die mehrere Jahrtausende in trockener Luft lager-
ten, eine leichte Abnahme der Hygroskopizitat zu bestehen scheint?),
liegen bei altem, wassergelagertem Eichenkernholz andere Verhalt-
nisse vor, wie die in Bild 6 dargestellten Sorptionsisothermen von
frischem und altem Eichenholz zeigen. Die Gleichgewichts-Holzfeuch-
tigkeit, die sich in altem Eichenholz bei einer bestimmten relativen
Luftfeuchtigkeit einstellt, liegt stets iiber der entsprechenden Gleich-
gewichts-Holzfeuchtigkeit frischen Eichenholzes, und besonders stark
treten diese Abweichungen bei hohen relativen Luftfeuchtigkeiten,
also im Bereich der Fasersdttigungsfeuchtigkeit, hervor. Dieses Ver-
halten steht in Ubereinstimmung mit der Beobachtung, dafB altes,
wassergelagertes Eichenholz bereits bei hohen Holzfeuchtigkeiten von
50 bis 60 %0 zu schwinden beginnt! *7), wéhrend die Schwindung bei
frischem Eichenholz erst bei einem Holzfeuchtigkeitsgehalt von etwa
309 einsetzt. Auch dieses verdnderte Sorptionsverhalten diirfte in
erster Linie auf strukturelle Verdnderungen im Molekularbereich
zurlickzufiihren sein; weitere Aufschliisse hieriiber versprechen Un-
tersuchungen iber Veranderungen des elastischen und plastischen
Formdnderungsverhaltens dieser Holzer.

Eine Bestimmung der SchwindmaBe stark abgebauter Holzer, wie
sie bei altem, wassergelagertem Rotbuchenholz, Eichensplintholz und
bei den AuBenschichten von Bauteilen aus Eichenkernholz vorliegen,
bereitet groBe Schwierigkeiten, da sich bei ihnen Zellkollapserschei-
nungen trotz schonendster Trocknungsfithrung unter normalen Be-
dingungen nicht vermeiden lassen (Bild 3). Diese Zelleinbriiche
fiihren folglich zu abnorm hohen SchwindmaBen (Tabelle 3), wobei
die Dichte des kollabierten Holzes mit etwa 0,6 g/ccm noch etwas
unter der Dichte des normalen Holzes liegt, die etwa 0,65 g/ccm be-
tragt. Von Bedeutung ist hierbei aber, daB auch die Schwindmale
in Faserrichtung des Holzes auf Grund des starken Abbaues der in
Faserrichtung orientierten Zellulosemolekiile beachtlich sind und
nicht mehr vernachldssigt werden kénnen. Diese groBe Longitudinal-
schwindung stark zersetzter Holzer, die dartiber hinaus auch in Faser-
richtung nur noch eine sehr geringe Festigkeit aufweisen, diirfte
dafiir verantwortlich sein, daB bei den Tierkopfpfosten, die im
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Wikingerschiff von Oseberg?®®) gefunden wurden, trotz schonender
Vakuum-Gefriertrocknung Querrisse auftraten.

Dieses abnorme Schwindungsverhalten ist ein Zeichen dafiir, daB
stark abgebaute Hélzer sehr empfindlich auf Feuchtigkeitsénderungen
reagieren und bei Trocknung zerreifen, aufbldttern und zerfallen,
wenn nicht besondere SchutzmaBnahmen getroffen werden. Beson-
ders gefihrdet gegen eine Abtrocknung sind auch die starker ab-
gebauten Oberfldchenschichten dickerer Holzteile, da eine Trocknung
bei gréBeren Holzstliicken niemals vollkommen gleichmdBig tliber den
gesamten Querschnitt erfolgen kann. Die gefdhrdeten Oberflachen-
schichten trocknen zuerst aus und beginnen stark zu schwinden, wah-
rend der feuchte, festere Kern noch seine urspriinglichen Ausmale
besitzt. Die Folge hiervon sind starke Zugspannungen in den
schwindenden Oberflachenschichten, die bei Uberschreiten der Festig-
keit dieser Schichten zu RiBbildungen ldngs und quer zur Faserrich-
tung und zu einem Abbldttern der Oberflachenschichten fithren, wie
Trocknungsversuche an ungeschiitzten Hoélzern bestdtigen?®®). Auch
bei Anwendung schonendster Trocknungsverfahren lassen sich
Schwindspannungen zwischen den Oberflichenschichten und dem
Kern einer Holzbohle nicht vermeiden, wenn das Holz der stdarker
abgebauten Oberflachenschichten ein gréferes SchwindmaB als das
Holz des festeren Kerns besitzt. Besondere Schwierigkeiten kénnen
zusitzlich dadurch auftreten, daB die stirker abgebauten Holzzonen
manchmal nesterférmig in die tieferliegenden, weniger zersetzten
Holzteile eingreifen.

Aus dem gegenwirtigen Zustand des Holzes der Bremer Kogge
ergibt sich als zwingende Konsequenz, da das Holz einer Konser-
vierungsbehandlung unterworfen werden muf}, wenn es fiir die Nach-
welt erhalten bleiben soll. Eine Trocknung des Holzes ohne vor-
herige Vergiitung der Dimensionsstabilitdt kann nicht verantwortet
werden, da sie zu ernsten, nicht absehbaren Deformationen, RiB-
bildungen und anderen Trocknungsschaden fiihren wiirde. Besondere
Probleme bei der Konservierung werden dadurch aufgeworfen, daB
es sich bei der Bremer Kogge um ein sehr grofes Objekt mit vielen
Bauteilen groBen AusmaBes handelt, die iiber den gesamten Quer-
schnitt schwindungsvergiitet werden miissen, um die Kogge ohne un-
zuldssige Beeintrdchtigung der Qualitdt des Holzes aufstellen zu
kénnen. Die Dimensionsstabilisierung des Holzes hat hierbei nicht
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nur die Aufgabe, eine einmalige Trocknung des Holzes auf den
Gleichgewichts-Feuchtigkeitsgehalt zu ermdéglichen, sondern sie soll
dariiber hinaus auch einen bleibenden Schutz gegen die gefédhr-
lichen und normalerweise unvermeidbaren Schwankungen der rela-
tiven Luftfeuchtigkeit gewdhren, mit denen in Museumsraumen zu
rechnen ist und die bei ungeschiitztem Holz zwangslaufig dauernd
Schwindungs- und Quellungsvorgdnge nach sich ziehen, so daB in
den ungeschiitzten Holzgegenstdnden fortwéhrend Schwindungs- und
Quellungsspannungen erzeugt werden. Giinstig ist es auBerdem, wenn
durch die Schutzbehandlung zugleich eine Verstarkung der stdrker
abgebauten Holzgewebe erreicht werden kann.

Neben einer Dimensionsstabilisierung ist durch eine zusétzliche
Holzschutzbehandlung dafiir zu sorgen, daBl ein weiterer Abbau des
Holzes durch Mikroorganismen und andere tierische und pflanzliche
Schédlinge fiir alle Zeiten ausgeschlossen ist.

In jedem Falle ist bei alten, wassergelagerten Holzern darauf zu
achten, daB diese Holzer nicht austrocknen diirfen, bevor die Konser-
vierung vollzogen ist. Sie sind daher in Wasser zu lagern und —
falls eine Aufbewahrung an der Luft bei Vermessungsarbeiten oder
beim Zusammenbau der Objekte erforderlich ist — durch stdandiges
Bespriithen mit Wasser und andere MafBnahmen, die eine hohe rela-
tive Luftfeuchtigkeit von anndhernd 100°o im Arbeitsraum garan-
tieren, feucht zu halten.

Maglichkeiten der Dimensionsstabilisierung von Holz

Eine Verbesserung der Dimensionsstabilisierung von Holz 148t sich
grundsatzlich nach folgenden Verfahrenstechniken erzielen: (1) Mecha-
nische Stabilisierung, (2) Oberfldacheniiberziige, (3) Einlagerung von
Stoffen in die Zellwand und (4) Verminderung der Hygroskopizitit
des Holzes.

Bei praktischen Konservierungsbehandlungen treten diese Ver-
fahrensfdlle selbstverstindlich nicht immer rein auf, sondern es liegt
hdufig eine Kombination verschiedener Wirkungen vor, wobei aber
normalerweise der EinfluB eines Verfahrensprinzips iiberwiegt.

(1) Die einfachste Methode, die mangelnde Formbestdndigkeit des
Vollholzes zu verbessern, ist eine mechanische Absperrung durch
einen besonderen Aufbau der Holzteile. Diese wirtschaftliche Methode
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wird mit groBem Erfolg bei der Herstellung von Holzwerkstoffen,
wie Sperrholz, Tischlerplatten und Spanplatten, angewendet, nach-
dem mit der Erfindung der synthetischen Kunstharzleime die Vor-
aussetzung fiir die Herstellung solcher Erzeugnisse geschaffen war.
Fiir eine Dimensionsstabilisierung archdologischer Funde ist die Ab-
sperrtechnik aber nicht geeignet, da mit ihr unzuldssige Verdnderun-
gen der Objekte verbunden sein wiirden.

(2) Bei den Oberflacheniiberziigen mit Stoffen, die fiir Wasser mog-
lichst undurchldssig sind, ist zu unterscheiden zwischen Uberziigen
und Anstrichen auf der dauBeren Holzoberflache und Uberziigen auf
der inneren Oberfliche des Holzes.

Die Wirkungsweise von Uberziigen auf der dulleren
Holzoberfldche, wie Lack- und Kunststoffbeschichtungen der
unterschiedlichsten chemischen Zusammensetzung: Firnisse, Olfarben,
Wachse, Paraffine, Asphalt- und Kautschukstoffe, ist dadurch be-
grenzt, daB es keinen vollkommen wasserdampfundurchlassigen Uber-
zug gibt. Selbst Aluminiumfolie auf Zelluloselackgrund ist nicht in
der Lage, den Feuchtigkeitsaustausch zwischen dem Holz und der um-
gebenden Luft vollkommen zu unterbinden®?). Durch die allseitige
Beschichtung der Holzoberflache wird vielmehr erreicht, da der
Feuchtigkeitsaustausch je nach der Schutzwirkung des Uberzuges
mehr oder weniger stark verzogert wird. Bei einer Lagerung des
Holzes unter konstanten Klimabedingungen wird sich zwar lang-
fristig der entsprechende Gleichgewichts-Feuchtigkeitsgehalt im Holz
einstellen, da er durch den Oberfldchenschutz nicht beeinfluBt wird,
aber die Austrocknung des Holzes und die damit verbundenen
Schwindungsvorgédnge gehen sehr viel langsamer und somit auch
schonender vor sich, was bisweilen ausreichend sein kann. Da durch
die Oberflichenbehandlung auch eine gewisse Verfestigung der star-
ker abgebauten Oberflichenschichten moglich ist, wird die Neigung
der Oberflachenschichten zu RiBbildungen und zu einem Abblattern
durch diese Schutzbehandlung etwas verringert?4). Fiir eine Behand-
lung wassergesittigter Hélzer sind allerdings viele Anstrichstoffe
nicht geeignet, da es groBe Schwierigkeiten bereitet, eine aus-
reichende Haftung zwischen der Beschichtung und der nassen Holz-
oberfliche zu erreichen. Aber in allen Fillen, wo in erster Linie ein
Schutz lufttrockenen Holzes gegen kurzzeitige Schwankungen der
relativen Luftfeuchtigkeit erzielt werden soll und mechanische Be-
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schddigungen der Schutzschichten durch Abnutzung oder nachtrédg-
liche Bearbeitung ausgeschlossen sind, kénnen &uBere Oberfldchen-
uberzige als eine wertvolle und erfolgreiche Schutzbehandlung zur
Vermeidung gréBerer Dimensionsdnderungen angesehen werden.

Uberziige auf der inneren Oberfldache des Holzes
lassen sich in gewissem Umfang durch eine Imprédagnierung des
Holzes mit wasserabweisenden Stoffen, wie Leindl, Steinkohlenteer-
61, in Benzol geldste Paraffine, geschmolzenes Wachs, oder mit wasser-
loslichen Kunstharzlésungen erreichen. Da es hierbei aber wegen
der komplizierten Kapillarstruktur des Holzes bisher nicht méglich
ist, einen vollkommen geschlossenen Schutzfilm auf der inneren,
mikroskopisch sichtbaren Oberflache der Zellwand aufzubringen, sind
innere Oberflachentiberziige, mit denen auch nur eine Verzégerung
des Feuchtigkeitsaustausches und der damit verbundenen Schwin-
dungs- und Quellungsvorgédnge bewirkt wird, im allgemeinen noch
weniger wirksam als gute, geschlossene duBlere Anstriche, zumal die
Imprdgnierung normalerweise nur auf eine verhaltnismédBig diinne
Oberflachenschicht begrenzt ist, wenn das Mittel durch ein einfaches
Tauch-, Sprih- oder Streichverfahren aufgebracht wird, Die Einbrin-
gung von wasserabweisenden Stoffen in das Holz und deren Ab-
lagerung auf der mikroskopisch sichtbaren Oberfliche kann zwar als
Schutz gegen kurzzeitige Schwankungen der relativen Luftfeuchtig-
keit recht niitzlich und wirksam sein; sie stellt aber keine echte
Schwindungs- und Quellungsvergiitung dar, da sich bei langfristigen
Klimadnderungen der gleiche Feuchtigkeits-Gleichgewichtszustand wie
bei unbehandeltem Holz einstellt. Nur wenn dariiber hinaus auch
eine teilweise Einlagerung des Schutzmittels in die submikroskopische
Kapillarstruktur der Zellwand erfolgt, wie das bei der Teersl- und
Kunstharztrankung z. B. in gewissem Umfang der Fall ist, ist mit
der Imprédgnierbehandlung zugleich auch eine gewisse Quellungs-
verglitung verbunden.

(3) Die dritte Verfahrensweise einer Dimensionsstabilisierung be-
steht im Prinzip darin, daB man nicht-fliichtige Stoffe an Stelle des
fliichtigen Wassers in die Mizellzwischenrdume, d. h. in das innere,
submikroskopische Hohlraumsystem der Zellwand, einlagert. Da-
durch, daB sich jetzt an Stelle der Wassermolekiile die Molekiile
des Fiillstoffes in der Feinstruktur der Zellwand befinden, wird das
Holz praktisch stdndig im gequollenen Zustand erhalten, weil die
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eingelagerten Chemikalien eine Schwindung des Holzes blockieren.
Da das Holz bei dieser Stabilisierung im maximalen Quellungs-
zustand, in dem die Mizellzwischenrdume ihren groften Abstand
aufweisen, fixiert wird, entsprechen die Festigkeitseigenschaften im
allgemeinen auch nur den Festigkeiten des Holzes im griinen, wald-
frischen Zustand, die bedeutend geringer sind als bei lufttrockenem
Holz.

Zur Dimensionsstabilisierung durch Einlagerung in die Feinstruk-
tur der Zellwdnde eignen sich eine Reihe nicht-flichtiger Stoffe, wie
anorganische und organische Salze, Zucker, Polydthylenglykole,
Kunstharze und andere Polymere, wobei der Erfolg der Quellungs-
verglitung je nach der Intensitdt des Einlagerungseffektes recht unter-
schiedlich sein kann.

Durch eine Behandlung des Holzes mit hochkonzentrierten, wassrigen
Salz- und Zuckerldsungen laBt sich eine gewisse Stabilisierung
durch eine Diffusion und einen Einbau dieser Stoffe in die Kapillarstruktur
der Zellwand erzielen, deren AusmabB von der Loslichkeit dieser Chemikalien
abhdngig und daher bei Zuckern groBer als bei Salzen ist ). Das SchwindmaB
von Birken- und Ahornholz zum Beispiel kann durch eine Behandlung mit
9- bis 30 prozentigen Zuckerlésungen in Abhédngigkeit von der Konzentration
um 40 bis 80 % verringert werden %),

Eine zusatzliche und sehr bedeutende Wirkung dieser selbst sehr hygro-
skopischen Salze und Zucker besteht aber darin, daB eine Trocknung des
Holzes erst dann einsetzt, wenn die relative Luftfeuchtigkeit des umgeben-
den Raumes unter den Wert der relativen Luftfeuchtigkeit sinkt, die im
Gleichgewicht mit den wdssrigen Losungen im Holz steht. Fiir eine ge-
sattigte Kochsalzlésung betragt diese relative Luftfeuchtigkeit zum Beispiel
etwa 75%%. Liegt im Holz also iiber dem gesamten Querschnitt eine ge-
sdttigte Kochsalzlésung vor, so kann das Holz erst austrocknen, wenn die
relative Luftfeuchtigkeit im Aufstellungsraum geringer als 75%% ist. Dieses
Verhalten wird bei der ,chemischen Trocknung des Holzes” ausgenutzt.
Liegt die relative Luftfeuchtigkeit im Aufstellungsraum andererseits ober-
halb von 75%, dann nimmt die konzentrierte, stark hygroskopische Koch-
salzlésung stdndig Feuchtigkeit aus der umgebenden Luft auf, wodurch
eine Befeuchtung der Holzoberflache und damit eine Auslaugung und ein
Ausbliihen der zur Oberflache diffundierenden Salze hervorgerufen wird.
Nach der Auslaugung, die bis zum vdélligen Verlust der wasserloslichen
Stoffe fiihren kann, zeigt das Holz dann aber wieder normales Schwindungs-
verhalten. Eine Behandlung des Holzes mit hygroskopischen Stoffen ist da-
her nur zweckmdBig, wenn der Teildruck des Wasserdampfes im Aufstel-
lungsraum stets niedriger als der Dampfteildruck {iber der gesattigten Lo-
sung des Imprdgniermittels ist, wenn also eine gewisse Austrocknung des
Holzes zugelassen werden kann.

Bei kleinen archédologischen Funden wassergesdttigten Holzes brachte eine
Behandlung mit konzentrierten Alaunlésungen bisweilen zufriedenstellende
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Ergebnisse? ?%), wenn die relative Luftfeuchtigkeit im Aufstellungsraum
unter 57 %0 gehalten wird?®’). Das so behandelte Holz ist aber durch die
Salzeinlagerung ziemlich schwer und sprode, so daB bei starkem Abbau der
Holzsubstanz groBe Bruchgefahr besteht.

Bei einer Trankung des Holzes mit wasserloslichen Salzen und Zuckern ist
im allgemeinen mit folgenden Nachteilen zu rechnen:

a) Auslaugung der Salze durch ein ,Schwitzen” des Holzes bei hohen re-
lativen Luftfeuchtigkeiten;

b) Austrocknung des Holzes bei geringen relativen Luftfeuchtigkeiten, wo-
mit Schwindungsvorgange verbunden sind;

bei Salzen besteht dariiber hinaus

c) Korrosionsgefahr bei Kontakt mit Metallen;

und es ist ferner bisher nicht bekannt, ob

d) bei einigen Salzen nicht auch korrodierende Schadigungen der Zell-
wandsubstanz bei sehr feuchtem Holz befiirchtet werden miissen.

Daher kann diese Methode der Schwindungsvergiitung fir wassergela-
gertes Holz nur in speziellen Féllen empfohlen werden, insbesondere so-
lange Fixierungsmoglichkeiten durch eine Uberfithrung dieser Stoffe in Ver-
bindungen, die in Wasser schwer- oder unldslich sind, fehlen.

Ein anderes, wasserldsliches Mittel, das in den letzten Jahren mit
groBem Erfolg fiir die Dimensionsstabilisierung von waldfrischem
und wassergesdttigtem Holz eingesetzt wurde, ist das nicht-fliichtige
Polydathylenglykol?! 3 13 2330, 33, 36 38 39, 41)  Aych die Konser-
vierung mit diesem Mittel beruht darauf, daB der gréBere Teil des auf
der inneren Oberflache und in dem submikroskopischen Hohlraum-
system der Zellwand sorbierten Wassers durch Polydthylenglykol
ersetzt wird. Die Einlagerung dieser Polyédthylenglykol-Molekiile in
die Zellwand, die durch Diffusionsvorgdange in den wassergefiillten
Kapillaren des Holzes erfolgt, ist dadurch moglich, daB das Poly-
dthylenglykol (engl. Polyethylene glycol, Abkiirzung: PEG) eine hohe
Loslichkeit in Wasser besitzt; dariiber hinaus diirfte es auf Grund
seiner Hydroxylgruppen und Atherbriicken eine gewisse Polaritdat
aufweisen, die zu einer geringen Affinitdt zwischen der Zellwand-
substanz und dem PEG fiihrt, so daf es dhnlich wie Wasser auf der
inneren Oberflache des Holzes sorbiert wird und auf diese Weise das
Holz bei Austrocknung im gequollenen Zustand hdlt. Wenn es gelingt,
eine ausreichende Menge dieses Mittels gleichmaBig uber den gesam-
ten Querschnitt des Holzes in die Zellwand einzubringen, dann kann
eine vollstindige Dimensionsstabilisierung erreicht werden?), wo-
bei sogar ein leichtes Quellen des Holzes in den PEG-Losungen be-
obachtet wurde?®’). Das bedeutet, daB nasses Holz, das mit einer
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ausreichenden Menge PEG impragniert werden kann, bei einer spéte-
ren Austrocknung praktisch tberhaupt keine Schwindungserschei-
nungen mehr zeigt, da mit PEG Schwindungsvergiitungen in der
GroBenordnung von 90 bis 95 %0 maoglich sind?%). Dieser hohe Ver-
giitungseffekt ist daher als optimal zu bezeichnen.

Polyéathylenglykole (Carbowachse) werden in einer weiten Molekular-
gewichtsspanne, die von etwa 200 bis 60000 reicht, hergestellt, Die chemische
Formel lautet:

[ ewp—ici, |

CH,OH — r \ / ‘ — CH,OH
L O | n

wobei ,n” vom mittleren Molekulargewicht abhédngig ist. Polyathylenglykole
mit einem Molekulargewicht << 600 sind bei einer Temperatur von 20° C
noch flissig, und sie sind auBerdem recht hygroskopisch?)), so daB Holzer,
die mit diesen niedrigmolekularen Polyédthylenglykolen behandelt wurden,
ebenso wie salz- und zuckerbehandelte Hoélzer zum ,Schwitzen" neigen,
wenn im Aufstellungsraum hohe relative Luftfeuchtigkeiten herrschen®),
PEG-1000 mit einem Schmelzpunkt von 38° C ist bei einer Raumtemperatur
von 20° C weich, wachsartig, wenig hygroskopisch und in Wasser zu etwa
70 %/o 16slich®), wobei eine Steigerung der Wasserloslichkeit selbstverstand-
lich durch geringe Temperaturerh6hungen mdéglich ist. Bei noch héherem
Molekulargewicht des PEG erhdlt man Produkte, die bei Raumtemperatur
fest und paraffinartig sind und deren Hygroskopizitit und Wasserléslichkeit
mit steigendem Molekulargewicht abnehmen. Andererseits nimmt aber
auch die Grofe der Molekiille mit steigendem Molekulargewicht zu,
wodurch nicht nur eine wesentliche Verminderung der Diffusionsgeschwin-
digkeit und damit eine Abnahme des Stofftransportes im Holz hervor-
gerufen, sondern auch die Einlagerung der grofSen PEG-Molekiile in die
engen Spalten des submikroskopischen Hohlraumsystems der Zellwand er-
schwert wird. Aus diesem Grunde diirften Polydthylenglykole mit einem
Molekulargewicht > 4000 bis 6000 wenig aussichtsreiche Mittel fiir eine
Dimensionsstabilisierung von Holz, insbesondere von schwer-imprignier-
baren Holzern, sein. Nach bisherigen Untersuchungen scheint PEG-1000 der
optimale KompromiB zwischen der Erzielung eines guten Einlagerungseffek-
tes und der Tendenz einer geringen Hvygroskopizitit zu sein3®), Die bei
bisherigen Imprégnierversuchen am meisten angewendeten PEG-Sorten sind
daher auch PEG-1000 und PEG-4000.

Da Polyéathylenglykol wasserloslich ist, erfolgt eine Imprdgnierung
von Holz mit diesem Mittel in einfachster und zweckmabBigster Weise
nach dem Diffusionsverfahren !). Hierfiir ist Voraussetzung, daB das
Holz vor der Behandlung mit Wasser gesattigt ist, damit die Diffu-
sionsvorgange nicht durch im Holz eingeschlossene Luft behindert
werden. Das wassergeséttigte Holz wird in eine PEG-Lésung be-
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stimmter Konzentration getaucht, so daB die PEG-Molekiile auf
Grund des Konzentrationsgefdlles in das Holz diffundieren, wahrend
gleichzeitig das Wasser aus dem Holz herausdiffundiert und in die
PEG-Losung gelangt. Obwohl die Diffusionsgeschwindigkeit eines
Stoffes um so hoher ist, je gréBer das Konzentrationsgefdlle des
betreffenden Stoffes ist, diirfen bei der Behandlung mit Polyéthylen-
glykol-Lésungen nicht zu groBe Konzentrationsgefidlle angewendet
werden, da dann die Gefahr hesteht, daB das Wasser schneller
aus dem Holz herauswandert, als die sehr viel gréBeren PEG-
Molekiile in die Holzsubstanz hineindiffundieren konnen. Es findet
in diesem Falle also ein der Osmose &hnlicher Vorgang statt,
wobei das Holz wie eine semipermeable Membran wirkt, die fiir
Wasser durchlassig, fiir PEG dagegen undurchlassig ist. Dieser ,Aus-
trocknungsvorgang” des Holzes ohne gleichzeitige Einlagerung von
PEG in die Zellwandsubstanz ist aber zwangslaufig mit Schwindungs-
erscheinungen verbunden, die in jedem Falle zu vermeiden sind?).
Hinzu kommt, daB sich dieser Austrocknungsvorgang progressiv
verstarkt, wenn er erst einmal eingesetzt hat!’), und man kann
dann von einer Blockierung der PEG-Imprédgnierung durch zu hohe
PEG-Konzentrationen in den Oberflachenschichten der Holzkdrper
sprechen®?). Dieses Diffusionsverhalten des Polyathylenglykols ist
auch der Grund dafiir, daB mit PEG schlechte Konservierungs-
erfahrungen gemacht wurden, wenn die Hoélzer von Beginn an mit
einer sehr hochprozentigen PEG-Lésung3®) oder sogar mit einer PEG-
Schmelze??) behandelt wurden. Daher ist es notwendig, das Holz
zu Beginn in eine moglichst niedrigprozentige, z. B. in eine weniger
als 25prozentige PEG-Losung zu tauchen und mit fortschreitender
PEG-Imprédgnierung dann die Konzentration im Laufe der Zeit lang-
sam auf den gewiinschten Endwert zu erhéhen 23).

Die Verfahrensbedingungen einer PEG-Trédnkung (Anfangskonzen-
tration, Geschwindigkeit der Konzentrationserhéhung, Endkonzen-
tration, Temperaturverhéltnisse) sind von vielen Faktoren abhingig,
wie von Holzart und Zustand des Holzes, von der Diffusionsgeschwin-
digkeit des PEG senkrecht zur Faserrichtung des Holzes, von Lidnge
und Querschnittsabmessungen der Holzkérper u. a., so daB ein sorg-
faltiges Studium der Diffusionsvorgange erforderlich ist, um eine
optimale Verfahrenstechnik mit moglichst kurzer Trdnkzeit zu ent-
wickeln. Nachteilig fiir dickere Holzer ist hierbei, daB die Diffusions-
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geschwindigkeit des PEG senkrecht zur Faserrichtung des Holzes — ins-
besondere bei den schwer-impriagnierbaren Hélzern, wie z. B. Eichen-
holz — auBerordentlich gering ist, so daB schon diinne Bretter relativ
lange Behandlungszeiten benétigen, die nach bisherigen Erfahrungen
z. B. bei 25 mm dicken Eichenbrettern in der GréBenordnung von etwa
zwei Jahren liegen diirften, um iiber den gesamten Brettquerschnitt
eine gleichmdBige Verteilung des PEG in einer fiir eine vollstindige
Dimensionsstabilisierung ausreichenden Menge zu erreichen. Dieser
Schutz des Holzes iiber den gesamten Querschnitt ist eine zwingende
Forderung fiir eine gute Konservierungsbehandlung, da sonst bei
der spédteren Austrocknung die ungeschiitzten Innenteile des Holzes
stark schwinden wiirden, wédhrend die geschiitzten AuBenzonen in
ihrer Schwindung blockiert sind. Innenrisse, Verwerfungen und
andere Trocknungsfehler wéren die Folge. Wenn daher didke Bohlen
oder Balken mit Polyédthylenglykol zu imprédgnieren sind, empfiehlt
es sich, mit einer sehr geringen, z. B. etwa 10prozentigen Anfangs-
konzentration des PEG-Bades zu beginnen und diese Konzentration
nur sehr langsam, im Laufe von vielen Jahren auf den erforderlichen
Endwert von etwa 70 %0 zu steigern. Hierbei muB damit gerechnet
werden, daB die von den Querschnittsabmessungen abhéngige Ge-
samttriankzeit in der GroBenordnung von mehreren Jahrzehnten
liegen kann. Bei kleinen Holzteilen, wie Furnieren und Holzkdérpern,
deren Abmessungen in Léngsrichtung nur wenige Millimeter be-
tragen, konnen dagegen sehr viel schirfere Trankbedingungen mit
Anfangskonzentrationen von etwa 30 bis 50 % und erhéhten Tempe-
raturen gewdhlt werden, so daB sich die erforderlichen Trankzeiten
auf eine Dauer von wenigen Tagen oder Stunden verkiirzen 13: 30, 41)

Die ins Holz einzubringende Menge Polyithylenglykol, die erforderlich
ist, um eine vollstindige Dimensionsstabilisierung zu erzielen, scheint stark
von der Holzart und vom Zustand des Holzes abzuhdngen *7). Fir normales,
gesundes Nadelholz wurde gefunden, daB eine PEG-Menge von etwa 35 %
des Trockengewichts des Holzes bereits zu einer groBen Schwindungs-
vergitung fihrt*.%) wéahrend bei alten, wassergelagerten Nadelholzern
eine Aufnahme von etwa 70 %/o notwendig war, um eine vollstindige Dimen-
sionsstabilisierung zu bewirken %9),

Da eine Konservierung von Holz neben der erforderlichen Dimen-
sionsstabilisierung zugleich auch einen Schutz des Holzes gegen
Mikroorganismen und andere tierische und pflanzliche Schidlinge
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beinhaltet, muB den PEG-Lésungen zuséatzlich noch ein Holzschutz-
mittel zugesetzt werden, zumal das PEG eine gewisse stimulierende
Wirkung auf das Pilzwachstum auszuiiben scheint, da sich in reinen
PEG-Losungen bereits nach kurzer Zeit eine reiche Pilzflora ent-
widkelt. Als Holzschutzmittel, das weder die Wasserloslichkeit des
PEG verschlechtert noch irgendwelche Nebenreaktionen mit dem PEG
zeigt, wird Natriumpentachlorphenol empfohlen').

Nach einer ausreichenden Konservierungsbehandlung kann das Holz aus
der PEG-Lésung genommen und das restliche, im Holz noch enthaltene Was-
ser durch eine normale Lufttrocknung entfernt werden. Da sich die PEG-
Konzentration in dem Kapillarsystem des Holzes mit zunehmender Austrock-
nung des Holzes immer starker erhoht und so auf Grund des zunehmenden
Konzentrationsgefilles eine weitere Diffusion des PEG in die Zellwand
erfolgen kann, wo es sich dann ablagert und zur Dimensionsstabilisierung
beitragt, ist darauf zu achten, daB die Trocknung so langsam wie moglich
erfolgt, um den Stofftransport durch Diffusion so intensiv wie méglich zu
gestalten.

Auf der Oberfliche des Holzes haftendes, iberschiissiges Polydthylen-
glykol kann mit Wasser oder 50prozentigem Alkohol abgewaschen werden.
Um zu vermeiden, daB die Oberflachen von PEG-behandeltem Holz bei sehr
hohen relativen Luftfeuchtigkeiten auf Grund der leichten Hygroskopizitat
des PEG feucht werden, wird eine Behandlung mit einer 25prozentigen Lo-
sung von Toluol-Diisocyanat in Athylacetat empfohlen, die mit PEG in den
Oberflichenschichten ein Urethan-Derivat bildet. Uberschiissiger Lack kann
mit Athylacetat abgewaschen werden, um ein glianzendes Aussehen der be-
handelten Holzoberflichen zu vermeiden®').

Die Festigkeitseigenschaften des Holzes werden durch eine PEG-
Behandlung nicht nachteilig beeinfluft, wenn man bertcksichtigt,
daB das Holz im maximalen Quellungszustand fixiert ist. Das Holz
laBt sich verleimen?) und erlaubt eine zufriedenstellende Ober-
{lichenbehandlung ). Bei sehr alten, wassergelagerten Holzern, die
einen starken Abbau der Zellwandsubstanz aufweisen, wird durch
die PEG-Behandlung nicht nur eine Schwindungsvergiitung und Kol-
lapsverhinderung bewirkt, sondern auch eine gewisse Verfestigung
der stark abgebauten und zum Abblattern neigenden Oberfldchen-
schichten erzielt® 39), wobei diese Armierung mit zunehmendem
Molekulargewicht des PEG an Bedeutung gewinnt. Eine Auslaugung
des Polyéthylenglykols ist unter normalen klimatischen Bedingungen
praktisch ausgeschlossen, wenn PEG mit einem Molekulargewicht
von 1000 oder gréBer verwendet wird. Auf der anderen Seite laBt
sich aber die PEG-Impréagnierung jederzeit durch eine Lagerung des
Holzes in flieBendem Wasser riickgdngig machen.
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Neben dem Trdnkverfahren, das sich insbesondere gut fiir Holzteile mit
kleinen Abmessungen eignet, bei denen sich die Behandlungszeiten in ab-
sehbaren Grenzen bewegen, miissen bei sehr groBen Objekten, wie z. B. bei
dem Schiffskérper der ,Vasa”, die aus rdumlichen Griinden nicht viele Jahre
lang in ein Trdnkbad getaucht werden kénnen, andere Verfahrenstechniken
als Notlésungen angewendet werden. So erhofft man sich bei der Konser-
vierung der ,Vasa" zufriedenstellende Ergebnisse durch die Anwendung
eines einfachen Sprithverfahrens??). Hierfiir wird der in einer geschlossenen
Halle aufgestellte Schiffskérper der ,Vasa“ zur Vermeidung von stirkeren
Trocknungserscheinungen stiandig mit Wasser bespriiht, so daB die relative
Luftfeuchtigkeit in der Aufstellungshaile nahe 100 % liegt. In dieser ,Nebel-
atmosphare” wird der gesamte Schiffskérper taglich zweimal im Handverfah-
ren mit einer 30prozentigen PEG-Lésung so intensiv abgespriiht, daB das
Losungsmittel nicht in der Zwischenzeit an der Oberfldche abdunsten kann ),
Die nach diesem Verfahren bisher vom Holz aufgenommenen PEG-Mengen
sind auBerordentlich gering; es wird aber erwartet, daB sich im Laufe der
Zeit doch eine ausreichende Tiefenimprignierung des Holzes erzielen 146t %9),
Diese Art der PEG-Imprignierung stellt bei der GréBe des Objektes zur
Zeit die einzige, technisch realisierbare Lésung dar.

Fir Holzteile mit mdBigen Abmessungen wurden in jiingster Zeit viel-
versprechende Versuche unternommen, die PEG-Imprédgnierung von Holz
durch ein Kesseldruckverfahren zu beschleunigen?). Inwieweit sich dieses
Verfahren fiir die Konservierung von schwerimpragnierbaren, alten, wasser-
gelagerten Schiffshauhélzern eignet, muB noch gepriift werden.

DieEinlagerungvon wasserunléslichen Stoffen (Wachs,
Paraffin, Lein6l u. a.) in das submikroskopische Hohlraumsystem des
wassergesattigten Holzes ist nur mit Hilfe eines wasserloslichen Auf-
bereitungsmittels moglich. Hierfiir verwendet man Athylenglykol-
Monodthyldther %), mit dem das im Holz enthaltene Wasser voll-
standig verdrdngt werden kann, wobei das Holz im maximalen
Quellungszustand erhalten bleibt. Das mit Athylenglykol-Mono-
athylather gesdttigte Holz wird anschlieBend in geschmolzenes Wachs
getaucht. Da das Wachs in Athylenglykol-Monoéthylather 16slich ist,
diffundiert es in die Zellwand, wihrend zur gleichen Zeit das Losungs-
mittel herausdiffundiert. Nach Abschlu8 des Diffusionsprozesses wird
iberschiissiger Athylenglykol-Monoithyldther unter Vakuum ver-
dampft und zurlickgewonnen. Die Einlagerung des Wachses in die
Zellwand ist nicht so vollkommen wie die von Polyathylenglykol,
da das Holz keine Affinitdt zum Wachs besitzt; es erfolgt aber immer-
hin eine Verminderung des SchwindmaBes um etwa 80 %o des Normal-
wertes »). Fiir groBere Stiicke ist dieser doppelte DiffusionsprozeB zu
zeitraubend und zu kompliziert.
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Zur Praparierung von wassergesdttigten Holzfunden aus den zuidersee-
ischen Nordostpoldern verwendete G. D. van der Heide?’) unter Anwendung
des Spriih- und Streichverfahrens eine 10prozentige, wassrige Losung von
Methylzellulose. Systematische Untersuchungen iiber dieses Verfahren liegen
zwar noch nicht vor, nach den bisherigen Erfahrungen?) ergab diese Be-
handlung aber bei sehr stark abgebauten Hélzern nicht den erwarteten Erfolg.

Eine weitere Stoffgruppe fiir die Dimensionsstabilisierung durch
Einlagerung in die Feinstruktur der Zellwand sind Kunstharze.
Die wirksamste und dauerhafteste Schwindungsvergiitung 1aBt sich
hierbei durch eine Impragnierung des Holzes mit wasserloslichen
Phenol-Formaldehyd-Harzen erreichen ® %), da die Molekiile des
wasserloslichen Phenol-Formaldehyd-Harzes klein genug sind, um
tief in das submikroskopische Hohlraumsystem der Zellwand ein-
dringen zu konnen, wobei das Holz leichte Quellungserscheinungen
zeigt. Eine Aushdrtung der Kunstharze in der Zellwandstruktur, die
durch Hirter oder Anwendung von sehr hohen Temperaturen erfolgen
kann, fiihrt zu einer dauerhaften, nicht-auslaugbaren und irrever-
siblen Einlagerung der Kunstharze. Bei einer Harzaufnahme von
40 bis 50°%0 des Trockengewichtes des Holzes konnte die Schwin-
dung des Holzes mit Phenol-Formaldehyd-Harz um etwa 75 %o
ihres Normalwertes verringert werden ®). Bisher ist eine zufrieden-
stellende Kunstharzimpragnierung aber nur bei Furnieren®! %) und
bei Holzteilen, die in Faserrichtung sehr geringe Abmessungen auf-
weisen, moglich. Bei Holzkérpern mit groferen Querschnittsabmes-
sungen wurden dagegen keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt,
da die erforderliche gleichmaBige Verteilung des Kunstharzes tber
den gesamten Querschnitt wegen der auBerordentlich geringen Dif-
fusionsgeschwindigkeit des Kunstharzes grofie Schwierigkeiten be-
reitet. Hinzu kommen besondere Probleme der Aushértung, so daB
die Kunstharztrankung bisher nur fiir eine Dimensionsstabilisierung
von Furnieren und Lagenhélzern groBere praktische Bedeutung er-
langt hat. Durch die Einlagerung des Kunstharzes werden Drudk-
festigkeit und Harte des Holzes verbessert, wahrend Zugfestigkeit
und Bruchschlagarbeit etwas abnehmen '%).

Neben den wasserléslichen Phenol-Formaldehyd-Harzen wurde die
Eignung einer groBen Zahl anderer thermohdrtender und thermo-
plastischer Kunstharze fiir eine Dimensionsstabilisierung von Holz
untersucht?!), wobei auch an kleinen Proben recht unterschiedliche
Ergebnisse erhalten wurden. Die wichtigsten untersuchten Duro-
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plaste sind: Harnstoff-Formaldehyd-Harz? 37), Melamin-Formaldehyd-
Harz®*), Epoxyharze?®) und Polyester'®). Die wichtigsten Thermo-
plaste sind: Polyvinylacetat!’), Polyvinylchlorid **), Polystyrol ) und
Polyacrylverbindungen 1% 41), Die erreichte Quellungsvergiitung ist im
allgemeinen aber schlechter als bei Phenol-Formaldehyd-Harzen, und
bei einigen Kunstharzen ist dariiber hinaus eine Trocknung des
Holzes vor der Behandlung erforderlich, so daB diese Verfahren in
jedem Falle fiir eine Dimensionsstabilisierung alter, wassergelagerter
Holzer ausscheiden.

In jlngster Zeit wurden Versuche unternommen, Holz mit verschiedenen
monomeren Harzen zu durchtranken und als Initiator fiir die Polymerisation
der Harze an Stelle eines Katalysators hochenergetische Gamma- oder Elek-
tronenstrahlung zu verwenden!* %), Aber auch dieses Verfahren ist bisher
nur fiir sehr kleine Holzteile anwendbar.

(4) Das vierte Verfahrensprinzip einer Dimensionsstabilisierung
besteht in einer chemischen Veranderung der Holzkomponenten mit
dem Ziel, die Hygroskopizitat des Holzes zu vermindern. Hierbei be-
dient man sich zwei verschiedener Verfahrenstechniken: (a) der War-
mebehandlung oder Hitzestabilisierung des Holzes und (b) der Be-
handlung des Holzes mit geeigneten Chemikalien.

Eine Wdrmebehandlung des Holzes mufl, wenn ein opti-
maler Vergiitungseffekt erzielt werden soll, bei sehr hohen Tempera-
turen von 250 bis 300° C, also bei Temperaturen, die dicht unter
der Verkohlungstemperatur des Holzes liegen, durchgefiihrt wer-
den ). Die durch Wéarmebehandlung maximal erreichbare Verminde-
rung der SchwindmaBe des Holzes, die auf eine Umwandlung der
sehr hygroskopischen Hemizellulosen in weniger hygroskopische Po-
lymere zuriickgefiihrt wird 3% 3% 41), betrdgt etwa 45 %o; in diesem Fall
ist dann aber durch die Hitzebehandlung bereits ein Gewichtsverlust
der Trockensubstanz des Holzes von etwa 20% eingetreten?2 38), so
daB mit der Quellungsvergiitung zugleich eine starke Abnahme der
Festigkeitseigenschaften, der Harte und insbesondere der Zahigkeit
des Holzes verkniipft ist. Wegen dieser groBen Festigkeitsverluste
hat dieses Verfahren der Quellungsvergiitung nur sehr begrenzte
Anwendung finden kénnen. Da die Behandlung entweder an trocke-
nem Holz ausgefiihrt wird oder aber das Holz wdhrend der Warme-
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behandlung stark austrocknet, ist dieses Verfahren fiir eine Dimen-
sionsstabilisierung alter, wassergelagerter Holzer ohnehin ungeeignet.

Eine permanente Verminderung der Hygroskopizitit des Holzes
durch eine chemische Behandlung besteht im Prinzip in einem Aus-
tausch der Hydroxylgruppen in den amorphen Bereichen der Holz-
struktur durch nicht-hygroskopische Gruppen, wéahrend die restliche
Holzsubstanz unverdndert bleibt, oder in chemischen Briickenbil-
dungen zwischen den Struktureinheiten der Zellwandsubstanz, um
eine intermizellare Wassereinlagerung einzuschranken ).

Bei der Acetylierung des Holzes erfolgt ein Austausch der
Hydroxylgruppen gegen Acetatgruppen durch eine Veresterung mit
Essigsdureanhydrid®%). Als Katalysator fiir diese Reaktion kdénnen
gewisse organische Basen, wie Pyridin und andere tertidare Amine,
dienen. Man ersetzt daher das Wasser in dem gequollenen Holz
durch Pyridin, wobei die Quellung des Holzes bis zu etwa 25%
des Normalwertes zunimmt, und fiihrt die Acetylierung mit Essig-
sdureanhydrid durch. Durch diese Behandlung, die bisher nur an
kleinen Proben vorgenommen werden konnte, laBt sich eine perma-
nente Quellungsvergiitung von etwa 70 %o erzielen, wenn die Ge-
wichtserhohung des Holzes durch die Acetylierung 15 bis 20 %
betrdgt. Die meisten Festigkeitseigenschaften des Holzes werden
durch diese Behandlung nicht nachteilig beeinflubt, es findet sogar
eine geringe Erhéhung der Zdhigkeit des Holzes statt.

Eine Dimensionsstabilisierung des Holzes durch eine Briickenbildung zwi-
schen den Hydroxylgruppen der Struktureinheiten des Holzes ist durch eine
Behandlung von trockenem Holz mit Formaldehyddampf moglich??). Diese
Verbindung erfolgt aber nur in Gegenwart einer starken Sdure als Kataly-
sator, wodurch die Festigkeit des Holzes stark herabgesetzt wird. Obwohl
bei einer Aufnahme von etwa 4 %o Formaldehyd Quellungsvergilitungen von
60 bis 709 erreicht werden, sind die Festigkeitsverluste so groB, daB eine
wirtschaftliche Anwendung dieses Verfahrens solange nicht moglich ist, wie
nicht ein geeigneter Katalysator fiir die Briickenbildungsreaktion gefunden ist.

SchluBfolgerungen fiir die Konservierung der Bremer Kogge

Nach dem gegenwirtigen Stand der Kenntnisse iiber die Dimen-
sionsstabilisierung von Holz ist das Konservierungsmittel Poly-
dthylenglykol als das beste und geeignetste Mittel fir eine
Konservierung alter, wassergelagerter Holzer anzusehen. Uber die



Dimensionsstabilisierung von Holz — Konservierung der Kogge 67

Konservierung von Holz mit Polydthylenglykol liegen bereits sehr
sorgfdltige Untersuchungen und umfangreiche praktische Erfahrungen
aus Nordamerika und insbesondere aus den skandinavischen Landern
vor, wo zur Zeit groBe Objekte (,Vasa”, Wikingerschiffe) mit diesem
Mittel behandelt werden, so daB im Falle der Konservierung der
Bremer Kogge auf den bisher gewonnenen Erkenntnissen und Erfah-
rungen aufgebaut werden kann. Nach den bisherigen Impréagnierungs-
versuchen sind bei Anwendung einer geeigneten Verfahrenstechnik,
die den besonderen Erfordernissen des Gegenstandes angepaBt sein
muB, auch bei stark abgebauten Holzern gute Konservierungsergeb-
nisse mit Polydthylenglykol zu erwarten.

Fiir den Erfolg einer Polydthylenglykol-Imprdagnierung ist in jedem
Fall entscheidend, daB es gelingt, das Holz gleichméBig {iber den ge-
samten Holzkorper mit Polyathylenglykol in einer bestimmten, még-
lichst hohen Konzentration zu imprdagnieren. Da andererseits aber
die Diffusionsgeschwindigkeit, mit der das Polydthylenglykol in das
Holz eindringt, sehr gering ist, zumal die Eindringung bei altem, was-
sergelagertem Eichenkernholz noch durch Verstopfungs- und Ver-
klebungsvorgange mit Abbausubstanzen, Inhaltstoffen oder Fremd-
stoffen behindert zu sein scheint?®?), erstreckt sich eine Impragnie-
rung dieses Holzes mit Polydthylenglykol zwangslaufig iber sehr
lange Zeitrdume, wenn Holzteile mit gréBeren Querschnittsabmes-
sungen, wie sie bei der Bremer Kogge vorliegen, konserviert werden
sollen. Um ernste Qualitdatsminderungen und Zerstérungen des Hol-
zes zu vermeiden, ist es erforderlich, daB die Holzer vor und wahrend
der langen Behandlungszeit keinerlei Austrodknung erfahren. Die
beste Verfahrenstechnik fiir eine Konservierung des alten Eichen-
holzes der Bremer Kogge ist daher eine Tauchimprdgnierung in wass-
rigen Polyathylenglykol-Losungen, wobei in den ersten Jahren mit
sehr geringen Polyathylenglykol-Konzentrationen von 5 bis 10 %
begonnen werden sollte, die dann im Laufe der Zeit allmédhlich auf
eine Endkonzentration von etwa 60 bis 70 % zu steigern sind. Bei
den zum Teil sehr groBen Abmessungen der Bauteile wird eine voll-
standige oder zumindest ausreichende Imprégnierung dieser Holzer
mit Polydthylenglykol sehr lange Zeitrdume in Anspruch nehmen.
Daher kann es als eine optimale Losung angesehen werden, wenn es
gelingt, die Bremer Kogge in einer durch Wasserspriiheinrichtungen
kiinstlich erzeugten ,Nebelatmosphdre” mit sehr hoher relativer Luft-
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feuchtigkeit zusammenzubauen und anschliefend in einem grofien
Aquarium mit seitlichen Sichtfenstern unter Wasser aufzustellen®!).
Wenn das Wasser durch eine stetige Reinigung von fdrbenden Ex-
traktstoffen, die aus dem Holz ausgelaugt werden, befreit wird, ist es
moglich, das Schiff in relativ kurzer Zeit der Offentlichkeit fiir Besich-
tigungen zugdnglich zu machen. Durch einen Zusatz von fungiziden
und bakteriziden Holzschutzmitteln kann das Holz der Kogge unter
Wasser unbegrenzt erhalten werden, und es besteht ferner die Még-
lichkeit, dem Wasser Polydthylenglykol zuzusetzen, so daB auf diese
Weise im Laufe der Zeit mit der Unterwasserlagerung zugleich eine
Schwindungsvergilitung durch allmdhliche Steigerung der Polyathylen-
glykol-Konzentration verbunden werden kann. Nach Beendigung der
Konservierungsbehandlung kann das Schiff dann vorsichtig getrock-
net und unter normalen Bedingungen an der Luft aufgestellt werden.
Da in diesem Zustand im Holz ausreichende Mengen an Polyathylen-
glykol und an Holzschutzmitteln vorhanden sind, kénnen die beiden
Grundvoraussetzungen, die an eine gute Konservierung von Holz ge-
stellt werden, ,Dimensionsstabilitat” und ,Holzschutz”, als erfiillt an-
gesehen werden.
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Tabellen

Tabelle 1: Chemische Zusammensetzung alter, wassergelagerter Holzer

Aschen- | Gehalt an | Lignin- | Quelle
Holzart gehalt Holo- gehalt
(Herkunft, Lage) %y zellulose ®/o
/g
Kiefer (,Vasa")
Aulienschicht 56 26 62 3
Innenschicht 3.4 67 29 3
Eiche (Bremer Kogge)
Splintholz 7.7 17 62 8
Kernholz (stirker abgebaut) 5,3 46 36 8
Rotbuche (Bremer Kogge) 3,2 31 64 8
Eiche (Bremer Kogge)
Splintholz 56 8
Kernholz, Abstand von der
Oberflache: 2cm 29 8
6 cm 27 8
12 cm 25 8

Tabelle 2: Feuchtigkeitsgehalt alter, wassergelagerter Holzer

Holzart Feuchtigkeitsgehalt Quelle
(Herkunft) e

Eiche (,Vasa")

inneres Kernholz 150 1

Splintholz und &duBeres Kernholz 700—800 1
Birke (,Vasa"“) 1000 1
Rotbuche (Bremer Kogge) 590—610 27
Eiche (Bremer Kogge)

Splintholz 600 27

Kernholz 96—120(—145) 27
Eiche/White Oak (Bootsfunde in USA) 150 30
Kiefer/White Pine (Bootsfunde in USA) 410—590 30
Kiefer/Yellow Pine (Bootsfunde in USA) 230—260 30
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Tabelle 3: SchwindmaBe alter, wassergelagerter Holzer

Maximale SchwindmabBe
Holzart
fierkunty radial tangential | longitudinal

%o 0 /o
Eichenkernholz (Bremer Kogge) 9—10 19,5—20,6 —
Eichensplintholz (Bremer Kogge) 54—63 18—19 10—13
Rotbuchenholz (Bremer Kogge) 65—70 8—9 15—17
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Vorwort

Die Arbeit, deren erster Teil hier vorgelegt wird, ist das Ergebnis
einer langjahrigen, allerdings mehrfach unterbrochenen Beschafti-
gung mit den Quellen der mittelalterlichen Flaggengeschichte. Bereits
im Jahre 1932 habe ich in der ,Marine-Rundschau” eine kurze Studie
iiber die Entstehung der Nationalflagge veroffentlicht, in der ich auf
die engen Beziehungen zwischen der Heraldik und dem frithen
Flaggenwesen hingewiesen habe'). Die in dieser Studie niedergeleg-
ten Gedankengédnge haben sich in der Folgezeit im wesentlichen als
richtig erwiesen. Vieles allerdings mufite ergdnzt und erweitert
werden. Auch waren manche Einzelheiten zu andern, vor allem in
bezug auf das stddtische Flaggenwesen. Dariliber hinaus ergab sich
die Notwendigkeit, die Untersuchung auch auf die Schiffszeichen der
vorheraldischen Zeit auszudehnen. Dabei muBten, um nicht ins Ufer-
lose zu geraten, nach verschiedenen Seiten Grenzen gezogen werden.
Zeitlich umfaBt die vorliegende Arbeit den Zeitraum vom 9. bis zur
Mitte des 14. Jahrhunderts. Um 1350 haben sich die Grundformen des

) .Marine-Rundschau” (Berlin) 1932, Heft 2, S. 77—82.
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heutigen Flaggenwesens herausgebildet. Von da ab lost sich die
Flaggengeschichte von der Heraldik und geht ihre eigenen Wege.
Raumlich ergab sich eine Begrenzung daraus, daB das mittelalterliche
Flaggenwesen ebenso wie die Heraldik eine rein europidische Ange-
legenheit ist. So wurden die Verhdltnisse bei den auBereuropdischen
Volkern nur insoweit beriicksichtigt, als es zum Verstdndnis der
europdischen Verhdltnisse erforderlich war.

Als Oberbegriff wurde nach dem Vorschlag von Percy Ernst
Schramm der Begriff des ,Rechtszeichens” gewdhlt?). Rechtszeichen
sind nach seiner Begriffsbestimmung Zeichen, die ,den Zustand oder
Wandel eines Rechtsverhdltnisses sinnfdllig” machen. Diese Begriffs-
bestimmung bedarf allerdings einer Erweiterung. Es gibt Rechts-
zeichen, die ein Rechtsverhdltnis nur bekunden, also eine rein ,dekla-
ratorische” Bedeutung haben, und solche, durch die ein Rechtsverhalt-
nis erst begriindet wird, denen also eine ,konstitutive Wirkung"”
zukommt. Diese Unterscheidung ist zur Klarung mancher Einzelfragen
notwendig.

In den Kreis der Betrachtung wurden alle Rechtszeichen einbe-
zogen, die etwas iliber die rechtliche Eigenschaft eines Schiffes aus-
sagen. Nicht bertlicksichtigt wurden also einmal die Zeichen, die nur
zuféllig an Bord eines Schiffes gezeigt wurden, vor allem die Fahnen
und Feldzeichen der eingeschifften Truppen, obschon sie sich rein
duBerlich vielfach kaum von den Flaggen unterscheiden. Nicht beriick-
sichtigt wurden ferner alle Zeichen, die nur zu ,Schmuck und Zier”
der Schiffe dienten. Und auBer Betracht blieben endlich die Zeichen,
die zur Ubermittelung von Nachrichten benutzt wurden, also die
Signalzeichen. Daher gehorten auch die Kriegs- und Friedensschilde
der Nordgermanen nicht in den Kreis unserer Betrachtung. Denn auch
sie sagten nichts liber die rechtliche Eigenschaft der Schiffe aus, son-
dern waren Signale — die allgemein {iblichen Zeichen kriegerischer
oder friedlicher Gesinnung, wie sie nicht nur von den Besatzungen
der Kriegsschiffe, sondern auch von den Truppen an Land gebraucht
wurden 3).

?) Percy Ernst Schramm: Die Erforschung der mittelalterlichen Symbole;
Wege und Methoden. In: Berent Schwineképer, Der Handschuh im Recht,
Amterwesen, Brauch und Volksglauben. Berlin 1938, S, VIIf{f,

%) Hierauf hoffe ich demnéachst an anderer Stelle néher eingehen zu kénnen.
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Mein Dank gilt allen amtlichen Stellen und allen Privatpersonen,
die mich bei meinen Nachforschungen bereitwilligst unterstiitzt haben.
Besonders habe ich Herrn Prof. Dr. Peter Berghaus, Miinster, zu
danken, der mir auf dem mir nicht so vertrauten Gebiet der Numis-
matik ein stets hilfsbereiter Freund und Berater war.

Je linger ich mich mit dem vorliegenden Thema befaBt habe, um
so mehr ist mir zum BewuBtsein gekommen, daB eine restlose Er-
fassung aller vorhandenen Quellen die Arbeitskraft eines einzelnen
iibersteigt, zumal wenn die Arbeit nur nebenberuflich ausgeiibt wer-
den kann. Ich halte es daher fiir méglich, daB neue Funde zu neuen
Erkenntnissen in Einzelfragen fiihren kénnen. DaB sich das Gesamt-
bild dieser Arbeit dadurch dandern wird, glaube ich allerdings nicht.

Das Kreuz als Zeichen des Konigsiriedens

In seiner ,Geschichte der deutschen Seeschiffahrt” schreibt Walter
Vogel bei der Betrachtung des gewaltigen Umbruchs, der sich in Nord-
westeuropa seit der Ottonenzeit in Wirtschaft, Handel und Kultur
vollzog: ,Die alten Siegel unserer Seestddte zeigen meist ein Segel-
schiff; und in der Tat ist das Segelschiff bei uns das Wahrzeichen einer
neuaufkommenden Siedelungs- und Lebensweise, der Zeit des Stadte-
wesens und Biirgertums”!). Und an einer anderen Stelle sagt er im
Hinblick auf die Miinzen von Dorestad und Quentowik mit ihren
streng stilisierten Schiffsdarstellungen: ,Schon im Frankenreich galt
also das Segelschiff als das rechte Symbol der Seehandelsstadt”?).
Betrachtet man die auf diesen Miinzen und Siegeln dargestellten
Schiffe ndher, so stellt man etwas sehr Merkwiirdiges fest. Sie alle
zeigen vom 9. bis weit in das 13., zum Teil sogar noch in das 14. Jahr-
hundert hinein an der Spitze des Mastes ein Kreuz. Dieses Kreuz,
iiber das die schriftlichen Quellen fast vollig schweigen, ist bisher
nur wenig beachtet worden. Paul Heinsius konnte daher noch 1956
schreiben: ,Ich habe lange gezweifelt, ob dieses Kreuz nicht vielleicht
doch eine Zutat der Siegelstecher war"?). Er kommt dann aber doch

1) Walter Vogel, Geschichte der deutschen Seeschiffahrt. 1. Bd., Berlin 1915,
S. 69.

%) Walter Vogel a.a.O. 5. 94,

%) Paul Heinsius, Das Schiff der hansischen Friihzeit. Weimar 1956, S. 143.
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zu dem Ergebnis, ,daB es sich hier um ein zu den hansischen Schiffen
gehorendes Toppzeichen handelt”. Zu demselben Ergebnis waren
schon vor ihm Sachkenner wie J. M. Lappenberg*) und H. H. Brind-
ley %) gekommen, ohne allerdings wesentlich mehr als das reine Vor-
handensein dieses Toppzeichens nachweisen zu koénnen. Uber die
Bedeutung des Kreuzes gehen die Vermutungen auseinander. Hein-
sius glaubt, daB es sich um ein ,Zeichen und Symbol der christlichen
Seefahrt” handelt®). Der Rechtshistoriker Herbert Meyer mochte in
ihm einen Hinweis auf den ,Gottesfrieden als die Quelle des freien
hansischen Rechts” sehen’), wdhrend die &ltere rechtshistorische
Schule das Kreuz in Parallele zu dem Marktkreuz an Land gestellt
und als ,Symbol fiir Marktschiffe” bezeichnet hatte®). Eine ein-
gehende, griindlich fundierte Priifung der Frage fehlt bisher.
Uberblicken wir das vorliegende Material, so finden wir zeitlich an
erster Stelle die bereits erwdhnten Miinzen von Dorestad und
Quentowik?). Es handelt sich um Prdgungen Karls des GroBen und
Ludwigs des Frommen aus der ersten Hilfte des 9. Jahrhunderts. Das
Miinzbild zeigt ein Segelschiff vom Nef-Typ. Das Schiff fithrt ein
Seitensteuer. Die Rah ist herabgelassen. Der Mast wird gekrént von
einem madachtigen, an den Enden sich verbreiternden Kreuz. Diese
Form des sog. Tatzenkreuzes ist fiir die ganze Folgezeit charakte-
ristisch. Mag die GroBSe des Kreuzes tlibertrieben sein, — daB es vor-

1) I. M. Lappenberg, Von den Bundeszeichen der Hanse, Zeitschr. des Ver-
eins f. hamburg. Gesch. 3. Bd. (1848), S. 165. — Lappenberg erwéahnt in
diesem Zusammenhang irrtiimlicherweise auch die Stadt Marseille.

) H. H. Brindley, The ship of the seal of Paris. Cambridge Antiquarian
Society’s Communications, Vol. XX (1917), S. 125.

§) Paul Heinsius a.a.O. S. 143.

7) Herbert Meyer, Freiheitsroland und Gottesfrieden. Hans. Geschichtsbl,,
56. Jahrg. (1931), S. 60. — In einer fritheren Arbeit hatte Meyer das Kreuz
als ,Zeichen des Konigsfriedens und freien Geleites” bezeichnet (Heer-
fahne und Rolandsbild, Nachr. v. d. Gesellsch. d. Wissenschaften zu Got-
tingen, Phil.-Hist. Klasse, 1930, S. 494, Anm. 2).

®) Richard Schréder, Die Stellung der Rolandssdulen in der Rechtsgeschichte.
In: Richard Béringuier, Die Rolande Deutschlands. Berlin 1890, S. 15.

) Dorestad an der Gabelung des Niederrheins in den sog. Krummen Rhein
und die Lek; Quentowik, das heutige Etaples, an der franzosischen Kiiste
siidlich von Boulogne. Beide Orte gehérten zum frankischen Reich und
waren die wichtigsten Handelszentren der Karolingerzeit. — Abb. der
Miinzen in ,Germania”, 24. Jahrg. (1940), S. 213 ff.
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handen war, daran ist, wenn man die weitere Entwicklung tiberblickt,
nicht zu zweifeln *").

Die Miinzen von Dorestad sind im Ostseeraum, vor allem von der
Miinzstdtte Haithabu, mehrfach nachgeprdagt worden !?), — ein Beweis
dafiir, daB das Schiff mit dem Kreuz im Topp des Mastes wahrend
des 9. Jahrhunderts auch in der westlichen Ostsee keine unbekannte
Erscheinung war. Dagegen zeigen die wéhrend des gleichen Zeit-
raums in Birka, der groten Marktstitte Schwedens, geprdgten Schiffs-
miinzen das Kreuz nicht!).

Im 11. Jahrhundert finden wir ein Schiff mit einem Kreuz im Topp
auf Minzen Kaiser Heinrichs III. (1039—1056) aus der Miinzstitte
Celles ). An eine Nachprdgung der Dorestad-Miinzen ist hier nicht
zu denken. Dafiir ist der zeitliche Abstand zu groB. Die Miinzen be-
weisen vielmehr, daB auch zu dieser Zeit in der Segelschiffahrt ein
Kreuz an der Spitze des Mastes iiblich war. Daneben haben wir von
Heinrich III. noch Miinzen aus der Miinzstdtte Speyer, auf denen ein
FluBschiff mit Rudern und einem kajiitenférmigen Aufbau dargestellt
ist. Hier ist die Spitze des Kajiitendaches von einem Kreuz bekront 13).

) In jlingster Zeit ist ein in Quentowik gepréagter Denar Karls des GroBSen
bekannt geworden, der auf der Vorderseite das Brustbild des Kaisers und
auf der Riuckseite ein Schiff zeigt, das im Topp des Mastes ein eigenartig
gewundenes Zeichen trdagt, das an ein plastisches Tierbild erinnert, Mog-
licherweise handelt es sich um einen plastischen Adler. Eine sichere Deu-
tung vermag ich jedoch im Augenblick noch nicht zu geben. Auf jeden
Fall scheint es sich um einen Einzelfall zu handeln, aus dem sich Riick-
schliisse fiir das Thema dieser Arbeit nicht ziehen lassen. Abb. in dem
Katalog Vente Publique XXIX der Miinzen und Medaillen A.G. Basel
(1964), Tafel I Nr. 5.

') Arthur Suhle, Deutsche Miinz- und Geldgeschichte von den Anfangen bis
zum 15. Jahrhundert. Berlin 1955, S.29. Die Zuweisung der Miinzen an
Haithabu ist jedoch nicht unbestritten. Vgl. Kulturhistorisk Leksikon for
Nordisk Middelalder. Band 1, Kopenhagen 1956, Sp. 588 f{f. unter dem
Stichwort ,Birkamynt”,

1) Vgl. Holger Arbman, Birka. Upsala 1940. Tafel 142. — Auch bei den zahl-
reichen Schiffsdarstellungen auf den Grabsteinen Gotlands, die aus der
Zeit vom 5. bis 11. Jahrhundert stammen, findet sich kein Kreuz im Topp
des Mastes. Vgl. Sune Lindquist, Gotlands Bildsteine. Stockholm 1941.

12) H. Dannenberg, Die deutschen Miinzen der sidchsischen und friankischen
Kaiserzeit. Berlin 1876. Tafel 8, Nr. 185,

%) H. Dannenberg a.a.O. Tafel 36, Nr. 830 und 837; Tafel 81, Nr. 1642, Vgl.
auch ,Germania“, 24. Jahrg. (1940), S.221. Gustav Braun von Stumm
(Mainzer Zeitschr., Band 46/47, 1951/1952, S. 53) hilt dieses Schiff fiir ein
Symbol der Kirche.
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Nicht in den Kreis unserer Betrachtung gehort das Schiff Wilhelms
des Eroberers auf dem Bildteppich von Bayeux aus dem letzten Drittel
des 11. Jahrhunderts!!). Es besteht heute wohl Ubereinstimmung
dariiber, daB das mit einem Kreuz belegte Rechteck an der Spitze des
Mastes keine Flagge, sondern die in den schriftlichen Quellen er-
wiahnte Topplaterne ist'®). Das kleine Kreuz dariiber diirfte lediglich
eine Bekrénung dieser Laterne sein, falls es sich nicht Gberhaupt, wie
W. G. Perrin vermutet %), um eine Wetterfahne handelt'?).

Aus dem 12. Jahrhundert ist zundchst die Schiffsdarstellung auf
einem Taufstein in der Kathedrale zu Winchester zu erwdhnen '¥). Es
handelt sich um eine normannische Arbeit, wahrscheinlich ein Werk
der Schule von Tournai, aus der Zeit um 1170. Dargestellt ist eine
Szene aus dem Leben des hl. Nikolaus. Bei dem Schiff handelt es sich
um einen Hulk, der als Bugzier einen Tierkopf und im Topp des
Mastes ein Kreuz fiihrt.

Mit dem Ende des 12. Jahrhunderts beginnt dann eine fortlaufende
Reihe von Schiffssiegeln, die iibereinstimmend das Kreuz an der Spitze
des Mastes bezeugen. An erster Stelle steht dabei bezeichnenderweise
nicht das Siegel einer Stadt, sondern einer Kaufmannsgilde, das Siegel

14) Die Entstehungszeit des Teppichs von Bayeux ist umstritten. Nach der
herrschenden Ansicht ist er zwischen 1066 und 1077 entstanden. Vgl. zu-
letzt Francis Wormald in: Sir Frank Stenton, Der Wandteppich von Bayeux.
Koln 1957, S. 21 ff. u. 32. Demgegeniiber nehmen W. G. Perrin (British
Flags, Cambridge 1922, S. 13) und Ch. Freiherr von Ulmenstein (Uber
Ursprung und Entstehung des Wappenwesens, Weimar 1935, S.12ff,,
Anm. 3) die Mitte des 12. Jahrhunderts als Entstehungszeit an. Vgl. auch
E. Kittel in: Blatter f. deutsche Landesgesch., 98. Jahrg. (1962), S.287 u.
die dort verzeichnete Literatur.

15) Vgl, Perrin a.a.O. S. 15; Charles H. Gibbs-Smith bei Stenton a.a.O. S. 178;
Heinsius a.a.O. S. 149 und zuletzt Bjérn Landstrom, Das Schiff. Giitersloh
1961, S. 163.

18) Perrin a.a.O. S. 15.

17) Anderer Ansicht Heinsius a.a.O. S. 143. Dagegen spricht jedoch die Tat-
sache, daB nur das Schiff Wilhelms des Eroberers dieses Kreuz fiihrt, nicht
dagegen die anderen Schiffe. Um ein allgemeines Abzeichen der norman-
nischen Schiffe kann es sich also nicht gehandelt haben.

18) Abb. bei Heinsius a. a. O. S. 48. Vgl. ferner George Zarnecki, Later English
romanesque sculpture 1140—1210. London 1953, S. 17, u. Abb. 38.
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der Mercatorum aquae von Paris!'¥). Diese Gilde, in deren Hinden
der Handels- und Schiffsverkehr auf der Seine und deren Neben-
flissen lag, wird bereits im Jahre 1121 erwé&hnt?®). Ihr Siegel mit der
Umschrift SIGILLVM MERCATORVM AQVE PARISIVS stammt aus
dem Ende des 12. Jahrhunderts. Der fritheste Abdruck findet sich an
einer Urkunde aus der Zeit zwischen 1198 und 12032!), Da diese Gilde
die dlteste und wichtigste der Pariser Gilden war und alle fithrenden
Posten der Stadt in ihren Hénden hielt, wurde ihr Siegel spiter als
Stadtsiegel iibernommen.

Es folgt das Siegel des Bailiff Elias von Ipswich, SIGILL(um) ELIE
FIL(ii) TVRSTINI DE GIPEWICH, aus dem Anfang des 13. Jahr-
hunderts*?). Die Stadt Ipswich erhielt im Jahre 1200 durch Kénig
Johann ohne Land eine Charta, wonach sie zwei bailivi und vier
conservatores wihlen durfte?!). Unmittelbar danach wird dieses
Siegel, das bis zur Einfilhrung eines eigenen Stadtsiegels auch zur
Beglaubigung der stadtischen Urkunden benutzt wurde, entstanden
sein.

Das dlteste Stadtsiegel mit einem Schiff ist das Siegel der Stadt
La Rochelle: SIGILLVM COMVNIE DE ROCHELLA ), Es wird erst-
mals im Jahre 1224 erwdhnt %), ist aber offensichtlich &lter. Die Kom-
mune von La Rochelle wurde 1199 durch Eleonore und Johann ohne
Land von England bestatigt?). Kurz darauf diirfte das Siegel ent-
standen sein.

In der nun folgenden Liste von Stiddtesiegeln bedeutet die Jahres-
zahl, soweit nichts anderes vermerkt ist, das Jahr des frithesten Nach-

) H. H. Brindley, Impressions and casts of seals, coins, tokens, medals and
other objects of ari, exhibited in the Seal-Room National Maritime
Museum, Greenwich 1938 (im folgenden abgekiirzt als: Brindley, Cata-
logue), Abb. 4.

*) J. Kulischer, Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der
Neuzeit. Band I, 1928, S. 182,

*1) Brindley, The ship of the seal of Paris, S. 125.

%) Heinsius a.a.O. S.46, Abb. 16.

*%) Julius Hatschek, Englische Verfassungsgeschichte. Miinchen-Berlin 1913,
S. 110.

M) Brindley, Catalogue, Abb. 1.

) Karl Hegel, Stddte und Gilden der germanischen Vélker im Mittelalter,
Band II, Leipzig 1891, S. 15f.

%) Hegel a.a.O.



80

Hans Horstmann

weises, nicht das Jahr der Entstehung des Siegels. Soweit sich auBer
dem Kreuz im Topp noch ein anderes Zeichen findet, ist dies beson-

ders vermerkt.

Litbeck (1)

Damme (I)

Nieuport

New Romney

Stavoren

SIGILLVM BVRGENSIVM DE LVBEKE?®)
1226

Unter dem Kreuz weht ein langgestreckter gonfanon-
formiger %) Wimpel.

Liibecker Siegelbild 1226

SIGILLVM DE HONDESDAMMA 29)
1237

SIGILLVM DE NOVO PORTV )

1237

Unter dem Kreuz ein gonfanonférmiger Wimpel.
SIGILLVM BARONVM DE RONEMEV #)
1238

SIGILLVM BVRGENSIVM. . .#%)
1246

%) Heinsius a.a.O. Tafel IX, Nr.19. — Veréffentlichung der Zeichnung mit
frdl. Genehmigung des Verfassers.

%)  Gonfanon* ist die Bezeichnung fiir die frithmittelalterlichen Lanzen-
fahnen der Ritter. Sie hatten die Form eines langgestreckten Rechtecks
und endeten in mehreren, meistens drei rechteckig abgestumpften Zipfeln,
den sog. ,Zungen”.

%) Heinsius a.a.O. S.23, Abb. 4.

80) Heinsius a.a.O. S. 47, Abb. 17,

31) F. Moll, Das Schiff in der bildenden Kunst. Bonn 1929. E. VI 545.

32) Heinsius a.a.O. Tafel XI, Nr.24. Zur Datierung ebdt. S. 56.



Tafel 1: Siegel

Stadtsiegel von La Rochelle, um 1200

Stadtsiegel von Liibeck, 1226

Die Abbildungen auf den Bildtafeln sind so ausgewahlt, daB die bei Schiffen

und Stadtansichten gleichlaufende Entwicklung: Kreuz — (Kreuz und Gon-

fanon nebeneinander) — Gonfanon unter dem Kreuz — Gonfanon allein, zu
erkennen ist.

Tafel 3 und 4 nach Seiie 96



Tafel 2: Siegel

Stadtsiegel von Pevensey,
Ende des 13. Jahrhunderts

Stadtsiegel von Dover,
Ende des 13. Jahrhunderts
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Libeck (II) SIGILLVM BVRGENSIVM DE LVBEKE )
1249
Unter dem Kreuz ein gonfanonformiger Wimpel.
Wismar (I) SIGILLVM WISSEMARIE CIVITATIS?)
1256

Unter dem Kreuz ein gonfanonférmiger Wimpel, am Mast
ein Schild mit dem mecklenburgischen Wapppen.

Winchelsea SIGILLVM BARONVM DOMINI REGIS ANGLIE
DE WINCHELLESE *)

Das Siegel stammt aus der Zeit Kénig Eduards 1.
(1272—1307).

Unter dem Kreuz ein gonfanonférmiger Wimpel, an der
Rah ein Schild mit dem englischen Wappen.

Pevensey Miinzsiegel aus der Zeit Eduards 1. (1272—1307).
Vorderseite:
SIGILLLV(m) BARONVM DOMINI REGIS
ANGLIE DE PEVENES %)

Unter dem Kreuz ein gonfanonféormiger Wimpel, an der
Rah ein Schild mit dem englischen Wappen.

Rickseite:
S(an)C(t)E NICOLAE DVC NOS SPONTE
TRAHE PEV(enes) %)

Zwei Schiffe, davon das eine mit Kreuz, das andere mit
Kreuz und gonfanonférmigem Wimpel,

Bristol SECRETI CLAVIS SV(m) PORT(us) NAVITA
NAVIS PORTA(m) CVSTODIT PORT(um) VIGIL
INDICE P(ro)DIT %)
Zeit Eduards L. (1272—1307).

) Heinsius a.a.O. Tafel IX, Nr. 20.

#) Brindley, Catalogue, Abb. 9.

35) Brindley, Catalogue, Abb. 27.

%) Brindley, Catalogue, Abb. 12.

%) Gale Pedrick, Borough Seals of the Gothic Period. London 1904. Abb. 4.
#%) Heinsius a.a.O. Tafel I, Nr. 1.
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Damme (II) SIGILLVM SCABINORVM ET BVRGENSIVM
DE DAM#)
127549)
Unter dem Kreuz ein gonfanonformiger Wimpel, auf dem
Vor- und Achterkastell je ein Mann mit einem Stadt-
banner.

Bergen SIGILLVM COMMYVNITATIS DE CIVITATE

BERGENSI )
1276
Bergen erhielt 1276 das Stadtrecht *%).

Stralsund (II) SIGILLVM CIVITATVS STRALESSVINT #3)

Unter dem Kreuz ein gonfanonférmiger Wimpel,

Kiel (I) SIGILLVM CIVIVM KILENSIVM #)

1283

Am Bug ein Schild mit dem holsteinischen Nesselblatt,
unter dem Kreuz anscheinend eine quadratische Flagge ).

Danzig (I) SIGILLVM BVRGENSIVM IN DANTZIKE #)

53]
40)

41]
42]

ﬂ)
-I-i)

15)

48]

1294
Unter dem Kreuz ein Wimpel; Zeichnung undeutlich.

Heinsius a.a.O. Tafel VII, Nr. 16.

Vgl. B. Hagedorn, Die Entwicklung der wichtigsten Schiffstypen bis ins
19. Jahrhundert. Veroffentl. d. Vereins f. hamburg. Gesch. Band I,
Berlin 1914, S.13, Anm. 2. — Die sich mehrfach findende und auch von
mir (Marine-Rundschau 1932, S. 81) angegebene Datierung ,1226" ist falsch
und beruht auf einer Verwechselung mit dem ersten Siegel der Stadt
Damme (s. 0.).

Heinsius a.a.O. Tafel VIII, Nr. 18.

Hegel a.a.0. Band I, S.368. Das Siegel diirfte aus derselben Zeit stam-
men. So auch Brindley, Catalogue, S.13, und Hagedorn a.a.O. S.11.
Anders Heinsius a.a.O. S. 58, Anm. 2.

F. Fabricius, Die dlteren Siegel der Stadt Stralsund. Stralsund 1874 (Son-
derdruck aus der Vierteljahresschr. d. Vereins ,Deutscher Herold”, Jahrg.
1874, 1I. Heft, Abb. 2).

Brindley, Catalogue, Abb. 10.

Originalstempel im Stadtarchiv Kiel. Das Siegel ist gerade an dieser Stelle
sehr undeutlich und erweckt den Anschein, als sei die Flagge erst nach-
trédglich eingearbeitet worden. Otto Hupp (Die Wappen und Siegel der
deutschen Stddte, Flecken und Dorfer, Frankfurt a. M. 1896 ff., Heft 3,
S. 68) glaubte in der Flagge ein Nesselblatt zu erkennen.

Heinsius a.a.O. S.60, Abb. 32.
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New Shoreham Miinzsiegel (Riickseite)
HOC HVLCI SINGNO
VOCOR OS SIC NOMINE D(ei?) INGNO*)
1295

Unter dem Kreuz ein gonfanonférmiger Wimpel.

Dublin SIGILLVM COMMYVNE CIVIVM DVBLINIE *)
1297
Unter dem Kreuz anscheinend ein gonfanonférmiger
Wimpel; Zeichnung undeutlich,

Hinzu kommen noch folgende Schiffssiegel des 13. Jahrhunderts, fiir

die eine Jahreszahl nicht angegeben werden kann: Faversham (I),

Folkestone, Fordwich, Hythe, Kingstown, Monmouth, Southampton

(Sigillum prepositure) und Tondern (mit langgestrecktem Wimpel

unter dem Kreuz). Ob die Schiffe in den Siegeln von Rutherglen und

Southampton (Sigillum ballivorum) ein Kreuz im Topp fiihren, laft

sich bei dem schlechten Erhaltungszustand nicht mit Sicherheit ent-

scheiden*®). Hinzuweisen ist endlich noch auf das dlteste Siegel der
franzosischen Stadt Pamiers aus dem Jahre 1267 mit einer Darstellung

der Legende des hl. Antoninus?®). Auch hier weht unter dem Kreuz im

Topp des Mastes ein gonfanonféormiger Wimpel.

Auch auBerhalb des Siegelwesens finden sich wahrend des 13. Jahr-
hunderts mehrfach Schiffsdarstellungen mit einem Kreuz im Topp, so
auf englischen Miniaturen aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts?®!),
auf einer Wandmalerei in der Kirche zu Berghausen (Westfalen) um
12205%) und auf einer Ritzzeichnung in der Stiftskirche St. Paul zu
Worms aus dem zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts %3).

17) Heinsius a.a.O. Tafel XII, Nr. 25.

%) Heinsius a.a.0. Tafel VI, Nr. 13.

1) Die Leitung des National Maritime Museum in Greenwich teilte mir auf
Anfrage mit: There is possibly a cross on the top of the mast, but it is
not possible to be definite.

50) Sammlung der Archives Nationales in Paris, Nr. 5554.

1) Vgl. u. a. Eric G. Millar, La Miniature Anglaise du X. au XIII. Siéecle.
Paris 1926, Tafel 52, Ferner F, Moll a.a.0, G191t 10,

52) Abb. bei Anton Henze, Romanische Malerei in Westfalen. Miinster 1955,
S. 21,

53) Abb. u. a. bei Friedrich M. Illert, St. Paul zu Worms (Kunstfithrer Nr. 609),
Miinchen 1954, S.7. Das Schiff wird allgemein als Kreuzfahrerschiff be-
zeichnet, jedoch zu Unrecht. Wir kennen keinen Fall, in dem ein Kreuz-
fahrerschiff aus dem atlantischen Raum ein Kreuz im Topp gefiihrt hatte.

Wohl werden hier gelegentlich Kreuze in den Segeln erwdhnt. Vgl. unten
S. 108, Anm. 30.
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Uberblickt man das vorliegende Material, so 148t sich folgendes
feststellen:

a) Das Kreuz im Topp des Mastes findet sich fortlaufend von der
Karolingerzeit bis zum Ende des 13. Jahrhunderts 34).

b) Die friihesten Nachweise stammen aus dem frinkischen Raum.

c¢) Der Brauch breitet sich iiber das gesamte nordwesteuropiische
Schiffahrtsgebiet aus. Dagegen findet er sich nicht im Mittel-
meer %),

d) Er findet sich nur bei Segelschiffen, und zwar nur, soweit sie
friedlichen Zwecken dienen, vornehmlich also bei Handels-
schiffen. Kriegsschiffe fithrten das Kreuz nicht?%). Die Schiffe im
zweiten Siegel der Stadt Faversham und im Siegel der Stadt
Sandwich, die durch eine Anzahl Bewaffneter ausdriicklich als
Kriegsschiffe gekennzeichnet sind, und das Schiff im Siegel der
Stadt Hastings, das gerade ein feindliches Schiff rammt, haben
kein Kreuz im Topp 7).

Gegentiber diesem reichhaltigen bildlichen Material ist die schrift-
liche Uberlieferung auBerst diirftig, was bei der bekannten Liicken-
haftigkeit der mittelalterlichen Quellen nicht zu verwundern ist. Zum
erstenmal wird das Kreuz im Topp wahrscheinlich schon in dem Ge-
schichtswerk des frankischen Geschichtsschreibers Nithard erwahnt ).
Nithard berichtet dort zum Jahre 841, daB Karl der Kahle im Kampf
gegen seinen Bruder Lothar bei Rouen einige Kauffahrteischiffe
(mercatorum naves), die vom Sturm in die Seinemiindung getrieben
waren, beschlagnahmte und mit diesen auf das andere Ufer der Seine
libersetzte. Als nun seine Gegner ,das Kreuz, auf das sie geschworen
hatten” (crucem, in qua juraverant), und den Kénig erkannten, er-
griffen sie die Flucht. Um eine kénigliche Insignie, etwa das Original-
kreuz, auf das die Anhdnger Lothars vor Ludwig dem Frommen den

*) Mit dem Ende des 13. Jahrhunderts beginnt das Toppkreuz allmihlich zu
verschwinden. Es verliert seine rechtliche Bedeutung und wird durch die
heraldischen Schiffsabzeichen verdrdngt. Dariiber im zweiten Teil dieser
Arbeit.

%) So schon Heinsius a.a.O. S. 143.

5%) Ebenfalls bereits Heinsius a.a.O. S. 143, Anm. 4.

57) Brindley, Catalogue, Abb. 19, 15 u. 25.

%) Nithardi historiarum libri 111l (MG. SS. II), Buch II, Cap. 6. Den Hinweis
auf diese Stelle verdanke ich Herrn Prof. Dr. Peter Berghaus, Miinster
(Westf.).
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Eid abgelegt hatten, kann es sich hier nicht gehandelt haben. Denn
Karl und seine Begleiter hatten lediglich die Kleidungsstiicke, die sie
auf dem Leibe trugen, und ihre Waffen bei sich. Erst in Troyes wur-
den dem Koénig durch Gesandte aus Aquitanien die Krone und der
koénigliche Ornat (corona et omnis ornatus, tam regius quam et
quicquid ad cultum divinum pertinebat) nachgebracht®). Aber auch
danach wird niemals erwdhnt, daB er im Kampf seinen Gegnern ein
Kreuz entgegengetragen hatte, z. B. auch nicht in der ausfiihrlich
geschilderten Schlacht bei Fontanetum. Es ist anderseits wenig wahr-
scheinlich, daB Karl eigens fiir die kurze Dauer der Uberfahrt sein
Schiff mit einem besonderen Kreuz versehen hitte. Die Vermutung
erscheint daher nicht unbegriindet, daB es sich hier um ein Kreuz
handelt, das an Bord der Schiffe bereits vor der Beschlagnahme vor-
handen war, eben jenes Kreuz an der Spitze des Mastes, wie wir es
schon auf den Dorestader Miinzen Karls des GroBen fanden.

Mdéglicherweise handelt es sich auch bei der enseigne, die in einer
Verordnung tiber den Aufenthalt der Niederlothringer in England
aus der Zeit um 1154 erwédhnt wird®), um ein Toppkreuz. Es wird
dort geschildert, wie die lothringischen Kaufleute in den Hafen von
London einlaufen. Sobald sie mit ihren Schiffen die Hafengrenze
Londons bei New Wear erreichen, zapfen sie ein FaB Wein an und
leveront lour enseigne. Die Ubersetzung Walter Vogels: ,Sie setzen
ihre Flagge”®) ist zweifellos unrichtig. Denn in der damaligen Zeit
gab es, wie wir spdter sehen werden, noch keine Flaggen im heutigen
Sinne. Mary Bateson iibersetzt daher vorsichtiger: They raise their
ensign®). Die Gleichsetzung enseigne = Kreuz findet sich mehrfach
in den franzésischen Quellen des Mittelalters®), So halten wir es fiir
moglich, daB auch hier das Kreuz an der Spitze des Mastes gemeint
ist94),

%) Nithard, Buch 1I, Cap. 8.

%) Hansisches Urkundenbuch (HUB) 3 Nr.602. — Zur Datierung vgl. Mary
Bateson, A London municipal collection of the reign of John. In: The
English Historical Review. Vol. XVII (1902), S. 495.

1) Walter Vogel a.a.O. S.110.

%2) Mary Bateson a.a.O. S. 496.

%3) Vgl. Richard Schroder, Weichbild. In: Historische Aufsitze, dem An-
denken an Georg Waitz gewidmet. Hannover 1886, S. 320.

%) Moglicherweise wehte unter dem Kreuz ein gonfanonférmiger Wimpel.
Vgl. dazu unten S. 97,
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Ein Kreuz als Abzeichen eines Nefs wird in einem franzdsischen
Heldengedicht aus dem Ende des 12. Jahrhunderts erwdhnt, das die
sagenhaften Fahrten des Huon de Bordeaux schildert®). Es heift dort
Vers 8471:

Et voit venir une moult grande nef;
Une crois d'or avoit sor le canel.
Und kurz darauf (Vers 8478):
Bien les ai avisés;
Je voi le crois sor le bort de la nef.

Da es sich hier nicht um ein Kreuzfahrerschiff handelt, kann das Kreuz
sor le bort und sor le canel eigentlich nur ein Toppkreuz sein. Frag-
lich ist allerdings, was der Verfasser unter einem canel versteht. Der
Ausdruck ist sonst vollig unbekannt®), So muB die Frage nach dem
Charakter des Kreuzes hier offenbleiben.

Eindeutig klar wird das Toppkreuz nur einmal erwahnt, und zwar
in dem um 1225 entstandenen Heldengedicht von Kénig Ortnit ®7). Die
Stelle ist bereits mehrfach veroffentlicht worden. Wahrend die christ-
lichen Helden sich mit ihren Schiffen dem heidnischen Hafen nahern,
kommt ihnen der Konstabel und Stadtrichter mit 40 roupgalinen ent-
gegen (Vers 249). Als er erfahrt, daB die Ankommlinge ,Kaufschatz"
fiihren, gewahrt er ihnen Frieden und setzt sich selbst mit seinem
Schiff an ihre Spitze. Und:

Einen vanen und ein kriuze
er an den masboum bant:
da mit er si bewiste,
daz in fride waere bekannt.
(Vers 257)

Es ist dies, wie gesagt, die einzige Stelle, an der klar und eindeutig
das Kreuz an der Spitze des Mastes bezeugt ist. Und zugleich wird

6) Huon de Bordeaux. p. p. F. Guessard et C. Grandmaison. Paris 1860.

%) Vgl. die Zeitschrift ,Romania”, vol. 31, S. 367, und vol. 36, S. 260.

%7) Ortnit und die Wolfdietriche. Ed. A, Amelung und O. Jaenike (Deutsches
Heldenbuch, 3. Teil), Berlin 1871.
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hier auch etwas liber die Bedeutung des Kreuzes gesagt: es war ein
Friedenszeichen. Das ist ein wichtiger Hinweis, wenn man auch die
Bedeutung der Stelle nicht tiberschatzen darf. Der Dichter des Ortnit
ist ein Oberdeutscher, der mit den Einzelheiten der Schiffahrt nicht
sehr vertraut ist. So laBt er seiner Phantasie vielfach freien Lauf.
Z. B. laBt er auf einer der heidnischen Galeeren 40 pusiinaere er-
scheinen (Vers 257), wahrend die Hochstzahl, die uns sonst auf mittel-
alterlichen Schiffen begegnet, vier Trompeter sind®). Deshalb ist
auch die Angabe, daB ausgerechnet der heidnische Stadtrichter auf
seinem Schiff ein Kreuz im Topp setzt, mit Vorsicht aufzufassen.
Immerhin beweist die Stelle, daB dem Verfasser das Toppkreuz als
Friedenszeichen bekannt war. Wie unklar trotzdem noch alles bleibt,
sieht man aus den verschiedenen Deutungen, die diese Stelle gefun-
den hat. Herbert Meyer hielt das Kreuz fir ein Zeichen des Gottes-
friedens %). Diese Ansicht ist jedoch nicht haltbar. Denn die Idee des
Gottesfriedens kommt erst im Laufe des 11. Jahrhunderts zum Durch-
bruch, zunéachst 1040 in Frankreich, seit Heinrich IV. auch in Deutsch-
land und in den Niederlanden. Das Kreuz am Mast dagegen ist bereits
zwei Jahrhunderte frither nachweisbar. Zudem findet es sich beson-
ders haufig gerade in England, einem Land, in dem der Gottesfriede
niemals verkiindet worden ist79).

%) Der Gebrauch von Trompeten an Bord wurde wihrend der Kreuzziuge von
Byzanz 1ilibernommen. Bereits auf einer byzantinischen Miniatur des
11. Jahrhunderts finden sich zwei Kriegsschiffe mit je einem Trompeter
(Kurt Weitzmann, Greek Mythology in Byzantine Art, Princeton 1951,
Abb. 134). In den Annales Januenses wird zum Jahre 1101 berichtet, daB
Konig Balduin vor Jaffa cum duabus sagitteis et cum tubis herannahte
(MG. SS. 18, S.12, 34). Auf der Galeere des Dogen von Venedig waren
nach dem Bericht von Ville-Hardouin bei der Abfahrt zum 4. Kreuzzug
1202 vier Trompeter mit silbernen Trompeten, auflerdem einige Pauker
(Ville-Hardouin, Die Eroberung von Constantinopel im Jahre 1204. Hg.
von B. Todt, Halle 1878, S.59). Auf englischen Schiffssiegeln (Dover,
Faversham, Pevensey, Southampton, Winchelsea) finden sich ein oder
zwei Trompeter. Die Statuten von Venedig vom Jahre 1255 schrieben
fiir kleinere Schiffe zwei Trompeter, fiir gréBere einen Trompeter, einen
Tambour und zwei Trommler vor (Pardessus, Statutes, V.8, S. 28).

%) Vgl. oben S. 76.

70) Eugen Wohlhaupter, Studien zur Rechtsgeschichte des Gottes- und Land-
friedens in Spanien. Heidelberg 1933, S. 27.
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Aber auch die Ansicht Richard Schroders, das Kreuz sei ein ,Sym-
bol fiir Marktschiffe” gewesen™), ist in dieser Form abzulehnen.
Schroder denkt offenbar an eine Art Lokalfrieden &hnlich dem Markt-
frieden. Aber allein schon der Ausdruck ,Marktschiff” ist unklar und
beweist, daB dem sonst so verdienstvollen Verfasser die Verhaltnisse
der mittelalterlichen Seeschiffahrt nicht hinreichend bekannt waren.
Tatsachlich danderten sich gerade in dem Zeitraum vom 9. bis zum
13. Jahrhundert die Stellung und der Aufgabenbereich des Handels-
schiffes grundlegend®). Am Anfang dieses Zeitraums steht der see-
fahrende Kaufmann, der mit seinen Waren selbst tiber See fahrt und
fir den das Schiff gewissermaBen eine schwimmende Marktstatte
ist™). Am Ende dagegen haben wir die fast v6llige Trennung zwischen
dem seefahrenden Reeder auf der einen und dem Fernhdndler und
Befrachter auf der anderen Seite. Das Schiff ist hier nur noch ein
reines Transportmittel. Gemeinsam ist beiden Betriebsformen ledig-
lich, daB es sich um Kaufmannsschiffe und Kaufmannsgut handelt.

Nun wissen wir, daB bei den germanischen Volkern der Kaufmann
unter einem besonderen Koénigsschutz stand ™). Nicht nur seine Per-
son, auch seine Waren genossen diesen Schutz. Und soweit er ein
Fernhdndler war und ein Schiff besaB}, war auch dieses vor dem wider-
rechtlichen Zugriff Dritter geschiitzt. Dabei galt dieser Schutz nicht
nur innerhalb der Reichsgrenzen, sondern — theoretisch wenigstens —
auch im Ausland, tiberall, wo der Kaufmann Handel trieb. Anfanglich
wurde der Konigsschutz durch ein besonderes konigliches Privileg
erworben. Der Kaufmann wurde dadurch zum Koénigsmuntling, zum
mercalor regis, ohne Riicksicht auf seinen Wohnort und Heimathafen.
Spater galt — entsprechend dem allgemeinen Ubergang vom ,Per-
sonalitatsprinzip” zum ,Territorialprinzip" — der Schutz fiir alle Mit-

1) Vgl. oben S. 76.

) Vgl. zum folgenden Walter Vogel a.a.O. S.203 u. 374 f. Die zeitliche
Grenze liegt etwa bei dem Jahr 1200.

73) In dem um 1240 entstandenen Kudrun-Lied findet sich noch ein Nach-
klang dieses Zustandes. Vgl. Kudrun. Karl Simrocks Ubersetzung, ein-
geleitet und {iberarbeitet von Friedrich Neumann. Stuttgart 1958. Vers 251,
291 ff., 324 u. 442,

) Vgl. zum folgenden die Arbeiten von Hans Planitz in der Zeitschr. d.

Savigny-Stiftung f. Rechtsgesch.,, Germ. Abt., Band 60 (1940), 63 (1943)

und 64 (1944) sowie die zusammenfassenden Ausfithrungen in seinem

Buch ,Die deutsche Stadt im Mittelalter”, Graz-Koln 1954.
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glieder einer Kaufmannsgilde oder eines Wiks ) und zuletzt fiir alle
Biirger einer Stadt, soweit sie Fernhandel trieben. Erworben wurde
er im Einzelfall durch die Aufnahme in die Gilde oder durch die Ver-
leihung des Biirgerrechts. Es fragt sich, ob das Kreuz am Mast des
Schiffes das Zeichen dieses koniglichen Schutzes und Friedens %) ge-
wesen sein kann. In Ermangelung unmittelbarer Zeugnisse hédngt die
Beantwortung der Frage im wesentlichen davon ab, was wir allge-
mein tiber den Koénigsfrieden auf germanischem Boden und iiber das
Kreuz als Zeichen dieses Friedens wissen.

Wenn hier von Frieden die Rede ist, so handelt es sich nicht um
Frieden im volkerrechtlichen Sinne, sondern um jenen innerstaat-
lichen Sonderfrieden, dessen Wurzeln im Koénigtum ruhen, der vom
Koénig auf Grund seines Bannrechts geboten und von ihm garantiert
wird. Der bekannteste Fall ist der Marktfrieden, dessen auBeres
Zeichen das Marktkreuz war. Mit der Aufrichtung des Kreuzes be-
gann fur die Marktstdatte und ihre Besucher der besondere Konigs-
schutz, unter dem alle Verst6Be mit erhéhter BuBe geahndet wurden.
Mit der Wegnahme des Kreuzes endete er. Dieses ,temporare”?)
Marktkreuz hatte also eine rechtsbegriindende Wirkung, im Gegen-
satz zu den ortsfesten Sdulenkreuzen, die sich in verschiedenen Gegen-
den, vor allem in Nord- und Mittelfrankreich, in Luxemburg, Loth-
ringen und Belgien, finden. Diese Kreuze hatten lediglich eine rechts-
bekundende Bedeutung, soweit ihnen nicht tiberhaupt nur ein Denk-
malscharakter, eine ,Erinnerungsfunktion”, zukam 7).

) Die Kaufmannsgilde war die politische Gemeinde des Wik. Gildevorstand
und Gemeindevorstand des Wik waren identisch. Vgl. Hans Planitz, Die
deutsche Stadt, S. 71.

") Konigsschutz und Kénigsfrieden sind nur verschiedene Bezeichnungen fiir
dasselbe Rechtsinstitut, je nachdem, von welcher Seite aus man es be-
trachtet. Dem vom Konig kraft seiner Banngewalt gebotenen Frieden ent-
spricht der Konigsschutz der Untertanen.

) Die Unterscheidung zwischen ,tempordren” und dauernden Marktkreuzen
stammt von Richard Schréder (Weichbild, S.313). Wilhelm Funk unter-
scheidet in d@hnlicher Weise bewegliche und feststehende Rechtszeichen
(Alte deutsche Rechtsmale, Bremen-Berlin 1940, S.168). Beide Begriffs-
bestimmungen erfassen jedoch nicht den Kern der Sache. Das Entschei-
dende ist die verschiedene rechtliche Bedeutung, die rechtsbegriindende
(konstitutive) Wirkung auf der einen, die rechtsbekundende (deklarato-
rische) Bedeutung auf der anderen Seite.

) Vgl. hierzu vor allem Werner Haftmann, Das italienische Sdulenmonu-
ment. Diss. Géttingen 1939, S. 130 f.
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Das bewegliche, ,tempordre” Marktkreuz wird in den Quellen,
wenn wir von dem umstrittenen Zeugnis fiir das Kloster St. Philibert
aus der Mitte des 9. Jahrhunderts absehen™), seit der ersten Hailfte
des 12, Jahrhunderts erwéahnt. Es findet sich gleicherweise in Deutsch-
land, Frankreich und Norwegen; es trug nach den Worten Richard
Schréders ,gemeingermanischen Charakter”®). Sein Ursprung jedoch
liegt nach dem tibereinstimmenden Ergebnis aller bisherigen Unter-
suchungen im fréankischen Raum. Karl der GroBe war der erste
frankische Herrscher, der sich der Kaufleute annahm und ihnen
gesetzlichen Schutz wverlieh®). Dieser zundchst personliche Schutz
erhielt seit Ludwig dem Frommen auch ortlichen Charakter. Der
Marktort selbst wurde unter den Schutz des Konigsfriedens gestellt.
.Mit dieser Umwandlung muB} die Einfiihrung der koniglichen Markt-
zeichen zusammenhdngen. Denn sie bezogen sich auf den koniglichen
Marktbann. Sie waren Zeichen des Konigsfriedens, der dem Ort ge-
wirkt war."” #2)

Der Marktfrieden war jedoch nicht der einzige Fall, der durch ein
Kreuz ,konstitutiv’ kenntlich gemacht wurde. Jede Art des konig-
lichen Sonderfriedens, der auf einen Ort oder eine Sache gelegt wurde,
jeder ,dingliche Schutzbann” #), bedurfte der Kennzeichnung durch ein
Kreuz. So finden wir neben dem Marktkreuz das Fronkreuz®) und
das Kreuz als Zeichen des Vermogensbannes®). Das Kreuz war im
germanischen Raum ganz allgemein das Zeichen des koniglichen Son-

) Gegen den Charakter des Kreuzes von St. Philibert als eines Marktkreu-
zes Siegfried Rietschel, Markt und Stadt, Leipzig 1897, S. 215.

80) Richard Schroder, Marktkreuz und Rolandsbild. In: Festschrift zur 50jdh-
rigen Doktor-Jubelfeier Karl Weinholds, StraBburg 1896, S.130, und
Schroder-KiinBberg, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, VII. Auflage
1932, S. 116, Anm, 21.

81) Hans Planitz, Handelsverkehr und Kaufmannsrecht im frankischen Reich.
In: Festschrift Ernst Heymann, 1. Band (1940), S. 186.

82) Richard Schréder, Die Stellung der Rolandssdulen in der Rechtsgeschichte,
S. 35,

#) Schroder-Kiinfberg, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, S.122.

8) Karl von Amira, Grundrif des germanischen Rechts. 3. Aufl., Stralburg
1913, S. 122.

8) Karl von Amira a.a.O. S.281; Schréder, Weichbild S. 320.
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derfriedens ®¥). In angelsdachsischen Quellen heifit es denn auch aus-
driiklich gridcross = Friedenskreuz®),

Uber das Aussehen dieser Friedenskreuze sind wir durch zahlreiche
bildliche Quellen unterrichtet. Die Bilderhandschriften des Sachsen-
spiegels, die allerdings erst dem 14. Jahrhundert angehéren, bringen
mehrfach das Bild eines Marktkreuzes und einmal auch das Bild eines
Fronkreuzes®¥). Auf der Ebstorfer Weltkarte aus der Mitte des
13. Jahrhunderts ist bei der Stadt Liineburg, die als Sitz des Landes-
herrn und Auftraggebers der Karte besonders hervorgehoben ist,
auBer dem landesherrlichen Schild und Banner ein groBes Kreuz ein-
gezeichnet, das nur als Marktkreuz gedeutet werden kann ).

Von besonderer Bedeutung sind die Darstellungen auf den mittel-
alterlichen Miinzen. Markt und Miinze gehdrten von jeher zusam-
men?®). Und es war das Bestreben der Miinzmeister, dem Markt-
besucher sichtbar vor Augen zu fiilhren, daB er am Marktort unter
dem Konigsfrieden stand. Vereinzelt geschah dies durch schriftliche
Hinweise. So lieB sich Otto der Grofie auf einer StraBburger Miinze
als PACIFICVS bezeichnen?'). Trierer Miinzen aus der Zeit von
1102—1124 zeigen das Bild eines Friedensengels mit der Umschrift
PAX TREVERIS und PAX PETRVS %), Eine Miinze der Stadt Lund aus
derselben Zeit (1103—1134) trdagt die Umschrift PA(x) POR(tus)?).
Und auf einer in Halle gepragten Miinze Ludolfs von Koppenstedt

86) Karl von Amira, Die Dresdener Bilderhandschrift des Sachsenspiegels.
Leipzig 1902—1926, Band I, S. 126.

%) von Amira, Grundrif des germanischen Rechts, S. 120.

%) von Amira, Sachsenspiegel, Band II, Abb. 21, 22, 30al.

i) Walter Rosien, Die Ebstorfer Weltkarte. Hannover 1952. Farbtafel 11,

#0) ,Zu einer Stadt ... gehort in erster Linie ein Markt und zu einem Markt
das Geld, mit dem man kauft und verkauft. Deshalb kniipfen die sehr
zahlreichen Miinzprivilegien ... fast stets an die Errichtung eines Marktes
an.” Ferdinand Friedensburg, Deutsche Miinzgeschichte (Meister's Grund-
riB der Geschichtswissenschaft, Band I, Abt.4). 2. Aufl, Leipzig und
Berlin 1902, S. 113.

®1) Arthur Suhle a.a.O. S. 47.

92) Arthur Suhle, Der Fund von Bébange und die Trierer Friedenspfennige.
In: Zeitschr. f. Numismatik, Band 34 (1924), S.325f,, Nr. 7 und 9; S. 341 {f.
— Zu der Bedeutung des Wortes PAX auf Miinzen vgl. Ferdinand Frie-
densburg, Die Symbolik der Mittelaltermiinzen, II. und III. Teil, Berlin
1922, S. 397 ff., insbesondere S.398: PAX bedeutet den Rechtsfrieden.

83) P. Hauberg, Myntiorhold og Udmyntninger i Danmark indtil 1146.
Kjebenhavn 1900. Tafel 13, Nr. 1.
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findet sich das Bild des Erzbischofs, der ein Spruchband mit den Wor-
ten PAX VOBIS in den Hénden tragt®). Da jedoch die Marktbesucher
in ihrer tberwiegenden Mehrzahl weder lesen noch schreiben konn-
ten, bevorzugte man bildliche Darstellungen. Seit der Mitte des
11. Jahrhunderts finden wir in den verschiedensten Abwandlungen
das stilisierte Bild einer Stadt, die durch ein Kreuz als Marktstitte
gekennzeichnet ist. Teils steht das Kreuz zwischen zwei Tiirmen auf
einer Mauer, teils erscheint es innerhalb eines Mauerkranzes. Spiter,
seit der Mitte des 12. Jahrhunderts, finden sich auch Darstellungen
mit zwei Kreuzen, die rechts und links von einem Mittelturm stehen.
Den Anlafi zu dieser symmetrischen Form der Darstellung gab die
Tatsache, daB die Miinzen vielfach — &hnlich wie urspriinglich die

Metallbarren — in zwei Teile gebrochen wurden. So war auf
jeder der beiden Halften der wesentliche Teil des Miinzbildes zu
erkennen %),

Dieses stilisierte Bild der von einem Kreuz iiberhothten Stadt ist
weit liber den gesamten germanischen Raum verbreitet. Es findet
sich nicht nur auf deutschen, sondern auch auf danischen Miinzen, auf
Miinzen des Deutschen Ordens und bis nach Schweden hinauf®). Es
ist gewissermaBen das Gegenstiick zu dem Segelschiff mit dem Kreuz
im Topp. Wie dieses das Symbol der Seehandelsstadt war, so kann
man jenes als das Symbol der Handelsstadt im Binnenland bezeich-
nen. Als Miinzbild war es bei der engen Verkniipfung von Markt und
Miinze besonders geeignet. Es symbolisierte fiir den Marktbesucher
die Stadt als die unter Konigsschutz stehende Marktstétte.

Nach dem Vorbild der Miinzen haben im 13. Jahrhundert auch
einige Stadtsiegel das Bild einer Stadt mit dem kéniglichen Friedens-
kreuz libernommen, wenn auch in der Mehrzahl der Falle hier andere
Zeichen und Symbole erscheinen. Als Beispiele seien die Siegel von
Beckum (1245)%7), Utrecht (3. Stadtsiegel 1256) %), Osterode (1261)?9),

™) Arthur Suhle, Hohenstaufenzeit im Miinzbild. Miinchen 1963, Abb. 24,

%) Arthur Friedensburg a.a.O. S. 107. — Ders., Die Miinze in der Kultur-
geschichte. Berlin 1909, S. 96.

") Vgl. die Beispiele Abb. Tafel IIl u. IV. Eine vollstandige Aufzdhlung ist
aus raumlichen Griinden nicht moglich,

%) Die westfédlischen Siegel des Mittelalters. Herausg. vom Verein f. Gesch.
u. Altertumskunde Westfalens. Miinster 1882 ff. Tafel 97, Nr. 2.

%) S. Muller, Beschrijving der Ulrechtsche Stadlzegels. Utrecht 1916, Abb. 3.

*) Vgl. Otto Hupp, Deutsche Ortswappen. Bremen 1913 (Kaffee Hag).
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Gudensberg (1269) '), Kreuznach (1290)'%!), Bitburg (3. Stadtsiegel
um 1300) '*), Winterberg (um 1300)!%) und Driburg (um 1300) 104)
genannt. Das zuletzt erwdhnte Siegel ist deshalb besonders bemer-
kenswert, weil hier das Kreuz véllig unsymmetrisch und fast natura-
listisch rechts neben dem wuchtigen Mittelturm auf der Mauer
steht 195),

Es kann an dieser Stelle davon abgesehen werden, weitere bild-
liche Darstellungen anzufiihren. Die bisher gebrachten Beispiele des
koniglichen Friedenskreuzes geniigen, um einen Vergleich zwischen
ihm und dem Kreuz im Topp der Handelsschiffe durchzufiihren. Fol-
gendes kann als Ergebnis unserer Untersuchung festgestellt werden:

1. Beide Kreuze stimmen in ihrer d&uBeren Form iiberein. Sie zeigen
beide die charakteristische Form des Tatzenkreuzes.

2. Beide Kreuze sind seit der karolingischen Zeit nachweisbar.

Beide sind offensichtlich auf frankischem Boden entstanden.

4. Beide verbreiten sich iiber den gesamten germanischen Raum.
Sie tragen gegen Ende des 12. Jahrhunderts gemeingermani-
schen Charakter.

@

Es kann danach wohl kein Zweifel dariiber bestehen, daB beide
Kreuze identisch sind. Mit anderen Worten: auch das Kreuz im Topp
der mittelalterlichen Handelsschiffe war das Zeichen eines konig-
lichen Sonderfriedens, eben jenes Kaufmannsfriedens, den wir oben
kennengelernt haben.

Diese Feststellung bedarf allerdings einer Einschrankung. Der
Kaufmannsschutz in seiner Gesamtheit umfaBte sowohl die Person
des Kaufmanns wie auch seine Waren und sein Schiff, Er war Per-

19%) Hessisches Ortswappenbuch. Herausgegeben von K. E. Demandt und
O. Renkhoff. Gliicksburg 1956, Nr. 44,

1) Wilhelm Ewald, Rheinische Siegel. Band III, Bonn 1931, S.208, und
Tafel 96, Nr. 1.

1) Wilhelm Ewald, a.a.O. S.217, und Tafel 101, Nr. 1.

%) Die westfalischen Siegel des Mittelalters. Tafel 97, Nr. 13, und Tafel 99,
Nr. 4.

™) Die westfdlischen Siegel des Mittelalters. Tafel 81, Nr. 1.

1%5) Leider hat man bei der Neufestsetzung des Driburger Stadtwappens im
Jahre 1908 den Charakter des Kreuzstabes verkannt und an seiner Stelle
ein freischwebendes ,Paderborner” Kreuz eingezeichnet. Richtig Otto
Hupp a.a. O. und Otto Korn in: Westfalisches Stadtebuch, Herausgeg. von
Erich Keyser. Stuttgart 1954, S. 119.
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sonal- und Sachfrieden. Das Kreuz dagegen findet sich nur als Zeichen
eines ortlich begrenzten Sachfriedens!'®). Es begriindete den Frieden
fiir eine Ortlichkeit oder fiir ein Gebaude. So zeigte es auch in der
Schiffahrt den Frieden nur insoweit an, als dieser auf dem Schiff
ruhte¥). Es war ein Schutzzeichen des Schiffes, nicht etwa des Kauf-
manns, der sich an Bord befand.

Der Gonianon als zweites Friedenszeichen

Uberblicken wir die oben (S. 80—83) gegebene Liste der mittelalter-
lichen Schiffssiegel, so finden wir seit dem zweiten Viertel des
13. Jahrhunderts in mehreren Fillen unter dem Toppkreuz einen bild-
losen, in mehrere Zipfel auslaufenden Wimpel. Auf deutschem Boden
kommen die Siegel von Liibeck (I und II) und Wismar (I) in Betracht.
In Flandern sind es die Siegel von Nieuport, dem Hafen von Ypern,
und Damme (1I), dem Hafen von Briigge, im Herrschaftsbereich der
danischen Konige die Siegel von Stralsund (II) und Tondern. Fir
England sind die Siegel von Winchelsea, Pevensey und New Shorham,
fiir Irland das Siegel von Dublin und fiir Frankreich das Siegel von
Pamiers zu erwéhnen. Es handelt sich hier nicht um Flaggen im Sinne
der spateren Nationalflaggen; sie weisen keinerlei heraldische Zeich-
nung auf!). Es handelt sich aber auch nicht um einfache Windfahnen,
wie sie zu allen Zeiten in der Segelschiffahrt tiblich waren. Wir haben
vielmehr einen ganz bestimmten Typ bildloser gonfanonférmiger
Wimpel vor uns, die zu Beginn des 13. Jahrhunderts erscheinen, sich

106) Dije Bemerkung bei Schréder-KiinBberg a.a.O. S.646, Anm. 28, ist miB-
verstandlich. Sie bezieht sich nur auf das Tragen von griinen Zweigen,
nicht von Kreuzen.

107) Es zeigt sich hier die allgemeine rechtliche Gleichstellung von Schiffen
und Gebiduden, wie sie schon im Mittelalter tiblich war. Vgl. Julius von
Gierke, Handelsrecht und Schiffahrtsrecht. 8. Aufl. Berlin 1958. S. 585.

1) Es handelt sich hier nicht etwa um ein Unvermdgen der Siegelstecher. Vgl
z. B. das sehr sorgféltig gestochene Siegel der Stadt Dover aus dem Ende
des 13. Jahrhunderts (Brindley, Catalogue, Abb. 23): am Heck die Flagge
der Cinque Ports, im Topp ein gonfanonférmiger Wimpel, der durch ein
schragliegendes Gittermuster als bildlos gekennzeichnet ist. In ahnlicher
Weise ist in dem zweiten Siegel der Stadt Libedck und in dem Siegel der
Stadt Lydd (Gale Pedrick a.a.O. Abb.34) die bildlose Flache des Gon-
fanons mit einem liegenden Kreuz belegt. Auch dieses Kreuz hat nur eine
ornamentale Bedeutung; es ist nicht etwa ein heraldisches Bild.
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nach dem Aufkommen der heraldischen Nationalflaggen noch eine
Zeitlang neben diesen halten, um dann im 14. Jahrhundert — ebenso
wie das Toppkreuz — allmahlich zu verschwinden 2).

Die gleiche Erscheinung zeigt sich im Binnenland bei den Stadt-
ansichten auf Miinzen und Siegeln. Hier setzt die Entwicklung sogar
schon etwas frither ein. Sie beginnt im kélnischen Bereich mit den
Miinzen des Erzbischofs Adolf I. von Berg (1193—1205). Wir finden
hier ein Gebdude mit einem Mittelturm, das nach der Umschrift die
Sancta Colonia symbolisiert. Zu beiden Seiten des Turmes steht ein
Kreuzstab, an dem nun — im Gegensatz zu fritheren Miinzdarstel-
lungen — ein bildloser Gonfanon befestigt ist %). Dieser Typ ist von
zahlreichen Miinzstatten ibernommen worden, vor allem im Gebiet
des Herzogtums Westfalen, aber auch auBerhalb in Dortmund, Dri-
burg, Duisburg, Essen, Friedberg, Hildesheim, Osnabriick und anderen.

Auch in den Siegeln einiger westfédlischer Stadte findet sich dieses
neue Bild, in den Siegeln von Herford (1231)4), Brilon (1248) %) und
Dorsten (1251)°%). Abweichend von diesem offensichtlich von den
Miinzbildern beeinfluBten Siegeltyp zeigt das Siegel der Stadt Schmal-
lenberg aus dem Jahre 1243 iiber einer Mauer mit einem Tor einen
zinnenbekrénten Festungsturm, auf dem ein Kreuzstab mit einem
Gonfanon aufgepflanzt ist?).

Noch friiher begegnet uns die Verbindung des Kreuzstabes mit
einem Gonfanon bei einem Miinztyp, den wir bisher noch nicht
besprochen haben. Es handelt sich um Miinzen, auf denen der Miinz-
und Marktherr dargestellt ist, der als Wahrer des Marktfriedens einen
Kreuzstab in seiner Hand hélt. Diese Art der Darstellung findet sich

?) Das Toppkreuz verschwindet frither. Daher findet sich in den Siegeln von
Dover und Lydd (siehe oben Anm. 1) und in den Schiffssiegeln von Ports-
mouth (Brindley, Catalogue, Abb.20) und Ipswich (Sammlung Trummer,
Staatsarchiv Hamburg), die alle aus der Zeit um 1300 stammen, wohl noch
der bildlose Gonfanon, dagegen nicht mehr das Toppkreuz. Die Entwick-
lung verlduft hier dhnlich wie bei dem Marktkreuz und der Marktfahne
(Siehe unten S. 100),

%) Walter Havernick, Die Miinzen von Kéln. Kéln 1935. Nr. 588 ff.

‘) Die westfélischen Siegel des Mittelalters, Tafel 69, Nr. 3.

%) Ebd. Tafel 66, Nr. 1.

%) Ebd. Tafel 70, Nr. 4.

) Ebd. Tafel 72, Nr. 2. Wahrscheinlich ist hier der Turm der um 1240 zerstor-
ten Burg des Erzbischofs von Kéln dargestellt. Das Siegel wiirde danach
aus der Zeit vor 1240 stammen,
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besonders hdufig bei den Miinzen geistlicher Wiirdentrdager, bei
Bischofen, Abten und Abtissinnen. Man konnte daher zweifeln, ob es
sich hier um das weltliche Friedenskreuz oder um ein sakrales Vor-
tragekreuz handelt. Sie findet sich aber ebenso bei Miinzen weltlicher
Fiirsten, wo ein solcher Zweifel ausgeschlossen ist®). Seit der zweiten
Hilfte des 12. Jahrhunderts nun wird auch bei diesem Minztyp dem
Kreuzstab ein Gonfanon beigefiigt. Auf K6lner Miinzen geschieht dies
zuerst unter Erzbischof Philipp von Heinsberg (1167—1191)%). Der
Erzbischof hilt hier den Krummstab, das Zeichen seiner geistlichen
Wiirde, in der Rechten, den Kreuzstab mit der Fahne in der Linken.
Weitere Beispiele dieses Typs sind die Miinzen des Abtes Heribert I.
von Helmstedt (1183—1199)1%) und der Abtissin Agnes von Qued-
linburg (1184—1203)!"). Auf Magdeburger Moritzpfennigen aus der
Zeit des Erzbischofs Wichmann von Seeburg (1152—1192) wird ver-
einzelt auch dem hl. Mauritius eine Kreuzfahne in die Hand gege-
ben!?), Der Minzherr mit zwei symmetrisch angeordneten Kreuz-
fahnen findet sich auf Miinzen des Abtes Heribert 1. von Helmstedt
(1199—1220) 1¥), auf Miinzen der Erzbischofe von Koln seit Dietrich I.
(1208—1212) ), auf Miinzen der Bischofe von Konstanz'?), Hildes-
heim'¥) und Miinster'’). Von weltlichen Firsten ist eine Miinze

8) Vgl. die Miinzen

a) des Markgrafen Albrecht von Brandenburg (1 134—1170) bei: Emil Bahr-

feldt, Die Miinzen der Mark Brandenburg. Berlin 1889. Tafel I, Nr. 15,
b) des Herzogs Bernhard von Sachsen (1180—1212) bei: Th. Elze, Die

Miinzen Bernhards Grafen von Anhalt. II. Heft, Berlin 1881. Nr. 65—67,
c) der Herzdge Bogislaw I. und Kasimir I. (1200—1250) bei: Hermann

Dannenberg, Miinzgeschichte Pommerns. Berlin 1893. Tafel 1T Nr. 27.

) Walter Hédvernick a.a.O. Nr. 549—555.

10} Arthur Suhle, Miinzbilder der Hohenstaufenzeit. Leipzig 1938. Tafel 3.

1) P, J. Meyer, Beitrdge zur Brakteatenkunde des nordlichen Harzes (Archiv
fiir Brakteatenkunde, Band 2 (1890/1893), Tafel 13, Nr.Ia.

12) Arthur Suhle, Das Miinzwesen Magdeburgs unter Erzbischof Wichmann
1152—1192 (Magdeb. Forschungen, Band 1). Magdeburg 1950. Tafel 9 und
Tafel 17, Nr. 15. — Numismatische Zeitung 1859. Tafel IV, Nr. 9.

13) Zeitschr. f. Numismatik, 34. Band, 1924, Tafel V, Nr. 20.

14) Walter Hévernick a.a.O. Nr. 608 ff.

15) J, Cahn, Miinz- und Geldgeschichte von Konstanz ... im Mittelalter. Hei-
delberg 1911, Nr. 58.

16) E. Mertens, Sammlung Arthur Lébbecke; Deutsche Brakteaten. Halle 1925,
Nr. 70.

17) H, Ph. Cappe, Die Mittelalter-Miinzen von Miinster pp. Dresden 1850.
Tafel 2, Nr. 20—32.



Tafel 3: Miinzen

Magdeburg, 1107—1119 Miinster, 1226—1247

MeiBen, 1156—1190 Muagdeburg, 2. Hiilite des 12. Jahrhunderts

Kaln, 1193—122¢? Stralsund, um 1250



Tafel 4: Siegel

Stadtsiegel von Beckum, 1245

Stadtsiegel von Brilon, 1248
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Albrechts des Bdren (1134—1170) zu erwdhnen!”). Eine zu Nym-
wegen gepragte Miinze Friedrichs I. (1152—1190) zeigt sogar den
Kaiser mit einer Kreuzfahne in der Hand '§),

Die schriftlichen Belege sind auch hier &uBerst diirftig. Fiir das
Gebiet der Schiffahrt kommt mit Sicherheit nur die oben erwiéhnte
Stelle aus dem Ortnit aus der Zeit um 1225 in Betracht!?). Hier bindet
der heidnische Stadtrichter nicht nur ein Kreuz, sondern eine vane
und ein kriuze als Zeichen des Friedens an den Mastbaum. Ein wei-
terer Hinweis findet sich vielleicht in der englischen Ordonnanz iiber
den Aufenthalt der Niederlothringer aus der Zeit um 115429), Jeden-
falls macht Walter Vogel darauf aufmerksam, daB im weiteren Ver-
lauf der Verordnung bestimmt wird, der Verkauf der eingefiihrten
Waren solle bas le tonge erfolgen?!). Dies kénnte auf einen Gonfanon
am Mast hindeuten, der bekanntlich in mehrere Zungen auslief.

DaB es an Land tiblich war, an das konigliche Friedenskreuz eine
«Fahne" zu binden, und daB es sich bei den Darstellungen auf den
Miinzen und Siegeln nicht etwa nur um Phantasiebilder der Miinz-
meister und Siegelstecher handelt, beweist eine Stelle aus den
Fivelgoer Buitaxen aus der Mitte des 13. Jahrhunderts ?2). Dort heiBt
es bei der Beschlagnahme eines Grundstiicks im Namen des Konigs:
Tha nam thi fogeth thes keninges crus and band ther to enen fona
en settet uppa thes monnes hus — ,Da nahm der Vogt des Konigs
Kreuz und band eine Fahne daran und setzte es auf des Mannes
Haus”. Mit Recht bemerkt Richard Schréder zu dieser Stelle: ,Zu-
gleich beweist die angefiihrte Bestimmung... daB die Fahne ur-
spriinglich kein selbstandiges Symbol, sondern ein bloBes Beiwerk
des Kreuzes gewesen ist”. Wir aber miissen weiter fragen: Wie kam
es zu diesem ,Beiwerk”, wie kam man dazu, das konigliche Friedens-
kreuz mit einer Fahne zu versehen, und welche Bedeutung hatte diese
Fahne?

) H. Ph. Cappe, Beschreibung der Miinzen von Goslar. Dresden 1860.
Tafel III, Nr. 26.

') Bldtter fiir Miinzfreunde, Jahrg. 1914, Sp. 5620.

%) Vgl. oben S. 86.

20) Vgl. oben S. 85.

*) Walter Vogel a.a.O. S. 111, Anm. 1.

**) Richard Schroder, Die Stellung der Rolandssédulen, S.31; ders. Weichbild,
S. 321. — Die alte Grafschaft Fivelgo lag westlich der Emsmiindung nord-
ostlich von Groningen.
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An sich ist die Verbindung des Kreuzes mit einem anderen Rechts-
zeichen nichts Ungewohnliches. Vor allem bei dem Marktkreuz finden
wir mehrfach die Verbindung mit einem Schwert oder einem Hand-
schuh, die beide ein Symbol der richterlichen Gewalt des Friedens-
wahrers waren?23), Die Verbindung des Kreuzes mit einer Fahne ist
jedoch im ersten Augenblick deshalb so befremdlich, weil es sich hier
um zwei im Grunde vollig wesensfremde Elemente handelt. Das
Kreuz ist ein reines Friedenszeichen, wéhrend die Fahne ihrem
urspriinglichen Wesen nach ein Feldzeichen, also ein kriegerisches
Zeichen ist.

Auf Kolner Miinzen erscheint der Kreuzstab mit dem Gonfanon zu-
erst unter dem Erzbischof Philipp von Heinsberg?!), der im Jahre 1180
mit dem Herzogtum Westfalen belehnt wurde. Die Belehnung erfolgte
nach dem ausdriicklichen Wortlaut der Verleihungsurkunde mit dem
kaiserlichen Banner, vexillo imperiali. Walter Havernick halt daher
den Kreuzstab mit dem Gonfanon fiir eine Herzogsfahne®). Und
ebenso erklart G. Tumbiilt die Kreuzfahnen in den Siegeln von Her-
ford, Brilon, Dorsten und Schmallenberg als Zeichen der herzoglichen
Gewalt des Stadtherrn?®). Diese Auffassung ist jedoch nicht haltbar.
Denn der mit einem Gonfanon geschmiickte Kreuzstab findet sich, wie
wir sahen, auch auf Miinzen der Abte von Helmstedt, der Abtissin
von Quedlinburg sowie der Bischéfe von Konstanz, Hildesheim und
Miinster *7),

H. Liickger und H. Buchenau haben deshalb eine andere Vermutung
geduBert8). Nach ihrer Ansicht, die sie allerdings nicht ndher begriin-
den, handelt es sich bei diesen Kreuzfahnen um Friedensfahnen und
Symbole des Marktfriedens. Diese Vermutung liegt in der Tat nahe,

2%) Vgl. Eberhard von KiinBberg, Rechtliche Volkskunde. Halle 1936, S. 107.

) Vgl. oben S.96, Anm. 9.

%) Walter Havernick a.a.O. S. 5.

%) G. Tumbiilt in: Die westfdlischen Siegel des Mittelalters, Text zu Tafel 66,1
u. 69,3. — Herbert Meyer nimmt ohne nidhere Begriindung an, dab die
beiden Fahnen auf den Kélner Miinzen auf ,die beiden Herzogtiimer
Niederfranken und Westfalen” hindeuten (Zeitschr. d. Savigny-Stiftung fiir
Rechtsgesch., Germ. Abt., Band 50 [1930], S. 325, Anm. 1).

1) Vgl. oben S.96. — Eine Nachpriifung etwa nach Kélner Muster komml
bei diesen Miinzen nicht in Betracht.

2%) H. Liickger, Die Miinzen von Kéln (1939), S. 4; H. Buchenau in: Blatter fiir
Miinzkunde, 36. Jahrg., S. 231, und 49. Jahrg., S. 5620,
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und zwar aus einem doppelten Grunde. Einmal handelt es sich bei
den Kreuzfahnen offensichtlich um eine Fortbildung der schlichten
Kreuzstdbe, die wir als Zeichen des Markt- und Konigsfriedens ken-
nengelernt haben. Zum andern kennen wir aus dem spateren Mittel-
alter den Gebrauch von Marktfahnen, die als Rechtszeichen dieselbe
rechtsbegriindende Aufgabe hatten wie die Marktkreuze. Mit ihrem
Aufziehen begann der Marktfrieden, mit ihrem Einholen endete er.
In schriftlichen Quellen lassen sich diese Fahnen bis zur Mitte des
14, Jahrhunderts zuriickverfolgen?®). Sie sind aber zweifellos ilter.
Uber das Verhéltnis der Marktfahnen zu den Marktkreuzen fehlt es
bisher an einer eingehenden Untersuchung. Karl von Amira sagt
lediglich, daB die Marktfahne ,genauer noch als das Marktkreuz. ..
den koéniglichen Frieden zum Ausdruck” gebracht habe und daB sie
deshalb ,oft neben dem Kreuz, freilich nur temporéar” vorkomme?3).
Etwas scharfer umreiBt Richard Schroder das Verhiltnis der beiden
Zeichen, wenn er feststellt, daB Kreuz und Fahne urspriinglich neben-
einander gebraucht worden seien, daB dann aber im Laufe der Zeit
die Fahne das Kreuz verdrdngt habe?3!).

Durch die Miinzbilder wird diese Beobachtung Schriders bestdtigt
und nicht unwesentlich erganzt. Es zeigt sich hier, daB auf der friihe-
sten Stufe der Entwicklung das Marktkreuz allein gebraucht wurde ).
Dann folgt eine kurze Zwischenstufe, wahrend der Kreuz und Fahne
nebeneinander und offensichtlich in derselben Funktion erscheinen.
Die wenigen Beispiele stammen aus der zweiten Halfte des 12. Jahr-
hunderts. Wir haben zunichst einen Magdeburger Moritzpfennig aus
der Zeit des Erzbischofs Wichmann (1152—1192) 33), Er zeigt das Brust-
bild des hl. Mauritius zwischen zwei freistehenden Tiirmen, von
denen der linke ein Kreuz, der rechte eine Fahne tragt. Ahnlich
sind zwei Miinzen der Markgrafen von Meifen aus der Zeit von
1156—1190*). Auf der einen stehen Kreuz und Fahne nebeneinander

) Eine — allerdings ergdnzungsbediirftige — List der bekannten Markt-
fahnen bei Richard Schréder, Die Stellung der Rolandsséulen, S. 16.

%) Karl von Amira a.a.O. S. 119.

%) Richard Schréder, Die Stellung der Rolandssdulen, S. 16.

%) Vgl. oben S.92.

*) Numismatische Zeitung. 27. Jahrg. 1860. S. 87, Nr. 67.

M) W. Schwinkowski, Miinz- und Geldgeschichte der Mark Meissen. I. Teil,
Frankfurt 1931. Nr. 330 u. 333.
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auf einer Stadtmauer; auf der anderen stehen sie zu beiden Seiten
eines Stadtturmes. Auf der nichsten Stufe findet sich das Kreuz mit
der Fahne zu einem einheitlichen Zeichen verbunden®). Und zuletzt
verschwindet das Kreuz, und als Zeichen des Marktfriedens bleibt nur
die Fahne, so vor allem auf Stralsunder Miinzen aus der Mitte des
13. Jahrhunderts und auf einer Erfurter Miinze aus der Zeit um
1300 3,

Richten wir unsern Blick jetzt wieder auf die Schiffssiegel, so kann
wohl kaum ein Zweifel dariiber bestehen, daB der Gonfanon, der hier
unter dem Kreuz im Topp des Mastes weht, ebenfalls ein konigliches
Schutz- und Friedenszeichen war. Die Frage aber, weshalb dieses
zweite Friedenszeichen neben dem seit alters iiblichen Zeichen des
Kreuzes eingefithrt wurde, ist damit noch nicht beantwortet. Und
unbeantwortet ist auch die zweite, gerade fiir das Gebiet der Schiff-
fahrt wichtige Frage, welche Farbe diese gonfanonférmigen Wimpel
in den verschiedenen Staaten hatten. In Deutschland deutet manches
darauf hin, daB die Marktfahnen urspriinglich einheitlich rot waren?).
Und fiir die deutschen Schiffe, insbesondere fiir die Schiffe der drei
Hansestdadte Hamburg, Bremen und Lubedk, hat vor rund 30 Jahren
Herbert Meyer die Behauptung aufgestellt, sie hatten im Topp des
Mastes einen roten ,Fliiger” gefiihrt. Dieser Fliiger war nach seinen
Worten ,nicht nur duBerlich der Blutfahne des Reiches gleich, sondern

%) Vgl. oben S, 94 ff,

36) H, Dannenberg, Miinzgeschichte Pommerns. Tafel II, Nr. 48 u. 49, Tafel V,
Nr1. 150. — Wilhelm Jesse, Der Wendische Miinzverein (Quellen u. Dar-
stellungen zur Hansischen Gesch., N. F., Band 6). Liibeck 1928. Nr. 154. —
C. F. v. Posern-Klett, Sachsens Miinzen im Mittelalter, 1., Leipzig 1846,
Tafel VII, Nr. 27.

) Allgemein sei auf Carl Erdmann, Kaiserliche und pépstliche Fahnen im
hohen Mittelalter (Quellen u. Forschungen in italienischen Archiven und
Bibliotheken, Bd. 25), S. 25 verwiesen, der feststellt, daB sich in Deutsch-
land seit der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts eine rote Fahne findet,
die als Zeichen der Belehnung, des Gerichts und der Regalien, also auch
des Marktregals, diente. Die Nachweise fiir die rote Marktfahne sind im
einzelnen nicht so zahlreich, wie im allgemeinen angenommen wird. Mei-
stens begniigen sich die Quellen damit, die Marktfahne als solche zu er-
wihnen, ohne die Farbe, die offenbar als bekannt vorausgesetzt wird,
besonders anzugeben. Immerhin ist eine rote Marktfahne fiir Freiburg,
Nordhausen und Frankfurt nachgewiesen., In Utrecht wurde statt der
Fahne ein roter Marktschild aufgehdngt (H. W. M. J. Kits Nieuwenkamp,
Encyclopedie van de Heraldiek, Amsterdam 1961, S. 193).
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die drei Stadte fiihrten wirklich das Sinnbild der kéniglichen Gerichts-
hoheit” 3%), So hat ,die Hanse urspriinglich unter dem (roten) Ban-
ner des Reiches ihre Kriege gefiihrt und die See befriedet” ). Leider
sind die Ausfiihrungen Herbert Meyers trotz der Fiille des von ihm
gebrachten Materials widerspruchsvoll und nicht {iberzeugend. Sie
werden heute weitgehend abgelehnt*’). Wir miissen deshalb, um auf
sicheren Boden zu gelangen, weiter ausholen und die allgemeine Ent-
wicklung des Fahnenwesens wdhrend des 12. Jahrhunderts nach-
prifen.

Das europiische Fahnenwesen des hohen Mittelalters

Uberblicken wir die Feldzeichen der europdischen Heere im hohen
Mittelalter, so lassen sich drei Hauptgruppen unterscheiden:

a) Die Hauptheerfahnen, die mit dem Bild eines Heiligen geschmiickt
waren. Sie dienten nicht so sehr taktischen Zwecken, sondern
waren in erster Linie religiose Symbole. Byzantinische und alt
germanische Uberlieferung trafen hier zusammen. Bereits unter
Heinrich I. (919—936) und Otto 1. (936—973) zeigte das Haupt-
banner des deutschen Heeres das Bild eines Engels, wahrschein-
lich des Erzengels Michael!). Spater waren es vor allem die
Truppen der Bischofsstddte, die eine Hauptheerfahne mit dem Bild
des Bistumsheiligen fiihrten. Fiir Mainz ist ein solches Banner
mit dem Bild des hl. Martin, fiir Magdeburg mit dem Bild des
hl. Mauritius bezeugt. Marseille fithrte ein Hauptbanner mit
dem Bild des hl. Victor, Parma ein solches mit dem Bild des
hl. Prosper. Die Hauptheerfahne des Deutschen Ordens zeigte
das Bild der Gottesmutter, der Schutzpatronin des Ordens. Das
StraBburger Hauptbanner mit dem Bild der Gottesmutter mit
zertanen Armen war noch im 18. Jahrhundert erhalten und

) Herbert Meyer, Freiheitsroland und Gottesfrieden, S. 58 f.

%) Herbert Meyer, Die rote Fahne. In: Zeitschr. d. Savigny-Stiftung f. Rechts-
geschichte, Germ. Abt., Bd. 50 (1930), S. 336.

49) Vgl. die Kritik von Percy Ernst Schramm, Herrschaftszeichen und Staats-
symbolik, II. Band, Stuttgart 1955, S.649.

1) Erich Gritzner, Symbole und Wappen des alten Deutschen Reiches, Leipzig
1902, S.18.
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wurde erst bei der Plinderung des Stadthauses im Juli 1789
vernichtet?®). Das Wiirzburger Kilians-Banner aus dem Jahre
1266 wird noch heute auf der Festung Marienberg aufbewahrt3).

b) Die taktischen Feldzeichen des FuBvolks, die signa. Sie bestan-
den in ihrer Grundform aus einer Stange, die mit einem plasti-
schen Tierbild bekront war. Vor allem sind hier die kaiserlichen
Adlerfeldzeichen, die victrices aquilae, zu nennen, die bis in das
beginnende 13. Jahrhundert hinein nachweisbar sind?).

c) Die Lanzenfahnen der Fihrer und Unterfithrer in den einzelnen
Heeresgruppen, die Gonfanons?®). Nur diese sind fir unsere
weitere Untersuchung von Bedeutung.

Uber die Farbe der Gonfanons hat in den dreifliger Jahren unseres

Jahrhunderts eine erbitterte Fehde zwischen Herbert Meyer und Carl
Erdmann getobt. Nach Mevyer zeigten alle Gonfanons seit der Zeit der
Karolinger die rote Farbe. Rot war nach seiner Ansicht die Kriegs-
farbe, die Farbe der germanischen Fahnen schlechthin®). Diese These

%)
%)

9

Paul Martin, Die Hoheitszeichen der freien Stadt StraBburg 1200—1681.

StraBburg 1941. S. 75.

Vielfach wurde die Hauptheerfahne auf einem besonderen Fahnenwagen

(Carroccio) in die Schlacht gefahren. Vgl. Walter Rose, Der mittelalterliche

Fahnenwagen (Carroccio) der italienischen und deutschen Stddte, in: Zeit-

schrift fiir historische Waffen- und Kostiimkunde, 15.Bd. (N.F. 6. Bd.),

1937/1938, S.78ff., und Carl Erdmann, Die Entstehung des Kreuzzugs-

gedankens. Stuttgart 1935. S. 47 ff.

Erich Gritzner a.a.O. S.18 u. 30 ff. — Das Bild eines solchen plastischen

Adlerfeldzeichens mit der Umschrift ,VICTRIX A(quila)” findet sich auf

einer Miinze des Liitticher Bischofs Heinrich II. (1145—1165); Abbildung

bei B. J. de Chestret de Haneffe, Numismatique de la Principauté de

Liége, Bruxelles 1890, Nr.103. Ein Adlerfeldzeichen, bei dem unter dem

Adler noch ein gonfanonférmiger Wimpel weht, ist in einer Prudentius-

Handschrift aus dem Anfang des 12.Jahrhunderts dargestellt; Abb. bei

R. Stettiner, Die illustrierten Prudentius-Handschriften (1895), Tafel 123,

Nr. 1.

Uber den Begriff des Gonfanons vgl. oben S. 80, Anm. 28.

AuBer den bereits genannten Schriften Herbert Meyers sei noch auf seine

folgenden Arbeiten verwiesen:

a) Die Oriflamme und das franzésische Nationalgefiihl. In: Nachrichten v.
d. Gesellsch. d. Wissenschaften zu Gottingen, Phil.-hist, Klasse, 1930,
S.95ff,

b) Sturmfahne und Standarte. In: Zeitschr. d. Savigny-Stiftung f. Rechts-
geschichte, Germ. Abt., Band 51 (1931), S. 230 ff.

¢) Kaiserfahne und Blutfahne. Ebd., Band 53 (1933), S. 291 f{f.
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ist von Carl Erdmann iiberzeugend widerlegt worden?). Nach seinen
Ausfithrungen ist es nicht mehr zu bezweifeln, daB bis zum ersten
Kreuzzug die gonfanonférmigen Lanzenfahnen von beliebiger Farbe
und beliebiger ornamentaler Verzierung waren. Die Fahne als solche
war das Zeichen des Anfithrers, ohne Riicksicht auf ihre Farbe und
Zeichnung. Mit solchen Gonfanons zogen auch die Anfihrer der
Kreuzfahrerheere zum ersten Kreuzzug aus. Sehr anschaulich wird in
den Gesta Dei per Francos geschildert, wie im Nahkampf die Zungen
von Bohemunds Banner um die Kopfe der Tiirken schlugen: Tam
vehementer instabat illis, ut linguae honorabilis vexilli volitarent
super Turcorum capita¥).

Durch die Beriihrung mit Byzanz und dem Islam lernten nun die
Kreuzfahrer etwas fiir sie vollig Neues kennen, — ein wohldurch-
dachtes System farbiger Zeichen. Von jeher hatte im Orient die Farbe
eine besondere Rolle gespielt. Jede alte Kalifenfamilie hatte ihre
eigene Farbe, die nicht nur in den Fahnen, sondern auch auf den
Turbanen und den als Rangabzeichen des Herrschers gefiihrten Son-
nenschirmen erschien?). Schwarz war die Farbe der Abbasiden, Weill
die der Omajjaden, Griin die der Fatimiden. Auch Mohammeds Fahne
war griin. Im byzantinischen Heer hatte seit dem 8. Jahrhundert jedes
Regiment seine eigene Farbe, die in den Kompaniefahnen, in den
Kommandozeichen der Kommandeure und sogar in den Lanzen-
wimpeln jedes einzelnen Reiters wiederkehrte '?). Offenbar unter dem
Eindruck dieses fiir sie neuen Brauches gingen nun auch die Kreuz-
fahrer dazu iiber, fiir die Gonfanons bestimmte Farben einzufiihren,
die fiir die Person der Anfiihrer und ihre Heeresgruppen charak-

7) Carl Erdmann, Kaiserfahne und Blutfahne. In: Sitzungsberichte d. PreuBi-
schen Akademie d. Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, Band 28 (1932),
S. 868 ff. — Ders., Kaiserliche und pipstliche Fahnen im hohen Mittelalter.
In: Quellen u. Forschungen in italienischen Archiven und Bibliotheken.
Band 25 (1933/1934), S. 1 {f.

8) Jacques Bongars, Gesta Dei per Francos. Hanau 1611. Band I, S. 12.

%) Uber die Farben des Islam vgl. J. Wellhausen, Das arabische Reich und
sein Sturz (1902), S. 332, und B. Spuler, Iran in frithislamischer Zeit (1952),
S. 348 f.

10) Vgl, Robert Grosse, Die Fahnen der rémisch-byzantinischen Armee des
4, bis 10. Jahrhunderts. In: Byzantinische Zeitschr., I. Abt.,, Bd. 24, S. 368.
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teristisch waren'!). Allzuviel berichten die Quellen hieriiber aller-
dings nicht. Immerhin héren wir — und das ist fiir europdische Ver-
héltnisse etwas vollig Neues —, daB das Banner Bohemunds von
Tarent rot, das Roberts von der Normandie golden und das Balduins
weil war'®). Ob Albert von Aachen, der selbst an dem Kreuzzug nicht
teilgenommen hatte, recht hat, wenn er wiederholt von einer Viel-
zahl roter, blauer, gelber und griiner Banner spricht!®), darf fliglich
bezweifelt werden. Jedenfalls war es kein buntes Durcheinander.
Vielmehr ist anzunehmen, daB nach 6stlichem, vor allem byzantini-
schem Vorbild jeweils die Bannerfarbe des Anfiihrers auch fiir die
Unterfiihrer der ganzen Heeresgruppe galt.

Hinzu kam noch etwas anderes, was die Kreuzfahrer im Orient
kennenlernten und was fiir die spdtere Entwicklung in Europa von
entscheidender Bedeutung werden sollte. Das war der dingliche Ge-

) DaB die Verschiedenfarbigkeit der Gonfanons im ersten Kreuzzug auf-
gekommen sei, hat bereits Herbert Meyer (Die Oriflamme und das fran-
zOsische Nationalgefiihl, S. 115, Anm. 5) vermutet. — In einer sehr lesens-
werten Studie Origin of Heraldry in Europe (II. Edition Washington 1953)
hat Calvin Kephart darauf hingewiesen, daB in dem Kreuzfahrerheer an-
finglich eine ziemliche Regellosigkeit herrschte, und daB eine straffere
Ordnung erst wdhrend der Belagerung von Antiochien eintrat. Kephart
fihrt dies darauf zuriick, daB die Kreuzfahrer in der Schlacht bei Doryldum
am 1. Juli 1097 ,Silber und Gold, Brokat-Gewénder und fremde Dinge, die
sie noch nie vorher gesehen hatten”, erbeuteten (S. 35). Er vermutet, daB
es sich bei den ,noch nie vorher gesehenen Dingen“ um zeichen-
geschmiickte Schilde gehandelt habe, und daB daraufhin die Kreuzfahrer
auch ihrerseits Schildzeichen, also Wappen, eingefiihrt hiatten, um so die
einzelnen Heeresgruppen voneinander zu unterscheiden (S. 43). Gegen die
Ausfiihrungen Kepharts bestehen jedoch, soweit sie sich auf die Einfiih-
rung von Wappen beziehen, erhebliche Bedenken (Vgl. die Kritik in dem
«Archivum Heraldicum®, Bd.70, 1956, S.38). Der wichtigste Einwand
diirfte sein, daB das Wappenwesen in den Kreuzfahrerstaaten spéter auf-
tritt als in Westeuropa. Dagegen ist es nicht unwahrscheinlich, daB wih-
rend der siebenmonatigen Belagerungszeit von Antiochien der Brauch der
farbigen Gonfanons eingefiihrt wurde. In diesem Zusammenhang ist eine
Stelle in den Gesta Tancredi zum Jahre 1098 anldBlich der Belagerung
von Antiochien von besonderer Bedeutung: Ideo Turci, quum appropiant,
substant; ipsum hoc simulantes Christicolae hastas vexillis armant, sin-
gula singulis aptantes, quasi tot abderent agmina, quot proderent vexilla
(Rec. des Hist. des Croisades, Hist. Occ. III, S. 648).

) Vgl. Carl Erdmann, Kaiserfahne und Blutfahne, S. 883, und die dort
Anm. 7—9 angegebenen Quellen.

3) Vgl. die Belege bei Carl Erdmann, Kaiserliche und pipstliche Fahnen,
S.39, Anm, 2.
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brauch der farbigen Banner, durch die das Eigentum oder die Schutz-
herrschaft eines Fiirsten und Heerfiihrers iiber eine Burg oder eine
Stadt sichtbar zum Ausdruck gebracht wurde. Es ist dabei weniger an
den Brauch zu denken, das personliche Banner eines Heerfiihrers auf
einem Turm oder der Mauer einer eroberten Stadt aufzupflanzen 14).
Wichtiger sind die Félle, in denen eine Vielzahl gleichfarbiger Banner,
die eigens zu diesem Zweck angefertigt waren und niemals als Feld-
zeichen gedient hatten, auf den Mauern und Tiirmen einer Stadt oder
Burg aufgerichtet wurden und dort zum Zeichen der Herrschaft weh-
ten, auch wenn der Herrscher selbst nicht anwesend war. Das fritheste
Beispiel dieser Art auf der Seite der Kreuzfahrer stammt bereits aus
dem Jahre 10991'%). Als Raimond von Saint-Gilles sich im Januar
dieses Jahres der Stadt Tripolis néherte, schickte der dortige Emir
eine Gesandtschaft zu ihm und schlug ihm den AbschluB eines Freund-
schaftsvertrages vor. Gleichzeitig lieB er auf den Tiirmen der Stadt
und auf allen Kastellen seines Gebietes die Banner des Grafen auf-
pflanzen. ,Denn so war es im Heere iiblich, daB, wenn das Banner
eines Franken auf einer Stadt oder einem Kastell vorgefunden wurde,
diese von keinem anderen mehr erobert wurde.” Die dem person-
lichen Banner des Anfiihrers nachgebildeten ,Duplikatbanner” zeigten
also durch ihre Farbe an, unter wessen Herrschaft die Stadt stand.
Wir haben hier die fritheste Form farbiger Flaggen vor uns, eine Vor-
stufe der spdteren Nationalflaggen.

Die weitere Entwicklung in den Kreuzfahrerstaaten kann hier nur

gestreift werden. Sie ist durch vier Merkmale gekennzeichnet:

a) Die Bannerfarben der einzelnen Heeresgruppen wurden nach
dem AbschluB des Kreuzzuges, soweit die Fiirsten in Palastina
und Syrien zurlikblieben, beibehalten. Sie vererbten sich auf
deren Nachkommen und wurden damit, dhnlich wie beim Islam,
zum Kennzeichen der einzelnen Dynastien, zu Nationalflaggen
in ihrer einfachsten Form. Antiochien, das an Bohemund von
Tarent fiel, behielt dessen rote Bannerfarbe bei. Noch 1271
konnte der Sultan Baibars an Bohemund VI. schreiben: ,Unsere

") Dieser Brauch findet sich bei den Iraniern bereits im 4.Jahrhundert, in
Byzanz im 10.Jahrhundert. Vgl. Carl Erdmann, Kaiserfahne und Blut-
fahne, S. 879.

%) Raimund von Aguilers, Historia Francorum (Rec. des Hist. des Croisades,
Hist, Ocec. III), S. 275.
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gelben Fahnen haben deine roten zuriickgedrdngt”'®). Ent-
sprechend der Bannerfarbe war auch das Wappen des Fiirsten-
tums Antiochien urspriinglich bildlos rot'?). Fiir das Koénigreich
Jerusalem wurde die weiBe Bannerfarbe Balduins zum natio-
nalen Kennzeichen. Spéatestens unter Amalrich I. (1162—1173)
wurde dem weiBen Banner ein Kreuz eingefiigt, zunachst in
roter, spater in goldener Farbe!®), Dieses Kreuzbanner war
fortan die Flagge des Konigreiches.

Das Konigreich Jerusalem steht mit der Aufnahme des Kreuzes
in das gonfanonférmige Banner nicht allein da. Schon vorher
findet es sich in den persdnlichen Bannern des Grafen Pons von
Tripolis 1226 und des Firsten Raimond von Antiochien (1136 bis
1149) %), Und bereits 1115 wird in einem Siegel des Bischofs von
Ramleh der hl. Georg zu Pferde mit einem Kreuz im Schild und
mit einem kreuzgeschmiickten Gonfanon dargestellt??). Diese
Darstellung des Heiligen geht auf eine Vision des Jahres 1098
zurick, wo angeblich St. Georg, St. Mercurius und St. Demetrius
auf weiBen Pferden und mit weilen kreuzgeschmiickten Bannern
den Kreuzfahrern vor Antiochien zu Hilfe geeilt waren®!). Das
Kreuz ist damit das erste und fiir mehrere Jahrzehnte einzige
Zeichen, das in den Bannern gefiihrt wird.

In dem Konigreich Jerusalem findet sich zum erstenmal auch
ein zweifarbiges Banner. Und zwar war es der Templerorden,
der in seinem Banner, dem beriihmten Baug¢an, zu der weiBlen
Farbe des Konigreichs noch die schwarze Farbe hinzunahm, die
bei den islamischen Vélkern die Farbe der Rache und das

16) R. Grousset, Histoire des Croisades. Paris 1934. Band III, S. 6356.

Rémi Mathieu, Le systéme héraldique francais. Paris 1946, S. 169, und
Anm. 4; Friedrich Wilken, Geschichte der Kreuzziige. Bd. VII. Leipzig 1832.
S. 317

Der fritheste Nachweis dieses Kreuzbanners findet sich auf einer Bleibulle
Koénig Amalrichs I. (1162—1173). Abb. bei G. Schlumberger, Sigillographie
de I'Orient latin. Paris 1943, Nr. 9—11, und bei Bernhard Kugler, Ge-
schichte der Kreuzziige. Berlin 1880, S. 167,

G. Schlumberger a.a.O. Nr. 136 u. 78.

G. Schlumberger a.a.O. S.114, Nr. 109. Wéhrend des ersten Kreuzzuges
selbst wurde das Kreuz noch nicht in den Fahnen gefiihrt, sondern all-
gemein nur auf der Kleidung getragen. Vgl. dariiber unten S. 117,
Jacques Bongars a.a.O. Band I, S. 21.

‘i?}

IEI)

%)

20]

21)
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Zeichen eines bevorstehenden Angriffs war??). So erklart sich
die spatere Deutung der Bannerfarben: Vexillum bipartitum
ex albo et nigro, quod nominant Bauceant, praevium habentes,
eo quod Christi amicis candidi sunt et benigni, nigri autem et
terribiles inimicis®?). Das Banner mufl vor dem Jahre 1145 ent-
standen sein, bevor der Papst dem Orden das rote Kreuz als
Abzeichen verlieh.

d) Der Brauch der gonfanonférmigen Duplikatbanner als Zeichen
der Herrschaft {iber Stadte und Burgen wurde auch im Frieden
beibehalten. Die frithesten Beispiele finden sich wahrscheinlich
auf den Siegeln des Grafen Hugo II. von Jaffa und Ascalon 1126
und des Grafen Raimond von Tripolis 11512%). Im Konigreich
Jerusalem zeigen die Siegel Balduins III. (1144—1162) eine
stilisierte Stadtansicht, bei der auf dem Mittelturm, dem Turm
Davids, zwei bildlose Gonfanons wehen??), Auf einer Bleibulle
seines Nachfolgers, des Konigs Amalrich I. (1162—1173), tragen
diese Gonfanons zum erstenmal ein Kreuz?®), Ein Siegel Bal-
duins III. von Ramla aus dem Jahre 1175 zeigt ein Bild der
Civitas Rama mit drei Kuppeltiirmen, von deren Spitzen lang-
gestreckte bildlose Banner wehen %7),

Es bleibt noch als letztes tibrig, einen Blick auf die Schiffahrt an
der syrisch-palastinensischen Kiiste zu werfen und zu priifen, ob auch
hier bereits Ansdtze zur Bildung nationaler Erkennungszeichen zu
finden sind. Dabei muB jedoch berlicksichtigt werden, daB die Kreuz-
fahrerstaaten bis in die zweite Halfte des 12. Jahrhunderts hinein
tiber keine eigenen Flotten verfiigten, sondern im Bedarfsfall auf
fremde Schiffe angewiesen waren. DaBl die Kreuzritter, wenn sie sich
auf solchen Schiffen einschifften, ihre Banner mit an Bord nahmen
und bei der Abfahrt und Ankunft im Winde wehen lieBen, ist an sich
eine Selbstverstdndlichkeit. An einigen Stellen wird dieser Brauch

) Vgl. J. Wellhausen a.a.O. S. 332, Anm. 1, und Fr. Wilken a.a.O. Band I,
S. 220.

23) Jacob. de Vitr. 65; vgl. Seyler a.a. O. S. 231, Anm. 4.

*) G. Schlumberger a.a.O. Nr. 112 u. 137. Die Deutung ist nicht ganz sicher.
Schlumberger spricht im ersten Fall von rectangles, peut-étre banniéres,
im zweiten Fall von quatre étendarts ou fanaux.

*) G. Schlumberger a.a.O. Nr. 5—7.

) Vgl. oben Anm. 18.

") G. Schlumberger a.a.O. Nr. 127.
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auch ausdriicklich erwdhnt. So kam, als sich im April 1101 eine vene-
tianische Flotte dem Hafen von Jaffa ndaherte, Konig Balduin ihr mit
zwei Sagitten cum tubis et vexillis multis entgegen ). Und ein Jahr
spater, als nach der Schlacht von Ramla Koénig Balduin bereits fir tot
erkldart worden war, erschien er plotzlich auf dem Schiff eines eng-
lischen Korsaren vor Jaffa und lieB schon von weitem sein weilles
Banner im Winde wehen, damit man seine Anwesenheit erkennen
konnte?®), Ob man — entsprechend dem Brauch an Land — auch an
Bord der Schiffe einfarbige ,Duplikatbanner” als Zeichen des Eigen-
tums oder der Schutzherrschaft {iber ein Schiff benutzte, wissen wir
nicht. Die Quellen berichten nichts dariiber; und es ist auch unwahr-
scheinlich, weil, wie gesagt, die Kreuzfahrerstaaten anfanglich iiber
keine eigenen Schiffe verfiigten. Bis zum dritten Kreuzzug suchen
wir im Mittelmeer vergeblich nach Schiffsabzeichen, an denen man
die Herkunft und Nationalitat eines Schiffes hatte erkennen kénnen ).

Damit verlassen wir die Kiisten des vorderen Orients und kehren
nach Europa zuriick. Es ist klar, daB die Kreuzfahrer, die nach dem
ersten Kreuzzug in die Heimat zurlickkehrten, neben vielen anderen
Neuigkeiten auch die Kunde von dem Brauch farbiger Banner mit
nach Haus brachten. Und dieser Brauch erschien so zweckmdBig, daB
man ihn auch hier iibernahm. Damit beginnt in den westeuropaischen
Staaten eine im allgemeinen viel zu wenig beachtete Vorstufe der
Heraldik, die Zeit der ,Farbe als Rekognoszierungsmittel”3'), Wir
haben fiir diese Zwischenstufe, die vermutlich unmittelbar nach dem
ersten Kreuzzug einsetzte, nur wenige Zeugnisse, weil sie schon bald
durch das im zweiten Viertel des 12. Jahrhunderts beginnende
Wappenwesen verdrdangt wurde.

28) Vgl. oben S.87, Anm, 68.

29) Albert von Aachen: vexillo hastae praefixo et elato in aere (Migne Pl. 166,
S. 629, Cap. IX).

30) Unklar ist es, ob die Schiffe der Kreuzfahrer damals bereits ein Kreuz im
Segel fiihrten. Fiir die spdtere Zeit ist dieser Brauch mehrfach bezeugt, so
z. B. im Kudrun-Lied (a.a.O. Vers 488, 844, 853). In der ersten Hadlfte des
12. Jahrhunderts scheint man einen solchen Schmuck nur vereinzelt ge-
fiihrt zu haben. Albert von Aachen erwahnt zwei Félle aus den Jahren
1110 und 1113 (Jacques Bongars, Gesta Dei per Francos, Band I, S. 364
und 373).

3) G. A. Seyler, Geschichte der Heraldik. Niirnberg 1885—1889, S. 67 {.
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Auch in Westeuropa treten jetzt an die Stelle der bisher willkir-
lich verzierten Gonfanons solche von bestimmter Farbe. Wohl als
erster erwédhnt der Verfasser des franzosischen Rolandsliedes um das
Jahr 1110 weiBe, blaue, rote, gelbe und goldene Fahnen?®). Und
wenig spater, um das Jahr 1135, spricht der Verfasser des deutschen
Rolandsliedes, der Pfaffe Konrad, von

manig van grunen,
manigen rot und wizen?®).

Auch hier ware es jedoch falsch, wenn man annehmen wollte, daB
nun plotzlich jeder Ritter nach Belieben ein farbiges fdnlein an seine
Lanze gebunden hatte. Die Fiihrung eines Gonfanons blieb wie bisher
ein Vorrecht, das nur den Fihrern der einzelnen Truppenkontingente,
den ,Bannerherren”, zustand. Nur trug dieser Gonfanon jetzt eine
bestimmte, fiir den Trdager und die Unterfithrer seiner Heeresgruppe
charakteristische Farbe. So bildeten sich hier gewisse landsmann-
schaftliche Gruppen heraus, die an der Farbe ihrer Gonfanons er-
kenntlich waren ).

Die weitere Entwicklung ist auch hier die gleiche wie in den Kreuz-
fahrerstaaten. Das erste und zundchst einzige Zeichen, das in die
Gonfanons aufgenommen wurde, ist das Kreuz. Es ist das Kreuz der
Kreuzfahrer, die dieses Zeichen erst dann an ihre Fahne hefteten,
wenn sie das Kreuzzugsgeliibde abgelegt hatten. Nach der Beendi-

) C. Erdmann, Kaiserfahne und Blutfahne, S. 884 u. Anm. 1.

3) G. A. Seyler a.a.0. S.6.

M) Eine der wichtigsten Quellen fiir dieses Zwischenstadium der ,Farbe als
Rekognoszierungsmittel” ist der zwischen 1154 und 1160 entstandene
Roman de Troie des Benoit de Sainte Maure (ed. L. Constans, 1904 bis
1912). In dem umfangreichen Werk werden das Fahnenwesen und das be-
ginnende Wappenwesen der damaligen Zeit ausfiihrlich geschildert. Die
Anfiihrer der einzelnen Heeresgruppen fiihren farbige Gonfanons, die
einfachen Ritter kleinere Wimpel, die in ihrer Farbe mit den Gonfanons
libereinstimmen. Auch die Schilde und Helme sind vielfach mit der Farbe
der Heeresgruppe bemalt. Erstmals fndet sich hier auch ein Hinweis auf
den landsmannschaftlichen Charakter der einzelnen Farbengruppen:

N'i a cele ou ne pende enseigne
De drap de seie d" Alemaigne.
(Vers 19334)

Vgl. im iibrigen die eingehende Untersuchung von P. Adam in: Archivum
Heraldicum. 77. Jahrg. 1963, S. 18 {f.



110 Hans Horstmann

gung der Kreuzfahrt wurde es dann vielfach als Erinnerungszeichen
beibehalten.

Auch in Europa geht man in der zweiten Hélfte des 12. Jahrhunderts
— allerdings nur in einigen wenigen Fdllen — zu zweifarbigen Gon-
fanons tiber, und zwar unabhéngig von einem etwa im Schild gefiihr-
ten Wappenbild®). Und endlich schafft man auch hier ,Duplikat-
banner”, gonfanonférmige Flaggen, die durch ihre Farbe die Schutz-
herrschaft eines Fiirsten tber eine Stadt, eine Burg oder ein Schiff
anzeigen. Einzeluntersuchungen werden die hier in groben Ziigen
skizzierte Entwicklung ergdnzen miissen. Wir beschrdnken uns im
folgenden auf die Gebiete, die im Rahmen unseres Gesamtthemas von
Bedeutung sind.

Der Gonfanon des Kaisers

An erster Stelle befassen wir uns mit dem Gonfanon der deutschen
Kaiser. Hier flieBen die Quellen am reichlichsten, und hier kénnen
wir die Entwicklung am klarsten verfolgen. Gerade diese ,Kaiser-
fahne"') war einer der Hauptpunkte des Streites zwischen Herbert
Meyer und Carl Erdmann. Wenn wir oben fiir die Zeit bis zum ersten
Kreuzzug Carl Erdmann recht gaben, so kénnen wir seinen Ausfiih-
rungen fiir die nun folgende Zeit bis zum Beginn des Interregnums
nicht zustimmen. Hier hat Herbert Meyer trotz seiner bei aller Weit-
laufigkeit unzureichenden Begriindung im Endergebnis doch das
Richtige gesehen, wenn er immer wieder fiir eine bildlose rote Fahne
eintrat.

Die Ansicht Erdmanns 1dBt sich in die folgenden drei Punkte zu-
sammenfassen:

a) Wie sich aus einem Bericht des Vincentius von Prag zum Jahre
1159 ergibt, waren die kaiserlichen Fahnen unter Friedrich I.

%) Uber das Verhadltnis zwischen Wappen und Gonfanon vgl. unten S, 1161,

') Im AnschluB an Carl Erdmann verwenden wir im folgenden den Aus-
druck ,Kaiserfahne", der dem Sprachgebrauch der Quellen entspricht.
Zwischen der koniglichen und der kaiserlichen Fahne besteht sachlich
kein Unterschied. In Deutschland waren beide identisch. ,War der Kénig
zum Kaiser gekrént, so nannte man die Konigsfahne auch Kaiserfahne”
(Carl Erdmann, Kaiserliche und pdapstliche Fahnen, S. 18).



Die Rechtszeichen der europdischen Schiffe im Mittelalter 111

rot (rosea). Die Frage nach dem Ursprung der roten Farbe 1aBt
Erdmann offen. ,Wir haben kein Recht, die roten Fahnen bei
Barbarossa fir etwas Neues, vorher nie Dagewesenes zu er-
kliren“?). Anderseits mochte Erdmann hier aber auch keine
feste Tradition annehmen.

b) Unter Heinrich VI. wird als weitere kaiserliche Fahne eine rote
Fahne mit einem weien Kreuz eingefiihrt. Abbildungen dieser
Fahne finden sich in dem Liber ad honorem Augusti des Petrus
de Ebulo aus der Zeit um 1195. Schriftlich wird sie erstmals zum
Jahre 1195 bei der Belehnung der Stadt Cremona erwédhnt
(.Confanus... erat rubeus, habens crucem albam intus”). Eine
Verbindung zwischen dieser Fahne und den roten Fahnen
Barbarossas besteht nach der Ansicht Erdmanns nicht.

c) Im spateren Mittelalter gab es ,eine rote Flagge, die als Lehns-
und Gerichtsfahne und als Symbol der Regalien gebraucht
wurde” 3). Zwischen dieser Flagge, die 1259 zum erstenmal er-
wahnt wird, und den roten Fahnen Friedrichs I. besteht nach der
Ansicht Erdmanns ebenfalls kein Zusammenhang. Es handelt
sich vielmehr um eine Neuschopfung zu einer Zeit, als auch
bereits wappengeschmiickte Lehnsfahnen iiblich waren.

Diese Ausfiihrungen Erdmanns leiden unter einem doppelten
Mangel. Einmal ist der Ausdruck ,Kaiserfahne” unklar. Er liegt zwar
als Ubersetzung des Ausdrucks imperiale vexillum nahe. Aber dieser
lateinische Ausdruck wird in den Quellen fiir verschiedene Arten von
kaiserlichen Bannern gebraucht. Weiterhin verkennt Erdmann, wie
sich zeigen wird, die Bedeutung des Kreuzes in der kaiserlichen
Fahne, Versuchen wir also die Frage systematisch zu kldren, und
fragen wir zundchst nach dem kaiserlichen Gonfanon als dem persén-
lichen Abzeichen des Kaisers!

DaB die deutschen Kaiser in staufischer Zeit einen Gonfanon
gefiihrt haben, steht nach den Quellen einwandfrei fest. Die Kaiser-
siegel freilich geben uns hieriiber keinen AufschluB. Wir finden hier

f) Carl Erdmann, Kaiserliche und pépstliche Fahnen, S.25. — Seine ur-
spriinglich (Kaiserfahne und Blutfahne, S.874) geduBerte Vermutung, die
Fahnen Barbarossas hidtten auf rotem Tuch einen goldgestickten Adler
gezeigt, hat Erdmann spater nicht mehr aufrechterhalten. (Vgl. Kaiser-
liche und pépstliche Fahnen, S. 25).

%) Carl Erdmann, Kaiserliche und pépstliche Fahnen, S. 25.
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ausnahmslos den Typ der sog. Thronsiegel, bei denen der Kaiser
sitzend mit Zepter und Reichsapfel in den Handen dargestellt wird.
Auf den kaiserlichen Miinzen dagegen findet sich wiederholt das Bild
des Kaisers mit einem Gonfanon. An erster Stelle steht ein Brakteat
Konrads III. (1138—1152) aus der Reichsmiinzstatte Miihlhausen in
Thiiringen*). Hier erscheint iiber einer Mauer zwischen zwei Tiirmen
das Brustbild des Kaisers, der in der Rechten ein Schwert, in der
Linken eine gonfanongeschmiickte Lanze hdlt. Der Gonfanon trédgt
hier ausnahmsweise ein Kreuz, das unter den folgenden Kaisern
wieder verschwindet. Auf seine Bedeutung werden wir spéiter ein-
gehen. Es folgen einige Miinzen Friedrichs I. (1152—1190), auf denen
der Kaiser — dhnlich wie in den Siegeln — sitzend dargestellt ist5).
Wadhrend er in der einen Hand einen Reichsapfel, ein Schwert oder
einen Stern trdgt, hdlt die andere Hand eine gonfanongeschmiickte
Lanze. Wichtig sind dann vor allem die Miihlhauser Reiterbrakteaten,
die zuerst unter Friedrich I. auftreten und sich bis in die erste Halfte
des 13. Jahrhunderts hinein halten®). Der Kaiser ist hier als Heer-
fliihrer hoch zu RoB dargestellt; am linken Arm trdgt er den Schild, in
der Rechten hédlt er die Lanze mit dem Gonfanon. Dieser Gonfanon
ist stets bildlos. Er ist allenfalls ornamental verziert, tragt aber nie-
mals ein heraldisches Bild7), und zwar auch dann nicht, wenn auf dem
Schild des Kaisers ein solches Bild (Kreuz, Adler oder Léwe) er-
scheint®). Auch auf dem Aachener Karlsschrein aus der Zeit um 1215,
auf dem Karl der GroBe wie ein Kaiser der staufischen Zeit dar-
gestellt ist, finden wir nebeneinander den Adlerschild und den bild-
losen Gonfanon?). Wir kénnen daraus entnehmen, daB zu dieser Zeit

4) Arthur Suhle, Hohenstaufenzeit im Miinzbild. Miinchen 1963. Abb. 31.

%) Erich Cahn, Der Miinzfund vom ,Storchen-Areal”. Basel 1957, S. 6, Nr. 12;
H. Ph. Cappe, Die Miinzen der deutschen Kaiser und Kénige des Mittel-
alters. Band II, Dresden 1850. Tafel 5, Nr.32 u. 33.

) Vgl H. Buchenau, Der Brakteatenfund von Seega. Marburg 1905. Nr. 58 ff.

7) Cappe a.a.O. Tafel 9, Nr. 73, bildet einen Reiterbrakteaten Heinrichs VI,
ab, bei dem im Gonfanon ein Kreuz erscheint. Die Darstellung beruht
jedoch nach freundlicher Mitteilung von Herrn Prof. Dr. Suhle, Berlin, auf
einem Irrtum. Der Gonfanon ist hier lediglich ornamental mit einem
liegenden Kreuz belegt.

) Kreuz: Buchenau Nr.58 u.61; Adler: ebd., Nr.79—84, 86—90, 95, 109;
Léwe: ebd., Nr. 94, 97, 98.

%) Abb. u. a. bei E. G. Grimme, Die groBen Jahrhunderte der Aachener Gold-
schmiedekunst (Aachener Kunstbldtter, Heft 26). Aachen 1962, S. 45.
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der wappengeschmiickte Schild und die kaiserliche Lanzenfahne noch
zwei voneinander unabhdangige Zeichen waren.

Uber die Farbe des Gonfanons besagen diese Darstellungen natir-
lich nichts. Sie beweisen lediglich sein Dasein und — abgesehen von
der Miinze Konrads III. — seine Bildlosigkeit. Um so wichtiger sind
daher die wenigen Quellen, die uns iiber die Farbe unterrichten. An
erster Stelle ist hier der bereits erwahnte Bericht liber die Belehnung
der Stadt Cremona durch Kaiser Heinrich VI. zu nennen. In der Ur-
kunde vom 6.Juni 1195, in der der Vorgang der Belehnung geschil-
dert wird, wird auch die Fahne, mit der der Kaiser die Stadt belehnte,
genau beschrieben: Cum lancea et confano, quam in sua manu tene-
bat, investivit; confanus, cum quo eos investivit, erat rubeus, habens
crucem albam intus!?). Hier erscheint also wieder ein Kreuz in dem
Gonfanon. Aber auch hier stellen wir die Frage nach seiner Bedeu-
tung noch einmal zuriick und vermerken lediglich, daB die Grundfarbe
des Gonfanons rot war.

Ergdnzt und bestdtigt werden die Angaben der Cremoneser Ur-
kunde durch die Abbildungen in dem Liber ad honorem Augusti des
Petrus de Ebulo aus der Zeit um 1195!). Allerdings ist diese Quelle
nicht ganz zuverldssig, weil die Bilder von spdterer Hand iiber-
arbeitet worden sind. Viermal ist hier die kaiserliche Lanzenfahne,
das imperiale vexillum, dargestellt. Einmal ist sie farblos grau mit
einem farblosen Kreuz. In zwei Fallen ist sie fuchsigrotbraun, das
eine Mal mit einem roten, das andere Mal mit einem weiBen Kreuz.
Und einmal endlich ist sie orangerot mit einem goldenen Kreuz.
Dreimal also stimmt die Grundfarbe des Tuches mit der Angabe der
Cremoneser Urkunde iiberein. Die Vermutung, daB auch die bild-
losen Gonfanons, wie wir sie auf den kaiserlichen Miinzen und an
dem Aachener Karlsschrein fanden, rot waren, liegt danach nahe
Bewiesen ist die Frage damit jedoch nicht.

10) Vgl. Paul Wentzcke, Die deutschen Farben. Heidelberg 1927. S.37 u.
Anm. 1.

1) Altere Ausgabe von Eduard Winkelmann, Leipzig 1874, neue von S. Sira-
gusa (Fonti per la storia d'Italia. A. 39/40) 1905/1906. Das vexillum im-
periale findet sich in der Handschrift fol. 12, 14, 16 u. 39. — Vgl. auch
F. Hauptmann, Die Illustrationen zu Peter von Ebulos Carmen in honorem
Augusti (Jahrb. d. k. k. heraldischen Gesellsch. ,Adler”, N. F. Bd. 7, Wien
1897) und Paul Wentzcke a. a. O. S. 37 f).
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Fir die weitere Beweisfiihrung bietet nun die Cremoneser Urkunde
von 1195 einen wichtigen Fingerzeig. Wenn hier gesagt wird, der
Kaiser habe die Belehnung cum lancea et confano, quam in sua manu
tenebat, vorgenommen, so ist dies kein Einzelfall. Vielmehr war es
bis zum Ende des 12. Jahrhunderts allgemein {iiblich, daB der Kaiser
bei einer Belehnung die Fahne benutzte, die er jeweils selbst fiihrte 12).
Diese Fahne wurde dann von dem Belehnten beibehalten und als
Feldzeichen weitergefiihrt'®). Wenn wir also im 12. Jahrhundert bei
einem der Reichsfiirsten, die ja als Lehnsleute des Kaisers die Ober-
befehlshaber der einzelnen Reichskontingente waren, eine Fahne
finden, so konnen wir mit Sicherheit sagen, daB diese Fahne urspriing-
lich von dem Kaiser selbst gefiihrt worden war. Die zahlreichen Dar-
stellungen von Herzégen, Mark- und Pfalzgrafen mit einem bildlosen
Gonfanon auf Siegeln und Miinzen kénnen wir hier auBer acht
lassen. Wichtig jedoch sind die Félle, in denen wir etwas iiber die
Farbe dieser Gonfanons erfahren. Denn von hier aus ist ein Riick-
schluB auf die Farbe des kaiserlichen Gonfanons méglich.

Da sind zundchst einige Angaben in der Chronik des Vincenz von
Prag. Zum Jahre 1142 beschreibt er die Fahnen des Herzogs und
spateren Konigs von Béhmen Wladislaw II.; sie waren roseq, also
hellrot'). Ebenso fiihrte Pfalzgraf Konrad, der Halbbruder Fried-
richs I, im Jahre 1160 ein vexillum roseum, das ihm von einem
vexillifer vorangetragen wurde!), Endlich erwdhnt Vincenz zum
Jahre 1159 anldBlich der Belagerung der Stadt Mailand ganz allgemein
die imperialia rosea vexilla Friedrichs 1.1%, die in dieser Mehrzahl
notwendigerweise die Fahnen der kaiserlichen Unterfiihrer, eben der
vom Kaiser belehnten Reichsfiirsten umfassen. Wir kénnen danach
mit Sicherheit sagen, daB auch der Gonfanon, den der Kaiser als
personliches Abzeichen fiihrte, damals rot war.

Als weiterer Beweis sei auf das Wappen der Pfalzgrafen von
Tibingen verwiesen. Sie fiihrten nachweislich seit 1171 als Wappen-
bild einen Gonfanon. Die Farben des Wappens sind in standiger Uber-
lieferung Rot auf gelbem Grund. Es kann kein Zweifel dariiber be-
12) J. Bruckauf, Vom Fahnlehn und von der Fahnenbelehnung. Diss. Leipzig

1906. S. 49,

%) Vgl. das Beispiel bei Carl Erdmann, Kaiserfahne und Blutfahne, S. 886.
1) MG. SS. 17 S. 660, 27.

15) MG. SS. 17 S. 678, 29.
18) MG. SS. 17 S. 677, 5.
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stehen, daB es sich hier um den roten kaiserlichen Gonfanon handelt,
mit dem im Jahre 1146 den Pfalzgrafen ihr Amt vom Kaiser iiber-
tragen worden war'?),

Im {brigen wurden, wie schon das Beispiel der Stadt Cremona
zeigt, nicht nur die Reichsflirsten, sondern in einzelnen Fillen auch
Stadte vom Kaiser mit einer Fahne belehnt. Von besonderer Bedeu-
tung ist hier der Fall der Stadt Pisa, die zweimal, in den Jahren 1162
und 1166, unter Uberreichung einer Fahne belehnt wurde '¥). Bei der
Belehnung des Jahres 1162 heiBt es dabei ausdriicklich: Dedit im-
perator eis suum vexillum. Uber die Farbe der Fahne wird hier
zwar nichts gesagt. Wenn aber die Stadt Pisa bis in das spate Mittel-
alter hinein stets nur eine bildlose rote Flagge und ein bildloses rotes
Wappen fiihrte, so 14Bt sich diese allen Regeln der spateren Heraldik
widersprechende Tatsache nur daraus erkldren, daB die vom Kaiser
empfangene Fahne, die von den Pisanern fortan als Feldzeichen ge-
fihrt wurde, bildlos rot war und durch ihre rote Farbe mit der Zeit
zum stddtischen Wahrzeichen wurde). Es liegt hier also ein &hn-
licher Fall vor, wie wir ihn oben bei dem Fiirstentum Antiochien
kennenlernten.

Endlich sei — wenn auch mit einigem Vorbehalt — auf das Banner
und Wappen des Schweizer Kantons Schwyz hingewiesen, die eben-
falls urspriinglich bildlos rot waren. Die Schwyzer Bauern erhielten
im Jahre 1240 durch Kaiser Friedrich II. die Reichsfreiheit. Ihre rote
Fahne geht wahrscheinlich auf die bei dieser Gelegenheit iiberreichte
kaiserliche Fahne zuriick®’). Aber auch wenn man diesen Fall auBer
Betracht laBt, so diirften die iibrigen Beispiele fiir den Nachweis
genugen, dab der kaiserliche Gonfanon zur Zeit der Staufer rot war.

) So auch Ottfried Neubecker, Deutsche Stadtwappen aus West und Ost
(Memmingen o.J.) Nr.58. Vgl. im {ibrigen die ausfiihrliche Literatur-
angabe bei Merz-Hegi, Die Wappenrolle von Ziirich, Ziirich 1930, S. 22,
und Eberhard Gonner, Wappenbuch des Landkreises Boblingen, Stutt-
gart 1960, S. 19.

18) MG. SS. 17 S. 777; 19 S. 252,

%) Die mehrfach vertretene Ansicht, daB Pisa schon im Jahre 1016 vom Papst
ein signum rubicundum erhalten habe, beruht auf einem Irrtum. Vgl Carl
Erdmann, Kaiserliche und pépstliche Fahnen, S. 3.

*) Das rote Schwyzer Banner findet sich zuerst 1315 in der Schlacht bei
Morgarten. Vgl. Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz. Band 6,
S. 290.
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Wir kommen nun zu der Frage nach der Bedeutung des Kreuzes in
dem kaiserlichen Gonfanon. Wir fanden dieses Kreuz unter Konrad III.
und spdater unter Heinrich VI. Wahrscheinlich hat auch Friedrich II.
zeitweilig ein Kreuz in seinem Gonfanon gefiihrt. Jedenfalls 1aft sich
die Bemerkung des Papstes Gregor IX. in seinem Brief, den er im
Jahre 1227 an den Kaiser richtete und in dem er von dem vexillum,
quod habes commune cum angelis spricht®'), kaum anders deuten.
Zwischendurch verschwindet das Kreuz aber immer wieder, und wir
finden den einfachen bildlosen Gonfanon.

Dasselbe zeitweilige Auftreten des Kreuzes findet sich wédhrend
des 12. und zu Beginn des 13. Jahrhunderts auch bei den Gonfanons
einiger Reichsfirsten: auf einer Miinze Albrechts des Bdaren?®), auf
einem Siegel des Markgrafen Konrad von MeiBen aus dem Jahre
1156**) und auf einem Siegel des Herzogs Leopold VI. von Osterreich
aus den Jahren 1214—12292%). Uber die Bedeutung dieser Kreuze laBt
sich zunachst negativ sagen, daB es sich nicht um Wappenbilder han-
delt. Die spateren Wappen von Brandenburg, MeiBen und Osterreich
waren anders; die Markgrafen von Brandenburg fithrten einen Adler,
die von MeiBen einen Lowen und die Herzége von Usterreich bis
zum Jahre 1230 ebenfalls einen Adler. AuBerdem erscheinen die
dltesten Wappen zunéachst nur im Schild. Erst gegen Ende des 12. Jahr-
hunderts werden die Wappenbilder vereinzelt auch in die Gonfanons
gesetzt. Bei den Kreuzen der Markgrafen von Brandenburg und
MeiBen und des Herzogs von Osterreich ist es gerade umgekehrt. Sie
erscheinen nur in den Gonfanons und miissen daher eine andere Be-
deutung gehabt haben. Die Entwicklung in den Kreuzfahrerstaaten
weist uns auch hier auf die richtige Spur. Das Abzeichen der Kreuz-
fahrer wahrend des ersten Kreuzzuges war bekanntlich ein einfaches
gleichschenkeliges Kreuz von beliebiger Farbe?5). Es wurde auf der

) MG. H. Epistulae saeculi XIII. Bd.I S. 278 Nr. 365.

%) E. Bahrfeldt, Die Miinzen der Mark Brandenburg. Berlin 1889. Tafel 1,
Nr. 15.

) Otto Posse, Die Siegel der Wettiner bis 1324. Leipzig 1888. Tafel 1, Nr. 3.

*) Mitis-Gall, Die Siegel der Babenberger. Wien 1954. Nr. 32.

%) Vgl. Carl Erdmann, Kaiserliche und pépstliche Fahnen, S.37; ders., Die
Entstehung des Kreuzzugsgedankens, S.317. — Meine Angabe in den
Vierteljahrsbldttern d. Trierer Gesellsch. f. niitzliche Forschungen, 4. Jahr-
gang 1958, S, 44, daB das Kreuz der Kreuzfahrer wihrend des ersten
Kreuzzuges einheitlich rot gewesen sei, muB ich berichtigen.
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Kleidung, meistens auf der rechten Schulter getragen®f). Zur Zeit des
zweiten Kreuzzuges iibertrug man es auch auf die einzelnen Teile
der Riistung. Bereits Bernhard von Clairvaux hatte die Kreuzritter
aufgefordert: Depingitis hastas, clipeos et sellas®")! Und so findet
sich das Kreuz in frontibus et galeis, in scutis et vexillis®*®). Mit der
Kreuznahme wurde es jetzt auch an den Gonfanon geheftet und nach
der Beendigung der Kreuzfahrt vielfach als Erinnerungszeichen bei-
behalten, jedoch immer nur von dem Kreuzfahrer selbst, nicht etwa
auch von seinen Nachkommen.

In einer geradezu klassischen Weise kénnen wir das Verhaltnis
von Gonfanon, Kreuzfahrerkreuz und Wappen bei den Herzégen von
Osterreich beobachten. Thre Siegel spiegeln die Entwicklung llicken-
los wider. Bis zum Jahre 1149 finden wir einen bildlosen Schild und
einen bildlosen, mithin einfarbigen Gonfanon??). Im Jahre 1156 er-
scheint zum erstenmal das herzogliche Amtswappen, der Adler, auf
dem Schild. Der Gonfanon bleibt daneben bildlos?®). 1192 wird der
Adler auch in den Gonfanon gesetzt?®!). Auch die drei ersten Siegel
Leopolds VI. aus den Jahren 1195, 1205 und 1212 zeigen im Schild und
Gonfanon den Adler®). In dem vierten Siegel von 1214 jedoch er-
scheint ein Gonfanon, der auBer dem Bild des Adlers auch ein Kreuz
tragt®®). Inzwischen hatte Leopold VI. im Jahre 1208 das Kreuz ge-
nommen; 1212 unternahm er eine Kreuzfahrt nach Spanien, 1217 zog
er nach Paldstina ). Es kann kein Zweifel dariiber bestehen, daB sich
das Kreuz in seinem Gonfanon hierauf bezieht, zumal es mit seinem
Tode wieder verschwindet, Auch in den Siegeln seiner Vertreter, die
nicht an der Kreuzfahrt teilnahmen, trdgt der Reiter den &ster-
reichischen Gonfanon ohne ein Kreuz?3).

26) MG. SS. 5 S. 62: Ferenles in humero dextro crucis vexillum.

?7) Zitiert nach Paul Ganz, Geschichte der heraldischen Kunst in der Schweiz,
Frauenfeld 1899, S. 11, Anm. 4.

28) Gerhoh von Reichenberg, MG. Lib. III S. 436, 5.

20) Mitis-Gall a. a. O. Nr. 3—11.

30) Mitis-Gall a.a. O. Nr. 12,

3) Mitis-Gall a. a. O. Nr. 20.

22) Mitis-Gall a. a. O. Nr. 25, Nr. 26 u. 30.

33) Mitis-Gall a. a. O. Nr. 32,

34) Reinhold Ré&hricht, Die Deutschen im Heiligen Lande. Innsbruck 1894,
S. 109.

35) Mitis-Gall a. a. O. Nr. 34 ff.
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Bei den Markgrafen von Brandenburg und MeiBen liegt der Fall
nicht so offensichtlich klar. Immerhin wissen wir von Albrecht dem
Bédren, daB er 1147 an dem Kreuzzug gegen die Wenden teilnahm
und daB er 1158 von Regensburg aus eine Kreuzfahrt nach Jerusalem
unternahm *). Konrad von MeiBen endlich machte — abgesehen von
seiner Teilnahme an dem Wendenkreuzzug 1147 — zwei Pilger-
fahrten in das Heilige Land, davon die letzte im Jahre 11453%7),

Bei den Gonfanons der deutschen Kaiser 1aBt sich genau dasselbe
feststellen. Solange die Kaiser das Kreuz noch nicht genommen haben,
ist ihr Gonfanon bildlos. Das Kreuz im Gonfanon findet sich immer
erst nach der Ablegung des Kreuzzugsgeliibdes. Konrad III. nahm
Weihnachten 1146 das Kreuz und brach im Juni 1147 zu seinem so
erfolglosen Kreuzzug auf. Die Miinze, die ihn mit dem kreuz-
geschmiickten Gonfanon zeigt, stammt aus den letzten Jahren seiner
Regierung®); er starb am 15. Februar 1152. Friedrich I. legte das
Kreuzzugsgeliibde am 27. Mdrz 1188 ab. Die Nachweise fiir seinen
bildlosen roten Gonfanon stammen aus der davorliegenden Zeit. Der
kreuzgeschmiickte Gonfanon Heinrichs VI. dagegen findet sich erst
nach der Kreuznahme des Kaisers am 31. Mirz 1195. Die Belehnung
der Stadt Cremona erfolgte erst zwei Monate spater am 6. Juni 1195.

Nun hat allerdings Carl Erdmann darauf hingewiesen, daB bei
Petrus de Ebulo der rote Gonfanon mit dem Kreuz schon vor dem
6. Juni 1195 erscheint, und er hat daraus den SchluB gezogen, es kénne
sich nicht um das Kreuz der Kreuzfahrer handeln ). Dieser Einwand
ist jedoch nicht stichhaltig. Denn die Zeichnungen der Handschrift
sind in spdterer Zeit tiberarbeitet und mit Zusitzen versehen wor-
den®). So sind z. B. die groBen goldenen Adler auf der bekannten
Darstellung fol. 16 offensichtlich erst nachtridglich eingezeichnet wor-

%) Reinhold Rohricht a.a.O. S. 45.

37) Reinhold Rohricht a.a.O. S.24. — Der Nachfolger Konrads, Markgraf
Dietrich von MeiBien (1156-—1185), fiihrte einen bildlosen Gonfanon, ohne
ein Kreuz. Vgl. Fr. Philippi, Siegel (Urkunden und Siegel in Nachbildun-
gen fir den akademischen Gebrauch, hrsg. von G. Seeliger, Band IV) Leip-
zig 1914, Tafel IV, Nr. 7.

%) Der in der Umschrift miterwédhnte Lampertus ist 1151 als Burgvogt der
Pfalz zu Miihlhausen bezeugt. Dort diirfte die Miinze geschlagen worden
sein. Vgl. A. Suhle, Hohenstaufenzeit, S. 20.

) Carl Erdmann, Kaiserliche und pépstliche Fahnen, S. 43.

%) Vgl E. Winkelmann a.a.O. S.9 f.
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den*'), Auch tragt der Kaiser bereits fol. 14 zwischen Rom und Monte
Cassino am rechten Oberarm das Kreuz der Kreuzfahrer, obschon er
zu diesem Zeitpunkt das Kreuzzugsgeliibde noch nicht abgelegt hatte.
Offenbar ist also in der ganzen Handschrift bei der spateren Uber-
arbeitung das Kreuz eingezeichnet worden, das dem Bearbeiter aus
der Zeit nach dem 31. Marz 1195 bekannt war.

Der Aachener Karlsschrein endlich mit dem bildlosen Gonfanon
stammt wiederum aus einer Zeit, in der der Kaiser noch nicht das
Kreuz genommen hatte. Friedrich II. verschlo8 ihn in Aachen am
27. Juli 1215%%), Erst drei Tage vorher, am 24. Juli, hatte er sich zu
seinem Kreuzzug verpflichtet.

Zusammenfassend laBt sich also feststellen, daB die deutschen Kai-
ser in staufischer Zeit einen roten Gonfanon gefiihrt haben. Dieser
Gonfanon war in der Regel bildlos. Nur in den Zeiten, in denen der
Kaiser durch ein Kreuzzugsgelibde gebunden war, trug das rote
Tuch ein Kreuz?*®). Da die Kaiser ihren Gonfanon auch zu Lehns-

1) Vgl. die Abbildungen bei Wilhelm Ewald, Rheinische Heraldik, S. 11, und
Paul Wentzcke a.a.O. Tafel III (S. 48/49).

12) E. G. Grimme a.a.O. S, 47,

13) So bereits ein ungenannter Verfasser in den Heraldischen Mitteilungen,
hrsg. vom Verein ,Zum Kleeblatt” in Hannover, 14. Jahrgang 1903, S. 13:
« Wir gestehen, daB uns eine Kreuzesfahne der deutschen Herrscher,
abseiten der Kreuzziige, ganzlich unbekannt ist. ... Aus den Zeichnungen
Peters von Ebulo (geht) hervor, ... daB das Kreuz kein Reichssymbol ist.”
— Zum Beweise dafiir, daB die rote Fahne mit dem Kreuz ein selbstdn-
diges Hoheitszeichen des Deutschen Reiches gewesen sei, ist mehrfach
eine Stelle aus dem ,Willehalm” des Wolfram von Eschenbach heran-
gezogen worden (so von Seyler a.a.O. S. 285 und Gritzner a.a.O. S. 66).
Die Stelle lautet:

mit rehte sol des riches van
das kriuze tragen...
(Vers 332, 22)

Hier liegt jedoch ein Irrtum vor. Wolfram von Eschenbach behandelt im
«Willehalm" nicht einen deutschen, sondern einen franzdésischen Stoff, die
Kdmpfe der Franzosen unter Ludwig dem Frommen gegen die Sarazenen
in Studfrankreich. Als Vorlage diente ihm eine franzosische Chanson de
geste, Die franzdsischen Ritter haben das Kreuz genommen (V.304, 13).
Nun ziehen sie unter des riches van, die der Konig seinem Markgrafen
iibergeben hatte (V. 212, 15), gegen die ungldaubigen Heiden. Als jedoch
die Lage kritisch wird, verlassen sie das Heer.
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zwecken benutzten, finden wir auch bei den Reichsfiirsten zu dieser
Zeit einen roten Gonfanon, so daBl man bei den Fahnen des deutschen
Heeres allgemein von imperialia rosea vexilla sprechen konnte.
Wir kommen damit zu der letzten Frage, ob es von dem kaiserlichen
Gonfanon auch ,Duplikatbanner”, also bildlose rote Flaggen in Gon-
fanonform, gab, die auBerhalb des Heerwesens als dingliche Abzeichen
fiir Ortlichkeiten und Gebdude gebraucht wurden und durch ihre
Farbe die Herrschergewalt des Kaisers und den von ihm gewdhrten
Schutz zum Ausdruck brachten. Diese Frage ist zu bejahen. Wir haben
wenigstens einen unmittelbaren Beweis dafiir. In den Gesta Frederici
wird zum Jahre 1159 berichtet, daB die Einwohner von Mailand nach
der Einnahme ihrer Stadt zum Zeichen der Unterwerfung auf dem
Turm des Domes ein vexillum imperatoris aufpflanzten*!), worunter

Si begunden wider trecken.
ir schamlich wider wenden
diu kriuze solte schenden,
diu an si warn gemachet.
(V. 321, 24)

Der Markgraf, der den Oberbefehl fiithrt, nimmt daraufhin das Banner ab
und steckt es in ein sac (V. 332, 27). Durch das Eingreifen Rennewarts wer-
den die Ritter jedoch zur Umkehr bewogen. Jetzt befiehlt der Markgraf:

Nu bindt di marier wider an
(V.332,21)

Denn: Mit rehte sol des riches van
daz kriuze tragen, dar ndch gesniten,
dd unser heil wart an erstriten.

Iwer kunft uns saelget disen tac:
diu bringet skriuzes werdekeit.
(V.332,22)

Nicht die Fahne also, sondern das Kreuzfahrerkreuz haben die Ritter
durch ihr feiges Verhalten geschdndet. Durch ihre Riickkehr ist die Ehre
des Kreuzes wiederhergestellt, und mit Recht kann es auch jetzt wieder
in der Fahne gefilhrt werden, ohne damit jedoch ein Wahrzeichen des
franzosischen riches zu sein.

44) SS.rer. Germ. (1892) S.34. — Nach Otto Morena (MG. SS. Rer. Germ.
NS. 7, S.61) sollen die Maildander auf dem Campanile ein signum aquile
aufgepflanzt haben. Diese Stelle ist jedoch ein Zusatz aus spéterer Zeit
und daher nicht beweiskréaftig. Vgl. Carl Erdmann, Kaiserliche und pépst-
liche Fahnen, S. 30.
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nach dem ganzen Zusammenhang nur ein rotes ,Duplikatbanner”
verstanden werden kann ).

Wir haben damit den Ansatzpunkt gewonnen, um die letzte Liicke
in unserer Beweisfiihrung zu schlieBen. Von dem Maildnder vexillum
imperatoris zeitlich fortschreitend, kommen wir zu den bildlosen
Gonfanons auf Miinzen und Siegeln, die wir als Zeichen des koénig-
lichen Schutzes und Friedens, insbesondere des Marktfriedens ken-
nengelernt hatten. Ihre Farbe ist uns nicht iiberliefert. Wohl aber
kennen wir dann wieder aus dem spateren Mittelalter rote Fahnen
als Symbol der Gerichtsbarkeit und der Regalien, insbesondere des
Marktregals. DaB diese letztgenannten Fahnen, wie Erdmann an-
nimmt, erst um die Mitte des 13. Jahrhunderts eingefithrt wurden %),
zu einer Zeit also, in der bereits allgemein wappengeschmiickte
heraldische Fahnen in Gebrauch waren, ist entwicklungsgeschichtlich
unmoéglich. Es kann sich hier nur um einen fortlaufenden Brauch han-
deln, der in seinen Anfangen bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zu-
rickreicht, bis in jene Zeit, in der noch die rote Farbe allein das
kaiserliche ,Rekognoszierungsmittel” war.

Damit ist der Ring geschlossen. Wir konnen mit Sicherheit sagen,
daB die bildlosen Gonfanons unter dem koniglichen Friedenskreuz,
wie wir sie auf Miinzen und Siegeln fanden, in Deutschland rot
waren. Und wir konnen jetzt auch die Frage beantworten, weshalb
jene Gonfanons als zweite Friedenszeichen neben dem Kreuz einge-
fiihrt wurden. Das auf gemeingermanischem Boden erwachsene Frie-
denskreuz war ein Zeichen des Konigsfriedens schlechthin. Es hatte
im germanischen Bereich gewissermafien eine internationale Bedeu-
tung. Der rote Gonfanon dagegen trug einen nationalen Charakter.
Durch seine Farbe wies er auf den Kaiser hin, der den Frieden
gewdhrleistete. Damit ist seine Bedeutung auch fiir das Gebiet der
Schiffahrt eindeutig geklart.

15) Auch bei Petrus de Ebulo findet sich ein Bild, auf dem man sieht, wie
auf dem Turm der eroberten Stadt Salerno das imperiale vexillum auf-
gepflanzt wird (fol. 39). Doch ist es nicht klar, ob der Zeichner hier das
personliche Banner des Kaisers oder ein ,Duplikatbanner” darstellen will.

%) Carl Erdmann, Kaiserliche und péapstliche Fahnen, S. 25.
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Der Hamburger Fliiger

Auf einigen Umwegen und auf Grund von teilweise etwas ver-
wickelten Uberlegungen konnten wir feststellen, daB die Handels-
schiffe der deutschen Seestddte urspriinglich einen roten gonfanon-
formigen Wimpel im Topp des Mastes gefiihrt haben. Von hier aus
gesehen erscheint die Bestimmung des Hamburger Seerechts von
1270 iiber die Fiihrung eines roten Fliigers in einem neuen Licht. Die
Bestimmung im Kap. XXVI lautet:

Ein jewelc user borghere scal voren enen roden vlugher;
so we so des nicht ne deit, de scal id beteren bi III marken
silvers to der stat kore, he ne leeghe ene neder dor anghestes
willen. So welc gast och enen roden vlugher voret, de scal
ghewen al so vele, werl he an useme rechte beclaghet.

Der Ausdruck vlugher, der sich in &hnlicher Form auch in dem
Liibecker Schiffsrecht von 1299 (vloyghel) und dem Rigaer Schiffs-
recht aus dem Ende des 13. Jahrhunderts (vlioghel) findet, bedeutet
eine Toppflagge, im Gegensatz zu einer Heckflagge'). Die Hamburger
Schiffer waren danach also verpflichtet, im Topp eine rote Flagge zu
fiihren. Diese Bestimmung gilt allgemein als der friheste Nachweis
flir die Hamburger Flagge, die damit die dlteste deutsche Stadtflagge
ware?). Gegen diese Auffassung bestehen allerdings gewisse Beden-
ken. Er erscheint fraglich, ob die Stadt Hamburg um das Jahr 1270
rechtlich schon in der Lage war, eine eigene Flagge fiir ihre Schiffe
einzufiihren. Es wird ja auch in der Bestimmung mit keinem Wort
gesagt, daB es sich um einen stddtischen Fliiger handelt, im Gegen-
satz etwa zu dem Liibecker Schiffsrecht von 1299, das in Art. XXVII
von einem Lubeschen viloyghel spricht, oder zu dem Schiffsrecht von
Marseille aus den Jahren 1253/1255, wo in Lib. IV Cap. XIV aus-
driicklich von einem vexillum communis Massilie die Rede ist?).
Hieriiber wird in dem zweiten Teil dieser Arbeit noch eingehend zu
sprechen sein.

Aber selbst wenn man annimmt, daB der rote Fliiger bereits im

1) Vgl. Friedrich Kluge, Seemannssprache. Halle a. d. S. 1911, S. 274.

%) Zur Geschichte der Hamburger Flagge vgl. H.Reincke, Geschichte der
Hamburgischen Flagge (Hamburger Ubersee-Jahrbuch 1926, S. 11 ff.).

3) Pardessus, Collection des lois maritimes antérieures au XVIII. siécle.
Paris 1828—1845. Band III, S. 411, und Band IV, S.272.
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Jahre 1270 das charakteristische Wahrzeichen der Hamburger Schiffe
war, so laBt sich doch mit Sicherheit sagen, daB es sich hier nicht um
eine Neuschopfung handeln kann. Der Fliiger muB8 vielmehr schon
vorher in anderer Eigenschaft gefithrt worden und erst nachtraglich
zur Stadtflagge geworden sein. Um die Mitte des 13. Jahrhunderts
steht die stadtische Heraldik bereits in voller Bliite. Schon fiir das
Jahr 1237 ist, um nur zwei der dltesten Beispiele zu nennen, fiir die
Stadt Emmerich das Stadtwappen mit dem Eimer bezeugt?), und
etwa zwei Jahre spéter findet sich in dem zweiten Siegel der Stadt
Antwerpen eine Stadtflagge mit dem redenden Bild der aufrecht
stehenden Hand?. Wenn Hamburg in dieser Zeit eine Stadtflagge
neu eingefiihrt hdtte, so hdtte diese bestimmt das heraldische Bild
der Burg gezeigt, das als Siegelbild bereits 1241, als Miinzbild sogar
schon seit dem Ende des 12. Jahrhunderts erscheint und das spdter
— rot auf weiBem(!) Grund — zum stddtischen Wappenbild wurde.
Die Einfiihrung einer einfarbigen bildlosen Stadtflagge um die Mitte
des 13. Jahrhunderts ist entwicklungsgeschichtlich ebenso unmdéglich
wie die Einfiihrung einer roten Markt- oder Lehnsfahne. Der bildlose
rote Fliiger weist auch hier notwendigerweise auf die vorheraldische
Zeit zuriick. Damals aber gab es noch keine farbigen Stadtzeichen,
weder Stadtwappen noch Stadtflaggen. Hier kommt vielmehr allein
der rote kaiserliche Gonfanon in Betracht, den die Hamburger Schiffe
wie die Schiffe aller anderen deutschen Seestddte als Zeichen des
kaiserlichen Schutzes und Friedens fiihrten.

DafB dieser kaiserliche Gonfanon von der Stadt Hamburg tibernom-
men und weitergefiihrt wurde, ist nicht so ungewohnlich, wie es im
ersten Augenblick den Anschein hat. Etwas Ahnliches hatten wir
bereits bei der Stadt Pisa gesehen. Vor allem aber sei auf eine Paral-
lelerscheinung auf dem Gebiet des stddtischen Wappenwesens ver-
wiesen. Es wird im allgemeinen viel zu wenig beachtet, dafl im
13. Jahrhundert nur wenige Stddte bereits ein Stadtwappen lokalen
Geprages hatten. Die meisten Stddte fiihrten anfanglich das Wappen
des Stadtherrn als Zeichen der Abhdngigkeit und Unterwerfung, aber
auch als Zeichen der Anhdnglichkeit und Treue. Dieses Wappen wurde

%) Wilhelm Ewald, Rheinische Siegel, Band III. Tafel 75, Nr. 1,
5) L. J. M. Philippen, Sigillographische Zeldzaamheden van het Archief der
Comunissie van Openbaren Onderstand van Antwerpen. Antwerpen 1931.



124 Hans Horstmann

im Laufe der Zeit vielfach zum stadtischen Eigenwappen, ohne seine
Form zu dndern. Das bekannteste Beispiel ist der Reichsadler, der
von zahlreichen Reichsstddten unverdndert als Eigenwappen iiber-
nommen wurde. In dhnlicher Weise behielt die Stadt Hamburg den
roten kaiserlichen Gonfanon als stadtisches Wahrzeichen fiir ihre
Schiffe bei. Ob dieses allerdings schon durch das Seerecht von 1270
geschah, ist, wie sich noch zeigen wird, fraglich.

Ahnlich liegt der Fall bei der Stadt Bremen. DaB auch die Bremer
Schiffe zundchst den kaiserlichen Gonfanon gefithrt haben und daB
dieser dann auch hier als Stadtflagge beibehalten wurde, beweist
das ,Stadtbook van Bremen" vom Jahre 1303, das die Bestimmung
des Hamburger Seerechts iiber die Fiihrung des roden vIughers unver-
dndert bernimmt®). Hier setzte man allerdings schon friih, wahr-
scheinlich schon um die Mitte des 14. Jahrhunderts, zur besseren
Unterscheidung in die rote Flagge den weiBen Bremer Schliissel, der
sich als Miinzzeichen schon zur Zeit Heinrichs des Léwen findet 7).

AuBerdeutsche Gonfanons und ihre Farben

Befanden wir uns bei unseren bisherigen Uberlegungen noch auf
einigermaBen sicherem Boden, so liegen die Verhaltnisse bei den
uUbrigen europaischen Staaten weit ungilinstiger. Hier paBt der StoB-
seufzer Walter Vogels, daB man bei der Diirftigkeit der mittelalter-
lichen Quellen manchmal geradezu verzweifeln mochte?). Fir die
Forschung gilt hier dasselbe, was Ernst Reibstein vor einigen Jahren
im Hinblick auf das friihmittelalterliche Volkerrecht sagte: ,Es sind
immer nur einzelne Streiflichter, die aus den literarischen Quellen. ..
fallen und einzelne Situationen erhellen. Zwischen diesen sicheren
Anhaltspunkten Verbindungslinien zu ziehen, ist ein berechtigtes
Anliegen der historischen Forschung besonders dann, wenn auf diesen

%) Gerh. Oelrichs, Vollstandige Sammlung alter und neuer Gesez-Blicher der
kaiserlichen und des heil. Rémischen Reichs freien Stadt Bremen. Bremen
1771. S. 300.

) Vgl. P. J. Meier in: Niedersdchsisches Jahrbuch f. Landesgesch., Band 2
(1925), S. 139 und Abb. 11.

1) Walter Vogel a.a.O. S. 367
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Linien weitere verblirgte Tatsachen ihren Ort erhalten kénnen*?).
Auch wir kénnen bei der Diirftigkeit des vorliegenden Materials, der
schriftlichen wie der bildlichen Quellen, nichts anderes tun, als mit
vorsichtiger Hand Verbindungslinien zu ziehen. Ob sie in allen Féllen
richtig gezogen sind, muB die zukiinftige Forschung ergeben.
VerhdltnismdBig noch am besten sind wir liber die franzésischen
Verhéltnisse unterrichtet. Auch hier waren seit der Mitte des 12. Jahr-
hunderts die Gonfanons des Kénigs und seiner Unterfiihrer rot. Diese
Ubereinstimmung der Farbe in Deutschland und Frankreich braucht
uns nicht zu verwundern. Sowohl die deutschen Kaiser wie auch die
Kénige von Frankreich betrachteten sich als die rechtmaBigen Nach-
folger Karls des GroBien und seines Kaisertums. Daher bestand hier
eine stindige Konkurrenz und Duplizitit der staatlichen Hoheits-
zeichen. ,In Frankreich war alles so wie auch beim deutschen
Konig“?. So werden auch hier bereits um die Mitte des 12. Jahr-
hunderts die koniglichen vexilla rosea erwahnt?). So iibernehmen
— dhnlich wie in Deutschland die Pfalzgrafen von Tiibingen — die
Grafen von Auvergne den roten koéniglichen Gonfanon als Wappen-
bild%). Und als am 13. Januar 1188 Philipp August von Frankreich,
Heinrich II. von England und Graf Philipp von Flandern bei Gisors
Ubereinkamen, bei dem bevorstehenden Kreuzzug ihre Truppen durch
verschiedenfarbige Kreuze zu unterscheiden, wihlte der Kénig von
Frankreich die rote Farbe, die offensichtlich damals als franzosische
Nationalfarbe galt®). Auch Frankreich kannte die kénigliche Fahne
(pannonceau du roi) als Zeichen des Friedens und des dinglichen
Schutzbannes?). Uber ihre Farbe wird in diesem Zusammenhang

%) Ernst Reibstein, Das Volkerrecht der deutschen Hanse. In: Zeitschr. f. aus-
landisches o6ffentliches Recht und Vélkerrecht, Band 17 (1956/1957), S. 41,

%) Percy Ernst Schramm, Der Kénig von Frankreich. Weimar 1960. Band I,
S. 160.

f) Bibl. rer. Germ. Band I, S. 64. Vgl. Erich Gritzner a.a.O. S. 40 und Herbert
Meyer, Die Oriflamme und das franzésische Nationalgefiihl, S. 127, Anm. 1,
und S. 130, Anm. 3.

%) Zuerst nachgewiesen in dem Siegel des Grafen Robert IV. vom Jahre 1195,
Vgl. G. Braun v. Stumm in: Saarbriicker Hefte Nr. 14 (1961), S. 71, Anm. 14.

%) Uber das Abkommen von Gisors haben wir gleichlautende Berichte bei
fast allen zeitgenossischen Chronisten. Vgl. die Quellenangaben bei
Friedrich Wilken, Geschichte der Kreuzzige. IV. Teil, Leipzig 1826, S. 12,
Anm. 13, und Carl Erdmann, Kaiserliche und péapstliche Fahnen, S. 38,
Anm, 1,

) Richard Schréder, Weichbild, S. 311 und 320.
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nichts gesagt; offensichtlich wird sie auch hier als bekannt voraus-
gesetzt. Aber nach dem ganzen Zusammenhang kann sie nicht anders
als rot gewesen sein.

Fiir das Gebiet der Schiffahrt ist dies alles jedoch nur von unter-
geordneter Bedeutung. Zwar war, wie das Siegel von Pamiers be-
weist, auch in Frankreich der gonfanonférmige Wimpel unter dem
Toppkreuz nicht unbekannt. Ob aber irgendwo franzésische Schiffe
unter dem roten Gonfanon der franzésischen Kénige zur See gefahren
sind, ist fraglich. Das franzosische Kronland reichte in der damaligen
Zeit nicht bis an die See. Der groBte Teil der franzosischen Kanal-
und Atlantikkiiste stand unter englischer Herrschaft. Und von den
restlichen Gebieten, die dem Namen nach zu Frankreich gehorten,
hatte sich Flandern weitgehend unabhangig gemacht, so da es z. B.
in dem Vertrag von Gisors 1188 als selbstandiger Vertragspartner
auftrat und fiir das Kreuz seiner Truppen eine eigene Farbe in An-
spruch nahm 8). So blieb nur noch das kleine Kiistengebiet der Langue-
doc, iiber dessen Schiffahrt wahrend des 12. und beginnenden 13. Jahr-
hunderts wir jedoch so mangelhaft unterrichtet sind, daB wir nicht
sagen konnen, ob hier {iberhaupt eins der im Norden iiblichen Frie-
denszeichen, sei es Kreuz oder Gonfanon, gefiihrt worden ist?).

England hatte in dem Vertrag von Gisors fiir seine Gebiete dies-
seits und jenseits des Kanals!?) ein weiBes Kreuz angenommen. War
demnach Weill damals die englische Nationalfarbe? Und waren die
bildlosen Gonfanons, die wir in den englischen Schiffssiegeln finden,
etwa weiB? Verschiedenes spricht fiir diese Annahme. Wir haben aus
dem 13. und dem beginnenden 14. Jahrhundert eine Reihe farbiger
Darstellungen englischer Schiffe, die alle im Topp des Mastes einen
bildlosen weiBen Wimpel fithren!), Wir haben in spaterer Zeit die
weiBe St.-Georgs-Flagge mit dem roten Kreuz. Sie findet sich seit dem
Ende des 13. Jahrhunderts, und zwar zunachst in der Form eines
gonfanonférmigen Wimpels, der durch seine Form zur Genilige be-

¥) Vgl. unten S.127f.

%) Wegen des Toppkreuzes vgl. oben S. 84 und Anm. 55.

1)  Omnes de terris (!) regis Anglorum®,

11) Vgl. MS. Brit. Mus. Claudius D II, fol. 42b (Munimenta Gildhallae Lon-
doniensis Liber albus. Vol. II, Part. II, London 1860); Oxford Bodleian,
Ms. Ashm. 1511 (Moll a.a.O. G 19 t 10); Eric G. Millar, La miniature
anglaise aux XIV. et XV. siécle. Paris-Bruxelles 1928. Pl. 40 ¢ und 86.
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weist, daBl es sich um eine Fortbildung des bisherigen bildlosen
Wimpels handelt'?), Und wir haben endlich in der englischen Minia-
turmalerei eine eigenartige, bisher nicht beachtete Sonderentwick-
lung bei der Darstellung des auferstandenen Christus.

Die christliche Kunst des 12. und 13. Jahrhunderts sah in Christus
den himmlischen Kénig und Friedensfiirsten %) und legte ihm deshalb
dieselben Attribute bei, die von den irdischen Koénigen gefiihrt wur-
den: die Krone, den Reichsapfel und den Kreuzstab als Zeichen des
Friedens ). Seit der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts, zu derselben
Zeit also, in der wir im weltlichen Bereich der Verbindung des Kreuz-
stabes mit dem kéniglichen Gonfanon begegnen, erhélt auch der
Kreuzstab in der Hand Christi einen Gonfanon 1), Dieser Gonfanon
ist in der deutschen Kunst fast ausnahmslos rot, in der englischen da-
gegen weill'%), Das kann kein Zufall sein. Wir miissen vielmehr an-
nehmen, daB in beiden Lindern die Kiinstler den Gonfanon in der
Farbe dargestellt haben, die sie bei dem Gonfanon ihres Kénigs vor-
fanden.

Véllig im dunkeln tappen wir bei Flandern. Seine Grafen waren

*) Vgl. die Siegel von Lyme Regis 1284 (Rudolf Siegel, Die Flagge, Berlin
1912, S. 35, Abb. 21) und von Ipswich ca. 1300 (Brindley, Catalogue Abb. 3).
Zur Datierung des letzteren Siegels vgl. Heinsius a.a.O. S. 120 f.

Diese Vorstellung wurde im 11. und 12. Jahrhundert zum zentralen Ge-
danken der christlichen Kunst. Vgl. Otto Schmitt, Reallexikon zur deut-
schen Kunstgeschichte. III. Band, Stuttgart 1954. S. 698.

In seiner urspriinglichen Bedeutung war der Kreuzstab nicht ein Rechts-
zeichen, sondern ein Herrschaftssymbol, das Zeichen der Pax Christiana.
In dieser Eigenschaft iibernahmen es die europdischen Herrscher von den
byzantinischen Kaisern. In dieser Eigenschaft, als Symbol ohne rechtliche
Wirkung, finden wir es in der Hand aller derer, die dazu berufen waren,
den Frieden zu wahren. In folgerichtiger Fortfiihrung dieses Gedankens
wurde der Kreuzstab in der christlichen Kunst auch zum Attribut des
Gotteslammes, zu dem man schon seit dem 10. Jahrhundert betete: Dona
nobis pacem!

%) Gute, wenn auch nicht vollstaindige Ubersicht bei Hubert Schrade, Ikono-
graphie der christlichen Kunst, Band I: Die Auferstehung Christi. Berlin
1932

Auf eine Aufzdhlung von Beispielen aus dem deutschen Raum kann an
dieser Stelle verzichtet werden. Es sei auf das oben Anm. 15 angefiihrte
Werk von Hubert Schrade verwiesen. Englische Darstellungen Christi
mit einem weiBen Gonfanon finden sich bei Schrade Nr. 47 und 48, ferner
bei Joan Evans, English Art 1307—1461 (Oxford 1949), Tafel 5, in einem
Psalter der Abtei St. Alban bei London aus dem 12, Jahrhundert (Hildes-
heim, St. Godehard) und in dem Arundel-Psalter des Britischen Museums,
London, aus der Zeit um 1300,

13]

1.4]

IBJ
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in dem sogenannten Reichsflandern Lehnstrager des deutschen
Kaisers, im iibrigen aber solche des franzosischen Konigs. Sie hatten
sich jedoch im Laufe des 12. Jahrhunderts von der franzosischen Krone
weitgehend unabhdngig gemacht. Infolgedessen fiihrte bereits Graf
Philipp seit 1162 an seiner Lanze statt des kéniglichen Gonfanons ein
Wappenbanner in der Form eines hochstehenden Rechtecks mit dem
flandrischen Lowen ). Spitestens seit der Mitte des 13. Jahrhunderts
findet sich auf den Tiirmen flandrischer Stadte die gréfliche Wappen-
flagge mit dem Lowen?'®). Welche Bewandtnis es demgegeniiber mit
den gonfanonférmigen Wimpeln hatte, die die flandrischen Schiffe
im 13. Jahrhundert fiihrten?), ist schwer zu sagen. Fiir die Kreuz-
fahrer aus Flandern wurde in dem Vertrag von Gisors ein griines
Kreuz vorgeschrieben. Man konnte danach annehmen, daB Griin da-
mals als flandrische Nationalfarbe galt. Dann héatten auch die Schiffe
der flandrischen Stidte einen griinen Gonfanon gefithrt. Aber fir
eine solche Annahme fehlt jede anderweitige Bestatigung. Wahr-
scheinlicher ist etwas anderes. Bekanntlich leistete Graf Philipp im
Jahre 1185 nicht nur fiir das reichsflandrische Gebiet, sondern auch
fiir das franzosische Flandern den deutschen Lehnseid®’). Die bild-
losen Gonfanons der flandrischen Schiffe finden sich erst nach dieser
Zeit. Sie finden sich nicht nur bei Nieuport und Damme, sondern auch
bei Sluis, dem alten Lamminsvliet, im Gebiet Reichsflanderns®!). Man
konnte daher auch und vielleicht sogar mit groBerem Recht anneh-
men, daB in beiden Teilen Flanderns einheitlich der rote Gonfanon
des Reiches gefithrt wurde. Die Frage muB jedoch offenbleiben.

Auf verhiltnisméBig sicheren Boden gelangen wir dann wieder bei
Dianemark. Auch die ddnischen Kénige haben einen Gonfanon gefiihrt.
In den danischen Kénigssiegeln suchen wir freilich, dhnlich wie in den
deutschen Kaisersiegeln, vergeblich danach. Wohl aber findet er sich

17) Abb. bei D.L. Galbreath, Handbiichlein der Heraldik. Zweite Aufl.,, Lau-
sanne 1948, S. 21.

15) Friihester Nachweis in dem zweiten Siegel der Stadt Namur vom Jahre
1250.

19) Vgl. die Siegel von Nieuport und Damme (II) sowie das unten erwdhnte
Siegel von Sluis aus dem Jahre 1293.

20) Jlse Scheiding-Wulkopf, Lehnsherrliche Beziehungen der frankisch-deut-
schen Kénige zu anderen Staaten. Marburg 1948, S.91.

21) Vicomte de Ghellindk-Vaernewyck, Sceaux et armoiries des villes ... de
la Flandre ancienne et moderne. Paris 1935, S. 135. Siegel und Riickspiegel
von 1293.



Die Rechtszeichen der europdischen Schiffe im Mittelalter 129

auf einigen Miinzen. In Betracht kommt zunachst eine Miinze Walde-
mars II. (1202—1241). Sie zeigt auf der einen Seite einen gekronten
Konigskopf, auf der anderen einen vierzungigen Gonfanon, der mit
einem Kreuz belegt ist??). Die Miinze stammt aus der Zeit um 1220.
Es ist die Zeit, in der Waldemar II. seinen Zug gegen die Esten unter-
nahm (1219) und in der er wenige Jahre spiter sich als Kreuzfahrer
bekannte (1223). Auf eins dieser beiden Ereignisse diirfte sich das
Kreuz beziehen??). Eine weitere ddanische Miinze aus dem Jahre 1234
zeigt auf der Vorderseite einen Bischofskopf, auf der Riickseite einen
Kreuzstab mit einem bildlosen Gonfanon?!). Es ist also das aus Kreuz
und Gonfanon zusammengesetzte Friedenszeichen, das uns aus
Deutschland hinldnglich bekannt ist. Dasselbe Bild findet sich auch
auf mehreren Stralsunder Miinzen aus der ersten Hailfte des 13. Jahr-
hunderts2%). Etwas spdter finden wir hier Miinzen, bei denen iiber
einem Gebdude lediglich die gonfanonférmige Marktfahne ohne das
Kreuz weht?%), Schiffe mit einem bildlosen Gonfanon im Topp kennen
wir aus den Siegeln von Stralsund (II) und Tondern.

Die Farbe des danischen Gonfanons ist offensichtlich rot gewesen.
Das ergibt sich einmal aus der spateren danischen Flagge, dem Dane-
brog, der auf rotem Grund ein weiBes Kreuz zeigte ?’), zum andern
aus der Flagge der Stadt Stralsund, die dadurch entstand, daB man
den urspriinglich bildlosen roten Gonfanon mit dem redenden Stadt-
zeichen einer Pfeilspitze (,Stral”) belegte — ein dhnlicher Vorgang
also, wie wir ihn bei der Stadt Bremen kennenlernten. Wir werden
auf diese beiden Félle im zweiten Teil dieser Arbeit noch ausfiihrlich
eingehen. DaB die dénischen Koénige fiir ihren Gonfanon die rote

22) Georg Galster, Danmarks Menter. In: Svend Aakjaer, Mont (Nordiske
Kultur XXIX). Stockholm 1936. Nr. 62.

23) Die spétere ddnische Flagge, der Danebrog, ist rot mit einem weilen
Kreuz. Der Sage nach soll diese Flagge wahrend des Estenfeldzuges 1219
vom Himmel gefallen sein. Diese Sage findet sich jedoch erst um 1500.
Der Danebrog selbst ist nicht vor 1365 nachzuweisen (Vgl. Paul Johansen
in: Westfalen, Hanse, Ostseeraum. Miinster 1955, S. 132). Ein Zusammen-
hang zwischen ihm und dem kreuzgeschmiickten Gonfanon Waldemars IIL
besteht offenbar nicht. Vgl. dariiber ausfiihrlich im zweiten Teil dieser
Arbeit.

#) Georg Galster a.a.O. Nr. 63.

%) H. Dannenberg, Miinzgeschichte Pommerns, Tafel III, Nr. 50/51.

26) Vgl. oben S. 100, Anm. 36.

) Die Entwicklung verlduft hier dhnlich wie bei der englischen St.-Georgs-
Flagge.
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Farbe wdhlten, diirfte sich aus der Tatsache erkliren, daB Danemark
bis zum Jahre 1182 unter der Oberlehnsherrschaft des deutschen
Kaisers stand.

Die gleichzeitige Fithrung mehrerer Gonfanons

Bevor wir den ersten Teil dieser Arbeit abschlieBen, werfen wir
noch einen Blick auf das Hamburger Seerecht von 1270 zuriick. Jeder
Hamburger Bilirger — da ein schiphere is, setzt das liibische Schiffs-
recht von 1299 an dieser Stelle erganzend hinzu — war unter Strafe
verpflichtet, den roten Fliiger zu fithren. Von dieser Vorschrift gab
es eine Ausnahme: im Falle der Gefahr, dor anghestes willen, brauchte
der rote Flluger nicht gezeigt zu werden. Aber was geschah dann?
War ein Schiff ohne diesen Fliiger, also ohne das kaiserliche Schutz-
zeichen, nicht erst recht schutzlos? Oder gab diese Bestimmung den
Hamburger Schiffern das Recht, im Falle der Gefahr ein anderes
Schutzzeichen zu fithren? Wir kommen damit zu einer fiir die Friihzeit
des Flaggenwesens grundsitzlichen Frage.

Ein Grundsatz des heutigen internationalen Flaggenrechts besagt,
daB jedes Schiff nur e in e Nationalitit haben und daher nur eine
Flagge fiihren kann. Das war jedoch nicht immer so. Der Begriff der
Schiffsnationalitdt als der ausschlieBlichen Schutzherrschaft eines
Staates iiber ein Schiff hat sich erst allmédhlich herausgebildet. Ur-
springlich war es durchaus moglich, daB ein Schiff gleichzeitig unter
dem Schutz mehrerer Staaten stand und demgemdaB das Recht hatte,
mehrere Flaggen zu zeigen. Sehr klar kommt dies in dem Schiffsrecht
von Marseille von 1253/1255 zum Ausdruck. Dort heiBit es in Lib. IV
Cap. XIV:

Statuimus, quod quelibet navis hominum Massilie portet et
portare teneatur in nave vexillum communis Massilie cum cruce
extensum in altum, et quod aliqui cives Massilie domini navium
non possint nec debeant deferre in navibus suis intra portum
Massilie et extra aliquam segneriam vel vexillum aliquod
comunitatis alicuius civitatis, nisi tantum modo vexillum
communis Massilie cum cruce, excepta terra Surie, in qua illi
cives Massilie domini navium, qui in illa terra majori gaudent
libertate quam ceteri cives Massilie communiter, possint aliud
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vexillum in suis navibus ponere et habere, dum tamen in illis

navibus sit semper vexillum communis Massilie cum cruce in

altum extensum.
Es ergibt sich daraus, daB es in der damaligen Zeit im Mittelmeer-
raum nicht ungewohnlich war, daB ein Schiff die Flaggen mehrerer
Staaten oder Stadte fiihrte. Fiir die Schiffe der Stadt Marseille wurde
dies verboten und eine Ausnahme lediglich zugunsten der Staaten an
der syrischen Kiiste, also zugunsten der Kreuzfahrerstaaten, gemacht.
Allerdings durften die Flaggen dieser Staaten nur gefiihrt werden,
wenn gleichzeitig auch die Flagge der Stadt Marseille gezeigt wurde.

Zum besseren Verstandnis dieser Bestimmung sei nur kurz darauf
hingewiesen, dafB fir die Kaufleute der oberitalienischen und siid-
franzosischen Stddte seit dem dritten Kreuzzug die Moglichkeit be-
stand, in den Kreuzfahrerstaaten das Blirgerrecht zu erwerben’).
Diese Moglichkeit war vor allem fiir die Stadte von Bedeutung, die
— wie Marseille — in den syrischen Héfen keine Immunitédtsbezirke,
keine ,Quartiere”, hatten2). Durch den Erwerb des Biirgerrechtes er-
langten die Kaufleute dort eine Sonderstellung gegeniiber ihren
librigen Landsleuten. Sie libernahmen zwar grofiere Pflichten, hatten
daftir aber auch gréBere Privilegien und hatten unter anderem das
Recht, ihre Schiffe unter der Flagge des fremden Staates fahren zu
lassen. Diese Sonderstellung wurde durch die Bestimmung des
Marseiller Schiffsrechts anerkannt.

Es scheint, daB die Bestimmung des Hamburger Seerechts iber die
Fihrung, bzw. Nichtfithrung des roten Fligers etwas Ahnliches be-
sagen will. Auch im atlantischen Raum war es im 13. Jahrhundert
moglich, daB der seefahrende Kaufmann unter einem mehrfachen
Schutz fuhr. Er stand zundchst unter dem allgemeinen Konigsschutz,
den ihm das Biirgerrecht der heimatlichen Stadtgemeinde gewdhrte.
Daneben konnte er aber auch noch den besonderen Schutz eines aus-
landischen Herrschers erwerben. Die hieriiber ausgestellten Privi-
legien lauten teils auf den Namen eines einzelnen Kaufmanns?), teils

1) Vgl. Adolf Schaube, Handelsgeschichte der romanischen Vélker des Mit-
telmeergebietes bis zum Ende der Kreuzziige. Miinchen-Berlin 1906. Fir
Marseille dort vor allem S. 201 ff.

Genua, Venedig und Pisa hatten im Gegensatz zu Marseille eigene Quar-
tiere.

% Hansisches Urkundenbuch (HUB), Bd. I, Nr. 89, 90, 95, 100, 103—106, 159.

"
—
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auf den Namen einer Stadtgemeinde und die Gesamtheit ihrer
Biirger?). Vor allem die Koénige von England haben in ihrem Be-
streben, fremden Handel in ihr Land zu ziehen, von der Méglichkeit
solcher Privilegien weitgehend Gebrauch gemacht. Die dabei iibliche
Formel lautete um die Mitte des 13. Jahrhunderts, daB die Kaufleute
in protectionem el defensionem des Konigs®) oder noch weitergehend
in protectionem el defensionem nostram et salvum el securum con-
ductum nostrum® genommen werden. Dabei erstreckten sich der
Schutz und das sichere Geleit, wie mehrfach ausdriicklich hervorgeho-
ben wird, nicht nur auf die Person des Kaufmanns und seine Waren,
sondern auch auf sein Schiff?). Sollte damit nicht das Recht verbunden
gewesen sein, auch das konigliche Schutzzeichen, den weiBen Gon-
fanon, zu fiihren? Die Bestimmung des Hamburger Seerechts, daB im
Falle der Gefahr der rote Fliiger niedergeholt werden diirfe, scheint
diese Annahme zu bestéatigen. Denn ohne das gleichzeitige Vorheifien
eines anderen Schutzzeichens ware das Niederholen des kaiserlichen
Schutzzeichens zwedklos gewesen.

Wir werden im zweiten Teil dieser Arbeit sehen, welche Folge-
rungen sich aus der Annahme der gleichzeitigen Fiihrung eines roten
und weillen Gonfanons auf deutschen Schiffen fiir die deutsche Flaggen-
geschichte ergeben.

Schluf

Fassen wir das Ergebnis der bisherigen Untersuchung zusammen,
so laBt sich folgendes feststellen:

Neben dem auf gemeingermanischem Boden erwachsenen Friedens-
kreuz hat es seit der Mitte des 12. Jahrhunderts in den Staaten Nord-
westeuropas eine zweite Art von Friedenszeichen gegeben, deren

4) HUB, Bd.I, Nr. 79, 91, 92, 101, 110.

%) So in dem Privileg Kénig Heinrichs III. fiir die Stadt Hamburg vom
25. Okt. 1252 (HUB, Band I, Nr. 444). Der Wortlaut des Textes wurde mir
freundlicherweise von dem Public Record Office in London zur Ver-
fiugung gestellt.

°) Privileg Heinrichs IIL. fiir die Stadt Lilbeck vom 11.Mai 1258 (HUB.,
Band I, Nr. 508).

) HUB, Bd. I, Nr. 91, 92, 95, 104, 105, 106, 159.
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Entstehung auf orientalische Vorbilder zuriickgeht. Es handelt sich
um Flaggen, die in ihrer Form den ritterlichen Gonfanons nachgebil-
det waren und die in ihrer Farbe mit den von den Herrschern persén-
lich gefiihrten Gonfanons iibereinstimmten. In Deutschland, Frank-
reich und Ddnemark waren diese Flaggen rot, in England weiB, in
Flandern vielleicht griin, moglicherweise aber auch rot. Diese Flaggen
wurden von den Handelsschiffen im Topp des Mastes gefiihrt. Nach-
weisbar sind sie in der Seeschiffahrt seit dem Anfang des 13. Jahr-
hunderts.

Dem riickblickenden Betrachter mag dies alles etwas primitiv er-
scheinen. Und zweifellos war dieser erste Brauch einfarbiger Flaggen
wegen der geringen Zahl der zur Verfiigung stehenden Farben nicht
entwicklungsfahig. Aber wir diirfen nicht vergessen, daB auch die
Struktur des westeuropdischen Seehandels im 12. Jahrhundert zu-
ndchst noch recht primitiv war. Er war in verschiedene Verkehrskreise
aufgeteilt, die zwar aneinander grenzten, sich aber im allgemeinen
nicht liberschnitten?). Und soweit es sich nicht um reine Kiisten-
schiffahrt handelte, beschriankte sich der Verkehr iiberwiegend auf
die Verbindung mit der gerade gegeniiber liegenden Kiiste. Fiir diese
Form des Seehandels geniigten die einfarbigen Toppflaggen. Sie ge-
niigten vor allem fiir das um die Mitte des 12. Jahrhunderts wichtigste
Schiffahrtsgebiet zwischen Deutschland und England. Die roten Topp-
flaggen der deutschen und die weiien Toppflaggen der englischen
Schiffe standen sich hier mit geniigender Klarheit gegeniiber und
lieBen keinen Zweifel dariiber aufkommen, unter wessen Schutz das
Schiff fuhr.

In dem Augenblick freilich, als diese eng umgrenzten Verkehrs-
kreise gesprengt wurden und die Schiffahrt der westeuropdischen
Staaten zum internationalen Fernhandel bis in das Mittelmeer einer-
seits, bis an die Kiisten RuBlands anderseits {iberging, geniigten die
einfarbigen Flaggen nicht mehr. Eine differenziertere Art der Kenn-
zeichnung wurde notwendig, und das Mittel hierzu bot die Heraldik.

') Vgl. Walter Vogel a.a.O., S.98f.
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v

Bremer Silbermarken
als Zahlungsmittel im Spitmittelalter

Von Rudolf Dehnke*)

Allgemeine Einfithrung

Die Bremer Silbermarken sind die iltesten von der Stadt selbst heraus-
gegebenen Zahlungsmittel gewesen. Dieses erste Geld war schon weit-
rdumig verbreitet und beliebt, lange bevor sie das Recht zum Prigen von
Miinzen erhielt.

Vorausgeschickt sei ein Hinweis, daB eine Silbermark im spiten Mittel-
alter ein Zahlungsmittel von erheblicher Kaufkraft war und in keiner Weise
ctwa mit unserer heutigen D-Mark gleichzusetzen ist. Die heute landliufige
Meinung kommt in einem Zeitungsaufsatz jiingster Zeit zum Ausdruck:
,»Wer alte Urkunden studiert, ist immer wieder iiberrascht, zu sehen, wie
niedrig doch, nach unseren Begriffen, das Geld im Kurs stand. So verkaufte
die Benediktinerabtei Laach im Jahre 1241 an die Primonstratenserabtei
Rommersdorf bei Neuwied 103 Morgen ihres besten, fruchtbaren Acker-
landes fiir nur 200 kolnische Mark. Sie wurden zum Kernbesitz von Rom-
mersdorf und tragen heute noch die Bezeichnung ,die hundert Morgen.*
Tatsichlich kommt aber in diesem Kaufpreis von 200 Silbermark fiir
103 Morgen besten Ackerlandes gerade die Hochwertigkeit des damaligen
Geldes zum Ausdruck. Wenn wir den heutigen Wert eines Morgens besten
Ackerlandes zu rund 2500 bis 3000 DM rechnen, ergibt sich fiir die kélni-
sche Mark von 1241 ein Wert von etwa 1250 bis 1550 DM unserer Tage.
Die Silbermarken waren also Grof3geld, das in einer Zeit, als es noch kein
Bankwesen gab, fiir Grundstiickskiufe sowie fiir den GroB- und Fernhandel
von ausschlaggebender Bedeutung gewesen ist.

Wie kam es nun zur Herausgabe solcher Silbermarken durch die Stadt
Bremen, ehe sie selbst das Miinzrecht besal ? Bevor wir diese Frage beant-

*) Der Verfasser dieses Beitrages bearbeitet seit der Bergung von zwei groBien Silbet-
barrenfunden in Peine wihrend der Jahre 1954 und 1956 den Problemkreis des spitmittel-
alterlichen Barrensilbers und bereitet cine Monographie iiber diesen Gegenstand vor. Die
hier dargebotene Behandlung der Bremer Silbermarken ist ein Auszug aus den umfassenden
Ergebnissen der groBeren Arbeit, und daher miissen manche Beweisméglichkeiten der
spateren Monographie tiberlassen bleiben. Schon eingangs wird unter diesen Umstinden
um Nachsicht gebeten, dall gelegentlich cine Frage mit dem Hinweis auf Forschungs-
ergebnisse aus jenen Untersuchungen beantwortet wird. Trotz dicser Einschrinkung
glaubte der Verfasser, die Bitte des Herausgebers auf Behandlung der frithen Bremer
Silbermarken im Rahmen dieser Festschrift erfillen zu sollen.
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worten kénnen, miissen wir einen kurzen Riickblick auf die Entwicklung
des frithen Geldwesens im deutschen Raume werfen.

Heute iibt ausschlieBlich die Bundesrepublik innerhalb ihrer politischen
Grenzen das Minzrecht aus. Schon im Romischen Reiche und auch im
Reiche Karls des GroBlen war das Minzrecht alleiniges Hoheitsrecht des
Landesherren. Die Nachfolger Karls begannen jedoch, Miinzrechte an
GroBe des Reiches zu verleihen, und in den Jahrhunderten bis zu den Stau-
fern erhielten {iber die weltlichen und geistlichen Fiirsten hinaus zahlreiche
Abteien und schlieBlich auch Reichsstidte das Recht, Miinzen zu prigen.

Bereits in der Urkunde Koénig Arnulfs vom Jahre 888 wurden dem
hamburgisch-bremischen Erzbischof Rimbert das Miinz- und das Markt-
recht fiir Bremen verliehen. Kaiser Otto I. hat dann im Jahre 965 seinem
friheren Kanzler, dem Erzbischof Adaldag von Bremen, die gleichen
Rechte bestitigt. In den folgenden Jahrhunderten wurden den Bremer Erz-
bischéfen die genannten Rechte wiederholt erneuert. So war das Miinzrecht
jahrhundertelang stets ein Privileg der Erzbischofe, und die Stadt selbst
erlangte erst im 14. Jahrhundert einen maBgebenden EinfluB auf die Miinze.
Im Jahre 1369 verpfindete nimlich Erzbischof Albert auf Lebenszeit die
Miinze an die Stadt Bremen. Damit kam die Stadt erstmalig in den Besitz des
zeitweiligen Miinzrechtes. Doch bis zur endgiiltigen Verleihung der Miinz-
hoheit an die Stadt im Jahre 1541 durch Kaiser Karl V. vergingen dann
noch fast zwei Jahrhunderte. Von 1369 ab erlangte Bremen allerdings hiufig
den Pfandbesitz iiber die Miinze und erreichte hinfort auch in den Zeiten,
in denen die Erzbischife das Minzrecht selbst ausiibten, einen gewissen
EinfluB} auf das Minzgeschaft.

Seit Karl dem Groflen war im Reichsgebiet ausschlieBlich Silber als Miinz-
metall im Gebrauch, bis um die Mitte des 14. Jahrhunderts neben das Silber
das Gold zur Ausprigung der Gulden trat. Der Denar oder Pfennig ist
von den Tagen Karls an wihrend des Mittelalters die allgemein {ibliche
Miinze gewesen. Je 12 Pfennige bildeten einen Schilling. Der Schilling blieb
jedoch bis um 1300 lediglich eine Zihleinheit, und wurde erst von da ab als
besondere Miinze ausgeprigt.

Auch die Bremer Erzbischofe haben von Adaldag (936—988 n. Chr.) ab
Pfennige prigen lassen. Zwischen den von den zahlreichen Miinzherren des
Mittelalters herausgegebenen Pfennigsorten bildeten sich im Laufe der Zeit
Wertunterschiede heraus, die sich heute nur teilweise rekonstruieren lassen.
Jedenfalls gilt fiir den mittelalterlichen Pfennig das gleiche, was eingangs
bereits fiir die Silbermarken gesagt wurde: sein Wert war damals wesentlich
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hoher als heutzutage. Um einen Begriff fiir die Kaufkraft der Pfennige im
Spitmittelalter zu geben, sei hier erwihnt, dall gegen 1260 die Liibecker
Silbermark 40 libische Schilling oder 480 liibische Pfennig kostete. Da die
Liibecker Silbermark zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich der Kélner Silbet-
mark gleichwertig gewesen ist, entsprachen bei Beriicksichtigung des oben
veranschlagten heutigen Gegenwertes von 1250 bis 1550 DM fiir die
Kolner Mark um 1240 dem Lubecker Pfennig jener Zeit etwa 2,60 bis
3,25 DM unserer heutigen Wihrung. Aullerdem hatten die Pfennige seit
den Zeiten Karls des Grollen schon erheblich an Wert verloren, so dal} die
frithesten Pfennige der Bremer Erzbischofe aus dem 10. Jahrhundert eine
weit hohere Kaufkraft besessen haben werden als die Liibecker Pfennige des
13. Jahrhunderts.

Wie bereits erwihnt, muBlten sich die Bremer vor 1369 im Erzbistum des
landesherrlichen Miinzgeldes bedienen, auf das die Stadt bis dahin keinetlei
Einflul} besaB3. Selbstverstindlich haben die Erzbischife genauso wie die
damaligen Landesherren allgemein aus ihrem Miinzrecht moglichst hohen
Gewinn gezogen. Die Miinzen kamen nicht zum Metallwert in Umlauf,
sondern auf den Metallwert wurden die Kosten des Miinzprigens und dazu
ein Schlagschatz als Gewinn fiir den Miinzherren aufgeschlagen. Dieser
Miinzaufschlag betrug im allgemeinen im 13. und 14. Jahrhundert zwischen
9 und 15%, des Nennwertes. Weiter hatte sich der Brauch entwickelt, die
jeweils giiltige Miinzsorte nach einer gewissen Zeit, zumeist nach Ablauf
eines Jahres, abzurufen, d. h. auBer Kurs zu setzen. Die bisherigen Pfennige
multen dann in einer bestimmten Frist gegen neu herausgegebene Pfennige
eingetauscht werden, und zwar mit einem Verlust von 259, oder mehr. Geld,
das in einem Spartopf gehortet und nicht zu den festgesetzten Terminen
umgetauscht wurde, verlor ohne Zutun des Eigentiimers einen groBen Teil
seines Wertes.

Besonders lastig und verlustreich war die Notwendigkeit, auf Reisen stets
in jedem einzelnen Minzbezirk einen Teil des mitgefithrten Geldes zu einem
Zwangskurs in den von den Miinzherren betriebenen Wechselstuben gegen
ortsiibliche Pfennige einzutauschen. Um die Verluste moglichst in Grenzen
zu halten, bildete sich daher die Gewohnheit heraus, auf Reisen eine gewisse
Menge Robhsilber mitzufithren und sich dafiir jeweils in einem Miinzgebiet
die benotigten Pfennige auszahlen zu lassen. Ganz allgemein galt nimlich
offenbar der in englischen Quellen des 13. Jahrhunderts auch urkundlich
tiberlieferte Grundsatz, Silber nach einer festen Relation proportional seiner
Menge und seinem Feingehalte in jede Pfennigsorte umzutauschen. Das ver-
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lustreiche Wechseln einer Pfennigsorte gegen eine andere zu oft sehr ungiin-

stigen Zwangskursen wurde auf diese Weise umgangen.

So war in groben Ziigen die Wihrungslage im 12. Jahrhundert, als die
erstarkenden Handelsstidte der Ausbeutung durch die Miinzherren tiber-
driissig wurden. Da sie noch keinen EinfluB auf das Minzwesen nehmen
konnten, begannen sie, von sich aus Barrensilber herzustellen und zum
Silberwert in Umlauf zu setzen. Das Barrensilber sollte einen doppelten
Zweck erfillen:

1. dem Biirger ein wertbestindiges Zahlungsmittel in die Hand zu geben und
damit die Verluste durch die MaBnahmen der Miinzherren in gewissen
Grenzen zu halten und

2. neben den Pfennigen hochwertige Zahlungsmittel zu schaffen, damit fiir
Steuerzwecke, fiir Grundstiickskdufe und fiir den Grof3- und Fernhandel
sowohl im Inlande wie im internationalen Verkehr verlifiliches und amt-
lich verbiirgtes Grof3igeld zur Verfiigung stand.

Selbstverstindlich stieB3 diese Entwicklung, die die Einnahmen der Miinz-
stitten erheblich schmilerte, auf den Widerstand der Miinzherren. Diese
erreichten dann auch, da3 mehrfach kaiserliche Verordnungen, durch Hein-
rich VIL im Jahre 1231 und durch FriedrichII. im Jahre 1232, die Benutzung
ungemiinzten Silbers im Handelsverkehr untersagten. Doch konnten auch
diese Verordnungen nicht viel gegen das Anwachsen des Barrensilber-
verkehrs ausrichten.

Die Herausgabe des Barrensilbers von seiten deutscher Stidte im Spit-
mittelalter ist somit als echtes Zeugnis fir die damals bereits erreichte
Selbstindigkeit der Stidte und fiir ihre auf das Wohl der Biirger gerichteten
Bemiihungen zu werten, Bremen hat sich wiirdig in den Kreis der Barren-
silber herausgebenden Stidte eingereiht und Bremer Silbermarken in Um-
lauf gesetzt, die iiber ein Jahrhundert in nah und fern beliebte und verlal3-
liche Zahlungsmittel gewesen sind.

Die ilteste Erwihnung einer Mark Silber in Bremer Urkunden liegt aus
dem Jahre 1189 vor?). Doch sind bis 1200 in urkundlich bezeugten Geld-
geschiften noch die Pfennige oder das Dutzend Pfennige, der Schilling,
bzw. der solidus denariorum die Regel. Mit dem Beginn des 13. Jahrhunderts
indert sich das Bild, und bald wurde fiir mehr als 1'/, Jahthunderte Gber-
wiegend nach marca argenti gerechnet. Zunichst benutzte man nur die
allgemeine Bezeichnung ,,Mark Silbet* oder marca argenti. Diese Angabe

1) Bremer Urk, Buch (fortan BrUB) I, Nr. 76.
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war also wohl eindeutig. Aber 1238 spricht man erstmalig von marcae argenti
secundum pondus Bremense®), und 1243 werden marcae argenti secundum valoren:
et pondus Bremense®) genannt. Diese Angaben mit ausdriicklicher Betonung
des zweiten Feingehaltes und des Bremer Gewichtes lassen erkennen, dal3
inzwischen offenbar mehrere Silbermarken in Bremen gebriuchlich gewor-
den waren und die gemeinte Silberart genau bezeichnet werden mufite, um
Verwechslungen zu vermeiden. Von 1260 ab wurden Vertriage fast aus-
schlieBlich auf warcae Bremensis ponderis et argenti abgeschlossen, oder es heil3t
in den deutschsprachigen Urkunden marken bremer Sulvers unde Wichte. An-
stelle dieser Bremer Formulierungen heiflt es sonst in Niederdeutschland
normalerweisc etwa marca argenti brunsvicensis ponderis et valoris oder zu
deutsch Marc sulver brunswikescher wichte und witte. Gewicht und Feingehalt
(witte) der Silbermarken wird 6rtlich also verschieden gewesen sein, und es
gab, wie aus der Betonung marca argenti secundum valorem et pondus Bremense
hervorgeht, in Bremen wie in anderen Stadten Silbermarken mit verschie-
denen Feingehalten nebeneinander. Die Bremer Silbermark zweiter Sorte ist
das Zahlungsmittel gewesen, das im deutschen Umkreise der Hansestadt im
niedersichsischen Raume — besonders in Hannover und Hameln — aber
auch dariiber hinaus und bis nach Westfalen hinein sehr beliebt wurde.
AuBerdem hat es aber wohl wihrend der ganzen Zeit, in der das Barren-
silber in Gebrauch war, auch eine Bremer Silbermark erster Giite gegeben.
Diese Silbermark wurde als marca puri argenti oder Mark lodbigen sulvers
bezeichnet. Das Silber dieser Mark war lingere Zeit zwar nicht rein, aber
doch ungemischt.

Fiir unsere weiteren Betrachtungen haben wir also festzuhalten, dal3 in
Bremen zwei einheimische Silbermarken gebriuchlich wurden. Die Silber-
mark erster Giite werden wir hinfort als Bremer 16tige Mark oder abge-
kiirzt als Br. I und die Silbermark zweiter Giite als Bremer Mark oder
abgekiirzt als Br. IT bezeichnen.

*

Bevor wir uns eingehend mit der Entwicklung der Bremer Silbermarken
beschiftigen kénnen, miissen vorerst zwei grundlegende Fragen erortert
werden:

1. die Frage der Gewichte und
2. die Frage der Feingehalte.

%) BrUB I, Nr. 208.
3) BrUB I, Nr. 221.
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Eine ,,Mark Silber” war eine Silbermenge im Gewicht einer Mark. Die
Bezeichnung ,,Mark* tritt uns im Mittelalter in den Bedeutungen ,,Gewichts-
einheit und ,,Wihrungseinheit* entgegen, wobei zu beriicksichtigen ist,
daf die entsprechenden Wihrungseinheiten alle urspriinglich auf einer Ge-
wichtseinheit mit dem Namen ,,Mark* fuBBten.

Das Hauptgewicht, das im mittelalterlichen Deutschen Reiche benutzt
wurde, war die Kélner Mark. Die Kélner Mark ist in Koln bereits im Jahre
1045 urkundlich belegt*). Nach der Ansicht des Altmeisters der Numismatik,
Luschin von Ebengreuth, ist die Mark im skandinavischen Norden wihrend
der Wikingerzeit entstanden, wo wie im iibrigen Europa bis dahin das
romische Pfundgewicht benutzt wurde?). Die Kolner Kaufleute werden die
Mark in England kennengelernt und iibernommen haben. Das absolute
Gewicht der Kolner Mark im Mittelalter ist bislang nicht mit hinreichender
Genauigkeit zu ermitteln gewesen®). Die preullische MaB- und Gewichts-
ordnung von 1816 setzte die Mark zu 233,8555 ¢ fest, und mit diesem
Betrag diente sie von 1837 bis 1857 als Miinzmark der deutschen Zoll-
vereinsstaaten. Grote?) hat die GréBe der Koélner Mark seit dem 16. Jahr-
hundert mit 233,095 bis 234,068 g angegeben.

Nun ist die wichtigste Bedingung, die eine Gewichtseinheit von intet-
nationalem Rang, wie die Kolner Mark des Mittelalters, zu erfillen hatte,
eine leichte Verrechnungsmdoglichkeit mit anderen im zwischenstaatlichen
Verkehr damals ublichen Gewichten. Da alle europiischen Gewichte des
Mittelalters auf irgendwelche Weise aus dem romischen Pfunde hervor-
gegangen waren und zu diesem in einfachen Wertbeziehungen standen, mul3
auch die Kolner Mark in jener Zeit zum romischen Pfunde eine klare Rela-
tion besessen haben. AuBBerdem wird sich das Gewicht der Kolner Mark im
Laufe der Jahrhunderte kaum wesentlich verindert haben, wenn wir die
bekannte Tatsache beriicksichtigen, daBl man ganz allgemein sehr zih an
iberlieferten Mafen festzuhalten pflegte, wenn nicht besondere Griinde
zum absichtlichen Andern eintraten.

Das romische Pfund wird von franzosischen Forschern in der Regel auf
326,337 g angesetzt, so daB uns das in Paris gebrauchte Pfund von Troyes
zu 367,130 g als °/; des romischen Pfundes und die Pariser Mark von Troyes

%) A. Luschin von Ebengreuth, Allgemeine Miinzkunde und Geldgeschichte, 2. Aufl.,
1926, S. 163.

5 Luschin v. E,, a. a. O., S. 162,

8) Luschin v. E., a. a. O., S. 163.

") Miinzstudien 111, 1862/1863, S. 1 f.: Die numismatische Metrologie.
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zu 244,753 g als 3/, des romischen Pfundes entgegentreten. Da die beiden
letztgenannten Pariser Gewichte besonders zuverlissig iiberliefert sind,
konnen wir den erwihnten Betrag des romischen Pfundes als gesichert
voraussctzen,

Wenn wir nun die Beziehung der Kélner Mark zum romischen Pfunde
untersuchen, so ergibt sich, daB zwar nicht bei Benutzung des im 19. Jaht-
hundert iiblichen Gewichtes zu 233,8555 g, wohl aber bei Verwendung
eines um nur rund %/, g von diesem Betrage abweichenden Wertes zu
233,098 g die cinfache Relation 5 : 7 zwischen den beiden Gewichtseinheiten
bestanden hat.

Fir die Kolner Mark wollen wir daher 233,098 g als das mit grofer
Wahrscheinlichkeit im Mittelalter iiblich gewesene Gewicht festhalten. Bei
der weiter unten erfolgenden Behandlung mehrerer Fundstiicke von Silber-
barren werden wir erkennen konnen, wie sich dieser Gewichtsbetrag der
Kélner Mark in der Praxis bewihrt. Im iibrigen sei hier erwihnt, dafl ein
cinziger der bislang vorliegenden Silberbarren aus dem 13,/14. Jahrhundert
genau das Gewicht der Kélner Mark besitzt. Es handelt sich um ein Stiick
aus Sonneborn, Kr. Gotha®), das mit 233,10 g gewogen ist und einen Stem-
pel mit einem steigenden Léwen im Wappenschild trigt. Der Ausgabeort
des Barrens ist unbekannt.

Die Kélner Mark wurde unterteilt in 4 Vierding oder Ferding, in 16 Lot,
in 64 Quentchen oder Quentin, in 256 Richtpfennige oder in 288 Grin.

Als groBere Wihrungseinheit war seit Karl dem GroBen das Pfund Pfen-
nige lblich, da Karl aus dem von ihm neu eingefiihrten karolingischen
Gewichtspfund zu #/; des rémischen Pfundes mit 435,116 g 20 Schilling =
240 Pfennig prigen lieB. Das Pfund Pfennige zu 20 Schilling gibt es in Eng-
land noch heute. Auch in Bremen war es lange Zeit als RechengrofBe in
Gebrauch, und sogar noch 1491 wurde im Amtsprivilegium der Schneider
als hochste durch das Amt zu verhiingende Strafe eyn half punt genannt®).
Die Rechnung nach Miinzpfunden wurde besonders im 6stlichen Nieder-
sachsen noch lange Zeit geiibt; aber im sonstigen Deutschland und auch in
Bremen kam vielfach die Rechnung nach Zahlmarken, warcae denariorum, auf,
Die Pfennigmarken waren allerdings landschaftlich verschieden. In West-
falen galt eine Mark Pfennige zu 12 Schilling, in Oldenburg und wahr-
scheinlich zunichst auch in Bremen eine solche zu 10 Schilling und schlieB-

§) Havernick in den Blittern f. Miinzfreunde, 1939, S, 240 f.
*) Hermann Jungk, Die Bremischen Miinzen, Bremen 1875, S. 42.
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lich in Liibeck cine zu 16 Schilling. Fiir Hannover bildete sich im 14. Jahr-
hundert eine Pfennigmark zu 24 Schilling heraus, und gleichzeitig biirgerte
sich in Bremen die Mark zu 32 Schilling oder zu 32 Grote mit je 12 Pfen-
nigen ein.

Die Frage der Feingehalte des Silbers im Mittelalter war bislang ebenso-
wenig gelost wie die Frage nach dem genauen Gewicht der Kolner Mark.
Man ging ganz allgemein grundsitzlich von der Annahme aus, daB die
Technik des Mittelalters ,,primitiv‘* gewesen sei und die Silberbrenner jener
Zeit weder reines Silber herzustellen verstanden hitten noch in der Lage
gewesen seien, einen geforderten Sollfeingehalt mit ciniger Genauigkeit zu
treffen. So sagt beispielsweise Buck??): ,,Ich wiederhole hier die bekannte
Tatsache, daB} die unentwickelte Technik des Mittelalters nicht imstande
war, ein wirklich reines Silber herzustellen, dal3 vielmehr beim Brennen
immer ein unedler Rest blieb, der bei einer Mark plus minus ein Lot aus-
machen mochte.* Diese Behauptung besagt also, daf3 die Silberbrenner einen
Sollfeingehalt nur mit einem Fehler von =41/, oder von 4+ 6,259, erreichen
konnten. Tatsichlich liegen die Dinge anders.

Das im Mittelalter als Feinsilber bezeichnete Metall war allerdings nicht
chemisch reines Silber mit 1000°/,, Ag). Solch chemisch reines Silber
liBt sich aber auch heute im GroBen nur unter erheblichem Substanzverlust
herstellen, wenn man nicht den ebenfalls sehr kostspieligen Weg der elektro-
lytischen Gewinnung wihlen will. Sobald sich nimlich das Metall in fliissi-
gem Zustand befindet, verdampft ein Teil davon und geht verloren, und
beim Erstarrungsvorgang gibt das Silber den beim Schmelzen reichlich
aufgenommenen Sauerstoff explosionsartig ab. Bei diesem sogenannten
,,Spratzen* werden kleine Metallteile aus unverschlossenen Gefillen hinaus-
geschleudert.

Die Beschrinkung der mittelalterlichen Silberbrenner auf eine obere
Grenze des Feinbrennens ist durchaus als MaBnahme technisch geiibter
Fachleute anzusprechen. Besonders spricht die Beobachtung dafur, daf} es
ihnen nicht nur im Gebiet des Deutschen Reiches, sondern im europiischen
Bereich gelungen zu sein scheint, als obere Grenze des Feinbrennens und
somit als absoluten Feingehaltswert des von ihnen als ,,Feinsilber® bezeich-

10) Heinrich Buck, Das Geld- und Miinzwesen der Stidte in den Landen Hannover und
Braunschweig, 1935, S. 13, Anm. 36.
1) Ag— chemisches Zeichen fiir Silber = argentum.



Bremer Silbermarken als Zahlungsmittel im Spatmittelalter 143

neten Metalles einen festen Betrag mit erstaunlicher Genauigkeit einzuhal-
ten. Dieser Fixpunkt ist der Feingehalt von 9609/, Ag. Es ist hier nicht
der Ort, diese Erkenntnis durch zahlreiche vorliegende Belege zu unter-
mauern. Doch wird bei der Behandlung der Bremer Silbermarken noch
Gelegenheit sein, das Vorstehende zu iiberpriifen.

Das deutsche argentum purum oder lodige sulver des 13. Jahrhunderts ist
jedenfalls Silber mit dem absoluten Feingehalt von 960°,, Ag gewesen.
Aus einem englischen Urkundenbeleg?) geht hervor, daB dieses deutsche
Silber auch im internationalen Rahmen als gleichwertig mit anderen als
unvermischt erprobten und geltenden Silbersorten anerkannt wurde.

Unvermischtes Silber bezeichnete man in Deutschland als lolstig, d. h.,
auf eine Gewichtsmark kamen volle 16 Lot wFeinsilbers® zu 9600/, Ag.
Die Marken puri argenti waren aber auch schon im 13. Jahrhundert nicht
untereinander gleichwertig, da jede einzelne nach dem Gebrauch ihrer her-
ausgebenden Stadt jeweils zum vorgeschriebenen Gewicht von 16 Lot, von
15 Lot o. 4. abgewogen wurde. Das nicht als létig oder purum bezeichnete
Silber oder das sogenannte argentum secundum war sicherlich bereits im
13. Jahrhundert absichtlich gemischt.

Nunmehr kénnen wir beginnen, uns die Bremer Silbermarken und ihre
Entwicklung niher anzusehen. Es ist wohl bezeichnend, daB uns fast nur
auswirtige Urkunden die Moglichkeiten geben, ein Bild der Bremer Silber-
marken zu gewinnen. In der Stadt selbst waren sie offenbar so gang und
gibe, dal es unnétig war, ihren Preis in Pfennigen oder ihr Verhiltnis zu
anderen Wihrungseinheiten urkundlich zu nennen.

Das 13. Jahrhundert
Die Zeitstufe 1260—1272

In einer Miinzmeisterbestallung vom Jahre 1265 durch den Mindener
Bischof Kono von Diepholz tritt uns die Bremer Mark in Zusammenhang
mit genauen MiinzfuBangaben entgegen. Die Miinzvorschrift lautet : Denarii
talis erunt, ponderis et puritate, ut quingue fertones in pondere marca examinati
argenti efficiant, si conflentur. Item 27 solidi et 3 denarii unam marcam ponderabunt.

1%) Charles Johnson, The De Moneta of Nicholas Oresme, London 1956, S. 50 f., aus
dem Red Book der Regicrungszeit Heinrichs IT1, — 1216—1272 —.
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Item 24 solidi pro usuali marca sive gravium denariornm sive Bremensis argenti
recipientur et solventur’?). Die Pfennige sollten nach Schrot und Korn so sein,
daB 5 Ferding (also 11/, Gewichtsmark) im Gewicht eine Mark gepriiften
Silbers enthielten, wenn sie zusammengeschmolzen und gelautert wurden.
Weiter sollten 27 Schilling und 3 Pfennig (= 327 Pfennig) eine Mark wiegen.
Weiter sollte jeder 24 Schilling fiir eine iibliche Mark sowohl der schweren
Pfennige') wie des Bremer Silbers geben und nehmen.

Zunichst einmal geht aus der Quelle hervor, daB die Bremer Mark im
Mindener Bereich ein gingiges Zahlungsmittel war. Wir haben unter diesem
Bremer Silber das argentum secundum,also gemischtes Silber, zu verstehen. Die
Hohe des Feinsilbergewichtes fiir diese Mark ist leider nur auf Umwegen
zu erschlieBen.

Minden licgt am Rande des zentralen westfilischen Raumes, in dem die
sogenannten ,,schweren Pfennige® im Werte der englischen Sterlinge zu
Hause waren. Die Mindener Pfennige waren leichter als die westfilischen
Pfennige, aber wohl nicht so leicht wie die gleichzeitigen Liibecker Pfennige.
In unserer Quelle wird die Bremer Mark mit einer in Minden iiblichen Mark
schwerer westfilischer Pfennige gleichgesetzt. Normal wurde — wie oben
erwihnt — in Westfalen eine Zihlmark zu 12 Schilling schwerer Pfennige
gerechnet. Eine solche Zahlmark wird in der Mindener Urkunde nicht ge-
meint sein, sondern eher eine zu 10 Schilling, wie sie in Oldenburg gebriuch-
lich war?). Wir wissen nimlich, daB 1260 eine Mark Sterling (= 144 Ster-
ling) in Liibeck zu 36 libischen Schilling gerechnet wurde'®). Da 1265
andererseits 40 liibische Schilling fiir eine 16tige Mark gezahlt wurden®),
ergibt sich, daB eine Mark Sterling = einer westfilischen Zihlmark zu

364'016 — 12/, — 14,4000 Lot fein

gleichwertig gewesen sind. Dieses Feingewicht ist fiir die Bremer Mark in
jener Zeit aber entschieden zu hoch. Ein Feingewicht von 12 Lot fein, das
10 Schilling Sterlinge oder schwerer westfilischer Pfennige entsprach, ist
dagegen sehr wahrscheinlich. Dieser Betrag palit auch mit den Mindener

12 Schilling schwerer Pfennige damals mit

MiinzfuBvorschriften zusammen. Die Gewichtsmark der Mindener Pfennige
sollte 4/; einer Mark ,,gepriiften Silbers* enthalten. Da wir unter dem

13) Westfil. U. B. VI, Nr. 831.

14) In Westfalen im Werte der englischen Sterlinge gebriuchlich.

15) Jungk, a. a. O., S. 49.

16) Ferdinand H. Grautoff, Historische Schriften, Liibeck 1836, III. Band, S. 56.
17) Meckl. U. B. II, 1035.
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argentum examinatum vollstiges Silber zu 16 Lot fein die Mark anzunehmen

haben, wird die Mark der Mindener Pfennige eine Feinsilbermenge von
yzs%:w,sooo Lot fein gehabt haben. Bei 960%/,, Ag fiir 16l5tiges
Silber sind das 768°/,, Ag. Da 271/, Schilling oder 327 Pfennig aus der
Gewichtsmark dieses Silbers gemiinzt werden sollten, enthielt der einzelne

Pfennig
233,008 - 12,8000 233,098 -4 932,392 .
F="¢ ~ 327 — 5-327 ~ 1635 — »-/027gSilber

zu 960%,, Ag = 0,54746 g Silber zu 1000°/y, Ag.
Das Feingewicht von 24 Schilling dieser Pfennige betrug:

24 64-24-4 ;
F =124/ .= 5100 — eue) . — 11148/, . — 11,2734 Lot fein.

Der Nennwert der Pfennige lag héher, und zwar so, daB3 24 Schilling einer
Bremer Mark zu vermutlich 12 Lot fein entsprachen. Die Differenz zwischen
Nennwert und Silberwert von 24 Schilling machte dann 0,7266 Lot fein oder
6,0550%, des Nennwertes aus. Diese Hohe des Miinzaufschlages ist gut mog-
lich, wenn man bedenkt, daf3 die Sterlinge damals mit 59, und die Pfennige
der stadteigenen Miinze in Libeck 1250 mit 2,709%, Aufschlag in Prozenten
des Nennwertes ausgegeben wurden.

Wir diirfen daher das Feingewicht der Bremer Mark um 1265 zu 12 Lot
fein und den Feingehalt seines Silbers zu 12 Lot ,,Feinsilber** auf die Mark =
720%/yy Ag vermuten. Die Bremer Mark hitte dann 1265 gegolten: 24 Min-
dener Schilling, 10 Schilling schwerer westfalischer Pfennige oder 10 Sch.
Sterlinge = 120 Sterling oder andererseits 30 litbische Schilling.

Nun wurden 1266 in Frankreich von Konig Ludwig IX., dem Heiligen,
die ersten Groschenmiinzen, die sogenannten Turnosen?®), geprigt. Diese
franzosischen Groschenmiinzen haben sehr schnell Eingang in Deutschland

gefunden und wurden auch fiir die bremische Wihrungsentwicklung von
groBer Bedeutung.

Die Turnosen Ludwigs des Heiligen wurden zu 58 Stiick aus der Pariser
Mark von Troyes ausgebracht. Trotz bisher gegenteiliger Angaben sind
die iltesten Turnosen aus ,,Feinsilber zu 960°/,, Ag geschlagen worden.
Das wird durch ein franzésisches Miinzfachbuch aus dem 15. Jahrhundert??)
und durch einevorliegende chemische Analyse, die den Gehalt von 9570/, Ag

18) Nach der franzdsischen Bezeichnung gros fournois wegen ihrer Priagestadt Tours.

19y De Wailly, Recherches sur le systéme monétaire de saint Louis, in Mémoires de I institut
empérial de France, Académie des inscriptions et belles-lettres, Tome 21™¢, Paris 1857, 8. 122,
Anm. 1.
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ergab, nachgewiesen. Wahrscheinlich wurde eine Pariser Feinsilbermark mit
56 der iltesten Turnosen bezahlt. Der dann gerechnete Miinzaufschlag von
3,459, des Nennwertes ist diesen groBen Stiicken im Gewicht von 4,22 ¢
im Vergleich zu den in Deutschland iiblichen Aufschligen bei den Pfennigen
durchaus angemessen.

Da die Pariser Mark mit 244,753 ¢ zur Kolner Mark im Verhiltnis 21:20
stand, entsprach einem Preis von 56 Turnosen fiir die Pariser Mark Fein-
silber der Preis von 531/, Turnosen fiir die Kélner Mark Feinsilber. Da an-
dererseits die letztere nach den erwihnten Libecker Zeugnissen von 1260
und 1265 mit 160 englischen Sterlingen wertgleich war, haben 1266 offenbar
531/, Turnosen dem Werte von 160 Sterlingen entsprochen. Dann galt ein
Turnose gleich 3 Sterlingen. Dazu palit gut, dal} in der zweiten Hilfte des
13. Jahrhunderts besonders in Flandern, Brabant, Luxemburg usw. der
Sterling zu 3 dortigen ,,Groten® gerechnet wurde??). Die genannten Groten
waren Nachprigungen der franzésischen Turnosen.

Wenn demnach die 1616tige Silbermark 53!/, Turnosen entsprach, so wird
die Bremer Mark zu 12 Lot fein mit 40 Turnosen der Zeit um 1266 wert-
gleich gewesen sein.

Schon diese Erorterungen zu dem iltesten greifbaren Wert der Bremer
Mark lassen die Einfigung derselben in die internationalen Wihrungs-

beziehungen erkennen.

Die Zeitstufe 1273—1289

Aus der Liineburger Saline wurde 1276 eine Rente zu 50 Mark Bremer
Silbers an zwei Kloster in Liibeck verkauft®). Jede dieser Marken sollte mit
28 liib. Schilling bezahlt werden kénnen, und tatsichlich sind nach Aus-
weis der noch vorhandenen Klosterrechnungen die Rentenbetrige bis 1623
in dieser Form gezahlt worden. Die Mark Bremer Silbers hat jedenfalls 1276
den Wert von 28 liib. Schilling gehabt. Spiter hat sich das selbstverstindlich
geindert, wenn auch in der erwihnten Rentenpraxis fast 350 Jahre an dem
urkundlich vereinbarten Ersatzwert in liibischen Pfennigen starr festgehal-

ten worden ist??).
Leider konnen wir aber aus dem Preise der Bremer Mark zu 28 liib. Schil-

20) Wilhelm Jesse, Der Wendische Miinzverein, Quellen und Darstellungen zur hansi-
schen Geschichte, N. F. Bd. VI, Liibeck 1928, S. 81.

My Liab. U, B. 1, S. 346.

22) Jungk, a. a. O., S, 46.
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ling im Jahre 1276 keine Riickschliisse auf das Feingewicht der Mark ziehen,
da man berechtigte Zweifel am Fortbestehen des Liibecker MiinzfuBes von
1260/1265 bis in diese Zeit haben muf.

Dagegen hilft uns eine Hoyer Urkunde aus dem Jahre 1284 weiter. Damals
versprach jemand eine Zahlung von novem Marcis puri argenti, quas solvemus
— examinato argento vel Bremensis argenti, ita videlicet, quod quaelibet marca argenti
solvatur quingue fertonibus et dimidio*®). Hier wird ausdricklich betont, dal3
51/, Ferding = 13/, Mark des Bremer Silbers fiir je eine marca examinati
argenti gezahlt werden sollten. Daraus folgt bei Voraussetzung von 16 Lot
fein fiir die marca examinati argenti das Feingewicht der Bremer Mark:
1285: Frr = 1_'6.’1‘1_8 = 128/, = 117/,; = 11,6364 Lot fein,

Wenn wir dieses Feingewicht schon fiir 1276 annehmen und den Preis von
28 liib. Schilling hierauf beziehen, so erhalten wir fiir die liibische 15tige
Mark zu 16 Lot fein den Preis von 38/, liib. Schilling. Die gegeniiber dem
Stande von 1265 eingetretene Wihrungsinderung, die sowohl in dem neuen
Feingewicht der Bremer Mark wie in dem neuen Preis in libischen Pfennigen
fiir die 1616tige Mark zum Ausdruck kommt, mul} einen besonderen Grund
haben. Er ist anscheinend in einer inzwischen eingetretenen Anderung der
englischen und franzoésischen Wihrungen zu suchen.

Im Jahre 1270 war dem verstorbenen Konig Ludwig IX., dem Heiligen,
Philipp III., der Kiihne, auf dem franzosischen Konigsthrone gefolgt. Im
Zusammenhang mit einer durch diesen vorgenommenen Verminderung des
Feingehaltes der Turnosen im Verhiltnis 24 : 23 von ,,Feinsilber** auf das
sogenannte argent le roi, das um 1/, geringer als das Feinsilber sein sollte
—also 920°/,, Ag statt 960°/y, Ag —, erfolgte in England eine entsprechende
Senkung des Sterlinggehaltes in fast entsprechender Proportion von vorher
228 Pfenniggewichten fein fiir 240 Pfenniggewichte Masse des englischen
Pfundes auf 218 Pfenniggewichte oder von 9129/,, Ag auf 8729/,, Ag. Der
zweite Feingehaltswert der Sterlinge zu 218 Pfenniggewichten fein nach
englischer Rechnung ist fiir die Zeit vor 1279 urkundlich belegt?+). Und das
Verhiltnis des franzosischen argent le roi zam ,,Feinsilber geht aus der glei-
chen englischen Quelle hervor. Die Preise der 16l6tigen Silbermark nach
Kolner Gewicht wurden durch die franzésisch-englische Abwertung offen-
bar auf 165 Sterling und auf 55 Turnosen angehoben.

%) Hodenberg, Hoyer U. B. 111, S. 41, mitgeteilt bei Jungk, a. a. O., S. 46.
) Johnson, a. a. O,, S. 66 f.
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Ein Zeugnis von 1280 kann als Hinweis auf diese Vorginge gedeutet
werden. Damals wurde anliBlich der Schlichtung eines Streites zwischen
Hamburg und Harderwijk dieser Stadt eine Stihnezahlung von 200 Mark
Sterling auferlegt: marca pro decem solidis computanda®). Diese Zahlungsweise
blieb Grautoff**) unklar. Aber wir haben bei der Erorterung des ersten er-
schlossenen Standes der Bremer Mark von 1265 gesehen, daB ihr damals
wahtscheinlich 10 Schilling oder 120 Stiick Sterling entsprochen haben. Es
liegt nahe, bei der Mark zu 120 Sterling in der Urkunde von 1280 ebenfalls
an den gewiinschten Gegenwert der Bremer Mark oder der entsprechenden
Hamburger Mark?®") zu denken. Wenn dann 1280 fiir die Bremer Mark zu
117/, Lot fein 120 Sterling gerechnet worden wiren, so hitte die 16l6tige
Mark 165 Sterling gegolten. Das wird tatsdchlich der Fall gewesen sein; denn
bei diesem Sterlingpreis stellte die Neuregelung des Preises der 1616tigen
Mark zu 381/, lib. Schilling cin neues zweckmiBiges Verhiltnis zwischen
den liibischen Pfennigen und den Sterlingen her. Es galten nun wahrschein-
lich 165 Sterling = 381/, liib. Schilling oder 30 Sterling = 7 liib. Schilling =
84 liib. Pfennig oder 5 Sterling = 14 liib. Pfennig.

Doch kehren wir noch einmal zu der Hoyer Urkunde von 1284 zuriick.
In ihr wurde ein deutlicher Unterschied zwischen der warca examinati argenti
und der marca puri argenti gemacht. Es darf daher angenommen werden, dal3
die vereinbarten 9 Mark puri argenti zwar aus examinato argento bestehen,
aber nicht nach Kélner Gewicht abgewogen werden sollten. Am wahr-
scheinlichsten besaB3 die 16tige Mark 4/, des Feingewichtes der Bremer Mark.
Das wire gewesen:

128 - 4 :
1284: For = 117/ s = 75 = %/ = 15V/ss = 15,5152 Lot fein.

Einer Mark mit diesem Feingehalt hitten 160 Sterling oder 37!/, liib.
Schilling entsprochen. Diese Mark wire nach dem Text der Quelle in argen-
to examinato abgewogen worden. Dann hitte das Gewicht 15Y7/;, kolni-
sche Lot betragen miissen. Wenn wir nun diese 16tige Mark als Bremer Mark
l6tigen Silbers und dieses Gewicht als das derzeitige Bremer Markgewicht
ansehen, so fillt auf, daB beim Abwiegen von 12l6tigem Silber nach diesem
Markgewichtgerade die Bremer Mark zu 117/,, Lot fein entstand. Denn es gilt:

) J. M. Leake, Historical accomnt of English Money, London 1745, S. 102, mitgeteilt
bei Grautoff, a. a. O,, III, S. 91,

®) A.a. O,

27) 1292 ebenfalls zum Preise von 28 liib. Schilling belegt: Hamb. Schuldbuch, in Zeit-
schr. d. Ver. f. hamb. Gesch. VI, S. 500, Anm. 96.
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151/  12-512
16 — 16-33
Damit haben wir mit hochster Wahrscheinlichkeit auf diese Weise die

beiden Bremer Barrensilbermarken der Stufe um 1280 ermittelt und auler-

dem ihre Feingehalte und das Bremer Markgewicht dieser Stufe erhalten.

1284: Fpr = 12

138/, = 117/;; Lot fein.

Das Gewicht des Bremer Markgewichtes in Gramm wire gewesen:
1284: Br. Mkgew. = 1517/, - wbiis_lE 325 + 233,098

16— 33-16
= 226,034 g.

Aus den Feingehalten zu 16 Lot fein und 12 Lot fein pro Mark der beiden
Silbersorten von 1284 erhellt nun weiter, daB die Bremer 16tige Mark der
vorhergehenden Stufe um 1260/1265 noch der Mark examinati argenti ent-
sprochen haben wird, wihrend das Bremer Silber damals bereits in gemisch-

tem Silber zu 12 Lot fein auf die Mark = 9—6%63 = 720°/,, Ag dargestellt

sein wird. Das Bremer Markgewicht dieser Stufe wire dann noch das Kolner

Markgewicht gewesen.

Die Bremer létige Mark beider Stufen hat dann jeweils 160 Sterling oder
53'/; Turnosen sowie die Bremer Mark 120 Sterling oder 40 Turnosen
gegolten.

Der Zahlung von 9 Bremer l6tigen Mark in der Hoyer Urkunde von 1284
entsprachen ibrigens unter diesen Umstinden 12 Bremer Mark, weil das
Verhiltnis beider Marken 4: 3 gewesen sein wird.

Die Zeitstufe 1290 —1294

In Norwegen ist in den Jahren 1290/1293 wiederholt eine Mark Silbers
nach Kolner Gewicht zum Werte von 160 Sterlingen oder 54 Turnosen
urkundlich bezeugt®®). Diese deutsche Mark Silbers kann der Bremer 16tigen
Mark wertgleich gewesen sein, da diese, wie wir gesehen haben, schon seit
wenigstens 1260 dem Gegenwert von 160 Sterlingen entsprochen haben
wird. Allerdings fillt auf, dall der Summe von 160 Sterlingen in den norwe-
gischen Quellen nicht mehr wie bislang 531/, Turnosen wertgleich erachtet
wurden sondern 54 Turnosen. In dieser neuen Relation haben wir ein An-
zeichen fur eine neue internationale Wihrungsinderung zu sehen.

Aus hier nicht zu erlduternden Griinden ist anzunehmen, daB nunmehr
der liibischen l6tigen Mark zum neuen Feingewicht von 15%/, Lot fein die

) Lib. U.B.1I, 2, Nr. 75, 77, 79; Jesse, a.a. O., 8. 77,
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Anzahl von 165 Sterlingen, die bislang mit der 16l6tigen Mark wertgleich
waren, entsprach. Die Silbermark der norwegischen Quellen wiirde dann
das Feingewicht gehabt haben:

160 - 63
165 - 4
Die in den norwegischen Zeugnissen angegebenen Preise von 160 Ster-

1290: I: —— 180’1_35 x 15314 = S 163/11 = 153111 —_— 15,2727 LOt t‘ej.n.

lingen und 54 Turnosen wiirden dann fiir eine Silbermark dieses Fein-
gewichtes gegolten haben. Den Preis in liibischer Pfennigwihrung vermuten
wir zum gleichen Betrage, wie er bislang 160 Sterlingen entsprach, nimlich
zu 371/, lib. Schilling.

Wenn die Bremer 16tige Mark damals das genannte Feingewicht besal3,
so kam der Bremer Mark, die sicherlich wie bisher 3/, der 16tigen Mark aus-
machte, das Feingewicht von 11%/,, = 11,4545 Lot fein zu. Diesem Fein-
gewicht entsprachen unter den erwihnten Bedingungen 120 Sterling,
40!/, Turnosen oder 28 liib. Schilling.

Weiterhin werden die Feingehalte der beiden Silbersorten 16 Lot fein und
12 Lot fein auf die Mark geblieben sein, so daB als neues Bremer Markgewicht
um 1290 der Betrag von 15%/,, kolnische Lot = 222,503 g ecingefiihrt sein
diirfte.

Allerdings bleibt zu bemerken, daf3 es sich unter diesen Umstinden in den
norwegischen Zeugnissen nicht um Marken Bremer létigen Silbers gehan-
delt haben konnte, da diese kaum nach Kélner Markgewicht abgewogen
wurden, was in den Quellen von den dort gemeinten Marken ausdriicklich
betont wird. Aber mit einer Gleichwertigkeit, d. h. mit iibereinstimmendem
Feingewicht zwischen der Bremer l6tigen Mark und den Silbermarken der
norwegischen Quellen darf wohl gerechnet werden, um so cher, als die
Bremer schon damals in Norwegen eine starke Stellung innchatten.

Die Zeitstufe 1295—1299

Zwischen der soeben behandelten Wihrungsstufe und der grundlegenden
Neuordnung um die Jahrhundertwende wird sich gegen 1295 noch eine
Stufe in die Entwicklung eingeschoben haben. Den Anlaf3 zu dieser Annahme
bilden einige — allerdings undatierte — Nachtragungen in einer Zweitfas-
sung einer englischen Quelle von 1280%). Aus diesen Nachtragungen laf3t
sich entnehmen, daB} zur Zeit der Niederschrift die Sterlinge auf den Fein-

) Johnson, a. a. O., S. 96, FubBnote,
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gehalt von 205!/, Pfenniggewichten pro Pfund nach englischer Rechnung,
bzw. 822°/,, Ag abgesunken waren. Bei einer solchen Wertminderung des
Sterlingsilbers wire der Preis von 175 Sterling auf die libische 16tige Mark
zu 153/, Lot fein angemessen. Der Preis der libischen lotigen Mark betrug
unverindert weiterhin wohl 38/, liib. Schilling. Zwischen den Sterlingen
und den Turnosen wird ein neues Verhiltnis eingetreten sein, und zwar
werden 175 Sterling nunmehr 56/, Turnosen entsprochen haben, d. h., es
waren nun wohl 28 Sterling gleich 9 Turnosen.

Die beiden Bremer Silbermarken werden nun die Feingewichte erhalten
haben, die bei den neuen Verhiltnissen den bisherigen Preisbetrigen der
Marken in Turnosen entsprachen. Die Bremer l6tige Mark hitte dann beim
Preise zu 54 Turnosen das Feingewicht gehabt:

1295: Frg = %78/ = 15%/4 = 15,1200 Lot fein.

Die Bremer Mark zum Preise von 40/, Turnosen hitte das Feingewicht
besessen:

1295: Fpm = 57/5 = 1137/, = 11,3400 Lot fein.

Diese Feingewichte hitten den Preisen von 168 Sterling und 3624/, liib.
Schilling einerseits und 126 Sterling und 27'%/,, lib. Schilling andererseits
entsprochen.

Bei Benutzung der alten Silbersorten zu 16 Lot fein und 12 Lot fein pro
Mark wiren die beiden Silbermarken nun nach einem neuen Bremer Mark-
gewicht zu 15%/,; kélnische Lot = 220,278 g abgewogen worden.

*

Bevor wir die mit Beginn des 14. Jahrhunderts grundsatzlich sich dn-
dernde Entwicklung verfolgen, mag an dieser Stelle ein kurzer Riickblick
auf die im vorstehenden versuchte ErschlieBung der Geschichte der Bremer
Silbermarken im 13. Jahrhundert angebracht sein.

Es muB hier zugegeben werden, daB bei dem Versuch, den Bremer Silber-
marken und ihren Beziehungen in der Zeit bis 1300 auf die Spur zu kommen,
recht oft Vermutungen und Wahrscheinlichkeitsiiberlegungen klare Beweise
ersetzen muliten. Indessen hat sich uns ein vollig sicherer Ausgangspunkt
in dem Hoyer Zahlungsvertrag von 1284 dargeboten, aus dem sich der det-
zeitige Feingewichtswert der Bremer Mark zu 117/,; Lot fein unschwer
errechnen lie3. Alle weiteren erschlossenen Werte haben sich als Folgerungen
aus dem Ergebnis der Hoyer Urkunde unter Benutzung vieler unscheinbarer
Einzelzeugnisse zu einem Bilde zusammenfiigen lassen, das in seiner Ge-
samtheit doch wohl das Richtige treffen diirfte.
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Die Errechnung des Feingewichtes fir die Bremer Mark aus der Hoyer
Urkunde von 1284 ist iibrigens bereits 1864 von Grote®*?) und 1875 von
Jungk?1) mit dem gleichen hier vorgelegten Ergebnis durchgefiihrt worden,
Allerdings fiir den absoluten Feingehaltsbetrag des in der Urkunde gemein-
ten Bremer Silbers kamen beide Bearbeiter zu dem Schlul3, daB das Silber
705%40 Ag besessen haben und dafl das Feingewicht der Mark 164,835 ¢
ausgemacht haben miisse. Dabei wurden als vermuteter Gehalt des Feinsil-
bers in jener Zeit 151/, Lot auf die Mark = 968,75%/,, Ag zugrunde gelegt
und als kolnisches Markgewicht 233,856 g.

Da sich bei unseren Untersuchungen die einheitliche Verwendung des
Silbergemisches von nominell 12 Lot fein mit einiger Sicherheit ergeben hat,
diirfen wir bei Voraussetzung von 960°/,, Ag fiir das ,,Feinsilber jener Zeit
den Feingehalt des Bremer Silbers allgemein in der zweiten Hailfte des
13. Jahrhunderts zu 720°/,, Ag annchmen. Fiir die aus diesem Silber nach
damaligem Bremer Gewicht zu 226,034 g abgewogene Bremer Mark ergibt
sich der absolute Silbergehalt zu 162,744 g. Wie sich zeigt, weichen diese
Werte von den bei Grote und Jungk angegebenen Betrigen nicht wesent-
lich ab.

Wenn also auch in diesem Falle unsere Ergebnisse mit denen fritherer
Bearbeiter einigermafen iibereinstimmen, so haben die vorliegenden Unter-
suchungen insgesamt zu neuen Vorstellungen iiber die Entwicklung der
Bremer Silbermarken und deren Einordnung in den Rahmen des internatio-
nalen Wihrungsgeschehens gefiihrt. Es hat sich wenigstens andeutungsweise
gezeigt, daBl die Bremer Marken vorziiglich in das System der Wihrungen
im deutschen und dariiber hinaus besonders im englischen und franzésischen
Raum eingefiigt waren, d. h. in der Praxis konnten sie leicht mit einer ganzen
Reihe in- und auslindischer Wihrungseinheiten verrechnet werden. Die
Beliebtheit der kleinsten Barrensilbereinheit des norddeutschen Raumes, der
Bremer Mark, und ihre urkundliche Bezeugung bis Liibeck, Hannover,
Minden und Westfalen werden so verstindlich. Das gleiche gilt fir die
Bremer 16tige Mark bei ihrer allerdings sehr viel schwerer falbaren Benut-
zung im GroB- und Fernhandel innerhalb und auBerhalb des Deutschen
Reiches.

Die maBgeblichen Minner der Handelsstadt an der Weser haben ihre
Barrensilberwihrungen jedenfalls so eingerichtet, daf ihre handeltreibenden

30) Minzstudien IV, S, 221.
1) A.a. O, S. 46.
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Biirger im In- und Auslande gute und brauchbare Zahlungsmittel in Hinden
hatten.

Die leichten Verrechnungsmdoglichkeiten mit den englischen Sterlingen,
den franzosischen Turnosen sowie den libischen Pfennigen und mit vielen
anderen, hier nicht erwihnten in- und auslindischen Wihrungseinheiten
miissen als hervorragende Kennzeichen fiir Zahlungsmittel von internatio-
nalem Range gewertet werden.

Bislang haben wir das Verhiltnis der beiden Bremer Barrensilbersorten
zu der einheimischen erzbischoflichen Pfennigwihrung véllig auBer acht
gelassen. Das hat seinen guten Grund. Nach Ausweis des Standardwerkes
iber die bremischen Miinzen von Hermann Jungk liegen keine Zeugnisse
tiber die Preise der Bremer Silbermarken im 13. Jahrhundert vor. Trotzdem
vermutet Jungk, daB eine Mark Bremer Pfennige zunichst zu 10 Schilling
oder 120 Pfennig gerechnet worden sei®?). Bei diesen Pfennigen handelte es
sich um leichte Hohlpfennige, von denen im 14. Jahrhundert zeitweise
3 Stiick mit cinem westfilischen Schweren Pfennig, swaren penning, oder
einem Sterling gleichgeachtet wurden. Diese Rechnung wird wohl bereits
im 13. Jahrhundert {iblich gewesen sein. Daraus liee sich gut erkliren,
wieso die Bremer Mark Silbers derart festgesetzt wurde, daB sie dem Werte
von 120 Sterling, d. h. einer Mark Sterlinge zu 10 Schilling = 120 Sterling
entsprach. Dann hatte sie beim vermuteten Verhiltnis 1:3 des Bremer
Hohlpfennigs zum Sterling oder westfilischen schweren Pfennig den Wert
von 3 alten Mark Bremer Hohlpfennige zu je 10 Schilling oder 120 Pfeanig.
Zumindest gilt das wahrscheinlich fiir die Zeit scit etwa 1260, als das Fein-
gewicht der Bremer Mark zu 12 Lot fein erstmalig entsprechend dem Werte
von 120 Sterling oder 120 westfilischen Pfennig oder 30 liib. Schilling in
Erscheinung trat. Fiir die Zeitstufe um 1260 hitte auch eine Gleichwertigkeit
der bremischen und der liibischen Pfennige vorgelegen, die allerdings schon
1276 einem Wertverhiltnis von 15: 14 zugunsten des liibischen Pfennigs
gewichen sein wiirde. Statt dessen galt aber wohl bis zum Ende des 13. Jaht-
hunderts die aus verschiedenen Griinden zeitweilig als gleichwertig mit der
Bremer lotigen Mark anzunehmende Magdeburger 16tige Mark 40 Magde-
burger Schilling. Leider kann diese Beziehung hier nur kurz angedeutet
werden. Da die Bremer l6tige Mark nach unseren obigen Uberlegungen zur
Bremer Mark wihrend des 13. Jahrhunderts stets im Verhiltnis 4: 3 ge-
standen haben wird, so kam dieser beim Preise von 30 Bremer Schilling fiir

) A.a. O, S.54.
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die Bremer Mark der Wert von 40 Bremer Schilling zu. Unter diesen Um-
stinden hitten die Bremer Pfennige zwischen 1240 und 1300 in mehreren
Stufen als den Magdeburger Pfennigen wertgleich gegolten.

Diese Beziehungen sprechen dafiir, dall die ltige Bremer Mark seit
1240/1260 den Preis von 40 Bremer Schilling und die Bremer Mark den von
30 Bremer Schilling besaflen und dal man damals vielleicht auch schon be-
gann, den der Bremer Silbermark zweiter Giite gleichwertigen Betrag von
30 Bremer Schilling als Bremer Pfennigmark anzusprechen.

Auch die Verhiltnisse in Hannover kénnen in gewisser Hinsicht als Hin-
weis auf die Richtigkeit der vermuteten Bremer Relationen gewertet werden.

In Hannover ist dic Bremer Mark im 14. Jahrhundert viel gebraucht und
mit jeweils 24 hannoverschen Schilling bewertet worden. Schon im 13. Jahr-
hundert war sie dort beliebt und, wie Buck aus verschiedenen Zeugnissen
nachgewiesen hat, bereits 1280 und 1288 ebenfalls mit 24 hannoverschen
Schilling bezahlt worden3?). Von dem gleichen Preise der Bremer Mark in
Mindener Pfennigen, der in der Mindener Miinzmeisterbestallung von 1265
erwihnt ist, haben wir schon oben gehort.

Die Bestindigkeit des Preises der Bremer Mark in Hannover spricht
dafiir, daB} die nordwestdeutschen Wihrungseinheiten im 13. und 14. Jahr-
hundert in wohliiberlegten theoretischen Relationen zueinander standen,
die im Laufe der Entwicklung nur aus besonderen Anlissen geindert wor-
den sein werden.

So werden wir beispiclsweise sehen, daf3 in Bremen selbst die Bremer Mark
an der Jahrhundertwende einen neuen Preis zu 32 Bremer Schilling erhielt.
Doch das hatte seine besonderen Griinde, von denen noch zu sprechen sein
wird. Jedenfalls ist kaum damit zu rechnen, daf} etwa der Preis zu 32 Bremer
Schilling bereits im 13. Jahrhundert fiir die Bremer Silbermark gegolten
haben konnte, da die Beziehung zur Mark Sterling = 120 Sterling sehr fiir
die Pfennigmark zu 30 Bremer Schilling spricht.

Eine Wende kiindigt sich wohl mit der letzten Wihrungsstufe um 1295
fiir die auswirtigen Beziehungen der Bremer Wihrungseinheiten an, da da-
mals die Bremer Mark anscheinend zum ersten Male nicht mehr dem Preis
von 120 Sterling entsprach, sondern statt dessen nun das schon in der Stufe
um 1290 eingetretene Verhiltnis zu den Turnosen beibehielt. Die konstanten
Verhiltnisse zu den Turnosen sind dann, wie wir sehen werden, das am

33) Heinrich Buck und Ortwin Meier, Die Miinzen der Stadt Hannover, Hannover 1935,
S. 67.
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meisten hervorstechende Kennzeichen der Bremer Wihrungseinheiten des
14. Jahrhunderts.

Die Umstellung von der bisherigen Hauptbezugswihrung, den englischen
Sterlingen, auf die Turnosen wird also bereits vor der Jahrhundertwende
erkennbar. Der Wechsel wurde ohne Frage bedingt durch die sehr schnelle
Wertminderung der englischen Sterlinge, die bis 1295 schon 5,59, ihres
Wertes um 1260 verloren hatten.

Hier sei nun eine kurze allgemeine Beschreibung von Silberbarrenstiicken
angeschlossen.

Das spitmittelalterliche Barrensilber der deutschen Stidte wurde nicht in
quader- und stangenférmigen Stiicken hergestellt, wie man nach uns geliu-
figen Barrenformen annehmen konnte, sondern als runde GuBkérper, die
ihre Gestalt durch GuB in uhrglastormige Tiegel erhielten. Die Barren sind
also rund, besitzen eine nach aullen, bzw. unten gew®dlbte Riickseite und eine
ebene oder leicht konkave Vorder- oder Oberseite. Die Riickseite zeigt zu-
meist eine rauhe Oberfliche, in die nicht selten rundliche Vertiefungen von
beim Gul} entstandenen Luftblasen hineinragen. Die Vorderseite wird von
der GuBlhaut gebildet, die in der Regel wellenformig oder faltig erkaltet ist.
Bei den meisten Stiicken sind in diese Vorderseite die Stempel oder ,,Mar-
ken® eingeschlagen, mit denen die Stidte den Feingehalt garantierten.

Die GroB3e der bislang bekannten Fundstiicke dieser Art schwankt zwi-
schen 30 und 90 mm im Durchmesser und zwischen 5 und 12 mm in der
Dicke. Die Gewichte der ungeteilten Barren schwanken zwischen 25 und
370 g. Allerdings miissen noch wesentlich groBere Stiicke in Umlauf
gewesen sein, wie aus einer entsprechenden Quellennotiz in Liibecker
Urkunden hervorgeht. Dort geht es um 9 stucke sulvers, de weget 60 marc
lodic unde 3 lot lubisch tekens®t). Das aus dem Jahre 1357 stammende Zeugnis
meint libisches l6tiges Silber, dessen Feingewicht in dem Jahre 155/, Lot fein
fir die Mark betrug. Fiir das Gesamtgewicht der 9 Barrenstiicke ergibt sich
der Wert von 13,779 kg und als Durchschnittsgewicht der Stiicke 1,531 kg.
Dieses Durchschnittsgewicht der urkundlich bezeugten Barren macht dem-
nach etwa den vierfachen Wert des gréBten bislang bekanntgewordenen Bat-
rens mit Stidtestempel aus. Ein ungestempelter Barren aus einem Funde von

#) Wittenborgs Handlungsbuch, S. 218, zitiert bei Jesse, a. a. O., S. 57.
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Lissig bei Goritz a. d. Oder?®®) besitzt aber immerhin das Gewicht von 840 g
und damit diber die Hilfte des Durchschnittsgewichtes der in Libeck be-
zeugten Barren von 1357.

Bei Betrachtung von einzelnen Barrenfundstiicken werden wir weiter
unten noch Gelegenheit haben, weiteren Fragen zu diesen Stiicken nachzu-
gehen. Deshalb mégen hier zunichst diese kurzen Hinweise gentigen.

Das 14. Jahrhundert

Mit dem Beginn des neuen Jahrhunderts traten die Bremer Silbermarken
und auch die Bremer erzbischofliche Pfennigwihrung in ein neues Stadium
ihrer Entwicklung ein. Wenn auch erst im Jahre 1369 mit der ersten Ver-
pfindung der Miinze an die Hansestadt ein maBgeblicher stidtischer Einfiul3
auf die Gestaltung des Bremer Miinzwesens eintreten konnte, so verrit die
grundsitzliche und einheitliche Neuordnung der gesamten Bremer Wih-
rungsverhiltnisse um 1300 doch bereits eine einzige Planung. Die fithrenden
Kopfe bei dieser Planung werden Sachverstindige des Bremer Rates ge-
wesen sein, die ihre weitreichenden Erfahrungen bei den Verhandlungen
mit den erzbischoflichen Ratgebern in die Waagschale werfen konnten und
sich offenbar durchsetzten.

Aus dem bisherigen Bremer Schilling zu 12 leichten Pfennigen wurde nun
der Bremer Grote zu ebenfalls 12 leichten Hohlpfennigen. Den Unterschied
zwischen dem alten Schilling und dem neuen Groten verrit uns der Name
des letzteren. Der Name der franzosischen Groschenmunze, gros tournois oder
Turnose, wurde in Bremen zu grote Turnose und in der Form Grote zur Be-
nennung der neuen Wihrungseinheit zu 12 leichten Pfennigen. Mit dem
Namen erhielt diese Wihrungseinheit auch den gleichen Wert wie der
franzosische Turnose, der so in Bremen seinen urspriinglichen Zweck als
Miinze mit dem Wert eines so/idus oder Schilling erfiillen konnte.

Groten wurden im 14. Jahrhundert noch nicht in Bremen geprigt; deren
Stelle nahmen vielmehr die eingefiihrten franzosischen Miinzen ein. Neben
den weiter geprigten leichten Hohlpfennigen wurden aber von einem bis-
lang nicht bekannten Zeitpunkt ab sware penninge geschlagen, von denen
zunichst 4 Stiick auf cinen Groten gingen. Jeder Sware war somit gleich
drei Hohlpfennigen.

) Kr., Weststernberg, Menadier, Zwei mirk. Denatfunde, Zeitschr. f. Numism.,
23. Bd,, Bln. 1902, S. 222—247.



Bremer Silbermarken als Zahlungsmittel im Spatmittelalter 157

Die Mark Bremer Silbers wurde nun so bemessen, dal sie mit 32 Bremer
Groten gleichwertig war. Die Summe von 32 Groten erhielt auBerdem die
Bezcichnung marca Bremensis in numerata pecunia®®) oder Bremer Mark Gel-
des?). Im Jahre 1355 wird erstmalig die Anzahl von 32 Grote fiir die
Pfennigmark urkundlich erwihnt: ... warcae Bremenses, marca qualibet pro
32 grossis computanda®®). Wit werden jedoch annehmen diirfen, daB diese Be-
rechnung mit der Neuordnung um 1300 ihren Anfang nahm.

Die Umstellung der Bremer Wihrungen auf die Ausrichtung nach den

Turnosen hatte auBler in der Abneigung gegen die starke Abwertungs-
tendenz der Sterlinge ihren Grund in der Absicht, die schon bald nach ihrem
ersten Aufkommen im Jahre 1266 den deutschen Raum immer stirker iiber-
flutenden Turnosen als Ersatz fiir fehlende einheimische Groschen- oder
Schillingmiinzen in das eigene Wihrungssystem einzugliedern. Die weitere
Entwicklung der Bremer Silbermarken, die — wie wir sehen werden —
anscheinend wihrend des ganzen 14. Jahrhunderts in festen gleichbleibenden
Relationen zu den Turnosen gestanden haben, wird uns zeigen, daB die
Turnosen durchaus die allgemeine langsame Abwertung der Wihrungs-
cinheiten mitmachten, dabei aber ein wesentlich geringeres Gefille als die
Sterlinge und andere Miinzsorten bewiesen.
Die Gleichsetzung der Bremer Mark mit der Summe von gerade 32 Grote
schreibt Jungk®®) dem EinfluB der friesischen Mark zu. Doch werden andere
Gesichtspunkte wie Erwigungen iiber die absolute Héhe des Feingewichtes
der Silbermark und iiber gute Verrechnungsméglichkeiten mit anderen
Silbermarken sicherlich den Ausschlag gegeben haben.

Fiir das gegenseitige Wertverhiltnis der beiden Bremer Silbermarken im
13. Jahrhundert haben wir die sehr wahrscheinliche Form 4: 3 kennen-
gelernt. An die Stelle dieser bisherigen Proportion trat mit der Neuordnung
vermutlich eine andere, die wir bis an das Ende des 14. Jahrhunderts ver-
folgen konnen, nimlich 7: 4.

Einen Hinweis auf dieses neue Verhiltnis entnehmen wir zunichst den
hannoverschen Quellen. Oben hatten wir schon festgestellt, daB wihrend
des ganzen 14. Jahrhunderts in Hannover die Bremer Mark mit 24 hanno-
verschen Schilling bewertet worden ist. Die Belege dafiir hat Buck zusam-

) BrUB II, Nr. 316 von 1330,

%7) Cassel, Ungedruckte Urkunden, S. 141, v. J. 1357.

#) Urk. vom 19. Aug. 1355 im Bremer Archiv, zit. bei Jungk, a. a. O., S. 57,
) A.a.0,S8.54f
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mengestelltt?). Bezeugungen von Preisen fiir 16tiges Silber sind aus den
hannoverschen Urkunden nur selten vor 1378 zu entnehmen. Nur im Jahre
1339 heifit es in einer Urkunde des Klosters Loccum von 25 Mark Silbers,
pro qualibet marca quadraginta et duos solidos honoverensinm denariorum™). Die
hier bezeichnete 16tige Mark zum Preise von 42 hannoverschen Schilling ist
wohl die hannoversche 16tige Mark gewesen. Jedenfalls stand sie zu der
Bremer Mark mit dem Preise von 24 hannoverschen Schilling im Wert-
verhiltnis 7 : 4. Wir glauben nun, daBl in Hannover auller der Bremer Mark,
die dort die Rolle einer einheimischen Silbermark zweiter Sorte gespielt hat,
die eigene lotige Mark mit der Bremer Itigen Mark bis etwa 1375 gleich-
wertig gewesen ist.

Fiir das vermutete Verhiltnis 7: 4 zwischen der Bremer 16tigen Mark
und der Bremer Mark spricht weiter eine Beobachtung, die uns eine Min-
dener Quelle aus dem Jahre 1344 vermittelt. In diesem Jahre haben die
Grafen von Hoya Giiter bei Minden an Biirger dieser Stadt verpfandet, und
swar fiir die Summe von 263 Bremer Mark?2). Dieser ungerade Betrag einer
so beachtlichen Summe ist in Urkunden jener Zeit recht auffillig. Im allge-
meinen werden immer nur volle Hunderter oder sonst runde Summen
verschiedenster Wihrungseinheiten vereinbart. Wenn solch ungerade Sum-
men, wie hier 263, auftauchen, so darf man dahinter eine runde Summe
ciner anderen, eigentlich gemeinten Wihrungseinheit vermuten.

Wenn wir nun die Zahl 263 mit dem Bruch */, multiplizieren, so ergibt

263%,' : 150%/,. Der Betrag von 263 Bremer Mark lag also wertmiBig

sich
nur sehr wenig tiber der runden Summe von 150 Mark einer Silbersorte, die
im Wertverhiltnis 7: 4 zum Bremer Silber stand. Die wirklich gemeinte
Wihrungseinheit der Mindener Urkunde wird die Bremer lotige Mark
gewesen sein. Die Grafen von Hoya werden eine Summe von 150 Bremer
l6tigen Mark benétigt, dafiir ihre Giiter bei Minden verpfindet und die
Zahlung in der im Raume um Minden schr gebriuchlichen zweiten Bremer
Silbersorte entgegengenommen haben. Daf die Summe in Bremer Mark den
gemeinten Betrag von150 Mark Bremer 16tigen Silbers um ein geringes, d. h.
um0,19%, iiberstieg, wird die Herren Grafen nicht sonderlich beriihrt haben.

Jedenfalls kann diese Uberlegung unsere obige Vermutung durchaus

unterbauen.

40) Buck-Meier, a. a. O., S. 66 ff.
41) U. B. Loccum Nr. 766, nach Buck-Mcier, a. a. 0., 8.67.
4%) Hoyer U. B. 1, 8.76.
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Die Zeitstufe 1300—1303

Der Beginn dieser Wihrungsstufe kann nach Preiszeugnissen fiir Silber-
marken im Braunschweiger Raume zwischen 1297 und 1300 eingeordnet
werden. Der Vertrag, den der Bischof Siegfried II. unter dem 20. Dezember
1300 mit der Stadt Hildesheim iiber das Miinzwesen geschlossen hat?), mag
cin Hinweis darauf sein, dall die Wihrungsneuordnung in das Jahr 1300
selbst hineinzusetzen ist.

Die Bremer Wihrungsumstellung geht niimlich wohl wieder einher mit
einem sich im norddeutschen Raume abspiclenden wihrungspolitischen
Vorgang. Der AnlaB bestand vermutlich in einer erneuten Verschlechterung
der Sterlinge und auch der Turnosen. Die neuen Sterlinge und Turnosen
wurden wahrscheinlich so bewertet, daf3 auf die 16tige liibische Mark zu
153/, Lot fein 180 Sterling und 57%/, Turnosen gerechnet wurden.

Bei diesem Stande hitte die neue Bremer Mark zum Werte von nun

32 Turnosen den Feingehalt haben miissen:
1300: Fprn = 3%7—};?? = 2‘28,%? = %/, = 8%/, = 8,7500 Lot fein.

Diesem Feingewicht hitte der Preis von 100 Sterling entsprochen.

Aus dieser Wihrungsstufe ist leider kein Preis fiir die liibische lotige
Mark in libischen Pfennigen iiberliefert. Erst aus der Zeit zwischen 1320
und 1330 kennen wir ihren Preis zu 431/, liib. Schilling®). Aus den Vor-
schriften des hamburgisch-libischen Miinzvertrages von 1304 148t sich der
Preis von 423/, liib. Schilling fiir die liibische lotige Mark ableiten. Da in
der letzten Stufe vor 1300 wohl noch der Preis zu 381/, liib. Schilling bei-
behalten war, wire als neuer Preis ab 1300 der Betrag von 42 liib. Schilling
geeignet gewesen, giinstige Beziehungen der liibischen Pfennige zu Ster-
lingen und Turnosen herzustellen. Bei diesem Preis hitte die Bremer Mark
zu 83/, Lot fein 231/, liib. Schilling gekostet,

Dem neuen Feingewicht der Bremer Mark hitte bei dem vermuteten

Verhiltnis 4 : 7 ein Feingewicht fiir die Bremer létige Mark entsprochen:
1300: FBrI = 8:’/4 " "'f., = %‘% = 2”/15 = 155/,3 == 15,3125 Lot fein.
Wihrend demnach die Bremer Mark bei dem vermuteten neuen Stand ihr
Feingewicht gegentiber der vorhergehenden Stufe um mehr als 21/, Lot ge-
senkt hitte, wire das Feingewicht der 16tigen Mark sogar etwas angehoben

43) U, B. Stadt Hildesh. I, Nr, 545,
#) Lib. U.B. 11, S. 956.
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worden. Die Preise der l6tigen Mark hitten 56 Bremer Grote oder Turnosen,
175 Sterling oder 403/, liib. Schilling betragen.

Wenn das Bremer lotige Silber auch noch nach 1300 ungemischtes argen-
tnm examinatum war, so wurde es dann in dieser Stufe wohl nach einem
neuen Bremer Markgewicht abgewogen, das dem Gewicht von 15%/,4 kol-
nischen Lot oder 223,082 g entsprochen haben wiirde. Wenn auBlerdem an-
genommen werden datf, daB die Bremer Silbermark zweiter Giite ebenfalls
nach diesem neuen Bremer Markgewicht abgewogen wurde, so wire der
Feingehalt der benutzten minderen Silbermischung — entsprechend dem
neu cingetretenen Verhiltnis zwischen den beiden Silbersorten — nicht
mehr wie bisher 12 Lot fein, sondern nunmehr 16 - 4/; = %/, = 9/, =
90,1429 Lot fein oder 548,57%/,, Ag gewesen.

Nach den vielen theoretischen Erorterungen ist es nun endlich moglich,
cinen Silberbarren vorzufithren, der unsere besondere Aufmerksamkeit
beanspruchen kann.

Es handelt sich um ein Stiick aus einem Funde, der bei Sarstedt im Kreise
Hildesheim-Marienburg geborgen wurde. Der im Jahre 1905 zutage getre-
tene Fund enthielt auBer rund 5500 Miinzen auch zwei Silberbarren??). Die
Masse der Miinzen bestand aus Hildesheimer Marienpfennigen. Auller ver-
schiedenen anderen Geprigen befand sich auch cin Bremer Hohlpfennig mit
Bischofskopf daruntert). Die fritheste Vergrabungszeit des Miinzschatzes
konnte nach Ausweis der zeitlich bestimmbaren Prigungen etwa um 1282
gewesen sein.

Die beiden Silberbarren besitzen die Gewichte 364,98 g und 223,08 g.
Hier wollen wir zunichst den Barren mit dem geringeren Gewicht betrach-
ten. Schon das Gewicht dieses Barrens (Tafel 1) zu 223,08 ¢ kann unsere
Aufmerksamkeit hervorrufen; denn es stimmt auf 2 Milligramm genau mit
dem Bremer Markgewicht iiberein, das wir soeben fiir die Zeit ab 1300 er-
wogen haben. Der Feingehalt des Stiickes ist zu 958/, Ag analysiert wor-
den*”). Damit gibt sich das Material des Barrens als ungemischtes ,,Fein-

15) Menadier, Der Sarstedter Fund Hildesheimer Matienpfennige, im Jahrb. des Prov.
Mus. Hannover 1906/1907, S. 77/80.

) A a, O., Nr. 21; Jungk, a.a. O., Nr. 36.

47) Im Labor der Ilseder Hiitte in Peine unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Grosse,
wofiir hier besonderer Dank gesagt sci. Dank sei auch Frau Dir. Dr. Woldering vom
Kestner-Museum det Stadt Hannover gesagt, daB der Barren freundlicherweise zur Be-
arbeitung und Probeentnahme zur Verfiigung gestellt wurde.
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Tafel 1

Silberbarren der Stadl Bremen (2)
aus dem Funde von Sarsted!, Krs. Hil-
desheim-Marienburg, im Werle einer
Bremer liotigen Mark von 1300: a—-c
Drei Ansichien des Stiickes in 1/1 nat.

Gr., d Stempel in 3/1 nat. Gr.



Tafel 2

Silberbarren einer unbekannten Stad!
aus dem Funde von Wetleborn, Krs. Alfeld/Leine, im Werte von 60 Bremer
Grote um 1304: a Riickansicht in 1/1 nat. Gr., b Stempel in 3/1 nat. Gr.
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silber* mit dem spitmittelalterlichen Normalfeingehalt zu rund 960°/,, Ag
zu erkennen. Dieser Sollfeingehalt ist um nur 29/,, unterschritten, so daf} der
Fehler somit 0,2089%, betrigt. Allerdings bleibt zu bemerken, daB dieser
Fehler nach Aussage der verantwortlichen Chemiker bei der Analyse noch
innerhalb der Fehlergrenzen bei einer modernen naBchemischen Analyse
liegt. Diese Fehlergrenzen werden mit etwa 49/, Ag angegeben.

Nach seinem Feingehalt und seinem Gewicht kénnte also der Sarstedter
Silberbarren eine l6tige Mark der Stadt Bremen aus der Stufe um 1300 oder
eine gleichwertige Silbermark einer anderen Stadt aus derselben Zeit sein.

Die grofite Linge des Barrens betrigt 64,1 mm und seine gréBte Dicke
11,5 mm. Die Rinder des Stiickes sind von zwei gegeniiberliegenden Seiten
aus zur Oberseite aufgebogen, d. h. zur Erprobung der Unverfilschtheit ist
das Stiick wohl durch Hammerschlige ,,zusammengestaucht® worden. Die
Verbindungslinie der hochsten Stellen der aufgebogenen Rinder liegt
21,7 mm von der Mitte der Barrenunterseite entfernt, und die Breite des
Stiickes an der Mitte der aufgebogenen Rinder betrigt 43,8 mm.

In der Erstarrungsschicht der Oberseite sind drei Stempel eingeschlagen:
1. Ein fiinfzackiger Stern in der Form eines Pentagramms oder Druden-

fuBes mit einem Durchmesser von 12 mm,

2. ein quadrierter Hildesheimer Wappenschild mit geperlten Feldern 1 und 4

mit der Héhe von 13 mm,

3. ein iiber beide genannte Stempel eingeschlagenes hannoversches Klee-

blatt mit einem Durchmesser von 14 mm.

Die Stempel 2 und 3 sind Nachstempel der Stidte Hildesheim und Han-
nover, deren Beauftragte durch die Stempel die Echtheit des Barrens
bestitigten. Fraglich bleibt, welche Stadt den Barren herstellte und diesen
mit dem DrudenfuBBstempel als von ihr nach damals allgemein bekanntem
Standard ihres stidtischen 16tigen Silbers hergestelltes Stiick kennzeichnete
und garantierte. Man mochte daran denken, dal3 der Barren in Bremen an-
gefertigt wurde und daB der DrudenfuB als Zeichen dieser Stadt zu werten
sei. Aber bislang gibt es anscheinend keine Anhaltspunkte dafiir, dal3 Bremen
jemals das Zeichen des Drudenfulles als stidtisches Symbol gefiihrt hat.
Wie dem auch sei, der Barren von Sarstedt kénnte u. E. eine volle Bremer
lotige Mark von 1300 sein. Die genauen Werte des Stiickes in einigen Miinz-
und in einer Reihe von Silberwihrungen wihrend der Stufe um 1300 sind
im Anhang in Tabelle 6 zusammengestellt.

Deren Zahlen geben einen Eindruck von der Vielfalt und der organischen
Ordnung des Systems der Silbersorten und Minzwihrungen im deutschen
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Raum jener Zeit. Die gegenseitigen Bezichungen der Wihrungen unter-
einander sind aus vielen Urkundenbelegen in Verbindung mit Untersuchun-
gen an Barrenstiicken erschlossen worden. Es versteht sich von selbst, dal3
es damals auBer den in der Tabelle aufgefithrten Wihrungen noch sehr viele
weitere Silbersorten und Miinzarten im norddeutschen Raum gegeben hat,
daB also hier lediglich ein kleiner Ausschnitt gezeigt werden kann.

Besonders fillt an dem Stiick auf, dall der Feingehalt und das Gewicht
offensichtlich ganz bestimmten Sollwerten mit groBer Genauigkeit ent-
sprechen.

Die Zeitstufe 1304—1305

Im Jahre 1304 wurde der Miinzvertrag zwischen den Stidten Liibeck und
Hamburg erneuert®®). Aus den MiinzfuBangaben dieses Vertrages laf3t sich
erschlieBen, dal die lubische l6tige Mark von nun an nicht mehr 42 lib.
Schilling, sondern wahrscheinlich 42%/, lib. Schilling kostete.

Diese vermutete Anhebung des Preises hatte wohl ihre Ursache in einer
neuen Verminderung der Stetlinge, von denen nunmehr 190 Stiick auf die
liibische lotige Mark zu 153/, Lot fein gerechnet sein werden. Wihrend
dieser anscheinenden neuen Verschlechterung haben sich die Turnosen ver-
mutlich etwas verbessert. Die Bremer Silbermarken zu den Werten von 50,
bzw. 32 Turnosen scheinen ihre Feingewichte damals namlich gegeniiber
der vorangegangenen Stufe erhoht zu haben.

Die lotige Mark wurde wohl gleichwertig mit 42 lib. Schilling. Eine
lotige Silbermark zu diesem Preise ist beispielsweise in libischen Quellen
aus dem Jahre 1310%%) bezeugt. Beim Preise von 42 lib. Schilling hatte die

Bremer 16tige Mark das Feingewicht:
42-15%/, 42-4-63 ;
1304: Fgr1 = v 1= 714 — 204/ . = 15%,, = 15,4737 Lot fein.
Wenn diese Mark auch jetzt noch in 16l6tigem Silber dargestellt worden
wire, hitte sie nach neuem Bremer Markgewicht zu 15°/,, kélnischen Lot
= 225,430 g abgewogen werden miissen.

Die Mark Bremer Silbers hitte nunmehr wohl das Feingewicht gehabt:

1504 Puer =4~ 159, = %{—%" — 188/ — 818/ — 8 8421 Lot fein.

49) Jesse, a.a. O, 5. 70.
49) Liib. Testament, Grautoff, a. a. O, III, S, 87,
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Wenden wir uns nun dem bereits erwihnten zweiten Silberbarren aus dem
Funde von Sarstedt zu (Textabbildung). Der Barren zum Gewicht von
364,98 g besall den groBten Durchmesser von 86 mm, und seine Rinder
waren von zwei Seiten aus durch stauchende Hammerschlige in der gleichen
Weise aufgebogen wie beim ersten Sarstedter Barren. Auf dem Barren sind
in der Zeichnung, die hier nach einem Bilde bei Buck®®) wiedergegeben ist

3

Silberbarren der Stadt Bremen (?)

aus dem Funde von Sarstedt, Kreis Hildes-

heim-Marienburg (Nr. 1) im Werte von 902/,

Bremer Grote von 1304,

1/, nat, Gr.  nach Buck-Meier, Hannover,
S. 114, Abb. 43.

wohl die Stempel Nr. 1 und 2 des ersten Barrens zu erkennen. Dem Stiick
fehlte der Nachstempel von Hannover. Leider konnte der Barren nicht unter-
sucht werden, da er kurz nach dem Zusammenbruch 1945 aus dem Kestner-
Museum in Hannover gestohlen und eingeschmolzen worden ist. Immerhin
hat sich das auf seiner Karteikarte im Kestner-Museum angegebene Gewicht
zu 364,98 g im Gegensatz zu dem von Buck unter seiner Abbildung ver-

#0) Buck-Meier, a. a. O., S. 114, Abb. 43.
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zeichneten Wert von 368,0 g als zuverlissig herausgestellt. Der Feingehalt
des Stiickes diirfte nach Ausweis der offenbar gleichen Stempel dem gemes-
senen Betrage des erhaltenen Barrens aus demselben Funde entsprechen.
Danach haben wir das Silber dieses Stilickes ebenfalls als 16l6tig anzu-
nehmen. Das Gewicht zu 364,98 g = 25,0525 kolnischen Lot gibt uns
also gleichzeitig das zeitgendssische Feingewicht des Stiickes. Nach dem
vermuteten Bremer Markgewicht abgewogen, ergibt sich der Betrag
364,98
225,43
von weniger als 0,001%, mit dem Bruch 2519/, = 54/,, = 25,9048 iiberein.
Dieser Betrag wird also gemeint gewesen sein. Die Menge von 25'/;, Lot
Bremer 16tigen Silbers entsprach nimlich dem Werte von 902/, Bremer
Grote oder 45/, Lot Bremer Silbers.

Das beabsichtigte Sollfeingewicht des Barrens diirfte 25'/,y =*7%/;, =
25,0526 Lot fein gewesen sein. Die nach dem vermuteten System errechneten
Gegenwerte dieses Stiickes in anderen Wihrungen sind in der Tabelle 7

.16 = 25,9046 Bremer Lot. Dieser Wert stimmt bei einem Fehler

zusammengestellt.

Auch dieser zweite Barren aus dem Funde von Sarstedt konnte nach die-
sen Beobachtungen als Bremer létiges Silber angesprochen werden. AuBer-
dem zeigt die Untersuchung des Stiickes, daB nicht nur volle lotige Marken,
sondern auch solche Barren in Umlauf gesetzt wurden, die runde Werte in
moglichst vielen verschiedenen Wihrungseinheiten besallen. Neben seiner
Verwendbarkeit im Bremer Wihrungsbereiche hitte unser Stiick anschei-
nend besonders gut in Hannover und Hildesheim mit dem dortigen Gelde
verrechnet werden konnen.

Zum Vergleich mag noch ein Barren vorgefiihrt werden, der sicherlich
nicht bremischen Ursprungs gewesen ist. Dieses Stiick stammt aus einem
Funde von der Feldmark Wetteborn im Landkreis Alfeld®?). Dort wurden
im Jahre 1882 zwei Silberbarren und ein Prager Groschen Konig Johanns von
Bshmen (1310 bis 1333) geborgen. Der hier anzusprechende Barren (Ta-
fel 2) hat einen Durchmesser von 73,3 bis 77,5 mm und eine Dicke von
9,9 mm. Auf der gewdlbten rauhen Unterseite sind zwei Stempel eingeschla-
gen. Der erste Stempel ist ein quadrierter Hildesheimer Wappenschild mit
geperltem 1. und 4. Felde wie auf den beiden Sarstedter Stiicken. Der zweite
Stempel ist ein 15 mm langes Zeichen, das als besonders verzierter GroB-
buchstabe I angesprochen werden kann. Uber den Herstellungsort konnen

51) Menadier, in Zeitschr. d. Harzvercins, 1883, S. 165.
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bislang keine Angaben gemacht werden. Gewicht und Feingehalt des Bar-
rens sind im Labor der Ilseder Hiitte in Peine zu 246,320 g und zu 942°/,, Ag
bestimmt worden®?®). Der gemessene Feingehaltswert liBt erkennen, dall wir
es hier nicht mit 1616tigem Silber zu tun haben. Vielmehr wird der Soll-
feingehalt des Stiickes mit 15,6890 Lot fein = 941,34%/,, Ag anzunchmen
sein. Die Begrindung fiir diesen genauen Wert des Sollfeingehaltes wirde
im Rahmen dieses Aufsatzes zu weit filhren und mul3 daher unterbleiben.
Das Feingewicht errechnet sich mit Hilfe des genannten Sollfeingehaltes
zu 16,5789 Lot fein. Dieser Betrag entspricht genau dem Werte 16/,, =
315/, = 16,5789, der somit als der gemeinte Sollwert anzusprechen sein
wird. Diesem Feingewicht entsprach in der Wihrungsstufe von 1304 nach
unseren bisherigen Uberlegungen genau die Summe von 60 Bremer Grote
oder 17'/, Lot Bremer 16tigen Silbers oder 30 Lot Bremer Silbers. Die
Gegenwerte des Stiickes sind der Tabelle 8 zu entnehmen.

Dieser Barren ist anscheinend noch weit besser als das zweite Stiick Bre-
mer 16tigen Silbers aus dem Sarstedter Funde auf runde Preise in vielen
Wihrungen Norddeutschlands und denen der Turnosen und Sterlinge ein-
gestellt gewesen.

Die Zeitstufe 1306—1337

Schon 1306 scheinen sich die Wahrungsverhiltnisse erneut gedndert zu
haben. Fiir diesen Termin spricht ein Preiserzeugnis vom Mai dieses Jahres
aus Minden®®), nach dem damals der Preis der Bremer Mark 14 Herforder
Schilling betragen hat. Doch miiBiten zur genauen Begriindung, daf3 dieser
Preis nur in die nachste Wahrungsstufe hineinzupassen scheint, die Unter-
suchung der westfilischen Verhiltnisse im einzelnen dargelegt werden, Das
miissen wir uns an dieser Stelle versagen.

Der neue Wihrungsstand wird wohl durch den fir die Zeit zwischen 1320
und 1330 tiberlieferten Preis von 431/, lib. Schilling®) fiir die liibische 16tige
Mark zu 152/, Lot fein und durch deren weitere Preise zu 58 Turnosen und
zu 203 Sterling gekennzeichnet gewesen sein.

52) Dem Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig sci hiermit fiir die Uberlassung des
Stiickes zur Bearbeitung und Probeentnahme gedankt.

%) Berghaus, Peter, Wihrungsgrenzen des westfilischen Oberwesergebicetes im Spit-
mittelalter, Numismat. Studien, Heft 1, Hamburg 1951, S. 15, U 59,

) Vgl. Anm. 44,
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In weiten Teilen Norddeutschlands blieben die nun festgelegten Werte
der Wihrungseinheiten anscheinend bis 1337 auf gleicher Hohe.
Die beiden Bremer Silbermarken werden entsprechend ihren Werten zu

56 und zu 32 Turnosen die Feingewichte bekommen haben:
56 - 63

1306: Frrx = 58/, 153/, = TR 41/ . = 15¢/,, = 15,2069 Lot fein,
1306: FBr]I = 32/,,3 . 153,"4 = §5—28—6£’ = 2“/20 = 820!'29 — 8,6897 Lot fcin.

In dieser Stufe sind die Silbermarken der Weserstadt wahrscheinlich seit
der Stufe um 1260 zum ersten Male wieder nach Kélner Markgewicht
abgewogen worden, so daB die beiden Silbergemische die Feingehalte von
158/ Lot fein pro Mark = 912,419/, Ag und 8%/, Lot fein pro Mark
= 521,38°/,, Ag erhalten haben werden.

In libischer und auch in hannoverscher Wihrung kosteten die Bremer
Silbermarken unter diesen Umstinden weiterhin 42, bzw. 24 Schilling.

Da vom Jahre 1309 der Preis zu 16 Soester Schilling fiir die westfilische
lotige Mark tberliefert ist5®) und angenommen werden darf, dal damals die
westfilischen schweren Pfennige noch nach alter Tradition den Sterlingen
wertgleich gewesen sind, wird die westfdlische 16tige Mark dem Wert von
16+ 12 = 192 Sterling entsprochen haben. Bei dem wohl in dieser Zeit
tiblichen Verhiltnis 2: 7 zwischen Sterlingen und Turnosen galten dann
31/, westfilische Pfennige einen Turnosen oder Bremer Groten.

Erst als gegen 1325 die westfilische l6tige Mark den Preis von 18 Soester
oder Osnabriicker Schilling erhielt®®) und diesen Preis bis 1339 behielt, wird
das Verhiltnis 1: 4 zwischen den Sterlingen und den Turnosen cingetreten
sein, das 1338 als Verhiltnis zwischen dem westfilischen Pfennig und dem
Turnosen in Osnabriick bezeugt ist57?).

Durch eine Sterlingabwertung wird also um 1325 die Lage eingetreten
sein, in der 3 Bremer Hohlpfennige einem Sterling oder einem westfilischen
Pfennig entsprachen. Das konnte die erste Ausprigung Bremer Swaren im
Werte von 3 Hohlpfennigen und von einem Sterling oder einem westfili-
schen Pfennig zur Folge gehabt haben. Die Gleichwertigkeit von 4 Bremer
Swaren mit einem Groten wire dann von dieser Zeit ab bis etwa zum Ende
des 14. Jahrhunderts beibehalten worden, wie wir noch sehen werden.

Durch die vermutliche Sterlingabwertung um 1325 im Verhiltnis 8: 7

58) Berghaus, a. a.0., S. 20, U 83.
56) Berghaus, a.2. O., 5. 19, U 79; S. 38, U 104.
59) Hoyer U. B. 1, S. 59.
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erhielten die Bremer Silbermarken neue Sterlingpreise, aber dnderten sich
nicht, da die Turnosen offenbar ihren alten Wert beibehielten. Die einzelnen
Preise sind den Tabellen 1 und 2 zu entnehmen.

Die Zeitstufen 1338—1339 und 1340—1344

In der Steigerung des Preises der westfilischen 16tigen Mark von 18 Pa-
derborner, Osnabriicker, Soester oder Miinsterer Schilling bis zum Jahre
1339 auf 19 Paderborner Schilling im Jahre 1340%%) und 22 Paderborner
Schilling im Jahre 13425?) hat Berghaus eine plotzliche und einschneidende
Verschlechterung der westfilischen Wihrung erkannt, doch blieb ihm die
Wertverschiebung ,,etwas undurchsichtig*®?). Nach den angedeuteten Be-
obachtungen, die durch weitere erginzt werden konnten, werden wir kaum
fehlgehen, wenn wir die Verschlechterung der westfilischen Pfennige mit
einer entsprechenden Verminderung der Sterlinge in dieser Zeit in Verbin-
dung bringen.

Aus den MefBwerten an Barrenfundstiicken wird auf hier nicht zu erlau-
ternde Weise wahrscheinlich, daB gegen 1338 die Summe von 232 Sterlingen
nicht mehr der liibischen 16tigen Mark zu 153/, Lot fein wie bisher, sondern
einer neuen liibischen I6tigen Mark zu 157/,, Lot fein entsprach. Im Jahre
1340 scheinen 247/, Sterling, 1342 dann 2931/, Sterling und schlieBlich
1344 nur mehr 242 Sterling einer wiederum geinderten liibischen 16tigen
Mark zu 155/, Lot fein entsprochen zu haben.

Ein derartiger Wertverfall des Sterlings zwischen 1338 und 1342 und eine
Verbesserung desselben im Jahre 1344 lassen sich gut aus den Vorgingen
wihrend dieser Zeit des beginnenden sogenannten Hundertjihrigen Krieges
zwischen England und Frankreich verstehen. Demgegentiber ist bemerkens-
wert, dal} der Turnose zwar den ersten Abwertungsschritt der Sterlinge
1338/1339 proportional mitgemacht zu haben scheint, dafl er aber dann 1340
wohl eine wesentlich geringere Verschlechterung erfuhr als der Sterling und
bis 1344 auf diesem Stande verharrte.

Das angedeutete Verhalten des Turnosen geht aus der vermutlichen Ent-
wicklung der Bremer Silbermarken in diesen Jahren hervor. Diese behielten
wahrscheinlich in dieser Zeit die Gleichwertigkeit mit 42 lib. Schilling und

%) Berghaus, a. a. O., S. 38, U 105.
) A.a. O, S. 38, U 106.
) A.3.0.
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24 liib. Schilling bei, die sie schon seit der Stufe von 1304 gehabt haben
werden. Wenn nun die liibische 16tige Mark 1338 bei dem genannten neuen
Feingewicht den alten Preis zu 431/, lub. Schilling beibehielt und ab 1340
bei gedndertem Feingewicht 44 lib. Schilling kostete®t), hitten demnach die
Bremer Silbermarken folgende Feingewichte erhalten:

42 42 -2 - 172
1338: Fpn = FEve 157y, = e T a1/ 1531, — 157,
2
= 15,0972 Lot fein,
24 242172
1338: Fam = 431/, <157, = 20 .11 = 52/510 = 829%/450 =87/ 126
= 8,6270 Lot fein,
42 - 110 ;
1340/44: Fprr = 4%/ - 158/, = Fri; Ak 15,0000 Lot fein,
1340/44: Frrx = 244, - 15%/, = 214' .1..’1,0 = 99/, = 84/, = 8,5714 Lot fein.

Die Gegenwerte der Bremer Silbermarken in Sterlingen, die diese in den
Jahren 1338 bis 1344 gehabt haben werden, sind den Tabellen 1 und 2 zu
entnehmen.

Aus dem Mirz des Jahres 1345 ist der Preis von 18 Paderborner Schilling
fir die westfalische lotige Mark bezeugt®?). Doch haben wir Veranlassung,
diesen Preis auch schon fiir das Jahr 1344 anzunehmen.

Von 1344 liegt der schon oben erwihnte Pfandvertrag vor, in dem die
Grafen von Hoya an Mindener Biirger Gliter bei Minden verpfindeten, und
zwar fiur 263 Mark bremisches Sulvers, vor die Mark 11 Schilling osnabrugisch
oder so viel Payement, als dafiir gehort und gu Minden ging und gibe ist vor dem
Wechsel®®). Die Bremer Mark hatte also 1344 den Preis von 11 Osnabriicker
Schilling. Beim vermutlichen Feingewicht der Bremer Mark zu 8¢/, Lot fein
und dem wahrscheinlich schon damals giiltigen Preise von 18 Osnabriicker
Schilling fir die westfilische l6tige Mark, hatte diese dann das Feingewicht
F =18/, -84, =180/ — 142/, — 14,0260 Lot fein. Vermutlich hatte sie
gleichzeitig den Wert von 216 Sterling.

Jedenfalls entsprach der Pfandsumme von 263 Bremer Mark im Jahre
1344 wohl die Feinsilbermenge:

S =263 - 84/, = 22542/, = 2254,2857 Lot fein = 31,5282 kg Ag
Die Angabe des vermutlichen genauen Silberbetrages der Pfandsumme

61) Der Preis von 44 liib. Schilling ist aus dem Jahre 1345 tberliefert: Liib. U. B. II,
2887, und dazu Jesse, a, a. O,, S. 56,

62) Berghaus, a. a. O., S, 38, U 38.

83) Hoyer U. B. 1, 8. 76.
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hat ihren Grund in der Tatsache, daf} der Pfandvertrag von 1344 nach fiinf
Jahren mit besonderen Zahlungsvereinbarungen erncuert wurde. Darauf
kommen wir noch zu sprechen. Doch vorher miissen wir noch ein Bild der
Wihrungsvorginge zu gewinnen versuchen, die sich zwischen 1344 und
1349 abspielten.

Die Zeitstufen 1345—1347 und 1348—1351

Die im deutschen Raum um 1345 erkennbar werdenden Wihrungs-
verschlechterungen scheinen weniger auf die Wertinderungen des Sterlings
als vielmehr auf eine Verminderung des Turnosen zuriickzugehen.

Im Jahre 1350 ist der Preis von 54 liib. Schilling fiir die libische lotige
Mark bezeugt®). Dieser Preis wird bereits gegen 1345 Giiltigkeit erlangt
haben, und zwar fiir die libische l6tige Mark zum ehemaligen, bis 1337
iblichen Feingewicht von 15%/, Lot fein und beim Preise von 243 Sterling
oder 60 Turnosen fiir diese Mark.

Dann erhielten die Bremer Silbermarken die Feingewichte:

1345: Fgep = /¢, - 158/, = Ssio--%?’ =7/, — 147/, — 14,7000 Lot fein,
1345: Fgex = %, - 15%, = %'.—‘f’ = 42/, — 82/, — 8,4000 Lot fein.

Die vermutlichen Preise dieser Marken sind den Tabellen 1 und 2 zu ent-
nehmen.

Der vorliufige Tiefpunkt der Geldentwertung in Deutschland war mit
diesem Stande aber wohl noch nicht erreicht. Vielmehr wird um 1348 eine
neue Verminderung der Wihrungseinheiten eingetreten sein. Das Ausmal
dieser Abwertung kann aufgrund von Barrenuntersuchungen und Zeug-
nissen fiir gewisse Preise so vermutet werden, wie folgende Richtwerte an-
geben. Die liibische 16tige Mark wird bei gedindertem Feingewicht zu nun
15%%/¢5 Lot fein und bei gleichbleibendem Preis zu 54 liib. Schilling weiter-
hin 243 Sterling und 60 Turnosen gegolten haben.

Dann wiren die neuen Feingewichte der beiden Bremer Silbermarken

gewesen:
1348: FBI‘I = 5“/00 » 1515/93 = 22{)..1""% — gsf-? = 14117 —_ 14,1429 LOt fein,
4-99

1348. FBr[I — 4,1- : 14117 = ﬁ - 3“'[‘9 = 84/4-9 == 8,0816 Lot fEin.

89) Lib. Stadtbuch, Grautoff, a. a. O., S. 31
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Die westfilische 16tige Mark wird wie wohl schon 1345 wieder den Wert
der Hamelner 16tigen Mark bekommen haben, die seit langem in der festen
Relation 20: 21 zur Bremer ltigen Mark gestanden hatte, wie aus deren
Preis zu 40 hannoverschen Schilling®s) im Unterschied zu 42 hann. Schilling
fir die hann. oder Bremer 16tige Mark hervorgeht. Damit hatte die west-
filische lstige Mark wohl den Feingehalt von 141/, .20/, = 13%/,, =
13,4694 Lot fein. Ihr Preis betrug unverindert 18 Osnabriicker Schilling.
Ein entsprechendes Zeugnis liegt vom Jahre 1351 aus Detmold vor®®). Beim
obigen Feingewicht und den genannten Richtwerten dieser Stufe betrugen
die Preise dieser Mark 216 Sterling oder 53!/; Turnosen oder Bremer Grote
sowie 471/, liib. Schilling.

Bei diesem vermuteten Wihrungsstande wurde 1349 der Mindener Pfand-
vertrag der Hoyer Grafen von 1344 erneuert. Die Erneuerung wurde sicher-
lich wegen der inzwischen eingetretenen Wihrungsinderungen vorgenom-
men und bezweckte wohl, die Gliubiger, Biirger aus Minden, vor Ab-
wertungsschiden zu bewahren.

In dem neuen Vertrage wird die Pfandsumme folgendermalien gekenn-
zeichnet: 250 marck und 13 marck Bremisches sulvers by Minder wichte defSes
nabenombden geldes 100 marck tho rekende und tolosende juwelick marck for 11 sware
schillinge und 150 marck und 13 marck tho rekende nnd tolosende juwelick marck vor
12 schware schillinge 3 schwaren Osenbrugsche penninge min. . .°7).

Die Anzahl von 263 Mark entspricht in dieser Erneuerung zwar dem Ver-
trage von 1344, aber die Art der Marken wird deutlich von der 1348 tiblichen
normalen Mark Bremer Silbers unterschieden. Es heiB3t ausdriicklich marck
Bremisches sulvers by Minder wichte. Das Bremer Silber sollte also nicht
nach dem derzeitigen Bremer Markgewicht, sondern nach Mindener Ge-
wicht abgewogen werden. Im Vertrage von 1344 war dagegen unzweifelhaft
die normale Bremer Mark gemeint. Diese war in der Zwischenzeit vermin-
dert worden, deswegen wurde hier wohl das Abwiegen des Bremer Silbers
nach Mindener Gewicht vereinbart. Eine Mark Silber Bremer Witte und
Mindener Wichte wird vermutlich 1349 im Feingewicht etwa der normalen
Bremer Mark von 1344 entsprochen haben. Leider kennen wir das Mindener
Gewicht dieser Zeit nicht, so daB wir versuchen miissen, die Bedeutung der
neuen Pfandsummenvereinbarung und die genaue Feinsilbermenge der

65) Am 27. Nov. 1345 in Stadthagen bezeugt: Berghaus, a. a. O, S. 15, U 60.
66) Detmold, E XIXb 1a; zit. bei Berghaus, a. a. O., 8. 12, U 43,
67) Hoyer U. B. 1, 129.
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Pfandsumme auf anderem Wege zu erschlieBen. Anstelle der 263 Mark
Bremer Silbers Mindener Wichte konnten laut der Vertragsvereinbarung
auch schwere Osnabriicker Pfennige gezahlt werden. Es heil3t aber nicht,
wie sonst {iblich und wie es auch im Vertrag von 1344 geschehen war,
jede Silbermark solle mit einem bestimmten Betrage schwerer Pfennige
bezahlt werden. Vielmehr sollten 100 Mark mit je 11 und 163 Mark mit
je 113/, Osnabriicker Schilling abgegolten werden. Diese Anordnung
scheint auf den ersten Blick vollig unsinnig zu sein. Es handelt sich ja
unzweideutig um 263 gleichartige Silbermarken, fiir die selbstverstindlich
nicht zwei verschiedene Preise tiblich gewesen sein kénnen. Die Formulie-
rung fiir die Ersatzzahlung in schweren Pfennigen sollte vermutlich nichts
anderes bezwecken, als einen sehr umstindlichen Bruchwert, den der Preis
der vereinbarten Silbermark in Osnabriicker Schilling hatte, zu umgehen.
Gewil} hitte man ebenso gut auch den Preis der gesamten Menge Bremer
Silbers in einem Betrage Osnabriicker Schilling angeben kénnen. Man hat
aber cben die vorliegende Form gewihlt. Thr Inhalt kann jedoch gar nichts
anderes bedeuten, als daB 263 Mark Silbers der beschricbenen Art insgesamt
100 - 11 4 163 - 113/, = 1100 + 1915/, = 3015,25 Osnabriicker Schilling
wert gewesen sind.

Beim Preise von 18 Osnabriicker Schilling fiir die westfilische 16tige Mark
zu 13%/,, Lot fein betrug die dieser Pfennigsumme entsprechende Fein-
silbermenge:

_ oo i s ;
§ = 3015,25 - =g = 3015,25 - 15y = 2256,3095 Lot fein

= 31,5565 kg Ag.

Dieser Wert tibersteigt denjenigen der fir 1344 errechneten Feinsilber-
menge um 28,3 g Ag oder um 0,0909,. Das ist cin annehmbares Ergebnis.
Auf diese Weise hitten die Glaubiger erreicht, dafB sie tatsichlich den Wert
ihres guten Silbers von 1344 in voller Hiohe von den Grafen von Hoya
zurlickerhielten und nicht Schiden durch die seit dem ersten Vertrags-
abschlul} eingetretenen Wihrungsverschlechterungen hinnehmen muften.

In unsicheren Zeiten des gegenwirtigen 20. Jahrhunderts sind mancherlei
Vertrige auf Goldbasis abgeschlossen worden, um EinbuBen durch Geld-
entwertungen auszuschalten. Im Mittelalter hielt man sich an das Silber.

Ubrigens wiirde die Pfandsumme der Mindener Vertrige nach MaBgabe
des am Anfang dieses Aufsatzes angestellten Vergleiches etwa einer heutigen
Geldsumme von 200000 DM entsprechen. Der UberschuBl von 0,0909
wiirde dabei 180 DM ausmachen. Das wiirde man in einer Lage, die der der
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Grafen von Hoya im Jahre 1349 etwa gleichkime, auch heute als durchaus
zumutbar empfinden.
Der Summe von 2256,3095 Lot fein entsprachen 263 Bremer Mark

Mindener Wichte mit dem Feingewicht F = % = 8,5791 Lot fein
und dem Preise P = 3_0?}655’#_"2_5 = 11,4648 Osnabriicker Schilling.

Die Zeitstufe von 1352—1350

Um das Jahr 1352 mul die rapide Geldverschlechterung des vorhergehen-
den Jahrzehntes einen vorliufigen AbschluBl gefunden haben. Wenigstens
fiir einige Jahre werden die Wihrungen wieder um ein gutes MaB3 verbessert
worden sein.

Ein Zeichen fiir diese Entwicklung wird man in dem Preise von 52 liib.
Schilling fiir eine Mark lodic lubisch tekens, der 1353 in Liibeck bezeugt ists),
sehen diirfen. Die Senkung des Preises der libischen ltigen Mark um 2 lib.
Schilling hitte schon eine Verbesserung bedeutet; aber dariiber hinaus
sprechen viele Beobachtungen bei den Barrenuntersuchungen fiir die An-
nahme, daB die Preissenkung mit einer Erhohung des Feingewichtes der
liibischen l6tigen Mark auf 16 Lot fein verbunden gewesen sei. Es gibt auch
eine Reihe hier nicht darzulegender Griinde, die neue libische l6tige Mark
zu 16 Lot fein als gleichwertig mit 208 Sterling und 59%/; Turnosen zu
vermuten. Ein wesentlicher Grund fiir die Neuordnung der liibischen Wih-
rungsverhiltnisse wird wohl darin zu suchen sein, daB man bestrebt gewe-
sen ist, den liibischen Schilling gleichwertig mit 4 Sterling zu machen.
Diese Relation ist im Jahre 1357 in Schonen iiberliefert, wo 10 liib. Schilling
gleich 40 Sterling geachtet wurden®?). Diese anscheinend erst 1352 einge-
fithrte Relation zwischen dem liib. Schilling und dem Sterling hat weiterhin
dann offenbar sehr lange Giiltigkeit besessen. Noch bei der Festsetzung des
Pfundzolles in den Jahren 1376 und 1377 heil3t es: enen enghelsen penningh ale
gut alze dre Lubische penninghe™). Jesse vermutet™), dafl die feste Relation der
liibischen Pfennigwihrung zum Sterling seit Beginn der Wittenprigung vot-
handen gewesen sei und daB die Witten, Miinzen zum Werte von 4 liib. Pfen-

68) Jesse, a. a. O., S. 57, nach Wittenborgs Handlungsbuch 100.
59) Jesse, a.a. O., S. 82.

70} Hanse-Rezesse I, 2, Nr. 120, 6 und 150,4.

1) A.a. O, S. 82,
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nig, stets einem Sterling wertgleich geachtet worden seien. Aus den angefiihr-
ten Quellen von 1357 und 1376/1377 geht jedoch einwandfrei hervor, dal je-
weils 3 lib. Pfennig gleich einem Sterling gerechnet wurden. Liibische Witten
und Sterlinge waren demnach nicht wertgleich; sondern sie haben wohl
vom Entstehen der Witten ab in der festen Beziehung zueinander gestan-
den, nach der 3 Witten mit 4 Sterling wertgleich waren. Die Prigung der
Witten hat nach bisherigen Vermutungen um die Mitte des 14. Jahrhunderts
in Liibeck begonnen. Es liegt die Annahme nahe, daB die Wittenprigung in
der Wihrungsstufe zwischen 1352 und 1356 begonnen hat, und daf} die
damals eingefithrte Bezichung zwischen der liibischen Wihrung und den
Sterlingen in Hinblick auf die Witten hergestellt worden ist.

Bei dem Wert der libischen l6tigen Mark zu 16 Lot fein und zum Preise
von 593/; Turnosen hitten die beiden Bremer Silbermarken die Feingewichte

erhalten:
56 56-7-16 ;
1352: Fgr = 59—3/7 + 16 = '—41-6*— = 1‘“/13 = 151/13 = 15,0?69 Lot fem,
4-196

1352: Fper = 4/, - 15Y43 = = 13/ . = 88/,, = 8,6154 Lot fein.

7-13

Die beiden Bremer Silbersorten wird man auch in dieser Stufe noch in den
alten Silbermischungen, die seit der Stufe 1306 bis 1337 in Gebrauch gewesen
sein werden, dargestellt haben. Diese Silbermischungen hatten vermutlich
die Feingehalte von 158/, Lot fein pro Mark = 912,419/, Ag und 820/,, Lot
fein pro Mark = 521,389/,, Ag. Dann miiite das Bremer Markgewicht in

dieser Stufe gewesen sein:

1 & %
M 15 113 16 = M e 1356/11? — 15101/117

¢ =159, 13 - 441
= 15,8632 koélnische Lot
= 231,106 g.

Wenn nun aus dem Bremer l6tigen Silber zu 158/,, Lot fein fiir die Mark
1352 ein Barren im Werte einer Bremer Silbermark dieser Stufe hitte herge-
stellt werden sollen, so wire dazu ein Gewicht im Betrage von 4/, des dama-
ligen Bremer Markgewichtes notig gewesen: G = 4/, - 231,106 = 132,060 g.

Ein Barrenstiick, das mit seinem Feingehalte und seinem Gewicht fast
genau diesen Werten entspricht, liegt aus einem Funde vor, der 1848 in
Gandersheim geborgen wurde.

Dem Funde, iiber den im Jahre 1852 eine Veroffentlichung erschien?),
gehorten urspriinglich 36 ganze und geteilte Silberbarren, 210 bohmische

") Carl Phil, Schonemann, Vaterlind., Miinzkunde, S. 75—82.
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Groschen Konig Karls I. und 422 braunschweigische Lowenptennige nebst

einigen Brandenburger Denaren an. Der Barren, um den es sich hier handelt

(‘Tafel3), hat den grobiten Durchmesser von 48,6 mm und eine grofite Dicke

von 10,1 mm. An zwei Seiten sind die gegeniiberliegenden Rinder durch

Hammerstauchung aufgewdlbt, so daB} sich die Randteile um 5,6 mm iiber

die Mitte der Oberseite erheben. Die Unterseite ist infolge der drei auf der

Oberseite eingeschlagenen Stempel abgeplattet. Im Labor der Ilseder Hiitte

in Peine wurde das Gewicht des Stiickes zu 132,070 g und der Feingehalt

zu 9129/, Ag gemessen?).

Die drei Stempel enthalten
1. den GroBbuchstaben eines Antiqua-W in einem Quadrat aus Perlstab-

leisten,

2. den GroBbuchstaben eines Antiqua-Q in rundovalem Stempelschild,

3. den Q-Stempel halb iiberdeckend und den W-Stempel anschneidend
— ein dreiblittriges Kleeblatt im spitzen Wappenschild mit Mittel-
rosette, einem Stern oben rechts und einer Kugel unten.

Das W stammt vermutlich von der Stadt Wernigerode, das Q von Qued-
linburg, und das Kleeblatt ist das Zeichen von Hannover.

Die Daten des Stiickes und die erschlieBbaren Gegenwerte des Barrens in
verschiedenen zeitgendssischen Wahrungen sind in der Tabelle 9 zusam-
mengestellt.

Bei der sehr guten Genauigkeit des Feingehaltes fillt auf, dal’ das Gewicht
um 0,0079, zu hoch erscheint. Um diesen Betrag werden nicht nur das Fein-
gewicht der Bremer Silbermark, sondern auch viele andere gemeinte Werte
in einer Reihe von Wihrungen iiberschritten. Dieser scheinbare Fehler ist
jedoch kaum ein Zufall. Wir miissen beachten, daB3 das Stiick nicht im Um-
kreise von Bremen, sondern in Wernigerode hergestellt sein wird.

Es kann deshalb als bezeichnend angesehen werden, daB das Stiick seine
genauesten runden Gegenwerte in den Halberstidter und Goslarer Wih-
rungseinhciten besaB. Die GroBe der Einheiten dieser beiden Stidte ist
durch Untersuchungsergebnisse anhand ciner Reihe von Barrenstiicken
unter Beriicksichtigung urkundlicher Zeugnisse fiir die gegenseitigen Re-
lationen aus dieser Zeit gut erschlossen. Die Hersteller des Barrens in
Wernigerode hatten also in erster Linie die Wihrungsverhiltnisse der beiden
Nachbarstidte Halberstadt und Goslar im Auge und gaben dem Stiick einen

) Dem Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig sci hier fur dic freundliche Uber-
lassung des Stiickes zu Untersuchungen und zur Probeentnahme gedankt.
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solchen Feingewichtswert, der im Rahmen der zugelassenen Genauigkeit
auch mit der Bremer Mark {ibereinstimmte. Ubrigens fillt in der Tabelle auf,
daB fiir den Gegenwert des Stiickes in Lot der dritten Braunschweiger Sil-
bersorte der gleiche Betrag wie beim Bremer Silber verzeichnet ist. In dieser
Zeitstufe ist nimlich die Braunschweiger Silbermark dritter Art aus ganz
bestimmten wihrungstechnischen Griinden als gleichwertig mit der Bremer
Mark anzunehmen. Fast gleichwertig waren damals auch die beiden Silber-
marken zweiter Art in Braunschweig und Goslar, was ebenfalls aus der
Tabelle zu ersehen ist. Vermutlich bezweckten die Hersteller des Barrens
unter diesen Umstinden neben der Einstellung auf die Halberstidter und
Goslarer Verhiltnisse in zweiter Linie die Gleichwertigkeit mit der Braun-
schweiger schwarzen Mark. SchlieBlich beweist aber der hannoversche
Nachstempel, dalB3 dieser Silberbarren tatsichlich auch in den Bereich der
Bremer Mark gekommen ist und bei seiner Benutzung in Hannover ganz
sicher als Bremer Mark gewertet wurde.

Die Zeitstufen 1357—1363, 1364, 1365a, 1365b, 1365¢c und 1366

Nach der kurzen Aufwertungszeit von 1352 folgte bald eine Fortsetzung
der Wihrungsverminderungen. Schon aus dem Jahre 1357 besitzen wir e¢in
Libecker Zeugnis fiir den Preis der Mar# lodigen sulvers lubisch tekens zu 55 liib.
Schilling™). Die litbische l6tige Mark erhielt nun vermutlich das Feingewicht
von 15%/; Lot fein sowie die Preise zu 220 Sterling und 614/;, Turnosen.
Trotz des sehr ungiinstig erscheinenden Turnosenbetrages war die Bezie-
hung zwischen liibischen Pfennigen und den Turnosen brauchbar; denn es

waren 019/, Turnosen = % Turnosen = 660 lib. Pfennig oder

171 liib. Pfennig = 16 Turnosen und 1 Turnose = 1011/,, liib. Pfennig.
Diese Relation wird wirklich bestanden haben; denn bei den Barrenunter-
suchungen haben sich gute Anhaltspunkte fiir die Feingewichte der mit den
Turnosen gekoppelten Bremer Silbermarken ergeben.

Die Bremer Silbermarken besaBBen danach nun die Feingewichte:
1357: Fpn = %7/, = 141/, = 14,2500 Lot fein,
1357: F‘ﬂrn = 57/7 - 81/7 = 8,1429 Lot fein.

Es besteht besondere Veranlassung zu der Annahme, daB die Silber-
mischungen der beiden Silbersorten nun auch zu 141/, Lot fein fiir die Mark

™) Wittenborgs Handlungsbuch 218, zit. bei Jesse, a.a. O., S. 57.
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= 855,00°,, Ag und zu 8!/, Lot fein fir die Mark = 488,57%/;,, Ag
hergestellt wurden. Das Bremer Markgewicht stimmte also wohl in den
Jahren von 1357 ab endlich wieder einmal mit dem Gewicht der Kolner
Mark iiberein, was anscheinend seit 1338 nicht mehr der Fall gewesen war.

Die Preise, die die beiden Bremer Silbermarken wohl bis zur Anderung
im Jahre 1367 behalten sollten, betrugen 1991/, Sterling, 497/, liib. Schilling
und 331/, braunschweigische Schilling fiir die 16tige Mark und 114 Sterling
281/, liib. Schilling und 19 braunschweigische Schilling fiir die mindere Silber-
mark. Obwohl mit einer derartigen Preiskontinuitit der Bremer Silbermarken
zu rechnen ist, werden die Feingewichte im Laufe des Jahrzehnts bis 1366 noch
fiinfmal ihre Werte gedndert haben. Von 1364 ab folgten Wihrungsinderun-
gen in so kurzen Abstinden aufeinander, wie wir sie fiir die vorhergehenden
hundert Jahre nicht verzeichnen konnten. Die Verhiltnisse lassen sich fiir
die Zeit von 1365 bis 1376 besonders gut rekonstruieren, weil wir in einem
Liibecker Miinzbuch?) viele wertvolle Zeugnisse aus diesen Jahren besit-
zen, die Anhaltspunkte iiber die jeweils eintretenden Anderungen geben.
Allein im Jahre 1365 sind in Liibeck drei verschiedene Wihrungsinderungen
bezeugt, die wahrscheinlich als eine Folge von Sterlingabwertungen zu
deuten sein werden. Die Umstellungen in Deutschland werden nicht auf
Liibeck beschrinkt geblieben sein, vielmehr ist anzunehmen, daB die mei-
sten norddeutschen Wihrungen — mit Einschluf8 detr Bremer — sich in
gleichem Malstabe verdnderten.

Die vermutlichen Feingewichtswerte, die die Bremer Silbermarken in den
verschiedenen Abwertungsstufen wohl erhielten, sowie die entsprechenden
Bremer Markgewichte, mit deren Hilfe die Marken zugewogen wurden,
lassen sich den Tabellen 1 bis 3 entnehmen.

Etwas niher wollen wir uns nur mit den Verhaltnissen in der ersten Wih-
rungsstufe des Jahres 1365 (a) befassen. Damals werden die neuen Fein-
gewichte betragen haben:
1365a: Farr = 1341/, = %%/, = 13,8542 Lot fein,
1365a: Fer = 711]'“‘ = B[, = 7,9167 Lot fein.

Die seit 1357 iiblichen Silbermischungen zu 141/,, bzw. 8!/, Lot fein pro
Mark werden nach neuem Bremer Markgewicht zu 153/, kélnische Lot =
226,623 g abgewogen worden sein.

Auch fiir Hameln werden wir dasselbe Markgewicht wie in Bremen an-
zunehmen haben, da dort — wie wir bereits oben erwihnten — seit langem

%) Jesse, Zur Geschichte d. wend. Miinzvereins IV, in Berl. Minzblitter 1927, S.4ff.



Tafel 3

d

Silberbarren der Stadt Wernigerode
aus dem Funde von Halberstadt, im Werle einer Bremer Silbermark von 1352:
a—c Drei Ansichten des Stiickes in 1/1 nat. Gr., d Stempel in 3/1 nal. Gr.



Tafel 4

Silberbarren der Stadt Braunschweig fiir Goslar
aus dem Funde von Peine 1956, im Werte einer Bremer loligen Mark von 1369:
a Vorderansicht in 1/1 nat. Gr., b Stempel in 3/1 nat. Gr.,, ¢ Bremer Sware
von etwa 1372 aus demselben Funde in 1/1 nat. Gr.
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das gleichbleibende Verhiltnis 20 : 21 zwischen der einheimischen und der
Bremer lotigen Mark bestanden hat. Diese Feststellung ist fiir die Auswer-
tung eines Pfandvertrages bedeutsam, der am 16. Mirz 1365 abgeschlossen
wurde. Damals verpfindete Herzog Wilhelm von Braunschweig und Liine-
burg dem Siegfried von Homburg die Hilfte des Schlosses Ohsen usw. fiir
724 Mark lodighes sulvers bemelscher wychte und Brunswickscher edder hildensemscher
Witte™).

Nach Barrenuntersuchungen hat das Braunschweiger lotige Silber zu
diesem Zeitpunkt den neu festgelegten Sollfeingehalt von 13!/, Lot fein pro
Mark = 800/,, Ag besessen, so daB} der nach Kélner Gewicht abgewogenen
Mark dieses Silbers der auch im Liibecker Miinzbuch bezeugte Preis von
48 liib. Schilling und auBlerdem die ungiinstigen Preise von 53'7/,, Bremer
Grote und 48%/,, Hamelner oder hannoverscher Schillinge zukamen.

Die Pfandsumme von 724 Mark létigen Silbers Hamelner Wichte und

Braunschweiger Witte wird also die Silbermenge enthalten haben:
155 724 - 40 - 140
S =724-13Y, - 16/9 — 3169 — 263400/

= 9385,1852 Lot fein

= 131,260 kg Ag.

Wenn wir iibrigens diese Summe in Lot durch den Feingewichtswert
121/, = 2/, = 12,5000 Lot fein der Braunschweiger Silbermark zweiter
Sorte von 1365a dividieren, so ergibt sich:

S = 9385,1852 - 2/,, = 750,815 Braunschweiger Silbermark zweiter Sorte
von 1365a.

Damit zeigt sich, daB auch diese Pfandsumme mit dem ungeraden Betrag

von 724 Mark eigentlich auf einen runden Wert in einer nicht genannten
Silbersorte zuriickgeht. Entsprechendes hatten wir bereits bei der Mindener
Pfandsumme von 1344 festgestellt.

Auch von dem Hamelner Pfandvertrag gibt es eine urkundlich bezeugte
Erneuerung aus dem Jahre 1371, auf die wir noch zuriickkommen werden.

Die Zeitstufen 1367 und 1368

Im Jahre 1367 machten anscheinend die Turnosen und die Bremer Wih-
rungscinheiten die weiter vor sich gehende Verschlechterung der Sterlinge
und liibischen Pfennige nicht mehr in proportionalem MafBstabe mit. Statt

%) Sudendorf, U. B. III, Nr. 264.
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des bisherigen Verhiltnisses zwischen Turnosen und Sterlingen 1991/, : 56
= 399:112 = 57:16 = 3%/,,: 1 trat wohl nun eine neue Wertproportion
ein: 200%/4: 56 = 602: 168 = 86:24 = 43:12 = 37/,,: 1. Das neue Fein-
gewicht der liibischen 16tigen Mark betrug wohl 1518/, Lot fein und die
Preise dieser Mark 571/, liib. Schilling?”) = 230 Sterling = 64%/,, Turnosen
oder Bremer Grote = 38!/, braunschweigische Schilling.

Dementsprechend wurden die Bremer Silbermarken nun so eingerichtet,
daB sie den Preisen 56 Turnosen = 2002/, Sterling = 50/, liib. Schilling =
334/, braunschweigische Schilling fiir die 16tige Mark und 32 Turnosen =
114%/; Sterling = 28?/4 liib. Schilling = 19/, braunschweigische Schilling
fir die mindere Silbermark entsprachen. Die Feingewichte waren dann:
1367: Fpr = 132/, = ¢7/, — 13,4000 Lot fein,

1367: Fpim = 7%y = 38/, = 7,6571 Lot fein,

Gleichzeitig werden die Feingehalte der Silbermischungen auf 132/, Lot
fein fir die Mark = 804,009, Ag und 72%/;; Lot fein fiir die Mark
= 459,43%/,, Ag gestellt worden sein. In diesem Jahre konnten dann die
Bremer Marken wieder nach Kolner Markgewicht abgewogen werden.

Allerdings brachte das nichste Jahr 1368 bereits eine erneute allgemeine
Wihrungsverschlechterung, an der sich die Bremer Wihrungen proportional
beteiligt haben werden. Bei gleichbleibenden Preisen muBten die Fein-
gewichte der Silbermarken wieder geindert und die erst 1367 neu erstellten
Silbermischungen nach verindertem Bremer Markgewicht zugewogen wer-
den. Die sich infolge des neuen Feingewichtes der liibischen 16tigen Mark
zu 158/,; Lot fein bei deren Preisen von 58 liib. Schilling?) = 232 Sterling
= 64%%/,, Turnosen oder Bremer Grote = 382/, braunschweigische Schilling
ergebenden Werte fiir die Bremer Silbermarken sind in den Tabellen 1 bis 3
zu ersehen.

Hier sei nur noch festgestellt, daf3 das braunschweigische 16tige Silber 1368
einen neuen Feingehalt bekommen haben wird, der dem neuen Feingewicht
der Mark zu den Preisen 331/, braunschweigische Schilling = 50 liib. Schil-

ling = 200 Sterling = 55%/,4 Turnosen oder Bremer Groten entsprach:
50 - 15¢/,, 50 - 261

1368: Feingehalt B, = 53 =53 17 = 285/ ., = 134/,
= 13,2353 Lot fein pro Mark
= 794,129/,, Ag.

Dieser Wert fiir den vermutlichen neuen Braunschweiger Feingehalt des

) Im Lib. Miinzbuch bezeugt, vgl. Jesse, a. a. O.
%) Vgl. Anm. 77.
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lotigen Silbers wird hier erwihnt, weil wir ihn noch bei der Untersuchung
des Hamelner Pfandvertrages von 1371 gebrauchen werden.

Die Zeitstufe von 1369

Das Jahr 1369 war fiir die Stadt Bremen von ganz besonderer Bedeutung,
weil sie damals zum ersten Male die erzbischofliche Miinze zu Bremen in
Pfandbesitz iibernahm.

In diesem Jahre wurde aber anscheinend auch eine Neuausrichtung der
Wihrungseinheiten auf einen geinderten Stand der Turnosen und Sterlinge
erforderlich.

In Osnabriick galt 1369 der Turnose 5!/, Osnabriicker Pfennig™®). Danach
haben wir anzunehmen, daBl damals 5!/, Osnabriicker Pfennig auch einem
Bremer Groten entsprachen. Da andererseits die westfilische 16tige Mark
von 1360 bis 1372 den Preis von 24 Osnabriicker Schilling besa37%*), kostete

die westfilische 16tige Mark im Jahre 1369 wohl 2‘;;/12 — 24 '2112*4
4

— 384/ — 548/, Bremer Grote. Das Wertverhiltnis dieser Silbermark zur
Bremer 16tigen Mark betrug dann 54¢/,: 56 = 48 : 49. Das Verhiltnis zwi-
schen Turnosen und Sterlingen wird jetzt die Form 175:48 = 331/,.: 1

angenommen haben. Dann hitte die westfilische 16tige Mark zum Preise

384 - 175 .
W = 200 Sterlmg

von 54%/. Turnosen den Preis von 54%/, - 175/,. =
bekommen.

Es besteht auBerdem Veranlassung, anzunehmen, daf die libische 16tige
Mark beim im Liibecker Miinzbuch bezeugten Preise zu 583/, = 338/, liib.
Schilling den Wert von 7%/, = 235/, Sterling und das Feingewicht von
1557/305 = 3177/,0s = 15,2740 Lot fein besessen hat.

Unter diesen Voraussetzungen hitte die westfilische 16tige Mark dann

beim folgerichtigen Preise von 50 liib. Schilling dieses Feingewicht besessen:

1369: Fy — 200 1557/, = W — o78),, — 1251/,

2351/,
= 12,9808 Lot fein.
Die Bremer lotige Mark aber wird beim Verhiltnis 49 : 48 zur westfili-

schen l6tigen Mark folgendes Feingewicht erhalten haben:
49 - 675
1369: Fpr1 = %%/45 - 128/, = 48 - 52 = 1085 /g5y = 13209/gq,
= 13,2512 Lot fein.

) Stiive, Gesch. d. Hochstifts Osnabriick, S. 231.
™) Vgl. Berghaus, a. a. O,, S. 13, U 49-51.
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Dementsprechend betrug dann das Feingewicht der minderen Bremer Silber-
mark:

1369: Fam = /7 - 132943, = }_122_& = 1575/308 = T11%/305

832-7
= 7,5721 Lot fein.

Diese neuen Bremer Feingewichte werden mit Hilfe eines geinderten
Bremer Markgewichtes aus den in der Stufe 1367 festgesetzten Silber-
mischungen zu 13%/; und 7%/;, Lot fein pro Mark dargestellt worden sein;
denn auch nach 1370 waren die Silberlegierungen noch unverindert, wie
sich weiter unten bei der Auswertung des 1371 erneuerten Hamelner Pfand-
vertrages zeigen wird.

Das Bremer Markgewicht von 1369 betrug dann:
132‘“/332 . 16 . 11025 % 5 * 16

1369: Markgewicht Br — 13/, W = SRS e
= 15,8223 kolnische Lot
— 230,510 g.

In den dltesten Statuten der Stadt Bremen ist ein Miinzgesetz enthalten.
Jungk®®) bemerkt dazu: ,,Wenngleich diese unter dem Namen der Statuten
von 1303 bekannt sind, so wurden sie doch nur zum Theil in jenem Jahre
zusammengestellt, viele der Gesetze sind erst spiter nachgefigt®. AuBerdem
spricht Jungk von dem ,,wahrscheinlich in das Jahr 1369“ gehorenden
Miinzgesetz der dltesten Statuten. Dieser Zeitansatz wird auch kaum zu
bezweifeln sein. Solange die Stadt amtlich keinen EinfluB} auf die Gestaltung
des erzbischoflichen Miinzwesens hatte, wire ein stadtisches Minzgesetz
iber die Ausprigung der Pfennige sinnlos gewesen. Erst als die Stadt 1369
erstmalig in den Besitz der Miinze kam, konnte und mufBte ein solches Ge-
setz erlassen werden.

Der hier in Frage kommende Artikel aus dem Codex von 1303 lautet®!):

Ene mark wicht bremers sulvers wat de holden scal
und van der munte

De ratman unde de gance wittecheyt unser stat hebbet sich des beleret, dat van
oldinges unde van rechte eyn mark wicht bremer silvers scal beholden dre satyn®®) unde
ene halve mark lodig, dre penning wicht eder vere myn scal wesen ane vare. Vortmer

80) A.a. 0., S.5 und S. 47.
81) Original Codex, S. 41; zit. nach Jungk, a.a. O., §. 5.
82) Satyn =1/, Lot
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sos unde druttich schillinge nyer pemninge scolen wegen ene mark, sos penninge dar
embovene scal wesen ane vare. We na desser tyt mer penninge sleyt in unser stat, de
scal se slan also lodich unde also wichticht, also hir vore screven steyt. Vortmer scolen
de ratmanne, de denne imme rade sin, de penninge bernen®s) unde proven er men se
kundege, also dat he beholden, also hir vore screven steyt.

Es heil3t also in diesem Text: Eine Gewichtsmark Bremer Silbers soll
3 halbe Lot und eine halbe l6tige Mark und somit 91/, Lot 16tigen Silbers
enthalten. Dabei soll eine Minderung dieser Silbermenge um 3 oder 4 Richt-
pfennige zulissig sein. Der zulissige Mindestgehalt des Bremer Silbers
betrug demnach 91/, Lot — 4 Richtpfennige = 91/, — 1/, Lot = 91/, Lot
l16tigen Silbers.

Diese 9'/, Lot létigen Silbers stellten beim Stande von 1369 folgende
Menge Silber dar:

1 -1
M — 91_(2 {300 %%_g — domes) 76609 Lot fein
— 107,144 g Ag.

Die Gewichtsmark Bremer Silbers sollte also 7,6609 Lot fein enthalten
oder 459,654°/,, Ag besitzen.

Der nach unseren fritheren Uberlegungen seit 1367 iibliche Sollfeingehalt
des Bremer Silbers war 723/,; — 7,6571 Lot fein fiir die Mark = 459,426/,, Ag.

Dieser Betrag liegt um 0,0038 Lot fein pro Mark oder 0,0509, unter dem
aus den Angaben des Miinzgesetzes errechneten Werte.

Die Gesetzgeber waren demnach bestrebt, mit ihren Vorschriften sicher-
zustellen, daf3 selbst bei dem grofBten zugelassenen Remedium der Feingehalt
des Bremer Silbers und der Bremer Pfennige theoretisch immer noch um ein
Geringes tber dem cigentlichen Sollwert blieb.

Dem Silberbrenner oder Miinzmeister war allerdings auch gestattet, zu
seinem eigenen Schaden das Silber besser und zu dem eigentlich vorgeschrie-

benen Gehalt ohne Remedium herzustellen. Dann hitte das Bremer Silber

1
diesen Feingehalt bekommen %—éz + 13,2512 = 7,8679 Lot fein fir die Mark

= 472,074°/4y Ag. Dieser Feingehalt hitte um 0,2108 Lot fein pro Mark
oder 2,7539, iiber dem festgelegten und in der Praxis rechnerisch benutzten
Sollfeingehalt zu 7,6571 Lot fein pro Mark gelegen.

Angesichts dieser beispiclhaften Vorschriften ist nicht verwunderlich,
dal die vorgelegten Fundstiicke von Barrensilber die Sollfeingehalte so gut
einhalten. Die Silberbrenner jener Zeit hatten offenbar nicht nur genaue

8} brennen, schmelzen.
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Vorschriften, sondern sie hielten sie auch ein, und, was vielleicht das Be-
merkenswerteste ist, sic waren technisch dazu in der Lage, die Vorschriften
einzuhalten.

Nach unserer Auswertung war die Mischungsvorschrift des Miinzgesetzes
ausschlieBlich fiir den Stand des Jahres 1369 giiltig. Dabei wird im Gesetzes-
text van oldinges und van rechte betont. ,,Von alters her* kénnte nach unseren
bisherigen Ermittlungen das Verhiltnis zwischen der ,,Feinsilber*-Menge
der Gewichtsmark Bremer Silbers und der Bremer l6tigen Mark jedoch gar
nicht gleichbleibend gewesen sein. Um auch hier den Dingen auf den Grund
zu gehen, wurden in Tabelle 4 die Werte der ,,Feinsilber*“-Menge der
Gewichtsmark Bremer Silbers in Lot der jeweiligen lotigen Bremer Mark
fir die Wihrungsstufen des 14. Jahrhunderts nach unseren Ergebnissen zu-
sammengestellt. Es zeigt sich nun, daB vier der herauskommenden Betrige
iiber 91/, Lot und alle iibrigen 19 Betrige unter 9/, Lot liegen. Die obere
Grenze befindet sich etwas unterhalb von 93/; Lot, die untere bei 9/, Lot.
Die vollstindige Mischungsvorschrift des Miinzgesetzes mit EinschluB3 der
Remediumsangabe konnte danach nicht fiir alle Stufen gelten. Aber der
Wert 91/, Lot wire der geeignete Richtwert gewesen, zu dem wechselnde
Angaben iiber das zulissige Remedium und fiir die vier Fille, in denen der
Sollwert oberhalb von 91/, Lot lag, Angaben iiber den jeweiligen Zuschlag
hinzugefiigt werden muf3ten.

Danach kénnte man sagen: Von alters her hat die Gewichtsmark Bremer
Silbers 91/, Lot l6tigen Silbers mit wechselnden Remedien, bzw. Zuschligen
ausgemacht. Die Formel des Textes van oldinges und van rechte bezog sich also
wohl auf den Richtbetrag von 9'/, Lot, wihrend vielleicht die Angaben iiber
das jeweils wechselnde Remedium oder iiber notwendige Zuschlige gewis-
sermaBen als erginzende Ausfilhrungsbestimmungen angesehen wurden.
In dieser Form kinnte eine Mischvorschrift fiir den verantwortlichen Silber-
brenner der Stadt Bremen bereits seit 1300 bestanden haben. So wire auch
der scheinbare Widerspruch der Gesetzesvorschrift zu unseren Ergebnissen
hinfillig. In Tabelle 4 sind auch die méglichen Remediums-, bzw. Zu-
schlagsangaben fiir den Richtwert 91/, Lot der l6tigen Mark verzeichnet
worden nebst den dazugehdrenden Lotbetrigen in Dezimalbriichen. Die
Fehler halten sich etwa in der Hohe der sich aus den Verhiltnissen von 1369
ergebenden Abweichung vom genauen Sollwert der ,,Feinsilber“-Menge.

Einem moglichen Einwand der Kritiker mag hier gleich noch begegnet
werden. Man kénnte ja meinen, es sei Genauigkeitskrimerei, der 16tigen
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Bremer Silbermark von 1369 ein Sollfeingewicht von 13,2512 Lot fein zu-
zuschreiben, anstatt den Wert mit 131/, = 13,2500 Lot fein anzugeben.
Dieser Unterschied von 0,00919%, ist wohliiberlegt und auch vor 600 Jahren
durchaus in Rechnung gestellt worden. Die Bremer 16tige Mark entsprach
mit ihrem Feingewicht zu 13,2512 Lot fein genau dem Preise von 511/, liib.
Schilling = 51 Schilling und /, Pfennig sowie 2041/4 Sterling. Die gleich-
zeitige Braunschweiger lotige Mark zu wahrscheinlich 131/, = 13,2500 Lot
fein hatte dagegen die Preise von 511/,, liib. Schilling = 51 Schilling und
i/y Pfennig oder 2044/,, Sterling. Die Braunschweiger Silbermark zweiter
Sorte stand damals im Verhiltnis 48 : 53 zur l6tigen Mark und besall dem-
entsprechend das Feingewicht von 12 Lot fein und die Preise 462/, liib.
Schilling, rund 50%/; Bremer Grote (Fehler = —0,004°/,) oder Turnosen
und 1848/, Sterling.

Zur Begriindung der kleinen Unterschiede werfen wir nun noch einen
Blick auf die Einbecker 16tige Mark. Diese kostete 1368 wohl 38 Einbecker
Schilling, 33!/, braunschweigische Schilling, 552%/,, Bremer Grote oder
Turnosen und 1991/, Sterling. Ab 1370 hatte sie dagegen anscheinend die
Preise 39 Einbecker Schilling, 32/, braunschweigische Schilling, 557/,, Bre-
mer Grote oder Turnosen und 208 Sterling. Im Jahre 1369 scheint sie vor-
tibergehend 38!/, Einbecker Schilling gekostet zu haben. Wenn ihr Fein-
gewicht damals so bemessen wurde, daB es dem Werte von 2021/, Sterling
entsprach, so kamen wie bisher 5!/, Sterling auf einen Einbecker Schilling,
wihrend ab 1370 dann 5!/, Sterling einem Einbecker Schilling gleichgeachtet
wurden. Bei den nicht sehr guten Preisbetrigen der Einbecker l6tigen Mark
im Jahre 1369 zu 32#/;, braunschweigische Schilling und zu 55/,; Bremer
Grote oder Turnosen stand der Einbecker Schilling im Verhiltnis 23 : 27
zum Braunschweiger Schilling und in der Relation 36 : 25 zum Bremer Gro-

ten oder Turnosen. Das Feingewicht der Einbecker l6tigen Mark betrug:
Cm 2081, 16176 - 11025
1369: Fe = ongiy, " 1"/ = g 1og5 532 = ©*“loms
= 13%98/,..4 = 13,11869 Lot fein.
Gerade aus dem Jahre 1369 ist uns nun das Verhiltnis zwischen dem Ein-
becker und Braunschweiger létigen Silber urkundlich belegt. In einer Ut-

kunde vom Dezember des Jahres wurde vereinbart, daB3 eine Summe von
50 Mark Braunschweiger 16tigen Silbers entweder in gleichem Silber erstattet
werden sollte, oder aber we mogen de sulve 50 mark verwitten mit einer halven
mark Embikesches sulpers®t). Fiar 50 Braunschweiger 16tige Mark sollten dem-

) U.B. Gott. I, Nr. 259, zit. nach Buck, Miinzwesen, S. 17.
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nach 501/, Einbecker létige Mark gezahlt werden. Die beiden Marken
miiten somit im Wertverhiltnis 101: 100 zucinander gestanden haben.
Bei Multiplikation des soeben erschlossenen Feingewichtes der Einbecker
l6tigen Mark von 1369 mit dem Bruch 19Y/,,, ergibt sich:

o1/, - Fg = 101/, - 13,11869 = 13,24988 Lot fein.

Dieser Wert bleibt um 0,00012 Lot oder 0,000919, unter dem Sollfein-
gehalt 13,2500 Lot fein der Braunschweiger l6tigen Mark. Ein solcher
Fehler galt also wohl als zuldssig.

Das System der Barrensilberwihrungen ist offenbar mit duBerster theo-
retischer Prizision konstruiert und gehandhabt worden.

An dieser Stelle sei noch ein letzter Silberbarren vorgefiithrt. Das Stiick
stammt aus dem Funde, der 1956 in Peine geborgen wurde®). Der Fund
umfaBte 34 Barren und Teile von solchen im Gesamtgewicht von rund
2,83 kg und etwa 270 Miinzen. Von diesen machen Prager Groschen Konig
Karls I. (1333 bis 1378) den Hauptteil aus. Unter den vielen Pfennigen sind
zwei Bremer Swaren hier besonders erwiihnenswert. Es handelt sich um
Stiicke, wie sie Jungk unter seiner Nr. 381 beschreibt®®). Auf der Vorderseite
befindet sich das Bild eines birtigen Petruskopfes, dazu die rechte Hand mit
aufrecht erhobenem Schwert und links vom Kopf der Schliissel in senk-
rechter Stellung (Tafel 4c). Von der normalen Umschrift MONETA
BREMENSIS ist nichts auf den zu klein geratenen Schrétling gelangt. Auf
der Riickseite befindet sich ein Bischof mit erhobener rechter Hand. Die
Umschrift SANCT WILLEHAD EP fehlt auch hier. Jedenfalls gehoren
diese beiden Swaren zu den iltesten Miinzen, die von der Stadt Bremen
selbst gepriagt wurden. Vermutlich sind sie kurze Zeit nach 1371 ausgegeben
worden, nachdem der Bischof von Miinster Einspruch gegen die Nachpri-
gung miinsterscher Pfennige erhoben hatte und die Bremer Prigungen
daraufhin etwas geindert waren®?). Die Vergrabungszeit des irdenen Topfes
mit seinem Silberinhalt kann nach Ausweis dieser Swaren und einiger an-
derer Miinzen erst in den Jahren 1372/1373 erfolgt sein.

Der Silberbarren, der hier besprochen werden soll (Tafel 4a u. b), hat
einen Durchmesser von 64,6 bis 66,9 mm und eine Dicke von 11,0 mm.
Die konkave Oberseite besitzt 4,5 mm gréBte Einbuchtung, die konvexe

8) Numism. Nachrbl. 1957, S. 9; Germania 36, 1958, S. 220—228.

&) Jungk, a. a. O., 8. 256.

87) Mitt. von Herrn Prof. Berghaus, Miinster, dem hiermit fiir die Bestimmung der
Stiicke gedankt sei.
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Unterseite 13,5 mm groBte Ausbuchtung. Das Gewicht und der Feingehalt

sind im Labor der Ilseder Hiitte in Peine zu 233,378 g und zu 818%/,, Ag

bestimmt worden. Auf der Oberseite des Stiickes sind zwei Stempel ein-

geschlagen:

1. links der Braunschweiger Lowe mit leopatdiertem, d. h. auf den Be-
schauer gerichteten Kopf an der rechten Seite und

2. rechts das nach links gerichtete Profilbild eines birtigen Méinnerkopfes,
der eine am Hinterknopf verkntipfte und herabwallende Stirnbinde nach
Art der romischen Imperatorenbinden tragt.

Ohne hier auf die Beweismoglichkeiten eingehen zu kénnen, sei gesagt,
dal} wir in diesem Barren ein Stiick zu sehen haben werden, das nach Aus-
weis des braunschweigischen Hoheitszeichens in Braunschweig fir Goslar,
die alte Kaiserstadt, hergestellt wurde. Der antike Kaiserkopfist anscheinend
als Hinweis auf Goslar zu deuten. Messungen an einer ganzen Reihe von
Barren haben nun ergeben, dal} das Goslarer l6tige Silber von 1365 ab den
gleichen Feingehalt wie das Braunschweiger l6tige Silber besessen hat. Der
gemessene Feingehalt zu 818°/,, Ag liegt zwar um 23,88°/,, Ag oder
3,0079, tiber dem schon oben erwahnten Braunschweiger Sollfeingehalt zu
134/, Lot fein pro Mark = 794,12%/,, Ag; doch besagt bei den Stiicken aus
der Zeit nach 1350 cine solche Differenz aus bestimmten Griinden wenig.
Nach dem Urteil des chemischen Sachverstindigen Prof. Dr. Grosse, Peine,
sind diese Barren mit dem Zusatz an unedlem Metall nur schlecht vermischt,
so daB eine einzige entnommene Probe nicht den wirklichen Feingehalt
eines ganzen Stiickes analysieren liflt. Bei dem oftmaligen Umschmelzen
von Barren gerade in Braunschweig ist eine derartige Beobachtung nicht
verwunderlich. Je besser man die Metalle durchmischen wollte, um so stir-
ker muBten diese erhitzt werden und umso gréBer war der Verlust an Silber-
substanz. Die Durchschnittswerte der Messungen an einer ganzen Reihe von
Stiicken mit gleichen Stempeln, die also denselben Sollfeingehalt besaBen,
bestitigen die Richtigkeit der Beobachtung des Fachmannes.

Unter Benutzung des Sollfeingehaltswertes von 134/, Lot fein ergibt sich
fur unser Stick das Feingewicht:

233,378
233,098

Dieser Wert stellt genau das Sollfeingewicht der Bremer 16tigen Mark
von 1369 dar und liegt um 0,0012 Lot fein oder 0,0099, iber dem Fein-
gewicht der Braunschweiger 16tigen Mark zu 131/, Lot fein. Um nicht nur
in Braunschweig und Goslar runde Gegenwerte in Silbersorten und Minz-

F = 13¢,, - — 13,2512 Lot fein.
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wihrungen zu erhalten, wurde das Stiick offenbar absichtlich gerade um
so viel schwerer als eine Braunschweiger 16tige Mark hergestellt, daB sich
genau der Wert einer Bremer l6tigen Mark ergab. Die Gegenwerte des
Stiickes sind in Tabelle 10 verzeichnet. An den Gegenwerten in verschiedenen
Wihrungen liBt sich erkennen, wie gut die Verrechnungsméglichkeiten der
Bremer Silbersorten mit vielen anderen Wihrungseinheiten auch in der
Stufe von 1369 gewesen sind.

Natiirlich kann an dieser Stelle der Einwand erhoben werden, das vor-
gefiihrte Barrenstiick zeige ja gerade, daB der kleine Unterschied zwischen
den 16tigen Marken Bremens und Braunschweigs im Jahre 1369 eben doch
in der Praxis nicht beachtet worden sei. Dieser Einwand trifft jedoch nicht
den Kern der Sache. Das ganze theoretische System der Wihrungen, das
nicht eine Fiktion unserer Tage, sondern nach unserer Meinung ein kunst-
voll geschaffenes Werk der Wihrungsfachleute jener Zeit gewesen ist, besal3
seine hohe Genauigkeit, damit auch bei groBen Betrigen von Hunderten
oder Tausenden Silbermarken nur geringe Fehler auftreten konnten. Im
Kleinen bei einzelnen Barrenstiicken war man gewil} etwas groBziigiger, so
daB da eine Braunschweiger 16tige Mark schon einmal mit 0,009, Uber-
gewicht hergestellt wurde, um das Stiick auch als Bremer 16tige Mark an-
erkannt zu bekommen. Bei groBeren Silbermengen wurden dann sicherlich
sowieso die genauen Gewichtswerte in Anrechnung gebracht, so dal} ein
Fehler von 0,0099, bei einem Einzelbarren im gréBeren Posten wohl be-
riicksichtigt und ausgeschaltet wurde.

Nun sei noch die einzige MinzfuBangabe uber die Bremer Pfennige des
14. Jahrhunderts aus dem zitierten Miinzgesetz kurz auf ihren Aussage-
gehalt untersucht.

Als Miinzsilber diente das Bremer Silber, dessen Feingehalt im Miinz-
gesetz vor den Angaben tiber die Pfennige beschrieben ist. Aus der Gewichts-
mark Bremer Silbers zum Nennwert von 728/,; Lot fein sollten 36 Schilling
mit zuldssigem Aufschlag von 6 Pfennigen geprigt werden, das sind
438 Pfennige. Ein Pfennig wog dann 0,5322 g. Sein Silbergewicht betrug
0,0017497 Lot fein = 0,2447 g Ag. Die Mark Pfennige zu 32 Schilling oder
Grote enthielt an Silber 6,719005 Lot fein = 93,9712 g Ag.

Die Mark Bremer Silbers von 1369 zum Preise einer Mark Pfennige besal3
das Silbergewicht 7119/, = 7,572115 Lot fein = 105,9027 g Ag. Die Diffe-
renz beider Silbermengen betrigt 11,9315 g oder 11,2665%, der Silbermenge
der Bremer Silbermark. Dieser Miinzaufschlag liegt auf der normalen Héhe
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derim 14. Jahrhundert Giblichen Betrige. Aus Hildesheim kennen wir von 1300
einen solchen zu 11,11119; und aus Géttingen von 1382 einen zu 11,76479%,.

Die Zeitstufe 1370—1373

Bereits im Jahre 1370 gab es wohl eine neue Wihrungsumstellung; denn
die Erneuerung des Hamelner Pfandvertrages von 1365 am 1. Februar1371
fulit offensichtlich auf neuen Gegebenheiten.

Der Grund fiir die Abwertung von 1370 lag anscheinend in einer Vermin-
derung sowohl der Turnosen wie der Sterlinge. Das Wertverhiltnis der bei-
den Wihrungseinheiten stellte sich nun wohl auf die Proportion 15: 4 =
3%/,: 1 von Turnosen zu Sterlingen. Im Liibecker Miinzbuch ist in dieser
Zeit der Preis von 62 lib. Schilling fur die lubische 16tige Mark bezeugt.
Dazu wird diese dem Werte von 248 Sterling entsprochen und das Fein-
gewicht von 151/, Lot fein besessen haben.

Unter diesen Voraussetzungen entsprach dem Werte der Bremer l6tigen
Mark zu 56 Turnosen der Preis von 521/, liib. Schilling oder 210 Sterling.
Die Feingewichte der Bremer Silbermarken erhiclten die entsprechenden
Werte:

521/, 105 - 31 - g
1370: Fpn = —5~2'—" « 153}, = 2-62.2 =106/ = 131/, = 13,1250 Lot fem,
1570 B =181, v, = 1_;:31%3 — 15/, = 71/, — 7,5000 Lot fein.

Bei der vermutlichen Weiterbenutzung der Silbermischungen von 1367
erhiclt das Bremer Markgewicht nun den Wert:

. 131 105 -5 - 16 |
1370: Markgewicht = 13=;: 16 = Ts?_) — w0s0) |58/,

= 15,6716 kolnische Lot = 228,314 g.

Unverindert blieb gleichzeitig wohl die Braunschweiger 16tige Mark auf
dem Stande von 1369 zum Feingewicht von 131/, Lot fein, das dem Preise
zu 53 lib. Schilling entsprach. Sie wurde vermutlich weiterhin aus der
Silberlegierung von 1368 zum Sollfeingehalt von 134/,, Lot fein pro Mark
nach Braunschweiger Markgewicht zugewogen.

Nun zu der Wiederholung des am 16. Mirz 1365 in Hameln abgeschlosse-
nen Pfandvertrages, die am 1. Februar 1371 erfolgte®®). Die Formulierung
des neuen Vertrages entspricht genau dem Text des ersten. Auch hier wer-

88) Sudendorf, U. B. IV, Nr. 90.
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den als Pfandsumme 724 Mark lodighes sulvers hemelscher wychte und Brunswick-
scher edder bildensemscher witte vereinbart,

Wenn wir auch fiir diese Stufe in Hameln das gleiche Markgewicht wie in
Bremen voraussetzen, dann entsprach beim Feingehalt des Braunschweiger
16tigen Silbers zu 13/, Lot fein pro Mark die Pfandsumme einer Feinsilber-
menge von:

_ g 1%
=T N g = 76716

= 9385,7002 Lot fein
— 131,268 kg Ag.

Dieser Betrag stimmt mit dem fiir 1365 ermittelten Wert fast genau tiber-
ein und tbersteigt ihn lediglich um 0,5150 Lot fein oder 8 g Ag oder
0,005499%;.

Wenn wir oben die Pfandsumme der Mindener Pfandvertrige von
1344/1349 mit einer heutigen Geldsumme von rund 200000 DM verglichen
haben, so entspriche die Hamelner Pfandsumme einem Werte von rund
840000 DM. Darauf wiirde der Uberschul3 von 0,005499 lediglich 45,60 DM

ausmachen.

724225 -1050 1330625

2278

Man wird sich fragen, weshalb bei einem so geringen Unterschiede zwi-
schen den Marken l6tigen Silbers Hamelner Wichte und Braunschweiger
Witte in den Stufen 13652 und 1370 bis 1373 tberhaupt der Pfandvertrag
erneuert wurde. Zur Beantwortung dieser Frage fithrt man sich am besten
vor Augen, welche Werte die am 16. Mirz 1365 vereinbarte Pfandsumme
in der Zwischenzeit bis zum Abschluf3 der Vertragserneuerung angenom-
men hatte. Diese Werte sind in der Tabelle 5 zusammengestellt und die
Abweichungsbetrige gegentiber der Ausgangssumme hinzugefiigt. Es zeigt
sich, daB die Abweichungen zwischen —2,199; und 42,869, ausgemacht
haben werden. Wenn wir vergleichsweise fiir den Ausgangsbetrag die heu-
tige Summe von 840000 DM setzen, liegen die Abweichungen zwischen
—18400 DM und 424000 DM, und die geringste Abweichung erreicht
immerhin noch einen Betrag von rund 5800 DM. Wenn wir uns diese
Entwicklung tiberlegen, dann wird uns deutlich, ein wie grofier Zufall es
gewesen ist, dall ab 1370 eine Pfandsumme in der vorgeschriebenen Art des
ersten Vertrages fast genau dem Betrage der gezahlten Pfandsumme ent-
sprach. Bei einer Riickzahlung der Pfandsumme nach den Vorschriften des
Vertrages hitte Herzog Wilhelm in der Zwischenzeit entweder 0,69 bis
2,199, weniger oder aber 0,97 bis 2,869, mehr Feinsilber zu entrichten
gehabt, als er im Miérz 1365 empfangen hatte. In der Zeit von 1365b bis
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1366 wiirden daher die Gliubiger und in den Jahren 1367 bis 1369 dagegen
der Herzog mit Hinweis auf die unvorhergesehenen Wihrungsinderungen
auf eine Zahlung in anderer Weise gedrungen haben. Ab 1370, bei der un-
erwartet gekommenen neuen Lage, kam es wohl beiden Parteien darauf an,
durch die Erneuerung des Vertrages in der alten Form das Recht und die
Bereitschaft zu dokumentieren, die Pfandsumme in der altvereinbarten
Weise zu entrichten, bzw. entgegenzunehmen. Diese Regelung durfte dann
nach Méglichkeit auch bald vorgenommen worden sein; denn nach den
Erfahrungen der vorangegangenen Jahre muBite man besorgen, daf eine
neue Wihrungsinderung zu Verlusten auf der einen oder anderen Seite oder
doch zu vielleicht langwierigen Verhandlungen zwischen den Vertrag-
schlicBenden fuhren wiirde.

Die Zeitstufe 1374

Aus dem Jahre 1374 liegt aus Mecklenburg die Bezeugung einer 16tigen
Mark zu 64 lib. Schilling vor®®), und auBerdem wird auch eine mark sulvers
zu 53 liib. Schilling genannt®®), Der Preis von 64 liib. Schilling kann beim
Stande von 1370 eine 16l6tige Mark betroffen haben, wihrend das Preis-
zeugnis zu 53 1ib. Schilling eine Braunschweiger 16tige Mark zu 131/, Lot
fein oder eine gleichwertige ebenfalls beim Stande von 1370 betroffen
haben wird.

Von 1375 ab ist im Liibecker Miinzbuch der Preis von 66 liib. Schilling
fir die liibische l6tige Mark iiblich. Andererseits zeigt der seit dem Mirz
1376 bezeugte Preis von 30 Osnabriicker Schilling fiir die westfilische lotige
Mark®), daB3 auch in Westfalen inzwischen eine Steigerung vom bisherigen
Preise zu 24 Osnabriicker Schilling fiir die westfilische l6tige Mark auf den
neuen Betrag erfolgt war. Da nun bereits im Jahre 1374 in Liibeck der Preis
des libischen Guldens im Verkehr von 10 auf 11/, liib. Schilling angestie-
gen war*?), wird der Termin fiir die Wihrungsabwertung gegen Ende dieses
Jahres anzusetzen sein. Allerdings kann das MaB der Preissteigerung des
liibischen Guldens nicht fiir die Bemessung der allgemeinen Abwertung
herangezogen werden. Der neue Wihrungsstand wird anscheinend durch
die Erhhung des Preises der gleichbleibenden liibischen 16tigen Mark zu

89) Meckl. U. B. XVIII, 10605.

) Geldersen 307 nach Jesse, Wend. Miinzver., S. 57,
1) Berghaus, a. a. O., S, 14, U 55.

2) Jesse, a.a. O, S. 214,
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151/, Lot fein von bisher 62 liib. Schilling auf den neuen Wert von 66 lub.
Schilling gekennzeichnet. Die liibische 16tige Mark war nun wohl auch
oleichwertig mit 264 Sterling und mit 66 Turnosen. Danach scheint 1374
der Fall eingetreten zu sein, da der liibische Schilling mit einem Turnosen
oder einem Bremer Groten wertgleich war.

Die Bremer 18tige Mark hitte dann dem Werte von 56 liib. Schilling
entsprochen und das neue Feingewicht von 13%/y = 4%4/33 = 13,1515 Lot
fein gehabt, wihrend das Feingewicht der Bremer Mark 717/y, = *%/3 =
7,5152 Lot fein gewesen wire. Bei weiterer Einhaltung der seit 1367 tiblichen
Silbermischungen hitte das neue Bremer Markgewicht 15/, kolnische
Lot = 228,776 g betragen. Die Preise der beiden Marken wiiren auf 224 Ster-
ling und 128 Sterling gestiegen.

Gleichzeitig scheint die westfilische 16tige Mark den Wert von 225 Ster-
ling angenommen zu haben, so daB beim neuen Preis von 30 Osnabriicker
Schilling fiir diese Mark die westfilischen schweren Pfennige zu den Ster-
lingen im Verhiltnis 5: 8 gestanden hiitten.

Die Zeitstufe 1375—1378

Allerdings scheint der 1374 eingetretene Stand besonders giinstiger Wih-
rungsbezichungen untereinander nur kurze Zeit gedauert zu haben. Die in
Liibeck fiir 1375 bezeugte erneute Preissteigerung fiir den seit 1340 geprag-
ten liibischen Goldgulden im Verkehr von 11/, auf 12 liib. Schilling®?)
deutet anscheinend darauf hin, daB im Laufe dieses Jahres bereits eine weitere
Wihrungsinderung eintrat.

Nun erhielt die liibische 16tige Mark bei gleichbleibendem Preise zu 66 lib.
Schilling vermutlich das Feingewicht von 15'/; Lot fein und war dabei
wertgleich mit 264 Sterling und 65°%/;; Turnosen oder Bremer Groten.

Dann hitten die Bremer Silbermarken die Feingewichte erhalten:
Fpra = 133/, = %78/, = 13,0682 Lot fein und Fur = 738/ = 578/4, =
7,4675 Lot fein. Bei gleichbleibenden Silbermischungen hitte ein neues
Bremer Markgewicht zu 15%2/;, kélnische Lot = 227,326 g benutzt werden
miissen, und die Preise der beiden Silbermarken werden 56!/, und 32!/; lib.
Schilling, sowie 225 und 1284/, Sterling gewesen sein.

#3) Jesse, a.a. 0., S. 214,
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Die Zeitstufe 1379—1382

Anfang des Jahres 1379 scheint das Withrungsgefiige wiederum geiindert
worden zu sein.

Das geht vor allem aus der am 19. Februar 1379 bezeugten Erhohung
des Preises der westfilischen 16tigen Mark von 30 auf 36 Osnabriicker Schil-
ling®!) und vielen anderen Belegen fiir cine erhebliche Geldverschlechterung
in Westfalen zu diesem Zeitpunkt hervor?), Allerdings ist die Verschlechte-
rung der Osnabriicker Pfennige wohl nicht in dem AusmaBe erfolgt, wie die
Preiserh6hung fiir die westfilische 16tige Mark zunichst vermuten li8t. Das
Feingewicht der westfilischen 16tigen Mark wird nimlich gleichzeitig von
bisher 13%/,, = 575/,, = 13,0682 Lot fein auf137/,, =150/, —13,6364 Lot fein
erhoht worden sein, so daf} die Mark statt vorher 225 Sterling oder 561/, Tur-
nosen beim neuen Stande 240 Sterling oder 58%/,, Turnosen kostete.

Die Bremer Silbermarken behielten wohl ihre seit 1375 iiblichen Fein-
gewichte bei. Da aber vermutlich die liibische 16tige Mark beim Preise von
weiterhin 66 liib. Schilling das Feingewicht auf 15 Lot fein verminderte
und dem gleichbleibenden Preise von 264 Sterling entsprach, erhielten die
Bremer Silbermarken neue Preise. Und zwar kosteten diese nun wahrschein-
lich 571/, und 32¢/, liib. Schilling sowie 230 und 1313/, Sterling.

In dieser Stufe erreichte die Braunschwei ger l6tige Mark wohl den Feinge-
wichtswert von 1282/, Lot fein bei dem Preise von 33'/3 braunschweigischen
Schilling und kostete 555/, liib. Schilling = 2222/, Sterling = 543/, Bremer
Grote oder Turnosen. Die Preise der Bremer Silbermarken in Braunschweig
betrugen dann 341/, und 195/, braunschweigische Schilling.

Das Jahr 1382 nimmt eine Sonderstellung im Rahmen der norddeutschen
Barrensilberentwicklung ein. Damals versammelten sich nimlich Vertreter
von 12 Stidten des sichsischen Quartiers der Hanse in Goslar. Es waren ver-
treten die Stidte Aschersleben, Braunschweig, Einbeck, Gottingen, Goslar,
Halberstadt, Hameln, Hannover, Hildesheim, Osterode, Quedlinburg und
Wernigerode®). Im Namen dieser Stidte wurde ein Vertrag geschlossen,
der besagte, daB die vertragschlieBenden Stidte sich verpflichteten, fiir die
Dauer von drei Jahren den Feingehalt ihres l6tigen Silbers mit 123/, Lot fein
einzuhalten. Die ltigen Silberbarren sollten das Zeichen der herausgeben-

) Betghaus, a.a. O., S. 10, U 33,
) Berghaus, a.a. 0., S, 40 f,
%) Bode, Das iltere Miinzwesen, S. 185.
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den Stadt, das Zeichen des verantwortlichen Silberbrenners und als dritten
Stempel eine Krone tragen. Die Krone sollte bezeugen, daB das Silber auf-
grund des Vertrages zu 12?/, Lot fein pro Mark hergestellt war.

Diese Vereinbarung von 1382 hatte wohl weniger den Zweck, dem Ver-
mindern der Feingehalte des 16tigen Silbers Einhalt zu gebieten, als viel-
mehr den Handelsverkehr mit dem Barrensilber durch Vereinheitlichung
der Feingehalte zu vereinfachen.

Wihrend aufgrund des Vertrages die zwolf Partnerstadte ihr 16tiges Silber
mit einheitlichem Feingehalte zu 123/, Lot fein pro Mark = 765%/o9 Ag her-
ausbrachten, sind trotzdem offenbar die bis dahin tiblichen verschiedenen
Feingewichte der 6rtlichen Marken 16tigen Silbers unverdn dert in Gebrauch
geblieben. Anders wire wohl auch das ganze, langsam gewachsene und
kunstvoll in den gegenseitigen Bezichungen der vielen Silbersorten abge-
stimmte System in Unordnung geraten. Jedenfalls 1dBt die Untersuchung
vorliegender Barren mit Kronenstempeln nur den genannten Schluf} zu.

Aus Funden sind bislang vier Barrenstiicke mit Kronenstempeln bekannt
geworden. Drei von ihnen stammen aus cinemim letzten Viertel des 19. Jahr-
hunderts in Halberstadt geborgenen Funde®?), und eines der Stiicke war in
einem Funde enthalten, der 1911 in Derenburg, Landkreis Halberstadt,
entdeckt wurde?®).

Hier sei nur so viel gesagt, daB} der eine dieser Barren, ein Vollstiick der
Stadt Halberstadt, aus dem dort geborgenen Funde®®) mit dem Gewicht von
195,4 g19%) dem Werte von 45,8004 Bremer Grote, von 22,9002 Lot Bremer
Silbers und 13,0858 Lot Bremer lotigen Silbers nach dem seit 1375 in Bremen
oeltenden Withrungsstande entspricht, das sind bei Fehlern von 40,0019,
453/, Bremer Grote, 22°/,, Lot Bremer Silbers und 133/,; Lot Bremer l6tigen
Silbers.

Die Zeitstufe 1383—1385

Die Fundstiicke offenbaren aber auch, da3 bald nach Inkrafttreten des
Vertrages — wahrscheinlich schon im Jahre 1383 — eine erneute Wihrungs-
umstellung erfolgt sein wird. Und zwar hat die liibische l6tige Mark wohl

97) Menadier, Miinzdenkmiler d. sichs. Stidtebundes, in Amtl. Berichte der kgl. Kunst-
sammlungen, Jg. 33, 1912, Sp. 185—190.

9¢) Friedensburg, Blitter f. Miinzfreunde, 1912, Sp. 5074.

99) Abgebildet in Buck-Meier, Hannover, S. 116.

100) Nach Menadier, a. a. O.
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unter Beibehaltung ihrer Preise zu 66 liib. Schilling und 264 Sterling und
beim neuen Preise zu 628/, Turnosen ihr Feingewicht auf 142/, Lot fein ver-
mindert. Demnach werden die Bremer Silbermarken folgende Feingewichte
erhalten haben: Fgr = 19%/,; = 131/,; = 13,0667 Lot fein und Fg
= N8 . = T/, = T7,4667 Lot fein.

Die braunschweigische lotige Mark dnderte damals wohl ihr vorheriges
Feingewicht von 1282/,, Lot fein auf den Wert 122%/,; Lot fein.

Der zweite Vollbarren mit Kronenstempel aus dem Halberstidter
Funde!®?), der in Braunschweig hergestellt wurde, hat nach Messung im
Labor der Ilseder Hiitte in Peine ein Gewicht von 187,500 g. Seinem Fein-
gewicht von 10,2559 Lot fein entsprechen die Gegenwerte von 13,0004 Lot
Braunschweiger 16tigen Silbers, 43, 9539 Bremer Grote (4320/,, = 43,9524),
21,9768 Lot Bremer Silbers (2141/,, = 21,9762) und 12,5582 Bremer lotigen
Silbers (128%/,,, = 12,5578) beim neuen Wihrungsstande von 1383. Diese ge-
nannten Betrige iibersteigen die gemeinten Sollwerte um jeweils 0,003%,.

Die Zeitstufe um 1386—1387

Der in den Hamburger Kimmerei-Rechnungen iiberlieferte Preis von
681/, liib. Schilling fiir eine l6tige Silbermark°?) aus dem Jahre 1386 scheint
die libische l6tige Mark zu betreffen. Das Feingewicht der lubischen l6tigen
Mark wird bei diesem Preis wieder fast auf 15 Lot fein angehoben worden
sein: der genaue Betrag war wohl 143/, — 14,9844 Lot fein. Den Betrag
von 15 Lot fein scheint die liibische l6tige Mark dann spiterhin noch lange
Zeit bewahrt zu haben, denn 1441 ist dieser Wert im RezeB des Wendischen
Miinzvereins aus diesem Jahre erstmalig unmittelbar genannt!%),

Bei dem vermuteten neuen Stand von 681/, liib. Schilling oder 274 Sterling
fir die libische lotige Mark zu 14%3/,, Lot fein mag als neues Verhiltnis
zwischen den Bremer Groten und den libischen Schillingen statt seit 1383
21:20 =1/55:1 nun 15:14 =11/,,: 1 getreten sein. Dann betrug der
Preis der Bremer 16tigen Mark 56 - 15/,, = 60 lib. Schilling. Die entspre-
chenden Feingewichte der Bremer Silbermarken waren Fpn = 195/, =
13t/ = 13,1250 Lot fein und Fgrr = %/, = 71/, = 7,5000 Lot fein.

101y Vgl. Menadier, a. a. O,
102) Tesse, a.a, O., S, 57.
103} Jesse, a.a. O,, S. 160,
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Im Jahre 1387 stellte der Rat der Hansestadt einen neuen Minzmeister
Heinrich von Romunde ein. Dieser hatte einen Revers auszufertigen, in dem
Vorschriften tiber verschiedene Miinzprigungen enthalten sind®). Von den
Swaren heilBt es darin: Ok schal ik slan sware penninge, de scolet stan to der helfte
an fynen sulver, unde uppe deme teste schal de wegene mark beholden achte loed myn
een guyntin, Unde dat tal schal beholden sesteyn Bremer mark unde achte grote,
unde vynt wen yd erghere, dat schal my stan to vare.

Dat tal soll doch wohl das Schrot oder die Anzahl der aus dem Mark-
gewicht auszuprigenden Miinzen angeben. Jungk!%) ist der Ansicht, daB
der neu nach Bremen gekommene Miinzmeister noch so wenig mit den
einheimischen Verhiltnissen vertraut gewesen sei, dal} er die gemeinte
Schrotmenge von 161/, Schilling = 195 Sware filschlich mit 16!/, Bremer
Mark bezeichnet hitte. Diese Auslegung trifft das Richtige. Wir werden
nimlich annehmen diirfen, daB3 1387 auf den Groten noch 4 Sware gerechnet
wurden, wie das fiir 1376 urkundlich belegt ist'%). Dann waren 195 Sware
damals 483/, Grote. Diese Menge entspricht etwa dem Betrage von 48 Grote,
der nach einem zweiten Miinzmeister-Revers im Jahre 1412 als Schrot der
Swaren angegeben ist. Darauf kommen wir spiter noch zuriick. Der ein-
zelne Sware von 1387 hitte bei Ansetzung des Feingehaltes fiir das Swaren-
silber zu 73/, Lot fein (mit Remedium) 0,556 g Ag enthalten. Auf die
Bremer Mark zu 32 Grote entfielen dementsprechend 5,0872 Lot fein. Die
Differenz dieses Betrages gegentiber dem Nennwert der Miinzen und dem
realen Silbergewicht der Bremer Silbermark zu 7,5000 Lot fein betrigt
2,4128 Lot fein oder 32,179, des Nennwertes. Dieser sehr hohe Miinz-
aufschlag ist zwar angesichts der frither erwihnten Vergleichswerte recht
auffillig, muB} aber als richtig angesehen werden, da aus dem letzten Ab-
schnitt des 14. Jahrhunderts und aus dem 15. Jahrhundert zahlreiche Bei-
spiele fiir derartig hohe Aufschlagswerte beizubringen wiren.

Ubrigens liegt der in dem Revers unzweideutig angegebene Feingehalt
des Swarensilbers zu 7%/, Lot fynen sulvers = 465,00°/,, Ag etwas iiber dem
vermutlichen, wohl seit 1367 unverindert gebliebenen Feingehalt des Bre-
mer Silbers zu 728/, = 7,6571 Lot fein fiir die Mark = 459,426°/,, Ag. Es
besteht durchaus die Moglichkeit, dall mit der Feingehaltsangabe eigentlich
der Feingehalt des Bremer Silbers gemeint war und dal} der scheinbare

104) Jungk, a. a. O., S. 139 f.
108) A.a.0.,S5.65f.
106y Hoyer U. B. V, S. 86; Jungk, a.a. O., S. 60.
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UberschuB3 in Héhe von 5,574%/,, Ag = 1,219, als Sicherheit gedacht war,
um beim Mischen keinesfalls den Sollwert zu unterschreiten. Allerdings
iberstiege ein solcher Sicherheitsabstand bei weitem den fiir 1369 ermittelten
Wert zu 0,0509,.

Das 15. Jahrhundert

Die Miinzwihrungen und Barrensilbersorten machten in der Folgezeit

bis um die Mitte des 15. Jahrhunderts in gesteigertem Tempo immer neue
stufenweise Verschlechterungen durch, deren Verlauf wir hier nicht mehr
im einzelnen untersuchen wollen. Nur an einigen Zeitpunkten, von denen
urkundliche Belege fiir Bezichungen der Bremer Wihrungen zu auswiirtigen
Geldsorten vorliegen, kénnen wir Eindriicke von dem weiteren Wege der
Bremer Entwicklung in dieser Zeit zu gewinnen versuchen.
Aus den Rechnungen iiber den Bau des Bremer Rathauses in den Jahren
1405 und 1406, in denen sehr ausfiihrlich Einnahmen und Ausgaben ver-
zeichnet sind?*?), 1Bt sich z. B. entnehmen, daB die hannoversche Pfennig-
mark zu 24 hannoverschen Schilling damals mit 39 Grote, die liibische
Pfennigmark zu 16 liib. Schilling mit 19—191/; Grote und die westfilische
Mark zu 12 Osnabriicker Schilling mit 284/; Grote bewertet wurden. Im
Rezel3 des Wendischen Minzvereins vom 6. Februar 1403, an dem die
Stidte Libeck, Hamburg, Wismar, Liineburg, Rostock und Stralsund be-
teiligt waren, war der Preis der liibischen I6tigen Mark auf 80 liib. Schilling
festgesetzt worden®®). Der Feingewichtswert der libischen 16tigen Mark
wird 15 Lot fein betragen haben.

Bei Gleichachtung von 191/, Grote mit 16 liib. Schilling entsprach dann
die Bremer Mark zu 32 Grote dem Werte von 5 Lot fein.

Die Frage, wie lange die Bremer Mark Silbers als Barrensilbermark in
Umlauf gewesen ist, wird sich schwerlich genau 16sen lassen. IThre urkund-
lichen Bezeugungen in Geldvertrigen horen allgemein etwa gegen 1360 auf.
Im 15. Jahrhundert ist die Bremer Mark gewil nur mehr eine Zihleinheit
von 32 Grote gewesen. Immerhin entsprachen noch 1387 der Bremer Mark
zu 32 Grote 7'/, Lot fein, eine Silbermenge im Werte einer halben liibischen
ltigen Mark. In den Jahren 1405/1406 hatte sich dieser Wert aber bereits
auf 2/, vermindert.

107y Jungk, a.a. O., S. 67 f.
108) Liib. U.B. V, 66.
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Wie wir sahen, hat die Bremer lotige Mark im ganzen 14. Jahrhundert
wenigstens bis 1387 stets 56 Bremer Grote gekostet. Wenn wir uns nun den
Gegenwert von 56 Bremer Grote in Feinsilber fir den Wihrungsstand von
1405/1406 tiberlegen, so zeigt sich, daB dieser auf 83/, Lot fein abgesunken
war. Das ist jedoch ein Feingewicht, das wir fiir die Bremer 16tige Mark
auch in dieser Zeit gewiB3 nicht annehmen diirfen.

Fiir die westfilische 16tige Mark lassen sich bei dem seit 1379 iiblichen
Preis von 36 Osnabriicker Schilling und unter Beriicksichtigung der er-
wihnten Wertbeziehungen zwischen den Osnabriicker Schillingen, den
Bremer Groten und den liibischen Schillingen fiir diese Zeit das Feingewicht
von 131/, Lot fein und die Gegenwerte von 288 Sterling, 72 lub. Schilling
und 862/, Bremer Grote ermitteln. Die niedersichsischen l16tigen Marken
waren dagegen schon sehr vermindert worden. So hat die Braunschweiger
16tige Mark wahrscheinlich in diesen Jahren 118/ Lot fein, die hannoversche
16tige Mark 10 Lot fein und die Hildesheimer l6tige Mark 11 Lot fein beses-
sen. Daher scheint es uns am wahrscheinlichsten zu sein, dal3 die Bremer
16tige Mark inzwischen nicht mehr dem Preis von 56 Grote entsprach, son-
der demjenigen von 84 Grote und dal sie wie 1387 auch jetzt noch das
Feingewicht von 131/4 Lot fein besal.

Wenn auch aus der Zeit nach 1380 anscheinend keine urkundlichen Belege
fiir die Benutzung der Bremer lotigen Mark im Handel vorliegen, so dirfen
wir an dem weiteren Vorhandensein dieser Mark bis ins 15. Jahrhundert
hinein nicht zweifeln.

Jedenfalls ist 1412 das 16tige Silber noch die Silberlegierung gewesen,
aus der das Munzsilber durch Zuschlige unedlen Metalles hergestellt wurde.
In den Vorschriften, die der Rat der Hansestadt dem in diesem Jahr als
Miinzmeister angenommenen Johann von Soltstede gab?), heil3t es z. B.
von den Swaren: de scholen stan yo de wegene mark to ses loden lodiges zulvers und
entsprechend von den beiden anderen Miinzsorten, den Witten und Hohl-
pfennigen. Der Unterschied gegeniiber dem oben behandelten Revers von
1387, in dem die Feingehalte des Miinzsilbers in Lot fynen sulvers angegeben
sind, ist zweifellos nicht ohne Bedeutung. Der Feingehalt des Swarensilbers
von 1412 wiirde bei Zugrundelegen des Feingewichtes fiir das 16tige Silber

zu 131/, Lot fein auf die Mark betragen haben
1
F=6- . 459/ — 49219 Lot fein fiir die Mark
16
— 295,310/00 Ag-

109) Jungk, a.a. 0., S. 140 f.
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Allerdings wire auch nicht ausgeschlossen, dal um diese Zeit das Bremer
lstige Silber noch den Feingehalt besaB, der 1367 mit 132/, Lot fein pro
Mark eingefithrt wurde, und daBl das Swarensilber 6 Kolner Lot dieser
Legierung auf das Markgewicht enthalten sollte. In diesem Falle wiirden
die Swaren von 1412 den Feingehalt von 5,025 Lot fein fiir die Mark =
301,5%9, Ag besessen haben.

In dem Revers heift es weiter von den Swaren: sie sollen geschrotet wer-
den, dat uppe de wegene mark ga anderhalf Bremer mark. Aus der Gewichtsmark
wurden also Swaren fiir 48 Grote geprigt. Allerdings war nun bereits die
Rechnung mit 5 Swaren auf einen Groten iiblich, die auch den Urkunden
vom Rathausbau 1405/1407 zugrunde liegt''®). Bei Beriicksichtigung des
Wertverhiltnisses 12: 281/, = 5:12 zwischen dem Bremer Groten und
dem Osnabriicker Schilling, das uns aus den Rechnungen vom Rathausbau
entgegentritt, bestand damals die Wertgleichheit zwischen den Swaren und
den Osnabriicker schweren Pfennigen. Man méchte deshalb vielleicht daran
denken, dab} die Rechnung von 5 Swaren auf den Groten bei der Wihrungs-
neuordnung 1403 eingefithrt worden sei, um die Gleichheit zwischen den
beiden genannten Miinzsorten herzustellen. Ubrigens hatte der Sware seit
1403 auch wie der Osnabriicker Pfennig den doppelten Wert des liibischen
Pfennigs und ?/, des Sterlings. Der einzelne Sware von 1412 besaB3 dann bei
13/ Lot fein pro Mark des Miuinzsilbers 0,287 g Ag oder bei 13%/; Lot fein
fr die Mark seiner Silbermischung 0,305 g Ag. Diese Werte weichen selbst-
verstindlich von den Angaben bei Jungk'?) erheblich ab, da dieser von
6 Lot Feinsilber fiir den Gehalt der Pfennigmark bei seinen Berechnungen
ausgegangen ist.

Das Feingewicht der Swaren, die auf 32 Grote gingen, also von 160 Stiick,
betrug bei 131/, Lot fein pro Mark des 16tigen Silbers 39/, = 3,28125 Lot fein
oder bei13?%/; Lot fein fiir die Mark des l6tigen Silbers 37/,, = 3,35000 Lot fein.
Die Differenz gegeniiber dem Nennwert von 5 Lot fein pro Bremer Mark be-
trug dann im erstenFalle 1,71875 Lot fein oder 343/, = 34,3759, des Nennwer-
tes oderimzweiten Falle 1,65000 Lot fein oder 33,0009/, des Nennwertes. Diese
beiden méglichen Miinzaufschlagswerte {ibersteigen den Betrag des errech-
neten Swarenaufschlages von 1387 um 2,2, bzw. 0,839,. Eine Erhshung
der Prigekosten war 1412 gegentiber 1387 ja selbstverstindlich eingetreten,
wenn nun 160 Swaren auf die Bremer Mark gingen statt 128 vorher. Diese

10 Jungk, a. a. O., S. 67.
uly AL4.0;5.69
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Mehrkosten konnten durchaus ihren Ausdruck in der Steigerung des Miinz-
aufschlages gefunden haben. Beide Miinzaufschlagswerte der Berechnung
fiir 1412 wiren also moglich, da sie sich beide nicht wesentlich von dem Auf-
schlage des Jahres 1387 unterscheiden. Es scheinen aber doch einige Griinde
fiir die groBere Wahrscheinlichkeit des 132/; 16tigen Feingehaltes fiir das zur
Herstellung des Miinzsilbers benutzte 16tige Silber zu sprechen. Der erste
Grund liegt in der Feststellung, dal der Feingehalt der Swaren in diesem
Falle fast genau 5 Lot fein fiir die Mark betragen hitte und damit dem Fein-
silberwert der Bremer Mark zu 32 Grote sehr nahe gekommen wire. Der
zweite Grund ist in der Beobachtung gegeben, daB der Miinzaufschlag bei
diesem Feingehalt demjenigen von 1387 am nichsten kdme und auBerdem
den runden Wert von 339 besifle. Man kénnte daher der Auffassung zu-
neigen, daB die Bremer l6tige Mark im Jahre 1412 noch aus 16tigem Silber
mit dem Feingehalte von 13%/; Lot fein fiir die Mark = 804%/y, Ag zum
Feingewicht von 13/, Lot fein mit einem Bremer Markgewicht von
15%5/,. kolnische Lot = 228,314 g abgewogen wurde.

Im Jahre 1429 galt die liibische Mark zu 16 liib. Schilling = 8 Bremer
Schilling = 96 Sware = 191/; Bremer Grote'**). Das Verhiltnis zwischen
den Groten und den liibischen Pfennigen war demzufolge seit der Zeit des
Rathausbaues gleichgeblieben, so daBl auch weiterhin ein Sware den Wert
von 2 liib. Pfennig und von 2/, Sterling besaB. Aus hier nicht darzulegenden
Griinden haben wir anzunehmen, daf} die lubische 16tige Mark zu 15 Lot
fein in diesem Jahre mit 133!/, liib. Schilling bezahlt wurde. Bei diesem
Stande wiire die Bremer Mark zu 32 Grote und im Werte von 26%/, liib. Schil-
ling mit der Feinsilbermenge von 3 Lot fein gleichgeachtet worden.

Es wire denkbar, daB auch 1429 die Bremer l6tige Mark noch das Fein-
gewicht von 131/, Lot fein behalten hitte. Thre Preise wiren dann 140 Bremer
Grote, 1162/, liib. Schilling und 4662/, Sterling gewesen.

Im Jahre 1439 wurde der libische Goldgulden in Bremen mit 39 Grote
bewertet, wihrend dieser in Liibeck 1432, 1439 und 1441 mit 26 lib. Schil-
ling bezahlt wurde). Daraus konnte fiir diese Zeit das Verhiltnis 2: 3
zwischen Groten und liibischen Schillingen entnommen werden. Danach
hitten nun 8 Sware 5 liibischen Pfennigen entsprochen, oder auf einen

12) Hoyer U. B. I, S. 658; Jungk, a.a. O., S. 70.
u3) Grautoff, Hist. Schr. III, S. 140; Jungk, a.a. O., S. 71.
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Swaren wiren 13/; liib. Pfennige gerechnet worden und nicht mehr 2 liib.
Pfennige wie noch 1429. Da der Preis der 15l6tigen liibischen Mark im
Jahre 1432 und nach dem gleichbleibenden Guldenpreis in Liibeck waht-
scheinlich auch 1439 zu 140 lib. Schilling anzunehmen ist, wiirde dieBremer
Mark zu 32 Grote und im Werte von 211/, liib. Schilling einer Silbermenge
von 2?/; Lot fein entsprochen haben. Die liibische létige Mark hitte in
Bremen 210 Grote gekostet.

Nun gibt es aber von 1439 noch ein Zeugnis''4), nach dem 9 Bremer Sware
= 12 Hildesheimer Pfennig oder 11/, Bremer Grote = 1 Hildesheimer Schil-
ling oder 32 Bremer Grote = 177/, Hildesheimer Schilling gerechnet wur-
den. Da sich fiir dieses Jahr die Hildesheimer l6tige Mark zu 9 Lot fein hat
ermitteln lassen und deren Preis 64 Hildesheimer Schilling betragen haben
diirfte, ergibt sich auf diesem Wege fiir den Silberwert der Bremer Mark zu
32 Grote 2!/, Lot fein. Danach hitte die Bremer Mark damals 231/, liib.
Schilling gegolten. Dann wiren 48 Bremer Grote = 35 liib. Schilling und
1 Bremer Sware = 12/, liib. Pfennig gewesen. Diesem Ergebnis kommt
groBere Wahrscheinlichkeit zu als dem vorher iiber die Guldenpreise in
Liibeck und Bremen erschlossenen Ergebnis, da die Gulden nicht in jedem
Orte gleichmiBig bewertet wurden.

Wenn es die Bremer lotige Mark noch gab, so kénnte sie auch 1439 das
gleiche Feingewicht wie vermutlich 1429 und 1412, niamlich 131/, Lot fein,
besessen haben. Sie hitte dann folgende Preise: 168 Bremer Grote = 1221/,
lib. Schilling = 931/, Hildesheimer Schilling = 116/, hannoversche Schil-
ling = 487/,, braunschweigische Schilling gehabt. Um diese Zeit hiclten
die Braunschweiger 16tige Mark 99/, Lot fein, die Hildesheimer lotige
Mark — wie gesagt — 9 Lot fein und die hannoversche lotige Mark 41/,
Lot fein. In Bremen hitten diese Silbermarken 126%/,5, 115!/, und 573/,
Bremer Grote gekostet.

Da die hannoversche l6tige Mark den Preis von 40 hannoverschen Schil-
ling hatte, wiren damals der hannoverschen Pfennigmark zu 24 Schilling
3414/,; Grote gleichwertig gewesen — gegen 39 Grote in den Jahren
1405/1406 und gegen 32 Grote im 14. Jahrhundert bis hin zum Stande des
Jahres 1387.

*

Wir sind am Schluf der Entwicklung beider Bremer Silbermarken ange-

langt. Ebensowenig, wie sich ein genauer Zeitpunkt fiir das Ende der

%) Buck-Bahrfeldt, Miinzen der Stadt Hildesheim, S. 84, Anm. 25.
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Darstellung Bremer Marken in Silberbarren angeben lit, kann man sagen,
wann die letzten Barren Bremer 16tigen Silbers gegossen worden sind. Um
1440 hat in Niedersachsen das Barrensilber aufgehort, seine beherrschende
Rolle im Wihrungsgeschehen zu spielen. Man darf berechtigte Zweifel
hegen, daB nach diesem Zeitpunkt noch Silberbarren in Niedersachsen oder
im sonstigen norddeutschen Raume von den Stidten in der seit mehr als
200 Jahren geiibten Weise als Zahlungsmittel in Umlauf gesetzt worden
sind. Damit wird auch fiir Bremen ein duferster Termin fiir die Herstellung
Bremer lotigen Silbers gegeben sein.

Eingangs haben wir uns den Sinn und Zweck des stidtischen Barren-
silbergeldes vor Augen gefiihrt. Auf unserem Gang durch die Entwick-
lungsgeschichte der Bremer Silbermarken hatten wir Gelegenheit, einiges
von der Rolle zu spiiren, die dieses SilbergroBgeld im Laufe der bewegten
wihrungspolitischen Vorginge des 13. und besonders des 14. Jahrhunderts
gespielt hat. Wir werden nun fragen miissen, welche Umstinde das Ende des
Barrensilbers herbeigefiihrt haben.

Es ist oft die Meinung geduBert worden, der Goldgulden habe das Barren-
silber verdringt und ersetzt. So sagt Buck beispielsweise!!?): ,,Das Barren-
silber aber mufite, wie tiberall in Niedersachsen, mit dem beginnenden
15. Jahrhundert dem rheinischen Goldgulden Platz machen®, und an anderer
Stelle!) mit Bezug auf die ersten Jahrzehnte des 15. Jahrhunderts: ,,Die
Uhr des Barrensilbers fing an abzulaufen, der Goldgulden drang in Nieder-
sachsen ein und setzte sich allmihlich an seine Stelle.*

So einfach scheinen die Dinge jedoch nicht zu liegen. Schon 1340 hatte
Liibeck aufgrund eines kaiserlichen Privilegs begonnen, Goldgulden zu
prigen. Die liibischen Gulden und wenig spéter auch die rheinischen Gulden
hatten bald weite Verbreitung im norddeutschen Raume gefunden. Trotz-
dem wurde das Barrensilber noch lange Zeit nicht aufgegeben. Die Verwen-
dung der Gulden als GroBgeld und als Ersatz fiir das Barrensilber wire
natiirlich wesentlich einfacher gewesen als der — wenigstens fiir unsere
Begriffe — recht komplizierte Umgang mit den Barren. Aber bei genauer
Nachpriifung zeigt sich, daB die Benutzung der Gulden bis nach der Mitte
des 15. Jahrhunderts mit einer erheblichen Schwierigkeit verbunden war.
Thre Bewertung ist namlich offenbar bis um diese Zeit alles andere als cin-
heitlich gewesen, und man hatte in ihnen daher keine den Silberbarren

15) Buck-Meier, Hannover, S. 71 f,
118y Buck, Munzwesen, S. 18.
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gleichwertige Zahlungsmittel in der Hand, die tiberall und an jedem Orte
nach festen, allgemein iiblichen Grundsitzen einheitlich bewertet und be-
zahlt wurden. In den Rezessen des Wendischen Miinzvereins von 1441 (§ 14),
1450 (§ 8), 1463 (§ 14) und noch von 1467/1468 gibt es ,,Verordnungen. . .,
die cine Beschrinkung, ja cin Verbot des Goldgeldes zum Ziele zu haben
scheinen“11?), | Es ist nicht von der Hand zu weisen, wenn man in diesen
Bestimmungen eine Art Reaktion gegen das Vordringen des Goldgeldes
hat sehen wollen, zumal auch in anderen Gegenden Deutschlands dhnliches
zu beobachten ist*, sagt Jesse!!®) weiter.

Erst als man sich auf ein festes, allgemein anerkanntes Wertverhiltnis
zwischen Silbergeld und Goldgeld einigte, konnte der Gulden die Rolle des
Barrensilbers als wertbestindiges und tiberall gleichbewertetes Grof3geld
tibernehmen. Dieser Zeitpunkt war 1440 noch nicht gekommen. Vielmehr
sagt Jessel'?) von der Zeit nach 1440: ,,Die verschiedensten Versuche sind
nun in den folgenden 25 Jahren gemacht worden, die Silberminze mit dem
Goldgulden in Einklang zu bringen und ein vernitinftiges und bleibendes
Verhiltnis herzustellen®.

Der Gulden kann also kaum fiir das Verschwinden des stddtischen Barren-
silbergeldes verantwortlich gemacht werden.

Vielmehr werden die Griinde in der allgemeinen geldwirtschaftlichen
Entwicklung zu suchen sein. Die Hohezeit der Silbermarken fillt in eine
Ara des tiefgreifenden Umbruchs der europiischen Wirtschaft. Es ist die
Periode, in der das Geld immer mehr auch in die Hinde der letzten Biirger
und Bauern kam, in der die Masse des umlaufenden Geldes stindig an-
schwoll. Die Silbererzeugung konnte mit dieser Entwicklung nicht Schritt
halten, so daf es oft an dem notigen Rohstoff fiir die Miinzprigungen fehlte.
So fiihrten beispielsweise die Schwierigkeiten der Silberbeschaffung dazu,
daBl im ersten Minzrezel3 des werdenden Wendischen Miinzvereins der
Stidte Libeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Wismar, Greifswald, Stettin
und Demmin vom 29. Juni 1373 vereinbart wurde, in den nichsten zwei
Jahren iiberhaupt das Miinzen auszusetzen, um in dieser Zeit das Silber fiir
spitere Prigungen anzusammeln?'2?).

Unter diesem Gesichtswinkel werden wir in der langsamen stufenweisen
Verminderung der Silbermengen in Miinzen und Barrengeld weniger eine

U7 Jesse, a.a. O., S, 115,
usy A a 0.

un A.a. O, S, 116.

120y TJesse, a. a. O., S. 86.
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inflationistische Erscheinung sehen, sondern sie als einfach notwendige Ent-
wicklung erkennen, die bei dem stindigen Anwachsen des Geldbedarfs und
bei ungentigendem Silbernachschub gar nicht ausbleiben konnte.

Da die Stidte zum groBen Teil um 1400 in den Besitz des Miinzrechtes
gekommen waren, fehlte es ihnen hiufig selbst an Silber zur Miinzprigung.
Deshalb werden wir uns nicht wundern diirfen, wenn sie die Anfertigung
von Silberbarren nach und nach zugunsten ihrer eigenen Miinzprigung ein-
schrinkten und schlieBlich ganz einstellten. Die verantwortlichen Rats-
herren der Stidte schritten zu diesen MaBnahmen sicherlich nur schweren
Herzens, weil das Barrensilber immer noch das wertbestindigste und allge-
mein gleichbewertete Grof3geld geblieben war und weil es als solches von
den Biirgern weiterhin benétigt wurde. Aber die Verhiltnisse waren wohl
stirker und zwangen die Stidte zur Aufgabe des Barrensilbergeldes, bevor
die Gulden einen vollwertigen Ersatz bieten konnten.

Zusammenfassende SchluBBbetrachtung

Es bliebe nun noch viel zum Gang der Entwicklung der Bremer Silber-
marken zu sagen. Doch wollen wir uns auf wenige abschlieBende Bemerkun-
gen beschrinken.

Auch fiir das 14. und 15. Jahrhundert mulite ebenso wie vorher fiir das
13. Jahrhundert oft und meistens von vermuteten, scheinbaren und wahr-
scheinlichen Wihrungsvorgingen gesprochen werden. Das war nétig und
unumginglich, da die Quellen nicht ausreichten, um aus ihnen aufgrund
einfacher Deutung einen gesicherten Einblick in die verwickelten wihrungs-
politischen Geschehnisse zu gewinnen. Es mufite versucht werden, auf
breitester Grundlage die gegenseitigen Beziehungen zwischen den Wihrun-
gen und deren systematische GesetzmiBigkeiten zu erschlieBen. Aus den
wahrscheinlichen Beziehungen hat sich im Einklang mit vielfiltigen Quellen-
zeugnissen und mittels der Untersuchungen an rund 120 Silberbarrenstiik-
ken, aus denen Aufschliisse tiber viele der vermuteten Vorginge stammen, ein
hypothetisches Bild ergeben, das bunt und vielgestaltig erscheint. Wie konnte
man den Mut haben, ein solch gewagtes, von allen bisher verdffentlichten
AuBerungen zu diesem Thema abweichendes Bild vorzulegen, wenn nicht
untriigliche Kontrollergebnisse die Uberzeugung vermitteln kénnten, daf
der beschrittene Weg der richtige gewesen ist?

Die Entwicklung der Bremer Silbermarken wird sich im groflen und
ganzen so abgespielt haben, wie sie hier nachzuzeichnen versucht wurde. Es
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ist schlieBlich nicht verwunderlich, wenn frithere Bearbeiter wie Grote,
Jungk, Buck und andere zu unbefriedigenden Ergebnissen kamen, weil man

1. zumeist vom Feingewicht 16 Lot fein jeder erwihnten marca puri argenti
ausging, obwohl die marcae puri argenti seit dem ausgehenden 13. Jahr-
hundert in den seltensten Fillen noch vollétig gewesen sind und obwohl
es in den Urkunden von da ab — aber auch schon frither — einen be-
sonderen Ausdruck fiir eine wirklich und in jedem Falle 16l6tige Mark
gibt, nimlich die mwarca examinati argenti,

2. nicht mit der Moglichkeit oftmaliger Wihrungsumstellungen rechnete
und

3. nicht exakte Untersuchungen der vorhandenen Silberbarrenfundstiicke
unternahm.

So beruft sich Buck??!) beispielsweise auf eine Feingehaltsbestimmung fiir
die beiden Sarstedter Silberbarren, die aufgrund einer Strichprobe 1216tigen
Feingehalt zu 750°/,, Ag ergeben hatte, wihrend unsere genaue Bestim-
mung mit Hilfe einer durch Anbohren des Stiickes gewonnenen Probe den
erwihnten Feingehalt von 958°/,, Ag und damit den zeitgendssischen
Feingehalt zu 16 Lot fein erkennen lieB. Die von dem namhaften Numis-
matiker Friedensburg im Jahre 1912 getroffene, resignierende Feststellung
war bislang tatsichlich noch nicht entkriftet worden: ,,Es ist bedauerlich
und doch fiir die Gesamtbeurteilung des deutschen Miinzwesens im Mittel-
alter {iberaus lehrreich, wie wenig selbst aus diesen ansehnlichen Stiicken,
die offenbar eine groBe Bedeutung fiir den Verkehr besessen haben, heraus-
zuholen ist“1?%). So konnten denn erst durch die Untersuchungen vieler
Barren und durch Beriicksichtigung grof3rdaumiger Wihrungsbeziehungen
Ansitze zu weiterfiihrenden Ergebnissen gewonnen werden.

Wenn wir uns nun die Gesamtentwicklung der Bremer Silbermarken, wie
sie sich uns darstellt, tiberblicken, so zeigt sich, dal3 die Feingewichte grob
gesehen zwischen 1260 und 1400 langsam abnehmen und die l6tige Mark am
Ende noch rund 829, ihres Ausgangsfeingewichtes zu 16 Lot fein besitzt123).
Die 1300 vorgenommene Anderung im gegenseitigen Verhiltnis der beiden
Marken zueinander von vorher 4 : 3 auf die neue Proportion 7 : 4 tritt uns
natiirlich als besonders einschneidendes Merkmal entgegen. Dadurch glie-
dert sich die Entwicklung der Bremer Silbermark in zwei Teile, mit dem

121) Buck-Bahrfeldt, Miinzen der Stadt Hildesheim, S. 138 £,
130y Blitter f. Minzfreunde, 1912, Sp. 5080.
123) Vgl, Graphische Ubersicht.
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ersten Teil im 13. und dem zweiten im 14. Jahrhundert. Im 13. Jahrhundert
tillt das Feingewicht dieser Mark von 12 Lot fein bis zum Ende des Jahr-
hunderts auf rund 94,59, des Ausgangswertes. Im 14. Jahrhundert vermin-
dertsich das Feingewicht der Bremer Silbermark von 83/, Lot fein auf schlieB-
lich 7'/, Lot fein, das ist auf 85,79, des Ausgangswertes. Die Anderung von
1300 erfolgte, wie wir sahen, in Zusammenhang mit einer Umstellung von
detr im 13. Jahrhundert iiblichen Hauptbezugswihrung, den englischen Ster-
lingen, auf eine neue, die franzésischen Turnosen. Im 13. Jahrhundert haben
die beiden Marken bis etwa 1294 den Werten von 160 und 120 Sterlingen ent-
sprochen. In den drei Feingewichtsstufen 1 bis 3 kommt die Anpassung an
drei verschiedene Sterlingwertigkeiten zum Ausdruck. Schon in der Stufe 4,
die von etwa 1295 bis 1299 anzusetzen ist, sind die beiden Marken anschei-
nend nicht mehrder Sterlingsabwertung gefolgt, sondern habenihre in Stufe 3
erlangten Werte zu 54 und 401/, Turnosen beibehalten, d. h. sie machten
statt der grofleren Sterlingverminderung nur die kleinere Turnosenver-
schlechterung mit.

Von 1300 ab entsprachen die beiden Marken dann wohl durchgehend im
ganzen 14. Jahrhundert den Werten von je 56 und 32 Turnosen. Die Ver-
inderungen ihrer Feingewichte spiegeln daher in diesen hundert Jahren
getreulich die Wertentwicklung der Turnosen wider. Da ist zunichst der
Fortbestand der Feingewichte bis 1337 bemerkenswert, dazu die leichte
Erhohung 1304/1305 zu beachten. In den vier Abwertungsstufen bis 1350
diirfen wir sicherlich die Auswirkungen des ersten Abschnittes des hundert-
jihrigen Krieges zwischen Frankreich und England auf die Turnosen erken-
nen. Wie wir an der Entwicklung der Preise unserer Marken in Sterlingen
wihrend dieser Zeit aus den Listen 1 und 2 ersehen, hat der Sterling sich
damals wesentlich stirker verschlechtert als der Turnose. Beide Wihrungen
wurden dann aber erheblich aufgewertet, so dafl auch die Bremer Silber-
marken 1352 noch einmal auf Feingewichtswerte verbessert wurden, die nur
wenig unter denen der Jahre 1338/1339 lagen. In Stufe 13 folgte allerdings
bald eine neue Verminderung, die zu dem Abstieg der Werte in neun kleinen
Stufen 14 bis 22 zwischen 1364 und 1370 iiberleitete. Fiir die Abwertung der
Turnosen in dieser Zeit liegt der Grund wohl in der finanziellen Lage Frank-
reichs, das nach dem Friedensvertrage von Bretigny im Jahre 1360 die ge-
waltige Summe von drei Millionen Goldgulden an England zu bezahlen
hatte, aber bis zum Tode Kénig Johanns des Guten im Jahre 1364 nur einen
Teil dieser Summe hat aufbringen konnen. Die Geldverlegenheit des engli-
schen Konigs Eduard III. war jedoch kaum geringer, so daB3 auch die
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Sterlingabwertung in diesen Jahren durchaus wahrscheinlich ist. Bis gegen
das Ende des Jahrhunderts blieb der 1370 erreichte Stand der Bremer Silber-
marken weiterhin nahezu unverindert.

Zur Steigerung der Anschaulichkeit sind bei den Tabellen 1 und 2 in der
jeweils letzten Spalte Vergleichswerte in DM aufgefiihrt, die sich bei Gleich-
setzung von 16 Lot fein mit 1400 DM ergeben?4). Bei der Durchsicht der hier
verzeichneten Werte, liB3t sich erkennen, daB} die Verminderungen zumeist
nur kleine Betrige von wenigen DM Vergleichswert ausmachten. Bei der
I6tigen Mark wurden 1348 fast 50 DM Abwertung, 1352 rund 81 DM Auf-
wertung und 1357 etwa 73 DM Abwertung als hischste Vergleichsquoten
erreicht. Fiir die Bremer Silbermark liegt naturgemal der gréBte Verminde-
rungsschritt bei 1300 mit rund 228 DM Vergleichsbetrag, der rund 239,
des vorherigen Wertes ausmacht. Die iibrigen Ab- und Aufwertungsstufen
machen bei dieser Mark natiirlich nur jeweils 3/, im 13.und 4/, im 14. Jahr-
hundert von den entsprechenden Betrigen bei der létigen Mark aus. Beim
Uberblick iiber dic Reihen der Vergleichswerte kann uns jedenfalls be-
sonders augenfillig werden, daB die Wertminderungen der beiden Marken
keine inflationistischen Erscheinungen gewesen sind. Wir sind in unserem
20. Jahrhundert andere Wertminderungen des Geldes nicht nur wihrend
der Inflation von 1923 und bei der Wihrungsreform von 1948, sondern auch
auBerhalb dieser besonders einschneidenden wihrungspolitischen Ereignisse
gewohnt geworden.

Wie ein Blick auf die Tabellen 1 und 2 erkennen liBt, haben im Laufe des
14. Jahrhunderts die Sterlinge, die liibischen, Braunschweiger und westfili-
schen Pfennige weit stirkere Verschlechterungen erfahren als die Bremer
Silbermarken und die Bremer Miinzwihrung sowie die hannoverschen
Pfennige, wie das Ansteigen der Preise fiir die Bremer Silbermarken in den
genannten Wihrungen bei gleichbleibenden Preisen in Bremen und Hanno-
ver zeigt. Ganz anders ist dann die Entwicklung in der ersten Hilfte des
15. Jahrhunderts verlaufen, die einen starken Wertverfall der Bremischen
Miinzen brachte und in dem der Preis der gleichbleibenden 16tigen Mark
erheblich anstieg.

Damit sei die kurze Riickschau auf die Entwicklung der Bremer Silber-

marken abgeschlossen. "

1) Diese Vergleichswerte kiénnen keinesfalls zur Veranschaulichung der Kaufkraft-
entwicklung dienen. Die Anderungen der Kaufkraft des Geldes im Laufe des 13, 14.
und 15. Jahrhunderts werden erst spiter, nach Abschluf3 der Untersuchungen iiber die
Wihrungsverhiltnisse, aus Quellenzeugnissen zu erschlicBen sein.
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Noch vor wenigen Jahren ist die Frage aufgeworfen worden, ob die Bre-
mer Silbermark oder die marca Bremensis ponderis et argenti iberhaupt jemals
ein in Barrensilber dargestelltes Zahlungsmittel und ob sie nicht vielmehr
stets nur die Zihlmark Bremer Miinzgeldes gewesen sei'®®). Den Haupt-
grund fiir diese Fragestellung bildete das bisherige Fehlen von Fundstiicken,
die als Bremer Silbermarken anzusprechen wiren. Aber auch die urkundlich
viel bezeugte marca usualis des dstlichen Harzvorlandes ist durch kein einzi-
ges Fundstiick belegt, und trotzdem ist ihr einstiges Vorhandensein bislang
nie in Zweifel gezogen worden. Die bisher aufgetauchten rund 150 Silber-
barrenfundstiicke mit Stidtestempeln sind ausnahmslos als 16tiges Silber an-
zusprechen. Und obwohl die meisten Funde mit Silberbarren in einem eng-
begrenzten Raume zwischen Hannover, Braunschweig, Halberstadt und Hil-
desheim geborgen wurden, ist die chemalige Verbreitung westfilischer,
thiiringischer, Liibecker, Stralsunder und Liineburger Silberbarren so zahl-
reich urkundlich belegt, daB das Fehlen von Fundstiicken nicht ihre friihere
Existenz in Frage stellen konnte.

Das Bremer Silber, das nach dem Mindener Pfandvertrage von 1349 nach
Mindener Gewicht abgewogen werden sollte, 1iBt sich wohl kaum als Miinz-
geld ansprechen. Ebensowenig kann sich der Artikel des dltesten Bremer
Miinzgesetzes von 1369 mit der Uberschrift: Ene mark wicht bremers sulvers
wat de holden scal auf etwas anderes als eine Barrensilbermark beziehen.

Aber es scheint doch wirklich miiBig, einer solchen Frage in diesem
Zusammenhang {iberhaupt noch nachzugehen.

*

An der Existenz der Bremer Silbermarken wihrend des 13. und 14. Jahr-
hunderts kann es keinen Zweifel geben, und die Bremer l6tige Mark war
fraglos auch noch im 15. Jahrhundert etwas wirklich Vorhandenes.

Von der sinnvollen Einordnung der Bremer Silbermarken in das Gefiige
in- und auslindischer Wihrungen war mit Bezug auf das 13. Jahrhundert
schon die Rede. Fiir die Zeit nach 1400 konnten diesen Eindruck vor allem
die vorgelegten Fundstiicke bestitigen.

Der praktische Gebrauch der Silberbarren als Zahlungsmittel setzte bei

125) G, Hatz, Beitrag zur mittelalterlichen Miinzgeschichte Verdens a. d. Aller und zur
Frage der Bremer Silbermarken, in: Hamburger Beitrige z. Numismatik, Bd. III, 1957,
S. 333—399.
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Gebenden und Nehmenden groBes wihrungstechnisches Wissen und rech-
nerisches Kénnen voraus. Wir vermégen uns heute nur schwer eine Vorstel-
lung zu machen, wie man sich in der Zeit des Barrensilbers zwischen den alle
paar Jahre wechselnden Wihrungsstinden, den zahllosen Wihrungseinhei-
ten und den unterschiedlichen und sich von Zeit zu Zeit indernden
Markgewichten zurechtfinden konnte. Aber man wird es verstanden haben,
und die Auswertung der Mindener und Hamelner Pfandvertrige hat uns
Einblicke in die M&glichkeiten vermittelt, mit denen man sich im Zuge der
Wihrungsinderungen durch das Barrensilber vor Schiden bewahren konate.

Die Kaufleute der Silberbarrenzeit sind gewiB gelibte Rechenkiinstler
gewesen, die anders als wir heute im tiglichen Handelsverkehr bedacht
waren und sein mufBten, daB sie nicht durch Nachlissigkeit oder Unkenntnis
Verluste bei Kiufen und beim Geldwechsel erlitten.

Unsere besondere Hochachtung gebithrt den Silberbrennern, die ihr
Handwerk wirklich verstanden haben miissen, sowohl was die Technik des
Silberbrennens und -mischens und des Wigens, wie auch was die rechneri-
sche Durchdringung des Wihrungsgefiiges anbetrifft.

Die Bremer Silbermarken haben im 14. Jahrhundert trotz ihrer erkenn-
baren 22 wihrungstechnisch bedingten Anderungsstufen im Rahmen der
allgemeinen Barrensilberentwicklung eine Stetigkeit bewiesen, die sie von
vielen ihrer Artgenossen unterscheidet. Ihre Koppelung mit den franzosi-
schen Turnosen, die seit 1300 nicht mehr aufgegeben wurde, hat sich als
kluge und wihrungspolitisch weitsichtige und richtige MaBnahme der
Bremer Stadtviter erwiesen. Die Turnosen waren den franzésischen K-
nigen eine Miinzsorte, die hervorragende Verbindungsméglichkeiten zum
Ausland herstellte und die offenbar aus diesem Grunde dem Strudel der
bezeugten innerfranzisischen Inflation des 14. Jahrhunderts terngehalten
wurde.,

Die Bremer Silbermarken, die iltesten von der Stadt ausgegebenen Zah-
lungsmittel, haben somit ihre Qualitit als besonders wertbestindiges Geld
unter Beweis gestellt.

Die Bremer waren zweifellos {iberall in Deutschland und im europiischen
Ausland gernals Handelspartner gesehen, wenn sie ihre Einkiufe mit groBen
und schweren Barrenstiicken der beliebten Bremer Silbermarken bezahlten.

Das Kapitel der Silbermarken stellt in der tausendjihrigen Geschichte
Bremens cinen wiirdigen Abschnitt dar, der wahrlich Zeugnis fiir den weit-
schauenden und auf das Wohl ihrer Biirger bedachten Geist bremischer
Stadtviter ablegt,
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Die Mark Bremer l6tigen Silbers
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132537 | 15%05 | 115, | 152069 | 912,4] 15¢/5, | 91/, | 15,2069
8 1338-39 | 1584 | *11/sy | 15,2069 912,4] 157/,, | 1987/, 15,0972
o | 1340-41 | 155/, | 91/, | 15,2069 | 912,4] 15 | 15 | 15,0000

134243 | 15%)49 | 1/, | 15,2069 9124] 15 15 15,0000

1344 | 15¢0s | /4 | 15,2069 | 912,4| 15 | 15 | 15,0000
10 | 1345-47 | 159/, | 91/, | 15,2069 | 912,4| 147/10 | 197710 | 14,7000
11 | 1348-51 | 158),, | s/, | 15,2069 | 912,4] 14/, | */ | 14,1429
12 | 1352-56 | 15%/,, | %1/, | 15,2069 | 912,4] 15155 | 29¢/15 | 15,0769
13 | 1357250 | 141, | */, | 14,2500 | 8550| 141/, | #7/, | 14,2500

1360-63 | 141, | =7/, | 14,2500 | 8550] 141/, | ¥/, | 14,2500
4 | 1368 |14y, | =y, | 142500 | 8550 141/, | w5/, | 14,1667
15 1365a 144, | '/, 14,2500 | 855,0] 1341/ 63/, | 13,8542
16 | 1365b | 141, | =/, | 14,2500 | 8550|1322/, #90),, | 13,7586
17 1365c¢ 143/, | ¥/, 14,2500 | 855,0| 1317/4| 3*%/y, 13,7083
8 | 1366 | 141, | =/, | 14,2500 | 855,0] 1398/, 939/, | 13,5507
19 | 1367 | 132, | o, | 13,4000 | 804,0| 132/, | /s | 13,4000
20 | 1368 | 132, | 7/, | 13,4000 | 804,0] 1319/, *03/ss | 13,2794
o1 | 1360 | 134, | ¢, | 13,4000 | 804,0 138 oyl 13,2512
2 | 1370-73 | 133, | . | 13,4000 | 804,0| 131, | 5/ | 13,1250
23 | 1374 | 132, | 7y, | 13,4000 | 804,0] 13¢5 | s | 13,1515
o4 | 137578 | 132, | =/, | 13,4000 | 804,0| 133/, | #3/s0 | 13,0682

137982 | 134, | */, | 13,4000 | 8040|130/, | /., | 13,0682
25 | 1383 | 13:, | 7, | 13,4000 | 804,0] 131/, | oy, | 13,0667
26 | 1386 | 134, | e, | 13,4000 | 804,0] 131, | w5/ | 13,1250
27 | 140315 | 134, | 7, | 13,4000 | 804,0] 131, | 5/ | 13,1250
28 | 1420 | 134, |+, | 13.4000 | 804,0| 131, | w5/ | 13,1250
20 | 1439 | 134, | v, | 134000 | 804,0| 131, | w5/, | 13,1250




Tabelle 1

Preise

Feingewicht Vergleichswerte
ing Ag in DM
Brem, lib. |braunsch. westf. hann.
Sch. Turn. Sterl. Sch. Sch. Sch. Sch.
223774 | 40 | 531, | 160 | 40 | 26%, | 13Y,| — |1400,—DM

216993 | 40 | 531, | 160 | 371, | 267, | 131, | 32 |1357,58 DM
213,603 | 40 | 54 | 160 |37y, | 26%, | 131, | 32 |1336,36 DM
211,467 | 40 | 54 | 168 |36/, 27 | 14 | 32 |1323,—DM
214,159 | 56 | 56 | 175 | 405, | 322/, | 147, | 42 |1339,85DM
216413 | 56 | 56 |186%,| 42 | 32¢, | 15, | 42 |1353,95DM
212682 | 56 | 56 | 196 | 42 | 32%, | 161, | 42 |1330,60 DM
212,682 | 56 | 56 | 224 | 42 |32y, |18y, | 42 |1330,60 DM
211,148 | 56 | 56 | 224 | 42 | 33%, |18y, | 42 |1321,01DM
209,788 | 56 | 56 |2361,| 42 | 339, [19v),] 42 |1312,50DM
209,788 | 56 | 56 | 280 | 42 | 333, |23y, | 42 |1312,50DM
209,788 | 56 | 56 | 231 | 42 | 33%,|19Y,| 42 |1312,50DM
205592 | 56 | 56 |226%| 50¢, | 33¥, | 18%,,| 42 |[1286,25 DM
197,801 | 56 | 56 |226%| 50/, | 33%/, | 18%,| 42 |1237,50 DM
210864 | 56 | 56 | 196 | 49 |32, | 21 | 42 |131923DM
199299 | 56 | 56 |[1991,| 497/, | 331, | 21 | 42 |1246,88 DM
199299 | 56 | 56 |1991,| 497/, | 331/, | 24%),] 42 |1246,88 DM
198,133 | 56 | 56 |199Y,| 497/, | 331/, | 2415/, 42 |[1239,58 DM
193,763 | 56 | 56 |1991,| 497/, | 331/, | 24%), 42 [1212,24DM
192,426 | 56 | 56 |199v,| 497/, | 33/, | 24%),,| 42 |1203,88 DM
191,723 | 56 | 56 |1991,| 497/ | 331, | 2415/, 42 |1199,48 DM
189,518 | 56 | 56 |1991,| 497/, | 331, | 2413, 42 [1185,68 DM
187,411 | 56 | 56 |200%,| 501/, | 334/, | 244/ 42 |1172,50 DM
185724 | 56 | 56 |200%,| 501/, | 33%/, | 24%/,| 42 |1161,95DM
185,330 | 56 | 56 |2041/,| 5115 331905 247/, | 42 |1159,48 DM
183565 | 56 | 56 | 210 | 521, | 3219/, 241, | 42 [1148,44DM
183935 | 56 | 56 | 224 | 56 | 333, |29/, 42 [1150,75DM
182,770 | 56 | 56 | 225 | 561, | 333, | 30 | 42 [1143,47DM
182770 | 56 | 56 | 230 |57, | 347, | 34y, | 42 [114347DM
182,749 | 56 | 56 |235v,| 584, | 363, | 35 | 42 [1143,33DM
183565 | 56 | 56 | 240 | 60 | 393, | 35 | 42 |114844DM
183,565 | 84 | 84 | 280 | 70 |40, 35 |519,|1148,44DM
183,565 | 140 | 140 |4662/,|116%),| 4514 ? |85%/,|1148,44 DM
183,565 | 168 | 168 | 490 |1221/,|487,,| ? |116%/,|1148,44DM




Die Mark Bremer Silbers
Feingehalte, Feingewichte und Preise von 1260-1387 (1439)

Zeit F;:‘f;:;] t “fos A Fei::)g:;’:ht
pro Mark

1 | 1260-72 | 12 | 12 | 12,0000 | 720 | 12 | 12 | 12,0000
2 | 127389 | 12 12 | 12,0000 | 720 |117/,, | 228/,, | 11,6364
3 |1290-94 | 12 12 | 12,0000 [ 720 |11%/,,| 228/, | 11,4545
4 1129599 | 12 12 | 12,0000 [ 720 |1127].,f 567/, | 11,3400
5 | 1300-03 | 9%, | %4/, 90,1429 | 548,6| 8%/, | */, 8,7500
6 | 1304-05 | 91/, | ®4y, | 9,1429 | 548,6| 81/, | 193, | 88421
7 | 1306-24 | 8%/,, | w2, | 8,6897 | 521,4| 8%y, | 2/, | 86897

1325-37 | 82059 | 5%y | 8,6897 | 521,4| 820/, | 252/, | 8,6897
8 | 1338-39 | 820/, | 22/, | 8,6897 | 521,4|87/,0 [1097/,0s |  8,6270
9 | 134041 | 820/, | ®2/,, | 8,6897 | 521,4| 84, | o1, | 85714

134243 | 820/, | 22/, | 8,6897 | 521,4| 84/, | ¢/, 8,5714

1344 | 829, | 252/, | 8,6807 | 521,4| 84, | o/, | 85714
10 | 134547 | 829/, | %[, | 8,6897 | 521,4| 82/, | %/, 8,4000
11 | 1348-51 | 820/, | =2/, | 86897 | 521,4|84%/,, | *¢/,s | 8,0816
12 | 1352-56 | 829/, | 2%/, | 8,6897 | 521,4| 88,5 | 112/, | 8,6154
13 | 1357-59 | 8, | */, 8,1429 | 488,61 8/, | 5/, 8,1429

1360-63 | 8, | %/, 8,1429 | 488,6| 8/, | %/, 8,1429
14 | 1364 | 8y, | =, | 81429 | 488,6| 8y | 1707y, | 8,052
15 | 13652 | 8, | 57, | 8,429 | 488,6| 7/, | 57, | 7.9167
16 | 1365b | 8, | 57, | 8,429 | 488,6] 72/, | 224/, | 7.8621
17 | 1365¢ | 8y, | %7, | 81429 | 4886| 75, | v, | 7,8333
18 1366 8Y, | ¥, 8,1429 | 488,675/ gq| 374%/4ss| 7,7433
19 1367 T28[a5 | %8s | 7,6571 | 459,4| T%/55 | 2%8/55 | 7,6571
20 1368 | 72345 | 28/ys | 7,6571 | 459,4| 719/, | 1%9/,, | 17,5882
21 1369 | 799/, | ®8), | 7,6571 | 459,4|7319)500 1575/, 7.5721
22 | 1370-73 | 72%g5 | *8/y5 | 77,6571 | 459,4| 7/, | 5/, 7,5000
23 1374 | 7%/y5 | 28y | 77,6571 | 459,4] T¥/s5 | 24%/s5 | 7,5152
24 | 1375-78 | 7%g | #8/y | 7,6571 | 459,4| 73%/,, | 375/,, | 7,4675

1379-82 | 799/, | 8y, | 7,6571 | 459,4| 789, | 575),, | 7.4675
25 | 1383 | 7o/, | 8y, | 7.6571 | 4594 77/ | 12y | 7,4667
26 1386 | 72355 | ®8/y5 | 7,6571 | 4594| 7Y/, | /s 7,5000
27 | 1403-15 | — - — — 5 5 5,0000
28 1429 — - — — 3 3 3,0000
29 1439 —— —- — — | 2y | % 2,5000




Tabelle 2

Preise

Feingewicht Vergleichswerte
ing Ag in DM
Brem, litb.  |braunsch.| westf. hann.
Sch. Turn. Sterl. Sch. Sch. Sch. Sch.
167,831 | 30 40 120 30 20 10 - 11050,— DM

162,745 30 | 40 | 120 | 28 | 20 | 10 | 24 [1018,18DM
160,202 | 30 |40y, | 120 | 28 | 20 | 10 | 24 [100227 DM
158,600 | 30 | 401/, | 126 |27}, 201, | 101, | 24 | 992,25 DM
122376 | 32 | 32 | 100 |23y, | 18y, | 8y, | 24 | 765,62DM
123665 | 32 | 32 |106%,| 24 |18%,| 8, | 24 | 773,69DM
121,533 | 32 | 32 | 112 | 24 |18, | 91, | 24 | 760,35 DM
121,533 | 32 | 32 | 128 | 24 |18y, | 10%, | 24 | 760,35 DM
120656 | 32 | 32 | 128 | 24 |19y, | 10¢, | 24 | 754,86 DM
119,879 | 32 | 32 | 135 | 24 |19y, | 117, | 24 | 750,—DM
119,879 | 32 | 32 | 156 | 24 |19y, | 13 | 24 | 750,—DM
119,879 | 32 | 32 | 132 | 24 [191,| 11 | 24 | 750,—DM
117,481 | 32 | 32 |129%,| 284/, | 191/, | 104, | 24 | 735.—DM
113,028 | 32 | 32 |1299, 28¢/, | 191, | 108, | 24 | 707,14DM

120494 | 32 | 32 | 112 | 28 |18y, | 12 | 24 | 753,85DM
113886 | 32 | 32 | 114 |28y, | 19 | 12 | 24 | 712,51DM
113886 | 32 | 32 | 114 |28y, | 19 |14y, | 24 | 712,51DM
113218 | 32 | 32 | 114 |28y, | 19 | 141, | 24 | 708,33 DM

110,722 | 32 | 32 | 114 |28y, | 19 |14y, | 24 | 692,71 DM
109,958 | 32 | 32 | 114 |28y, | 19 |14y, | 24 | 687,93DM
109,556 | 32 | 32 | 114 |28y, | 19 |14y, | 24 | 68542DM
108296 | 32 | 32 | 114 |28y, | 19 |14y, | 24 | 677,53DM
107,001 | 32 | 32 |114%,| 28y, | 19v, | 14%,,| 24 | 670,—DM
106,128 | 32 | 32 |114%,| 28y, | 191, [ 14%,,| 24 | 663,97 DM
105,903 | 32 | 32 |[116%,| 291, [ 187/, 14 | 24 | 662,56 DM
104,804 | 32 | 32 | 120 | 30 |18, | 14 | 24 | 656,25DM
105,107 | 32 | 32 | 128 | 32 |19y, |[17y,| 24 | 657,58 DM
104,440 | 32 | 32 |128¢.| 321, | 192, | 17y, | 24 | 653,41 DM
104,440 | 32 | 32 |131%,| 32¢, | 195/, | 195, | 24 | 653,41 DM
104,428 | 32 | 32 |134%,|33%,| 21 | 20 | 24 | 653,33DM
104,804 | 32 | 32 |137,| 34%, | 221/, | 20 | 24 | 656,25DM
32 | 32 |106%,| 262/, | 15%, | 131, [ 199, | 437,50 DM
32 | 32 [106Y,| 26%, | 101, | 2 | 19v,| 262,50 DM
32 | 32 |93y, |23y, | 9 | P | 22¢, | 218,75DM




Das Bremer Markgewicht 1260-1439 Tabelle 3
| s Bremer Felngowicht Beomes Matkgwwitht
= Idizgﬁfi{:?? lif'utigcn M:lrll:

pro Mark | 17 Lot e in Kolner Lot i Gramm

1 1260-72 16 16 16 16 16,0000 233,098
2 1273-89 16 1517/, 157/, s18f 15,5152 226,034
3 1290-94 16 15%/,, 158, 168/, 15,2727 222,503
4 1295-99 16 153/, 15%/,, L] 15,1200 220,278
5 1300-03 16 15%/,4 15%,, ] I 15,3125 223,082
6 1304-05 16 15%,, 15%,, o] 15,4737 225,430
7 1306-37 158/4, 15%,, 16 16 16,0000 233,098
8 1338-39 15%/4 15 1s 152/, b P 15,8846 231,416
9 134044 15%/44 15 15M8L 0 | B9 15,7823 229,927
10 1345-47 15¢%/5, 147/, 157, o 15,4667 225,328
11 1348-51 15%, 141/, 14203/, ., | S04/ .. 14,8805 216,788
12 1352-56 158, | 15Y, | 1597, | ¢/, 15,8632 231,106
13 1357-63 14/, 141/, 16 16 16,0000 233,098
14 1364 144, 141/, 151881 e O 15,9064 231,735
15 1365a 141/, 139/, 15%/, . 15,5556 226,623
16 1365b 14y, 13%,, 1513/, oL P 15,4483 225,060
17 1365¢ 144/, 1317/,, 15%,24 8820 15,3918 224,238
18 1366 14/, 13%%/,, | 15%%15 054/ s 15,2148 221,659
19 1367 132/, 132/, 16 16 16,0000 233,098
20 1368 133, 13090, | 15197, | 2998/, 15,8560 231,000
21 1369 132, 13309/ .o | 1530%8], | O0i8) .. 15,8223 230,510
22 1370-73 13%, 13y, 15%/,, 1050/ 15,6716 228,314
23 1374 132/, 135/,, 15%4/,, e P 15,7033 228,776
24 1375-82 132/, 13 159, ot 15,6038 227,326
25 1383 132, 131, | 158/, | %1%/ 15,6020 227,300
26 1386-1439 133 131, 154/, 1050/ 47 15,6716 228,314




Die Feinsilbermenge
einer Gewichtsmark Bremer Silbers in Lot der Bremer lotigen Mark
wihrend des 14. Jahrhunderts

Tabelle 4

Feinsilber- ) Abweichung
ngvite | mesmep, | omei | D | (Si | vt
Stufen- Feit dc‘r der Gcwithfsmark rotck Drcines Remedium wermutlich | © B emeidiam
Nr. Bremer lotigen Mark Bremer Silbers Silbers | oder Zuschl. |gerechneten | T
in Lot fein in Lot fein in Lot der | 729% Lot | Remedium | 7°*F 00
litigen Mark | i0 Richtpf.  foder Zuschl " PP 5
5 | 1300-03 | 15%/,, | 15,3125 9%/, | 9,1429 | 9,5534 | + 1 Pf. 9,5625 | + 0,0091
6 | 1304-05 | 15°%,, | 15,4737 9%/, | 9,1429 | 9,4538 | — 2/, Pf. | 9,4583 | + 0,0045
T | 1306-37 | 15%/55 | 15,2069 | 8%/, | 8,6897 | 9,1429 | — 5%/, Pf.| 9,1458 | + 0,0029
8 | 1338-39 | 1575, | 15,0972| 8%°/y, | 8,6897 | 9,2093 | — 43/, Pf.| 9,2125 | 4 0,0032
9 | 134044 | 15 15,0000 820/, | 8,6897 | 9,2690 | — 3%/, Pf.| 9,2708 | + 0,0018
10 | 1345-47 | 147/, | 14,7000| 820/, | 86897 | 94581 | — 2, P | 9,4583 | + 0,0002
11 | 1348-51 | 14, | 14,1429| 82/,,| 86897 | 98307 |+ 5v, Pf.| 98333 | + 0,0026
12 | 1352-56 | 15%/,, | 15,0769 8%/, | 8,6897 | 9,2217 | — 4%/, Pf.| 9,2250 | + 0,0033
13 | 1357-63 | 14/, | 14,2500 8/, | 8,1429 | 9,1429 | — 5%, Pf.| 9,1458 | + 0,0029
14 | 1364 | 14y, | 14,1667| 81, | 81429 | 91966 | — 43/, P£.| 9,2031 | + 0,0065
15 1365a | 13%/,4 | 13,8542 8/, | 8,1429 | 9,4041 | — 1%/, Pf. | 9,4063 | + 0,0022
16 1365b | 13%/,, | 13,7586 81/, | 8,1429 | 9,4694 | — 2/, Pf. | 9,4750 | + 0,0056
17 1365¢c | 137/, | 13,7083 8%/, | 8,1429 [ 9,5042 | 4 '/, Pf. | 9,5078 | + 0,0036
18 | 1366 | 13%,,| 13,5507| 8y, | 81429 | 96147 | + 17, P£.| 9,6172 | + 0,0025
19 | 1367 | 137, | 134000| 723/, | 7,6571 | 9,1429 | — 57, Pf.| 9,1458 | + 0,0020
20 1368 1319/4s | 13,2794 72%/55 | 7,6571 9,2259 | —4Y, Pf. | 9,2292 | 4 0,0033
21 | 1369|139/, 132512] 7%/, | 7,.6571 | 9,2455 | — 4 Pf. | 9,2500 | + 0,0045
22 | 1370-73 | 13y, | 131250| 7%/, | 76571 | 9,3344 | — 22/, Pf.| 9,3375 | + 0,0031
23 | 1374 | 139, | 131515| 73,5 | 7,6571 | 93156 | — 27/, P£.| 9,3203 | + 0,0047
24 | 1375-82 | 13%/,, | 13,0682 753/, | 7.6571 | 93750 | —2pf | 93750 | -0
25 1383 13,5 | 13,0667 | 72345 | 7,6571 9,3761 | — 1°/,, Pf| 9,3812 | + 0,0051
26 | 1386 | 131y, | 13,1250| 73/, | 7.6571 | 9,3344 | — 23, Pf.| 9,3375 | + 0,0031




Pfandsumme des Hamelner Pfandvertrages von 1365

Tabelle 5

Feinsilbermengen, denen 724 létige Mark Hamelner Wichte und Braunschweiger Witte
zwischen dem 16. Mirz 1365 und der Vertragserneuerung am 1, Februar 1371 entsprachen.

d.F ;i:Ecnl;:::w Hamelner-Bremer F":’l‘:‘ls?'lzb:ﬁ;f: Abweichung Vergleichsweise
Zeit I8tigen Silbers| Markgewiche | Mark Ham. Wichte vom Ausgangsbetrag Abweichung
in Lot fein ing = Bw’;:’t"c“‘hw' von 840 000 DM
e s in Lot fein in Lot fein in 2/,
1365a 13y, 226,623 9 385,185 — — —
1365b 13y, 225,060 9 320,454 — 64,731 — 0,6897 |— 5793,61 DM
1365¢ 131/, 224238 | 9286412 | — 98773 | —1,0524 |— 8840,46 DM
131, 221,659 9 179,608 — 205,577 | —2,1904 |-—18399,72DM
131/, 233,098 9 653,333 + 268,148 | + 2,8571 |-+ 24000,— DM
134/, 231,000 9496,107 4+ 110,922 | + 1,1819 |4 9927,83 DM
134/,, 230,510 9 475,964 + 90,779 | 40,9673 |+ 812497 DM
1370/71 | 139, 228 314 9 385,700 + 0515 | +0,00549 |4+ 45,60 DM

Erliuterung zur graphischen Ubersicht der Feingewichtsentwicklung

beider Bremer Silbermarken auf nebenstehender Seite

a) Feingewichte der Bremer l6tigen Mark
b) Feingewichte der Mark Bremer Silbers
c) Feinsilbergegenwerte der Bremer Mark im 15. Jahrhundert

in Lot fein

Fiir die Wihrungsstufen, in denen die Silbermarken nicht nach Kélner, sondern nach
besonderem Bremer Markgewicht abgewogen wurden, ist die Hohe des Feingehaltes der
Silbersorten pro Mark durch starkgestrichelte Linien angedeutet.

An der rechten Seite sind auf ciner Skala die entsprechenden Silbermengen in Gramm
chemisch reinen Silbers (Ag) angegeben. Eine weitere Skala gibt Vergleichswerte fiir die
Silbermengen in D-Mark — nach MaBigabe der zeitgendssischen Kaufkraft ciner 1616tigen
Mark um 1240 zu rund 1400 D-Mark heute.
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Bremer Silbermarken als Zahlungsmittel im Spétmittelalter
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Tabelle 6

Silberbarren aus dem Fund Sarstedt, Kr. Hildesheim-Marienburg, Nr. 2. Ausgabestufe 1300.

Silberart: Bremer létiges Silber. Ausgabeort: Bremen (2).

Gewicht: 223,080 g/15,3124 Kolner Lot. Gemess. Feingehalt: 958°/,, Ag.
Sollfeingehalt: 16,0000 Lot fein =960,00°/,, Ag der Zeitstufe: 1260,
Feingewicht: 15,3124 Lot fein. Soll: 15%/,, = 248/,, = 15,3125 Lot fein.

Feingehaltsfehler: —2°/,,Ag = —0,188°/,. Feingewichtsfehler: — 0,0001 Lot fein = — 0,001°/,.

Abb.: Tafel 1.

Gegenwerte des Stiickes in verschiedenen Wihrungen.

Ist-Wert Wihrung Gemeinter Sollwert Fehler-9,
1 174,999 Sterling 175 — 0,001
2 40,8331 Liib. Sch. 405/, = 235/, = 40,8333 +0
3 32,6665 Braunschw. Sch. 328, = 98/, = 32,6667 — 0,001
4 55,9996 Bremer Grote 56 — 0,001
5 29,6968 Hildesh. Sch. 2938, = 980f . = 296970 — 0,001
6 41,9997 Hannov. Sch. 42 — 0,001
7 32,6665 Goslarer Sch. 32y, =9/, = 326567 — 0,001
8 30,6248 Einbecker Sch. 305/, = 5/, = 30,6250 — 0,001
9 40,8331 Halberst. Sch. 400/, =245, — 40,8333 +0
10 35,8747 Hamelner Sch. 357, = 87, = 358750 — 0,001
11 14,5832 Osnabr. Sch. 147, = 173/,, = 14,5833 — 0,001
12 15,9999 Lot. Bre. l6t. Si. 16 — 0,001
13 27,9998 Lot Bre. Si. II 28 — 0,001
14 15,5555 Lot Liib, 16t. Si. 158, = 140/, — 15,5556 — 0,001
15 15,3724 Lot Bra. 16t. Si. 1519/, = "4/, = 153725 — 0,001
16 18,6665 Lot Bra. Si. II 182, = 5%/, = 18,6667 — 0,001
17 26,1332 Lot Bra. Si. III 268),, = %%/, = 26,1333 +0
18 15,3724 Lot Gosl. 16t. Si. 159/, = ™4/ . =153725 — 0,001
19 16,3332 Lot Gosl. Si. II 161, =%/, = 16,3333 — 0,001
20 21,7776 Lot Gosl. Si. 111 217, = 98}, = 21. 7778 — 0,001
21 16,3332 Lot Halb. 16t. Si. 161/, = ¢/, = 16,3333 — 0,001
22 18,3749 Lot Stend. Si. 183/, = 17[. = 18,3750 — 0,001
23 21,7776 Lot Usualsi, 217, = 18/, = 21,7778 — 0,001
24 24,4998 Lot Halb, Wersi. 241, = v/, = 24 5000 — 0,001
25 16,9695 Lot Hild. l6t. Si. 16%%/,, = 300/,, = 16,9697 — 0,001
26 16,3332 Lot Einb. l6t. Si. 161, = %/, = 16,3333 — 0,001
27 16,7999 Lot Ham. l6t. Si. 164/, = %/, = 16,8000 — 0,001
28 16,6665 Lot westf. 16t. Si. 162/, = %9/, = 16,6667 — 0,001




Tabelle 7

Silberbarren aus dem Fund Sarstedt, Kr. Hildesheim-Marienburg, Nr. 1. Ausgabestufe 1304.

Silberart: Bremer l6tiges Silber. Ausgabeort: Bremen (?).

Gewicht: 364,98 g/25,0525 Kélner Lot. Gemess. Feingehalt: —/y, Ag.
Sollfeingehalt: 16,0000 Lot fein =960,00 °/,, Ag der Zeitstufe: 1260.

Feingewicht: 25,0525 Lot fein. Soll: 25Y/,,

[10 = 25,0526 Lot fein.

Feingehaltsfehler: — Feingewichtsfehler: —0,0001 Lot fein = - 0?/,.

Abb.: Textabb.

Gegenwerte des Stiickes in verschiedenen Wihrungen.

Ist-Wert Wihrung Gemeinter Sollwert Fehler-%,
1 302,221 Sterling 302381, =1, = 302222 +0
2 67,9996 Lib. Sch. 68 — 0,001
3 52,8886 Braunschw. Sch. 528/, = 478}, — 52 8889 — 0,001
4 90,6662 Bremer Grote 90?/; = 272/, = 90,6667 — 0,001
5 49,5831 Hildesh. Sch. 497/,, = 595/, = 49,5833 +0
6 67,9996 Hannov. Sch. 68 — 0,001
7 52,8886 Goslarer Sch. 528/, = 178/, = 52,8889 — 0,001
8 49,5831 Einbecker Sch. 497,y = 595/, = 49,5833 +0
9 66,1108 Halberst. Sch. 66!/, = %95, = 66,1111 +0
10 58,0830 Hamelner Sch. 581/, = *7},, = 58,0833 — 0,001
11 25,1851 Osnabr. Sch. 25%)4y = %80/, — 25 1852 +0
12 25,9046 Lot Bre. I6t. Si. 2510/, =44/ — 259048 — 0,001
13 45,3330 Lot Bre. Si. I1 45!y = 138), = 45,3333 — 0,001
14 25,4501 Lot Liib. 16t. Si. 25%/4 = 508/, = 25,4500 + 0
15 24,8887 Lot Bra. 16t. Si. 248, = 4/, — 24,8889 — 0,001
16 30,2220 Lot Bra. Si. II 30%, = "3, = 30,2222 — 0,001
17 42,3107 Lot Bra. Si. III 4204),, = 104} . — 42 3111 — 0,001
18 24,8887 Lot Gosl. 16t, Si. 248/, = 24/, — 24 8889 — 0,001
19 26,4442 Lot Gosl. Si. II 264/, = B8, = 264444 — 0,001
20 35,2590 Lot Gosl. Si. III 3573y = Y3y = 35,2593 — 0,001
21 26,4443 Lot Halb. 16t. Si. 264/, = 23], = 26,4444 +0
22 29,7498 Lot Stend. Si. 298], =118 — 297500 — 0,001
23 35,2590 Lot Usualsi. 357 gy = ¥, == 35,2593 — 0,001
24 39,6664 Lot Halb. Wersi. 392/, = 119/, — 39 6667 — 0,001
25 27,9998 Lot Hild. l6t. Si. 28 — 0,001
26 26,4443 Lot Einb. lét. Si. 264/, = 38|, = 26,4444 +0
27 27,1998 Lot Ham, 16t. Si. 27 = 198}, = 272000 — 0,001
28 26,8639 Lot westf, 16t. Si. 2670y, = 018 — 26,8642 — 0,001




Tabelle 8

Silberbarren aus dem Fund Wetteborn, Kr. Alfeld, Nr. 1.

Ausgabestufe 1304.

Silberart: Lotiges Silber einer unbekannten Stadt. Ausgabeort: 2. Abb.: Tafel 2.
Gewicht: 246,320 g/16,9076 Kolner Lot. Gemess. Feingehalt: 942°/5, Ag.
Sollfeingehalt: 15,6890 Lot fein = 941,34°/y, Ag der Zeitstufe: 1304.
Feingewicht: 16,5789 Lot fein. Soll: 16/ /1o = 16,5789 Lot fein.
Feingehaltsfehler: -+ 0,66°/49 Ag = - 0,070°/,. Feingewichtsfehler: 4 0.
Gegenwerte des Stiickes in verschiedenen Wihrungen.
Ist-Wert Wihrung Gemeinter Sollwert Fehler-9,
1 199,999 Sterling 200 — 0,001
2 44,9999 Liib. Sch. 45 +0
3 34,9999 Braunschw. Sch. 35 4+ 0
-4 59,9998 Bremer Grote 60 4+ 0
5 32,8124 Hildesh. Sch. 3218/, = 538/, = 32,8125 +0
6 44,9999 Hannov. Sch. 45 +0
7 34,9999 Goslarer Sch. 35 + 0
8 32,8124 Einbecker Sch. 3213, = 935 . = 328125 +0
9 43,7499 Halberst. Sch. 433/, =18, = 43,7500 + 0
10 38,4374 Hamelner Sch. 387/,4 = %5/, = 38,4375 4+ 0
11 16,6666 Osnabr. Sch. 162/, = %°/; = 16,6667 — 0,001
12 17,1428 Lot Bre. 16t. Si. 171, = 199/, = 17,1429 — 0,001
13 29,9999 Lot Bre. Si. II 30 +0
14 16,8421 Lot Liib. 16t. Si. 162¢/,, = %%9/,, = 16,8421 4+ 0
15 16,4705 Lot Bra, 16t. Si. 168/,, = 28°[,, = 16,4706 — 0,001
16 19,9999 Lot Bra. Si. IT 20 — 0,001
17 27,9999 Lot Bra. Si. I1I 28 +0
18 16,4705 Lot Gosl. 16t. Si. 168y, = **%/,; = 16,4706 — 0,001
19 17,4999 Lot Gosl. Si. IT 171, = 3/, = 17,5000 — 0,001
20 23,3332 Lot Gosl. Si. 111 234, = 70/, = 23 3333 +0
21 17,4999 Lot Halb. lot. Si. 171, = 3], = 17,5000 — 0,001
22 19,6874 Lot Stend. Si. 1911/, = 818) . = 19,6875 — 0,001
23 23,3333 Lot Usualsi. 231, = 10|, = 23,3333 +0
24 26,2499 Lot Halb. Wersi. 261/, = 195/, = 26,2500 +0
25 18,5293 Lot Hild. l6t. Si. 18¢/,, = 315/,, = 18,5294 — 0,001
26 17,4999 Lot Einb. lot. Si. 171/, = %/, = 17,5000 — 0,001
27 18,0000 Lot Ham. lét. Si. 18 +0
28 17,7777 Lot westf. 16t. Si. 177, = 199/, = 177778 — 0,001




Tabelle 9

Silberbarren aus dem Fund Gandersheim, Nr. 10.

Ausgabestufe 1352.

Silberart: Wernigeroder lotiges Silber. Ausgabeort: Wernigerode. Abb.: Tafel 3.
Gewicht: 132,070 g/9,0654 Kolner Lot. Gemess. Feingehalt: 9120/, Ag.
Sollfeingehalt: 15,2069 Lot fein =912,41%/,, Ag der Zeitstufe: 1306.
Feingewicht: 8,6160 Lot fein. Soll: 8518/, =7203/ .. — 8 6160 Lot fein.
Feingehaltsfehler: —0,41°/y, Ag = —0,045°/,. Feingewichtsfehler: - 0.
Gegenwerte des Stiickes in verschiedenen Wihrungen.
Ist-Wert Wihrung Gemeinter Sollwert Fehler-9
1 112,008 Sterling 112 + 0,007
2 28,0020 Liib. Sch. 28 + 0,007
3 18,6680 Braunschw. Sch. 182/, = %%/, = 18,6667 + 0,007
4 32,0023 Bremer Grote 32 + 0,007
5 P Hildesh. Sch.
6 24,0017 Hannov. Sch. 24 + 0,007
7 29,7914 Goslarer Sch. 2919/, =13/, = 29,7917 — 0,001
8 20,3651 Einbecker Sch. 204/,, = 4/, = 20,3636 + 0,007
9 24,3747 Halberst. Sch. 2481, = 195), = 24 3750 — 0,001
10 24,0017 Hamelner Sch. 24 -+ 0,007
11 12,0009 Osnabr. Sch. 12 -+ 0,008
12 9,1435 Lot Bre. 16t. Si. 91/, = %/, =9,1429 + 0,007
13 16,0012 Lot Bre. Si. IT 16 + 0,008
14 8,6160 Lot Liib. 15¢. Si. 815 = 13/,; = 8,6154 + 0,007
15 8,9606 Lot Bra. l6t. Si. 8/, = 24/, = 89600 + 0,007
16 10,6674 Lot Bra. Si. II 102/, = */; = 10,6667 + 0,007
17 16,0012 Lot Bra. Si. III 16 + 0,008
18 9,9999 Lot Gosl. I6t. Si. 10 — 0,001
19 10,6666 Lot Gosl. Si. II 108/, = %2/, = 10,6667 — 0,001
20 13,3333 Lot Gosl. Si. 111 131, =}, = 13,3333 +0
21 9,7499 Lot Halb. l6t. Si. 98/, =¥, = 9,7500 — 0,001
22 10,9687 Lot Stend. Si. 10%1/,, = %1/, = 10,9688 — 0,001
23 12,9999 Lot Usualsi. 13 — 0,001
24 14,6249 Lot Halb, Wersi. 145y = 17, = 14,6250 - 0,001
25 9,6007 Lot Hild. lét. Si. 93/5 = 48/; = 9,6000 -+ 0,007
26 9,3098 Lot Einb. l6t. Si. 918/,9 = 31/, = 9,3095 + 0,003
27 9,6007 Lot Ham. lét. Si. 93/, = 48/, = 9.6000 -+ 0,007
28 9,6007 Lot westf. 16t. Si. By = 8/, = 9,6000 + 0,007




Tabelle 10

Silberbarren aus dem Fund Peine, 1956, Nr. 5.

Ausgabestufe 1369.

Silberart: Goslarer 16tiges Silber. Ausgabeort: Braunschweig. Abb.: Tafel 4.
Gewicht: 233,378 g/16,0192 Koélner Lot. Gemess. Feingehalt: 818°/y, Ag.
Sollfeingehalt: 13,2353 Lot fein = 794,12%/4, Ag der Zeitstufe: 1368.
Feingewicht: 13,2512 Lot fein. Soll: 1320?/;, =192/, — 13,2512 Lot fein.
Feingehaltsfehler: -+ 23,88°/40 Ag = +3,007%/,. Feingewichtsfehler: + 0.
Gegenwerte des Stiickes in verschiedenen Wihrungen.
Ist-Wert Wihrung Gemeinter Sollwert Fehler-9,
1 204,167 Sterling 2041/, = 1225 = 204,167 + 0
2 51,0417 Liib. Sch. 511/, = 1385/, = 51,0417 +0
3 33,1280 Braunschw. Sch. 33|, = 18/, = 33,1250 + 0,009
4 56,0000 Bremer Grote 56 +0
5 ? Hildesh. Sch.
6 42,0000 Hannov. Sch. 42 +0
7 53,0048 Goslarer Sch. 55 + 0,009
8 38,8889 Einbecker Sch. 388/, = 399, = 38,8889 +0
9 42,0000 Halberst. Sch. 42 +0
10 42,0000 Hamelner Sch. 42 +
11 24,5000 Osnabr. Sch. 241/, = %/, = 245000 + 0
12 16,0000 Lot Bre. 16t. Si. 16 + 0
13 28,0000 Lot Bre. Si. 11 28 +0
14 13,8811 Lot Liib. lot. Si. 1337, = %83/, = 13,8810 + 0,001
15 16,0014 Lot Bra. 16t. Si. 16 + 0,009
16 17,6683 Lot Bra. Si. II 172, = 58/4 = 17,6667 4+ 0,009
17 26,5024 Lot Bra. Si. 11T 261], = %3f, = 26,5000 + 0,009
18 16,3092 Lot Gosl. 16t. Si. 1613/, = %5/, = 16,3095 — 0,002
19 17,3964 Lot Gosl. Si. II 1735 gy = 1098/, = 17,3968 — 0,002
20 21,7456 Lot Gosl. Si. III 2147,y = W0/, = 21.7460 — 0,002
21 16,8000 Lot Halb. 16t. Si. 164/, = ¥/, = 16,8000 +0
22 18,9000 Lot Stend. Si. 189/, = 189/,, = 18,9000 +0
23 22,4000 Lot Usualsi. 228, = 12[ = 22,4000 +0
24 25,2000 Lot Halb. Wersi. 251/, = 126/ = 252000 + 0
25 16,0014 Lot Hild. 16t. Si. 16 + 0,009
26 16,1616 Lot Einb. lot. Si. 1618/, = 1890/, = 16,1616 + 0
27 16,8000 Lot Ham. 16t. Si. 164/ = 8/, = 16,8000 +0
28 16,3333 Lot westf. 16t. Si. 161/, = ¥/, = 16,3333 +0
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der Bremer Gesellschaft von 1914.

Witzendorff, H. J. v., Beitrdge zur bremisch. Handelsgeschichte in der zweiten
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lindischen Wallfischfanges und Fischerey, nebst einer grundlichen
Nachricht von dem Bakkeljau- und Stockfischfang bei Terreneuf, und
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S. 231 und 236.

Einleitung

Schiffahrt und Handel sind die beiden édltesten Sdulen, auf denen
Bremens Geltung als Welthafen beruht. In der vorliegenden Unter-
suchung greifen wir aus dem groBen Gebiet Schiffahrt einen beson-
deren Abschnitt heraus: die Gronlandfahrten, die fiir Bremen in der
Zeit von der Mitte des 17. bis etwa zum letzten Viertel des 19. Jahr-
hunderts eine nicht unbedeutende Rolle spielten ).

Diese Fahrten dienten in erster Linie der Jagd nach dem Wal.
Bevorzugt und fast ausschlieBlich gejagt wurde von den Groénland-
fahrern der ,Gronldndische Bartenwal”, auch ,Gemeiner”, ,Nor-
discher” oder ,Eigentlicher Wal" genannt, der von den Engldndern
als The Black oder Greenland Whale bezeichnet wurde, und von des-
sen Art ausgewachsene Tiere eine Lange von etwa 18 bis 22 Metern
und einen Umfang von ungefdhr 12 bis 15 Metern erreichten. Gejagt
wurde das Tier, um zwei begehrte Erzeugnisse zu erhalten: das Fett
und die Barten.

Die Fett- oder Spedkschicht, deretwegen man dem Wal vor allem
nachstellte, umgibt seinen ganzen Korper in einer Dicke von 25 bis
50 Zentimetern und liefert durch Auskochen den Tran oder das Wal-
6l. Es diente in der Hauptsache zu Beleuchtungszwedken, weiterhin
aber auch den WeiBgerbern zur Bearbeitung der Friese, den Seifen-
siedern als Grundstoff fiir ihre Tdtigkeit und spéater der sich ent-

1) Wenn in diesem Zusammenhang von Gronland die Rede ist, sind im
allgemeinen die gesamten arktischen Gewdsser gemeint. Vgl. Brinner, L.,
Die Deutsche Gronlandfahrt, S, VII/VIII,
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wickelnden Jute-Industrie zur Behandlung der Fasern vor dem Spin-
nen. Diese letzte Bedeutung des Tranes kommt besonders gut zur
Geltung, wenn man sich einmal vor Augen hdlt, daB in der schot-
tischen Hafenstadt Dundee etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts die
Juteverarbeitung und der Walfang zwei Erwerbszweige waren, die
sich gegenseitig trugen. Dundee bendétigte fiir seine machtig empor-
gekommene Jute-Industrie jdhrlich etwa 2200 Tonnen Tran ) (etwa
21 000 Bremer Tonnen!) und riistete immer noch eine groBe Anzahl
von Dampiern zum Walfang aus, als der Unternehmungsgeist fir
die arktische Fischerei in der Zeit von 1830/1840 bis 1870 im Ubrigen
Europa bereits mehr und mehr schwand ?).

Das zweite wichtige Erzeugnis, das beim Walfang gewonnen
wurde, war das Fischbein, waren die Barten. Sie sitzen an den Seiten
des Schadels fest und bilden statt der Z&hne zwei lange Reihen im
Rachen des Tieres. Jede Reihe besteht bei groferen Walen aus mehr
als 300 einzelnen Stiicken, und ein Wal liefert bisweilen bis zu
15 Tonnen Fischbein. In der ersten Zeit der Gronlandfischerei kannte
man fiir die Barten noch keine Verwendung; spdter fertigte man aus
ihnen Schachteln, Messerschalen, Stécke und dhnliches; sie wurden
aber auch zerkleinert und zu Matratzen und Polstern verarbeitet. Der
groBte Teil jedoch wurde von den Schneidern ,in den steifen Klei-
dern” verniht, d. h. er diente zur Herstellung der damals ,modernen”
Mieder oder der ,Panzerung” der Damen, wie Posselt sich ausdriickt?).

In der Zeit von 1933 bis 1945 gewann der Walfang in Deutsch-
land noch einmal groBe Bedeutung, als man festgestellt hatte, daB
es noch andere, bis dahin kaum geahnte Verwendungsméglichkeiten
fiir den Tran gab. Alle fritheren Verwendungsarten traten jetzt hinter
seiner Bedeutung als Rohstoff fiir die Fettwirtschaft zuriick. Auf-
bauend auf der Erfindung der Fetthdrtung war es gelungen, das Wal-
61 so weit zu veredeln, daB man es als den pflanzlichen Fetten durch-
aus gleichwertig erachtete, als allen Anspriichen der neuzeitlichen Er-
nihrungswissenschaft geniigend. Der Wal wurde zum billigsten
Lieferanten fiir Ole und Fette und zur Rohstoffquelle fiir die Mar-

?) 1 Engl. Tonne = 984,3 kg. Vgl. Reductions-Tabelle zur Vergleichung der
Schiffsabmessungen verschiedener Lander 1849, St. A.Br,, R. 11. 1.

%) Vgl. Lindeman, M., Die arktische Fischerei der deutschen Seestdadte 1620
bis 1868, S. 67.

4) Brinner, L., Grénlandfahrt, S. 48,
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garine-Industrie, und da man sich groBen Schwierigkeiten in der
Beschaffung von Fetten gegeniibersah, wurde ein Vierjahresplan
aufgestellt, der vor allem die Mehrerzeugung von Fetten durch
den Walfang zum Ziel hatte.

Ebenfalls wurden technische Anlagen entwickelt, die es gestatteten,
das bis dahin als Abfall weggeworfene Fleisch zu verwerten; nach
der Verarbeitung fand es, genau wie das Knochenmehl, als Diinge-
mittel Verwendung.

Der vom ,Dritten Reich” geférderte Walfang ging allerdings in
der Siidsee vor sich und steht somit nicht in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit unserer Untersuchung; trotzdem aber sollten die
neuen Moglichkeiten in der Verwertung der Walfangerzeugnisse
ihrer groBen wirtschaftlichen Bedeutung wegen nicht unerwihnt

bleiben.
*

Die Anfdinge der Gronlandfahrten zum Walfang sind in groferem
Umfang und als regelmdBig betriebenes Gewerbe zu Anfang des
17. Jahrhunderts zu suchen. Zunachst wurden diese Fahrten von den
Engldndern und den Holldndern durchgefiihrt. Obgleich diese beiden
Nationen sich gegenseitig wegen der Hoheitsrechte in den arktischen
Gewdéssern befehdeten, waren sie immer einig, wenn es darum ging,
einen plétzlich auftretenden ,Neuling” wieder zu vertreiben. Die
einzige Nation, die als dritte bei Spitzbergen geduldet wurde, war
Dédnemark, und zwar deshalb, weil man wegen des Ostseehandels
auf die freie Fahrt durch den Sund angewiesen war und aus diesem
Grunde den damaligen Dénenkénig Christian IV. nicht reizen wollte.
Diese Lage dnderte sich allerdings sehr bald dahin, daB Dénemark
als gleichberechtigter Teilhaber neben England und Holland in den
arktischen Gewdéssern auftrat,
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I. Die bremische Gronlandiahrt
1. Allgemeines

Das muB von vornherein klar sein, daB die bremische Gronland-
fahrt nicht als ein in sich begrenztes Geschehen, isoliert, betrachtet
werden kann. Zu einem richtigen Verstdndnis gelangen wir nur dann,
wenn wir diese Unternehmungen vor dem Hintergrund allgemein
geschichtlicher Zusammenhdnge sehen und aufgliedern und die ver-
schiedenen Einfliisse politischer, wirtschaftlicher und naturwissen-
schaftlicher Art dabei nicht unberiicksichtigt lassen.

So findet z. B. 1676 hinsichtlich des Walfanges das Verhalten der
Franzosen den Hansestidten und besonders Bremen gegeniiber °)
seine Erkldrung in der politischen Lage jener Zeit. Die Fangergeb-
nisse hingen iiberdies von den jeweiligen Wetter-, insbesondere den
Eisverhaltnissen ab f). Im Spanischen Erbfolgekrieg besteht ein enger
Zusammenhang zwischen der Anzahl der ausgeristeten Schiffe und
den politischen Verhéltnissen?).

2. Die Anfinge

Es ist nicht mit Sicherheit festzustellen, in welchem Jahr das erste
bremische Schiff fiir die Gronlandfahrt ausgeriistet wurde. Die ersten
Erwdhnungen des Walfanges finden sich zwar bereits in den Jahren
1621/1622; aber es ist kaum anzunehmen, daB zu dieser Zeit schon
Gronlandfahrten unternommen wurden, enthalten diese Erwdhnungen
doch ein Verbot fiir die Bremer Kaufleute, in den arktischen Ge-
wassern auf den Walfang zu gehen.

Christian I'V. von Ddnemark hatte den Wunsch, seinen Sohn Fried-
rich Erzbischof von Bremen werden zu lassen, und deshalb war ihm
daran gelegen, die Bremer fiir seine Plane zu gewinnen. Diese Lage
hatten sie schnell erkannt, und sie versuchten, daraus Nutzen zu
ziehen. Sie wollten an der aufbliihenden Gronlandfischerei teil-

5 Vgl. Abschnitt 3.
%) Vgl. Abschnitt 4.
7) Vgl. Abschnitt 5.
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nehmen. So wandten sie sich am 8. Dezember 1621 an den danischen
Konig ) und baten um die Erlaubnis, auf ddnischem Gebiet und in
den ddnischen Gewissern ohne Behinderung verkehren und handeln
zu diirfen.

Auf diese Bittschrift, die Dr. Preisswerk als Gesandter in Kopen-
hagen iiberbrachte, antwortete Christian IV. in recht ablehnender
Form: In bezug auf Grénland und den Walfang in den arktischen
Gewassern habe er mit dem Koénig von GroBbritannien ein Abkom-
men getroffen, welches ihm nicht erlaube, der Bitte des Bremer Rates
zu entsprechen. Nur ihren eigenen Untertanen sei es erlaubt, in dem
Gebiet zu handeln und zu fischen ?).

Mit den gewissen pacta, von denen im Antwortschreiben Chri-
stians IV. vom 10. Januar 1622 die Rede ist, sind die Abmachungen
gemeint, die die beiden Schwéger Jacob I. von England und Chri-
stian IV. von Ddnemark im Jahre 1621 trafen und in denen sie be-
schlossen, gemeinsam alle Fremden aus Spitzbergen zu vertreiben %),

Fiir jedes fremde Schiff war es mithin so gut wie unmoglich,
nach Gronland auf den Walfang zu fahren. Man kann also der von
Lindemann in seinem Buch iber die arktische Fischerei vertretenen
Ansicht nicht folgen, daf mutmaBlich bald nach diesem Schreiben
auf den Walfang ausgeriistete Schiffe die Weser verlassen hitten,
um sich von dem reichen Gewinn, den die spitzbergenschen Ge-
wdsser anboten, einen Anteil zu sichern !1).

Aus den folgenden Jahren wissen wir von keiner Erlaubnis fir
die Bremer, nach Gronland auf den Walfang zu gehen. Dall aber
solche Genehmigungen erteilt wurden, zeigt ein Schreiben Chri-
stians IV. an den Reeder Johan Been in Hamburg vom 21. April 1643,

f) Bremen muBte bei dem dé&nischen Koénig fiir Teilnahme am Groénland-
walfang um Erlaubnis bitten, weil die Ddnen Groénland seit der Wieder-
entdeckung als ihr Land betrachteten und die Hansestidte nur unter
besonderen Genehmigungen zum Walfang zulassen wollten. Wahrend
der Konig ein solches Vorgehen bei den starken Schiffahrtsnationen
England und Holland nicht wagte, konnte er es sich bei den Hanse-
stddten, die keine nationale Schutzmacht hinter sich hatten, chne weiteres
erlauben.

?) St. A.Br., ad. Z. 2. d. 5. c., Nr. 38, S. 556 c.

19y Vgl. Brinner, L., Die ErschlieBung des Nordens fiir den Walfischfang,
S. 344.

1) Vgl. Lindeman, S. 10
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in dem er diesem die Gronlandfahrt gestattete !?). Dieser Zeitpunkt
gilt heute als der Beginn der hamburgischen Gronlandfahrt. Fiir Bre-
men dagegen ist die dlteste Nachricht solcher Art erst aus dem Jahre
1653 erhalten. Am 6. Mai erschien der Biirger und Schiffer Dirich
Timmermann vor dem Rat der Stadt und teilte diesem mit, daB Er
durch die gnade Gottes entschloBen sei, mit seinem Schiff noch Grén-
land auf den Walfang zu fahren und auch von dort eine Schiffs-
ladung Walspeck abzuholen *?). Der Zweck seines Gesuches war,
von dem Rat eine Bescheinigung seiner Neutralitdt zu erlangen, die
ihn vor den Seetroublen schiitzen und ihm helfen sollte, sein Schiff
wieder sicher nach Haus zu bringen.

Es ging also schon gar nicht mehr um die Erlaubnis, tiberhaupt
nach Groénland segeln zu diirfen. Es muB vielmehr zu jener Zeit
fiir Bremen bereits eine allgemeine Genehmigung zur Grénlandfahrt
bestanden haben. Unterstrichen wird diese Annahme durch die Be-
merkung, daB Timmermann sich . . . mit seinem Schiffe wiirde durch-
bringen kénnen '*), wenn er seine Neutralitdt nachweisen kénne. Man
darf wohl daraus schlieBen, daB schon wvor 1653 von Bremen aus
Gronlandfahrten unternommen wurden, von denen aber keine Nach-
richten iiberliefert sind.

3. Griindung von ,Grénlindischen Compagnien” und erste Nach-
richten bis zum Jahre 1686

Aus der Chronik Peter Kosters %) geht hervor, daB einige Kauf-
leute im Jahre 1674 wiederum eine gréhnlindische Compagnia auf-
richteten. Diese Compagnia war also offensichtlich nicht die erste,
die in Bremen errichtet wurde. Im Jahre 1656 war die alte gefallen.
Es ist zu vermuten, daB diese Gesellschaft mit dem Unternehmen
Dirich Timmermanns aus dem Jahre 1653 zusammenhing und sich
wahrscheinlich wegen schlechter Ergebnisse 1656 wieder auflésen
mubBte,

12) Vgl. Oesau, W., Hamburgs Grénlandfahrt, S. 66.

13) Vgl. St. A. Br., Ss. 2. b. T. 2.

4) St. A.Br, Ss. 2. b. T. 2.

15) Koster, P., Bremer Chronik 1600—1700 mit Abbildungen, St. A.Br,, P. 1. s.
22. c. 1, vgl. hier S. 283/284.
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Die wiederum aufgerichtete Gesellschaft aus dem Jahre 1674 riistete
fiir den Walfang in Gronland im selben Jahr vier Schiffe aus, die
mit gutem Fang wieder heimkehrten. Aus demselben Jahr kennen
wir die Kaufleute, die an der Grénldndischen Kompanie beteiligt
waren. Sie richteten namlich gemeinsam am 7. Dezember ein Schrei-
ben an den Rat und baten um Befreiung von der Konsumtionsabgabe,
die sie fiir alle Lebensmittel entrichten muBten, die auf den Gron-
landschiffen im Laufe der Walfangreisen verzehrt wurden %), Die von
Jahr zu Jahr zunehmende Groénlandfahrt bringe immer mehr fremde
und ausldndische Handelsleute nach Bremen, die auch ihr Brot und
Bier ohne Abgabe in dieser Stadt konsumierten, so sagten sie; die
Hamburger, Ddanen und Hollinder erhében auch keine Abgaben dieser
Art von ihren Gronlandfahrern, und auBerdem seien die Bergenfahrer
im GenulBl weitreichender Privilegien beziiglich ihrer in Bremen ein-
und ausgefiihrten Giiter 7).

Der Rat der Stadt beschloB darauf am 9. Dezember, daB die Kauf-
leute eine Aufstellung iiber alle die Giiter aufstellen sollten, die sie
pro Jahr und Schiff benétigten. Das geschah, und der Rat gewdhrte
der Gesellschaft darauf dieselben Rechte, die auch die Hitland-
fahrer 18) hatten 1),

Die Rechte, die die Hitland-, Bergen- und Muscovienfahrer 2%) ge-
nossen, umfaBten die Akzisefreiheit fiir alle notwendigen Lebens-
mittel sowie die abgabenfreie Ausfuhr der leeren Quardelen 2!), die
als GefaBe fiir den Walspeck mitgenommen wurden. Letztere ,Frei-
heit” wurde aber bald darauf widerrufen, als man am 10. Méarz 1675
noch einmal die Frage aufwarf, ob auch bei der Ausfuhr der leeren
Quardelen eine Abgabe entrichtet werden miisse®). Fiir jede Tonne

18) St. A.Br,, Ss. 2. b. T. 2.

17) Ebd.

18) Die Shetland-Inseln wurden frither als Hitland bezeichnet.

19) Extract aus dem Wittheitsprotokoll vom 23. Dezember 1674, S. 389,
St. A.Br., Ss. 2. b. T. 2.

20) Muscovienfahrer waren die Kaufleute, die Handel mit dem heutigen Rub-
land trieben.

) Eine Quardele, auch als Cardele, Carthele, Quartele, Kardeel bezeichnet,
ist eine doppelte Trantonne, die neben der einfachen bei den Grénland-
fahrern benutzt wurde, um den Walspeck zu verpacken. Vgl. dazu auch
die Abbildung auf Tafel II.

22) Vgl. Extract aus dem Wittheitsprotokoll vom 10. Marz 1675, S. 413,
St.A.Br, Ss. 2.b. T. 2.
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sollte jetzt eine Akzise von zwei Groten bezahlt werden, die aller-
dings auf nochmalige Vorstellung der Gronland-Gesellschaft am
24. Marz 1679 wieder aufgehoben wurde *%).

Im Jahre 1675 wurde noch eine zweite ,Gronlandische Compagnie”
gegriindet, die zu den bisherigen vier Schiffen, welche guten fangst
hdtten %), zwei weitere ausriistete, so dafl im selben Jahr bereits
sechs Bremer Schiffe auf Grénlandfahrt gingen. Uber die Fangergeb-
nisse dieser Schiffe ist nichts bekannt; aber da im folgenden Jahr
bereits wiederum sechs Schiffe ausgesandt wurden, ist anzunehmen,
daB der ,Segen”, wie der Fang bei den Gronlandfahrern genannt
wurde, die Erwartungen der Unternehmer vollauf erfiillte.

Die Aussendung der erwdhnten sechs Schiffe im Jahre 1676 ging
allerdings nicht ganz reibungslos vor sich; denn die Reeder hatten
von dem hannoverschen Residenten in Paris, Bedk, Nachricht erhalten,
es bestehe zwar kein Grund zu der Befiirchtung, daB die Schiffahrt
der Stadt durch franzosische Seerdauber behindert wiirde; auf den bre-
mischen Schiffen diirfe sich aber kein einziger Holldnder oder Ham-
burger befinden, und auch nur ein Cajiit junge von Feindes nation
sei in der Lage, das ganze Schiff mitsamt seiner Ladung ins Ver-
derben zu stiirzen 29).

Diese Haltung der Franzosen ist mit den politischen Verhéltnissen
jener Jahre zu erkldren. Ludwig XIV. fiihrte von 1672 bis 1678 seinen
Eroberungskrieg gegen Holland, das mit Friedrich Wilhelm, dem
Kurfiirsten von Brandenburg, verbiindet war. Dieser iibte auf Ham-
burg dahingehend einen diplomatischen Druck aus, daB dort der
franzodsische Gesandte fiir die Hansestddte ausgewiesen wurde, was
die Franzosen zu ihrer feindlichen Einstellung auch den neutralen
Hansestdadten gegentiiber veranlafte. Die bremischen Reeder wandten
sich daraufhin an den Rat, daB es ihnen unmdéglich sei, die Schiffe
nur mit Bremer Schiffsleuten zu bemannen?®). Sie hatten auBerdem
schon eine ziemliche Anzahl an Bootsleuten anderer Nationen ein-
gestellt und verhdltnismédBig viel Geld dafiir ausgegeben, und im
ibrigen seien sie der Ansicht, daB die Gronlandfahrt fiir die Stadt

23) Extract aus dem Wittheitsprotokoll vom 24, Méarz 1675, S, 415, St. A, Br,,
58..2.h.T: 2.

24) Koster, S. 284,

%) St. A.Br,, Ss. 2. b. T. 2.

28) Ebd.



Die bremische Gronlandfahrt 233

sehr forderlich sei. Sie baten daher, zur promotion der Commercien =)
dem fremden Schiffsvolk das Bremer Biirgerrecht zu verleihen, damit
die Schiffe ungehindert ausfahren konnten. Diesem Begehren kam
der Rat am 18. Mdrz umgehend nach und beschloB, gegen ein geringes
Entgelt den Fremden das Biirgerrecht fiir die Neustadt zu ver-
kaufen *8),

Aus den nun folgenden Jahren sind keine Zahlenangaben iiber
ausgelaufene Schiffe iiberliefert. Dennoch ruhte in dieser Zeit die
Gronlandfahrt von Bremen aus keineswegs. Wir erfahren das aus
einigen Akten, die iiber Streitigkeiten der ,Grénldndischen Com-
pagnie” mit den Tonnenmachern und Reepschlégern Aufschluff geben.
Wir werden darauf an anderer Stelle noch naher eingehen 2%). Uber
die Fortfiihrung der Gronlandfahrten in der Zeit von 1677 bis 1686
gibt auBerdem eine Urkunde aus dem Jahre 1684 Auskunft, in der
sich die Gronlandreeder verpflichteten, die Rechtsgepflogenheiten der
Holldnder fiir ihre Fahrten zu {ibernehmen %), Dabei werden einige
Schiffsungliicke angefiihrt, bei denen sich diese Rechtsgrundsitze
sehr gut bewé&hrt hatten %),

4. Die Gronlandfahrt von 1687 bis 1695

Soweit Nachrichten iiber den Walfang aus den Jahren 1687 bis
1695 vorhanden sind, verdanken wir sie dem Chronisten Peter
Koster #), der jedes Jahr in ein paar Sédtzen die Gronlandfahrer
seiner Heimatstadt erwahnt.

Im Jahre 1687 fuhren insgesamt sieben Schiffe auf den Walfang
nach Groénland, hatten aber wenig Gliick 3*). Denn allein vier Schiffe
kamen ohne ,Segen” wieder zur Weser zuriick; ein Schiff ging in
den arktischen Gewdssern verloren, und die restlichen zwei Schiffe
konnten zusammen acht Wale erlegen. Auch die Hollander und Ham-

%) St.A.Br.,Ss. 2. b. T. 2.

%) Ebd.

*) Vgl. die Ausfiihrungen tiber die Tonnenmacher, Kimker und Reepschldger
weiter unten.

3 St.A.Br.,Ss.2. b. T. 2.

31) Vgl. Anm. 105.

32) Vgl. Koster, S. 355 ff.

) Vgl Koster, S. 355.
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burger machten schlechte Féange ). So liegt die Vermutung nahe, daB
es sich in diesem Jahr um eine open season mit geringer Ergiebigkeit
handelte. Um diese Zusammenhénge iibersehen zu konnen, miussen
wir auf die Eis- und Witterungsverhdltnisse in den arktischen Ge-
wissern eingehen, die Jahr fiir Jahr sehr verschieden sein konnten.
Je nachdem, ob es im Norden einen strengen oder milden Winter
gegeben hatte, sprachen die Gronlandfahrer von einem ,Siideisjahr”
oder einer open season. In einem ,Stideisjahr” bildete das Eis im
Frithjahr eine undurchdringliche Barriere, die sich weit nach Siiden
erstreckte. Diese geschlossenen Eismassen spalteten sich dann mei-
stens im Lauf des Sommers. Wenn es nun den Grénlandfahrern ge-
lang, eine Liicke in der Barriere zu finden und offene Wasserflachen
zwischen den groBen, treibenden Eisfeldern zu erreichen, so konnten
sie meist einen guten Fang machen; denn sie befanden sich jetzt
auf einem verhiltnismaBig kleinen ,See”, der auch bei Sturm — ab-
gesehen von einer gewissen Diinung — ruhig blieb. Handelte es sich
dagegen um eine open season, so waren die Fangaussichten im all-
gemeinen schlecht. Die Seeleute sahen sich dann einer einzigen,
riesigen, mit losem Treibeis bedediten Wasserfliche gegeniiber, in
der die Wale schlecht aufzuspuren waren.

Sei nun das schlechte Fangergebnis im Jahre 1687 auf eine open
season zuriickzufithren oder nicht, eine Folge davon war, daf die
Nachfrage nach Tran das Angebot {iberwog und der Preis fur eine
Tonne auf 13 Reichstaler stieg 39).

Es ist iiberhaupt festzustellen, dalB, von Ausnahmen abgesehen,
die Tranpreise von den jeweiligen Fangergebnissen abhéngig waren
und sich im allgemeinen genau auf deren Verdnderungen abstimm-
ten. War das Jahr gut und brachten die Schiffe einen grofien ,Segen”
nach Hause, so gab es ein groBes Angebot auf dem ,Tranmarkt”,
und die Preise waren niedrig. War dagegen das Jahr schlecht, kletter-
ten die Preise nach oben. Betrachtet man die graphischen Darstel-
lungen %), die die Entwicklung der Fangergebnisse und der Tran-
preise in Kurven festhalten, so vermeint man oft, in der Preiskurve
das Spiegelbild der Kurve der Fangergebnisse vor sich zu sehen.

) Vgl. Koster, S. 355.
35 Koster, Ebd.
%) Vgl. Abschnitt 1 und Anhang.
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Wenn Peter Koster die Preissteigerung des Jahres 1687 fiir wert
hdlt, in seine Chronik aufgenommen zu werden, so diirften die Preise
in friiheren Jahren um etliches niedriger gewesen und die Finge
dementsprechend besser ausgefallen sein. Wir kénnen daher mit Recht
annehmen, daB die Grénlandfahrten in der Zeit von 1677 bis 1687
nicht nur weiterhin durchgefiihrt wurden, sondern daB sie sogar mit
recht guten Ergebnissen vor sich gingen.

Im Jahre 1688 fiel wiederum der Walfang nicht sehr gliicklich
aus ¥). Von den sechs ausgesandten Schiffen kehrten allein vier ohne
»~Segen” heim, wihrend die beiden anderen zusammen fiinf Wale
fingen. Von einem dieser Schiffe ist bekannt, daB aus dem Spedk von
drei von ihm erbeuteten Walen 324 Tonnen reiner Tran gebrannt
wurden %), was noch einmal in anschaulicher Weise die GréBe der
moglichen Ausbeute unterstreicht *), Trotzdem war 1688 ein schlech-
tes Jahr, nicht fiir die Bremer allein, sondern wiederum fiir alle an
der Gronlandfahrt beteiligten Nationen, und der Preis fiir eine Tonne
Tran kletterte auf 15 Reichstaler, was frither nie vorgekommen war %9).

Wohl auf Grund der schlechten Finge in den beiden vergangenen
Jahren fuhren 1689 nur vier Schiffe nach Grénland, die zusammen
sechs Wale fangen konnten. Damit aber fiel der ,Segen” wiederum
so gering aus, daB der Tranpreis eine Rekordhohe erreichte. 18 Reichs-
taler muBten fiir eine Tonne bezahlt werden, welches dieses orts kein
Mensche gedenken kénte, jemahlen vorhin geschehen zu seyn®).
DaB im folgenden Jahre trotzdem wieder sechs Schiffe ausgeriistet
wurden, ist vielleicht damit zu erkldren, daB man sich von ihm im
allgemeinen grofie Hoffnungen machte #2). Der ,Segen” fiel auch
etwas besser aus, und am 24. Auqgusti kamen 2 Gronlédndische Schiffe
zu Hause, der erste hatte 2!'/», der andere 1'/2 Fische, zusammen

#) Koster, S. 366.

%) Ebd.

%) Vgl. Einleitung.
19) Koster, S. 375.

1y Koster, S. 375.

%) Vgl. Koster, S. 379.
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9 Fische *3). Die restlichen vier Schiffe brachten zehn Wale mit nach
Bremen, und das Gesamtergebnis war somit noch einigermafien zu-
friedenstellend.

Die sechs Schiffe waren in diesem Jahr wahrscheinlich nicht ohne
Schutz nach Gronland gefahren. Denn vom 2. April 1690 ist ein Schrift-
stiick iiberliefert, in dem die Interessenien des Fregat oder Convoj
Schiffs und der Groenldndischen Compagnie*) um Entleihung von
16 bis 18 eisernen Kanonen bitten, die sie trotz grofer Bemthungen
nicht von anderer Seite héatten bekommen konnen. Die Schiffe lagen
zur Abfahrt bereit; aber bei den gefahrlichen und unsicheren Zeiten
sei es zu empfehlen, moglichst viele Schiffe mit Kanonen zu versehen,
damit sie sich im Fall der Not gegenseitig zuHilfe kommen k&énnten *?).
Also nicht nur das Konvoischiff, das die Walfanger auf ihrer Reise
begleitete und hier zum ersten Male erwdhnt wird, sollte mit
Kanonen ausgeriistet werden, sondern vielmehr sollten so viele
Schiffe wie moglich damit ausgeriistet werden, um sich bei Gefahr
gegenseitig beistehen zu konnen *%). Ludwig XIV. fiihrte ja seinen
dritten Eroberungskrieg, und auBerdem war die Seerduberei sehr ver-
breitet und fiir alle Handelsschiffe so gefahrlich, daBi es ratsam er-
schien, sich so weitgehend wie méglich dagegen auszuriisten. Die
.Interessenten” verpflichteten sich in ihrem Schreiben, die Kanonen
innerhalb von drei Monaten unbedingt wieder zuriickzugeben oder
auch in bar zu bezahlen 47), worauf der Rat beschloB, ihnen so viele
Kanonen, wie zu entbehren seien, gegen bar zu verkaufen, aber nicht,
wie erbeten, zu leihen #%).

Es verwundert etwas, daB die Kanonen nur fiir drei Monate er-

43) Koster, P., S.383. Ganz offensichtlich ist dem Chronisten hier ein Fehler
unterlaufen; aber es war nicht moglich, an Hand der vorhandenen Unter-
lagen das richtige Fangergebnis zu ermitteln. Der Bruchteil ist aus der
Tatsache zu erkliaren, daB sich oft einzelne Gronlandfahrer mit anderen
zu gemeinschaftlichen Unternehmungen zusammenschlossen und dann den
.Segen” teilten. Vgl. Petermanns Geographische Mitteilungen 1867, Heft XI,
S. 416.

4) St. A.Br,, 5s. 2. b. T. 2.

45) Ebd.

46) Niheres iiber die Convoyfahrten bei E.Baasch, Hamburgs Convoyschiff-
fahrt und Convoywesen, insbesondere die Ausfiihrungen uber Bremen,
S. 367—395.

47) St.A.Br., Ss.2. b. T. 2.

%) Ebd.
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beten wurden, blieben die Gronlandfahrer im allgemeinen doch min-
destens vier Monate unterwegs. Aber vielleicht gaben sie diese ver-
haltnismaBig kurze Zeit auch nur an, um die Kanonen vom Rat leich-
ter und schneller zu erhalten. Thre zur Ausfahrt im Hafen bereitlie-
genden Schiffe hdtten sonst vielleicht einen weiteren Zeitverlust hin-
nehmen miissen.

Das Jahr 1691 begann mit schlechten Aussichten fiir die Gronland-
fahrer. Man wollte ihnen gleich von zwei Seiten den Walfang unter-
sagen, und zwar versuchten das die Niederldnder und die Dédnen. Das
Vorgehen der Generalstaaten*?) ist mit der politischen Lage in Europa
in Zusammenhang zu bringen, wahrend sich das Vorgehen Danemarks
aus rein nationalen Erwagungen erklart. Am 20. Februar 1691 wurde
den Hansestddten von Egerhard von Kuistens, dem niederlandischen
Residenten in Hamburg, ein Schreiben mit der Aufforderung iiber-
reicht, pro communi causa fiir das Jahr 1691 auf die Gronlandfahrt zu
verzichten ®’). Die Generalstaaten waren zu der Zeit an dem Krieg
der ,Groflen Allianz" gegen Ludwig XIV. beteiligt und bendétigten
daher ihre Seeleute fiir die Kriegsschiffe. Die neutralen Hansestddte
hdatten vom Walfang jetzt sehr profitieren konnen: sollte man da
nicht an sie die Forderung stellen, aus der Tdtigkeit der Niederldnder
.fir das Gemeinwohl” keinen Nutzen zu ziehen und ebenfalls keine
Fahrten nach Groénland zu unternehmen?

Aber die Hansestddte konnten sich nicht {iiber gemeinsame
Schritte einigen. So antwortete Bremen den Generalstaaten, daf3 die
Stadt zwar grundsdtzlich im Dienste der gemeinsamen Sache bereit
sei, dem Ersuchen nachzukommen, daB sie sich aber bereits auf des
Kaisers Zumuthen und Verordnung ... mit einem jdhrlichen gar
hohen contingent und beysteuer zu bestreittung gedachten Krieges. ..
beschwert®) habe. AuBerdem bringe der Krieg sowieso schwere
Handelshemmnisse mit sich, und im librigen stellten die Untertanen
der Generalstaaten die Gronlandfahrt auch nicht ein. Man habe nam-
lich erfahren, daB fiir niederldandische Rechnung in Norwegen
Schiffe fiir den Walfang bei Gronland hergestellt wiirden. Die General-

) Die ,Generalstaaten" entsprachen in etwa den heutigen Niederlanden.

50) St.A.Br, Ss. 2. b. T. 2

51) Ebd. Vgl. zu Bremens Beteiligung und finanzieller Belastung auf Grund
des Krieges auch Bippen v., W., Geschichte der Stadt Bremen, 3. Band,
S. 174 ff.
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staaten wiirden sicher, so schrieb der Rat, den Bremer Biirgern die
wenige Nahrung nicht miBgénnen, zumal die vier bis fiinf nach Gron-
land auslaufenden Schiffe nicht mit Matrosen oder Kriegsleuten, son-
dern mit in der Stadt ansadssigen Biirgern und Handwerksgesellen be-
setzt wiirden %2).

Fast gleichzeitig mit dem niederldndischen Ersuchen, namlich am
23. Februar 1691, erlieBf Christian V. von Dédnemark ein Mandat, mit
dem er den Walfang bei Grénland fiir alle hanseatischen Schiffe ohne
koniglich ddnische Pdsse oder besondere Erlaubnis verbot?®). Er habe
gehort, so begriindete er sein Vorgehen, daB einige seiner Untertanen
die seit geraumer Zeit ruhenden Gronlandfahrten wiederaufzunehmen
gedachten, und so habe er sich als rechtméBiger Erbkonig und Herr
iiber Grénland und die umliegenden Inseln gezwungen gesehen, den
deutschen Hansestddten in Zukunft die Fahrten in die arktischen Ge-
wiésser ohne besondere Zulassungen oder Passe zu verbieten. Bei
einem VerstoB gegen dieses Verbot wiirden die betreffenden Schiffe
aufgebracht und beschlagnahmt werden®).

Hamburg schlug den beiden anderen betroffenen Hansestddten
daraufhin vor, sich diesem unbilligen Verbot sofort communi nomine
Hanseatico zu widersetzen *®); aber Libeck und Bremen zogen es vor,
getrennt zu antworten, weil sie sonst hierauB besorgender B6B- und
schddlicher consequensen, so wohl in Aula Imperiali alB auch am
Koénigl. Dinischen Hoefe %) befiirchteten. Bremen sandte einen Biirger
nach Kopenhagen, welcher es bewirken konnte, daf den bremischen
Reedern gegen eine Gebiihr von 50 Reichstalern je Schiff weiterhin
die Gronlandfahrt gestattet wurde®). Die acht ausgesandten Schiffe
hatten aber auch in diesem Jahr wieder kein Gliick; denn allein finf
kamen ,ledig” zur Weser zuriick, eins ging bei Jiitland verloren, das
siebente fing drei Wale, und das letzte konnte nur einige Walrosse
erlegen, aus denen man fiinf Quardelen Speck gewann®). Die Folge

52) St, A.Br., Ss. 2. b. T. 2. — Hier untertrieben die Bremer; denn 1691 ver-
lieBen acht Schiffe die Weser mit Kurs auf Groénland.

53) St. A.Br., Ss. 2. b. T. 2.

54) St. A.Br., W. 2. d. Nr. 2.

55) Ebd.

56) St. A.Br., W. 2. d. Nr. 2.

57) Ebd.

58) Koster, S. 388/389.
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dieses schlechten Fanges war, daB der Preis fiir eine Tonne Tran
wiederum iiber 15 Reichstaler lag.

Im folgenden Jahr hielt sich der Tranpreis auf einer Héhe von 15
bis 18 Reichstalern je Tonne. Von den insgesamt sieben ausgeriiste-
ten Schiffen wurden achtzehn Wale gefangen, wobei ein Schiff
besonderes Gliick hatte. Es kam bereits am 16. Juli zuriick und hatte
innerhalb von 24 Stunden acht Wale erlegt.

Zum ersten Male sind aus diesem Jahr auch Nachrichten iiber das
zweite Erzeugnis des Walfangs, die Barten, iiberliefert. Die von dem
vierten Schiff gefangenen zwei Wale gaben 1053 Stiick Fischbein,
deren Gewicht etwa 5000 Pfund betrug. Die Gesamteinnahme aus
diesem Schiff betrug?):

2 Wale = 260 Tonnen Tran
zu 15 Rth je Tonne = 3900 Rth

1053 Stilick Barten = 5000 Pfund
zu 60 Rth je Pfund = 3000 Rth

Summe = 6900 Rth

Weitaus besser aber hatte noch das erste Schiff abgeschnitten,
dessen Fangergebnis etwa auf 20 000 Reichsthaler geschétzt wurde g 1

Die drei nun folgenden Jahre 1693/1694/1695, die dem groBen Auf-
schwung vorausgingen, der ab 1696 einsetzte, brachten noch einmal
recht médBige Ergebnisse. 1693 fuhren sechs Schiffe nach Grénland.
Drei davon kamen ohne ,Segen” zuriick, und die drei restlichen
fingen zusammen sechs Wale. 1694 wurden sieben Schiffe ausge-
rustet, von denen aber nur sechs zuriickkehrten, weil eines von einem
Diinkirchener Seerduber ,gekapert’ wurde. Zwei Schiffe von einer
Gesellschaft machten im Verhdltnis zu den anderen einen groBen Ge-
winn, indem sie neun Wale erlegten, wihrend die anderen nur vier
mit nach Bremen bringen konnten. Von den im Jahre 1696 ausgefah-
renen acht Schiffen kamen zwei ohne Fang zuriik, und die anderen

50) Koster, S. 399/400.
%) Koster, S. 399.
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fingen zusammen fiinfzehn Wale®!): ... der Thran war teuer, die
Tonne galt 15 Reichsthaler und mehr, der Fischbein lieff auch zum
hohen preise ).

Dieser erste Abschnitt der bremischen Gronlandfahrten brachte
also keine sehr giinstigen Ergebnisse fiir die Walfdnger. Wenn Bes-
sell schreibt ), daB die Zeit, die auf den Frieden von Habenhausen %)
folgte, die stillste und unfruchtbarste in Bremens ganzer Entwicklung
gewesen sei, so stimmt diese Feststellung auch fiir die schlechte Ent-
wicklung der bremischen Grénlandfahrten.

5. Bremens Walfang auf der Hohe der Entwicklung, 1696 bis 1725

Mit dem Jahre 1696 begann fiir die Bremer Gronlandfahrt die Zeit
des groBen Aufschwungs, die, abgesehen von einzelnen Rickgangen,
genau dreiBig Jahre andauerte und ihren Hohepunkt in den Jahren
1723, 1724 und 1725 fand, in denen jdhrlich 25 Schiffe von Bremen fiir
den Walfang ausgeriistet wurden —, eine Zahl, die niemals vorher
und auch spiter nicht wieder erreicht wurde %).

) Im Widerspruch zu diesen Zahlen, die aus Aufzeichnungen iiber die von
Bremen nach Grénland auf den Walfang abgegangenen Schiffe stammen
(St. A. Br., Ss. 2. b. T. 2., vgl. Anm. 60), stehen die Nachrichten von Koster,
der in seiner Chronik (S.435/436) nur von finf Schiffen berichtet, die
elf Wale erlegen konnten. Eine genaue Feststellung der richtigen Zahlen
war an Hand des zur Verfilgung stehenden Materials nicht maéglich.

62) Koster, P., S. 423,

63) Vgl. Bessell, G., Bremen, Geschichte einer deutschen Stadt, 3. Auflage,
S. 223/224.

%) Der Friede von Habenhausen (15. November 1666) beendete den ,Bremi-
schen Krieg" gegen die Schweden, in dem die Hansestadt von Holland
und Brandenburg unterstiitzt worden war.

%) Die Zahlenangaben iiber die Anzahl der ausgelaufenen Schiffe, die Fang-
ergebnisse und die Tranpreise stammen bis zum Jahre 1799 aus Auf-
zeichnungen von den, von hier nach Grénland und der Strasse Davis,
auf den Wallfisch und Robbenfang abgegangenen Schiffen, wieviel sie
an Fischen und Robben gefangen, und zu welchen Preysen der Thran
und die Baarden verkauifet worden von 1695—1799. (St. A.Br., Ss. 2. b.
T. 2.) Fiir die darauffolgende Zeit bis zur Beendigung der bremischen
Gronlandfahrten stiitzt sich die Untersuchung auf Zahlen aus Brinners
 Gronlandfahrt”, Brinner entnahm diese Zahlen, die allerdings nur tuber
die jahrlich ausgelaufenen Schiffe Auskunft geben, aus einem alten
,Rhederbuch, das aber nicht mehr im Staatsarchiv Bremen vorhanden ist.
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Die Fangergebnisse dieser Zeit liegen, von wenigen Ausnahmen
abgesehen, durchweg bei iliber 30 Walen jahrlich, und das dritte
Merkmal der Jahre von 1696 bis 1725 bilden, auBer der steigenden
Anzahl der ausgerilisteten Schiffe und den guten Fangergebnissen, die
verhdltnismédBig niedrigen Tranpreise, die nur einmal in dieser Zeit,
und zwar in den schlechten Jahren von 1706 bis 1710, auBerordentlich
in die Hohe gingen.

Im Jahre 1696 verlieBen zwolf Schiffe die Hansestadt Bremen mit
Kurs auf Gronland., Damit diese Schiffe ihren Heimathafen auch
wieder sicher erreichten, wandten sich am 12, August die ,Interessen-
ten der Gronlandischen Compagnie” an den Rat und fragten an, ob
das Konvoischiff nicht so bald wie moglich segelfertig gemacht wer-
den konnte, um mit 240 Mann Besatzung vor der Kiiste zu kreuzen
und auf die von Grénland heimkehrenden Schiffe zu warten %). Sie
hdtten ndmlich erfahren, so schrieben die Reeder, daB der Konvoi
nach England nicht vor dem 20. September ausliefe und das Schiff doch
somit finf Wochen zur Verfligung stdande.

Dieses Anliegen aber fand offensichtlich nicht sofort die Zustimmung
des Rates. Denn erst am 1. September wurde dariiber beraten und be-
schlossen, daB die Deputierten des Rates sich mit den Antragstellern
und den nach England handelnden Kaufleuten in Verbindung setzen
sollten, um die Angelegenheit zu untersuchen und dariiber Bericht
zu erstatten °7), Dem Rat lag dieses Mal augenscheinlich die Forde-
rung und Unterstiitzung der Grénlandfahrten nicht so sehr am Herzen
wie im Jahre 1676, als die Gronland-Gesellschaft um Vergabe des
Birgerrechts fiir ihre auslandischen Seeleute nachgesucht hatte und
ihrer Bitte sofort entsprochen worden war %). So kamen elf der zwolf
ausgelaufenen Bremer Schiffe auch ohne Schutz des Konvoischiffes
am 2. September sicher wieder zur Weser zuriick. Das letzte war auch
nicht Seerdubern in die Hédnde gefallen, sondern beim Einsegeln in
das Eis verlorengegangen. Aus dem Fang von 43 Walen wurde ein
groBes Geld gemachet %9).

In den beiden folgenden Jahren fielen die Fange noch besser aus,

%) St. A.Br, Ss. 2.b. T. 2.

67) Vgl. Ectract aus dem Wittheitsprotokoll vom 1. September 1696, S. 8,
St. A, Br,, Ss. 2. b. T. 2.

) Vgl. S.233, Anm. 27 und 28.

99) Koster, S. 443.
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und die Preise sanken dadurch erheblich, welches den gewinn der
interessenten sehr verminderte *%), Zum ersten Male war es gelungen,
mehr als 100 Wale zu erlegen, was in dieser Epoche noch fiinfmal
und spater nie wieder vorkam, und zum ersten Male auch sank der
Tranpreis unter 10 Reichstaler — eine Tonne kostete im Jahre 1698
nur 5!/2 Reichstaler! Das war ein Preis, der in der weiteren Ge-
schichte des Gronland-Walfangs nicht wieder vorgekommen ist.
Nicht einmal hatte man genug Tonnen fiir den Speck und Tran zur
Verfiigung! Obgleich bereits am 15. Februar 1697 Bestimmungen er-
lassen worden waren, nach denen die Tonnenmacher auBler zur Liefe-
rung der von den Kaufleuten ausdriicklich bestellten Tonnen verpflich-
tet waren, zur Zeit der Rickkehr der Schiffe eine bestimmte weitere
Anzahl fiir den Notfall vorritig zu haben ), reichten die vorhande-
nen Tonnen nicht aus, und es wurde daraufhin den Kimkern 7?), Wett-
bewerbern der Tonnenmacher, gestattet, flir dieses Jahr bei der Her-
stellung der Tonnen ausnahmsweise mitzuwirken. Sdmbtliche auff
Groenland interessirte Kauffleute verpflichteten sich am 12. Oktober
1697 aber ausdriicklich, diese Vergilinstigung nur als Ausnahme zu
betrachten und auf keinen Fall daraus abzuleiten, dal die Kimker
jetzt dauernd berechtigt seien, ebenfalls Trantonnen herzustellen 73).
Das Privileg der Tonnenherstellung blieb also bei den Tonnenmachern,
und die Regelung des Jahres 1697 wurde, wenigstens zunachst, von
allen Beteiligten als Ausnahme angesehen 7).

Fiir das Jahr 1697 ist aus Kosters Chronik noch zu entnehmen, dab
wahrscheinlich ein Schiff verlorenging; denn von den 16 ausgeriste-
ten Walfangern kamen nur 15 wohlbehalten wieder auf der Weser an.
Im selben Jahr spielte sich ein Streitfall in den grénldandischen Ge-

70) Koster, S. 455.

) Diese Verordnung ging darauf zuriick, daB dem Rat viele Klagen dariiber
gekommen waren, daB den nach Gronland fahrenden Kaufleuten nicht
geniigend und auch schlecht gearbeitete Tonnen geliefert wurden. Weil
aber dadurch die Nahrung, Handel und Wandel nicht allein sehr be-
hindert, sondern auch die accise und consumption albereit merklich in
schaden gesetzet, auch hinkiinftig noch weiter benachtheiligt werden
mochte, sah sich der Rat zum ErlaB dieser Bestimmung gezwungen.,
St. A.Br,, Ss. 2. b. T. 2. Vgl. auch die Ausfithrungen iiber das Gewerbe
der Tonnenmacher und Kimker, Abschnitt II. 5. a.

) Die Kimker betrieben ein den Tonnenmachern verwandtes Gewerbe,

) St. A.Br., Ss. 2. b. T. 2.

) Naheres iber die Herstellung der Tonnen im Abschnitt II. 5. a.
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wadssern ab, der sich noch iiber ein Jahr lang hinzog 7?). Der Komman-
deur des Bremer Schiffes ,WeiBe Taube” war mit dem Kapitdn eines
Altonaer Schiffes wegen eines Wales in Streit geraten. Trotz der Mei-
nungsverschiedenheiten hatte der Bremer diesen Wal an Bord ge-
nommen; aber der Altonaer wollte sich damit nicht zufriedengeben.
Er beanspruchte den Wal fir sich, verlangte seine Herausgabe und
beschwerte sich nach seiner Riickkehr bei der Regierung in Oldenburg
und somit auch bei dem dénischen Koénig ).

Die Folge davon war, daB die ,WeiBe Taube”, als sie im Jahre
1698, mit Ballast beladen, nach Norwegen auslaufen wollte, von
Oldenburg auf der Weser festgehalten wurde. Der Reeder Cordt
Grelle wandte sich daraufhin im Namen seiner Teilhaber am 10. August
an den Rat und bat darum, in der Angelegenheit bei dem ddnischen
Konig vorstellig zu werden. Weitere Nachrichten tiber diesen Vor-
fall sind leider nicht tiberliefert.

Nach den beiden duBerst glinstigen Jahren 1696 und 1697 folgte,

obgleich ebenso viele Schiffe ausfuhren, ein verhaltnismdBig schlech-
tes Jahr, in dem nur 25 Wale gefangen wurden und die Preise wieder
anzogen. In den darauffolgenden Jahren aber waren die Fangergeb-
nisse wieder so gut, daB die Gronlandfahrer vollauf zufrieden sein
konnten: Der Fang lag von 1700 bis 1704 bei durchschnittlich 55 Walen
jdhrlich und der Tranpreis bei durchschnittlich 12 Reichstalern fur
eine Tonne,
1705 wurde wieder ein Rekordjahr fiir die Walfdanger. Obgleich ein
Schiff, das mit 17 oder 19 Walen beladen war, von franzésischen See-
raubern tberfallen und weggenommen wurde, konnte die bis dahin
noch nie dagewesene Menge von 149 Walen nach Hause gebracht
werden, und der Tranpreis fiel dadurch auf 8'/: Reichstaler je Tonne.
Dabei waren in diesem Jahr nur noch 19 Schiffe ausgelaufen, womit
sich bereits ein gewisser Riickgang gegeniiber den Vorjahren an-
kiindigte.

Dieser Riickgang lieB auch tatsdchlich nicht mehr lange auf sich
warten; er ist mit den Auswirkungen des Spanischen Erbfolgekrieges
zu erkldren. Er brachte auch fiir Bremen schwere Belastungen mit

%) St.A.Br., Ss. 2. b. T, 2
%) Von 1676 bis 1773 war das Herzogtum Oldenburg in Personalunion mit

Danemark verbunden.
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sich, stand doch der Kaiser, Leopold I. und dann Joseph I., in der
Mitte der ,GroBen Allianz"“, die sich gegen die franzoésische Macht-
politik gebildet hatte 7).

In den Jahren 1707 bis 1709 wurden nur je 15 Schiffe auf den Wal-
fang ausgerustet, und erst 1710/1711 war dieser Riickgang tiberwun-
den, als wieder 18 und 20 Schiffe die Weser mit dem Kurs auf Gron-
land verlieBen. Etwas iiberraschend im Verhaltnis zu der Anzahl der
ausgelaufenen Schiffe wirken die Fangergebnisse der Jahre 1708 und
1709. Wéhrend ndmlich 1707 von 15 Schiffen nur 4!/ Wale gefangen
werden konnten, miissen die Gronlandfahrer 1708 und 1709 auber-
ordentlich giinstige Verhaltnisse in der Arktis angetroffen haben,
was vielleicht mit zwei ,Siideisjahren” in Verbindung gebracht wer-
den kann 78), Konnten doch von der gleichen Zahl an Schiffen durch-
schnittlich 68!/ Wale gefangen werden! Das Jahr 1710 dagegen, in
dem die Anzahl der ausgeriisteten Schiffe schon wieder zunahm,
brachte in bezug auf den ,Segen“ den Tiefpunkt dieser zweiten
Epoche und als Folge davon den bisher hochsten Tranpreis. Von
den 18 ausgesandten Schiffen konnten insgesamt nur drei Wale mit-
gebracht werden, und der Preis fir eine Tonne Tran kletterte auf
die unwahrscheinliche Hohe von 25 Reichstalern.

Die Jahre 1709 und 1710 waren aber auch noch in anderer Be-
ziehung aufschluBreich fiir die bremische Groénlandfahrt. Am 8. Marz
teilte der englische Resident in Hamburg, Wich, dem Rat mit, daB
England, Frankreich und Holland ein Abkommen tlber die Walfang-
rechte bei Gronland vorbereiteten, und daB ein Ausschluf der Hanse-
stadt von diesem Vertrag den Zusammenbruch eines der beachtlich-
sten Zweige ihres Handels bedeuten wiirde. Er habe seiner Konigin
und seinem Ministerium Bremens Anteil an diesem vorteilhaften
Handel dargelegt und ihnen empfohlen, die Belange der Hansestadt
wahrzunehmen. Je ne laisserai échapper aucune occasion, Messieurs,
de vous rendre service, de conserver vos interesis en Angleterre,
tant que j'ai I'honneur d'étre votre Ministre ™).

Es muB iiberraschen, daB England, das jeden Wettbewerb auf den

77) Man vergleiche hier als anschauliche Darstellung der Lage Bremens:
Duntze, J. H., Geschichte der freien Stadt Bremen, 4. Band, Bremen 1851,
S. 331—332.

) Vgl. Abschnitt 4.

) St.A.Br., Ss. 2. b, T. 2.
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Meeren bekdmpfte, in diesem Falle plétzlich als Wahrnehmer und
Beschiitzer bremischer Seebelange auftrat. Weiter ist héchst erstaun-
lich, daB in einer Zeit, in der sich England und Frankreich aufs
schérfste befehdeten und eine der gréBten Schlachten des Jahrhun-
derts zwischen ihnen geschlagen wurde %), gerade diese beiden Natio-
nen bereit sein sollten, sich in ihren See- und Handelsinteressen zu
einigen. Tatsdchlich ist auch die Annahme, daB das besagte Abkom-
men nur als ein diplomatisches Druckmittel dienen sollte, nicht un-
begriindet. Denn im zweiten Teil seines Briefes kam Wich zu seinem
eigentlichen Anliegen: Er habe gehort, daB die Franzosen in Bremen
groBe Mengen Getreide aufkaufen wollten, um sie nach Diinkirchen
zu bringen, und er bitte den Rat, diesen Handel mit dem gemein-
samen Feind ®) zu unterbinden.

Ob der Rat der Stadt Bremen nun nicht bemerkte, welche Ziele
Wich mit seinem Schreiben verfolgte, oder ob er aus politischen
Griinden seiner Bitte entsprach und auf den Handel mit Frankreich
verzichtete, sei dahingestellt. Auf jeden Fall versicherte er dem eng-
lischen Residenten, daB er dem Aufkaufen von Getreide scharf ent-
gegentreten werde und bereits sechs Kaufleuten ein besonderes Ver-
bot habe zugehen lassen. Er dankte gleichzeitig fiir die Mitteilung
liber die der bremischen Grénlandfahrt drohende Gefahr und bat,
der Koénigin zu empfehlen, Bremen in das besagte Abkommen ein-
zubeziehen. Ein in diesem Sinne verfaBtes Schreiben an die eng-
lische Kénigin habe er abgesandt ). Schon kurz darauf, ndmlich am
2. April, kam das Antwortschreiben von Wich. Er teilte dem Rat mit,
er habe vom Staatssekretér einen Brief mit der Versicherung erhalten,
daB die Stadt nicht zu befiirchten brauche, von den Groénlandfahrten
ausgeschlossen zu werden %3). Aber bereits im folgenden Jahr bahnte
sich eine dhnliche Bedrohung fiir die bremischen Grénlandfahrten an.
Am 13. Mdrz 1710 verbot Christian V. von Déanemark, der gleich-

) 1709 fand die Schlacht bei Malplaquet statt, in der Prinz Eugen von Sa-
voyen als kaiserlicher und Marlborough als englischer Feldherr gemein-
sam gegen die Franzosen kampften.

1) Hier kommt noch einmal zum Ausdruck, daB das Abkommen iiber Grén-
land nur ein Vorwand war; denn es ist kaum glaubhaft, daB mit dem
~gemeinsamen Feind” gleichzeitig solch ein Abkommen getroffen wurde.

8) St. A.Br, Ss. 2. b. T. 2.

%) Ebd.
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zeitig auch Herzog von Oldenburg war *), allen seinen Untertanen
aus den Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst, sich kiinftig in
fremde Seedienste zu begeben ®). Er war in den Nordischen Krieg
gegen Karl XII. von Schweden verwickelt und brauchte Matrosen fiir
seine Kriegsschiffe.

Durch diese MaBnahme wurden die Belange der Bremer Grénland-
fahrer nicht unerheblich getroffen, da sie auf ihren Schiffen viele See-
leute aus der betreffenden Gegend hatten. Sie wandten sich daher
um Hilfe an den Rat, der auch am 18. Marz ein Schreiben An die
Konigliche Regierung zu Oldenburg %) verfabte. Es heiBt darin, daB
beym Grénlandschen Walfischiang interessirle hiesige Kaufleute
und Compagnien schon seit geraumer Zeit damit beschaftigt seien,
die Ausriistung fiir die etwa 20 Schiffe zu beschaffen sowie das
nétige boots- oder schiffsvolk anzuwerben, und daf sie schon lange
vor dem 13. Méarz, dem Tag des Verbotes, Seeleute aus den Graf-
schaften Oldenburg und Delmenhorst fiir ihre Gronlandfahrten ein-
gestellt hatten. Die Schiffe ldgen jetzt bereit zum Auslaufen, und
es sei unméglich, so schnell neue Besatzungen zu bekommen. Aufer-
dem hitten die Leute bereits einiges Geld fiir ihre Reise erhalten,
und die Reeder wiirden nicht wiedergutzumachenden Schaden er-
leiden, wenn man jetzt die bereits eingestellten Seeleute von ihrer
Fahrt zuriickhalte; wenn sich auch nicht viele ddnische Untertanen
auf den Schiffen befinden, so seien sie jedoch unentbehrlich.

Der Rat brauchte nicht lange auf eine Antwort zu warten. Sie kam
bereits einen Tag spater und enthielt fiir die etwa 50 kéniglichen
Untertanen die Erlaubnis, bis nach Beendigung der Reise in ihrem
jetzigen Dienst zu verbleiben %7).

Man schrieb von Oldenburg, daB man gern bereit sei, zur Forderung
des bremischen Handels beizutragen %), weil sich die bremischen
Kaufleute verpflichtet hétten, in Zukunft keinen Untertanen des déni-

81) Vgl. Anm. 76).

8) St. A.Br., Ss. 2. b. T. 2.

8) St. A.Br., Ss. 2. b. T. 2.

87) St. A.Br.,, Ss. 2. b. T. 2.

%) Dies darf nicht als eine grundsétzliche Férderung verstanden werden,
war Oldenburg doch schon seit langer Zeit bestrebt, den bremischen
Handel durch den ,Elsflether Zoll” zu behindern. Es handelte sich hier
vielmehr um eine diplomatische Geste, weil in Bremen Mannschafts-
werbungen fiir den Nordischen Krieg unternommen wurden.
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schen Konigs mehr fiir die Gronlandfahrt anzuwerben; zudem haétten
die Bremer einen sich in ihrer Stadt aufhaltenden kéniglich ddnischen
Kapitdn bei der Mannschaftswerbung in jeder Weise unterstiitzt.

Das Jahr 1714 brachte den Bremern auBer den Friedensschliissen
mit Frankreich in Rastatt und Baden, durch die der Spanische Erb-
folgekrieg und damit auch die Belastungen fiir sie ein Ende fanden,
die erfreuliche Tatsache eines ,Walsegens”, wie man ihn vorher nicht
gekannt hatte. 190 Wale brachten die 18 Schiffe mit nach Hause:
Eine Tonne Tran war in diesem Erfolgsjahr fiir 9 Reichstaler zu
haben.

1715 gingen 19 Bremer Schiffe auf den Walfang nach Grénland,
und von nun an nahm die Zahl der ausgeriisteten Schiffe stetig zu,
bis sie ihren Hohepunkt in den Jahren 1723, 1724 und 1725 erreichte,
als jahrlich 25 Schiffe zum Walfang ausliefen — Zahlen, die auch
nicht anndhernd noch einmal erreicht wurden. Die Bremer Kaufleute
bewiesen in diesen Jahren einen aufergewo6hnlichen Unternehmungs-
geist und lieBen sich auch nicht dadurch entmutigen, daB der ,Segen”
1723 und 1724 recht gering ausfiel.

Dies war fiir Bremen die Bliitezeit seiner Gronlandfahrten. Das
Jahr 1725 sah zum ersten Male zwei Bremer gar beim Walfang in der
Davis-StraBe *)| Im ganzen waren es recht gliickliche Jahre gewesen,
bis auf einen Vorfall, dessen hier gedacht werden mdoge.

Am 3.Juni 1716 hatten die Kommandeure Otto und Henrich Seegel-
ken — ein Name, der immer wieder in der Bremer Schiffahrts-
geschichte auftaucht — einen groBen Wal gefangen und ihn mit 18 Lei-
nen festgemacht, als plotzlich zwei Rotterdamer Schiffe auftauchten
und sich diesen Wal gewaltsam aneigneten. Der Reeder der beiden
Bremer Schiffe — es handelte sich um ,Maria Magdalena” und
+Morgenstern” — wandte sich nun unter Beifligung eines Berichtes
iiber diesen Vorfall, der von Kommandeuren und Schaluppenleuten 9)

8) St. A.Br,, Ss. 2. b. T. 2. Lindeman schreibt hierzu, daB auch Bremer zu
den Pionieren in der Davis-Strafle gehorten und deswegen schon vor 1725
in dem Gebiet erschienen. Er fithrt ein Londoner Verzeichnis der im Wal-
fang bei Gronland und in der Davis-StraBie tatigen Schiffe aus dem Jahre
1721 an, in dem die Hansestddte mit 84 Schiffen erwdhnt werden. Vgl.
Lindeman, S. 3.

%) Schaluppen sind kleine Boote, die das Walfangschiff mit sich fiihrte und
die bei Sichten eines Wales zu Wasser gelassen und mit dem Harpunier
und weiteren Mannern besetzt wurden, um den Wal zu jagen.
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unterzeichnet war, an den Rat und bat, bei dem Rotterdamer Magistrat
vorstellig zu werden und nach Mdglichkeit zu bewirken, daB der Wal
zuriickgegeben oder der entsprechende Wert ersetzt wiirde. Der Rat
moge darauf drangen, daB die Kommandeure der beiden Rotterdamer
Schiffe ihrer Thitigkeit wegen anderen zum exempel bestraffet wer-
den mégten®). Ob der Rat sich daraufhin einschaltete und der Wal
auch tatsdchlich zuriickgegeben wurde, ist aus den vorhandenen Akten
nicht ersichtlich.

Es wire auch eine andere Schlichtung moglich gewesen, namlich die
nach ,Gronldandischem Recht”. Das war kein geschriebenes Recht;
vielmehr bildeten sich im Laufe der Zeit gewisse Usancen bei der
Gronlandfahrt heraus, die als Gewohnheitsrecht von den beteiligten
Nationen anerkannt und befolgt wurden. Danach galten folgende
Grundsitze®): 1. Ein festgemachter Wal, lebend oder tot, ist Eigen-
tum desjenigen, der ihn gefangen und festgemacht hat; aber 2. ein
freier Wal kann von jedem gejagt werden. Streitigkeiten tiber solche
Angelegenheiten wurden meistens von den Kommandeuren selbst
geregelt und weiteten sich kaum derartig aus, daB man, wie im obigen
Fall, die Behdrden anrief *3).

6. Stocken der Entwicklung, 1726 bis 1760

Es mutet merkwiirdig an, daB auf dem Hohepunkt bremischer Grén-
landfahrt ein starker, anhaltender Riickgang einsetzte, der schlieB-
lich zu voriibergehender Beendigung der Fahrten im Jahre 1760
fiihrte. Wahrend die Schiffe in der ersten Hélfte dieser Epoche noch
mit wechselndem Gliick ausfuhren und manchmal auch mit gutem
,Segen” zuriickkehrten, wurde die Ausbeute in der zweiten Halfte
standig schlechter, und in den letzten beiden Jahren 1759 und 1760
kamen die Schiffe nach Bremen zuriick, ohne auch nur einen Wal
gefangen zu haben.

Dementsprechend gestaltete sich auch die Preisentwicklung fir
Tran. Nach verhédltnisméBig niedrigen Preisen auf Grund guter Fange

M) St.A.Br, Ss. 2. b. T. 2

92) Vgl. Lindeman, S. 55.

%) Beziiglich weiterer Rechtsgepflogenheiten der Groénlandfahrer vgl. Fuli-
note 104,
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von 1726 bis 1728 ist fiir die Zeit von 1729 bis 1731 eine Preiserh6hung
festzustellen, die auf schlechte Fangergebnisse zuriickzufiihren ist.
Darauf folgte dann von 1732 bis 1739 noch einmal eine gewisse Er-
holung mit dem niedrigsten Preis im Jahre 1736 (9 Reichstaler die
Tonne). Es schloB sich ein scharfer, voriibergehender Anstieg an, der
1744 wieder beendet war; aber danach stieg der Preis unaufhalt-
sam an.

Wie ist dieser Umschwung nach der Bliitezeit der bremischen Gron-
landfahrt zu erklaren?

Einer der Griinde wird in der schlechten Finanzlage Bremens, be-
sonders ab 1740, zu suchen sein. Die durch Blitzschlag hervorgerufene
Explosion der Pulvervorréte in der Braut, dem Kastell auf dem linken
Weserufer, richtete einen Schaden von mehr als 150 000 Talern an.
Gleich nach der Wahl des Kurfiirsten Karl Albrecht von Bayern zum
deutschen Kaiser Karl VII. (1742) wurde von Bremen auBer der
Huldigung die Zahlung eines don gratuit in Héhe von 100 000 Talern
verlangt. Ahnliches geschah bei der Wahl Franz 1. (1745). Nur durch
Erh6éhung alter und Erhebung neuer Steuern konnte man dieser Be-
lastungen Herr werden.

DaB dann wdhrend der ersten Jahre des Siebenjdhrigen Krieges
uberhaupt noch Schiffe nach Gronland ausliefen, ist damit zu er-
kldren, daB Bremen am 24. Mai 1757 einen kaiserlichen Schutzbrief
mit der Erlaubnis eines freien Seehandels erhalten hatte und von
der Stellung eines Kontingentes zur Reichsarmee befreit worden
war ). Hohe finanzielle Belastungen auf Grund dauernd wechselnder
Besetzungen der Stadt aber brachten bald jede freie Wirtschaftstétig-
keit zum Erliegen, und so nahmen die Grénlandfahrten im Jahre 1760
ein vorldaufiges Ende,

Auch in Hamburg hatte sich die Lage bis etwa 1740 immer mehr
verschlechtert; dann aber war langsam wieder eine Besserung ein-
getreten %). Bremens Lage war also kein Sonderfall. Aber selbst wenn
wir noch mehrere Zeugnisse dieser Art hdtten, mit vélliger Ge-
nauigkeit ist damit die riickldufige Bewegung dieser Jahre nicht er-
klart. Doch koénnten noch diese oder jene aufschluBSreichen Einzel-
vorgange berichtet werden

Am 6. Juli 1731 hatte ein schweres Unwetter das Altonaer Schiff

™) Vgl. von Bippen, 3. Bd., S. 229.
%) Vgl. Brinner, L., Grénlandfahrt, S. 232—235.
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,Freiheit” in den arktischen Gewadssern iberrascht und unter Ver-
lust aller Anker und Taue gegen das Eis geworfen. Die Bootsbesat-
zung war bald nicht mehr in der Lage, das Schiff durch Pumpen tber
Wasser zu halten, und so kam der Kommandeur an Bord der in der
Nahe liegenden Bremer Schiffe ,Susanna” und ,Martha” und bat
um Hilfe, worauf besagte beyde Commandeurs jedweder ihm eine
Chaloupe mit Volck beysetzten und 40 Gldser pompen halffen ).

Allein diese MaBnahme war noch nicht ausreichend, um die ,Frei-
heit" wieder segeltiichtig zu machen, und die drei Kommandeure
schlossen nun einen Vertrag. Danach sollten die beiden Bremer,
wenn sie dem Altonaer auff frey wasser helfen wiirden und er be-
halten zu Hausse gelangete, . . . den dritten theil von Speck und
baarden haben 7). Thnen sollte sogar die Halfte des Fanges zufallen,
wenn es nicht gelingen wiirde, das Schiff seetiichtig zu machen und
die Bremer dann Mannschaft und Fracht der ,Freiheit” {ibernehmen
miiBten. Dieser Vertrag wurde von allen drei Kommandeuren unter-
zeichnet. Alle drei Schiffe kamen miteinander gliidklich in die Elbe.

Da weigerten sich die Reeder des Altonaer Schiffes, ein Drittel des
Fanges, wie von den Kommandeuren vereinbart, an die Bremer ab-
zutreten. Nun wandten sich die Eigentiimer der Bremer Schiffe mit
der Bitte an den Rat, ihre rechtmdBige Forderung durch ein Schreiben
sowohl an die koniglich dénische Regierung zu Altona als auch an
den Rat der Stadt Hamburg, als etwaigen Vermittler, tatkrdftig zu
unterstiitzen %),

Der Bremer Rat willfahrte dem Wunsch am 11. August 1731
unter anderem mit folgenden Worten: Ob wir nun zwar des unter-
dienstlichen zuversichtlichen Vertrauens zu Eur . . . genugsam be-
kannten Gerechtigkeits-Pflege leben, dieselbe unseren Bilirgeren auch
ohne unser Vorwort die Justiz zu administriren ohnermangeln wer-
den, indeBen aber dieselbe in unsern Intercessionalibus ein beson-
deres Vertrauen scheinen gesetzt zu haben, so gelanget an Eur . . .
hiermit unser unterdienstl. ersuchen, Dieselbe mehrerwehnlen unse-
ren Biirgern in dieser Ihrer billigmdssigen BefugniiB prompte Justice
angedeyen zu laBen und dadurch Thnen den wiirklichen effect un-

%) St. A.Br., Ss.2.b.T. 2.
97) St.A.Br,, Ss.2.b.T. 2.
9) St. A.Br,, Ss.2.b.T. 2.
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serer unterdienstlichen Intercessionalium fruchtbahrlich geniefien zu
lassen %9).

Dem entgegen vertrat man in Altona offensichtlich die Meinung,
daB der Vertrag, den die drei Kommandeure in Gronland geschlossen
hatten, nicht den Gepflogenheiten und Rechtsbrauchen der Gronland-
fahrer entspreche. Am 4. September gab man in der Antwort von dort
der Hoffnung Ausdrudk, der Rat moége mit den bremischen Grénland-
fahrern nachdriicklich reden und ihnen nahelegen, in Notfdllen den
Hilfsbediirftigen aus christlicher Ndachstenliebe beizustehen und nicht
dergleichen unbillige Vertrdge mit ihnen abzuschlieBen. Solch ein Ver-
halten, wie die Bremer es jetzt gezeigt hdtten, kénne zu allerhand
tibeln folgen Anlaf geben und die Altonaer, hollandischen, eng-
lischen und uUbrigen Grénlandfahrer dazu bewegen, unter sich com-
munem causam zu machen und auch den Bremern in Féllen der Not
entweder gar keine Unterstiitzung oder nur unter gleich harten Be-
dingungen Hilfe zu gewdhren 1), Trotzdem haétten sie sich, so schrie-
ben die Altonaer weiter, um einen Beweis ihrer Bereitwilligkeit und
nachbarlichen Freundschaft zu geben, fiir den Anspruch der Bremer
Kaufleute eingesetzt und bewirkt, daBl an diese 1500 Reichsthaler als
Entschéddigung gezahlt wiirden %),

Damit gaben sich aber die Bremer keineswegs zufrieden: sie waren
nicht der Meinung, daB in solchen Bergungsfillen nur aus christlicher
Nichstenliebe geholfen werden miisse und dafB dies auch bei anderen
Nationen so tblich sei. Den Vorwurf der Unbilligkeit empfanden sie
als Makel: so schrieben sie am 13. Februar 1732 an Henrich Eel-
king 1) in London mit der Bitte, von den dortigen Grénland-Sach-

09, St. A.Br., Ss.2.b.T. 2.

100 'St. A, Br:, 83.2. b, T. 2

101) - Aus den betreffenden Hamburger Akten geht hervor,daB vor einer Kom-
mission des Senats ein Vergleich in dieser Angelegenheit geschlossen
wurde, bei dem die Interessenten des Altonaer Schiffes immer wieder
betonten, daB die geleistete Hilfe aus christlicher Néchstenliebe und
gemdB den Gebrduchen bei allen iibrigen Nationen hdtte erfolgen
missen. Vgl. Lindeman, S. 56.

192) Henrich Eelking war ein Bremer Kaufmann und lange Zeit hindurch
Groénland-Reeder in seiner Heimatstadt gewesen. Nachdem er in Bremen
Konkurs gemacht hatte, ging er 1718 nach London und erwarb sich dort
groBe Verdienste um die englische Gronlandfahrt, indem er Reformen
durchfiihrte, die Englands Walfang aus seiner schlechten Lage befreiten.
Vgl. Lindeman, S. 27/28.
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verstdndigen ein Gutachten ausstellen zu lassen %), Man wollte
offenbar feststellen, wie die englischen Grénlandfahrer einen Fall
wie den vorgefallenen handhabten. Leider ist eine Antwort Eelkings
auf dieses Schreiben nicht vorhanden. Ein anerkanntes Recht hatte
sich bei der Gronlandfahrt in solchen Havariefdllen offenbar noch
nicht herausgebildet, nicht einmal eins aus Gewohnheit %),

AbschlieBend sei noch einer anderen Angelegenheit gedacht. In
letzter Zeit herrsche auf den nach Grénland fahrenden Schiffen nicht
immer die Ordnung, heiBt es im Jahre 1732, wie sie von den ,Instruc-
tionen” vorgeschrieben werde. Es liefen deswegen beim Rat Be-
schwerden der Gronlandreeder iiber VerstéBe und UnregelmdBig-
keiten ein, die in starkem MaBe auf den Schiffen eingerissen waren,
obwohl, wie die Reeder betonten, die Verordnungen den Matrosen
bei ihrer Musterung ausdriicklich vorgelesen wiirden. Da wurde etwa
geklagt9), ... wie Dionis Schumbart noch dieses Jahr auf seinem
eigenen Schiffe ein Exempel hditte gehabt, dass ein Steurer in der
Schaloupe, der ordiniret worden, nach dem fisch zu rojen %), trun-
ken und toll sich hdtte besoffen, und anstat dass er nach den fisch
sollen steuern sein werck conirair verrichtet, wodurch der fisch
échappiret.

Auf Grund solcher Vorkommnisse setzte der Rat einen AusschuBl
ein, der verschiedene Féalle untersuchte und dariiber Bericht erstat-
tete. Der Bericht wurde mit groBem Befremden zur Kenntnis genom-
men: der Rat sah sich veranlaBt, durch eine Veroffentlichung hin-
lingliche Anordnungen zu erlassen, um in Zukunft Verst6Be der be-
schriebenen Art zu unterbinden 1%7).

13) St. A.Br, Ss.2.b.T. 2.

104) Dagegen gehorte es zu den allgemeinen Gepflogenheiten unter den
Gronlandfahrern, Schiffbriichige aufzunehmen und zu bekdstigen, bis
zum Heimathafen mitzunehmen und dort noch mit Geld zu versehen,
damit sie nach Haus gelangen koénnten. Die entstandenen Kosten wurden
dann von der betreffenden Reederei oder Regierung ersetzt. Vgl. Linde-
man, S. 76/77.

105) St. A.Br.,, Ss.2.b. T. 2.

108) rojen = rudern.

101 'St. A.Br,; 8s.2.b. T. 2.
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7. Neuer Aufstieg in freiem Wettbewerb

in der Zeit von 1761 bis 1810

Der Siebenjdhrige Krieg brachte Bremen groBe Belastungen durch
Einquartierungen, Durchziige und Geld- und Proviantlieferungen fiir
fremde Truppen. Die Folge war, daB bis 1764 kein einziges Schiff
mehr die Weser verlieB, um auf den Walfang in die arktischen Ge-
wasser zu fahren. Erst 1765 wurden wieder zwei Schiffe ausgeriistet,
und dann fuhren bis 1780 durchschnittlich vier Schiffe im Jahr nach
Gronland.

In dieser Zeit konnte durch gelungene MaBnahmen die angelau-
fene Schuldenlast der Stadt getilgt werden; das ndchste Vierteljahr-
hundert verlief fiir Bremen glicklicherweise friedlich, ,und der Han-
del trat in eine Periode der Bliite, die erst nach 40 Jahren geknickt
worden ist" 108),

Mehr denn je galt es jetzt allerdings, sich im freien Wettbewerb
mit den anderen Nationen zu behaupten., Die Zeiten der Hanse, in
denen Handel und Schiffahrt durch weitreichende Privilegien ge-
schiitzt und geférdert worden waren, gingen mit der Auflésung der
bremischen Bergenfahrer-Gesellschaft im Jahre 1758 endgiiltig vor-
iber 1), Jetzt befanden sich Bremen und alle anderen deutschen
Seestddte in nachteiliger Lage gegenuber den englischen, franzosi-
schen, niederldndischen und nordischen Haéfen, weil sie keine ge-
schlossene politische Macht hinter sich hatten. ,Wenn sie sich den-
noch zu behaupten vermochten, . . . , so ist das ein Zeugnis fiir ihre
geschaftliche Tiichtigkeit''?).” Im weiteren Verlaufe kam der Seekrieg
zwischen Frankreich und England dem Handel und der Schiffahrt der
Neutralen zugute, und zwar vornehmlich den deutschen See-
stadten 111),

Die Gronlandfahrt erlebte in diesen Jahrzehnten ihre zweite Bliite,
die hauptsachlich in die Jahre von 1785 bis 1803 fiel.

Bis zum Jahre 1780 hielt sich die Zahl der ausgehenden Schiffe

10%) von Bippen, W., 3. Bd,, S. 257.

1%%) Niheres {iber die Bergenfahrer-Gesellschaft bei Foge, H., Bremer Bergen-
fahrt und Bergenfahrer vom 16. bis 18. Jahrhundert, Diss. Kiel 1958.

119) yon Bippen, W., 3. Bd., S.258.

1) Yql. Fuhse, G., Die Freie Hansestadt Bremen in wirtschaftsgeschichtlicher
Entwicklung, S. 104.
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ziemlich gleichbleibend um vier herum. Die Fangergebnisse waren,
mit Ausnahme des Jahres 1770 mit 27 Walen, nicht allzu giinstig.
Der ,Segen” lag im Durchschnitt bei etwa zehn Walen jdhrlich, und
die Folge davon war ein verhéltnisméaBig hoher Tranpreis, der durch-
schnittlich 18 Reichstaler die Tonne betrug und nur nachgab, als die
Fange in den Jahren 1768 bis 1770 verhaltnismdBig giinstig ausfielen.

Die vier Jahre von 1781 bis 1784 brachten einen voriibergehenden
Riickgang. 1782 lief nur ein Schiff aus; es wurden fiinf Wale gefan-
gen, und der Tranpreis stieg auf iiber 20 Reichstaler. Aber danach
begann noch einmal eine gute Zeit fiir die bremischen Grénlandfah-
rer. Das ist auch mit darauf zuriickzufiihren, daB in der ,goldenen
Periode" des bremischen Handels, wie sie Biirgermeister Christian
Abraham Heineken genannt hat 2), von der allgemeinen wirtschaft-
lichen Lage férdernde Antriebe auf die Gronlandfahrt ausgingen.

Die Fangergebnisse fielen, abgesehen von den Jahren 1790/1791,
recht gut aus, die Preise sanken wieder und hielten sich dann bis
1794 auf einer Hohe von etwa 18 Reichstalern. Von 1795 bis 1798
aber ist erstaunlicherweise festzustellen, daB trotz guter und anstei-
gender Finge auch die Preise anzogen, und zwar bis auf 27 Reichs-
taler fiir eine Tonne Tran. Dies ist mit der Preissteigerung zu er-
kldren, die auf Grund einer sehr groBen Nachfrage in allen Zweigen
der Wirtschaft auftrat 1*3), Indessen wurden die Gronlandfahrer von
dem 1799 eintretenden allgemeinen Preissturz, der infolge der auf-
getretenen Uberspekulation entstand, nicht betroffen. Der Preis fir
eine Tonne Tran hielt sich auf der Héhe von 27 Reichstalern und
folgte damit wieder dem Gesetz der Abhéngigkeit von dem geringen
Angebot; denn der ,Segen” war in diesem Jahr verhaltnismaBig
schlecht ausgefallen 114),

12) Vgl. Bessell, G., S.245—249.

13) yon Bippen schreibt, daB die See-und Landkriege (von 1792 bis 1797 1. Koali-
tionskrieg gegen Frankreich) den Warenbedarf auBerordentlich steiger-
ten und dadurch die Preise in die Hoéhe trieben. Vgl. von Bippen, W,
3.Bd., S. 267

14) Im Bremer AdreBbuch von 1800 sind von unseren Zahlen (Vgl FuBinote
65 und die beigegebene graphische Darstellung auf Tafel I) etwas ab-
weichende Angaben enthalten. Es wird dort von neun Schiffen berichtet,
die 1799 nach Groénland fuhren, und der Tranpreis wird bei einem
,Segen" von 14 Walen mit 27!/z bis 28 Reichstalern angegeben. Heineken
wiederum spricht in seiner Chronik von acht im Jahre 1799 ausgelaufe-
nen Schiffen (Vgl. Heineken, C. A., Geschichte der freyen Hanse-Stadt
Bremen, 1750—1811, p. 267 und 270, St. A. Br,, ad P. 1.s.10.)
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Mit dem Jahre 1799 horen nun leider die fortlaufenden Aufzeich-
nungen uUber die Fangergebnisse und Tranpreise auf. Wir kénnen
somit die weitere Entwicklung der bremischen Grénlandfahrt nur
anhand der Zahlen der ausgelaufenen Schiffe *%) und sonstiger iiber-
lieferter Zeugnisse verfolgen. Eine sichere Analyse der Entwicklung
wird dadurch ohne Zweifel beeintrachtigt.

Seit dem Siebenjahrigen Krieg war die bremische Gronlandfahrt
ohne storende Einwirkungen von auBlen geblieben. Jetzt aber dehnte
Napoleon sein Herrschaftsgebiet immer weiter nach Osten aus und
besetzte im Jahre 1803 Hannover. Der englische Kénig Georg III.,
der in Personalunion auch die Geschicke Hannovers lenkte, antwor-
tete darauf mit der Sperrung der Elb- und Wesermiindungen. In
diese Auseinandersetzungen wurde auch Bremen hineingezogen.

Eine am 26. Juli 1803 vom englischen Staatssekretdr fiir duBere
Angelegenheiten, Hawkesbury, in der Downing Street in London an
Bremen gesandte Note besagte 11%): Der Kénig habe gehért, daB auf
Grund der teilweisen Besetzung der Weserufer durch franzoésische
Truppen die Schiffahrt auf dem FluB nicht mehr frei und die Neutrali-
tat des Stromes verletzt worden sei. Er habe es deshalb fiir un-
umgdnglich erachtet, die strikteste Blockade anzuordnen (. . . to
establish the most rigorous Blockade at the Entrance of that River,
and fo maintain and enforce the same in the strictest manner, accor-
ding to the usages of war acknowledged and allowed in similar
cases). Der Rat werde ersucht, alle in England befindlichen Konsuln
und Kaufleute davon in Kenntnis zu setzen, daB gegen diejenigen
Schiffe, die versuchen sollten, die Blockade zu durchbrechen, alle
MaBnahmen ergriffen wiirden, die durch das Voélkerrecht und die
entsprechenden Vertrdge zwischen England und den verschiedenen
neutralen Staaten erlaubt seien. Die Note endete mit der Versiche-
rung, dall der englische Koénig bereit sei, die Blodkade aufzuheben,
sobald die Sicherheit fiir die Schiffe seiner Untertanen auf der Weser
wieder hergestellt sei und daB er unverziiglich seine Kriegsschiffe
zurickziehen werde, wenn die franzésischen Truppen die teilweise
Besetzung der Weserufer beenden und dadurch den FluB wieder
vollstdndig freigeben wiirden.

115) Vgl. Anm. 65.
16) St A, Br,, R.10.c. 3.
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Der englische Resident in Hamburg, Rumbold, iiberbrachte diese
Note am 6. August 1803 mit einem Begleitschreiben !'’), in dem er
ausfithrte, daB sein Konig durchaus die zerstérenden Folgen sehe,
die seine MaBnahme haben kénne (Le Roi se sent vivement affligé
en previrant les Effets desastreux qui peuvent resuller de cette
mesure . . .), daB er aber auf Grund des franzdsischen Verhaltens
dazu gezwungen sei und hoffe, da Frankreich seine Provokationen
bald einstelle 118),

Der Bremer Senat, wie sich der Rat jetzt durchweg nannte 9),
betonte daraufhin am 13. August in seinem Antwortschreiben '*9),
daB es sehr wichtig fir die Kaufleute und die Kapitdne sei, genau
dariiber informiert zu sein, was mit den Schiffen geschehe, die bereits
vor ErlaB der Blockade die Weser verlassen hédtten. Er bat darum,
diesen Schiffen die ungehinderte Riickkehr zu gewdhren, worauf aber
Rumbold den Senat am 15. August an den Kommandanten der
Blockadeschiffe verwies, der iiber einen solchen Antrag zu entschei-
den hatte 1), Von diesem versuchte der Senat auch eine Geneh-
migung zum Einlaufen der vier unterwegs befindlichen Gronland-
fahrer zu erhalten!2?), und er appellierte zu diesem Zwedk am
10. August an die fiir die Englinder so charakteristischen principes
de générosité et d’equite!®), Auch hatte Henrich Heymann, der Ge-
sandte der Hansestadte in London, am 22. August in einem Schreiben
an Hawkesbury um freie Fahrt fiir die nach Gronland gefahrenen

117) St.A.Br., R.10.c. 3.

118) DaB diese ,Provokationen” nicht nur in der Besetzung der Weserufer,
sondern auch in einer Sperrung des ganzen Flusses und aller Nordsee-
hifen fiir die englischen Schiffe bestand, geht aus einer Verdffentlichung
vom 3. April 1806 hervor, die sich auf die MaBnahmen im Jahre 1803
bezieht. (Vgl. Fuinote 130).

119) Die Bezeichnung ,Senat” erscheint neben dem alten Namen ,Rat” seit
dem 18. Jahrhundert, nach den Befreiungskriegen wird sie uberwiegend
gebraucht, aber erst im Jahre 1822 offiziell eingefiihrt. Vgl. Wolfard, A.,
Die staatsrechtliche Stellung des bremischen Senates, S.6.

120) St A. Br., R. 10.c. 3.

i21) Ebd.

122) Zwei von den insgesamt sechs ausgelaufenen Schiffen gelang es, noch
vor der Sperrung ihren Heimathafen zu erreichen.

123) St. A.Br,, R.10.c. 3.
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Oben: Arbeit der Tonnenmacher: Quardelen und Tonnen, unten: der Kim-
ker. Nach einer Zeichnung aus Akten des Bremischen Staatsarchivs 1674.
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Schiffe nachgesucht '*!). Alle Bitten aber waren vergebens, und die
Durchfahrt wurde nicht gestattet. Die vier Schiffe muBten einen Aus-
weichhafen suchen und liefen in die Ems ein. Dort wurden sie ent-
laden, und der Speck mubBte uber das Watt nach Bremen transpor-
tiert werden, was natiirlich erhebliche Mehrkosten zur Folge hatte.

Die Schiffe wurden im néchsten Jahr in Emden wieder ausgeriistet
und gingen unmittelbar von dort aus nach Gronland, wo sie einen
reichen Fang machen konnten. Bei ihrer Rickkehr liefen sie aber
nicht wieder Emden an, sondern kamen auf die Jade, wie es auch
alle ilibrigen Handelsschiffe damals taten. Es entzieht sich unserer
Kenntnis, ob die Bremer um die Erlaubnis gebeten hatten, ihre
Schiffe doch noch in die Weser einlaufen zu lassen?%), Auf jeden
Fall wurden die Schiffe auf der Jade geltscht und der ,Segen” von
dort aus nach Bremen gebracht.

Im folgenden Jahr standen die bremischen Reeder wiederum vor
der Frage, welchen Platz ihre von Gronland heimkehrenden Schiffe
anlaufen sollten. Darum wandten sie sich am 14, Juli 1805 an den
Rat und baten, Henrich Heymann in London anzuweisen, bei den
Englandern die Erlaubnis dafiir zu erwirken, daf die Grénlandfahrer,
die bald zuriickerwartet wurden, unmittelbar nach Bremen segeln
diirften '*%), Der Rat lieB daraufhin, am 15. Juli, sofort an Heymann
schreiben und legte eine Liste der ausgelaufenen Schiffe bei*7).
Darin wurde betont, dall ausnehmend viele Kosten entstehen wir-
den, wenn die Schiffe auf der Jade entladen werden miilten. Uber-
dies seien die tiefgehenden Schiffe auf der Jade groBer Gefahr aus-
gesetzt; ein starker Wind konnte sie ohne weiteres an den Strand
oder auf Sandbdnke werfen. AuBerdem bestdnde auch keine Mdoglich-

121) Heymann schrieb u. a., daB die Blockade verheerende Folgen fiir den
Handel, der die einzige Grundlage fiir das Bestehen des kleinen Staates
bilde, haben werde (. . . suites ruineuses pour le commerce, seule
base de la subsistance de ce petit état . . .). St. A.Br,, R, 10. c¢. 3.

125) Von den Hamburgern ist bekannt, daB ihnen auf ihr Ersuchen die Ein-
fahrt in die Heimathidfen gestattet wurde. Dies geht aus einem noch im
folgenden erwahnten Schreiben des Bremer Senats vom 15. Juli 1805 an
Heymann hervor, in dem es heilit, daB der hamburgischen Schiffahrt im
vergangenen Jahr eine entsprechende Bewilligung erteilt worden sei.
Vgl. St. A.Br,, C.4.b. 2. c.

126) St. A.Br, C.4.bh.2.c.

1) St.A.Br.,,C.4.b.2.c.
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keit, die oft vom Eis beschéddigten Schiffe auszubessern, was nur auf
den ,Zimmerpldatzen" der Weser geschehen konne.

Heymann wurde ersucht, sich unverziiglich mit den in Frage kom-
menden Stellen in London in Verbindung zu setzen, um die ge-
wiinschte Erlaubnis zu erlangen. Er sollte nicht unerwdhnt lassen,
daB im vergangenen und auch in diesem Jahr den Hamburger Gron-
landfahrern die freie Einfahrt in die Elbe gestattet worden widre.

Auf Grund einer Postverzogerung erhielt Heymann das Schreiben
erst am 6. August. Dennoch konnte er bereits am 9. August schrei-
ben, von dem englischen Staatssekretdr Lord Mulgrave die Versiche-
rung erhalten zu haben, dab dem Kommandanten der Blockadeschiffe
unverziiglich Anweisungen erteilt werden sollten, den vom Walfang
nach Hause kommenden Schiffen das Einlaufen in die Weser zu ge-
statten 129),

Heymanns bereitwilliges Eingreifen hatte also zum Erfolge gefihrt.
Erreicht worden war aber doch nur das, was zwei Monate spater
sowieso erfolgte — die Aufhebung der Blockade. Napoleon, dem der
dritte Koalitionskrieg von neuem den Kampf gegen Osterreich und
RuBland brachte, bendtigte seine Truppen an der Donau und zog sie
deshalb von Hannover ab. Daraufhin verzichteten die Engldander auf
eine weitere Sperrung der Wesermiindung. Sie erfiillten damit ihr
Versprechen, das sie bei Beginn der Blockade gegeben hatten, ndm-
lich die Weser sofort wieder freizugeben, sobald die Franzosen Han-
nover gerdumt hdtten129), Als aber PreuBien auf Grund seiner Ab-
sprache mit Napoleon Ende Mirz des Jahres 1806 Hannover in aller
Form in Besitz nahm und erkldrte, daB die Nordseehdfen und die
Fliisse fiir die englischen Schiffe gesperrt sein sollten '), sah sich
England zu einer erneuten Blockade veranlaBt.

Am 5. April 1806 wurde in der englischen Hofzeitung ein Ka-

128) St. A.Br,, C.4.b.2. c.

129) Vgl Anm. 116.

130) Diese in Bremen am 3. April bekanntgemachte Verdéffentlichung begann
folgendermaBen: ,In einem zwischen Sr. Koniglichen Majestdt von
PreuBlen . . . und Sr. Kaiserlichen Majestdt dem Kaiser der Franzosen
und Kénige von Italien abgeschlossenen Tractat ist festgesetzt worden:
daB die Hifen an der Nordsee, so wie die Stréme, welche sich in die-
selbe ergiefen, der Englischen Schiffahrt und Handlung eben so, wie
es zu den Zeiten, als die Franzosischen Truppen die Hannoverschen
Lande besetzt hatten, geschehen ist, gesperrt werden sollen.” St. A, Br,,
R. 10. c. 4.
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binettsbeschluB veroffentlicht 3!), durch den der englische Kénig be-
fahl, daB kein Schiff, das seinen Untertanen gehorte, bis auf weiteres
nach preubischen Hafen aussegeln sollte. Ferner sprach er ein all-
gemeines Embargo gegen jedes preuBische Schiff aus, das sich in den
Hafen oder auf den Reeden des Vereinigten Konigreichs befand. Drei
Tage spiter, am 8. April, kam die Sperrung der FluBmiindungen, die
nun auBer PreuBen auch die neutralen Stadte traf. Die englische Hof-
zeitung enthielt folgende Mitteilung, die in ihrer Ubersetzung am
23. April 1806 in der ,Staats- und Gelehrten Zeitung des Hambur-
gischen unpartheyischen Correspondenten” erschien 13%):

«Se. Majestat haben geruhet, durch den Staats-Secretair der aus-
landischen Angelegenheiten, Hrn. Fox, den Ministern der neutralen
Machte, welche an diesem Hof residiren, anzeigen zu lassen, daB
auf Befehl Sr. Majestdt die nothigen MaaBregeln genommen sind,
um den Eingang der Fliisse Ems, Weser, Elbe und Trave zu blockiren,
und dafl von jetzt an alle durch das Volkerrecht und durch die zwi-
schen Sr. Majestdt und den neutralen Staaten bestehenden Gesetze
authorisirten MaaBregeln in Riicksicht aller Schiffe angenommen und
in Ausfiihrung gebracht werden sollen, welche versuchen wiirden,
die besagte Blockade zu brechen."”

Zwei bereits ausgelaufene bremische Grénlandfahrer waren wegen
unginstiger Winde noch nicht weit genug gekommen und wurden
von den Engldndern zurlickgewiesen. Auf fiinf weiteren streikten die
Besatzungen, weil sie bei einer trotz der Blockade durchgefiihrten
Ausfahrt die Aufbringung durch die Englidnder befiirchteten. SchlieB-
lich konnte aber der Streik wenigstens auf zwei Schiffen beigelegt
werden. Eins ging am 6. Mai in See, das zweite einen Tag spiiter.

Dem ersten Schiff ,Der Walfisch" gelang es, den Engldndern zu
entgehen und seine Reise nach Gronland fortzusetzen. Das zweite
Schiff aber, ,Der Nordstern”, wurde entdeckt und nach Leith ge-
bracht. Dort lieB man es zwar am 13. Juni wieder frei; aber dem
Kommandeur war diese Jahreszeit bereits zu spdt, um noch nach
Grénland zu segeln. Er kam am 20. Juni wieder auf die Weser zuriick.
So war also in diesem Jahr nur ein bremisches Schiff in Gronland
gewesen, das am 13. Juli mit flinf Walen wieder auf der Jade ankam.

#) ,Staats- und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Cor-
respondenten” vom 18. April 1806. St. A. Br., R. 10.c. 4.
132) St. A.Br, R.10.c. 4.
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Von hier aus konnte es unmittelbar nach Bremen weitersegeln; denn
Heymann hatte in London die Erlaubnis zur Riickkehr in den Heimat-
hafen erwirkt %),

Am 20. November 1806 wurde Bremen von den Franzosen besetzt,
und einen Tag spiter erlieB Napoleon von Berlin aus seinen Befehl
zur Durchfithrung der Kontinentalsperre, womit er einen schweren
Schlag auch gegen die bremischen Handels- und Schiffahrtsbelange
fithrte 1*), Bremen war jetzt also auf das Wohlwollen zweier GroB-
maéchte angewiesen, wenn es seine Gronlandfahrten aufrechterhalten
wollte; die drei im Jahre 1807 ausgeriisteten Schiffe wurden aber
am Auslaufen noch nicht gehindert. Zwar wollten die Engldnder, wie
in den vorigen Jahren, zundchst die unmittelbare Riickkehr der
Schiffe nach Bremen nicht genehmigen '*°); dann konnte aber trotz-
dem noch rechtzeitig die Erlaubnis erwirkt werden, was wiederum
auf Heymanns Vorstellungen beim Foreign Office zurlickzufithren
war 139),

Auch von Frankreich wurde im November 1807 die Erlaubnis zur
Gronlandfahrt erteilt. Dies geht aus einer Note hervor, die der Ge-
sandte der Hansestéddte in Paris, Abel, am 24. Februar 1808 der fran-
z6sischen Regierung vorlegte. In diesem Schreiben bezog sich Abel
auf die Tatsache, daB im vergangenen Jahr den nach Gronland fah-
renden Schiffen erlaubt worden sei, ohne Behinderung durch fran-
z6sische Zollner die Weser zu verlassen und wieder nach Bremen
zuriickzukehren, und er versuchte jetzt, auch fiir das Jahr 1808 die

133) Am 20. Mai 1806 wurde Heymann ein Schreiben von der englischen Re-
gierung zugestellt, das folgendermaBen begann: Sir, I have received
Information from His Majesty's Principal Secretary of State of the
gracious Intentions of His Majesty's Government to grant the same
Facilities and Indulgences to the Navigation and Trade of Hamburg
(of the Anseatic Towns therefore as I understand) as were granted to
them during the Period of the last Blockade. St. A. Br., R. 10. c. 4.

134) Vgl St. A. Br,, R. 10.c. 4,

135) Vgl Brief von Heymann vom 5. Mai 1807 an Syndicus Schéne in Bremen.
St. A. Br,, R. 10.c. 4.

1) Das Foreign Office erteilte am 26.Juni 1807 die Nachricht, that instruc-
tions will be given to the Commanders of His Majesty's Blockading
Squadrons off the Rivers Elbe and Weser to permit such Greenland
Ships as have been fitted out this Season from the cities of Hamburgh
and Bremen, and now engaged in the Whale Fishery and expected to
arrive in the ensuing month, to pass up these Rivers, provided they are
laden with innocent Cargoes. Vgl. St. A. Br,, R.10. c. 4.
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freie Fahrt fiir die Bremer Gronlandfahrer zu erwirken, selbst wenn
sie gezwungenermaBen mit englischen Schiffen in Beriihrung gekom-
men seien'¥), Er schrieb u. a.: Quoique celle ... péche, ne soit dans
les tems ordinaires qu’un objekt secondaire pour les habitants de
Bréme, il ne leur est pas du tout indifférent dans la stagnation
actuelle du commerce maritime et du cabotage de conserver cette
petite branche d'industrie innocente et non suspecte 138).

Ob auf dieses Schreiben eine geniigende Antwort erteilt wurde,
ist nicht bekannt. Auf jeden Fall sind aus diesem Jahr keine Nach-
richten iiber nach Grénland ausgefahrene Schiffe vorhanden. Es ist
daher anzunehmen, daB Bremens ,unschuldiges und unverdachtiges*”
Gewerbe bereits im Jahre 1808 der Politik Napoleons zum Opfer
fiel und zum zweiten Male eine mehrjdhrige Unterbrechung erfuhr.
Zwar erging am 7. Februar 1810 ein englischer KabinettsbeschluB, der
den Bremer Schiffen die freie Fahrt bewilligte, und am 9. Februar
erhielt Abel in Paris ein kaiserliches Dekret, durch das ebenfalls der
Walfang gestattet wurde!®); Ende Mairz aber erfolgte dann ein
Widerruf der Englander, und am 10. Dezember 1810 wurde Bremen
in das franzésische Kaiserreich einbezogen. Dadurch kamen die bre-
mischen Grénlandfahrten voriibergehend wieder zum Erliegen.

Die Jahre der franzosischen Fremdherrschaft, die fortwdhrende
Belastungen fiir die Hansestadt mit sich brachten, miissen, ,das be-
statigen alle Berichte, . . . in Bremen eine Zeit entsetzlichen, kaum
zu ertragenden Druckes gewesen sein. Die Steuerlast stieg ins Un-
gemessene, immer neue Zwangsanleihen mubBten ausgeschrieben
werden” %), und es leuchtet unmittelbar ein, daB Handel und Schif-
fahrt sehr darunter zu leiden hatten.

137) Am 23. November 1807 hatte Napoleon wvon Mailand aus ein Dekret
erlassen, in dem er erkldrte, daB jedes Schiff, das aus einem englischen
Hafen oder einer englischen Kolonie ausliefe oder von englischen Schif-
fen angehalten und durchsucht wiirde, also nur irgendwie mit ihnen in
Beriithrung kdme, als englisches Eigentum angesehen und in jedem
befreundeten Hafen beschlagnahmt werden sollte. Vgl. Brinner, Gron-
landfahrt, a.a. O., S. 247,

136) St. A.Br,; Ss.2.b. T. 2.

139) Dies Dekret begann mit folgendem Wortlaut: La libre sortie du Weser
est permise aux bdliments brémois destinés a la péche de la baleine.
St. A.Br,, Ss.2.b. T. 2.

1y Vgl. Bessell, G., S. 261.
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8. Von der Wiederauinahme des Walfanges nach der Franzosenzeit

bis zur letzten bremischen Gronlandfahrt im Jahre 1872

Sobald nach dem Zusammenbruch des franzosischen Kaiserreiches
die Héifen wieder frei wurden, verlieBen die bremischen Gronlandfah-
rer aufs neue die Weser, um in den arktischen Gewassern nach Walen
zu jagen. Die durch den Aufschwung im Amerikahandel ') erzielten
Gewinne wirkten sich belebend auf andere Wirtschaftszweige aus,
und auch die Grénlandfahrt hatte Nutzen davon. In den Jahren 1816
bis 1820 wurden durchschnittlich acht Schiffe im Jahr ausgeristet,
also eine verhiltnismdBig beachtliche Zahl. Dies aber war nur noch
einmal ein scheinbarer Aufschwung; denn um die Grénlandfahri
stand es schlecht.

Die Jahre, in denen Bremen und die anderen Hansestddte von dem
Welthandel und der Seeschiffahrt ausgeschlossen gewesen waren,
hatten zu einem Vorsprung der Englédnder gefiihrt, der nicht wieder
aufzuholen war. Diese Lage hatte der Bremer Senator Gréning schon
zu Ende des Jahres 1806 vorausgesehen, als er kurz nach der Ein-
fiihrung der Kontinentalsperre sagte: ,Wir und die Amerikaner
waren die einzigen Konkurrenten der Englénder; jetzt werden sie
allein den ganzen Handel besitzen” 142).

Die bremische Handelsflotte umfafite bereits 1814 nur noch zwei
Drittel des Bestandes von 1806 und verminderte sich in den folgen-
den Jahren immer mehr. Es war keine gute Zeit fiir Bremens Handel
und Schiffahrt. Die wirtschaftliche Lage war schlecht und bei weitem
nicht zu vergleichen mit der ,goldenen Periode des Handels" vor
der franzosischen Herrschaft 1*3). Eine groBe Rolle bei dem Riickgang
der Bremer Schiffahrt spielte auch die Versandung der Weser. Es
konnte kein einziges Seeschiff mehr bis nach Bremen gelangen, und
der gesamte Losch- und Ladebetrieb spielte sich an der Niederweser
ab.

Bei der bremischen Grénlandfahrt ist von dieser Zeit an ein fort-

141) Vgl. hierzu von Bippen, W., 3. Bd., S. 265/266.
142) Bessell, G., S. 266.
143) Vgl. Anm. 112,
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wdahrender Rilickgang festzustellen, der hauptsachlich auf drei Ur-

sachen zuriickzufiihren ist:

1. Durch riicksichtsloses und ungeplantes Jagen war der Bestand an
Walen sehr zuriickgegangen, und der Fang wurde daher immer
unergiebiger.

2. Die Nachfrage nach dem Haupterzeugnis des Walfanges, dem Tran,
hatte nachgelassen, seitdem im Gas, in den pflanzlichen und spater
auch in den mineralischen Olen grofle Wettbewerber entstanden
waren. Die rasche Verbreitung des Petroleums, die etwa seit
1860/1870 einsetzte, minderte den Wert des Trans erheblich.

3. Das Kapital fand seit dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts
grofiere Sicherheit und eine mehr Gewinn versprechende Verwen-
dung in der Griindung und Ausdehnung der iiberseeischen Dampfer-
linien und wurde nicht mehr in dem bisherigen Ausmaf in die mit
grofien Unsicherheiten behaftete Gronlandfahrt gesteckt. Hadlt man
sich einmal vor Augen, dafl allein die Ausriistung eines Gronland-
schiffes etwa 10000 Reichstaler kostete '*1), die verloren waren,
wenn das Schiff ohne Fang zuriickkam (ganz abgesehen von den
Fdllen, in denen das Schiff selber im Eis verlorenging), so ist das
Streben nach einer sichereren Kapitalanlage durchaus einleuchtend.
Im Jahre 1821 konnten zwar zwei Bremer Schiffe einen fiir die Zeit

besonders reichen ,Segen” einbringen. Es gelang ihnen, zusammen

18 Wale zu erlegen und daraus einen Ertrag von 37 000 Reichstalern

zu erwirtschaften '%%). DaBl es aber im ganzen gesehen standig bergab

ging, geht auch aus einigen Zeugnissen hervor, die aus dieser Zeit
uberliefert sind.

Am 18. Dezember 1816 beantragten die Reeder Tecklenborg und
Meynen beim Senat, ,daB die Gronldndische Fischerey kiinftig von
der Bezahlung der Octroi und des Hafen-, Tonnen- und Bakengeldes
befreit werden moge” %), Sie schrieben u. a., daB die Fischerei im
allgemeinen und der Walfang im besonderen Erwerbszweige von um-
fassender und allgemein anerkannter Niitzlichkeit seien, die wvon

149) Vgl. Lindeman, M., S. 57/58.

1) Die Kommandeure mufiten sogar auf Grund des unerwarteten Fang-
ergebnisses einen Teil ihrer Brot- und Biervorrdte iiber Bord werfen,
um genug Fésser fiir den Speck frei zu haben. Vgl.: Eine Grénlandfahrt
auf Robben und Wallfischfang im Jahre 1821, Auszug aus dem Journal
des Schiffes ,Hanseat" H. M. V.

149) St. A.Br,, 5s.2.b.T. 2
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allen Staaten begiinstigt und bezuschuBit wiirden. So hadtte z. B. die
hollandische Regierung in demselben Jahr eine Entschddigung von
5000 Gulden fiir jedes leer zurickkommende Schiff ausgesetzt, um
einen Anreiz flir die Gronlandfahrten zu bieten und das Risiko zu
vermindern. Auch die hiesige Groénlandfischerei sei ein gemein-
niitziges Unternehmen, das mehrere Schiffe und eine Menge Men-
schen beschéftige'*’]; aber die Abgaben, die auf ihr lasteten, bestdn-
den zu Unrecht und miiBten aufgehoben werden.

Um die Forderungswiirdigkeit ihres Gewerbes noch zu unter-
streichen, fiigten sie ein Schreiben bei, aus dem hervorging, daBl sogar
die oldenburgische Regierung die bremischen Grénlandfahrten unter-
stiitzte, indem sie die Hafengebiihren in Brake von 30 auf 15 Reichs-
taler fiir jedes Schiff ermdBigte. Die Reeder meinten, daB es unter
diesen Umstdanden doch wohl von ihrem eigenen Staat nicht zuviel
verlangt sei, eine vollige Befreiung von den Abgaben zu gewdhren,
zumal der Ertrag in den letzten Jahren leider nur sehr unbedeutend
gewesen seil.

Aus diesem Schreiben geht eindeutig hervor, daB der Walfang
immer unwirtschaftlicher wurde. Zum Zeugnis dessen mogen noch
einige weitere Belegstiicke angefiihrt werden, in denen ebenfalls die
schlechte Lage der Gronlandfahrer dargelegt und um die Befreiung
von Abgaben nachgesucht wird.

Am 12. Januar 1820 wiesen ,C.L.Brauer und Consorten” darauf
hin, wie sehr der Walfang in Holland und Frankreich von der Regie-
rung geférdert werde. Holland zahle allein 4000 Gulden fiir jedes
ausgeriistete und eine Entschdadigung von 5000 Gulden fiir jedes leer
zuriickkommende Schiff. Frankreich gewdhre den Groénlandfahrern
einen ZuschuB von 40 bis 80 Franken die Tonne und sichere sogar
fremden Schiffen nach Ablauf von funf Jahren die Nationalisierung

147) DaB die Grénlandfahrten tatséchlich in gewisser Weise gemeinniitzige
Unternehmungen und nicht nur fiir die Wirtschaft der Hansestadt von
Vorteil waren, sondern auch fiir weite Teile der Bevolkerung die ein-
zige Erwerbsquelle bildeten, geht auBer aus dem Schreiben der Reeder
auch aus der Tatsache hervor, daB im Jahre 1832, als die Fahrten von
den Kaufleuten und Reedern eingestellt wurden, an der Niederweser
das sog. ,Bauernschiff* ausgertistet wurde. An dieser Unternehmung be-
teiligten sich in der Hauptsache bauerliche Grundbesitzer, um zahl-
reichen, durch den Riickgang der Gronlandfahrten brotlos gewordenen
Familien wieder einen Verdienst zu verschaffen.
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zu. In Bremen seien jetzt, so schrieben ,Brauer und Consorten"”, neun
Schiffe und eine Menge Menschen durch die Gronldndische Fischerei
beschéftigt. Wortlich heiBt es dann: ,Wenn nun der Vortheil dieser
Unternehmungen fiir das Allgemeine unverkennbar ist, so ist es nicht
minder wahr, da der Gewinn der Rhedereyen nicht immer im Ver-
hédltniB zu den Verlusten steht, denen sie sich dabey aussetzen, und
daB mehrere das Geschaft nur in Hoffnung besserer Zeiten mit grofen
Aufopferungen fortsetzen" 1),

Hinsichtlich der Konsumtionsabgabe fiir Butter, Kdse, Eier, Brannt-
wein, Mehl usw. erkldrten sie, daB die hiesigen Miiller, Brauer,
Branntweinbrenner und anderen Gewerbetreibenden durch die Ab-
gabe einen groBen Nachteil gegeniiber denen an der Niederweser
héatten, die ihre Waren 11 bis 15 v. H. billiger lieferten und ihren Ab-
satz ausdehnen konnten, den diese Stadt dadurch verliere. ,Wenn
wir also fiir die Gronlandische Fischerey die Riickgabe dieser Abgabe
erbitten”, fuhren die Reeder fort, ,so reclamieren wir nur das, was
zum Besten des Gewerhefleifes dieser Stadt im Allgemeinen nothig
ist" 149), Uber die Befreiung von der Konsumtionsabgabe hinaus er-
baten sie dann die Befreiung von dem Tonnen-, Baken- und Hafen-
geld und der Abgabe von !/2 v.H., die bei o6ffentlichen Verkaufen
des eingebrachten ,Segens” an den Staat gezahlt werden mubBte.

Diesem Gesuch fiigten die Reeder Tecklenborg und Meynen am
31. Januar 1820 und Friedrich Uhthoff am 2. Februar 1820 je eine Auf-
stellung bei iiber die Lebensmittel, die zur vollstdandigen Ausristung
eines nach Gronland auf den Walfang gehenden Schiffes bendétigt
wurden 15?), Der Senat war aber offensichtlich nicht sehr von der
Forderungswiirdigkeit der bremischen Grénlandfahrten tiberzeugt,
denn er beschloB zundchst, die Eingaben einer Kommission ,zur
Uberlegung” zu ilibergeben '3'). Am 8. Mdrz erteilte diese einen ab-
schlagigen Bescheid, worauf der Senat beschloB, dem Gesuch nicht
zu entsprechen. Beziiglich des erbetenen Erlasses der Konsumtions-
abgabe fiir die zur Verproviantierung der Schiffe in Bremen auf-
gekauften Lebensmittel wurden die Antragsteller ,auf die bereits von

148) St, A.Br., Ss.2.b. T. 2.
1a9) St. A.Br, Ss.2.b.T. 2,
150) Ebd. sowie die Ausfithrungen in Abschnitt II. 5. c.
151) St. A.Br., Ss.2.b. T. 2.
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der Consumtionskammer getroffenen Einrichtungen" verwiesen, wo
sie die meisten der in Frage kommenden Gegenstande ohne Abgabe
einkaufen und ausfiihren konnten 152).

Wahrscheinlich nicht zuletzt der ablehnenden Haltung und fehlen-
den Unterstiitzung des Bremer Senats wegen ging die Gronlandfahrt
immer mehr zuriick, bis im Jahre 1831 die beiden letzten Schiffe
.Bremen" und ,Hanseat” verkauft wurden %3). Schon 1830 hatte es
um die bremischen Gronland-Reedereien so schlecht gestanden, daB
eine ,Actie darin zu haben fiir Schaden und des Verschenkens wert
gehalten wurde” 13),

Noch einmal, nach fast zehnjdhriger Unterbrechung von 1831 bis
1840, wurde im Zuge eines allgemeinen wirtschaftlichen Auf-
schwungs %) der bremische Unternehmungsgeist fiir die Gronland-
fahrt geweckt. Von 1844 bis 1847 fuhren jahrlich vier Schiffe auf den
Walfang in die arktischen Gewdsser. Dann aber siechte die bremische
Gronlandfahrt gewissermaBen dahin, bis im Jahre 1872 zum letzten
Male ein Schiff, die ,Hudson" 15%), ausgeriistet wurde. Damit hatte
dieses Kapitel bremischer Seefahrergeschichte seinen endgiiltigen Ab-
schluB3 erreicht.

Lindemann schreibt im Jahre 1869 '57):

.Bremen . . . ist derjenige Platz, welcher den grofien Fischfang in
den nordischen Gewdssern etwa von der Mitte des 17. Jahrhunderts
an bis auf den heutigen Tag, wenn auch zuletzt nur mit wenigen
Schiffen, fortgesetzt hat, wdhrend andere, ehedem in diesem Be-
triebe bedeutende Platze, die Fahrt langst aufgegeben und die jetzt
im arktischen Fischfang bedeutenden schottischen Hdfen weit spater
begonnen haben.”

152) Ebd.

153) Die Verkaufsankiindigung fiir das Schiff ,Hanseat” befindet sich im
H.M. V.

154 Duntze, J. H., S. 290/291.

155) Vgl. Bessell, G., S. 341.

156) Die ,Hudson“ war von 1865 bis 1872 in der Gronlandfahrt eingesetzt.
Sie fuhr unter dem Kommandeur Westermeyer aus Mittelsbiiren, der
von 1861 bis 1864 auch schon die ,Weser" kommandiert hatte. Vgl. See-
fahrtsbuch fiir Franz Grote, ausgefertigt Bremen, den 28, Januar 1861,
H. M. V.

17 Lindeman, M., S. 3.
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II. Der Einfluf der Gronlandfahrt auf die bremische Wirtschaft
1. Allgemeines

Es lag in der Natur Bremens als Seehafenstadt, daB sich mit der
Zeit einige durch die Seefahrt geprdagte Wirtschaftszweige deutlich
herausbildeten. Zu ihnen gehorten die Veredelungsindustrie fiir die
durch die Schiffahrt beschafften Naturerzeugnisse, deren Verarbeitung
und die Vielzahl der fiir die Schiffahrt wirkenden Gewerbe.

Alle diese Wirtschaftszweige waren in ihrer Entwicklung sehr ab-
hdangig von Handel und Schiffahrt der Hansestadt. So wirkten sich
die Belebungen, die sich durch den freien Handel mit Nordamerika
ergaben, auch sehr gilinstig auf die stadtischen Gewerbe aus, und die
+goldene Periode des Handels" *¥) hatte zumindest eine ,silberne
Periode des Gewerbes"” zur Folge.

Im folgenden sollen vier der erwdahnten Wirtschaftszweige unter-
sucht werden, solche, die im besonderen mit der Gronlandfahrt in
Verbindung standen:

1. die Veredelungsgewerbe fiir die Ergebnisse des Walfanges,

2. die Gewerbe, in denen die veredelten Walfangerzeugnisse Verwen-
dung fanden,

3. der Schiffbau, der praktisch erst die Voraussetzungen fiir die Durch-
flihrung der Grénlandfahrten schuf,

4. die verschiedenen Gewerbe, die fiir die Schiffsausriistungen der

Gronlandfahrer tédtig waren.

Hinsichtlich ihrer Abhdngigkeit von den Grénlandfahrten kann ge-
sagt werden, daB sie natiirlich besonders bei den Gewerben zum Aus-
druck kam, die fast ausschlieBlich auf den Walfang angewiesen waren.
So konnte z. B. die Tranbrennerei fortlaufend ihre Erzeugung er-
hoéhen, als der Walfang zur Zeit der Handelsbliite gegen Ende des
18. Jahrhunderts noch einmal einen starken Aufschwung nahm. An-
dererseits aber waren die Gewerbe auch von dem Riickgang wahrend
der ,Franzosischen Zeit” betroffen. Den Seifensiedern fehlte der Wal-
tran, und die Fischbeinfabrik und die Tranbrennereien mubBten ihre
Arbeit einstellen, weil sie ebenfalls auf die Beute der Walfdnger

138) Vgl. hierzu Anm. 112,
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angewiesen waren, die ihnen als Rohstoff fiir ihre Tatigkeit diente.

Es ist nicht Ziel dieser Arbeit, die im Zusammenhang mit den Gron-
landfahrten stehenden Wirtschaftszweige erschépfend zu behandeln.
Ein solches Unterfangen wiirde den Rahmen der Arbeit sprengen;
verwiesen sei auf das zahlreiche Einzelschrifttum 159),

Es sollen also die verschiedenen Gewerbe nur in ihren Grund-
ziigen und unter besonderer Beriicksichtigung ihrer Abhdngigkeit vom
Walfang aufgezeigt werden. Dadurch wird geniigend ersichtlich, daB
nicht nur die Gronlandfahrten allein fir Bremens Wirtschaftsleben
wichtig waren, sondern daf} sich, zum Teil fiir sie wirkend und zum
Teil auf ihnen aufbauend, mannigfaltige Gewerbe herausbildeten, die
den Umfang der wirtschaftlichen Bedeutung der Gronlandfahrten um
ein Vielfaches erweiterten.

2. Die Veredelung der Walfangerzeugnisse

Bevor die Erzeugnisse des Walfanges ihrer wirtschaftlichen Ver-
wendung zugefiihrt werden konnten, mufiten sie zundchst einmal ver-
edelt werden. Der Walspeck wurde in den Tranbrennereien auf-
gekocht, um das begehrteste Handels- und Gebrauchserzeugnis, den
Tran, zu gewinnen, und in den Fischbeinreiflereien wurden die Barten
vor ihrer Weiterverarbeitung zerkleinert.

a) Tranbrennereien

Zur Zeit der Baien-, d. h. der von der Kiiste aus ausgefiihrten Fische-
rei %) fithrten die Holldnder und Engldnder das Tranbrennen an Ort
und Stelle aus, nachdem der Wal an das Ufer geschleppt und ,ge-

159) Vgl. Veréffentlichungen aus dem Staatsarchiv der freien Hansestadt
Bremen — Heft 8: Hofinghoff, E., Die bremischen Textilgewerbe; Heft 17:
Elstermann, E., Die Lederarbeiter in Bremen; Heft 20: Herms, V., Die
Anfiange der bremischen Industrie — sowie Bremisches Jahrbuch, 44. Bd.:
Helm, K., Bremens Holzschiffbau, und Priser, F., Sengstack Sohne,
Bremen.

160) In den ersten Jahren der Groénlandfahrten waren die Wale noch sehr
zahlreich und hielten sich zum gréBten Teil in der Nahe der Kiisten und
dort vor allem in den Baien auf. Die Walfdnger brauchten also noch
nicht auf die offene See hinauszufahren, sondern warteten am Ufer
auf das Erscheinen eines Wales, um von dort aus ihre Schaluppen zu
besteigen und die Jagd zu beginnen.
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flenst” '%!) worden war. Zu diesem Zweck brachte man in groBen Men-
gen Baumaterialien nach Gronland und errichtete Tranbrennereien,
Padkhduser, Bottcherwerkstatten und sonstige Gebédude, die zum Be-
trieb der Trangewinnung erforderlich waren. Spuren dieser Bauten
wurden noch gegen Mitte des 19. Jahrhunderts von Forschungs-
expeditionen gefunden. Wenn der Fang sehr gliicklich ausgefallen war
und die Schiffe nicht den ganzen Tran mitnehmen konnten, dann
wurden die vollen Fasser in den Packhdusern gelagert und im néch-
sten Jahr von Frachtschiffen abgeholt.

Auf die beschriebene Art der Trangewinnung in den Anfangs-
jahren der gronldndischen Walféngerei folgte die Verarbeitung in
Tranbrennereien an den Pldtzen, an denen die Schiffe, vom Fang
zuriickgekehrt, ihren ,Segen” 16schten.

Durch die dauernde Nachstellung waren die Wale immer scheuer
geworden und aus den Baien entwichen, so daB die Schiffe ihnen
jetzt auf das offene Meer hinaus folgen muBten, um sie dort aufzu-
spiren und zu jagen. Dadurch war keine Gelegenheit mehr, vor der
Heimreise noch an Land zu gehen und den Speck zu Tran zu ver-
arbeiten, spielte sich doch die Walfdngerei in zu gro8en Entfernungen
von den Kiisten ab. Man war von der Baienfischerei zu der sogenann-
ten ,Eisfischerei” {ibergegangen und flenste nun die Wale unmittel-
bar an oder auf dem Schiff, um den Speck dann in Fésser zu ver-
packen und nach Haus zu bringen.

Diese Anderung ging etwa gegen Ende der dreiBiger Jahre des
17. Jahrhunderts vor sich; die Bremer Gronlandfahrer erlebten also
die ,bequeme"” Zeit der Baienfischerei nicht mehr mit. Es muBten jetzt
Tranbrennereien an der Weser geschaffen werden; wegen des unan-
genehmen Geruches und der Feuergefdhrlichkeit konnten diese An-
lagen nicht mitten in der Stadt errichtet werden. In Bremen befand
sich daher die erste in der Stephanivorstadt?). In welchem Jahr
sie angelegt wurde, ist nicht bekannt; es sind iiberhaupt nur ver-
einzelte Nachrichten iiber ihr Bestehen vorhanden.

Im Jahre 1752 wird in den Aufzeichnungen iiber die nach Gronland
auf den Walfang ausgehenden Schiffe 183) erwdhnt, daB das ,Wapen

181) Als ,Flensen” wurde bei den Grénlandfahrern das Abspedken des
Wales bezeichnet.

162) St. A. Br.,, D.20. b, 18, b,

163) Vgl. Anm. 65 und St. A.Br,, Ss. 2. b. T. 2.
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von Bremen* ,bei der Thranbrennerei“ vom Stapel gelaufen sei!%),
und als der Herzog Ferdinand von Braunschweig 1761 in Bremen sein
groBes Armee-Lazarett errichten wollte, bot ihm der Rat u. a. als Ge-
linde dafiir die Tranbrennerei an, wovon er aber ,begreiflicherweise
sowohl des widrigen Geruchs als auch der feuchten Lage wegen nichts
wissen” 165 wollte. Aus dem Jahre 1823 wird mitgeteilt, daB die
,hiesige Brennerey zu Thran“ auch Speck von Walen verarbeitete,
die nicht von bremischen Schiffen gefangen wurden !**), und zwar
schickten einige Oldenburger Reeder den ,Segen” ihrer Schiffe zur
Trangewinnung nach Bremen.

Diese eine Tranbrennerei blieb aber nicht die einzige. Die genaue
Anzahl ist zwar nicht festzustellen; fiir das Jahr 1828 werden mehrere
erwidhnt 197), Aber bald darauf ging — bedingt durch den Riickgang
der Grénlandfahrten — die Bedeutung der Bremer Tranbrennereien
langsam zuriick. Auch die zur Mitte des 19. Jahrhunderts aufblithende
bremische Siidseefischerei brachte ihnen keine neue Beschaftigung;
denn technische Entwicklungen gestatteten es jetzt, den Speck gleich
an Ort und Stelle in den ,schwimmenden Trankochereien” auszu-
brennen 1%%),

In Bremen gab es dann nur noch einige kleinere Brennereien '%),
die einmal den auf den Siidseefahrten gewonnenen Tran raffinierten
und zum anderen den Speck ausbrannten, der noch von den wenigen
nach Grénland fahrenden Schiffen angebracht wurde. In den Jahren
1856, 1860 und 1870 bestand noch eine Tranbrennerei in Bremen 179),
und dann fand mit der endgiiltigen Einstellung der Gronlandfahrten
auch dieses Gewerbe sein Ende.

Als dann im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts der Tran in seiner

164) St, A, Br., Ss.2.b. T. 2.

165) von Bippen, W., 3. Bd,, S. 245.

166) St. A.Br., Ss.2.b. T. 2.

167) Vgl. Entholt, H., Bremens Handel, Schiffahrt und Industrie im 19. Jahr-
hundert (1815 bis 1914), S. 164,

168) Wegen der groBen Entfernung der Walfanggriinde von den Heimat-
hifen konnte man den Speck nicht bis zur Riickkehr in Fdsser verpak-
ken, weil er dann verdarb. Man baute deshalb auf den groBen Walfang-
mutterschiffen eine Trankocherei ein, damit der Speck sofort nach dem
Flensen verarbeitet werden konnte.

169) St. A. Br., D. 20. b. 18. b.

170) Vgl. Bremer AdreBbiicher dieser Jahre.
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Bedeutung als Gebrauchs- und Handelsartikel von dem Petroleum
abgeldst wurde, traten die Petroleumraffinerien, von denen die erste
1846 gegrindet wurde, die Nachfolge der Tranbrennereien an.

b) Fischbeinreiflereien

Auf dem zweiten Haupterzeugnis des Walfanges, den Barten, baute
die FischbeinreiBerei in Bremen ihre Tatigkeit auf. Dort wurden die
Barten in verschiedene GroBSen ,gerissen”, um sie dann ihrer wirt-
schaftlichen Verwendung zuzufiihren '7!),

Uber die Fischbeinfabrikation in Bremen ist sehr wenig bekannt,
und es hat wohl nie mehr als eine Reiflerei bestanden, die 1828 und
1839 erwdhnt und als verhdltnismaBig groB8 bezeichnet wird 172), Aus
den Jahren 1856 und 1860 geben die AdreBbiicher Auskunft, daB
jeweils eine Fischbeinfabrik in Bremen bestand. 1870 war das Ge-
werbe durch die immer weiter zuriickgehende Grénlandfahrt wahr-
scheinlich schon nicht mehr lohnend genug; denn wir finden keine
Erwdhnung mehr.

3. Gewerbliche Verwendung des Trans als Roh- und Hilfsstoff

Es liegt nahe, daB in Bremen auch solche Gewerbe enstanden, die
den Tran als Roh- oder Hilfsstoff fiir ihre Téatigkeit verwendeten,
wobei in erster Linie die Seifensieder, WeiBgerber und Riemenschnei-
der zu nennen sind. Den Seifensiedern diente der Tran als Roh-
stoff, wahrend er bei den WeiBgerbern und Riemenschneidern nur als
Hilfsstoff benotigt wurde.

a) Seifensieder

Im Gegensatz zu den meisten anderen in Bremen ansédssigen Ge-
werben, die auf eine alte Zunftiiberlieferung zuriickblicken konnten,
war die Seifensiederei ein sogenanntes freies Gewerbe. Es war jiinge-
ren Datums und unterlag nicht mehr den Schranken einer Zunft oder,
wie es in Bremen hieB}, eines Amtes.

Welche Bedeutung der Tran fiir die Seifensiederei hatte, teilt die

171) Vgl. Einleitung.
17%) Vgl. Entholt, H., a.a. 0., S. 164 f.
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Generale Regula und articulos des griinen oder schwartzen Seiffen
Kochens %) vom 14. April 1728 mit. Sie ist eine Art Rezept und gibt
den Seifensiedern die Anweisung, ,Lauge und Traan" in den Kessel
zu bringen, und zwar in einem Verhiltnis von /4 zu %41 oder von
/s zu %/s.

Der erste Seifensieder erscheint in Bremen im Jahre 1652, als er
auf Ansuchen vom Rat der Stadt ein Privilegium erhdlt, sein Gewerbe
in der Neustadt fiir zuniachst sechs Jahre auszuiiben. Er hatte bei
seiner Bitte sehr auf den Gemeinnutzen fur die Stadt hingewiesen
und mubBte sich verpflichten, den Kaufleuten die Seife zu einem
solchen Preis zu verschaffen, daB sie keine andere Seife einzukaufen
brauchten 17¥), Es entzieht sich unserer Kenntnis, ob dieser erste
Seifensieder importierten Tran verwendete oder solchen, der von
bremischen Walfangen stammte; aber es ist durchaus denkbar, dab
er sich auf Grund der beginnenden Gronlandfahrten zur Aufnahme
seiner Tatigkeit entschloB.

Im Jahre 1667 erhielten die Gebriider Miiller vom Rat eine Prorogatio
privilegii, ihre in der Neustadt gelegene Siederey der Thran-Seiffe
fiir sechs weitere Jahre zu betreiben. Dabei sicherte der Rat ihnen
zu, zu beforderung des commercii keinen anderen zu diesem Gewerbe
zuzulassen und sie vor Behinderungen zu schiitzen '”). Uberhaupt
schien der Rat das Seifersiedergewerbe durchaus zu férdern; denn alle
Privilegien, die in dieser und der folgenden Zeit erteilt wurden,
beinhalteten auch jeweils eine Befreiung von der ordinairen Seiffen-
Consumtion.

Aus dem Jahre 1689 ist ein Schriftstiick tiberliefert, in dem sich
zwei Seifensieder iiber den hohen Preis der fiir die Herstellung der
Seife nétigen Materialien beklagen; es ist aufschluBireich festzustellen,
daB dies eine Zeit war, in der die Tranpreise sehr hoch lagen '™).
Trotzdem aber schien das Geschift der Seifensieder recht gut zu
gehen, sollten doch noch weitere Betriebe gegriindet werden. Dies
geht aus einem Gesuch von 1699 hervor, in dem gefordert wird, den-

178) St. A. Br,, Ss.5.b.
174) St, A.Br.,, Ss. 5. b.
175) Ebd.

176) Vgl. Anm. 41.

S. 3.
S.3.
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jenigen das Kochen zu untersagen, die ohne Privileg in der Neustadt
Seife siedeten 177),

Die Seifensiedereien waren nicht nur fiir den Bremer Markt tatig,
sondern fiir den gesamten nordwestdeutschen Raum und verkauften
auch nach den britischen Inseln und in den hohen Norden. Dabei
konnten sie fiir ihren Absatz durch gegenseitiges Einvernehmen eine
Art Kartell bilden und die Preise wie ein Monopolist festsetzen,
woriiber des 6fteren Klagen laut wurden, so in einer Eingabe an den
Rat im Jahre 1732 178),

Aus dem anfanglich nur handwerklich betriebenen Gewerbe wuch-
sen die Seifensiedereien langsam heraus und entwickelten sich zu
einer Kleinindustrie, ,die dem Handel als dem eigentlichen Lebens-
nerv der Stadt ein wertvolles, nach Menge und Bedeutung gewiB
nicht an letzter Stelle stehendes Ausfuhrgut zur Verfligung stellte” 7).

Folgende Aufstellung gibt AufschluB ber die Anzahl der in Bre-
men ansdssigen Seifensiederbetriebe 180):

1672 1700 1731 1732 18. Jahrh.
2 3 3 4 3 oder 4

1806 1828 1839 1856 1870 1880
5 6 7 6 4 2

b) Weifigerber und Riemenschneider

Die WeiBgerber stellten durch Verwendung von Tran bei der Be-
arbeitung der Hédute und Felle ein besonderes Leder her — im
Gegensatz zu den anderen Lederarbeitern, die mit Alaun oder einer
Lohe gerbten. Diese Abgrenzung brachten die bremischen WeiB-
gerbermeister noch in ihrer Rolle von 1746 zum Ausdruck '*'). Es ist
dies ihre erste eigene; sie gaben sie sich nach ihrer Trennung von

177) Vgl. St. A.Br,, Ss. 5.b. S.3.

178) Vgl. St. A. Br,, Ss.5.b.S. 3.

17) Priiser, F., Sengstack Sohne Bremen, S. 49.

180) Zahlen fiir 1828 und 1839 aus D. Herms, Die Anfdnge der bremischen
Industrie. — Fur 1856/1870/1880 aus den Bremer Adrefbiichern dieser
Jahre — die iibrigen aus St. A. Br,, 8s.5.b.S.3. und ad Ss. 5. a.

181) St. A.Br,, S. 15. v. L
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den Senklern und Riemern, mit denen sie seit 1300 eine gemeinsame
Rolle als Rymsnidere hatten 1%,

Ob diese Riemenschneider in Bremen auch die Héaute der Wale
verwerteten und zum Schiffsgebrauch verarbeiteten, ist aus den vor-
handenen Archivalien nicht zu entnehmen. Es ist denkbar, daB die
ledernen Riemen, die in groBen Mengen in Kéln zu kaufen waren '),
zum Teil von ihnen kamen.

Das Amt der Riemenschneider wurde, wie alle Amter, ebenfalls
von der Obrigkeit geschiitzt, und auf Grund von Klagen, ,daB aller-
hand fremde Leuthe theils in diese Stadt hereinschleichen, theils in
denen Vorstddten . . . sich aufhalten” '®), wurden vom Rat Verbote
gegen die Eindringlinge erlassen, die ihnen eine Ausibung ihres
Handwerks unmoglich machten.

Die Weiligerber, die auch nach der Trennung von den Riemern
und Senklern solchen Eingriffen von auBlen ausgesetzt waren, konn-
ten auf die Dauer ihre Privilegien dagegen nicht verteidigen. Gegen
Ende des 18. Jahrhunderts wurde ihre wirtschaftliche Lage immer
trostloser, und die Entwicklung der Textilindustrie, die Erfindung
der Schnellgerberei und die Entstehung von GroBbetrieben versetz-
ten dem Handwerk den TodesstoB. 1824 wurde das Amt der WeiB-
gerber geschlossen, und danach gab es in Bremen noch drei freie
Meister, die ihre Tdtigkeit weiter betrieben 1%%),

4. Der Schiffbau

Es kann nicht die Aufgabe der vorliegenden Darstellung sein, die
Entwicklung des bremischen Schiffbaues im einzelnen, sei es auch
nur im Uberblick, zu zeigen oder wohl gar mit Beispielen zu belegen.
Es darf da auf die Zusammenfassung verwiesen werden, die Karl
Helm in seiner Abhandlung ,Bremens Holzschiffbau vom Mittelalter
bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts" gegeben hat %), Wir kénnen

182) St. A.Br, S. 12.e. L.

183) Vql. Schurtz, G.N,, a.a.O,, S. 198.

189) Suppl. der Riemer, Senkler und Weililgerber vom 26. November 1744,
St. A.Br,, S.15.v. 12. b.

18) Vgl. Elstermann, E., a.a.O., S.216.

186) Brem. Jahrb. 44 (1955), S. 175 bis 243.
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auch nicht im einzelnen darlegen, wie es gekommen ist, daB der
Eigenschiffbau der Stadt Jahrhunderte hindurch, aus welchen Grin-
den auch immer, nicht allzu bedeutend war. So blieb man in der
Hauptsache auf die Einfuhr von Schiffsraum angewiesen, von den
Schiffbauplitzen an der Ostsee vor allem, den holsteinischen wie
Eckernférde, aber auch von Liibeck und von weiter ostlich gelegenen,
ebenso aus Holland. Ein Wandel trat erst ein, als Bremens Handel
Ende des 18. Jahrhunderts begann, sich liber die Weltmeere zu er-
strecken. Dieser Welthandel hat Bremens Eigenschiffbau neu belebt
und ins GroBe entwickelt, wegen der geforderten GroBe der Schiffe
auch neue Schiffbauplédtze an der tieferen Weser unterhalb Bremens
und an der Lesum entstehen lassen, an ihrer Miindung, wie in
St. Magnus und in Burg.

Die Frage, der wir hier nachzugehen haben, kann nur die nach dem
Verhaltnis des Walfanges zum Schiffbau sein. Die Grénlandfahrer
waren, wie wir in der Zeit um 1700 feststellen konnen, die grébiten
Fahrzeuge der damaligen bremischen Flotte. Wo sie erbaut wurden,
das mochten wir freilich wissen und dabei, soweit es die vorhande-
nen Unterlagen gestatten, auch der Frage nachgehen, ob der hier
auftretende Bedarf nicht doch zur Wiederbelebung des bremischen
Schiffbaues beigetragen hat und wieweit die einzelnen bremischen
Schiffbauplédtze, die alten und die neuen, dabei beteiligt waren.

Aus einer aus dem Jahre 1703 iiberlieferten Liste der damals vor-
handenen Gronlandfahrer 187) ist zwar nicht die Herkunft der Schiffe
zu entnehmen; aber aus spidteren Aufzeichnungen geht hervor, daB
zu jener Zeit von sieben bremischen Schiffen nur eines bremischen
Ursprungs war, die Galiot ,Jungfrau Anna”, die in den Jahren
1709/1710 von Ocke Martens auf dem Teerhof gezimmert wurde und
bis zum Jahre 1750 unter den nach Gronland auslaufenden Schiffen
zu finden war 1%%). Uber ihren Bau besteht der dltestvorhandene bre-
mische Bielbrief, datiert vom 21. Marz 1712, worin der Reeder Miil-
hausen als Auftraggeber erwdhnt wird '%9).

Als die Groénlandfahrt gegen Ende des 18. Jahrhunderts ihre
zweite Bliite erlebte, da traf das zusammen mit der durch die Aus-

187) Designatio der Bremer Schiffe a. d. Jahr 1703, St. A. Br,, R.11.p. 1.
188) Helm a. a.O., S. 199 f.
189) Vgl. Focke, J., S.29/30. — Bielbrief-Baubeschreibung.
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weitung des bremischen Handels bewirkten fruchtbaren Entfaltung des
Schiffbaues an der Weser. Etwa die Halfte der bremischen Gronland-
flotte wurde auf einheimischen Werften gezimmert. Wieweit dabei
die drangende EinfluBnahme des Meisterschiffbauers Johann Janssen
aus Vegesack, der fiir ein halbes Jahrzehnt auch in Bremen gebaut
hat, in solchem Ergebnis zum Ausdruck kommt, kann leider wegen
mangelnder Unterlagen nicht mehr festgestellt werden, liegen doch
tuber den Bau von Gronlandfahrern nur diese vereinzelten An-
gaben vor: 1784 lief die Bark ,Sophia Catarina“ vom Stapel. Sie
hatte eine Tragfdhigkeit von 150 Lasten. Ein Jahr spdter entstand
die Fregatte ,Eintracht" (,Eendragt”), die 225 Lasten tragen
konnte 1%%), Sie war von 1787 bis 1798 in der Gronlandfahrt ein-
gesetzt, wurde 1799 verkauft, diente als Frachtschiff in der Ostindien-
fahrt und ab 1803 unter dem Namen ,Visurgis" wieder als Walfdn-
ger. Die Brigantine ,Verguldete Robbe” entstand etwa zur gleichen
Zeit wie die ,Eintracht” und fuhr von 1787 bis 1790 nach Groén-
land '), Von Johann Janssen wissen wir, daB er 1798 den drei-
mastigen Gronlandfahrer ,Der Walfisch” baute, ein Schiff von 230
Lasten 192),

Natirlich sind nicht nur auf der Janssenschen, nachmals Sagerschen
Werft in Vegesack Walfdanger gebaut worden. Es miiite merkwiirdig
zugehen, wenn nicht auch Johann Lange, wohl der gréBte Pionier
des bremischen Schiffbaues an der Lesummiindung, auf seinem schon
auf hannoverschem Gebiete liegenden Schiffszimmerplatz Grénland-
fahrer gebaut hdtte. Nur wissen wir auch dariiber im einzelnen
wenig. Als Walfédnger lief hier im Jahre 1825 die Galiot ,Amphi-
trite” vom Stapel %), und 1837 konnte das ebenfalls fiir die Gron-

190) Vgl. die Nachrichten tber die nach Grénland abgegangenen Schiffe,
St, A.Br,, Ss.2.b.T. 2., sowie Uetzen-Barckhausen, J., Einige Bausteine
zur Geschichte der bremischen Schiffahrt in der zweiten Hailfte des
18. Jahrhunderts und in den Anfdangen des 19. Jahrhunderts, Sonder-
druck aus dem Jahrbuch 1930/1931 der Bremer Gesellschaft von 1914;
Anhang, Tabelle A: Verzeichnis der im Jahre 1797 fiir Bremen fahrenden
Schiffe.

191) Vgl. Brinner, L., Gronlandfahrt, S. 402/403.

192) Vgl. Halenbedk, L., Geschichte der Stadt Vegesack, 2. Aufl, S. 150, auch
Steilen, D., Geschichte der bremischen Hafenstadt Vegesack, S. 94.

183) Vgl. Spengemann, F., Von Vegesacker Reedern, ihren Schiffen und
Kapitanen, S. 55.
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landfahrt bestimmte WVollschiff ,Hannover”, das 220 Lasten trug,
seinen Reedern libergeben werden 1%4),

Henrich Raschen stellte 1786 auf seiner erst kurz zuvor errichteten
Werft in St. Magnus seinen ersten Gronlandfahrer her, der den
Namen ,Georg IIL." erhielt; ihm folgte zwei Jahre spater mit glei-
cher Zwedkbestimmung die Fregatte ,Konigin Charlotte”. Eines der
letzten flir die bremische Groénlandfahrt erbauten Schiffe war die
Brigg ,Stern”, die zundchst mit dem Namen ,Orion* im Jahre 1836
vom Stapel lief. 1828 war bei Raschen die Brigg ,Germanica” ge-
baut worden, urspriinglich ein Frachtfahrer, der aber spdter zu einem
Walfangschiff umgestaltet wurde 1%%),

Auf der 1780 gegriindeten Werft von Hinrich Bosse in Burg lief
als erstes Schiff der Gronlandfahrer ,Jungfrau Maria” vom Stapel.
Von den ungefdhr 100 Schiffen, die auf dieser Werft in den rund
90 Jahren ihres Bestehens erstellt wurden, mag auch noch der eine
oder andere Walfdnger gewesen sein; doch fehlen uns dariiber die
Nachrichten 199),

5. Fiir die Schiffsausriistung tdatige Gewerbe

Aufbauend auf den Gronlandfahrten fanden in Bremen einige
Gewerbe eine lohnende Betdtigung in der Ausriistung der in die
arktischen Gewadsser fahrenden Schiffe.

Die Tonnenmacher und Kimker waren unentbehrlich fiir die Her-
stellung der HolzgefdBe, in denen der Walspeck verpackt wurde.
Die Reepschldager sorgten fiir die Lieferung des nétigen Tauwerks,
vor allem der Harpunenleinen, und da die Schiffe der Grénlandfah-
rer immer lange ausblieben und im Verhiltnis zu den anderen Schif-
fen mit vielen Seeleuten besetzt waren, fanden auch sonstige Ge-
werbe, namlich die sich mit der Verproviantierung der Schiffe befaB-
ten, gute Absatzmdéglichkeiten fiir ihre Erzeugnisse.

a) Tonnenmacher und Kimker

Die Tonnenmacher und Kimker gehorten zum Gewerbe der Bott-
cher, das die Biirger der Stadt mit Tonnen, Bottichen, Eimern und
1) Spengemann, F,, Von Vegesacker Reedern, S. 29.

19%) Vgl. Spengemann, F., Segelschiffahrtszeit, S.21/22.
19) Vgl. Helm, K., a.a. 0., S.223.
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dhnlichen GefiBen versorgte. Die Tonnenmacher stellten HolzgefaBe
mit zwei Boéden und einem Bauch in der Mitte her, wdhrend die
Kimker nichtbauchige GefdBe mit einem Boden, wie Eimer und
Balgen fertigten 197).

Bereits zu Beginn des 15. Jahrhunderts waren die Tonnenmacher
als Zunft oder Amt organisiert. Die Kimker dagegen, die 1436 aus
der Zunft der Tonnenmacher ausgeschieden waren, fanden sich erst
1598 in einem Amt zusammen 18). Beide Gewerbe bekamen ihre Auf-
trage in der Hauptsache von den Kaufleuten, die mit Tran handel-
ten, sowie von den Weinhéandlern, Brauern und Heringshandlern.
Ihre Arbeit fiihrten sie als sogenanntes Preiswerk oder Lohnwerk
aus, was den heutigen Begriffen des Werklieferungs- und des Werk-
vertrages entspricht, wobei das Preiswerk, zumindest in der fritheren
Zeit, als die Tonnenmacher und Kimker noch das ausschlieBliche
Recht zum Holzeinkauf hatten, bei weitem {iberwog.

Jedes Amt hatte das Bestreben, fiir eine bestimmte Arbeit privile-
giert zu sein. Damit sollte verhindert werden, da von den Meistern
des anderen Amtes, die eine technisch @hnliche Arbeit ausfiihrten,
Auftrage iibernommen wurden, die ihnen nicht zustanden. So
herrschte zwischen den Arbeitsgebieten der Kimker und Tonnen-
macher gemdB den dargelegten handwerklichen Unterschieden eine
scharfe Abgrenzung. Da aber die Tonnenmacher allein nicht die er-
forderlichen Mengen an Tonnen fertigen konnten, baten die Herings-
hindler 1655 darum, den Kimkern einen Teil dieser Arbeit zu uber-
tragen, was ihnen aber nicht bewilligt wurde '*).

197) Zur ndheren Unterscheidung sei folgende Stelle zitiert aus dem
Bremisch-Niedersdachsischen Worterbuch, hrsg. v. d. Bremischen Deut-
schen Gesellschaft, Bremen 1767, II. Theil G—K, S. 772: ,Kimker, ein
Bottcher, der solche Holzarbeit machet, so nur einen Boden hat, als
Kiibel, Eimer u.d.g., welche man in der Haushaltung gebrauchet . . .
Denn ein Kimker ist hier unterschieden, sowohl von einem Kiiper (ein
FaBbinder, der den Kaufleuten beym Einpakken und Besichtigen der
Waaren dienet), als auch von einem Tunnmaker, der nichts, als allerley
Art Tonnen und Fdsser, so zween feste Boden haben, verfertiget. In
Bremen sind dief drey verschiedene Gilden und professionen, die sich
einander nicht diirfen ins Gehdge kommen.” Vgl. hierzu die Abbildung
auf Tafel II.

198) Vgl. Helm, K., Die bremischen Holzarbeiter vom 16. bis zur Mitte des
19. Jahrhunderts, S. 13.

199) Suppl. Heringshédndler v. 7. September 1655, St. A.Br,, S.14.u.9.b. 1. a.
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Weil auch die Gronlandfahrer mehr Tonnen benétigten, als die
Tonnenmacher herstellen konnten, bestellten sie ohne Einwilligung
des Rates im Frithjahr 1674, als sie ihre Schiffe fiir den Walfang
ausriisteten, 200 Quardelen 2°°) bei den Kimkern, worauf die Tonnen-
macher beim Rat verlangten, alleine diese Arbeiten auszufiihren 201),
Ein zur Kldarung dieser Angelegenheit gebildeter AusschuB stellte
mehrmals fest, daB es fiir die Mitglieder eines Amtes unmoglich sei,
alle von der Gronlandischen Gesellschaft bestellten Féasser in der
geforderten Zeit fertigzustellen *°*), und es wurde den Kimkern fiir
dieses Jahr ausnahmsweise das Recht eingerdumt, die Quardelen
anzufertigen 2°3),

Mit dieser Losung aber waren die Gronlandfahrer offenbar noch
nicht zufrieden; denn sie beantragten beim Rat, vollige Freiheit fir
Bestellungen entweder bei den Tonnenmachern oder bei den Kim-
kern zu gewdhren *%%), Sie drohten, ihre Quardelen von aufBlien zu
beziehen 2%%), wenn die Tonnenmacher nicht nachgeben wiirden. Da
legten sich die Brauer ins Mittel; sie teilten dem Rat mit, daB die
Tonnenmacher nicht alles fiir den Handel notige FaBwerk liefern
konnten, ohne dabei die Anfertigung von Biertonnen zu vernach-
lassigen *°%), worauf dem Kimkeramt die endgiiltige Bewilligung er-
teilt wurde, in Zukunft ein Drittel der von den grénldndischen Kauf-
leuten benétigten Quardelen in Arbeit nehmen zu kénnen 297),

Durch diesen BeschluB war zwar die Not in bezug auf die Quar-
delen behoben; aber die ausreichende Versorgung mit einfachen
Trantonnen war damit immer noch nicht gesichert. Als sich dazu
auch noch die Brauersozietdt im November 1695 beschwerte, daB das
Tonnenmacheramt sie in diesem Jahr vollig im Stich gelassen
hdtte %), wurden vom Rat ,Reglements” erlassen, die den Tonnen-

200) Eine Quardele, auch als Cardele, Carthele, Quartele, Kardeel bezeich-
net, ist eine doppelte Trantonne, die neben der einfachen bei den Gron-
landfahrern benutzt wurde, um den Walspeck zu verpacken. Vgl. dazu
auch die Abbildung auf Tafel II.

201) St. A.Br, S.14.u.9.b. 1. a.

202) Kommissionsprot. v. 3. u. 17. Februar 1674, ebd.

20%) Vgl. Dekret v. 11. Mérz 1674, ebd.

204) Vgl. Suppl. Gronlandkompagnie v. 27. April 1674. ebd.

205) Vgl. Kommissionsprot. v. 13. August 1674, ebd.

208) Vgl. Suppl. der Brauer v. November 1674, ebd.

207) Vgl. Vergleich v. 3. Marz 1675, ebd.

208) Vgl. Kommissionsprot. v. November 1695, ebd. St. A, Br,, S.14.u.9.b. 1. a.
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machern vorschrieben, auller den bestellten Tonnen zur Zeit der
Riickkehr der Schiffe eine bestimmte Anzahl in Reserve zu haben 2%9),
damit immer genligend Tonnen vorhanden waren.

Diese MaBnahmen waren ohne Erfolg. Die mit Tran handelnden
Kaufleute sowie die Brauer, Wein- und Heringshandler beschwerten
sich 1697 wiederum iiber Mangel an Fassern und mangelhaft ge-
fertigte Tonnen, und das Ergebnis davon war, daB im selben Jahr
als Ausnahmeregelung den Kimkern gestattet wurde, auch einen
Teil der bendétigten einfachen Tonnen herzustellen 21?). Als aber
sogar aus Mittel- und Stliddeutschland Beschwerden iiber undichte
Trantonnen einliefen *'!), verlangte die ,Gronldandische Kompanie”
nach der Modglichkeit, ihre Trantonnen bei Tonnenmachern oder
Kimkern fertigen zu lassen, worauf vom Rat wiederum ein Ausschuf}
gebildet und beauftragt wurde, die beiden Amter auf ,billige Condi-
tiones zu combinieren” %),

Der BeschluB dieser Kommission ergab keine vollige Freiheit fiir
die Kaufleute, dort zu bestellen, wo sie es wiinschten; aber es wurde
am 28. Juni 1699 vom Rat festgelegt, daB die Kimker nun auch ein
Drittel der einfachen Trantonnen herstellen diirften. Im August des-
selben Jahres jedoch wurde diese Bestimmung auf Verlangen der
Tonnenmacher dahingehend eingeschrankt, daB sie nur dann in Kraft
treten sollte, wenn die Mitglieder ihres Amtes allein nicht in der
Lage sein sollten, die Auftrige der Kaufleute zu bewadltigen. Weil
aber im Friithjahr 1703 nur 6 von 22 Schiffen mit geniigend Tran-
tonnen ausgertistet werden konnten und auBerdem von den Tonnen-
machern eine vorgeschlagene Vereinigung mit dem Kimkeramt ab-
gelehnt wurde, gestattete der Rat im Juni 1703 den Gronlandfahrern,
alle Fasser fiir den Tran entweder bei den Tonnenmacher- oder den
Kimkermeistern zu bestellen %),

Mit diesem Beschlu waren zwar die jahrelangen Streitigkeiten

209) Reglements v. 15. Februar 1697, St. A.Br., S. 14. u. 9. b. 1. a. und Ss. 2.
b.T. 2.

210y St. A. Br., Ss. 2. b. T. 2., vgl. auch Anm. 73 und 74.

1) Vgl. Extract aus dem Wittheitsprotocoll, Vol. XVIII. de 1698, Juli 1.
und Akten v. 6. August 1697 — Juli 1698, St. A.Br,, S.14,1.9.b. 3.

212) Akten in Sachen des auf Groonland trafiquirenden Kaufmanns c. Ton-
nenmacher, 1695 bis 1704, St. A.Br., S.14.u.9.b. 1. a.

23) Vgl. Akten in Sachen des auf Groonland trafiquirenden Kaufmanns
c. Tonnenmacher, 1695 bis 1704, St. A.Br,, S.14.u.9.b. 1. a.
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zwischen Tonnenmachern und Kimkern in bezug auf die Grénland-
fahrer endlich beigelegt; aber es ergaben sich noch andere Streitig-
keiten, unmittelbar zwischen dem Tonnenmacheramt und den nach
Gronland fahrenden Reedern. GroBere Auftrdge wurden im all-
gemeinen von dem Amt angenommen und auf die einzelnen Meister
verteilt. So verlangie das Tonnenmacheramt auch von den Gronland-
fahrern, ihre Auftrdge nicht den einzelnen Meistern zukommen zu
lassen. Im Grunde war diese MaBnahme gerechtfertigt durch die
Tatsache, daB in den einzelnen Werkstdtten nur eine beschriankte
Zahl von Arbeitskraften beschaftigt werden durfte und an einem
Tag der Meister oder der Geselle hdchstens eine Quardele anfertigen
konnte *!1), dagegen fiir die Kaufleute zeitweilig in kurzer Frist sehr
viele Tonnenlasten *'°) bendtigt wurden. Das traf besonders fiir die
Gronlandfahrer zu, wenn der Fang unerwartet hoch ausgefallen war,
wie z. B. im Jahre 1697.

Das Tonnenmacheramt aber verfolgte noch einen weiteren Zweck
mit dieser Mafnahme. Es wollte die Preise hochtreiben, indem es
praktisch jeglichen Wettbewerb ausschaltete. Wenn es aber annahm,
daB die Gronlandfahrer seine Bedingungen annehmen miifiten, so
hatte es sich triigerischer Hoffnung hingegeben. Denn als das Amt
1696 fir eine Tonne, die gewohnlich 24 Grote kostete, 30 verlangte,
fanden die Reeder einen Ausweg, indem sie 600 alte Tonnen bei der
Seifensiederei aufkauften ®'%). Fiir einen von ihnen vorgeschlagenen
gitlichen Vergleich war aber das Tonnenmacheramt nicht zu gewin-
nen, und aus diesem Grunde brachten die Gronlandfahrer ihre For-
derung vor den Rat, der eine Kommission einsetzte. Sie sollte ver-
suchen, die Parteien auf friedlichem Wege zu einigen®'?). Ob ihr
diese Aufgabe gelang, ist aus den vorhandenen Unterlagen nicht zu
ersehen.

24) Vgl. Suppl. Kimkeramt v. 18. Juli 1674, St. A.Br,, S.14.1.9.b. 1. a. und
Kommissionsprot. v. 8. Januar 1697, St. A.Br,, S. 14. u. 9. b. 3,

215) 1 Tonnenlast = 12 Tonnen.

216) Vgl. Brinner, L., Gronlandfahrt, S. 383.

217) Vgl. Extracte a. d. Wittheitsprotocollen v. 3. u. 10. August 1677, St. A. Br.,
Ss.2.b.T. 2.
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b) Reepschliger

Die Seilerei oder Reepschldgerei *'%) ist eines der dltesten Gewerbe
Bremens; aber von ihrer Geschichte ist verhdltnismdBig wenig be-
kannt. Auch die Zeit der Entstehung ist nicht mit Sicherheit fest-
zustellen. Unter den Bremer Ziinften nahm die Seilmacherei ge-
wissermaBen eine Sonderstellung ein. Sie wurde in keiner Rolle als
,Amt" oder ,Zunft* bezeichnet; die verschiedenen Meister waren
aber zunftméaBig organisiert und duldeten keine Unzinftigen neben
sich 219),

Die Reepschldger stellten Taue und Seile von unterschiedlicher
Dicke und Linge her, vom Bindfaden bis zum stdrksten Schiffstau.
Der Bedarf an Tauwerk war in einer Hafenstadt wie Bremen natur-
gemdB sehr groB, und da die Schiffe der Grénlandfahrer einen be-
trachtlichen Anteil an der bremischen Handelsflotte ausmachten *29),
bildeten sie eine wichtige Abnehmergruppe fiir die Reepschlager.

Auf ihren Schiffen wurde zundchst einmal Tauwerk fiir die Take-
lage und die Anker benétigt; sodann brauchten die Walfanger natiir-
lich lange und kréftige Harpunenleinen, wovon sie etwa 60 Stiick
auf eine Reise mitnahmen.

GroBere Auftrage von den grénldandischen Kaufleuten wurden an
die verschiedenen Meister verteilt, damit sie alle gleichmdBig Arbeit
hatten.

Jeder einzelne durfte hoéchstens eine Bestellung auf ein Tau an-
nehmen, und bei Erhalt eines gréBeren Auftrages war er verpflichtet,
die Arbeit gerecht mit den anderen Meistern zu teilen. VerstieB er
gegen diese Vorschrift, so muBte er sich vor der Morgensprache
verantworten und wurde dafiir bestraft ®*'),

218) Die Bezeichnung ,Reepschldger” kommt von den geteerten Schiffstauen,
die in der Schiffahrt ,Reepe” genannt wurden. Zu ihrer Herstellung
wurden mehrere Bindfaden (Anzahl je nach der gewiinschten Reep-
Dicke) auf der etwa 56 m langen ,Reepelbahn” (oder ,Reeperbahn”) zu-
sammen,geschlagen”. Naheres iiber die Arbeit der Reepschldger bei
Behrens, L., Untergehendes Handwerk, Der Reepschlager, ,Weser-Zei-
tung” v. 27. Januar 1931, St. A. Br,, S.12.b. 1.

219) Vgl. Héfinghoff, E., Die bremischen Textilgewerbe vom 16. bis zur Mitte
des 19. Jahrhunderts, S. 19.

220) Vgl. SchluBbetrachtung.

221) Vgl die Akten der Morgensprache des Reepschlageramtes v. 23. Mai
1826, St. A. Br., S.12.b. 10. b.
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Ahnlich wie bei den Tonnenmachern entziindete sich an diesem
Punkt ein Streit mit den Groénlandfahrern, die bei dem Meister ihr
Tauwerk herstellen lassen wollten, der es am besten und preiswer-
testen lieferte. Eine dementsprechende Eingabe an den Rat aus dem
Jahre 1677 2??) wurde dahingehend beantwortet, daB ,zum Ver-
such giitlichen Vergleichs” ein UntersuchungsausschuB eingesetzt
wurde **%), der sich auch sofort mit der Klage der Grénlandfahrer
liber schlechte Arbeit der Reepschldger befassen muBte 22%). Das Er-
gebnis ist nicht bekannt.

Die Reepschlager wurden in der Ausiibung ihrer Rechte von dem
Rat der Stadt geschiitzt, wie es auch bei den anderen Gewerben der
Fall war. Eine im Jahre 1656 erlassene Verordnung untersagte allen
fremden Seilmachern den Verkauf ihrer Erzeugnisse, und somit
waren die Gronlandfahrer zur Versorgung ihrer Schiffe allein auf
die Bremer Reepschldger angewiesen 22%), 1838 erschien dariiber noch
ein offentlicher Aufruf #?%); aber in spéateren Jahren waren die Reep-
schlager machtlos, wenn von fremden Kaufleuten Tauwerk ein-
gefiihrt wurde. In mehreren Prozessen, so in den Jahren 1824 und
1838, die bis zum Oberappellationsgericht in Liibeck gingen, wurden
die Reepschldager abgewiesen und muBten obendrein noch die Kosten
tragen 227),

Es bestanden zeitweise sieben bis acht Reepschldgereien in Bre-
men; aber im 19. Jahrhundert machte sich auch in diesem Gewerbe
ein starker Riickgang bemerkbar. Das lag teils daran, daB jetzt in
zunehmendem MaBe statt der dicken Taue eiserne Ketten Verwen-
dung fanden, gewiB aber auch an dem Riickgang der Grénland-Unter-
nehmungen, die in fritheren Zeiten immer einen sicheren Absatz fiir
die Reepschldger bedeutet hatten.

c) Sonstige Gewerbe

Bereits bei der Behandlung der Geschichte der bremischen Grén-
landfahrt wurden im letzten Abschnitt einige Gesuche von Reedern
erwdhnt, in denen, um Befreiung von bestimmten Abgaben zu er-

222) St A.Br., Ss.2.b.T. 2,

2% Wittheitsprot. v. 10. August 1677, ebd.

#4) Vgl. Schreiben v. 17. August 1677, St. A.Br., S.12.b. 1.
235) St. A.Br.,, S.12.b. 10.c.

226) Ebd.

227) Ebd.
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langen, auf die Gemeinniitzigkeit der Gronlandfahrten fir die Stadt
hingewiesen wurde 22%). Vielleicht stellten die Kaufleute dabei ihre
Walfangreisen als ,gemeinniitzige Unternehmungen”, gemeint die
Vorteile fiir Bremens Wirtschaft, etwas zu sehr in den Vordergrund,
um der Dringlichkeit ihrer Bitten Nachdrudk zu verleihen; aber es
ist nicht abzustreiten, daB bei der Ausriistung der Schiffe aufler den
Tonnenmachern, Kimkern und Reepschlagern noch weitere Gewerbe
in groBem MaBe beteiligt waren. ,Auch die anderen Bremer Indu-
strien, vor allem Nahrungs- und GenuBmittelgewerbe, fanden in
Ausriistung und Verproviantierung der Schiffe ein lohnendes Ab-
satzfeld"” 229).

Betrachten wir eine Aufstellung der Proviantvorrate, die ein bre-
mischer Reeder einkaufte, wenn er sein Schiff fiir die Gronlandfahrt
ausriistete, so werden wir uns iiber das AusmaB der Beteiligung
weiterer Gewerbe klar. Ein Schiff bendtigte im allgemeinen *39):

15 Fasser hartes Brot,
16 Sédcke weiches Brot,
8 Tonnen Fleisch,
28 Siacke Erbsen,
4 Tonnen Butter,
1000 Pfund Kase,
500 Pfund Spedk,
900 Pfund Trockenfisch,
28 Fasser Bier,
21/s Fasser Branntwein, dazu
Mehl, Gerste, getrocknete Friichte,
Zucker, Gewiirze, Wein.

Rufen wir uns jetzt ins ~Gedéichtnis zuriick, daB in der Bliitezeit der
bremischen Gronlandfahrten zeitweise 25 Schiffe im Jahr die Weser
verlieBen, dann leuchtet unmittelbar ein, in welch fiir sie niitzlicher
Verbindung von den Grénlandfahrten auch die erwiahnten Nah-
rungs- und GenuBmittelgewerbe standen.

228) Vgl. Abschnitt I. 8.

229) Herms, D., a.a. O., S. 47.

230) Vgl. Schidfer, M., Die bremischen Walfischfdnger, Bremer Nachrichten
v. 25. August 1925, St. A.Br,, Ss.2.b. T. 2.
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Schlufibetrachtung

Die bereits erwdhnte Aufstellung iiber die in Bremen vorhandenen
Schiffe aus dem Jahre 1703 legt in anschaulicher Weise die Bedeu-
tung der Gronlandfahrt im Verhéltnis zur gesamten bremischen
Schiffahrt dar 231),

Die gesamte Bremer Handelsflotte bestand nach diesem Verzeich-
nis aus 71 Schiffen, wovon allein 19, also mehr als ein Viertel, in
der Gronlandfahrt eingesetzt waren, bei weitem die groften der
ganzen Flotte. Wéhrend sie im Durchschnitt eine Tragfihigkeit von
etwa 150 Lasten #3?) hatten, wies von den Kauffahrteischiffen keines
eine groBere Tragfdhigkeit als 100 Lasten auf; die meisten lagen
sogar weit darunter,

Die bremische Handelsflotte hatte nach der oben erwihnten Auf-
stellung folgenden Umfang:

Insgesamt Davon
Kauffahrtei- Gronland-
schiffe schiffe
4 673 Lasten 2263 Lasten 2 410 Lasten

Gemessen an der Tragfdahigkeit waren in der Grénlandfahrt also
tber 50 v. H. der gesamten bremischen Handelsflotte beschéftigt.

Mit diesen Zahlen wird noch einmal deutlich, einen welch bedeu-
tenden Bestandteil der bremischen Wirtschaft die Grénlandfahrten
darstellten. Das ganze AusmaB ihrer Bedeutung erhielten sie aber
nicht nur aus sich selbst heraus, sondern zum groBen Teil auch durch
Anregung und Belebung, die sie vielen Gewerbezweigen gaben, als
eine ihrer Grundlagen, wenn nicht gar als wichtigste von ihnen. Die
Gronlandfahrer sorgten also auch mittelbar fiir Beschiftigung und
damit fiir Einkommensquellen eines groBen Teils der Bremer Bevol-
kerung, und auch in Krisenzeiten waren es ihr Unternehmungsgeist
und ihre Tatkraft, die nach Moglichkeit eine Unterbrechung dieser
Wirkungen zu verhindern suchten.

Die vorliegende Untersuchung erfaBt nur einen Teil des gesamten
bremischen Walfanges. Dieser erstreckte sich im 19. Jahrhundert in

24) Vgl. Anm. 187,
32) 1 Last = 4000 Pfund.
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weitem Umfang auch auf die Siidsee, wurde im 20. Jahrhundert als
deutscher Walfang zum groBen Teil von Bremen aus weitergefiihrt
und hatte als solcher noch weiterreichende Auswirkungen als die
Grénlandfahrten allein. Hier wéaren etwa noch zu nennen: der Tran-
und der Bartenhandel, die Juteindustrie und die Speisefettgewin-
nung 2%). Es bleibt einer Weiterfithrung dieser Arbeit vorbehalten,
den begonnenen Kreis zu schliefen und das gesamte Gebiet des
bremischen Walfanges mit allen seinen Auswirkungen umfassend
zu behandeln.

233) Vgl. Einleitung.
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A1
Aus den Anfingen bremischen Welthandels:
Instruktionen fiir den Ostasienfahrer , Asia”
Von Dieter Glade

Die Declaration of Independence hat nicht nur die Unabhdngigkeit
der Vereinigten Staaten von Amerika begriindet. Mit dem Jahre
1776, das eine erste Bresche in die Monopolstellung der Kolonial-
machte schlug, beginnt auch eine neue Zeit des Uberseehandels, in
der die bisher von den gewinnreichen Unternehmungen nach Amerika
und Ostasien weitgehend ausgeschlossenen Vélker anfangen, Handel
und Schiffahrt in jene Weltgegenden zu treiben. Deutscher Seehandel
wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts nur durch PreuBen, Olden-
burg, Hannover und die Hansestadte betrieben; vor allem waren es
Hamburg und Bremen, durch die nun der Anschluf Deutschlands an
die Weltwirtschaft bewirkt wurde.

Am Anfang dieser Entwicklung steht in Bremen der Kaufmann und
Reeder Carl Philipp Cassel!). Dieser, als Sohn eines Bremer Gelehrten
1744 in Magdeburg geboren, ging friih zur See und war bereits mit
25 Jahren Schiffskapitdn im Dienst der niederlandischen Ostindien-
kompanie. 1773 kehrte er als wohlhabender Mann aus Fernost zuriick
und erwarb im folgenden Jahre in Bremen Biirgerrecht und Hand-
lungsfreiheit. Die gewonnenen Erfahrungen lieBen es ihm moglich
erscheinen, an den reichen Gewinnen aus dem unmittelbaren Verkehr
mit den Kolonien und dem Reich der Mitte teilzunehmen, das iiber
Kanton der européischen Schiffahrt geoffnet war. Um dabei den
Schutz eines méchtigeren neutralen Staates zu erhalten, erwarb der
Kaiserliche Konsul, der Cassel war, 1781 das Bilirgerrecht der Stadt
Emden, die seit 1744 preuBisch war, und griindete nacheinander drei
Gesellschaften, die auf Aktiengrundlage Schiffe nach Ostindien und
China ausriisten sollten. Seine Unternehmungen waren also keine
ausschlieBlich bremische Angelegenheit, sondern miissen zugleich im
Rahmen der preuBischen Asiatischen Handelskompanien gesehen
werden, wenn es hier auch freie Vereinigungen sind, die ihre Han-
delsfahrten ohne kénigliche Privilegien und den Oktroi betrieben.

1) Uber die Quellen, soweit nicht anders vermerkt, s. des Verfassers Disser-
tation, Bremen und der Ferne Osten, 1965,
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Jede dieser Gesellschaften, deren Mitdirektor und eigentlicher Be-
griinder Cassel war, sandte ein Schiff aus; 1782 ging der ,Prasident
von Bremen" unter Segel, Ende des gleichen Jahres folgte die ,Asia”,
im Dezember 1783 schlieBlich das bisher grofte an der Weser — zu
Vegesack — gebaute Schiff, ,Prinz Friedrich Wilhelm von PreuBen”.
Weitere Fahrten fanden nicht statt, da diese ersten Schiffsreisen durch
eine Reihe ungliicklicher Umstdnde wie Havarien und Sterbefille
nicht die erhofften groBen Gewinne brachten. Cassel, der auch hier
fiir Bremen voranging, widmete sich darauf der Ausweitung des
Handelsverkehrs mit den Vereinigten Staaten und Westindien.

Trotz aller im letzten Kriege erlittenen Zerstérungen hat sich im
Emdener Stadtarchiv eine Zweitschrift der Instruktionen erhalten, die
den Cargadors, den kaufmdannischen Leitern des Schiffes ,Asia“, mit
auf die Reise gegeben wurden. Dieser Text, in dem sich die Bestrebun-
gen und das Wagnis widerspiegeln, die eine liberseeische Fahrt da-
mals in sich schloB, sei hier vorgelegt®).

Im Mittelpunkt aller Uberlegungen steht naturgemaf die kostbare
Uberseeware. Durch ein ausgekliigeltes System mehrfacher Kontrol-
len und Vorschriften soll jeder mogliche Verlust, sei es durch Betrug
oder Nachlassigkeit, verhindert werden, wobei, der Gegenaufsichten
noch nicht genug, selbst die Steuerleute zur Mitpriifung und etwaigen
Haftung herangezogen werden sollen. Dieses bereits im zweiten
Artikel angeschlagene Grundthema sorgfdltigster Buchfithrung wird
in fast jedem der folgenden unermiidlich abgewandelt; dabei wird
auch mit Warnungen vor Strafen und unmittelbaren und mittelbaren
Aussichten auf Belohnungen nicht gespart. Daneben zeigt sich in den
Verordnungen iiber genaue Aufzeichnungen der Verhadltnisse in den
Hafen und aller sonstiger Geschehnisse und Erfahrungen sowie in
den auferlegten Schweigepflichten das Streben nach weiterem Ausbau
der neuen Handelsbeziehungen. Sorgfdltig werden die Zustandig-
keiten abgegrenzt; auf der andern Seite sollen gemeinschaftliche
Beratungen und Entschliisse Unbesonnenheiten verhiiten, wie dieser

?) Stadtarchiv Emden, Hs 45 der Bibliothek des Ostfriesischen Landes-
museums betr. Asiatische Kompagnie. Der Text ist mit allen Schreibfehlern
— z.B. cum Origenali statt cum originale — wiedergegeben. Die Lesart
einiger Worter war nicht eindeutig, und namentlich n und m waren nicht
immer zu unterscheiden. Die Satzzeichen wurden der Lesbarkeit wegen
heutigem Gebrauche angenédhert. Herrn Stadtarchivrat Schéningh in Emden
danke ich fiir freundliche Auskiinfte.
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Grundsatz auch schon in der Bestellung eines zweiten ,Super-Cargas”
an Stelle eines Untercargos (-cargadeurs) zum Ausdruck kommt. Hin-
weise liber die genaue Reiseroute, wichtigste Waren oder das Ver-
halten gegeniiber den Kolonialbehtérden fehlen, so daB also neben
dieser ,Spezialinstruktion” noch miindliche Absprachen bestanden
haben, ganz abgesehen von den im Schriftstiick eingangs erwédhnten
+General Special Reglementen” usw., die zu befolgen die Besatzung
sowieso gehalten war. Die Instruktionen insgesamt sind praktische
Anweisungen fiir eine kaufméannische Unternehmung; Bemerkungen
liber Zweck und Ziele der Fahrt, dem etwaigen Nutzen fiir die deut-
schen Seestddte oder gar patriotische Gedanken iiber die Auswirkun-
gen fiir die Wirtschaft des gréBeren Vaterlandes haben hier keinen
Platz. Zudem tritt klar hervor, da8 bei diesen Expeditionen in erster
Linie der private Gewinn gesucht wurde. Dabei wird aber, wie Adam
Storck 1821 feststellt, ,der Hanseate, indem er seinem eigenen Vor-
theil nachgeht, der Wohlthater fiir ganz Deutschland, und in ihm wird
das ... Wort Schillers wahr:

Giiter zu suchen reiset der Kaufmann,
doch an sein Schiff knilipfet das Gute sich an* 3).

) A. Storck, Ueber das VerhdltniB der freien Hansestidte zum Handel
Deutschlands, 1821, S, 107.
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Special Instruction
und Anstellung der Super Cargas auf dem Schiffe ,Asia”,
Herren G, Melm u G, A. Panse

Obgleich die Super Cargas wie alle iibrige auf unsern Schiffe Asia dienende
an dem General- u Special Reglementen, Instructionen usw. gebunden sind,
und wir alles Zutrauen hegen, dass dieselben, nicht allein dem Inhalt der-
selben, selbst nachgeleben werden, sondern auch soviel in Ihren Kréften ist,
dahin sorgen: dass dieselben auch von jeden anderen genau befolget werden:
so finden wir dennoch notig, denenselben nachstehendes zur besonderen
Instruction und Befolgung zu ertheilen:
ftens Da der gute Erfolg dieser mit grosser Miihe und Kosten zustande
gebrachten Unternehmung negst Gottl. Seegen, von der guten Eintracht u
Harmonie der 3 ersten Persohnen, als dem Capitain, u Beyden Super Cargas
abhéngt, und wiederum von dem Ausgang dieser gliicklichen Unternehmung,
die Fortsetzung dieses errichteten Handels, so empfehlen wir auf das aller
dringendste Herrn Melm & Panse, beyden zusam. und auch jeden insbeson-
dere, warend der ganzen Reise sowohl, als auch auf allen Pldatzen am Lande,
mit Hrn Capt. Broers eine genaue und aufrichtige Freundschaft zu unter-
halten, in allen billigen Dingen demselben nachzugeben, ihn als das Ober-
haupt mit schuldiger Achtung zu begegenen, und alles sorgfaltig abzuwenden
und zu vermeyden, was irgend zu Misshelligkeit und Zwietracht dem minde-
sten Anlass geben kan, damit aus den Folgen dieser so dringend empfohle-
nen Einigkeit der gewiss gliickliche Ausgang dieser Unternehmung hervor-
gehe; und so beyde sich dadurch den Beyfall, Dank, und die thdtige Erkent-
lichkeit, des Directorié sowohl, als aller Mit Interessenten, erwerben mogen.
2tens  So wie es Thnen gemecinschaftlich oblieget: von allen Ein u Verkauf
Speciale u genaue Rechnung zu fithren, so machen wir es hiermit Hrn Melm
zur ersten Pflicht, die Cassa zu verwalten, die Handlungs- und Schiffs-
Protocolle zu fithren und endlich auch die Bemerkungen lber die Handlungs
Instruction, eigenhidndig nach genugsamer Uberlegung und Erfahrung bey
zutragen: so wie es wieder andrer Seits Hrn Panse obliegen soll, die
Factura und ferner dazu gehoérige Biicher zu fiihren, die Rechnung von Con-
sumtion, der Victualien und Schifs-Gerdthschaften, nachzusehen, in einen
besondern Buch einzutragen, und Monahtlich abzuschlieBen. Dermassen, dass
bey Ankunft der Reede der Caap oder in Indien so wohl auf der Hin- als
Herreise, sogleich kan gesehen werden, was von diesen oder jenen Sachen
anzuschaffen nétig erachtet wird, und ebenmaissig die aufs neue zum Behuf
des Schiffes eingekauften Bediirfnisse, sogleich beyn Abgang von vorge-
dachten Reeden mit der Special Rechnung iiber ein (?) kiinftig (?) im Buche
unter der gehorigen Rubrique wiederum nachzutragen. Sodan von den
Angaben zum Inventario Victualien oder Handlungs-Unkosten, an allen
Landungs-Orthen genaue Rechnung zu fiihren, und jeden Art. hinzubringen,
wohin er gehéret. Endlich auch besonders zu sorgen, das nach GGG gliick-
liche retour, alle diese Biicher in der Ordnung sind, wie es sich gehéret,
damit die Restanten sogleich aus dem Schiffe ans Land gebracht, inven-
tarisiret und mit deren Consumtions Kosten zutreffend befunden werden.
3tens  Verpflichten wir Sie beiderseits hiermit ausdriicklich, und recoman-
dieren es fiir allen Dingen, dahin zu sorgen, dass die den Handel betref-
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fende, und eines jeden, seinen Departement anvertraute Papiere, und Bicher
stets in der besten Ordnung sind, dass bey unverhoften Sterbefdllen, man
nicht nur sicher auf selbige fussen(?) konnen, sondern auch alles sogleich auf
das leichteste und deutlichste zu tbersehen sey, damit der eine bey Krank-
heiten oder Sterbefdllen, die Geschéfte des andern sogleich libernehmen
kan.

4tens  Damit wir auch die Befolgung des vorhergehenden N° 3, desto sicherer
voraus setzen konnen und diirfen, so empfehlen wir Sie hiemit nun tdgl.
alles genau aufzuschreiben, und fiigen noch diese Warnung bey: das jede
Nachlassigkeit und Unachtsamkeit IThnen zu Lasten fallen, und aller aus
dieser Ursache entstehender Schade und Nachtheil, von den Ihnen zukom-
menden Geldern gekiirzt werden soll, jeden ins besondere oder beyden
gemeinschaftlich, je nachdehm es die Umstdnde mit sich bringen und wir
es befinden werden.

Stens  Nach diesen vorhergehenden Vorschriften versprechen wir uns den
um so sicherer und fester, dass Sie auch diesen ernstlichen Verlangen nach-
kommen, und der Direction nach Gott gebe gliicklicher retour des Schiffes
auf der Rehde alle Schriften und Biicher in der vollkommensten Ordnung,
unterschrieben und eingesiegelt, iibergeben und zustellen werden,

6lens  Es soll dem einen nicht frey stehen, ohne Vorwissen des andern Ein
oder Verkauf zu schliessen, sondern der ganze Handel, Ein und Verkauf,
soll mit gemeinschaftl. Berathschlagung Verabredung und Ubereinstimmung
geschehen und ohne dieselben weder das mindeste ein noch verkauft
werden,

7tens  Das der Ein u Verkauf von Belang desto ordentlicher zugehe und auch
von dieser Seite die Direction die genommenen Maasregeln und Fiirsorge
desto besser iibersehen kan, soll von Hr Melm in einen besonderen Buche
der genommene Entschluss sowohl, als den dazu bewegenden Ursachen voll-
standig verzeichnet werden.

8tens  Ausserdehm was Thnen vorhin Specialiter aufgetragen ward, verlan-
gen wir, das sie jeder in einen Tage Buch sorgfdltig aufzeichnen was auf
der Reise von Erheblichkeit vorgehet, oder sonst der Aufmerksamkeit werth
ist, die Schifs-Haushaltung, und dusserliche Zufédlle betreffend. Die Conduite
der Equipage ‘) ist davon nicht ausgenommen, damit wir aus diesem Zeugnisse
desto sicherer unsere Seeleute kennen lernen.

Otens  Solte auf der Hinreise unsern Schiffe ein anderes begegenen, das nach
Europa zuriick kehret, so tragen wir H Melm noch auf, einen zu dem Ende fertig
Successiv zu schreibenden Brief eiligst zu endigen, worin der Umstandt des
Schifes, der Ladung und Equipage enthalten ist und diese Nachrichten durch
selbiges, wenn es moglich ist, an die Herren Directeurs zu besorgen, auch
dieses sooft zu wiederholen, als sich die Gelegenheit bietet und dieser Brief
soll von Thnen beyderseits und dem Capit. unterschrieben werden.

10tens  Von dem Caap de bonne Esperance?®) sowohl, wie von allen iibrigen
Orthen, wo das Schiff in der Folge landet, verstehet es sich von selbst, dass
wir mit den erst abgehenden Schiffen, wonach Sie sich gleich bey der Ankunft
zu erkundigen haben, und zwar auf jedem mit einen besonderen Exemplare,

1) Equipage = Schiffsbesatzung.
%) Kap der Guten Hoffnung.
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ganz umstdndlicher Bericht von allen, was auf der Reise vorgegangen, in
welchen Zustinden Schiff, Ladung, und Equipage sich befindet pp. erwarten.
— Und wir Ihnen deshalb anrahten, einen solchen Bericht oder Diarium vor
der Landung fertig zu halten, damit dasselbe, wen es sich vieleicht zutragen
solte, dass ein Schiff soeben abzugehen im Begriff stdnde, mit demselben
ungesdaumt konen abgeschickt werden.

11tens Die Nachrichten, was auf dieser Rehde und am Lande, so wie von
allen andern Handlungs-Pldtzen vorgehet, was auf Schiff und Handlung Be-
ziehung hat, als von Ein und Verkauf von geloseten(?) Ge(l)de(?), Verwen-
dung desselben, ferner von dem Zustande des Schiffes, die Aufnahme des-
selben, Befinden der Equipage &c ist demndchst, auf dem erst abgehenden
Schiffen, mit doppelten Exemplaren auf verschiedenen Schiffen zu senden,
und gehet unser Auftrag dahin: alles aufs deutlichste und ausfiihrlichste,
besonders was dem Handel betrieft, der Direction zu berichten und mitzu-
theilen, iiberhaubt auch keine Gelegenheit vorbey zu lassen, mit welchen
wir Nachricht erhalten kénnen.

12tens  Auch haben Sie ein Copy Buch zu halten, in welchen sich alle Berichte
und Nachrichten befinden, die auf vorgeschriebene Arth an die Direction
gesandt werden, wobey zugleich zu notiren mit welchen Schiffen dieselben
versandt sind, oder in wessen Héande dieselben, zur Absendung und Bestel-
lung zurlickgelassen worden,

13tens Ferner sind Sie schuldig und verbunden mit diesen unsern Schiffe
Asia in der angestellten Qualitdat nach Indien zu fahren, und wieder zu repa-
triren, und sich nicht beykommen zu lassen, an irgend einen Orthe ausser
Landes, bey Verlust aller verdienten Gelder, zuriicke zu bleiben.

14tens  Verpflichten wir Sie bey Ihren der Direction abgestatteten Eyden
an niemanden etwas von der Handlung oder was damit Beziehung hat zu
entdecken und Er6ffnung zu machen, ausser an die Direction, und der zu
selbigen gehdrenden Herren.

15tens  Sollen Sie nicht befugt seyn, von Ihrer verdienten Gage Pro Cent
Geldern, oder was Ihnen sonst von der Direction zugebilliget worden, wi-
rend der Reise, und von der Zuhausekunft etwas zu erheben und dergestalt
aus der Handlung zu ziehen, Doch soll es Thnen erlaubt seyn: das zur An-
schaffung kleiner Bediirfnisse nétige aus der Cassa zu nehmen, doch mit
dehm ausdriicklichen Beding, dass dieses flir einen jeden die Summe von
dreyhundert Rthlr. nicht {iberschreiten soll.

16tens Da der Assistent Schroder lediglich des Handels wegen in Dienst
genommen ist, so ist es unser Wille, dass Sie ihn am Bord zu den nétigen
Schreibereyen ansetzen, auf dass er mit den Sachen bekannt und bey unver-
hoften Sterbefall desto besser routinirt seyn mag. An den Orten, wo Handel
getrieben wird, soll er an Lande seyn, und iiber alle Giiter nagst Ihnen, nicht
allein die Ober-Aufsicht haben, sondern von Empfang und der Ablieferung
der Waaren auch genaue Verzeichnisse halten, damit stets ein wohlvertrauter
Mann im Waaren-Lager ist, und (?) dahin bey seinen Abwesen, oder wenn
er sonsten von Ihnen in Geschdften gebraucht wird, doch bestdndig einer
von lhnen im Hause notig zu bleiben erachtet wird, weil wir keinen Ver-
lust durch Dieberey, welche von Nachldssigkeit herriihret der Handlung koén-
nen zur Last kommen lassen.

17tens Bey Ablieferung und Empfang der Waaren, wo es auf die Qualité
und Quantitét ankdmt, soll stets einer von Thnen gegenwdrtig seyn und so-
wohl im Protocol oder Tage-Buch der Handelung, als im Factura Buch soll



Instruktionen fiir den Ostasienfahrer ,Asia” 293

aufgezeichnet werden, durch wen die Waaren in Empfang genommen sind,
damit ein jeder in Ansehung dieser Geschdfte nur fiir sich zu repondiren
habe.

18tens  Es ist bey andern Nationen gebréduchlich, dass auch die Steuerleute
bey dem Empfang und Ablieferung der Ladung assistiren, und wir wollen
auch, das diese Einrichtung bey uns statt finde. Jedes mahl, wenn ein
Steuerman am Lande ist, und nur einigermassen am Bord, entbehrt wer-
den kan, welcher den hauptséchlich nur auf den Gewicht Achtung giebt, und
wédrend dem Wiegen sowohl, wie einer von Thnen anzeichenet. Sowohl bey
dem Empfang als Abschiffen soll der Steuerman, unter dessen Aufsicht, Giiter
von oder am Bord gehen, dieselben nicht eheder verlassen, als bey der Ab-
lieferung am Bord oder am Land, und auch dafiir haften miissen.

19tens  Auf dass Sie! von dem unverdnderten Empfang, der Ladung im
Schiff desto sicherer seyn mdgen, so sollen Sie, ins besondere zu Batavia,
eine Schale mit dem nétigen Gewicht an Boord besorgen, und der comman-
dirende Officir soll alle Packen, Ballen usw., grobe Waaren, als Zucker,
Pfeffer oder Holtz ausgenommen, im Schiffe nachwiegen, und wen an Ge-
wichte etwas fehlen solte, sofort das Fahrzeug vorldufig nachsehen lassen,
auch ebenfals dem Filihrer davon, nebst demjenigen, welcher als Gezagh-
hebber®) darauf gesetzt, um Dieberey vorzubeugen, ohne Umstidnde in Arrest
halten, von dem Vorgange an (?) Capitain und Ihnen sogleich raportiren,
besonders auch gehérigen Orthes bey dem Vorgesetzten des Schiffes von
dem Fahrzeuge es zu melden, damit Sie auch da keinen Anstoss geben,
und um Untersuchung anhalten.

So wie nun die Direction zu Thnen sich versichert, dass Sie die Thnen auf-
getragenen Pflichten als Super-Cargas, in ihren ganzen Umfange, mit aller
Rechtschaffenheit, Treue, Fleiss und Klugheit, ein Geniige thun, und sich
dahin bestreben werden, dass durch Thre Schuld dieser Unternehmung kein
Schade und Nachtheil zu wachse, ansonsten Sie dafiir in Verantwortung und
Vergiitung stehen, so macht sich die Direction hiemit verbindlich, einen
jeden insbesondere, fiir seine Mithewaltung, und endlichen Dienste, folgen-
des zu verschreiben:
1°  Soll ein jeder Monahtlich an Gage zu geniessen haben = Fiinfzig Gulden
Hollandisch.
2° Soll ein jeder vom Verkauf der aus Europa gefiihrten Ladung Ein Pro
Cent zu geniessen haben.
3° Gleicher Genufi von Ein Pro Cent stehet die Direction einem jeden vom
Einkauf der fiir Europa eingekauften und wirklich aus Indien eingebrachten
Ladung zu.
4tens  'Wenn wieder Vermuhten eine Reise im Lande Platz finden solte, so
behdlt die Direction es an Threr Disposition, um davon Pro Centen zu gestat-
ten, oder nicht, nachdem dieselbe wird gefunden haben, ob die Reise noth-
wendig hat geschehen miissen und vortheilhaft gewesen ist.

5% Nach GGG geendigte Reise soll ein jeder von Ihnen ein halb Pro Cent
erhalten vom Netto Gewin der gantzen Unternehmung.

6° Giebt die Direction einen jeden von Thnen vier Actien, wovon ihn nach
Abzug der Zinsen, der reine Gewinn, wie einen jeden andern Theilhaber,
soll ausgezahlt werden,

%) Holldandisch: derjenige, ,der das Sagen hat”, ,Machthaber”, ,Vormann",
+Obmann”.
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7°  Verpflichtet sich die Direction, nach des Schiffes Zuriickkunft an Ihre
Erben, fals einer von Thnen, welches Got verhiiten wolle! mit Tode abgehen
solte, alles dasjenige nach AbschluB der Biicher auszuzahlen, was der Ver-
storbene nach Maasgabe der Zeit verdienet hat, nebst dem Gewin der ihm
accordirten Actien.

8° Doch im Falle, den Gott gnéddiglich wolle abwenden, das Schiff auf der
Riickreise solte verungliicken, so soll der Ertrag von der gemachten Provi-
sion, welcher als verdiente anzusehen ist, an IThnen oder Ihre Erben ausgezahlt
werden, und in Ansehung der Actien wird es gehalten, wie bey den andern
Interessenten.

9° Da nun ein Theil der Arbeit, bey unverhoften Sterbefall, nach vorste-
henden Anzeigen, auf den noch lebenden zuriick falt so soll der Assisstent
Schroder solche Verrichtung iibernehmen, womit die wenigste Verantwor-
tung verkniipft ist, und die seinen Fdhigkeiten angemessen sind, doch stehet
es unter Specialen Aufsicht und Verantwortung des Super Carga. — Die
Direction reserviret sich in solchen Fall sowohl, dem iibrig bleibenden Super
Carga, als dem Assistent Schroder, iiber ihren Fleiss, ein besonderes Douceur
zuzuerkennen.

Emden d 25sten Nov, 1782

Wer gezeichnet: C.P. Cassel
Peter Wm Marchés
Tobias Bouman
Albertus Schuirman

Concordat cum Origenali

Gottfried Melm Sup. Carga.
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VIII
Bremer im Fernen Osten

Auswanderungen und Reisen, festgestellt aus den Biirgerrechtsakten
des Bremischen Staatsarchivs

Von Dieter Glade

Die Bedeutung Bremens als Auswandererhafen Deutschlands ist
verschiedentlich gewtirdigt und vor einigen Jahren noch in der griind-
lichen Arbeit von Engelsing') hervorgehoben worden, desgleichen
von Seidel in seiner weiter ausholenden Schrift liber die neue Aus-
wanderung, die um die letzte Jahrhundertwende?®). Amtliche Unter-
lagen fiir die Namen der Auswanderer aber haben sich fiir die Zeit
vor dem ersten Weltkrieg kaum erhalten; die bei Spengemann und
anderen verzeichneten Listen® weisen natiirlich nur einen winzigen
Bruchteil des liber die Hansestadt geflossenen Auswandererstromes
nach. Die Zerstorungen des letzten Krieges haben (iberdies eine Reihe
noch bestehender Quellen endgiiltig verschiittet.

Die Lage fiir eine Erforschung der Namen und Auswanderungsziele
gebilirtiger Bremer scheint zundchst dhnlich zu liegen. Stadt- und
Polizeiamt, das Statistische Landesamt sowie die Senatskommission
fiir das Auswanderungswesen besitzen keine Unterlagen mehr, und
das alphabetische Register zu den AbschoBlisten im Bremer Staats-
archiv, das Bodo Heyne noch benutzen konnte %), ist ebenso vernichtet
wie die Listen, die man hier ab 1907 zu sammeln begonnen hatte.
Trotzdem lassen sich auch heute noch neue Quellen fiir die Auswan-
derungsforschung erschliefen: es sei hier versucht, auf der Grundlage

') Rolf Engelsing, Bremen als Auswandererhafen (1683—1880), Diss. Gét-
tingen 1954, gedrudkt als Heft 29 der ,Verdtffentl. a. d. Staatsarchiv der
Freien Hansestadt Bremen"”, Bremen 1961.

®) Friedrich Seidel, Die neue Auswanderung. Geschichte und Problematik
der Uberseewanderung von Europa nach den Vereinigten Staaten zwischen
1880 und 1930, K6ln 1958, Photodruck.

%) Friedrich Spengemann, Die Reisen der Segelfregatten Isabella, Pauline,
Meta und Uhland nach Nordamerika, 1937; Gustav Wehner, Das Schick-
sal der Bremer Auswandererlisten, Norddeutsche Familienkunde, 1. Jahrg.,
H. 3, 4, 5 (1952). Uber friihere Bestdnde s. a. Friedrich Priiser und Fritz
Peters, Die Freie Hansestadt Bremen, Familiengeschichtl. Wegweiser durch
Stadt u. Land, H. 18, S. 25f.

) Bodo Heyne, Uber bremische Quellen zur Auswanderungsforschung, Brem.
Jahrb., 41. Bd. (1944), S. 361.
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von Biirgerrechtsakten des Bremer Staatsarchivs die Auswanderung
von Bremern nach Indien, Ostasien und den niederldndischen Kolo-
nien bis zum Jahre 1914 festzustellen. Es empfiehlt sich dabei, neben
dem ausdriicklichen Nachweis eines Austritts aus dem bremischen
Staatsverband auch die Antrdge auf Verlangerung und Wieder-
verleihung des Biirgerrechts zu beriicksichtigen, da sich die Nach-
weise zuweilen gegenseitig erganzen und ein Gesuch um Verlange-
rung der biirgerlichen Rechte in der Vaterstadt Hinweise fir das
schlieBliche Aufgehen des Antragstellers in einer neuen Heimat
geben kann. Daneben hat der Nachweis zeitweiliger Aufenthalte
als Beleg fiir die Ausweitung von Handels- und Schiffahrtsbeziehun-
gen seine Bedeutung.

1. Die Anfinge, 1754—1814

Uber die Haltung der Bremer Obrigkeit zur Auswanderung laBt
sich ein Schreiben Senator Meinertzhagens vom 15. September 1792
beibringen:

.Die Emigra[tilon Bremischer Eingeborner hat Gottlobb! bis hirhin nicht
anders als von Leuten Platz gehabt, die einesteils der Staat fast zum Vorteil
der Moralitidt entbehren konte, oder denen der Kaufmanns- und Nahrungs-
stand in der neuen Welt eine vorziigliche Rolle und Lebensari ahnden
[= ahnen] oder vielleicht hoffen ldsset. IThnen die Auswanderung zu ver-
bieten oder sie zuriickhalten wollen, scheint mir fast nicht politisch, und
letztern die Emigra[tilon wehren wollen, scheint mir teils sehr miBlich, teils
impracticable: hat man doch vorzeiten so manche Emigration nach Qost
Indien nicht allein nicht gehindert, sondern selbst befordert. Und wie wenige
davon haben je das Licht in Europa und noch weniger in Bremen wieder
erblicket, zu geschweige so mancher andrer, die die Schiffahrt uns noch
jarlich entiiiret”?®).

Wenn diese Worte auch die erwachende Aufmerksamkeit fiir den
Fernen Osten unterstreichen und mehrfache Auswanderungen nach
Ostindien bezeugen, von denen nach Heyne, der aber keine Namen
nennt, zwischen 1781 und 1811 acht stattgefunden haben?®), so lassen
sich doch nur noch zeitweilige Aufenthalte in jenen Gebieten nach-
weisen’?).

%) Bremisches Staatsarchiv (BrStA), H. 4. q.

8 Heyne, Uber bremische Quellen, S. 361.

7) Eine Reihe von Auswanderungs-, Verlingerungs- oder Wiederherstel-
lungsantragen geben kein Ziel, bzw. keinen Aufenthaltsort an; einige ge-
brauchen allgemeine Wendungen, wie ,an einen anderen frembden ohrtt",

.gendtigt sehen, sein Glick auswiérts zu suchen”, ,Handlungsgeschifte in
der Fremde”, ,beabsichtigte temporaire Abwesenheit”.
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Die erste Beziehung zum Fernen Osten liegt in einem ,gehorsam-

sten Memorial" von Johannes Schumacher vor:

«Es wird Ew: Wohlgeb: und Hoch Edelgebohrnen zweifels ohne bewust
seyn, wasmassen ich mich bey der Kénigl. Preuss: Asiatischen Comp. in
Embden engagiret habe und enlschlossen bin, eine Reise nach Canton in
China mich vor zu nehmen. Wan ich nun intentioniret bin, meine Vatter
Stadt nach diesen / : woferne mich Gott gliicklich sein Iist und seinen Seegen
schenckel / zu preeferiren und mich in Bremen wiederum nieder zu lassen: als
gereichet zu Ew: Wohlgebohrnen und Hoch- Edelgeb. meine gehorsambste
Bitte, mir mein dasiges Burger-Recht wehrend meiner ab wehsenheit in salvo
zu lassen, und mir dar iiber ein geneigtes Decretum mit zu theilen, wogegen
jch mich verbindlich mache, die einen dasigen Burger zur Last liegende
Onera wdhrend solcher Zeit zu entrichten und dorten jemand Ordre zu
gidben, der solche in meinen Nahmen ab trage. Jch beharre mit aus nehmen-
der Hochachtung

Ew: Wohlgeb: und Hoch Edelgeb:

gantz gehorsambster Dienner
Johann Schumacher

Schiffs- und Commerzien Buchhalter auf den
as: Comp-Schiff ,Der Kénig von Preussen'”®).

Embden, 19 Mertz 1754.

Die ndchste Bitte um Verldngerung des Biirgerrechts kommt 1781
von Helena Blanken, geb. Meiers, fiir ihren Mann Isaak, der vor
einiger Zeit zu Sohn und Bruder nach Batavia gegangen sei?). Nach
Aussage eines Verldngerungsantrages vom 4. Oktober 1782 ging Ole
Tonnessen Roe mit seiner Familie nach Ostindien 9).

2. 1814—1871

Das 19. Jahrhundert, das den Fortfall der meisten kolonialen Han-
delsbarrieren sowie die Offnung Chinas und Japans fiir den Welt-
handel brachte, fithrte in zunehmendem MaBe auch Bremer in die
Gebiete des Fernen Ostens.

5) BrStA, P.8. A.9. b. S—Z. — Das Schiff fuhr unter der Flagge der ,PreuBi-
schen Asiatischen Compagnie".

) Ebd. A—E.

10) Ebd. L—R. Der Bdcker F. Meier (ebd.) reiste 1767 nach Ost- oder West-
indien.
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An Auswanderern lassen sich ermitteln!):

Ahlers, Anton Daniel, 1867 Batavia,

Capelle, Johann Friedrich, geb. 17. Januar 1830, Kaufmann, 1851 Kalkutta %),

Dannemann, Gerhard, Kaufmann, 1867 Akyab,

Delge, Friedrich Wilhelm, geb. 1807, 1833 Batavia,
spdter in Holland naturalisiert,

Dieckvoss, Hermann, 1867 Ostindien,

Erdmann, Eduard Julius, 30. Juli 1861 Batavia (E. bittet in seinem Gesuch,
ihm spater gegbf. das Biirgerrecht wieder zuzuerkennen),

Haase, Carl Emil, geb. 31. August 1843, 30. Juni 1868 Samarang,

Hake, Georg Friedrich Wilhelm, geb. etwa 1851, 1867 Singapore
(1869 Entlassung aus dem Staatsverband),

Grosser, Johann Friedrich, 1867 Japan,

Huchting, Friedrich, geb. 25. Juli 1848, 1869 China,

Kdohler, Johannes Richard, 1867 Ostindien,

Kriiger, Hermann Heinrich, 1867 Rangoon,

Kriiger, Johann Wilhelm, 1867 Rangoon '3,

Kiinzler, Johann Jacob Christian, geb. 28. Juli 1833, 9. Dezember 1868 Manila,

Kiinzler, Adolf Eduard Alexander, geb. 5. April 1842, 9. Dezember 1868 Manila
(die Briider K. waren bereits nach M. ausgewandert),

Lampe, Albrecht Hermann, 2. Oktober 1866 Ostindien,

Melchers, Gustav Cornelius, geb. 1830, 1850 Batavia,

Melchers, Hermann Eduard, 1867 Hongkong,

Mohr, Albrecht, 3. September 1861 Niederldndisch-Indien,

Niemann, Heinrich Wilhelm Ferdinand, geb. 2. April 1831,

12. April 1851 Ostindien,

Osmer, Heinrich Friedrich August, geb. 25. Oktober 1852, wird auf Antrag
seines Vaters vom 18. August 1869 die Auswanderungsgenehmigung
erteilt: Sein Sohn habe sich seit mehreren Jahren in China, Ostindien
usw. in seinem Beruf als Schiffssteward aufgehalten,

Plate, Georg Heinrich, Kaufmann, 1867 Bombay,

Schaumloffel, Wilhelm, geb. 18. Mai 1851, 16. April 1868 Ostindien
(bereits seit Anfang des Jahres dort),

Scheppelmann, Johann Heinrich Christian Gerhard, 1867 Ostindien,

Scheppelmann, Johann Heinrich, 1867 Ostindjen (?),

Steil, Friedrich Richard, geb. 11. Februar 1850, 14, April 1869 Hongkong,

Thiemann, Hermann Heinrich, geb. 1. Mdrz 1849, 29. August 1868 Rangoon,

1) Es ist jeweils das Datum d. Entlassungsgesuchs oder das der behérd-
lichen Zustimmung angegeben. — BrStA, P. 8. A.9.b. F—K; P. 8. A. 12.b. 1;
P.8. A. 12. b. 2. M—Z; P. 8. A. 12. b. 3.; P. 8. A. 12, d.; ferner ein (noch
unsigniertes) Verz. d. Polizeidirektion tiber ,Entlassungen aus dem Staats-
verband"”.

12) In P. 8. A.12.b.3. liegen zwei Schriftstiicke iiber C. vor; nach dem ersten
v. 1. Mérz 1851 will C. iiber England nach Siidamerika, nach dem folgen-
den v. 4. Mirz nach Kalkutta. Nach der Familienakte ,Capelle” bei der
.Maus*, der Bremer Familienkundlichen Vereinigung, ging C. nach Ost-
indien.

13) Bekannte Reiskaufleute, die in die Vorgeschichte der Reis- und Handels-
Aktiengesellschaft in Bremen gehdren.
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Tolken, Christ. Heinrich, geb. 15. August 1830, 12. Dezember 1850 Batavia
(ist z. Z. des Antrags bereits dort),

Visscher van Gaasbek, Arnold Diedrich, 1867 Japan,

Visscher van Gaasbek, Hermann Theodor Conrad, 1867 Batavia
(1891 in Hamburg naturalisiert).

Die bremische Staatsangehorigkeit wurde wiederverliehen an):

Bilising, Carl Eduard Gustav, ging 1842 in die niederlindischen Kolonien,
begrindete in Batavia das Handlungshaus Biising, Schréder & Comp.,
Biirgerrechts-,Restitution” fiir ihn und seine Ehefrau nach Antrag
vom 29. Juli 1858,

Caesar, Clemens Albert, geb. 24. April 1820, ging 1843 nach England, 1845
nach Kanton, 1847 iiber Manila nach Batavia, wo er in die Firma
Blising, Schréder & Comp. eintrat, Blirgerrechtsantrag 27. Juli 1854 15),

Dauelsberg, Johann Heinrich, ging 1856 nach Singapore und begriindete dort
ein eigenes Geschdft, Blirgerrechtsantrag fiir ihn und seine Ehefrau
24. Februar 1868,

Hagedorn, Eduard Georg Friedrich, geb. 1834, ging 1855 als Handlungs-
gehilfe nach Batavia und griindete dort eine eigene Firma, Biirger-
rechtsantrag 7. Oktober 1862 (Genehmigungsbescheid liegt nicht vor),

Kiinzler, Adolf Eduard Alexander, geb. 5. April 1842, in Manila, Biirger-
rechtsantrag 8. Januar 1869,

Marwede, Johann Christel Hermann, ging 1862 nach Kalkutta, Biirgerrechts-
antrag 17. Dezember 1868,

Niemann, Heinrich Wilhelm Ferdinand, ging 1851 nach Ostindien, Biirger-
rechtsantrag 1. Dezember 1855,

Tolken, Christ. Heinrich, in Yokohama, Biirgerrechtsantrag 1861 (Ergebnis
des Antrags liegt nicht vor).

Langerer Aufenthalt in Fernost 1aB8t sich ferner nachweisen fiir '9):

Kriiger, Hermann Heinrich, Rangoon, Prolong.-Antrag vom 24. Dezember
1869, auch fiir die Ehefrau und Kinder,

Schroder, Johannes, Kalkutta, Antrag 10. September 1867, gleichzeitig fiir die
Ehefrau.

3. 1871—1914

Uber Aus- und Riickwanderung von Bremern und lingere Aufent-
halte von Bremer Kaufleuten in den Ladndern Asiens ist die Quellen-

1) BrStA, P.8. A.9.b.F—K; P.8. A. 10.c.4.; P.8. A.12.c.

%) Im AnschluB an den Antrag C. A. Caesars faBte der Senat den Beschlu8,
Bremern, die als Inhaber oder Teilhaber transatlantischer Firmen im Aus-
land wohnhaft gewesen waren, ihre inzwischen etwa verlorenen biirger-
rechtlichen Anspriiche unter der Hauptbedingung zu ,restituieren”, daB
nach der Aufgabe eines iiberseeischen Etablissements nicht noch eine Nie-
derlassung in einem europdischen Staat erfolgt war.

16) BrStA,P.8. A.9.b. F—K, S—2Z.
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lage fiir die Jahre von 1871—1914, obwohl sie uns zeitlich ndher
liegen, doch nicht wesentlich glinstiger'’). Der merkliche Riickgang
der Auswanderungsziffern geht wohl auf die Einigung und Erstarkung
des groBeren Vaterlandes zuriick.

An Auswanderern lassen sich nennen:

Balke, Heinrich Wilhelm, geb. 1. Oktober 1859, Handlungskommis,
12. Oktober 1881 nach Sumatra,
Block, Wilhelm Oldmann, geb. 7. Mai 1886, Maurer, 1911 nach Holland und
seinen Kolonien,
Bosmann, Bernhard Carl Julius, 1876 Rangoon,
Cadsar, Gerhard, geb. 2. Februar 1852, Kaufmann, 13. Oktober 1877 Bassein,
Danker, Andreas Josef, geb. 2. Dezember 1864 in Rangoon, Uhrmacher,
1884 Rangoon,
de Haan, Friedrich Heinrich, Kaufmann, 1876 Rangoon,
Henke, Gustav Adolf, Kaufmann, 1872 Calicut/Ostindien,
Henke, Heinrich Carl Friedrich, Kaufmann, 1873 Ostindien,
v. d. Heyde, Eduard Julius, Kaufmann, 1875 Ostindien,
Hohn, Jchann Friedrich Gustav, Kaufmann, 1872 Shanghai,
Koop, Paul Friedrich Heinrich, geb. 20. Dezember 1847, Kaufmann,
24. Oktober 1872 Akyab (wird dort Teilhaber von Mohr, Gebr. & Co.),

Miihlenbrock, Johann Philipp, geb. 17. Juli 1852, Handlungsgehilfe, derzeit in
einer Firma zu Rotterdam, 11. Dezember 1876 Ostindien,

Nickel, Johann Conrad, Schiffsjunge, geb. 24. Februar 1866, 15. Februar 1883
nach ,Asien” (bereits in Rangoon),
Rogge, Carl Gustav, Kaufmann, 1874 Bangkok.

Die bremische Staatsangehorigkeit wurde wiederhergestellt fiir:

Danker, Johannes Andreas, geb. 10. September 1836 in Hamburg, lebte spdter
in Bremen, von 1861—1876 als Uhrmacher in Rangoon, heiratete dort
1864 die aus Bremen gebiirtige Maria Kilian, Naturalisierungsurkunde
Dezember 1876,

Henke, Gustav Adolf, geb. 1. November 1849, 1872 nach Calicut entlassen,
Naturalisierungsurkunde 30. Oktober 1880,

Huchting, Friederich, geb. 25.Juli 1848, Kaufmann, ging 1869 nach China,
zuletzt in Hankau unter der Firma Huchting & Pearce ansadssig,
Naturalisierungsurkunde 27. Dezember 1898,

Melchers, Hermann Eduard, geb., 1842, lebte von 1862—1873 in China,
Naturalisierungsurkunde 2. Juni 1874,

Moahring, Friedrich, Schiffsfithrer, zuletzt Japan, Naturalisierungsurkunde
1896,

Steil, Friedrich Richard, geb. 11. Februar 1850, 1869 nach Hongkong, 1885
zuriickgekehrt, seitdem unter der Firma Steil & Hoffmann,
Naturalisierungsurkunde 29 Februar 1888.

17) BrStA,ad P.8. A.6.a.3.; ad P.8F.1. Nr.2; ebd. Nr.5; ferner Akten der
Polizeidirektion tiber Entlassungen aus dem Staatsverband (unsigniert)
und Akten, Entlassungen von Biirgern aus dem Landgebiet, vorwiegend
rechtes Weserufer, betr. (ebenfails unsigniert), friither: Verzeichnis Nr. 26
und 27.
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Diese Listen konnen schon auf Grund der vielfachen Verluste von
Archivgut keinen Anspruch auf Vollstdandigkeit erheben; sie zeigen
aber, daB sich selbst fiir Gebiete, die fiir den Bremer Handel gar nicht
einmal in erster Linie in Frage kamen, noch eine ansehnliche Reihe
von Bremer Namen feststellen lassen. Dabei stellen die Biirgerrechts-
akten nur eine, wenn auch die zweifellos wesentlichste Quelle dar.
Es finden sich — ganz abgesehen von auBerhalb des Staatsarchivs
noch zu erschlieBenden Unterlagen, etwa den von der Vereinigung
.Maus" betreuten Stammtafeln oder den in anderem Schrifttum ver-
streuten Angaben!®) — in den Akten iiber die Verhéltnisse der
Hansestadt zu den einzelnen Kolonialméchten manche Hinweise: so
erfahren wir, daB 1630 z. B. auf der Fahrt nach (wahrscheinlich Nieder-
landisch-) Indien der im Dienst der niederldndischen Ostindien-
kompanie stehende Kochsjunge Hermann Brockmann verstarb!?).
Auch in den Berichten der Konsuln sind zuweilen solche Angaben
enthalten, sowohl zur Zeit der unabhdngigen Hansestddte als auch in
den Mitteilungen der spateren Reichskonsuln, von denen etwa 1874
der Totenschein fiir Frau Marie Lorenzen, geb. Rode, gesandt®’) oder
der Tod des aus Bremen gebiirtigen chinesischen Marineoffiziers
Friedrich Eduard Recka®!] angezeigt wird. Auch ausldndische Beamte
iibersenden dahin gehdrende Nachrichten; so teilt der niederldndische
Ministerresident Dedel 1849 den Tod des Johann Friedrich Koch mit,
décédé a bord du Navire Neerlandais ,Maria Jacoba Cornelia® en
rade de Batavia; ebenfalls zu Batavia verstarben Heinrich Balleer und
Hermann Mielotz, und auf Magellan (Java) Liider Klemme?®2). 1864

18) So z.B. Almut Kriiger, Die Konsuln der Freien Hansestadt Bremen in den
englischen Kolonien in Amerika, Asien und Australien im 19. Jahrhundert
(1840—1870), Diss. Gottingen 1960; Dieter Glade, Bremen und der Ferne
Osten, Diss. Kiel 1965; iErich Wilberg, Ein Grab in Singapore, ,Der
Schliissel”, Jahrgang 1937, H. 11, S. 28.

19) BrStA, W. 14. a. 2. b. (Schreiben v. 29. Jan. 1631); 1642 verstarb im gleichen
Dienst der Tambour Johan Froidenberg (ebd., 20. Juni 1646); doch wird
nicht deutlich, ob F. von Holland aus in die Kolonien kam. Diese Unklar-
heit besteht auch fiir den Bremer Garbe (Garba), dessen Frau sich 1667
bemiiht, die ihm fiir dreimonatige Dienste zustehende Gage zu erheben
(ebd., 30. Aug. 1667).

20) BrStA, M. 6. b. 4. d. 4. q. 3 (Akyab).

21) BrStA,M.6.b.4.d. 4. h.

22) BrStA, B. 14. b. 4. (3. Aug. 1849, 24. Jan. 1844, 13. Nov. 1843); B. 14. b. 3.
(2. April 1836).
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wird in Bremen die Ubernahme des aus Bremen gebiirtigen, viele
Jahre in niederldandischen Militardiensten gestandenen, nun nerven-
kranken Ernst Diedrich Seitler (Seidler) abgelehnt®?), Unter diesem
amtlichen Schriftwechsel kann sich auch einmal ein Hinweis auf eine
ordnungsgemdalB vollzogene Auswanderung finden: am 5. Februar
1864 erhalt G. H. Miesegaes seine Entlassung aus dem Staatsver-
band *¥). SchlieBlich seien die Register {iber die zu erfassenden Wehr-
pflichtigen genannt, aus denen diejenigen jungen Bremer zu ersehen
sind, die sich durch Auswanderung oder ausgedehnten Auslands-
aufenthalt ihrer Wehrpflicht zu entziehen suchten, wie der Matrose
Johann Warneke, der auf eine langjdhrige Seereise nach Ostindien
ging ).

So zeigt sich in diesen Hinweisen und namentlich am Beispiel der
an Hand der Biirgerrechtsakten dargestellten Auswanderungen und
Reisen Bremer Biirger nach Siid-, Ost- und Siidostasien, daB fiir eine
Geschichte bremischer Auswanderungen trotz zweifellos vorhandener
Aktenlicken fir die Zeit vor dem ersten Weltkrieg noch mancher
Quellenstoff vorhanden ist, zumal die Quellenlage fiir nichtasiatische
Reise- und Auswanderungsziele ebenso gilinstig erscheint: bei dem
Herausklauben vorliegender Familiennamen gingen Hunderte von
Verldangerungs-, Auswanderungs- und Wiederherstellungsgesuchen
und -bestdtigungen in bezug auf Amerika durch meine Hdnde, DaB
eine solche Sammeltédtigkeit fiir die Familiengeschichtsforschung und
auch Wirtschafts- und Sozialgeschichte von Wert wére, bedarf keiner
Erlduterung. Ein guter Teil der von uns aus Hinterindien, vor allem
aus Burma genannten Namen bezieht sich auf den Reishandel, in dem
Bremen damals zu Weltbedeutung emporzusteigen begann. Und wer
denkt, wenn von Melchers die Rede ist, nicht an den bremischen
Chinahandel? So ist auch zur Geschichte des bremischen Kaufmanns-
tums in aller Welt einiges selbst aus diesen entlegenen Quellen zu
holen.

#3) BrStA, B. 14. b. 5. (18. Mai 1864).

%) Ebd.

*) BrStA, ad P. 8. A, 12. c.; s. a. P. 8. A, 10. c. 6. iiber Peter Tichy und iiber
den zeitweiligen Verlust des Biirgerrechts von C. W. Bedker.
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X

Die Bedeutung Bremens

fiir die frithen deutsch-japanischen Beziehungen

Von Georg Kerst

Das Industriegebiet an Wupper, Ruhr, Emscher, Lippe und Rhein
begann sich in der Mitte des vorigen Jahrhunderts kraftiger zu ent-
falten und auch Auslandsmarkte fiir seine Waren zu suchen. Dies
wirkte sich auf den AuBenhandel und die Schiffahrt in den Hanse-
stadten fordernd aus. Der entscheidende Aufschwung der deutschen
Schiffahrt nach langem Darniederliegen war kurz nach der Verselb-
standigung der spanischen und portugiesischen Kolonien in Mittel-
und Stdamerika erfolgt. Die glinstige Entwicklung des deutschen
Handels mit vielen Teilen der Welt stand indessen im Gegensatz zu
der politischen Ohnmacht Deutschlands. Seine gréBeren oder kleineren
Teilstaaten waren auf ihre eigene schwache Kraft angewiesen, wenn
auch das Bewufitsein der Zusammengehorigkeit sie verband. Die
deutschen Kaufleute, insbesondere die der Hansestddte, muBten sehr
oft den Schutz fremder Flaggen erbitten, mit allen damit verbundenen
Erschwernissen und Bitterkeiten. Dies machte sich auch bei den Be-
ziehungen bemerkbar, die die Hansestadt Bremen nach der beginnen-
den Einfigung Japans in den Weltverkehr aufzunehmen sich bemiihte.

IL.

Unter amerikanischer Flagge erschien die deutsche Brigg ,Greta”
am 18. Mai 1855 in Hakodate und am 4. Juli 1855 in Simoda!). Diese
Brigg gehorte der deutschen Firma W. Pustau & Co., gegriindet im
Jahre 1845 von Wilhelm von Pustau aus Altona?). Der Supercargo
war seit April 1855 Fr. Aug. Lithdorf aus Bremen. Gemeinsam mit

1) Fr. Aug. Lihdorf, Supercargo der Brigg ,Greta”: Acht Monate in Japan
nach AbschluB des Vertrages von Kanagawa. Bremen 1857, Heinrich
Strack.

%) Ostasiatischer Verein Hamburg-Bremen zum 60jdhrigen Bestehen, Ham-
burg 1960, S. 47, 61 ff.
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Thaulow?), dem Kapitdn der ,Greta”, richtete Lihdorf gleich bei
seinem Eintreffen in Simoda, am 4. Juli 1855, an den Bugyo?) von
Simoda jenes denkwiirdige Gesuch um einen Handelsvertrag Japans
mit Deutschland, das wegen seiner vaterldndischen Gesinnung als ein
Ruhmesblatt fiir Bremen angesprochen werden sollte. Von Hongkong
aus sandte Lithdorf am 14. April 1856 die Niederschrift seiner Beob-
achtungen tber japanische Verhdltnisse an den Buchverleger Hein-
rich Strack nach Bremen. Sie erschien bei ihm 1857 als Buch unter
dem Titel ,Acht Monate in Japan nach AbschluB des Vertrages von
Kanagawa“?%). Die ,Koélnische Zeitung”, das zu jener Zeit fihrende
liberale Blatt Westdeutschlands, widmete Luhdorfs Buch am 6. Juli
1858 eine empfehlende, ausfiihrliche Besprechung unter dem Titel
«Die Japanesen”. Die Zeitung iibernahm aus dem Buche alle Teile, die
tiber die politischen, sozialen, gewerblichen und wirtschaftlichen Ver-
haltnisse berichten®). Sie hatte schon am 1. Februar 1858 den entschei-
denden Konsularbericht aus Batavia an den preuBischen Handels-
minister von der Heydt verdffentlicht?), unterstiitzte somit die Expe-
ditionsbestrebungen Liihdorfs. Dessen Buch kommt fiir Entstehen und
Wachsen des Strebens nach einer deutschen Expedition nach Japan,
der vom Jahre 1860, eine groBe Bedeutung zu. Bremen steht durch
Schrift und Tat in kraftiger Beziehung zu den Ereignissen, die unter
der Bezeichnung ,Der deutsch-japanische Freundschaftsvertrag vom
24. Januar 1861" in die deutsche Nationalgeschichte eingegangen

%) Georg Philipp Thaulow, geb. 1821 in Apenrade. Uber ihn vgl. Georg
Kerst, ,Deutsch-Japanische Studien”, Heft 3, S. 40.

%) Bugyo = Leitender Regierungsbeamter im Amt des Reichsstatthalters.

%) Vgl. Anm. 1. — Es ist neuerdings der Gedanke aufgetaucht, fiir Lithdorf
in Simoda, der Stétte des ersten Wirkens eines Deutschen in Japan, eine
Gedenkstitte zu errichten. Es bestehen hier solche fliir Townsend Harris,
den ersten amerikanischen Konsul in Japan, und fir Admiral Putiatin,
der am 24. Dezember 1854 in Simoda mit seiner Fregatte ,Diana” durch
ein starkes Seebeben Schiffbruch erlitt und dessen Mannschaft durch die
.Greta” abbefordert wurde, wdhrend Lithdorf ein halbes Jahr in Simoda
weilte. Er war es, der in Verhandlungen mit den dortigen Behorden den
ersten Handel erreichte — 1855. Wie wir's, wenn sich Bremens Japan-
Kaufleute an dem Plan einer Gedenkstilte beteiligten? Es ware viel fiir
ihn gewonnen,

6) Kolnische Zeitung, abgekiirzt K.Z., Nr. 185 vom 6. Juli 1858: es handelte
sich um die S. 1—59 und 190—212 des Buches von Lithdorf.

) K.Z. Nr.32 vom 1, Februar 1858, datiert Berlin, 30. Jan.
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sind ®). Die Veroffentlichung zahlreicher Teile des Buches von Liithdorf
durch die ,Kdélnische Zeitung” gewinnt noch an Bedeutung durch Auf-
sdtze, die Philipp Franz von Siebold zu jener Zeit gelegentlich iiber
japanische Pflanzen in dieser Zeitung erschienen lieB3?).

I1I.

Der Gedanke, die Flaggen der Hansestidte in den Kreis der in
Japan zugelassenen Flaggen aufgenommen zu sehen, hatte auch in
Hamburg eifrige Verfechter. Bereits 1855 drdngte die damalige
Commerz-Deputation, die Vorlduferin der Handelskammer, den Senat
der Freien und Hansestadt Hamburg auf AbschluB eines Handels-
vertrages.

Grofere Wirksamkeit hatten indes &hnliche Bestrebungen von
Japan aus. Der Bremer Martin Hermann Gildemeister reiste mit
seinem Chef, dem Diisseldorfer Louis Kniffler, im November 1858 von
Batavia nach Nagasaki, um dort das Zweiggeschaft L. Kniffler & Co.,
Nagasaki, zu fliihren'?)., Bevor Kniffler Batavia verlieB, richtete er
eine Eingabe an das PreuBische Ministerium, in der er sich um den
Abschlufl eines Handelsvertrages mit Japan bemiihte. Etwa gleich-
zeitig schrieb Gildemeister vor seiner Abreise von Batavia nach
Nagasaki, am 15. November, im gleichen Geiste einen Brief an einen
angesehenen Verwandten in Bremen, Senator Donandt. Dieser Brief
gelangte an den Senat!') und wurde Ausgangspunkt fiir dessen Be-
mithungen '*). Zunéachst lenkten die Besprechungen des hanseatischen
Ministerresidenten in London, Dr. A. Riicker, im Friihjahr 1859 mit
dem niederldndischen Gesandien in London, Baron Bentinck, die Blicke
der Hansestddte auf die niederldindische Regierung. Bei der bevor-

*) Néheres siehe Georg Kerst ,Deutsch-Japanische Studien”, Heft 3 (Ham-
burg 1962), S. 18.

%) K.Z. Nr. 86 vom 27. Méarz 1857: ,Die japanischen Yams*, dann auch andere.

1) Vgl. H. Kraft, Ostasiatischer Verein a.a.O. S.75; K. Molsen, Illies & Co.,
1959, S. 23 ff.

1) Staatsarchiv Bremen (StA Bremen), Acta betr. den AbschluB eines Freund-
schafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrages zwischen den Hansestidten
und China C. 24. a., Extract aus dem Senats-Protokolle de 1859 pag. 126
und Abschrift des Briefes aus Batavia vom 15. Nov. 1858.

12) Ebd., Acta C. 24. a, Brief des dz. Prises der Handelskammer H. O. Fischer
vom 2. April 1859 an den Prasidenten des Senats Biirgermeister Dr. Mohr.
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zugten Stellung, die die Niederldnder in Japan genossen, hdtte eine
Fiirsprache ihrer Regierung wohl zu dem Beginn von Unterhand-
lungen, moglichenfalls zu einem Vertrage Japans mit den Hanse-
stidten fithren koénnen'd). Ein Brief M. H. Gildemeisters an einen
Onkel in Bremen wies auf die Vorteile hin, die Bremen durch eine
Verbindung mit der vorbereiteten preuBischen Expedition'!) erreichen
wiirde®). Ein preuBischer Konsul wiirde gegebenenfalls diploma-
tischen Status erhalten, im Gegensatz zu einem Kaufmann aus
Bremen. Kaufleute stiinden in japanischen Augen auf einer sehr
niedrigen Gesellschaftsstufe von Menschen. Dadurch wiirde Bremen
immer hinter allen Regierungen zuriickstehen miissen. Ein preubischer
diplomatischer Konsul kénnte gegebenenfalls Bremen mitvertreten ).
Zur Weitergabe an die Handelskammer iibersandte Gildemeister eine
Abschrift des niederldndischen Vertrages mit Japan'?). Inzwischen
berichtete der hanseatische Vertreter in Berlin, Ministerresident
Dr. Geffcken, von der Bereitschaft der preuBischen Regierung, die
Hansestddte bei den Unterhandlungen der Expedition in Japan mit
zu vertreten, und empfahl angelegentlichst den AnschluB®), In seiner
Sitzung vom 5. August 1859 empfahl der Bremer Senat die Teilnahme
Bremens an der von PreuBen fiir den Deutschen Zollverein vorzu-
bereitenden Expedition!?). Senator Smidt hatte den AnschluBl befiir-
wortet und bemerkt, daB er der Handelskammer bereits Kunde davon
gegeben und dieselbe zu naherer Priifung und Ansammlung des er-
forderlichen Materials aufgefordert habe.

13) Ebd.,, Acta C.24.a, Auszug aus einem Schreiben Dr. A. Riickers vom
28. Marz 1859 an Syndikus Dr. Merck in Hamburg.

14) Georg Kerst, Die deutsche Expedition nach Japan und ihre Auswirkungen,
.Deutsch-Japanische Studien”, Heft 3, S. 19.

15) StA Bremen, Acta C.24.a, Hongkong vom 12. und 20. Mai 1859.

16) Ebd., Acta C.24.a. AbschlieBend fiigte Gildemeister hinzu, daB schon
mehrere Bremer in Japan seien und andere folgen wiirden. Auch ist eine
Bemerkung G.s beachtenswert, daB Hamburg fast 3/4 seiner Flotte in
Hongkong habe.

17) Ebd., Acta C. 24. a, Traktaat van Hunne Majesteiten De Koning der
Nederlanden en De Taikkoen van Japan.

15) Ebd,, Acta C.24.a, Ministerresident Dr. Geffcken an Senator Heinrich
Smidt vom 2. Aug. 1859.

19) Ebd., Acta C. 24. a, Extract aus dem Senatsprotokolle, pag. 592.
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IV.

Die Priifung wurde am 21. September 1859 abgeschlossen. Es folgte
am 24. September ein Studium des der Handelskammer zugdnglichen
Schrifttums. Bereits in einer Besprechung in Bremen mit Dr. Geffcken
waren die Fragen eines Anschlusses an die Expedition im einzelnen
behandelt worden. In einem Brief an Senator Smidt vom 28. Septem-
ber 1859 erklarte Dr. Geffcken Schwierigkeiten und bestitigte gewisse
Ubereinstimmungen mit dem preuBischen Vertreter Philipsborn?2?).
Zwei Tage spdter berichtete Geffcken dann Einzelheiten iiber die
Personalfrage?®'). In diese Erwédgungen und Verhandlungen hinein
traf ein Brief M. H. Gildemeisters aus Nagasaki an Senator Smidt vom
25. Juni 1859. Gildemeister gab einen eingehenden anschaulichen und
kritischen Bericht {iber die politischen, sozialen und wirtschaftlichen
Verhaltnisse im damaligen Japan, mit Ausblicken in die Zukunft,
soweit sie einem Fremden zugdnglich und verstdndlich waren??).
Gildemeister empfahl in einem néachsten Briefe vom 30. Juli 1859 eine
Ubereinkunft der Hansestiddte mit der niederlandischen Regierung,
ohne diplomatische Vertretung. Er bezieht sich auf AuBerungen des
niederldndischen Vertreters in Japan, Donker Curtius. Dieser erklérte
sich bereit, sobald seine Regierung ihm offizielle Mitteilung gegeben
und die Hansestddte in Nagasaki einen Kaufmann als Vertreter
bevollmdchtigt hétten, die nétigen Schritte bei der japanischen Regie-
rung einzuleiten. Eile sei aber geboten, da Donker Curtius Anfang
des Jahres 1860 Japan verlassen wiirde **). Bevor dieser Brief Bremen
am 17. Oktober 1859 erreichte, hatten sich die mit der preuBischen
Regierung gepflogenen Verhandlungen durch Geffckens Bemithungen
verdichtet. Bremen war zum AnschluB unter gewissen Voraussetzun-
gen bereit®), wahrend Hamburg noch zégerte und den Anregungen
Gildemeisters zuneigte. Der Hamburger Syndikus Dr. Merck schrieb
an Smidt: ,In Japan scheint es, nach dem, was H. Gildemeister in
seinem sehr tiichtigen Berichte sagt, auch nicht unméglich, durch ihn

*) Ebd., Acta C.24. a, Dr. Geffcken an Senator Smidt, Berlin, 28. Sept. 1859.

*1) Ebd., Schreiben vom 30. Sept.

*2) Ebd., Schreiben aus Nagasaki vom 25. Juni 1859,

2%) Ebd., Acta C. 24. a, M. H, Gildemeister an Senator Smidt vom 30. Juli 1859
aus Nagasaki.

#4) Ebd., Acta C. 24. a, Senator Smidt an Dr. Geffcken; Geffcken an Senator
Smidt, beides 8. Okt. 1859.
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unter den Auspicien Niederlands den Vertrag zu erlangen. Ich
gesiehe, daB ich unsere Interessen viel lieber in seine praktischen
Hande, als in diejenigen eines theoretischen preuBischen Bureaus
legen wiirde. Die Strémung geht aber jetzt einmal nach PreuBen,
also wird davon wohl kein Abkommen sein.” Der Widerstand wird
aus den SchluBsitzen des Briefes verstandlich, in denen es u. a. heiBt:
,Ich lege deshalb einen so groBen Wert auf die Form, weil dieser
Vorgang zu Folgen zieht. Will morgen Deutschland als solches
einen Vertrag schlieBen, so mag gerne unser Name und unsere Ver-
tretung nach auBen verschwinden; ich mochte sie aber ungern stiick-
weise an einen einzelnen deutschen Staat {ibergehen sehen”?*%). Den
hamburgischen Bedenken kam nach Ansicht Hamburgs der preuBische
Minister der auswirtigen Angelegenheiten, Freiherr von Schleinitz,
nur zum Teil entgegen?®), wihrend seine Zugestindnisse dem Senate
von Bremen geniigten?7).

Die Haltung Bremens erklart sich aus auBenpolitischen Gesichts-
punkten. Smidt schreibt: ,Der Weg Gildemeisters sei wohl denkbar,
immerhin aber (in dem einen wie in dem anderen Falle) voraussicht-
lich nur unter den Auspicien Niederlands, der Vereinigten Staaten
usw., also auf die Gefahr hin, dem anderen Contrahenten in dem
Lichte von Schiitzlingen Dritter — noch dazu nichtdeutscher — Machte
zu erscheinen” 28). Mochte dies fiir Hamburg nicht hinderlich sein,
nach der Bremer Auffassung hatten die Dinge ein anderes Gesicht.
Smidt schreibt dazu, die Lage sei doch die, ,daB die Hansestddte im
Einklang sowohl mit der gegenwértigen Stréomung als mit ihrer oft
verkiindeten Behauptung, daB sie nur notgedrungen bei solchen
Anldssen bisher immer ihren separaten Weg haben einschlagen
miissen, durch eben diese Gemeinschaft mit PreuBen, als dessen zum
ersten Male dankbar angenommenen Bundesgenossen, ein nationales
Werk tun, ohne darum ihre bisher festgehaltene Stellung neben
PreuBen und neben den durch PreuBen vertretenen Staaten des Zoll-
vereins aufgeben zu miissen”. Diesem {ibergeordneten nationalen

25) Ebd., Acta C. 24. a, Brief des Syndikus Dr. Merck in Hamburg vom 12. Okt.
1859 an Senator Smidt.

26) Ebd., Brief Geffckens an Senator Smidt vom 13, Okt, 1859.

27) Ebd., Brief des Senators Smidt an Syndikus Merck zu Hamburg vom
16. Okt, 1859.

25) Ebd.
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Gesichtspunkte ordnete Smidt auch den Hinweis Mercks auf Gilde-
meister unter. Zwar raumt er ein: ,Hinsichtlich des Unterhdndlers bin
ich ganz Ihrer Ansicht und wiirde mich lieber einem einfachen, prak-
tischen Hanseaten anvertrauen”, aber er besteht nicht darauf.

Die feste — national ausgerichtete — Haltung Bremens bestimmte
die weiteren Verhandlungen. Die Einspriiche des preuBischen Han-
delsministers August von der Heydt gegen die erreichten Vorab-
sprachen blieben wirkungslos. Nachdem auch Liibeck mit Bremens
Ansichten einigging??), konnten die Verhandlungen abgeschlossen
werden. Sie griindeten sich auf eine ausfiihrliche Darlegung Geffckens
vom 29. Oktober 1859 iliber die verschiedenen Punkte. Schwierig blieb
nur die Konsulatsfrage. In diesen Angelegenheiten war in Preulien
durch eine Kabinettsordre das federfiihrende Auswéartige Amt mit dem
Handelsministerium verbunden worden®). Nunmehr war auch Ham-
burg einverstanden, wenn Merck auch bei seiner Ansicht verblieb,
daB ,Gildemeister uns sicher frither einen Vertrag schafft, als Graf
Eulenburg...". Und: ,Vorlaufig wird auch PreuBen nichts erlangen” ).
Fiir die Hansestdadte wurde Hamburg mit der Federfithrung beauf-
tragt®). Mit seinem Schreiben vom 24. November 1859 betraute
Merck Geffcken mit den offiziellen Verhandlungen?®?). Wohl kam es
Anfang Januar 1860 zwischen den Hansestddten, auf Grund einer
Vorsprache des hamburgischen Chefs der Firma L. Kniffler & Co,,
Nagasaki, zu einem Fiihler iiber ein selbstindiges hanseatisches
Vorgehen?); doch blieb es bei Geffckens Betrauung?’). Ein Brief
Gildemeisters an Senator Smidt hatte keine Auswirkungen *%), Anfang
Marz 1860 verdichteten sich die Bemiihungen Geffckens?’) — seine
Riicksprache in Hamburg am 14. Marz 1860 klarte die Konsulatsfrage

*) Ebd., Senator Smidt an Syndikus Merck vom 10. Mdrz 1860.

30) Ebd., Acta C.24. a, Hanseatische Gesandtschaft Nr. 15 vom 29. Okt. 1859,
Merck an Smidt vom 10. Madrz 1860,

1) Ebd., Acta C. 24. a, Briefe des Syndikus Merck, Hamburg, vom 7. u. 9. No-
vember 1859,

32) Ebd., Acta C.24.a, Smidt an Merck, 13. Nov. 1859; Curtius (Liibeck) an
Smidt, 11. Nov. 1859,

3 Ebd., Merck an Geffcken, 24. November 1859.

) Ebd., C. 24.a, Merck an Smidt, 19. Jan. 1860.

#5) Ebd., Curtius an Smidt, 22. Jan. 1860, — Smidt an Merck, 28. Jan. 1860.

*) Ebd., Gildemeister, Nagasaki, an Smidt, vom 27. Nov. 1859.

) Ebd., Geffcken an Smidt, vom 5. Médrz 1860. — Smidt an Merck, 12. Marz
1860. — Smidt an Geffcken, vom 6. Madrz 1860.
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— zu einer Note an den preubischen Minister der auswartigen An-
gelegenheiten vom 16. Marz 1860 38).

Ein Brief Gildemeisters aus Nagasaki an Senator Smidt vom
5. Januar 1860 hatte iiber die weiteren wirtschafts- und finanzpoli-
tischen Verhiltnisse in Japan berichtet und mit der Hoffnung ge-
schlossen, daB 1860 Deutschland einen Vertrag mit Japan erlange.
+Es befinden sich bereits viele Deutsche hier, die aber teilweise ganz
des Schutzes einer hier vertretenen Macht entbehren und darum mit
Sehnsucht die Schritte erwarten, die deutsche Staaten zur Erlangung
eines Vertrages tun werden.” %) Ein weiterer Brief vom 11. Februar
1860, gleichfalls an Senator Smidt, berichtete von Geriichten iiber ver-
gebliche niederldandische Bemiithungen, fiir die Schweiz und Belgien
Vertrage mit Japan zu erlangen. Er fiigte die Frage hinzu, ,ob es
unter solchen Verhdltnissen ratsam fiir die Hansestadte" sei, ,auch
noch um Zulassung ihrer Flaggen nachzusuchen, bevor man durch die
preuBische Expedition besseren Erfolg erhoffen diirfe”4%)! Nochmals
tauchten Bedenken wegen der Konsulatsfrage auf*!), die jedoch nicht
durchdrangen **), so daB Geffcken, nachdem die preuBische Regierung
am 23. April sich dazu bereit erkléarte, die Verhandlungen am 30. April
1860 abschlieBen konnte. Er iibersandte den Hansestddten den Ent-
wurf des vorgesehenen Vertrages mit einer Denkschrift 43),

Erst der EntschluB der Hansestddte, sich der vom Grafen Eulenburg
gefilhrten Expedition anzuschlieBen, machte dieses Unternehmen zu
einem gesamtdeutschen und bekundete der Welt den deutschen Ein-
heitswillen. Dieser nationale Gesichtspunkt wurde von Bremen von
Anbeginn an mit Tatkraft vertreten. Bremen fand in dem hanseati-
schen Vertreter in Berlin, Geffcken, einen wirksamen WVerfechter
seiner Bestrebungen. Der bremische Senator Heinrich Smidt war der
entscheidende Wortfiihrer, Seine iiberragende Beweisfithrung fiihrte
zum Erfolg. Die Berichte M. H. Gildemeisters blieben auf den Aus-
gang der hanseatischen Erwdgungen ohne unmittelbaren EinfluB.

38) Ebd., Geffcken an Smidt, 16. Marz 1860.

) Ebd., M. H. Gildemeister, Nagasaki, an Senator Smidt, 6. Januar 1860.

1) Ebd., M. H. Gildemeister, Nagasaki, an Senator Smidt, 11. Februar 1860.

1) Ebd., Merck an Smidt, 25. April 1860.

%) Ebd., Smidt an Merck, vom 26. April 1860, — Curtius an Smidt, Bremen,
vom 28. April 1860.

13) Ebd., Vertragsentwurf mit Denkschrift.
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V.

Die deutsche Expedition traf bei ihrer Ankunft in Japan am Abend
des 4. September 1860 auf Schwierigkeiten**®). Die Durchfithrung der
ihr ibertragenen Aufgabe schien undurchfiihrbar. Inner- und aubBen-
politische, wirtschaftliche wie finanzpolitische Verhiltnisse standen den
Bemiihungen des Grafen Friedrich zu Eulenburg entgegen 44). Obwohl
sich der neue niederldndische Generalkonsul de Wit, der Nachfolger
von Donker Curtius, fiir den VertragsabschluB8 nachdriicklich einsetzte,
gelang es erst dem amerikanischen Vertreter, Townsend Harris, die
japanische Reichsregierung, den Bakufu, zu Verhandlungen zu be-
wegen*), Die ersten Nachrichten iiber den fiir die Hansestadte un-
ginstigen Verlauf der Verhandlungen brachte ein Brief aus Yoko-
hama von einem Bremer Kaufmann, Chr. Toélken, vom 27. Januar
18614%), Es heifit darin, daB ,S. Exc. nur fiir PreuBen den Vertrag
geschlossen, da es Sr. Exc. nicht gelingen wollte, einen solchen fir
samtliche deutsche Staaten zu schlieBen”. Als Begriindung wird an-
gegeben, ,daB die japanische Regierung, welche sonst doch eine
diplomatische ist, es nicht begreifen konnte, daB eine Person
34 Staaten reprédsentieren konne”. Tolken empfahl dem Senat, sich
so bald wie moglich mit dem preuBischen Ministerium des Auswar-
tigen wegen der Bremer in Japan in Verbindung zu setzen. Der
dauernde Schutz des preuBischen Konsuls mochte ihnen zuteil werden,
und Bremer Schiffe sollten als zweite Flagge die preuBische zu fiihren
berechtigt sein. Bald darauf bestédtigte ein Brief Geffckens an Senator
Smidt vom 3. April 1861 die ungiinstige Wende in Japan. Es heilit, der
Vertrag ,sowie die begleitenden Depeschen sollten mir binnen
14 Tagen mitgeteilt werden, um uns zu iiberzeugen, daB es nicht die
Schuld des Unterhédndlers gewesen, wenn in einer Periode des Wie-
dererwachens des bittersten Hasses gegen alles Fremde nicht mehr

%) Jlirgen Priiser, Die Handelsvertrage der Hansestddte Libedk, Bremen und
Hamburg mit dberseeischen Staaten im 19. Jahrhundert. Verofftlch, d.
Staatsarchiv d. Freien Hansestadt Bremen, Bd. 30, 1962, S. 70.

#) Georg Kerst, Die deutsche Expedition nach Japan und ihre Auswirkungen,
a.a.0., S. 23 ff.,, Hamburg 1962.

45) StA Bremen, Acta C.24.a, M. H. Gildemeister, Nagasaki, an Senator
Smidt, 24. Oktober 1860.

16) Ebd., Brief Chr. Tolken, adr. Doctor L. Tolken, Bremen, an einen hohen
Senat der Freien Hansestadt Bremen, Jokohama, 27. Jan. 1861.
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habe erreicht werden kénnen”. Philipsborn meinte, ,wir wiirden uns
daraus auch uberzeugen, daB wir durch einen Spezialagenten nicht
weiter gekommen sein wiirden” *7). Am 7. Mai 1861 bestétigte Geffcken
nach Einsicht der Originaldepeschen das Ergebnis und iibersandte
sogleich die Abschriften*®).

Wenn auch die preuBiische Regierung nach den Worten des Mini-
steriums des Auswadrtigen an Geffcken den Vertrag mit Japan nur
so auffafite, ,daB damit Deutschland in Japan festen FuB gewonnen
habe" %), so zweifelte doch der enttduschte Senator Smidt in seiner
unverziglichen Stellungnahme zu den Schriftstlicken gegeniiber
Geffcken, ,daB PreuBen es als eine bleibende Ehrenaufgabe betrach-
ten, event. das erforderliche Geschick besitzen werde, das einmal fiir
die Hansestddte ibernommene Mandat auch irgendwie noch durchzu-
fiihren" %), Ein Brief M. H. Gildemeisters an Senator Donandt vom
5. Marz 1861 diirfte Smidt iiber die ernsten Bemithungen des Grafen
zu Eulenburg aufgeklart haben. Gildemeister schreibt: ,Ich zweifle
nicht, daB Graf Eulenburg sein Mdoglichstes in dieser Hinsicht getan
hat und daB er nur nach anhaltender Weigerung der Japaner sich mit
dem jetzt geschlossenen Vertrag begniigt hat” ...%'). Am 27. Mai 1861
libersandte Geffcken Smidt die preuBische Denkschrift mit zehn An-
lagen 3.

In gewisser Weise wurde die Ansicht Gildemeisters unterstiitzt
durch einen Brief des hanseatischen Ministerresidenten Schleiden aus

47) Ebd., Geffcken an Smidt, 3. April 1861.

%) Ebd., Brief der Hanseatischen Gesandtschaft Nr. 40. Berlin, 7. Mai 1861. —
Graf zu Eulenburg an Frh. v. Schleinitz, Jeddo, vom 13. Jan. 1861. Ab-
schrift. — Graf zu Eulenburg an S. Exc. Anddé Tsushima no kami, Jeddo,
29. Dez. 1860. Abschrift. — Ando Tsushima no kami an Eulenburg vom
1. Tag des 12. Monats des 1. Jahres von Manu Enu (Ubersetzung). — Graf
zu Eulenburg an Ando Tsushima no kami, Jeddo, 13. Jan. 1861. Abschrift.
— Graf zu Eulenburg an Freiherrn von Schleinitz, Jeddo, vom 19. Jan.
1861. Abschrift. — Graf zu Eulenburg an Ando Tsushima no kami aus
Jeddo vom 8. Jan. 1861. Abschrift. — Kudze Jamato no kami und Ando
Tsushima no kami an den Grafen zu Eulenburg vom 8. Tag des 12. Mo-
nats von dem 1, Jahr von Manu Enu (Ubersetzung).

49) Ebd., Brief der Hanseatischen Gesandtschaft Nr. 40 vom 7. Mai 1861.

50) Ebd., Smidt an Geffcken, 8. Mai 1861.

51) Ebd., Auszug aus dem Privatschreiben Gildemeisters an Senator Dr. Do-
nandt aus Nagasaki vom 5. Mdrz 1861, das Smidt am 15. Mai 1861 mit-
geteilt erhalten hat.

52) Ebd., Hanseatische Gesandtschaft, Berlin, 27. Mai 1861, Nr. 47



MARTIN HERMANN GILDEMEISTER
28. Mdrz 1836—15. Juni 1918

SproB eines im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts aus Rheda in Westfalen
nach Bremen gekommenen Geschlechts von Kaufleuten, mehrfach Elterleuten
des Kaufmanns, von Juristen und Ratsherren, lernte Martin Hermann Gilde-
meister bei seinem Onkel August Wilhelm Gildemeister in der Firma
Gildemeister & Ries die Kaufmannschaft. Als junger Kaufmann ging er nach
Batavia und von hier als Angestellter der einen Japanhandel betreibenden
Firma L. Knifflers, gebiirtigen Diisseldorfers, mit diesem zusammen nach
Japan, nach Nagasaki zundachst, wo beide einem neugegriindeten Zweig-
hause vorstanden, spdter auch nach Yokohama, wo er eine Firmennieder-
lassung begriindete und Teilhaber wurde. Seine klugen Berichte tiber das
sich damals der westlichen Welt erschlieBende Japan hatten Aufsehen
erregt: so wurde er 1867 der erste preulische Konsul in Japan (Vgl. das
Faksimile der Bestallungsurkunde auf Tafel 2—4). 1868 nach Deutschland
zuriickgekehrt, wollte er sich auf eigenem Guie der Landwirtschaft widmen,
war aber noch wiederholt als Kaufmann tatig, 1883 z. B. in der Leitung der
seinen siidamerikanischen Vettern gehdérigen Firma Gildemeister & Co. in
Iquique in Chile. Spater lebte er in Hannover. Er ist der Vater Dr. Alfred
Gildemeisters, der von 1920—1928 Bremen im Reichstage vertrat.
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Washington iiber die Verhdltnisse in Jeddo. Er berichtete unter an-
derem: ,Aus einem kiirzlich eingegangenen Bericht des diesseitigen
Ministerresidenten in Yedo, H. Townsend Harris, an das hiesige
Staatsdepartement vom 26. Januar d. J., dessen Einsicht mir vertrau-
lich gestattet wurde, ersehe ich nédmlich, daB er sich selbst das ganze
Verdienst zuschreibt, daB Graf Eulenburg auch nur fiir Preuflen einen
Vertrag abzuschlieBen vermochte...” ,Er fiihrt an, daB der Graf,
welcher am 17, September v. J. dort eintraf, aller Bemiihungen un-
geachtet, Monate lang von der japanischen Regierung hingehalten
sel, bis er am 1. Dezember die formelle Erkldarung erhalten habe, daB
Japan mit keiner fremden Regierung weiter in Vertragsverhaltnis
treten wolle..." ,Hierauf habe er, H. Harris, die Sache auf eigene
Hand aufgenommen und habe es schlieBlich durchgesetzt, daB man
lediglich aus personlicher Riicksicht fiir ihn (nicht etwa fiir die Ver.
Staaten) herbei gelassen habe, mit dem preuBischen Gesandten zu
verhandeln, worauf dann am 24. Januar d. J. der Vertrag zustande-
gekommen sei.” Angeschlossen war ein Schreiben des Grafen Eulen-
burg an H. Harris vom 24. d. M., ,worin derselbe ihm in den wirm-
sten Ausdriicken fiir seine Unterstiitzung dankt ..."33) 54),

Dies war der Verlauf gewesen. Am 29. Dezember 1860 richtete Graf
Eulenburg an den japanischen Minister der auswértigen Angelegen-
heiten eine Note, in der er um die Beteiligung auch der Hansestddte
an den Vertragsverhandlungen nachsuchte. In einer Antwort vom
11. Januar 1861 (1. Tag des 12. Monats japanischer Zeitrechnung)
lehnte der Minister einen solchen VertragsabschluB nochmals ab.
Eulenburg berichtete dariiber an Frh. v. Schleinitz und fiigte hinzu:
«Wie die Sachen stehen, muf} ich diese Ablehnung als eine definitive
betrachten”. Er schloB seinen Bericht mit den Worten: ,Fiir kiinftige
Schritte der Senate der Hansestadte bei der Japanischen Regierung
ist es besser, daB ihre jetzige Abweisung so wenig formell als mog-
lich erfolgt, damit die Sache moglichst res integra und eine bloBe
Frage der Zeit bleibt" %),

°%) Ebd., Ministerresident Schleiden, Washington, vom 6. Juni 1861 (Nr. 68).

) Hierzu sei auf Bruno Siemers, Japans Eingliederung in den Weltverkehr
1853—1869, Berlin 1937, S.48 ff., und Georg Kerst, Die deutsche Expe-
dition, a.a.O., S. 26, verwiesen.

55) StA Bremen, Acta C. 24. a, Bericht Eulenburgs an Frh, von Schleinitz vom
13. Jan. 1861, Dazu Beilage 9 der Denkschrift vom Mai 1861.
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Die Bemiihungen der Hansestadte um einen Vertrag mit Japan
waren also gescheitert. Die japanischen Bedenken wegen einer wahr-
scheinlichen Beunruhigung der offentlichen Meinung wurden vom
Grafen Eulenburg als zur Zeit nicht iberwindbar angesehen. Ob ein
langerer Aufenthalt zum Erfolg gefiihrt haben wirde, ist kaum ein-
deutig zu iibersehen. In Anbetracht der derzeitigen Verhdltnisse in
Japan sollte der japanischen Haltung Verstandnis entgegengebracht
werden. Deshalb scheint es zweifelhaft, ob eine Betreuung durch die
Niederlande zum Erfolg gefiihrt haben wiirde. Die Ablehnung des
ddnischen Begehrens weist darauf hin. Ob es méglich gewesen ware,
die Bestrebungen durch die Niederlande vor dem portugiesischen
Vertrag vorzutreiben, muf unerortert bleiben. Es kann aber gesagt
werden, daB trotz des Ausschlusses der Hansestddte Graf Eulenburg
Deutschland in Japan als achtbare Macht vorstellen und dadurch den
Grundstein der kiinftigen deutsch-japanischen Freundschaft legen
konnte.

VI.

Den ersten Widerhall des unerwarteten Ergebnisses der Verhand-
lungen in der deutschen Offentlichkeit brachte die ,K&lnische Zeitung”.
Sie veréffentlichte bereits am 26. Februar 1861 einen Bericht, der der
 Wiener Zeitung” aus Berlin zugegangen war. Es hieB darin u. a.:
,Die Nachrichten iiber unsere asiatische und japanische Expedition
lauten nicht besonders erfreulich. Man hat sehr viel Geld ausgegeben,
ein Schiff eingebiift und kommt vollkommen unverrichteter Sache
zuriick . . .“ %), Erst am 8. April iibernahm die ,Kélnische Zeitung” aus
der ministeriellen ,PreuBischen Zeitung” die Nachricht von dem Ver-
tragsabschluB ohne die Hansestddte 7).

Mit einem Blick auf die Schiffahrt der Hansestddte fand sie ein
Verstehen fiir deren Enttduschung, belegte das sogar mit genauen
Zahlen. Die sieben norddeutschen Kiistenstaaten (ohne Holstein)
hatten insgesamt 3728 Schiffe mit einem Gehalt von 1 007 776'/2 Ton-
nen. Sie verteilten sich auf die Nord- und Ostsee. Es hatte ")

56) K.Z.Nr. 57 vom 26. Febr. 1861.
57) K.Z.Nr. 97 vom 8. April 1861.
58) K.Z.Nr. 222 vom 12. August 1861 — ohne Schleswig-Holstein.
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1. PreuBen (1859)

1081 Schiffe mit 334254 Tonnen (Registertonnen)
2. Mecklenburg (1860)

381 Schiffe mit 141417 Tonnen (Registertonnen)
3. Libeck (1860)

67 Schiffe mit 9780 Tonnen (Registertonnen)
4. Hannover (1860)

822 Schiffe mit 97 111'/: Tonnen (Registertonnen)
5. Oldenburg (1859)

632 Schiffe mit 70434 Tonnen (Registertonnen)
6. Bremen (1859)

262 Schiffe mit 164892 Tonnen (Registertonnen)
7. Hamburg (1860)

483 Schiffe mit 189888 Tonnen (Registertonnen).

Bis auf die Emder Schiffe waren alle preuBischen Schiffe in den
Ostseehdfen beheimatet, wie die Schiffe von Mecklenburg und
Liibeck. Sie fielen somit fast ganz fiir die Schiffahrt in den ostasiati-
schen Gewdssern aus. Das Verhiltnis von Schiffszahl zur Gesamt-
groBe in Hannover und Oldenburg weist auf {iberwiegende Kiisten-
schiffahrt hin, dagegen in Bremen und Hamburg auf Hochseeschiffahrt:
Bremen besitzt die weitaus gréBten Schiffe. Es fehlt aber Schleswig-
Holstein in dieser Zusammenstellung.

Diese Verhéltnisse machen den VerdruB in Bremen und Hamburg
ber den ungiinstigen Ausgang ihrer Bemiihungen auch fiir uns ver-
standlich. Der ,Ké6lnischen Zeitung” wurde dariiber Anfang Oktober
aus Hamburg geschrieben: ,Die Hamburger und Bremer Schiffe haben
im Laufe des letztverflossenen Jahrzehnts einen auBerordentlich
groBien Anteil an dem Kiistenverkehr Chinas und der benachbarten
Lander, zwischen den einzelnen dem fremden Verkehr eréffneten
Héfen unter sich und mit Singapore, Bangkok u. a. genommen und
sich gut dabei gestanden. Nédchst der englischen und amerikanischen
Flagge wurden hanseatische Schiffe dort am meisten gesehen. Im
Jahre 1859 kamen in Whampoa (dem Hafen von Kanton) an 40 ham-
burgische und 7 bremische Schiffe von zusammen 6997 Lasten und im
letzten Jahre 39 hamburgische und 18 bremische Schiffe von 11 306
Lasten! Ein betrdchtlicher Teil dieses Verkehrs besteht in Transporten
von Reisladungen und sonstigen voluminésen Artikeln, sowie von
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Passagieren . .." Und weiter: ,Die Schiffe werden meist monatsweise
von dortigen Handlungshdusern gechartert, ohne daB im Voraus eine
spezielle Verwendung gewiB ist. Nun trifit es sich aber oft, da8 von
chinesischen Hdfen Abladungen auch nach Japan vorkommen, und zu
diesen kénnen die hanseatischen Schiffe, so lange denselben eine
vertragsméaBige Zulassung verwehrt ist, nicht benutzt werden. Die
natiirliche Folge ist, daB fiir sie nicht allein dieser Verkehr einst-
weilen ausfillt, sondern daB, wenn sonstige in Japan zugelassene
Schiffe zu haben sind, solche den Vorzug vor hamburgischen und
bremischen erhalten, weil sie vorkommendenfalls auch fiir Ver-
schiffungen von China nach Japan dienen konnen." SchlieBlich: ... Es
ware daher im Interesse der deutschen Reederei dringend zu wiun-
schen, daB auf die eine oder andere Weise die hanseatischen Flaggen
bald in die Reihe der in Japan privilegierten Nationen eintreten
konnen” %9),

Am 9. Oktober 1861, also einen Tag spater, brachte der in Bremen
erscheinende ,Courier an der Weser” den gleichen Aufsatz wie die
.Kolnische Zeitung”, es fehlte aber der einleitende Satz: ,In Betreff
aber Japans liegt die Sache ganz anders, und man hort hier bei allen
im ostasiatischen Geschéfte Beteiligten das lebhafteste Bedauern tber
den unbefriedigenden Erfolg der preuBischen Mission in Yedo
duBern” %), Im gleichen Wortlaut wird in beiden Zeitungen der von
Bremen gewiinschte nationale Gesichtspunkt berthrt.

Beide Aufsitze stammen vermutlich aus der gleichen Quelle; beide
miinden in den Satz: ,Von selbst muB sich Angesichts solcher Tat-
sachen das Gefiihl aufdrangen, wie zeitgemdB und wichtig es ware,
wenn Deutschland dem Auslande gegeniiber als nationale Einheit in
kommerzieller Hinsicht sich darstellte, und man kann es wahrlich den
Japanern nicht verargen, wenn sie dariliber stutzig werden, daB sie
auf einmal mit zwanzig bis dreiBig verschiedenen deutschen Staaten,
deren jeder eine besondere Flagge hat, Handelsvertrage schliefen
sollen”®!). Der Aufsatz hat Gedankengénge, die denen in den Ham-
burger Briefen von Senator Smidt verwandt sind. Die Schriftleitung

) K.Z.Nr. 279 vom 8. Oktober 1861, Leitaufsatz ,Deutschlands Handel mit
China und Japan".

60) Ebd.

1) Ebd., Courier an der Weser, Bremen, Nr.277, vom 9. Okt. 1861, Beilage
,Die Hansestddte und ihr Verkehr mit Ostasien”.
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der Bremer Zeitung fligte noch Bemerkungen tber eine deutsche
Kriegsmarine hinzu, mit nationalen Gedankengdngen dhnlich denen,
die Senator Smidt d@uBerte. ,Wie in Bremen wird hoffentlich auch in
Hamburg wegen der Modalitat und der GroBie der diesseitigen Betei-
ligung von Staats wegen an der Herstellung und Unterhaltung einer
deutschen Kriegsmarine nicht eilfertig vorgegangen, sondern zunachst
eine ruhige Priifung durch eine gemischte Kommission des Senats und
der Biirgerschaft beliebt werden. Das Ergebnis derselben wird in
beiden Stidten wohl kaum anders ausfallen konnen, als daB man mit
PreuBen eine der allgemeinen nationalen Sache wie den beiderseitigen
speziellen Interessen entsprechende Ubereinkunft abschliefe in dem
Sinne, wie in Bremen der Plan angeregt worden ist..." %),

VIIL

Nachdem in den Hansestadten amtlich die Bestatigung der Ableh-
nung der japanischen Regierung eingetroffen war, auch mit den
Hansestddten einen Vertrag abzuschlieBen, wandte sich der Ham-
burger Senat in Ubereinstimmung mit Bremen und Liibeck an den
Vertreter der Hansestddte in Kopenhagen, den Ministerresidenten
Kriiger. Er sollte vertraulich mit seinem niederlandischen Kollegen
Rochusten in Verbindung treten, um zu erfahren, ob die nieder-
landische Regierung geneigt sein werde, erneute Verhandlungen mit
Japan zu unterstiitzen®). Inzwischen war erwogen worden, ge-
gebenenfalls in Nagasaki ein hanseatisches Konsulat zu errichten und
dessen Geschifte durch Louis Kniffler wahrnehmen zu lassen®).
Kniffler war Diisseldorfer und genoB als preuBischer Staatsange-
hériger die Vorteile des Vertrages vom 24. Januar 1861. Er war be-
reits an den ehemaligen niederlandischen Vertreter Donker Curtius
mit der Anfrage herangetreten, die Aussichten eines hanseatischen
Vorgehens zu tiberpriifen.

Am 15. September 1861 riet Donker Curtius: ,Meines Erachtens
wiirden die Hansestddte wohl daran tun, vorldaufig einen Agenten in
Japan zu ernennen, der sie von allem unterrichtet, was dort auf

82) Courier an der Weser, a.a.O.

63) StA Bremen, C. 34, Merck an Smidt, ohne Zeitangabe und Registerbezeich-
nung.

64) StABr, Acta C 34: Donker Curtius an L. Kniffler, 15. Sept. 1861.



318 Georg Kerst

diplomatischem Wege verhandelt wird, insbesondere von dem Erfolg
der belgischen und schweizerischen Demarchen. Es wire die rechte
Zeit, um die Gesinnung der japanischen Regierung zu priifen, und
konnte z. B. der Hamburger und Bremer Senat Briefe an den japa-
nischen Reichsrat richten, in denen das Verlangen ausgedriickt wird,
einen Traktat mit Japan zu schlieBen, sobald dieses Reich glaube, daB
der passende Augenblick dazu gekommen sei..." ,Wird dieser Weqg
eingeschlagen, so glaube ich, hat man die meiste Chance auf Erfolg"%).

Die Beratungen der Hansestddte iiber die zu ergreifenden MabB-
nahmen gingen aber nur zogernd voran. Deshalb machte M. H. Gilde-
meister in seinem Briefe vom 7. Juli 1862 an seinen Onkel, den Sena-
tor Donandt, den Vorschlag, daB den demndchst abreisenden preufi-
schen Konsul in Japan, Max von Brandt, ein Gesandter der Hanse-
stadte begleiten konnte, um dem Reichsstatthalter, dem Shoégun,
einen entsprechenden Brief zu iibergeben ®%). Bevor jedoch dieser Brief
in Hamburg ankam, war in Berlin eine japanische Sondergesandt-
schaft eingetroffen. Thre Anwesenheit wurde von Geffcken benutzt,
um fiir die Erweiterung des preuBischen Vertrages durch Einbe-
ziehung der Hansestddte zu werben.

VIIL

Die japanische Sondergesandtschaft hatte die Aufgabe, GroBbritan-
nien, Frankreich, die Niederlande, Deutschland (PreuBen), RuBland
und Portugal zu besuchen. Es sollten Verhandlungen aufgenommen
werden mit dem Ziel, die fiir den 1. Januar 1863 vertraglich verein-
barte Offnung der drei groBen am Grofen Ozean liegenden japa-
nischen Héfen von Edo, Osaka und Hydgo (Kobe) hinauszuschieben
und sonstige Vertragsbestimmungen fiir Japan giinstiger zu gestal-

63) L. Kniffler war Kaufrnann und Leiter des Handelshauses L. Kniffler & Co.,
Batavia, Java. In Nagasaki und Yokohama bestanden Niederlassungen.
Dieses Handelshaus besteht heute unter der Firma C. Illies & Co., Ham-
burg 36, Gdnsemarkt 36, UFA-Haus, vgl. Kdthe Molsen, C. Illies & Co.
1859—1959, Hamburg 1959.

66) StA Bremen, C. 34, Gildemeister, Yokohama, vom 7. Juli 1862.
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ten®’). Die Gesandtschaft wurde von Yasunori Takeuchi, Fiirsten von
Simodske, vom AuBenamt des Bakufu als erstem Gesandten gefiihrt.
Ihm war Motoyasu Kuwayama, Matsudaira Iwami no Kami, gleich-
falls vom AuBenamt, als Stellvertreter beigeordnet. Berater war
Takaaki Kyogoku®). Nach der ,Kélnischen Zeitung” umfaBte die Ge-
sandtschaft etwa 40 Personen ). Unter den Dolmetschern befand sich
Fukuzawa Yukichi, der im Jahre 1858 in Edo die Keid-gijuku, die
dlteste der privaten Hochschulen, gegriindet hatte. Die Sondergesandt-
schaft verlieB Japan am 23. Januar 18627%). Am 14. Februar 1862 fiel
der AuBenminister Andé Tsushima no Kami den sich standig steigern-
den innerpolitischen Spannungen in Japan zum Opfer '), Die Gesandt-
schaft traf in Paris am 7. April™), am 30. April in London?), am
14, Juni in Rotterdam?), am 17. Juli in K6In7%) und am 18. Juli in
Berlin 7% ein.

IX.

Sogleich bei dem Eintreffen der Japaner in Berlin wandte sich
Geffcken an den Grafen zu Eulenburg. Er wollte versuchen, mit dessen
Hilfe die Verbindung mit der Gesandtschaft aufzunehmen. Geffcken
libersandte die neuesten handelsstatistischen Tabellen der drei Hanse-

") Georg Kerst, Die japanische Sondergesandtschaft nach Europa im Jahre
1862, Nippon 1964, Tokyo 1964, S, 28—41. — Georg Kerst, Das politische
Wirken Philipp Franz von Siebolds, Kokusai Bunka Shinkokai. The
Society for International Cultural Relations, Tokyo, 1964, I. Teil, Nr. 123,
September 1964, S. 14—17; Nr. 124, Okt. 1964, S. 8, 9, 11 und 12, — Tadao
Johannes Araki, Geschichte der Entstehung und Revision der ungleichen
Vertrdge mit Japan (1853—1894), Marburg 1959, S. 65.

) Kunio Maruyama, Die Anfinge der deutsch-japanischen Freundschaft,
Neues aus Japan 1962, S. 14,

&) K.Z. Nr. 92 vom 2. April 1862,

K.Z, Nr. 196 vom 17, Juli 1862,
K.Z. Nr. 198 vom 19. Juli 1862,

) K.Z.Nr. 15 vom 15. Jan. 1862,
K.Z. Nr. 38 vom 7. Febr. 1862,
K.Z. Nr. 92 vom 2. April 1862.

1) Bruno Siemers, Japans Eingliederung, a.a.O., S.61.

) K.Z. Nr. 100 vom 10. April 1862.

) K.Z.Nr. 121 vom 2. Mai 1862.

) K.Z. Nr. 164 vom 15. Juni 1862.

) K.Z.Nr. 198 vom 19. Juli 1862.

") K.Z. Nr. 200 vom 21. Juli 1862.
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stidte und lief sich durch den Grafen den Bevollmadchtigten vor-
stellen. Er beabsichtigte von der Bedeutung der Hansestadte fiir den
Welthandel zu sprechen, ein Bild der Hansestddte, ihrer Verfassung
und ihres Handels zu geben’), Vor allem ging es Geffcken darum, die
Bedeutung der hanseatischen Schiffahrt in den asiatischen Gewdssern,
besonders in den chinesischen Hafen, darzustellen. Geffcken gewann
bei der Unterredung den Eindruck, daB an eine Ankniipfung von Ver-
tragsbeziehungen in Berlin nicht zu denken sei; aber — so berichtete
er — ,ebenso wenig wiirde nach meiner Ansicht eine etwa von den
Hansestddten selbstdndig auszuriistende Gesandtschaft in Japan
gegenwadrtig erfolgreich sein” ),

X.

Nachdem auch Geffcken keinen Erfolg bei seinem Schritt bei der
japanischen Sondergesandtschaft gehabt hatte, wandten sich die
Hansestddte durch ihren Vertreter in Kopenhagen, Dr. Kriiger, der
einen Besuch in den Niederlanden machte, an die niederldndische
Regierung. Kriiger sprach mit dem Minister des Auswartigen, van den
Maesen de Sombreff, dem Minister des Innern, Thorbecke, dem Mi-
nister der Kolonien, Uhlenbeck, dem Marineminister Huysen van
Kattendyke und endlich, am 15. Oktober 1862, auch mit Donker
Curtius ”®). Auf Grund von Kriigers Bericht schlug der Hamburger
Syndikus Dr. Merck am 31. Januar 1863 Senator Smidt vor, L. Kniffler
als hanseatischen Bevollméchtigten in Japan zu ernennen und ihm
einen Brief an den Shogun zur Uberreichung zu iibersenden. Es soll
die Zulassung der hanseatischen Flaggen in den gedffneten Héfen
erbeten werden. Gleichzeitig wurde der Entwurf dieses Briefes den
Senaten der anderen Hansestddte Gibersandt™).

%) Inzwischen nahm der Handel der Deutschen weiteren Aufschwung. Auch
Seide wurde ausgefiihrt. Spdater wurde sie viel nach Bremen verschifft.
Unter Wilhelm Koenenkamp errang Bremen nach und nach eine fithrende
Stellung im europédischen Seidenhandel, vor Lyon und London. — Vgl
Weser-Kurier Nr. 179 vom 5. August 1959, S. 4: F. Priiser, Der Begriinder
der Bremer Seideneinfuhr.

77) StA Bremen, C. 34, Hanseatische Gesandtschaft, Berlin, vom 29. Juli 1862,
Brief an Senator Gildemeister, Bremen.

%) Ebd., Bericht des Ministerresidenten Dr. Kriiger, Hamburg, 4. Nov. 1862.

) Ebd., Merck an Smidt, 31. Jan. 1863,
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Auch diese Bemithungen blieben erfolglos. Im Frithjahr des Jahres
1864 richtete der Bericht des hanseatischen Legationssekretdrs in
Washington, Dr. Résings, vom 15. April 1864 die Blicke Bremens auf
die Vermittlungsmoglichkeit durch die Vereinigten Staaten wvon
Amerika®). Der Anregung wurde sogleich nachgegangen *!).

Eine kleine Weile spater, am 10. Juli 1864, wandte sich ein Gesell-
schafter der Firma Pustau & Co., bereits bekannt geworden mit den
Bremer Veroffentlichungen Liihdorfs Giber die Reise mit der ,Greta”,
an den Prases der Handelskammer zu Bremen mit einer ahnlichen
Anregung des schweizerischen Konsuls in Yokohama, Rudolf
Lindau %),

Im Sommer des Jahres 1865 schienen sich durch die Vermittlung
der niederldandischen Regierung die Aussichten auf einen Vertrag zu
bessern. Die Hansestddte bevollmédchtigten daraufhin den nieder-
landischen Generalkonsul in Japan, de Graeff van Polsbroek, mit
ihrer Vertretung®?).

In einem Brief vom 12. Juni 1866 teilte M. H. Gildemeister, nun-
mehr in Yokohama, dem Syndikus Dr. Merck in Hamburg aber mit,
daB die japanische Reichsregierung, der Bakufu, sich strikte weigere,
mit den Hansestadten einen Vertrag einzugehen. Gildemeister ver-
mutete franzosische Gegeneinwirkungen, wies aber auch schwer-
wiegende innerpolitische Schwierigkeiten nicht von der Hand ®).

Allen Bemiihungen der Hansestadte blieb also der Erfolg versagt.
Bis zum Abschlul der Verfassung des Norddeutschen Bundes —
12. April 1867 — kam kein Vertrag zustande. Schon am nachsten Tage,
am 13. April 1867, empfahl die Handelskammer zu Bremen, der Senat
moge zur gegebenen Zeit an die preuBische Regierung herantreten,

0) Ebd., Berichte des Legationssekretdars Dr. Rosing vom 15. April 1864
(Nr. 19) und 22. April 1864 (Nr.20). — Smidt an Dr. Kriiger, 4. Mai 1864;
Merck an Smidt, ebenso an Dr. Résing, Washington, 7. Mai 1864.

81) Ebd., Dr. Kriger, Frankfurt am Main, an Smidt, 9. Mai 1864.

82) Ebd., Rudolph Lindau aus Yokohama vom 10. Juli 1864, Consulat de la
Confédération suisse au Japon, an Menke, Associé des Hauses Pustau &
Co. in Hongkong, Shanghai und Yokohama.

83) StA Bremen, C. 34, Abschrift der Bevollmachtigung mit Unterschriften der
Prdasidenten der Senate von Liibeck (5. Sept. 1865), Bremen (6. Sept. 1865),
Hamburg (4. Sept. 1865); Anschreiben von Hamburg vom 4, Sept. 1865. —
Vgl. dazu Molsen a.a.O. S. 34 ff.

8) Ebd., M. H. Gildemeister aus Yokohama, 12. Juni 1866, an Dr. Merck,
Hamburg,
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um die hanseatischen Forderungen zu verwirklichen®)., Denn ab
1. Juli 1867 stand den Hansestadten nicht mehr das Recht zu, selb-
stiandig Vertrdage mit fremden Staaten zu schlieBen %),

XI.

Es sollte indessen in diesem Zusammenhange auch einer denk-
wiirdigen Anregung des Bremers M. H. Gildemeisters gedacht wer-
den. A. R. Weber berichtet liber sie als Zeuge glaubwiirdig *7).

Im ersten Jahre seiner konsularischen Tdtigkeit, also 1863, klagte
in Yokohama v. Brandt gegeniiber Gildemeister iiber die Zurlck-
haltung, besser gesagt Geringschétzung, die ihm andere konsularische
Vertreter entgegenbrdchten: ,Sie verstdndigen mich erst nachtraglich
von dem, was sie unter sich bereits abgemacht und beschlossen
haben, als wenn es hier gar keine deutschen Interessen gdbe" ®),
Gildemeister empfahl, dieser Unterschatzung durch die Grindung
eines deutschen Klubs zu begegnen. Er begriindete seine Anregung
mit den Worten: ,Haben wir ein hiibsches Klubgebdude mit Billard,
Kegelbahn und deutschem Bier, dann haben wir einen Vereinigungs-
punkt, der jeden Deutschen unwiderstehlich anzieht. Dann wird jeder
staunen tber die groBe Anzahl seiner Landsleute, und wir zeigen den
anderen Nationen, wie stark das deutsche Element und das deutsche
Interesse hier vertreten ist.”

v. Brandt griff diesen Vorschlag auf, erreichte von der japanischen
Regierung fiir diesen Zweck eine gréBere Landschenkung und fand
geniigend Spender fiir den Bau. Der deutsche Klub ,GERMANIA" in
Yokohama verdankt somit einem Bremer seine Entstehung. Er wurde
acht Jahre vor der Errichtung des Deutschen Reiches mit dem aus-
driicklichen Ziel errichtet, ,daB jeder stolz darauf ist, der deutschen
Nation anzugehoren”. Gildemeister fiihrte diesen Beitrag zur Forde-

8) Ebd., Extrakt aus dem Senats-Protokolle vom 23. Okt. 1867 S. 773.

86) Ebd., Merck an Smidt, 10. Okt. 1867.

87) A, R. Weber, Kontorrock und Konsulatsmiitze, erschienen im Jahre 1886,
neu herausg. von Kurt Meissner, Tokyo, 1939, Deutsche Gesellschaft fur
Natur- und Volkerkunde Ostasiens, S. 74; siehe auch: Kurt Meissner, Die
Deutschen in Yokohama (Alt-Yokohama), Tokyo 1956, Deutsche Gesell-
schaft fiir Natur- und Voélkerkunde Ostasiens, Tokyo, S. 7.

%) Ebd., S. 75.

89) Kurt Meissner, a.a. 0., S. 8.
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rung der frithen deutsch-japanischen Beziehungen durch den gleichen
Geist herbei, dem auch Lithdorf im Jahre 1855 in Shimoda so kraftigen
Ausdruck gegeben hatte. 1867 wurde Gildemeister selber preuBischer
Konsul in Yokohama?).

90) Patent vom 27. Marz 1867. Vgl. das Faksimile.
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X
Bremer Kaufleute im Norden Brasiliens
Von Hermann Kellenbenz

Wer den Friedhof der Engldnder in Recife besichtigt und sich
bemiiht, zwischen den englischen Grabinschriften auch einige
deutsche zu entziffern, wird ergriffen vor zweien solcher Inschriften
stehen bleiben. Die eine enthilt die Daten:

Helene Johanne Kalkmann, 31. 3. 1843 — 14, 4. 1845;

die andere lautet:

Ernst Tappenbeck, geb. Bremen 25. 3. 1823, gest. Pernambuco
9. 7. 1843.

Zwei Menschen, Angehorige der deutschen Kaufmannsnieder-
lassung in der Hauptstadt des Staates Pernambuco, muBten schon in
jungen Jahren das Leben lassen: die kleine Kalkmann wurde etwas
Uber zwel Jahre alt; dem jungen Tappenbeck war es noch vergénnt,
das 20. Lebensjahr zu vollenden. Beide waren Hanseaten.

Um 1840 gab es in Recife eine Hamburger Firma Kalkmann & Rose-
mund, die in derselben Rua da Cruz ihren Sitz hatte!), in der auch
Hermann Mehrtens und der Hamburger Adolph Schramm wohnten,
der gleichzeitig hannoverscher Konsul und sardinischer Vizekonsul
war?). Auch die Kalkmann besaBen groBen Ehrgeiz, daheim und
drauBen. Luiz Federico Kalkmann, Cavalleiro do Christo e do Cru-
ceiro, war seit 1827 brasilianischer Vizekonsul in Bremen?); 1846
wurde er zum Konsul ernannt. Zu dieser Zeit war er auch Vizekonsul
von Portugal und von Uruguay. Den Bremern ist er wohlbekannt.
AnlaBlich der hanseatischen Gesandtschaft nach Brasilien begleitete
er den Senator Gildemeister und kehrte mit Titel und Wiirden in seine
Vaterstadt zuriick *). Gerade in diesen vierziger Jahren war er in Bre-
1) Biblioteca Publica, Recife, Folhina D'Algibeira ou Diario civil e eccle-

siastico para as Provincias de Pernambuco, Parahiba, Rio Grande do

Norte, Ceard e Alagoas, Para o Anno de 1841, Recife 1840, S. 128 f.

%) Vgl iber ihn jetzt Percy Ernst Schramm, Neun Generationen. Dreihundert
Jahre deutscher ,Kulturgeschichte” im Lichte der Schicksale einer Ham-
burger Biirgerfamilie (1648—1948), I, Gottingen 1963, S. 436 ff.

%) Almanak popular, mercantil, industrial e scientifico do Maranhdo com.
folhina para o anno de 1848, Maranhdo 1847, S.66. Fiir Hinweise beziig-

lich der Kalkmann danke ich Herrn Archivdirektor Dr. Schwebel, Bremen.
4) P. E.Schramm, a.a.O., S. 437, 440.
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men recht aktiv, um die Auswanderung nach Brasilien zu organisie-
ren %). Der am 22. Februar 1816 in Bremen als Sohn des Johann Philipp
Kalkmann und seiner Ehefrau Helena Margaretha Lampe geborene
Hermann Dethard Kalkmann wurde 1843 als Nachfolger seines Onkels
Nikolaus Otto Bieber bremischer Konsul in Recife. Im Almanach des
Nordeste fiir das Jahr 1846 ist Hermann Dethard Kalkmann als Konsul
von Bremen erwihnt ), im Almanach fiir das néachste Jahr auch als Kon-
sul von Oldenburg?). Unter den fremden Kaufleuten Recifes taucht Her-
mann Dethard Kalkmann zundchst allein als Firmenreprdsentant auf;
im Almanach fiir das Jahr 1850 erscheint dann als Firmenbezeichnung
Kalkmann & Irmdes, Gebr. Kalkmann8). Die Kalkmann treten in Recife
verhdltnisméaBig spéat in Erscheinung. N. O. Bieber, Adolph Schramm
und Liittkens befanden sich schon seit den dreifiger Jahren auf dem
Platz und betitigten sich als Konsignatare der vornehmlich von Ham-
burg kommenden deutschen Schiffe. Am 28. Mai 1835 kam von Ham-
burg nach einer Reise von 60 Tagen die danische Brigg ,Joana”, die
unter dem Kommando von Kapitin Michael Reyenbring stand. Sie
brachte Waren fiir die Firma Liittkens & Co. und hatte M. Du Kalk-
mann an Bord?). Um diese Zeit gab es in Recife erst drei deutsche
Firmen: N. O. Bieber & Co., J. H. & F. H. Liittkens und A. Schramm '),
und es ist anzunehmen, daB Kalkmann sich zundchst im Dienste der
ersteren Firma befand. Er war seit dem 15. Marz 1842 mit Johanne
Sophie Regine Tappenbeck verheiratet und lebte mit seiner Familie
in Recife; denn offenbar war die im Marz 1843 geborene Helene
Johanna, die so frith sterben mubBte, seine Tochter.

Nachdem sich das Unternehmen als Kalkmann, Rosemund (oder
Rosenmund) & Ci? etabliert hatte, konnen wir verfolgen, wie es seine

5) Ebd., S. 126, 129, 134.

%) Folhinha d'Almanak ou Diario ecclesiastico e civil para as Provincias
de Pernambuco, Parahyba, Rio Grande do Norte, Ceard e Alagoas, para
o anno de 1846, Pernambuco 1845, S. 160 ff.

7} Folhinha d'Almanak ou Diario ecclesiastico e civil para as Provincias
Pernambuco, Parahyba, Rio Grande do Norte, Ceard e Alagoas para o
anno de 1847, Pernambuco 1846, S. 188 ff. Die Bestallung stammt schon
vom Jahre 1842. Freundliche Mitteilung von Herrn Archivdirektor Dr.
Crusius vom Staatsarchiv in Oldenburg.

¥) Folhinha d'Almanak ou Diario ecclesiastico e civil para as Provincias
de Pernambuco, Parahyba, Rio Grande do Norte, Ceard e Alagoas para o
o anno de 1850, Pernambuco 1849, S. 177,

9 Diario de Pernambuco 1835, 30. Mai, Nr. 93, Biblioteca Publica, Recife,

19 Diario de Pernambuco 1835, 27. November, Nr. 232,
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Beziehungen von Recife nach dem nordlichen Brasilien ausbaut und
Filialen in Para, dem spéteren Belem, und Sdo Luiz de Maranhéao
errichtet. In diesem Zusammenhang taucht der Name Tappenbedk auf.
Im Juli 1843 starb in Recife der zwanzigjahrige Ernst Tappenbeck.
Vermutlich war er der Bruder von August Tappenbedk, dessen Ar-
beitsfeld in der ersten Zeit wohl Recife war. Zundchst, seit 1843, liel
sich die Firma ,Kalkmann & Rosemund” '!) in Para durch einen Herrn
C. W. R. Kitzinger vertreten. Im Jahre 1844 reiste August Tappenbeck
nach Maranhdo und Para. Ende Juli 1844 lag im Hafen von Para der
.nationale”, d. h. brasilianische, Patacho!?) , Amazonas”, um Fracht
nach Pernambuco zu laden. Die Abfahrt sollte am 1. August erfolgen.
Interessenten sollten sich an die Konsignaten Kalkmann & Rosemund
wenden %), Am 2. Oktober kiindigte August Tappenbedk, ,Biirger aus
Bremen"”, im Treze de Maio, der in Para erscheinenden Zeitung, an,
er werde sich mit dem ndchsten Dampfer nach Maranhdo, gemeint ist
Sdo Luiz de Maranhdo, begeben™). Am 16. Oktober erhielt er in
Maranhdo ein Schreiben der Firma, das ihn offenbar veranlaBte,
gleich noch einmal nach dem rund 600 km entfernten Para zu reisen.
Es gab Unstimmigkeiten iiber die Gesellschaftsfithrung Kitzingers;
dieser sollte nun die Niederlassung Tappenbeck iibergeben. Kitzinger
lieB sich das nicht gefallen und antwortete darauf mit einer Erkldrung
im Treze de Maio vom 23. Oktober: Carlos Kitzinger, unico socio e
gerenle nesta praca da casa de commercio estabelecida debaixo da
firma de Kalkmann & Rosemund, erklarte darin, daB er Schriftstiicke,
die nicht von ihm und der besagten Firma unterzeichnet seien, nicht
anerkenne. Als Tappenbeck diese Anzeige las, sah er sich veranlaBt,
am selben Tag mit einer Gegenerkldrung zu antworten; er verwies
darauf, er habe unldangst Anweisung erhalten, anstelle des Kitzinger
die Leitung des Hauses zu {ibernehmen, da dieser gegen einige
Artikel des Vertrages verstoBen, den er am 4. Februar 1843 unter-
zeichnet habe. Alle diejenigen, die Rechnungen mit dem Haus Kalk-

) So wurde die Firma der Kiirze halber genannt. Tappenbecks Vornamen
waren Wilhelm Friedrich August; doch erscheint er in den brasilianischen
Papieren nur als August T. Freundliche Hinweise bezliglich der Tappen-
beck verdanke ich Herrn Wilhelm Albers in Oldenburg.

12) Patacho = Schiffsart.

13) Biblioteca Publica Belem, Treze de Maio, 27. Juli 1844,

1) Treze de Maio am 2. Okt, 1844, ebd.
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mann & Rosemund hatten, sollten diese nicht Kitzinger bezahlen,
sub penna de nullidade. Am nédchsten Tag, dem 24. Oktober, bezeich-
nete Kitzinger Tappenbecks Erklarung als ,Extravaganz” und berief
sich darauf, daB der Vertrag, den er mit Kalkmann & Rosemund ge-
schlossen hitte, in voller Kraft bestehe. Am 26. November erklarte
die Firma, natlirlich vertreten durch Kalkmann, daB auf Grund einer
gegenseitigen Vereinbarung die Gesellschaft mit Kitzinger aufgeldst
sei, der nun aller Verantwortung gegeniiber dem Haus entlastet
wurde '%), Eine weitere Erkldrung der Firma am selben Tag gab be-
kannt, daB August Tappenbeck procura¢ao bastante fiir die Leitung
des Hauses erhalten habe. Eine dritte Erkldarung schlieBlich im Treze
de Maio vom 30. November milderte Tappenbecks Bekanntmachung
vom 23. Oktober ab: Kitzinger habe seine Instruktionen nicht richtig
ausgelegt.

Tappenbeck stand also in der Folgezeit der Faktorei in Para vor.
Am 14. Mai 1845 kiindigte er an, er werde die Provinz verlassen. Von
Tappenbedk selbst ist danach nichts zu hdren; aber die Niederlassung
von Kalkmann, Rosemund & Co blieb weiterhin bestehen. Gelegent-
lich taucht der Name in den Nachrichten iiber ein- und auslaufende
Schiffe auf; so kam am 23. August die sardische Bark Sagrado Cora¢ao
de Jesus in Ballast von Pernambuco; sie war an Kalkmann, Rosemund
& Co konsigniert '%). Am 5. September kam von Bahia in Ballast, eben-
falls an sie konsigniert, die englische Bark ,Mathesus”'’). Am 30. Sep-
tember war es der englische Patacho ,Freedom"”, der, gleichfalls in
Ballast, aus Rio de Janeiro kam'®). Verschiedene Schiffe verlieBen in
dieser Zeit den Hafen mit Hamburg als Ziel. Der hamburgische
Schoner ,Johanna” z. B., der am 5. Juni auslief, hatte an Bord !9):

5331 arrobas?Y) cacao,
2900 sapalos?') de siringa*®?),
177 arrobas borraxa®),

13) Veroffentlicht im Trece de Maio am 27, Mai 1844.
18) Treze de Maio, 30. August 1845.

17) Ebd., 6. Sept. 1845.

18) Ebd., 8. Okt. 1845.

19) Ebd., 7. Juni 1845.

20) 1 arroba = 32 arrateis.

21) Schuh.

22) Sticke Gummi?

) Gummi,
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234 arrobas algoddo?Y),
56 arrobas uructi %),

Der Patacho ,Christine”, der am 29.Juli nach Hamburg auslief,
hatte geladen?9):

4115 arrobas cacao,

89 arrobas urucuy,
9300 pares de sapatas de siringa,
244 pares de coiros?7),

13 arrobas salga®®),

10 arrobas carajuru?),

1 arroba cumaru?),

1 arroba jutaicica®),

40 arrobas borraxa em obra?®).

Der Patacho ,Najade”, der am 19. August nach Hamburg auslief,
hatte an Bord %);

136 canadas?®) de olio,
4 arrobas de jutaicica,
25 arrobas de salca,
89 arrobas de uruct,
2613 arrobas cacao,
240 arrobas borraxa,
135 coiros secos™),
14078 pares de sapatos de borraxa,
26 arrobas de algoddo.

Was die Schiffe, die aus Deutschland kamen, mitbrachten, ist zu
ersehen aus dem ,Manifest” der Liibecker Brigg ,Thomas Ehlers”,
die am 20. Marz 1846 auslief und in 83 Tagen die Reise von Hamburg
machte, wobei sie bei den Kapverdischen Inseln anlegte. Sie hatte
geladen 3%):

%) Baumwolle.

») Roter Farbstoff einer Pflanze.
*) Treze de Maio, 9. August 1845.
?7) Haute.

%) Moglicherweise salsa parrilha.
) Pflanze, aus der roter Farbstoff gewonnen wird.
3%) Baumart in Brasilien.

) Noch unerklart.

%) em obra = in Gdrung.

) Treze de Maio, 6. Sept. 1845.

#) Canada: altes Hohlmal = 2,6 1.
%) Getrocknete Haute.

) Treze de Maio, 25. Marz 1846.
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1 caixa com bunecas®) e brinquedos®),
40 caixas com tercados curtos?®),
4 caixas com latas de tintas preparadas??),
4 caixas com brins*),
20 caixas com chitas Inglesas*?),
43 caixas com frascos vazios??),
4 caixas com facas de ponta'?),
3 caixas com barretes d'algoddo*),
80 barris com manteiga?®),
2 barricas com oleo de linhaga'’),
5 barricas com facas para sapateiro'®),
10 caixas com armas lazarinais??),
50 ternos de bahuzinhos pintados®),
450 gigas com botijas de ginebra®'),
100 garafées com dita,
37 garafées com ervilha verde?),
47 garafées com cevadinha?®®),
30 garaiées com feixdo branco?),
44 caixas com vidros para vidraga?®),
66 garafées vazios5¥),
45 moios de sal®).

Dieses Schiff war an Antonio José Machado konsigniert; aber es ist

anzunehmen, daB wenigstens ein Teil der Schiffe, die nach Hamburg
gingen und von dort kamen, von der Firma Kalkmann, Rosemund

37}
38}
39)
-H.'I)
1 I]
42]
43]
4-1]
Iﬁ)
*lﬂ}
41’}
43)
-l'!l]
50)
5!]
52]
53]
54]
55}
5&)
57)

Puppen.

Spielzeug.

Ein Mischgewebe.

Biichsen mit zubereiteten Farben.
Segeltuche.

Englischer Kattun.

Leere Flaschen.

Spitze Messer.

Baumwollmiitzen.

Butter.

Leinol.

Schuhmachermesser.

Kleine Feuerwaffen.

Terno = Gruppe aus 3 Stiick; bahuzinhos pintados: bemalte Schdchtelchen.
Korbe mit Geneverkriigen.
Griine Erbsen.

Graupen,

‘WeiBe Bohnen.
Fensterscheibenglas.

Leere Karaffen.

FliissigkeitsmaB und MabB fiir Salz; I Moio = 258 L
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& Co betreut wurden. Das ist wenigstens fiir das Jahr 1848 ersichtlich,
aus dem mir noch Unterlagen vorliegen. Am 18. Mai®®) dieses Jahres
lief der hamburgische Patacho ,Christine” im Hafen ein; er kam von
Pernambuco und hatte fiir die Reise acht Tage gebraucht. Die Kon-
signatarfirma Kalkmann, Rosemund & Co empfing damit:

20 saccos com bagos de zimbro %),
2 caixas com copos %),

5 caixas com espelhos®),
28 caixas com frascos®?),

2 caixas com pianos®?),

1 caixa com vidros®),

21 volumes com miudezas%).

Eine wichtige Sendung also: Gldser, Spiegel, Flaschen, Pianos und
vor allem die miudezas, hinter denen sich Hunderte und aber Hunderte
von Textilien aller Art, Spielzeug, Haushaltsgegenstdnde und anderes
verbergen konnte; denn diese Angaben gingen auf Einzelheiten nicht
ndher ein; die Spezifikation erfolgte erst bei der Verzollung. Als das
Schiff am 3. Juni den Hafen verlieB %), hatte es an Bord:

3880 arrobas de cacao,
1124 arrobas de borraxa,
42 couros,
7583 pares de capatas de borraxa,
210 canadas de olio de cupaioba®).

In dieser ganzen Zeit diirfte sich August Tappenbeck in Para auf-
gehalten haben, wenn wir auch von seinem Namen nichts horen. Erst
am 13. Dezember 1848 taucht der Name wieder auf. Im Treze de Maio
gab er bekannt, er misse mit dem nachsten Dampfer eine Reise nach
Pernambuco machen. In seiner Abwesenheit bestellte er zu seinem
Prokurator und damit auch zum Vertreter der Firma Kalkmann, Rose-
mund & Co Herrn Manuel José Antunes. Auch Herr Kitzinger hielt

%) Treze de Maio am 20. Mai 1848.
59) Wacholderbeeren.

60) Gléaser.

61) Spiegel.

%) Flaschen.

63) Pianos.

64) Glaser oder Glasscheiben.

85) Kleinigkeiten (Kurzwaren).

86) Treze de Maio vom 7. Juni 1848.
57) Ol aus der Cupaiobapflanze.
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sich noch in der Stadt auf und verstand sich wieder mit Tappenbeck.
Am 24. Februar kiindigte er eine Versteigerung fir den 27. an. Sie
fand statt im armazem der Herren Tappenbeck & Co in der Rua do
Assougue®). Es handelte sich um hum rico sortimento de fazendas,
de seda, algoddo, lia e linho, e obras de ouro, e varias miudezas
chegadas nos ultimos vapores®). Wir ersehen aus dieser Anzeige,
daB Tappenbedk sich inzwischen selbstédndig gemacht hatte. Wer aber
seine Kompagnons, bzw. sein Kompagnon war, wird allerdings nicht
gesagt. Wenige Tage spater machte Tappenbedk auf die bons charulos
de Havana, auf die guten Havannazigarren, aufmerksam, die bei ihm
zu haben waren ).

Uber die Filiale von Kalkmann, Rosemund & Co in Sdo Luiz de
Maranhdo sind wir weniger gut unterrichtet. Auch hier muB eine
Niederlassung erst in den vierziger Jahren entstanden sein; denn
eine Ubersicht iiber die gréBeren Firmen der Stadt aus dem Juni 1839
nennt nur das eine deutsche Unternehmen von Fernando Bieber
& Co.7); 1843 taucht der Firmenname Kalkmann & Rosemund auf. Am
4. Juni®) lief der oldenburgische Schoner ,Leo”, ein Schiff von 139 t,
ein. Sein Kapitédn, J. H. Géardes, kam von Hamburg und hatte mit einem
Zwischenhalt in Le Havre 35 Tage gebraucht. Konsignatare waren
F. C. Buttel & Co, bzw. Kalkmann & Rosemund. Was die letztere Firma
an Waren bekam, wird in der Zeitung im einzelnen aufgefiihrt:

caixas com carneiras™) e oubras de selleiros™),
caixas com agoa de Colonia™),

caixas com perfumerias,

caixa com bengalas e chapeos de sol™),

caixas com mirinos™),

S o= N

68) Acougue; Rua do Agougue = SchlachthausstraBe.

) Ein reiches Sortiment an Waren aus Seide, Baumwolle, Wolle und Lein-
wand, dazu Goldarbeiten und verschiedene Kleinigkeiten, die mit den
letzten Dampfern angekommen sind. Treze de Maio, 24. Februar 1849.

) Treze de Maio vom 3. Marz 1849.

1) Chronica Maranhense II, 21. April 1839, Biblioteca Publica Sdo Luiz de
Maranhdo, Auch die folgenden Zeitungsangaben stammen aus dieser
Bibliothek.

72) O Publicador Maranhense vom 4. Juni 1843.

) Lederart: Schafleder.

74) Sattlerarbeiten.

75) Kolnisch Wasser.

76) Spazierstocke und Sonnenhiite.

77) Unbekannt.
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caixas com chapeos de seda para homens ™)
caixas com vidros e galheteiros™),
caixas com facendas de seda®),
caixas com miudezas®t),
caixa com bones de velludo®),
caixa com casticaes®?),
caixa com ferragens?®),
caixas com lenc¢os®%),
caixa com escovas?®),
caixas com panos lans®7),
ballote com brins,
caixas facendas d'algoddo,
ballotes facendas d'algoddo,
caixas conservas,
200 barris manteiga,
25 barris vinho,
6 caixas facendas de linho,
100 pessas de cabo®¥),
50 barricas genebra,
10 caixas folhas de Flandes?®),
200 barras ferro,
10 barrelinhos tintas d’'olio®9),
10 gigos garrafas vazias,
20 caixas vidros em chapa®),
250 pacotes papel ordinario,
31 barricas alcatrdo®),
carvdo de pedra"),
60 taboas %),
7 caixas, 2 fardos fazendas de lam%),
4 caixas chapeos de palha®9),

[ BN I N T S T T 7 I = I LR -

78) Seidenhiite fiir Méanner.
™) Essig- und Olsténder.

80) Seidenstoffe.

8) Kurzwaren.

82) Samtmiitzen.

8) Leuchter.

8) Eisenwaren.

%) Taschen-, Hals- oder Kopftiicher,
) Biirsten.

8) Tuche.

%) Kabel.

) Flandrische Klingen.

%) Olfarbe.

1) Glasplatten, Glasscheiben.
) Teer.

%) Steinkohle.

) tdbuas = Bretter, Dielen.
%) Wollwaren.

98) Strohhiite.
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caixa bones de palha®),
caixas esteiras?).

instrumentos de musica,
caixa fazendas d'algoddo e de meia lam

caixa espelhos e toucadores e carteiras'"),

caixas cordes para guitara'®'),
caixa lapes'‘?),

caixa lamparinas e caixas de papeldo'®),

1
4
4
1
1
2
1
1
1 caixa meudezas,
1 caixa para barba e obreias'™),
1 caixa vidros e oculos!%),
1 caixa canutilhos!'?),
1 caixa cartas para jogar'%7),
1 caixa armonicas %),
3 caixas brinquedos"?),
4 caixas bocetas!Y),
1 caixa flores artificiaes''),
1 caixa oliados %),
1 caixa polimentos'?),
1 caixa papel e lacre'),
1 caixa franja d'algoddo''?),
10 caixas chapeos de seda para homem,
100 caixas barricas garafas de serveja''®),
35 caixas meias e luvas d'algoddo'),
| caixa botbes!'™),
13 caixas, 2 fardos'¥) fazendas d'algoddo,

¥7) Strohmiutzen.
95) Matten.
%) Artikel aus Baumwolle und ,halber” Wolle.

100]
101)
lﬂ?)
103)
104]
105]
106
101}
IGB)
lﬂﬂ)
llﬂ)
!l!]
!l!}
Ilﬂ}
114)
115)
118]
117]
113]
119]

Spiegel, Toilettentische und Schreibtische.
Guitarrensaiten.

Vermutlich Bleistifte.

Limpchen und Schachteln aus Pappe.
Oblaten.

Gldser und Brillen,

) Rohrchen?

Spielkarten.

Harmonikas.

Spielzeug.

Biichsen, Schachteln, Tabaksdosen.
Kunstblumen.

Wachstiicher.

Politur, Lackleder.

Siegellack.

Baumwollfransen.

Fasser und Flaschen mit Bier.
Baumwollstriimpfe und -handschuhe.
Knopfe.

Biindel.
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caixas con ditas de seda,

caixas fazendas de lam,

caixas ferragens %Y%),

caixas telhas de vidros'®),

caixas frasqueiras'®2),

caixas, 4 panos,

caixas presuntos?),

caixa com livros e diversos objectos,
caixa frutas,

caixas vinho.

w

-
o
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Am 16. Februar 1844 kam der Hamburger Patacho ,Christine* aus
Hamburg nach einer Reise von 42 Tagen unter Kapitin H. C. Tagen-
brock. Seine Fracht war wieder konsigniert an Kalkmann & Rose-
mund. Unter den ankommenden Giitern befanden sich 60 Fasser
Genever, 350 Packen Packpapier, 10 Féasser Leinél, 6 Kisten Musik-
instrumente, 6 Kisten Flinten, 3 Kisten Waagenarme, 150 Fisser
Butter. Das Hamburger Schiff ,Johanna“, das am 17. Februar nach
41 Tagen, ebenfalls von Hamburg kommend, einlief, hatte die ein-
gesessene Firma von Jodo Gualberto da Costa als Konsignatar!24),

Die ,Christine” verlieB den Hafen am 3. Marz, beladen mit varios
generos; die ,Johanna" folgte zwei Tage spéter; sie hatte unter an-
derem Baumwolle geladen und segelte zunichst nach Para. Gelegent-

lich scheint auch August Tappenbeck in Sdo Luiz zu tun gehabt zu haben
oder weiter im Siiden, etwa in Recife. Am 12. Januar 1847 verlieB der

Dampfer ,St. Sebastiano” Sdo Luiz in Richtung Para. Er hatte als Fahr-
gast August Tappenbeck an Bord!*%), Sein Geschéft in Para muB sich
gut entwickelt haben; denn in den fiinfziger Jahren wurde er dort
bremischer Konsul. Von Kalkmann & Rosemund hért man nichts mehr.
Eine weitere deutsche Firma, Fernando Bieber & Co, lste ihre Nieder-
lassung im September 1843 auf. Méglicherweise wurde sie vom Ham-
burger Carlos A. Broese geleitet, der am 16. September 1843 ankiin-
digte, er werde sich nach Para begeben ). Jodo Gualberto da Costa
machte zu Ende der vierziger Jahre das Hauptgeschift mit Deutsch-

120) Eisenwaren.

121) Glasziegel.

122) Grofie Flaschen.

123 Schinken.

'*!) Publicador Maranhense II, 1844, die betreffenden Tage.
1%5) O Progresso vom 13. Januar 1847.

'*%) Publicador Maranhense I, 1843, 9. und 16. September 1843.
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land; er war Vizekonsul von RuBland, Osterreich und Hamburg'*7).
Daneben vertrat Antonio Jansen do Pago die danischen Belange als
Vizekonsul 28),

Hermann Dethard Kalkmann verlieB Recife noch in den vierziger
Jahren und lebte dann in Hamburg. 1852 erhielt er seinen Abschied
als oldenburgischer Konsul. Die Geschéfte in Recife leitete dann ein
M. Kalkmann. Als er 1852 nach Europa zuriickkehren wollte, iber-
trug er die Geschidfte einem H. Brunn, der als bremischer Konsul
vorgesehen war. Hermann Dethard Kalkmann empfahl als seinen
Nachfolger im Amt des oldenburgischen Konsuls den Sozius von
Brunn, G. Praeger'*?).

127) Almanak popular, mercantil, industrial e scientifico do Maranhdo com
folhina para o anno de 1848, Maranhdo 1847, S. 69, und Almanak do
Maranhido com folhina para o anno de 1849, por A Rego, 2%anno,
Maranhdo 1848, S. 77 f.

128) Ebd., S. 69 und 77 f.

129) Freundliche Mitteilung ebenfalls von Archivdirektor Dr. Crusius.
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XI

Gustav Schwab
1822—1880

Ein deutschamerikanischer Unternehmer
Von Alfred Vagts

Das Dichterelternhaus (und auch das Haus, darin der Vater
Kiinstler war) ist wohl der seltenste, wesenfremdeste Herkunftsort
fir den Unternehmer. Die dort — tatsdachlich oder angeblich —
herrschende Unordnung, die dort vorwaltende, oft bohemische Rang-
ordnung der Werte und Personen der Mitwelt, in der einem wirk-
lichen Kaufmann schwerlich das Shakespearesche Pradikat ,koniglich”
zugesprochen sein wiirde, war angetan, jeder anderen denkbaren
Berufswahl fiir das Dichterkind den Vorzug zu geben. Aus solchem
Hause kam gleichwohl Gustav Schwab.

Er war einer der Séhne, das sechste Kind des schwéabischen Dichters
gleichen Namens, der immer noch unvergessen ist als der Verfasser
der ,Sagen des klassischen Altertums” (zuerst 1838—1840), des
Buches, aus dem Generationen — und nicht nur deutsche — vielfach
mit Hilfe von Flaxmans Zeichnungen ihre erste und oft einzige Be-
lehrung tliber klassische Sage und Mythologie empfingen, und wohl
auch als der Dichter der Ballade vom ,Ritt iiber den Bodensee", jener
leider schwachen Behandlung des aus tiefen Griinden kommenden
Erlebnisses vom nicht unbestraften Ritt {iber zugefrorene Tiefen. Der
jiingere Gustav Schwab bleibt der einzige Kaufmann groBen Formats,
der aus einem Dichterhaus hervorgegangen ist, das seine Kinder sonst
meist zu einem ,unordentlichen” oder schwichlichen Leben zu ent-
lassen scheint. Und vielleicht war das Haus des Dr. theol. Schwab
eher noch eines jener deutschen Pfarrhduser, dem ein Gottfried Benn,
selbst Pfarrhauskind, eine ,unvergleichliche moralische und geistige
Pragekraft” durch die Jahrhunderte beigemessen hat'), die Priagung
etwa, die ein David Hansemann oder — in Amerika — ein E. H. Harri-
man, der grofie Eisenbahnunternehmer, empfing. Denn Vater Schwab
war fast so sehr schwabischer Pfarrer, spater Oberkonsistorialrat und

1) Robert Minder, Das Bild des Pfarrhauses in der deutschen Literatur.

Mainzer Akademie der Wissenschaft und der Literatur. Abhandlungen der
Klasse der Literatur. Jahrgang 1959, Nr. 4.
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Erzieher, nicht nur seiner Sohne, sondern auch des jungen H. H.
Meier, als dieser anderthalb Jahre (1823—1825) auf die Stuttgarter
Schule ging, wie schwdabischer Dichter.

Man wiirde die sogenannten ,literarischen Einfliisse”, die litera-
rische Atmosphdre kaum erwéhnen, hédtten nicht so manche Kaufleute
der ersten Hilfte des 19, Jahrhunderts sie mit dem jungen Schwab
geteilt, waren sie diesem nicht so unabweisbar nahegetreten: Lenau
etwa war einer der Freunde des Hauses, als Dichter und verfehlter
Amerikareisender?). Vielleicht las er auch Immermann, wie das
Friedrich Engels tat, ein anderer Bremer Kaufmannslehrling der
1830—1840er Jahre, der seinesteils des einstmals romantischen Dich-
ters Hinwendung zur Realitdt von Bremen aus begriiBt hatte?), den
Roman von den ,Epigonen” (1837), worin der Ziehvater des Helden
Hermann ein Bremer Senator ist und der Bruder des letzteren wie-
derum das erste groBformatige deutsche Bild eines Unternehmers der
einbrechenden ,industriellen Revolution” abgibt, dessen Geschafts-
bereich sich bis nach Amerika und dessen Geschdftsgebarung sich
bereits auf so moderne Organisationsfragen wie Dezentralisation und
Teilung und Verteilung von Verantwortlichkeiten im Betrieb er-
streckten. Man wiirde liberdies so leicht nicht an die ,literarischen
Einfliisse” — sonst nicht oft in der Wirtschaftsgeschichte zu belegen —
denken, wenn nicht ein literarisches Zeugnis, das Schwab hinterlassen
hat, ein Reisebericht, auf den wir noch zuriickkommen, auch Zeit-
schriften- und andere Aufsdtze einen gewissen literarischen Ehrgeiz,
offenbare Befriedigung und auch Begabung verrieten — so sehr in
der Tat, daB die Schilderung der bereisten Landschaften vor der doch
fuglich zu erwartenden Beschreibung von inspizierten ckonomischen
Panoramen des amerikanischen Westens, die sich eben erdffneten,
vor deren Abschdatzung einen unverkennbaren Vorzug erhalten.

Nach AbschluB eines vollstindigen Gymnasialstudiums kam der

%) Vor seiner Abreise nach Amerika hatte Lenau Gustav Schwab sen. zu-
geschworen: ,Ich will auf meiner Reise fleifig sein und meine Augen
allerwidrts schweifen lassen, um keine Winke zu verlieren, die mir meine
Herzensfreundin, die Natur, zur Poesie gibt, und um keine Tracht Priigel
von Dir zu bekommen, wenn ich nicht mit einer Tracht leidlicher Gedanken
zuriickkehre”. Zur Erinnerung an Gustav Schwab, 1792—1892. Festreden
und Gedichte bei der Feier seines hundertjdhrigen Geburtstags. Stuttgart
1892. Hrsg. von Kriegsrat Ernst Schwab und Landgerichtsrat Gustav
Schwab.

3) Gustav Mayer, Friedrich Engels. Eine Biographie. Den Haag 1934. I, 64 f.
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junge Schwab ,auf Anraten von Freunden der Familie” in die Kauf-
mannslehre nach Bremen, wohin das Haus Schwab bereits freund-
schaftliche, wie spater auch verwandtschaftliche Beziehungen unter-
hielt, ins Handelshaus H. H. Meier; dahin war Vater Schwab 1815 auf
einer Norddeutschlandreise gekommen, und dort hatte ihm ,das
Leben besonders gefallen, und er hitte dort gern seine Heimat ge-
griindet” ¥); die Beziehung zur Familie H. H. Meier datiert von daher.
Der Rat zu dieser Berufswahl kam vornehmlich von der Witwe des
ersten H. H. Meier, die nach dem Tode ihres Mannes zeitweilig ihren
Witwensitz in Stuttgart genommen und sich mit der Mutter Schwabs
eng befreundet hatte. Herstellung und Pflege von Freundschaften,
sogenannte ,schwarmerische”, oft aber auch geschéftliche, und Ver-
wandtschaften gehéren durchaus zu jenen Rickversicherungen, die
der Biedermeier gegen die Erschiitterungen einging, die die ,indu-
strielle Revolution” wie eine Sturzflut {iber ihn brachte. So folgte fiir
Schwab den neun Jahren des Stuttgarter Gymnasiums eine sechs-
jahrige Lehrzeit, deren Notwendigkeit seine spateren amerikanischen
Zeit- und Geschiftsgenossen, aufgewachsen in einem ungeduldigeren
Land, das sich weder damals noch heute auf ein griindliches appren-
ticeship system einlassen will, gar nicht leicht begreifen wollten: noch
bis in die Nachrufe hinein muBte versichert werden, diese Lehrzeit
Schwabs sei durchaus die Norm deutscher Gewohnheit und Griindlich-
keit gewesen und nicht etwa die Folge einer langsamen Begabung?).
Heute erst geht der kiinftige amerikanische Geschdaftsmann recht
eigentlich in die Lehre, wenn auch diese Vorbereitung nicht

1) Goedeke, GrundriB der deutschen Literatur VII, 247.

) Man kann nicht leicht den nachhaltigen EinfluB einer deutschen Lehrzeit,
die seemdnnische, wie sie spdter der Norddeutsche Lloyd durch seine
Schulschiffe betdtigte, und die kaufmadannische, nicht zuletzt auf Wissen
und Charakter tiberschitzen. Man bedenke etwa, was bisher kaum schon
zur Genlige geschehen ist, den Umstand, daB Alexander Hamilton, der
hauptsachliche Begriinder des unabhédngigen amerikanischen Kapitalismus,
seine — allerdings auf amerikanische Art scharf verkiirzte — Lehrzeit bei
der deutsch-amerikanischen Handelsfirma Beckmann & Cruger in St. Croix
durchmachte, bei der er schon mit 16 Jahren in Abwesenheit des Inhabers
zeitweilig die Geschifte fiihrte, der sich offenbar an der illegitimen Ge-
burt des jungen Hamilton nicht stieB; der wiére in Deutschland schwerlich
zur Lehre zugelassen worden. Zwei oder drei Jahre spater bezog dann
Hamilton King's College, die heutige Columbia-Universitdt.
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apprenticeship genannt wird, sondern college und gleichwohl noch
viel zu wiinschen iibrigldBt9).

Diese Lehrzeit wurde noch verldngert, als Schwab 1844 nach
New York kam, jener hansestddtischen Gewohnheit des jungen
Mannes gemaB, eine ,Erweiterung des Umfangs seiner kaufméanni-
schen Kenntnisse” in Ubersee?) und womoglich eine Teilhaberschaft
im transatlantischen Bereich oder nach der Riickkehr im Heimathafen
zu erlangen. Schwab trat als Kommis bei der Firma Oelrichs & Kriiger
ein, die als Nachfolgerin von Caspar Meier mit dem Hause H. H.
Meier in engster Verbindung stand. Er traf eben recht zu einer der
Aufschwungsperioden der amerikanischen Wirtschaft ein. Wie er
gleich nach Hause schrieb: ,Der groBe Vorteil, den dieses Land dem
Betrachter kommerzieller Geschdfte bietet, ist der, daB er sich mit
jedem Jahr in einem neuen Zustand bestiandigen Wechsels findet”;
zu solchen Wechsellagen zdahlte der junge Schwab etwa den amerika-
nischen Umschwung, innerhalb weniger Jahre vollzogen, vom Ge-
treideimport zum -export oder die Verdrangung englischer Baumwoll-
waren von den chinesischen Markten durch amerikanische. Er beob-
achtete genauer auch den eben sich entwickelnden transozeanischen
Dampfschiffahrtsverkehr, einschlieBlich des ersten New York-
Bremen-Dienstes der Ocean Steam Navigation Co. (gegriindet 1846),
deren New Yorker Agentur Oelrichs & Co. in ihren Anfangsjahren
zeitweilig wahrnahmen®).

Fiinf Jahre nach seiner Ankunft etablierte Schwab ein eigenes
Haus, Wichelhausen, Recknagel & Schwab (noch spédter Recknagel
& Schwab), das hauptsachlich Drogeneinfuhr betrieb und bis zum Jahr
1859 bestand. In eben diesem Jahr trat Schwab als Teilhaber bei
Oelrichs & Co. ein, denen nicht lange nach seinem Eintritt die Agentur
des 1857 endgiiltig gegriindeten Norddeutschen Lloyd iibertragen
wurde. Diese Vertretung, die erst von einer im Verkehr mit Deutsch-
land tédtigen und der Dessauer Kreditanstalt verbundenen New Yorker
Bankfirma wahrgenommen wurde — der Lohn fiir betrdchtliche Zeich-

% Art. ,H. H. Meier” in der Allgemeinen Deutschen Biographie.

) Gegenwartig belduft sich die Zahl der in amerikanischen Colleges in
business als Hauptfach eingeschriebenen Studenten auf rund eine halbe
Million, d. h. auf 1 unter 5. Fortune LXX (1964), Nr. 12, 148.

%) Hierfiir im einzelnen die von Oelrichs & Co. im J. 1898 wverdffentlichte
Firmengeschichte, Caspar Meier and his Successors. Printed for private
circulation only.
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nungen von Lloydaktien seitens der Dessauer — wurde, als diese mit

Ausbruch des Biirgerkrieges fallierte, auf Betreiben von H. H. Meier

ziemlich unvermittelt von Oelrichs & Co. iibernommen und innerhalb

dieser, wie die Firmengeschichte betont, speziell den Hédnden von

Gustav Schwab anvertraut. Die Abweichung vom konservativen Ge-

baren und den hergebrachten Beziehungen hatte sich wieder einmal

nicht bewdhrt.

In der Zwischenzeit (1850) hatte sich Schwab ehelich verbunden mit
Eliza von Post, einer von vier Enkelinnen Caspar Meiers, deren ver-
storbener Vater, Laurence H. von Post, Teilhaber von Caspar Meier
& Co., 1832 die Schwabs in Stuttgart besucht — und nebenbei Caspar
Hauser, als Raétselhaftigkeit der Zeit, in Ansbach ,besichtigt’ —
hatte, Eliza, in Amerika geboren und in Bremen erzogen, war zum
Besuch ihrer GroBmutter Meier nach New York gekommen, wo
Schwab sie kennengelernt und die dortigen Verwandten ,die Be-
werbung begilinstigt” hatten, wie sein Sohn schreibt. ,Dies erwies
sich als ein hochst glickhaftes Ereignis seines Lebens; denn es brachte
ihm nicht nur hausliches Gliick, sondern stellte auch eine Verbindung
her, die nur wenige Jahre spdter zu einer vorteilhaften Verdanderung
in seiner Stellung als Kaufmann flihrte", zur weiteren und festeren
Verbindung mit H. H. Meier in Bremen. Die ehelichen Verkniipfungen
vermehrten sich weiterhin: Elizas Schwester Henrietta heiratete bald
nach ihr Schwabs Bruder Christoph Theodor, Professor am Stuttgarter
Katharinenstift, wdhrend eine Schwester der Schwabs Heinrich
Kulenkampff, Kaufmann in Bremen, und die jliingste Schwester von
Eliza noch 1870 Dr. Bernhard Pauli in Bremen ehelichte. Die ehelichen
Verbindungen waren ahnlich fest und vielfach wie die geschaft-
lichen?).

?) Uber die Vereinbarungen hinsichtlich der letzteren vgl. Georg Bessell,
Norddeutscher Lloyd 1857—1957. Geschichte einer bremischen Reederei.
Bremen o.J., mehr noch die Oelrichssche Firmengeschichte. Die 1805 fest-
gelegte Vereinbarung zwischen Caspar und dem nach Bremen zuriick-
kehrenden H. H. Meier sah vor, daB gewisse Geschifte for joint account
must be governed by circumstances and no particular rules can be laid
down for it; it is therefore agreed that, as unlimited confidence is to take
place, each of the parties shall consent to any shipment made by the
other party for joint account between this place and Bremen, unless they
are of a hazardous nature, it being expected and understood that neither
of them would enter into any business which would, reasonably expected,

not meet the approbation of the other party. Oelrichs' Firmengeschichte,
19 f,
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Bevor das erste Schwab-Post-Paar noch auf seiner Hochzeitsreise
nach Stuttgart gekommen war, hatte Vater Gustav Schwab die Fami-
liengeschichte seiner Schwiegertochter studiert und sie in dem
.Jugendalbum” des damals weit bekannten Verlegers Hallberger
veroffentlicht: daraus ergab sich, daB zu ihrer néachsten Verwandt-
schaft Peter Miihlenberg, der streitbare Prediger, der im amerika-
nischen Unabhdangigkeitskrieg General und Freund Washingtons
gewesen war, und die Weisers gehorten, worunter Konrad Weiser
war, der Apostel unter den Mohikanern — den ,Letzten”, die damals
dank Coopers Indianergeschichten jedermann in Deutschland von
Goethe abwaérts kannte und beklagte — und Schwiegervater Miihlen-
bergs. Das Pfarrhausmilieu trat beiderseits des Ozeans in die Er-
scheinung und wohl auch in die Wirkung, um die These Max Webers
von der protestantischen Wirtschaftsethik nur kurz anzudeuten und
zu illustrieren.

Es bildete und festigte sich so eine der Familienverbindungen, die
in jenen Jahrzehnten hdufig iliber den Atlantik hinweg bestanden
und bei denen man von Fall zu Fall fragen muB, ob die geschéftliche
Verbindung vor der verwandtschaftlichen bestand oder dieser vor
jener. Die iiberseeische Verwandtschaft bildete in jenen Jahrzehnten
vielfach eine Assekuranz der VerldBlichkeit in den Geschaften, die
man sich von Nichtangeheirateten und namentlich von native born-
Personlichkeiten in Amerika erfahrungsgemaB langst nicht immer
erwarten durfte. ,Das Geschdft ist daselbst — in den Staaten —
gréBtenteils in Hénden, denen es in Deutschland noch nicht anver-
traut wiirde”, deshalb die Bevorzugung ,europdischer Kompagnons
und Agenten in Nordamerika, welche die Landesverhadltnisse kennen
und mit Umsicht handeln kénnen"”. So die Beobachtung eines National-
okonomen der Zeit, der die Verhdltnisse von beiden Enden her genau
kannte %) und wie die Hanseaten wubBte, daB die sich in Amerika
bietenden Chancen am besten auf dem soliden FuBe alter, eingefiihr-
ter — und nicht schnell und ad hoc gekniipfter — Beziehungen wahr-
genommen wiirden. Dem entsprach es, daB in den ersten hundert
Jahren des Bestehens der Firma Caspar Meier-Oelrichs jeder Teil-
haber entweder deutschgeboren oder deutschstammig war; dem ent-

19) Johann Louis Tellkampf, Uber die neuere Entwicklung des Bankwesens
in Deutschland mit Hinweis auf dessen Vorbilder in England, Schottland
und Nordamerika. Breslau 1856, S. 12.
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sprach es auch, daB die Firma oder Firmen Meier-Oelrichs die gewal-
tigen Erschiitterungen in der Folge der Krisen von 18371838,
1857—1858, 1873—1877 relativ gut iiberstanden.

Diese festen und eigentlich ohne Inzucht immer neu gefestigten
Verbindungen verliefen in doppelter Verflechtung, iiber das Meer
und innerhalb des New Yorker Hauses, das mit Caspar Meier be-
gonnen hatte, so etwa, daB fiir das Jahrhundert seit 1798, dem Griin-
dungsjahr, mit Ausnahme von zwolf Jahren, wahrend der Minder-
jahrigkeit von Hermann Caspar von Post, dem Enkel von Caspar
Meier, immer wenigstens ein Familienverwandter in den Nachfolger-
firmen Teilhaber war: auf Caspar Meier als Firma folgten C. & H. H.
Meier (seit 1800), Caspar Meier neuerdings (seit 1822), Caspar Meier
& Co. (seit 1826, der neue Teilhaber L. H. von Post, aus alter Bremer
Familie, den Caspar Meier bei einem Besuch im Haus H. H. Meier bei
der Arbeit beobachtet und 1822 {iber das Wasser zu sich gezogen und
seit 1827 auch zum Schwiegersohn genommen hatte), L. H. von Post
& Oelrichs (seit 1839), Hermann Oelrichs als ,Remonte” von L. H.
von Post gelegentlich eines Besuchs im Kontor von H. H. Meier aus-
gewdhlt und nach New York geholt, Oelrichs & Kriiger (seit 1840),
Oelrichs & Co. (seit 1850). Die verschiedenen Nachfolger wiirden gern
auch den Namen Caspar Meier fiir immer beibehalten haben, hdtten
es nur die damaligen Gesetze des Staates New York erlaubt, die die
Fihrung des Namens eines Toten in der Firmenbezeichnung — als
eine Kreditierung, die vielleicht die Nachlebenden nicht ohne weiteres
verdienten — untersagten. Dieser Geschiftsfortfiihrung dank der
Mischung aus altem und neuem ,Blut” oder alter und neuer Ver-
wandtschaft entsprach die Stadt Bremen insoweit, als sie ihr New
Yorker Konsulat von Caspar Meier (seit 1827) auf L. H. von Post,
Hermann und Edwin A. Oelrichs und zuletzt auf Gustav Schwab
.vererbte”, dessen Nachfolge dann ein Konsul des Norddeutschen
Bundes antrat (1868). Alle diese Personalien- und Amtsnachfolgen
legen einen Vergleich zwischen dem — starkeren — Konservativis-
mus des Handels und dem — minder ausgebildeten — Konservativis-
mus des gleichzeitigen Industrialismus nahe genug.

In seiner hauptsdchlichen Betédtigung wurde Schwab bald anerkannt
als ,der unermiidliche Vertreter des Norddeutschen Lloyd, um dessen
Aufschwung im Transport- und Auswanderergeschift er die groBten
Verdienste hatte”, wie es in einer zweibdndigen zeitgendssischen



344 Alfred Vagts

,Geschichte des Deutschtums von New York von 1848 bis auf die
Gegenwart"!') heiBt, eines Deutschtums, das fiir den Verfasser,
Theodor Lemke, fast nur aus Geschaftsleuten bestand, die wohl diese
mit ihren Portrdts illustrierte Veroffentlichung auch bezahlt hatten.
Es war das eine damals in den Staaten sehr populdre Form der
.Geschichtsschreibung”, wenn auf Anregung eines Verlegers etwa die
Personlichkeiten eines Umkreises, einer Stadt oder einer County, die
Texte, die sich um ihr Portrédt rahmten, und das daraus geformte Buch
finanzierten. Nach dem Zeugnis von Schwabs amerikanischen Zeit-
und Geschiftsgenossen war ,der Griindlichkeit und Tuchtigkeit seiner
Leitung wesentlich der eminente Erfolg dieser transatlantischen Linie
zu verdanken" '?), Das AusmalB dieses Aufschwungs kann hier am
besten durch die Zunahme des Fahrgastgeschéfts beleuchtet werden.
Der Verkehr zwischen Bremen und New York nahm nicht zuletzt dank
dem Umstand, daB ,die Vertretung in New York treuen und geschick-
ten Handen anvertraut” war'?), die folgende Entwicklung: von 1833
im Jahre 1858 und 7029 im Jahre 1859 auf 15116 im Jahre 1864, nach
dem natirlichen Riickgang wdhrend des Civil War, auf 50759 im
Jahre 1871, nach dem anderen Riickschlag infolge des Deutsch-Franzo-
sischen Krieges auf 59 960 im Jahre 1872. Dann kam mit der verldn-
gerten Wirtschaftskrise ein Riickgang, der mit der daraufhin ein-
setzenden starkeren Riickwanderung in west-Ostlicher Richtung der
Anzeigen- und sonstigen Werbetdtigung der New Yorker Agentur
erhéhte Bedeutung verlieh. Nach Wiederbelebung der Konjunktur
stieg der Fahrgastverkehr erneut auf 60424 (1880), 100 764 (1884),
108 174 (1885), auf die Zahl 97 722 fir 1888, das Todesjahr von
Gustav Schwab. In vielen Jahren, wie 1881 etwa, stand der Nord-
deutsche Lloyd allen Schiffahrtslinien voran als Beférderer der in
New York gelandeten Zwischendeckspassagiere, mit 71 709, wie in
der Zahl der crossings (87 Reisen), und blieb mit 5174 Kajiitspassa-
gieren nicht weit zuriick hinter der in diesem Geschdft fiihrenden

1) New York 1891,

12) So der Tribute of the Chamber of Commerce of the State of New York
to the Memory of Gusiav Schwab (New York 1888), ein Nachruf, der
einiges zur Lebensgeschichte von G. Sch. bringt.

1) Moritz Lindeman, Der Norddeutsche Lloyd. Geschichte und Handbuch
(1892).
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White Star Line und Cunard Line'*) — und so durchgehend in den
1880er Jahren, bei deren AbschluB Oelrichs & Co. zu der alten Agen-
tur auch noch die fiir die Mittelmeerfahrt des Lloyd tibernahmen 15).
Wohin immer die Ausdehnung gehen mochte, das amerikanische
Geschaft blieb fiir den Lloyd immer das wichtigste.

Es war zugleich im Interesse des Schiffahrtsunternehmens und des
liberalen Postulats der Freiziigigkeit gehandelt, wenn Schwab in
seinen letzten Jahren voranstand im Kampf gegen die zu jener Zeit
in den Vereinigten Staaten zum Durchbruch kommenden ,nativi-
stischen” Bestrebungen in Richtung einer Beschrankung der Einwan-
derung von Staats wegen, eine Bemiihung, die sein Sohn Gustav
Henry dann fortsetzte '%). Damit stehen wir bei der — bisher gerade
auch in den verschiedenen Geschichtsdarstellungen iiber den Nord-
deutschen Lloyd wenig und schon gar nicht besonders gewiirdigten —
Wichtigkeit der amerikanischen Agenten der New York und andere
nordamerikanische Héafen anlaufenden Schiffahrtslinien. Sie hatten
ihre unentbehrliche Rolle einesteils als Zubringer der amerikanischen
Frachten, Menschen wie Giiter, fiir die sie Werbung in allen még-
lichen Formen besser zu unternehmen wuBten als die Zentralen. Sie
waren aber auch die regelmé@Bigen Auskunftsgeber hinsichtlich der
zeitlich unterschiedlichen amerikanischen Wirtschaftslage und Ver-

14) Der englisch-deutsche Schiffahrtswettbewerb trug nicht immer den hals-
abschneiderischen Charakter, den er zu gewissen Zeiten annahm. Ein
merkwiirdiges Zeichen hierfiir: Als Wilhelm Liebknecht (dessen: Ein Blick
in die Neue Welt, Stuttgart 1887, S. 38) 1886 Passage auf einem Cunarder
nahm, konnte er ,bemerken, daB die Beamten der Cunard-Linie mir
gegeniiber mit der die Engldnder auszeichnenden Fairnef den deutschen
Linien, namentlich dem Bremer Lloyd, das hichste Lob spendeten”.

15) Die Zahlen bei Moritz Lindeman, Der Norddeutsche Lloyd. Geschichte
und Handbuch, Bremen 1892. Ein literarisches Zeugnis fiir diese Mittel-
meerfahrt wie auch das noch in der nachsten Generation fortlebende
literarische Interesse und Tun bei den Schwabs ist Gustav Henry Schwabs
Werbebroschiire Glimpses of Spain and Morocco. A Few Facis and Hints
for the Passengers of the North German Lloyd Steamship Co. and of the
German Mediterranean Service. New York 1896 und An Archaeological
Cruise in the Levant, A Diary of a Trip to the Ancient Art Centers of
Greece, Asia Minor, the Aegean Islands and Sicily. 1904. Printed for
private Distribution.

16) Vgl. dessen Argument made before the Senate and House Joint Com-
mittee on Immigration, Dec. 16, 1892, on Bill introduced by Senator
Chandler "For the Suspension of Immigration for a Year".
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hiltnisse'?), eine Bedeutung, die nie klarer ins Licht tritt, als bei der
Beratung, die der jiingere Schwab Heinrich Wiegand erteilte und die
es diesem ermoglichte, an seinem Widerstand gegen die Fata Morgana
von 1901 festzuhalten, gegen jene voriibergehende ,Phantasmagorie”
eines amerikanisch kontrollierten Schiffahrtstrusts, der Ballin und
Wilhelm II. zum panischen Opfer gefallen waren'). Auch bei dieser
Gelegenheit zeigte sich, daB, allgemein gesprochen, der Lloyd von
New York her besser unterrichtet und beraten war als Ballin und die
Hapag, die spdt noch, nicht lange vor 1914, diesen lag, dieses Nach-
hinken aufzuholen suchten, durch die Ubernahme des kaiserlichen
Generalkonsuls Biinz in ihre Dienste, mit zweifelhaftem Erfolg, wurde
doch Biinz in die Papenschen und Boy-Edschen Sabotageversuche
héchst unliebsam verwickelt.

Als amerikanische Staatsbiirger waren Agenten wie die Schwab,
Vater und Sohn, die besten denkbaren Lobbyisten oder Spokesmen
— um so an die sprachliche Begabung zu erinnern — in politischen
und das Politische berithrenden Fragen wie die Bekampfung von
Korruptionserscheinungen, unter denen gerade auch die fremden
Schiffahrtslinien zu leiden hatten, so in der Verwaltung des New
Yorker Zollamts (Customs House), der Geltendmachung besonderer
Interessen bei Zolltarifreformen, hinsichtlich des Ausbaus des Inland-
kanalsystems ') — eine der verschiedenen ,Interessenparallelen”

17) Woher anders als von Oelrichs & Co. hatte H. H. Meier die Ausarbeitung
iiber ,Die amerikanische Tabaksteuer auf Deutschland angewandt” von
1877—1878, die er den Bundesrats- und Reichstagsmitgliedern zur Be-
kampfung der auf ein Tabaksmonopol zufithrenden Regierungsvorlage
zuwandte? Friedrich Hardegen u. Kéthi Smidt, H. H. Meier, der Griinder
des Norddeutschen Lloyd. Berlin und Leipzig 1920, S. 231.

18) Arnold Petzet, Heinrich Wiegand. Ein Lebensbild. Bremen 1933, 67 ff.;
Alfred Vagts, Deutschland und die Vereinigten Staaten in der Weltpolitik.
London und New York 1935, S. 397 ff.; W. Mark Angas, Rivalry on the
Atlanic, 1839—1939. New York 1939; Paul Overzier, Der amerikanisch-
englische Schiffahrtstrust — Morgantrust — mit besonderer Beruicksich-
tigung seiner Beziehungen zu den deutschen Schiffahrtsgesellschaften.
Berlin 1912,

19) Im Frithjahr 1863 nahm Gustav Schwab als Mitglied einer Delegation der
New Yorker Handelskammer an einer in Chikago tagenden Zusammen-
kunft teil, die den weiteren Ausbau des Kanalsystems fordern und fordern
wollte. Fiir das fortgesetzte Interesse vgl. Gustav Henry Schwab, The
Canals and the Foreign Commerce of New York, New York 1899, und
dessen Remarks made before the Joint Committee on Canals of the Se-
nate and Assembly of the State of New York, 1903.
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liber den Ozean, insofern als H. H. Meier seinesteils Kanalpldne be-
trieb, einschlieBlich eines Rhein-Elbe-Kanals. Noch eine andere wire
der Widerspruch gegen die beabsichtigte Wanderungsbeschrdankung,
bei der der amerikanischen Absicht der Einwanderungsbeschrdankung
eine deutsche Klage tiber allzu starke, deshalb kontrollbediirftige
Zunahme der Auswanderung zur Seite trat2?) — hinsichtlich der
Kontrollen der Einwanderung also, damit des tiber den Atlantik ein-
gerichteten Postdampferdienstes (seit 1886), worliber es mit der
Regierung in Washington vielfach zu verhandeln gab, wie etwa auch
in Sachen des Postanweisungsverkehrs zwischen dem Deutschen
Reich und den Vereinigten Staaten. Fiir eine Reihe von Jahren vor
der vélligen Verstaatlichung dieser postalischen Verbindung besorg-
ten H. H. Meier und Oelrichs & Co. die Uberweisung und Auszahlung
der Postanweisungen der Reichspost. Diese Tatigkeit fallt in einen
der vielfdltigen Sektoren der Oelrichsschen Tétigkeit, das Geld-
geschéft, das sich u. a. auch dem Vertriebe amerikanischer securities
nach Deutschland zugewandt hatte, mit einigen Vorbehalten: Zirku-
lare der Firma, regelmédBig an deutsche Kunden versandt und wohl
von Schwab abgefaBt, warnten bei Gelegenheit, so 1854, daB langst
nicht immer die hochverzinslichen amerikanischen Sekuritdten von
pupillarischer Sicherheit waren.

Wiéhrend des Deutsch-Franzosischen Krieges, der den transozeani-
schen Verkehr des Lloyd zundchst lahmlegte, hatte Schwab in
Washington versucht, dessen Schiffen eine Art neutralen Charakters
zu verschaffen, u. a. mit der Begriindung, daf sie amerikanische Post
beférderten; trotz Demarchen der amerikanischen Diplomatie in Paris
gelang das nicht, so wenig wie der spdtere Versuch Schwabs, eine
Verdnderung der amerikanischen Schiffahrtsgesetze zu erreichen, die
die Uberfiihrung von Schiffsraum der Kriegfilhrenden unter die
amerikanische Flagge ermoglichen sollte. Obwohl der Prasident Grant
dem KongreB eine Sonderbotschaft zugehen lieB, die auf die Méglich-
keit verwies, daB durch solchen Zuwachs an Schiffsraum die Ver-
einigten Staaten ihren Comeback machen und neuerdings in den
ozeanischen Wetthewerb eintreten konnten, erwies sich der Wider-
stand der amerikanischen Werftinteressen zu stark fiir einen solchen
Schritt, der zudem eine weitgehende Umwalzung im internationalen

*%) Hardegen-Smidt, S. 164 f., 235 f.
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Seerecht mit sich gebracht hatte. Ende September 1870 schon nahmen,
zundchst mit einigem Risiko, die Lloyddampfer die Amerikafahrt
wieder auf, ohne Verluste zu erleiden.

Diese Betdtigung, durch zwei Generationen Schwab verfolgt, er-
forderten ein nicht geringes MaB von business literacy, von litera-
risch-sprachlicher Begabung auf das Geschdftsgebiet angewandt,
obendrein in zwei Sprachen, eine Begabung vom Vater auf den Sohn
und Enkel vererbt. IThre Ausiibung gehért doch auch zu der Geschichte
der Geschaftsorganisation und ihrer Entwicklung von der schlechter-
dings allseitigen Begabung und Betdtigung des Unternehmers zu
immer groBerem und einseitigem Spezialistentum; sie fdllt in die Zeit
vor 1900, ehe sich noch die Unternehmungen, und gerade auch die
Schiffahrtsgesellschaften, sogenannte ,literarische Biiros” zugelegt
hatten. Selbstverfaite Reden und Aufsdatze — Schwab schrieb etwa in
der New York Nation iliber Zudkerzolle oder zu Fragen des inter-
nationalen Handelsrechts —, Werbetexte, die Beschreibung wvon
Hafen, Kisten, Hinterlandern langs den Routen, die der Lloyd be-
diente, Aufsdtze iiber — und wie natiirlich gegen — die stets wieder-
kehrenden Bestrebungen zur Einwanderungsbeschrankung?2!), be-
ruhigende Artikel iiber die Sicherheitsvorrichtungen an Bord der
Fahrgastdampfer?®?), Aussagen vor legislativen Komitees, die For-
mulierung eines Code of business ethics, all das geht als typische
Begabung und Tatigkeit einer Periode vorauf, wo das Unternehmer-
tum beinah so sehr eine grande muetie wurde wie die sprichwortlich
so bezeichneten Armeen. In ihrer Epoche wuBten die Schwab wie ihr
Geschéfts- und Familienverwandter H. H. Meier, wenn dieser etwa
im Reichstag sprach, sich deutlich genug ,zu verklaren”.

Auber der Tatigkeit im Hause Oelrichs & Co. und in dessen
weiterem Interesse wirkte Gustav Schwab im Aufsichtsrat verschie-
dener New Yorker Unternehmungen, wie der Merchant National
Bank, als deren senior director and vice-president, der Central Trust
Co., der Hamburg-Bremen Fire Insurance Co., der Washington Life
Insurance Co., der Orient Mutual Insurance Co. (Seeversicherung) —

%) Vgl. Gustav H. Schwab, Practical Remedy for Evils of Immigration. The
Forum, Februar 1894.

22) Gustav H. Schwab, Conquering the Ocean’s Perils. In: Van Norden, The
World Mirror, Mdrz 1909, mit der Versicherung, daB die moderne Schiff-
fahrt ,immer Schnelligkeit der Sicherheit nachstellt”,
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alles Unternehmungen, die, wie es im Nachruf der Handelskammer
des Staates New York heiBt, ,den Beistand seines gesunden merkan-
tilen Urteils in der Fithrung ihrer Geschifte erbaten und erhielten®”,
Er war einer der Manager der New Yorker Warenbérse (Produce
Exchange). Seit 1860 Mitglied der genannten Handelskammer, erwies
er sich als unfehlbarer Berater in Fragen, die selbst im wilderen, un-
regulierten Amerika von Zeit zu Zeit sich aufdrédngten, wie die For-
mulierung von mercantile ethics. War das fiir das Amerika von da-
mals ein Import, ein urspriingliches Erzeugnis des Landes des ,ehr-
baren Kaufmanns“?

Er war, wie nicht anders zu erwarten, wie die sogenannten ,Ver-
kehrsinteressen” iiberhaupt, iiberzeugter Anhdnger der Goldwéhrung
in einer Zeit, als der Bimetallismus in den Anféngen seiner Agitation
stand. Dieser gehorte sogar zum Tischgesprach der Familie, und eine
seiner Tochter erzdhlt, daB, wenn jemand am EBtisch ein Stiick des
Bestecks (silver) fallen lieB, alles ausrief: Down with free silver!
Seine Bemiihungen, zusammen mit anderen Vertretern der New
Yorker Wirtschaft, den KongreB von MaBnahmen zugunsten der
Silberprdgung abzubringen — die nach ihrer Ansicht die langwah-
rende Depression noch vertiefen wiirde, wiahrend die Silberleute sich
und anderen davon deren endliche Uberwindung versprachen —,
blieben weitgehend erfolglos, und eine erste Silberbill (Bland-Allison
Act von 1878) regelte die Auspridgung eines festen monatlichen
Quantums des weiBen Metalls. In die deutsche Auseinandersetzung
Uber den Bimetallismus, der Bismardk von agrarischer Seite ange-
tragen wurde, geriet Schwab insoweit hinein, als er dem Gesandten
des Reiches in Washington mit Argumenten zugunsten der Gold-
wdhrung an die Hand ging (1881).

Schwabs Leben und Wirken fillt in eine Zeit vor fast aller Sozial-
gesetzgebung und staatlichen Fiirsorge in Amerika. Die Hilfsbediirf-
tigen waren auf private Caritas angewiesen. Unter ihnen standen
naturgemdB die deutsch-amerikanischen Einwanderer ihm am néch-
sten, die oft genug der Unterstiitzung seitens der ihnen voraui-
gegangenen und ldngst oder eben erst zu Wohlstand gelangten
Landsleute bedurften. Er war zeitweilig Prasident der wichtigsten
Hilfsorganisation, der ,Deutschen Gesellschaft" (German Society of
the City of New York), einer Griindung (von 1784) des GroBvaters
seiner Frau, der er schon 1844 beigetreten war — also auch hier eine
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Erbschaft. Er hatte den ihm erneut (1873) angetragenen Vorsitz
wegen Arbeitsiiberlastung nicht ibernehmen kénnen — es war ein
beschwerliches Amt, war doch der Prasident ex officio Mitglied des
State Board of Immigration. Bei seinem Tode wurde ihm der Dank
der ,hilfsbediirftigen Deutschen” ausgesprochen, die ihm ferner zu
danken hatten als einem der Begriinder des German Hospital and
Dispensary, dessen Board of Directors er jahrelang angehdrte und
dessen Schatzmeister er bis zu seinem Tode geblieben war.

Als Vertreter des Deutschtums lebte er gleichwohl in keinem der
Gettos, die sich in New York wenigstens in Ansdtzen herausbildeten.
Er war fiir eine Reihe von Jahren einer der Commissioners of
Education der Stadt New York und auch Mitglied der Rapid Transit
Commission dieser Stadt, die zugunsten eines mehr regulierten Stadte-
baus zweckmiBige Routen der Bahnverbindung nach und aus Man-
hattan heraus festzulegen hatte. Erfolgversprechende, ihm ange-
botene Kandidaturen fiir stadtische Amter muBte er wegen Arbeits-
tiberlastung ablehnen.

Er trat der — in der auBertheologischen ,gesellschaftlichen” Ran-
gierung obenanstehenden, in der amerikanischen Kirchen- und
Sektenwelt iiberaus respektablen — Protestant Episcopal Church bei
und versah, nicht zuletzt aus eigenen Mitteln, jahrelang den Dienst
als Schatzmeister seiner Parochie. Er wurde, was ihm vom deutschen
Protestantismus nicht iiberkommen war, ein fast fanatischer Sabba-
tarier, den Fall eines Ubertritts zu einem Stiick der calvinistischen
Lesart der protestantischen Wirtschaftsethik beleuchtend in eben
dieser Betonung der Sonntagsheiligung. Er schrieb allen Ernstes nach
Deutschland, daB im amerikanischen Biirgerkrieg die Seite des Nor-
dens anfangs unterlegen war, weil sie an Sonntagen zur Offensive
iibergangen war, und daB sich ein Wendepunkt erst eingesellt habe,
als ein Sonntagsheiligungskomitee, zu dem er selbst gehorte, bei
Lincoln und dem Kriegs- und Marineminister vorstellig geworden
war und von ihnen und den Generidlen im Feld die Versicherung
erlangt hatte, daB kiinftig an Sonn- und Feiertagen Paraden, unnotige
Arbeiten und Truppenbewegungen unterbleiben wiirden. Mit seinen
deutschen Landsleuten, geneigt, am Sonntag ,auszuspannen” und ihn
in groBerer Freiheit und Ungezwungenheit zu geniefien als ihre nun-
mehrigen amerikanischen Mitbiirger, brachte ihn der Eifer fir die
Sonntagsheiligung in verlingerte Konflikte, die nicht nur religids,
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sondern auch politisch bedingt waren, hielt ihnen doch Schwab vor,
daB im neuen Lande, solange diese Heiligung Gesetz und Sitte bliebe,
sie diese, als Teil des Assimilierungsprozesses, wie anderen Landes-
brauch auch respektieren miifiten.

Wie die groBe Mehrheit der Deutschamerikaner seiner Zeit war
Schwab lberzeugter Anhdnger des emanzipierenden Nordens,
Lincolns und der republikanischen Partei, fiir die zu stimmen er seine
Soéhne und Angestellten eifrig anhielt. Entgegen mancher optimisti-
schen Annahmen rechnete er von vornherein angesichts der weiten
Ausdehnung des Kriegsschauplatzes mit einer langen Kriegsdauer.
«Fur ihn war es goéttliche Vorsehung, daB das furchtbare Problem der
Sklavenfrage, das bisher allen menschlichen Plinen und Kompro-
missen getrotzt hatte, durch das Schwert seine Losung fand*
(Gustav H. Schwab). ,So intensiv war meines Vaters Anteilnahme an
der Sache des Nordens”, schreibt seine Tochter Lucy, ,daB nach der
Schlacht von Bull Run” — Niederlage des Nordens — ,er eine Weile
das Opfer eines tic douloureux war"; und man bewahrte lange hinter-
her in der Familie Schwab die Fahne auf, die er gekauft hatte, um den
endgiiltigen Sieg, den von Gettysburg, zu feiern. Die Anteilnahme
der Familie war nachhaltig: sein Sohn schrieb die erste grofe Wirt-
schaftsgeschichte des Biirgerkrieges. Republikanische Generile wie
Grant, den Schwab etwas ndher kannte, schienen ihm eine Versiche-
rung zugunsten der amerikanischen ,Republikanitidt”, eine Versiche-
rung gegen Militarismus und Césarismus: ,Er ist ein Mann so einfach,
ganz ohne Prdtensionen, wie er einem nur unterlaufen kann, wahr-
lich ein republikanischer General, und nicht ein ehrgeiziger Eroberer,
der die Welt mit FiiBen tritt". Das 148t einen wiinschen, Grant hiitte
sich in seinen spéteren fatalen Geschiften von Minnern wie Schwab
Rat geholt und sich nicht mit den iiblen Elementen eingelassen, die
ihn in seinem New Yorker Bankgeschéft zu Schaden brachten.

Das von Schwab erbaute geraumige Haus am East River, auBerhalb
des Stadtrandes von New York, war von ausnehmender Gastlichkeit
und sah unter seinen Besuchern solche Gestalten des Deutschtums
und Deutschamerikanertums, wie den hanseatischen Ministerresi-
denten Schleiden, den Gesandten Kurd von Schloezer, den Historiker
von Holst, den einst die Unterstiitzung Bremer Kaufleute auf den
Weg zur amerikanischen Geschichtsschreibung gebracht hatte, Fried-
rich Kapp, mit dessen Riickkehr nach Deutschland im Friithjahr 1870
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die Deutschen von New York ihren stdrksten politischen Blutverlust
glaubten erlitten zu haben, und Carl Schurz, der seit 1881 in New
York lebte. Von dort wurde Freundschaft unterhalten mit hanseati-
schen Familien, wie den Achelis, Pauli, Meier, Dreier aus Bremerlehe,
der Familie, aus der Katherine Sophie Dreier kam, eine Pionierin
eigener Art aus der nordwestdeutschen Ecke — war sie doch die erste
unter den Patroninnen der modernen Kunst, als diese nicht lange
vor 1914 in New York auftauchte, Welch Generationswechsel im Ein-
fuhrgeschdft! Mit Gustav Schwabs Tode allerdings brachen diese
Fiden nach und von Deutschland bald ab, obwohl bei der hundert-
jahrigen Geburtstagsfeier von Gustav Schwab dem Alteren 1892 noch
die Anwesenheit ,von zum Teil aus weiter Ferne herbeigekomme-
nen Familiengenossen” zu verzeichnen war *3).

Die Familien-, fast noch mehr als die Geschaftsgeschichte der
Schwab, ist nicht wenig typisch — und darum sind die Mitteilungen
aus dem Familienleben nicht anekdotisch zu lesen — typisch hin-
sichtlich der Geschichte und Soziologie der Nichtriickwanderer, der,
nach einigen Eingewdhnungsbeschwerden®!), zum Bleiben Ent-

) Die hauptsdchlichste Quelle zur Schwabschen Familiengeschichte ist ein
Privatdruck — Fort Number Eight. The Home of Gustav and Eliza Schwab.
Compiled by their Daughter Lucy Schwab White. For their Grandchildren
and Greai-Grandchildren that they may know something of the Rock
whence they are hewn. 1925 o. O, Der Verf. kannte Mrs. White noch in
seiner Studienzeit an der Yale-Universitdt in den 1920er Jahren.

29) Wie sein dltester Sohn den Einbiirgerungsvorgang beschreibt, wurde Gustav
Schwabs ,Anhénglichkeit an sein Adoptivvaterland mit den Jahren fester,
und er bezeugte diese Liebe durch die vielen Dienste, die er ihm leistete.
Er kam hier an, erfiillt von den konservativen Traditionen Deutschlands,
gewohnt an die feste Ordnung einer alten Gesellschaft, und vermochte
zunichst keine Sympathien fir amerikanische Einrichtungen, soziale wie
politische, aufzubringen. Aus seinen ersten Briefen geht ganz klar hervor,
daB er auBer Berithrung mit dem amerikanischen Leben war, daB es ihm
etwas gegen den Strich ging, wohl aus dem Grunde, weil er in den ersten
Jahren seines Lebens keine Gelegenheit hatte, mit dem amerikanischen
Charakter und den amerikanischen Einrichtungen vertraut zu werden. Er
war daher geneigt, die Mingel unseres Nationalcharakters zu vergrébern
und nur die Oberflichensymptome zu beobachten. Aber als er dlter und
mehr mit den groBeren Betdtigungen des nationalen und stddtischen
Lebens vertraut wurde, entwickelte er eine warme Sympathie fiir unsere
Einrichtungen und schétzte vollauf die besten Seiten des amerikanischen
Charakters. In diesem Geiste erzog er seine Kinder dazu, ihre deutsche
Abstammung und Traditionen zu ehren, aber hoher als diese ihre ameri-
kanische Staatsangehorigkeit zu bewerten.”
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schlossenen, die gleichwohl, in der ersten Generation wenigstens, in
engen Beziehungen zur Heimat verharrten, unterhalten durch Brief-
wechsel und vielfache Besuche. Dem wirkten entgegen, néachst der
gebotenen Naturalisation, amerikanische Heiraten der jiingeren
Generationen wie die von Schwab-Kindern in die Verwandtschaft
von Gouverneur Morris oder der pennsylvanischen Lorillards — im
Tabakgeschaft, das natiirlich auch Oelrichs & Co. betrieben —
Heiraten durchwegs in aufwartiger Richtung, ins anglo-amerikanische
establishment®?); eine der letzten Schwab-Heiraten, die wir noch ver-
folgen konnen, war die einer Enkelin mit einem der angesehensten
Arzte von New York, Dr. Herrick, dem Sohn eines neuenglischen
Geistlichen. Das deutet in Kiirze auf den, in langerer Sicht unvermeid-
lichen ProzeB der Assimilation — Assimilation woméglich nach
oben —, dem sich kaum eine nichtriickwandernde deutschamerika-
nische Familie entziehen konnte (und kann).

Der ProzeB ist ldngst nicht immer so harmonisch vor sich gegangen
wie in der Familie Schwab, die dariiber die deutschen Bande nicht
vernachldssigte: von den zwolf Kindern Gustav Schwabs, durchwegs
von deutschen Hauslehrern und Gouvernanten erzogen, wurden drei
der S6hne zu ihrer weiteren Erziehung nach der alten Heimat ge-
schickt, in der Uberzeugung, es gabe dort mehr zu lernen als in den
Staaten, zwei davon in die Kaufmannslehre nach Bremen, wo sie im
Hause Noltenius lebten, die beiden &dltesten, die Gustav Schwab zu
seinen Nachfolgern im Geschéaft von Oelrichs & Co. ausersehen hatte.
Um die immer zunehmende Spezialisierung zu markieren: der eine,
altere, Gustav Henry (1851—1912), lernte in der Dampfschiffahrts-
abteilung des Norddeutschen Lloyd, der andere im Handelskontor.
«Es schien alles sehr natiirlich zu seiner Zeit", wie die Tochter Lucy
iber des Vaters bewuBte Ausbildung des Nachwuchses fiir die Firma
schreibt. ,Aber es ist mir seither zum BewuBtsein gekommen, wie
auBergewdhnlich diese Erfiillung einer langgehegten Erwartung und
wie befriedigend dies alles fiir meinen Vater war, als er dlter wurde.”
Das Problem der Nachfolge, nicht weniger dringlich und kompliziert
in Handels- wie in Herrscherhdusern, wurde durch den Eintritt der

*) Fiir diesen Begriff, der mit ,herrschende Klasse” schlecht, weil allzu roh,
Ubersetzt wire, vgl. neuerdings etwa E.Digby Baltzell, The Protestant
Establishment. Aristocracy and Caste in America. New York 1964.
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beiden in Bremen ausgebildeten Séhne bei Oelrichs & Co. geregelt,
beide 1876, bzw. 1878, zur Teilhaberschaft zugelassen; ihnen folgte ein
viel jliingerer Bruder, Benjamin William, noch 1898, als letzter Partner
dieses Namens; lingere Fortdauer wurde allerdings durch den frithen
Tod eines dieser Sohne verhindert. Es war wie eine andere, eher
,europoide” als amerikanische Form der Vermoégenshaltung und der
Fiirsorge fiir spatere Geschlechter, als Schwab fiir zwei jingere
Sohne im Jahre 1887 eine groBere, bis 1921 im Besitz der Familie
gebliebene Farm in Sharon, Conn., kaufte — eine Form der Besitz-
erhaltungsassekuranz, die an den Landbesitz venetianischer Adels-
familien auf der terra ferma oder den deutscher Kaufleute und Ban-
kiers in Bremen, wo beide H. H. Meiers mehr oder weniger ausge-
dehnte Landgiiter fiir sich und ihre Familien erwarben, oder in
PreuBen (Hansemann usw.) erinnert, des der Rothschild gar nicht
zu gedenken. Zwei weitere Sohne Gustav Schwabs gingen in akademi-
sche Berufe. Einer wurde Pfarrer, in der episkopalen Kirche, wie zu
erwarten, der andere, John Christoph (1865—1916), Historiker, der
nach Studien, worunter auch solche auf deutschen Universitaten, ge-
kront durch einen Doktorhut von Gottingen, Professor fiir Wirtschafts-
geschichte an der Yale-Universitdt wurde; des Vaters Organisations-
gabe verriet sich auch in ihm, der als Bibliothekar dieser Universitat
die notwendig gewordene Reorganisation ihrer Bestinde durch-
fiihrte *9).

Wenn die vielseitige, 6konomische, politische, wenn man will, auch
literarische Tatigkeit der Schwab in der Agentur des Norddeut-
schen Lloyd vielleicht nicht im verdienten Umfang und Nachdruck den
Lohn des Lobes der Geschichtsschreiber der Schiffahrtsgesellschaft
gefunden hat — die Biographie H .H. Meiers erwdhnt sie {iberhaupt
nicht —, so ward ihnen gleichwohl die materielle Belohnung,
die Bildung eines erheblichen Vermdgens. Es war ein eher unauffal-
liges: Wiihrend etwa ihr Geld den Oelrichs der Zeit um 1900 zum
Eintritt in die ,Oberen Vierhundert” der New Yorker Gesellschaft,
also dem conspicuous waste diente, wie es der amerikanisch-skan-
dinavische Nationalokonom Thorstein Veblen so grimmig charak-
terisiert hat, so hielten sich die Schwab eher zu den sonstigen Reichen

) Uber ihn der Artikel John Christoph Schwab im Dictionary of American
Biography.
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unter den Deutschamerikanern, von denen — den Namen nach zu
urteilen —nur etwa zehn auf der urspriinglichen Liste der ,Vierhun-
dert” (von 1888) erscheinen, also in der Mehrheit dem conspicuous
waste abgeneigt blieben*7).

In den 1870—1880er Jahren war Gustav Schwab eine so ausge-
sprochene ,Prominenz”, um den Jargon jener Zeit zu gebrauchen, im
wirtschaftlich-politischen Leben, in den amerikanisch-deutschen Wirt-
schaftsbeziehungen geworden, daB er wie natiirlich zu den Teilneh-
mern an der Eroifnungsfahrt der Northern-Pacific-Eisenbahn von 1883
gehorte, die einen der grofSten publicity stunts des Jahrhunderts dar-
stellt, als solche sehr bezeichnend fiir die Geschaftsgebarung Henry
Villards, der von der Journalistik herkam und es von daher verstand,
eine Tatigkeit weithin zu {bertreiben. Die Bahn, deren voriiberge-
hende Zahlungseinstellung infolge der Panik von 1873 Schwab den
Antrag eines deutschen Bondholders-Komitees eingebracht hatte,
dessen Vertretung zu iibernehmen, was er aber wohlweislich abge-
lehnt hatte, war die letzte der transkontinentalen Schienenstrange,
die zur Fertigstellung kam, gebaut vornehmlich mit Hilfe englischen
und deutschen Kapitals, dessen Treuhdnder Villard war, der inner-
halb von zwei Jahren nach vielen Téduschungen und Enttduschungen
fiir die Urheber und Beforderer die endgiiltige Schienenverbindung
erreicht hatte. Die Festgesellschaft sollte das Eintreiben der letzten
golden spike bezeugen. ,Kein Wunder also*”, schrieb Schwab in sei-
nem Bericht von der Fahrt, ,daB die Direktoren der Bahn und der an
ihrer Spitze stehende Prasident sich bewogen fiihlten, der Freude
liber den gliicklich erreichten Ausbau ihrer Haupttrace durch eine im
grofen Stil geplante und mit beispielloser Liberalitdt durchgefiihrte
Feierlichkeit Ausdruck zu geben.” Zu dieser ergingen Einladungen,
die meist angenommen wurden — Friedrich Kapp allerdings wollte
nicht dabei sein; er, der zu den Griindern der Deutschen Bank gehért,
scheint das Unternehmen als unsolide angesehen zu haben —, an her-
vorragende Personlichkeiten der deutschen und englischen Offent-
lichkeit der Zeit, Diplomaten, Bankiers wie Georg von Siemens, Poli-
tiker und Historiker-Politiker des Liberalismus wie James Bryce, mit

*7) Vgl. hierfiir Cleveland Amory, The Last Resorts. New York 1952, S. 205,
und sonst den Versteigerungskatalog (vom Juli 1941) des Mobiliars der
Villa Rosecliff als Teil des Hermann-Oelrichs-Nachlasses, auch ein Finis
eines Geschdftshauses (in New York Public Library).
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dem sich Schwab besonders anfreundete, und von Holst, von sonsti-
gen deutschen Liberalen an Eduard Lasker und Rudolf Gneist, von
amerikanischer Seite an den friitheren Prdsidenten Grant und Carl
Schurz. Die Presse war u. a. durch Rudolf Lindau vertreten, und sogar
die Kiinstlerschaft hatte Teilnehmer an der Fahrt, die in mehreren Son-
derziigen durchgefiihrt wurde. Bremen hatte seinen eigenen Vertreter
in dem Senator Gréning, der, wie Schwab berichtete, am westlichen
Endpunkt der Bahn, in Portland, Oregon, in Reden an die Gruppen
von Deutschamerikanern, die es dort schon gab, zusammen mit
General Grant ,seinen Gefiihlen Ausdruck gab”. Alles in allem ,ein
harmonischer Verein der Zustimmung zu der grofien kapitalistischen
Unternehmung”, gelegentlich der Inspektion einer der letzten Kultur-
sdaume des Westens, dessen Durchkapitalisierung in vollem Gange
war 28),

Schwabs Beobachtungen von unterwegs, wenn auch darin die wirt-
schaftlichen zu kurz kommen, bezeugen die Hoffnungen (und einige
der misgivings, der Bedenken, begannen doch Kursstirze in Werten
der Northern Pacific noch wahrend der Fahrt) hinsichtlich der ,inspi-
zierten” kithnen Unternehmung. Er fragte sich wohl, ob die unabseh-
baren Weizenfelder der Dakotas mit ihren ,Muster- und Monster-
Farmen” bis zu 70 000 Acres Umfang — das wdre ziemlich genau die
DurchschnittsgroBe der heutigen russischen Staatsfarmen — eine
Wiederkehr der Latifundienwirtschaft mit ihren fatalen Folgen mit
sich brachten und wollte dieser Wirtschaftsform, auch wenn sie durch
die Verwendung von Erntemaschinen einen ganz anderen Aspekt
gewannen als die rémischen des Altertums, keine Zukunft beimessen:
die urspringliche Anziehungskraft fiir das GroBkapital schien schon
im Nachlassen und der von den Schiffahrtsgesellschaften heriber-
gebrachte mittelgroBe Farmer die Vorhand zu gewinnen. Georg von
Siemens, einer der Fahrtteilnehmer, glaubte seinerseits bei der Uber-
fahrt beobachtet zu haben, daB schon gar keine armen Auswanderer
mehr heriiberkdmen. Die groBe Zukunft schien am weitesten eroffnet
in rasend wachsenden Stddten wie Minneapolis und St. Paul, wo das
Netz der Bahn eigentlich begann, und in Richtung etwa auf Bismarck,

%) Fiir weitere Einzelheiten s. Henry Villard, Memoirs. Boston und New York
1904, II, S. 310 ff., und Vagts, Deutschland und die Vereinigten Staaten in
der Weltpolitik, S. 430 ff.
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North Dakota, dem Kanzler zu Ehren so genannt, zu dessen Kapitol
in der rasch voriibergehenden Anwesenheit der Fahrtteilnehmer der
Grundstein gelegt wurde; viele Indianer waren auch zugegen, wie
Schwab notiert, darunter der Hauptling Sitting Bull, noch lange hinter-
her in Deutschland als Held der Zehnpfennighefte bekannt, der
eigens aus der Gefangenschaft herbeigebracht wurde und autogra-
phierte Photographien von sich selber fiir $ 11/2 das Stiick vertrieb.

Es war viel Auf- und auch ein wenig Untergang ldngs der Trace
der Northern Pacific zu beobachten. Im Untergang begriffen sah die
Festgesellschaft nicht nur ,die Rothdute in ihrer schimmernden Herr-
lichkeit und lernte mit der Northern-Pacific-Bahn die Ursache ken-
nen, die den Indianerkdmpfen ein Ziel zu setzen und den Rest der
untergehenden Rasse fiir die Zivilisation zu retten verspricht” 2?), son-
dern auch in den Fernen Westen im doppelten Sinne des Wortes ver-
worfenen AusschuB8 der europdischen Gesellschaft, darunter den
sStrandleutnant”, wie er wohl hieB, den verkommenen ,deutschen
Leutnant oder Studenten, zuweilen auch eine Landsmdnnin darunter,
die ihre Lebensgeschichte preisgaben”, wenn man ihnen im Nacht-
leben der Pflanzstddte des Wilden Westens, den Bergwerkstdtten wie
Billings und Miles City, begegnete. Die vielen beim Bau beschéftigten
chinesischen Arbeiter, ,die uns mit ihren leblosen Gesichtern anstarr-
ten”, beschworen wohl schon bei manchem Festgast das Gefiihl einer
~gelben Gefahr"” herauf, der hernach eine die Einwanderung beschréan-
kende Gesetzgebung entgegentrat; sie war nicht zuletzt dem Druck
eben der weiBen Arbeiter zu verdanken, die sich fiir die Teilnahme
am Bahnbau fiir zu gut gehalten hatten. Aber diese Schattenseiten
verloren sich angesichts der faktischen und potentiellen Erzeugnisse
des Gebietes der Bahnunternehmung, die zur Schau gestellt waren: der
sieben FuBl hohe Hafer, der Hopfen, die von den Fallenstellern erjag-
ten Pelze, die Urwalder, die Zirkusakte, mochte man sagen, die Natur
selbst, wie sie sich im eben erschlossenen, an die Northern Pacific
durch Seitengleis angeschlossenen Yellowstone Park ,produzierte”,
die reifende Bevolkerungszunahme des weiten Nordwestens, darun-
ter auch die vielen Deutschen. Der Biirgermeister von Seattle war ein

*") Man muB sich erinnern, daB das sogenannte Custer-(Koster-)Massaker
von 1869 und andere SchluBkdmpfe mit den Indianern noch im frischen
Gedachtnis waren und daB der allerletzte Indianerkrieg, der mit den
Apachen, erst 1886 zu Ende kam.
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Oldenburger; in Portland traf Schwab auf eine Landsméannin und Ver-
wandte, eine Enkelin des Kupferstechers Johann Gotthard Miiller, die
an einen seiner Geschaftsfreunde verheiratet war. Er sah dort aller-
dings nicht voraus, daBl Portland eines Tages der Hafen fiir einen nord-
amerikanisch-asiatischen Dienst des Lloyd werden wiirde,

Die Fahrtteilnehmer ,hatten gestaunt tiber die Fruchtbarkeit nicht
nur der Ebenen, sondern auch der Berge und iiber den groBartigen
Schatz von Hilfsquellen, der am Abhang zum Stillen Ozean fiir kiinf-
tige Generationen aufgespart bleibt”, Generationen, fiir die Carl
Schurz plddierte, der erste groBe ,Conservationist’ auch in seinem
Amte als Innensekretdar (1877—1881), wenn er unterwegs ermahnend
zu den Versammlungen sprach, die der Reisegesellschaft ihre Ova-
tionen darbrachten?),

Das Leben, die Tatigkeit, der Erfolg von Gustav Schwab, dessen
Todesjahr symptomatisch genug das der beiden ersten deutschen
Kaiser war — wie das Albert Ballins das Endjahr des zweiten Kaiser-
reiches — bezeichnen die Hochwassermarke des Deutschamerikaner-
tums in und um New York, und nicht nur des dortigen deutsch-
amerikanischen Unternehmertums allein. Nur selten erreichte, allen
auf der Hand liegenden Handikaps zum Trotz, der deutsche Einwan-
derer-Unternehmer die hohe und geachtete Stellung von Schwab, von
einem Johann Jacob Astor natiirlich abgesehen, wdhrend seine Zeit-
genossen und Landsleute August Belmont (Schénberg) oder die
Briider Spreckels ihm etwa gleich zu rangieren wéren, an Wohlstand,
aber nicht in jener vielseitigen 6ffentlichen Betatigung. Diese fallt zu-
sammen mit einem bedeutsamen Abschnitt der Geschichte des Deutsch-
tums in Amerika, dem atlantischen ndmlich, das auler der Wirtschaft
in einem breiten Spektrum so heterogene Elements umfaBte wie den
deutsch-amerikanischen Sozialismus — New York war der letzte Sitz
der Ersten Internationale, seit 1872; hier und von hier aus agitierten
W. Weitling, Johann Most, K. Heinzen, F. A. Sorge?') —, das Schrift-
tum, das Theater und die Presse, zu der so seltsame Bliiten gehdrten

30) Die Festreise zur Erdéffnung der North-Pacific-Eisenbahn im September
1883. Fiir seine Familie und Freunde beschrieben. Von einem Teilnehmer.
Als Manuskript gedruckt. New York 1884.

) Noch in den 1890er Jahren schien einem franzosischen Reisenden, dem
Romanschriftsteller Paul Bourget (dessen L'outre-mer. Paris 1895. 1I, 319),
die Vereinigten Staaten ,das am wenigsten revolutiondre Land, immer
vorbehaltlich der sozialistischen Agitation der deutschen Immigranten”.
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wie der ,Puck”, ein Witzblatt, das nicht nur wie urspriinglich deutsch
erschien, sondern auch in englischer Ubersetzung, um so der auf die-
sem Gebiet lange bestehenden anglo-amerikanischen Unterproduk-
tion abzuhelfen; hier wirkten (und verdienten sogar) die Kiinstler wie
Emanuel Leutze, der seine erste offentliche Wertschdtzung in Bre-
men hatte, ehe er sie noch in Amerika fand, Albert Bierstadt, Thomas
Nast.

Auch nach Gustav Schwabs Tod blieb die Firma Oelrichs am Leben
und Florieren, lange noch ,das erste deutsche Haus" in New York,
daneben auch in New York die noch heute blithende Eagle Pencil Co.,
deren Griinder wie der amerikanische Zweig der Bleistift-Faber aus
der ,Ambienz" Niirnbergs kam, oder die klavierbauenden Steinways,
deren Name, halb deutsch, halb englisch. allein schon den Assimilie-
rungsprozeB in Kiirze zum Ausdruck bringt. Aber die deutsch-ameri-
kanische Unternehmung, die frischen Entschliisse verlagerten sich zu-
nehmend westwirts. Nach dem Westen verzogen, im Westen erbliih-
ten, aus der ersten, zweiten oder spateren Generation solche Familien-
unternehmen wie die Brauereien der Busch, Anheuser, Schlitz, Coors,
in anderen Industriezweigen die der Chrysler (Kreisler), der Briider
Spreckels, von denen der eine im Osten angefangen hatte, um dann
mit seinem Bruder in Kalifornien die Bay Sugar Refining Co. zu griin-
den (1863), der Weyerhduser, Boeing und anderer mehr. Auch in der
Zeit des sogenannten ,Managertums”, mit dem Zurlicktreten des
individuellen und Familienvermoégens bleibt die wirtschaftende Rolle
des Deutschamerikanertums durch Namen -— Vaternamen natur-
gemdB — angedeutet. Nirgends findet man deren so viele wie in den
jenseits der Alleghanies ansdssigen Grofunternehmen: In diesem
Jahr etwa stehen unter den sechzehn directors der Corn Products Co.
sechs, unter den siebzehn officers ebenfalls sechs mit deutschen
Namen. Dieser Fortzug von der Atlantis hat auf anderen Geb.ieten
nicht weniger stattgefunden. Fast nur im Westen gibt es deutsch-
namige Politiker, zwei Prdsidenten (Hoover und Eisenhower) dar-
unter, und ein gegenwartiges Dutzend von Senatoren, mit Namen
wie Dirksen, Proxmire, Hartke, Schoppel und Goldwater und an die
vierzig Mitglieder des Unterhauses. Im Westen vollzog sich am stark-
sten der ,osmotische” ProzeB, der Deutschstammige wie Theodor Drei-
ser aus Indiana und John Steinbeck aus Kalifornien in die Héhenlagen
der amerikanischen Literatur brachte, wahrend dem am Atlantik ver-
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bliebenen Deutschtumsteil noch H. L. Mendken entsprang. Im Westen
schlieBlich starb der deutsch-amerikanische Sozialismus, wenn nicht
tiberhaupt der amerikanische Sozialismus aus, der erst in und um
Chikago und Milwaukee — Eugene Debs, Josef Dietzgen, Victor
Berger und andere — weitergelebt hatte und in der letzten Prési-
dentschaftswahl nur noch schwach — und symptomatisch? — aus dem
deutschen Namen des sozialistischen Kandidaten — Hass — sprach.

Wenn nun in den letzten Jahrzehnten die Lebensbeschreibung des
Unternehmers in groBere Aufnahme gekommen ist — in gréBere oder
doch frithere in den Vereinigten Staaten als in Deutschland —, so
kann ihrem Fortgang kein schlechterer Dienst erwiesen werden als
mit der Beschrankung auf das geschaftlich Technische in seinem Tatig-
keitsbereich. Aus dieser Uberzeugung flieBt nicht zuletzt die weit-
gehende Beriicksichtigung der scheinbar — aber nur scheinbar —
auBergeschdftlichen Betdtigung eines Gustav Schwab, ja zweier
Maidnner dieses Namens; wenn dies am Rande Erscheinende, aber doch
Hergehorige iiber Gebiihr beriicksichtigt erscheinen sollte, so liegt
das leider mit am verfiigharen biographischen Material, das auch in
unserm Fall typisch unzureichend bleibt, in Abwesenheit von — so
vielfach vernichteten — alten Geschiftskorrespondenzen und der-
gleichen mehr. Immerhin gewinnen wir das UmriB-Bildnis eines
Unternehmers, der nach dem Ausdruck einer amerikanischen Wiinsch-
barkeit not just a businessman, mehr als bloBer Geschiftsmann in
seiner Zeit und an seinem Orte gewesen ist.
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XII
Bremen im Wandel der Weltwirtschaft
Von Alfred Jacobs
Der ProzeB der Integration

Das menschliche Zusammenleben auf der Erde durchlauft einen
langfristigen ProzeB der Integration. Diese Entwicklung wird zwar
immer wieder durch Riickfdlle gestort, ist im ganzen aber nicht auf-
zuhalten. Die Ursache fiir die fortschreitende Integration liegt darin,
dafl sie wirtschaftliche, soziale und politische Vorteile bringt, daB sie
Spannungen mildert oder beseitigt, die sonst zu gewaltsamen Lé&sun-
gen flihren koénnen. Aber jede Integration ,kostet”, wie Teilhard
de Chardin bemerkt hat. Sie erfordert stets irgendwelchen Verzicht,
und zwar nicht nur von wertlosen oder wertlos gewordenen Kate-
gorien, sondern es gehen mit ihr auch wertvolle Substanzen verloren,
die in nicht integrierten Bereichen gewachsen sind und sich nur dort
erhalten koénnen. Dies gilt fiir Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur
gleichermaBen; es gilt auch fiir die Personlichkeit des Menschen, die
mit zunehmender Bezogenheit auf die Welt zwar gewinnt, in ihren
Beziehungen zur nidchsten Umwelt aber verliert. Einem solchen Pro-
zeB sind auch ganze Gemeinwesen und Staaten unterworfen, Die
Wandlung ist um so stirker, je intensiver die eigenstandigen und
lokalen Faktoren sind. Der Integrationseffekt ist umgekehrt um so
geringer, je stirker die Neigungen und Verbindungen zum Integra-
tionsbereich sind. Aus dieser langen Perspektive gesehen mulBl ein
Gemeinwesen, das seit tausend Jahren ,weltweite” Beziehungen
unterhalt, ziemlich immun gegen die negativen Seiten von Integration
sein; es mub leichter als andere mit den Wandlungen fertig werden,
die der IntegrationsprozeB mit sich bringt. Andererseits werden die
Vorteile der Integration hier weniger sichtbar; aber Storungen im
Fortgang der Integration oder gar Desintegrationen miissen sich be-
sonders bemerkbar machen. Wird das AuBenleben eines Welthandels-
platzes durch den IntegrationsprozeB verhdltnismédBig wenig beriihrt,
so kann das Innenleben eines solchen Gemeinwesens, das immer
stark traditional bestimmt war, bei stiirmischem Fortschreiten der
weltwirtschaftlichen Integration am stdrksten betroffen werden. Die
beharrenden Kréfte in gesellschaftlicher Struktur und im kulturellen
Bereich immer von neuem und ohne Bruch dem Integrationsprozef
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anzupassen, ist die besondere Aufgabe eines uber viele Jahrhunderte
selbstdndigen Gemeinwesens.

Formen des Strukturwandels

Der weltwirtschaftliche Strukturwandel tritt in Expansion, Inten-
sivierung und Integration zutage. Diese Vorgdnge laufen nachein-
ander und nebencinander. Stets hat ein Seehafen sich mit diesen
Tendenzen an erster Stelle auseinanderzusetzen. Der Fernhandel im
Altertum und im Mittelalter fand in der Form von See- und Land-
handel statt, der sich an den Umschlagpldtzen konzentrierte. Er ist
seinem Wesen nach expansiv, und die Geschichte des Seehafens
Bremen zeigt bis zum Beginn des industriellen Zeitalters den ex-
pansiven Zug vom Nord- und Ostseehandel zum Handel und Ver-
kehr mit allen anderen Erdteilen, den Mittelmeerhandel ein-
geschlossen.

Im 17. Jahrhundert erstreckten sich die Handelsverbindungen Bre-
mens hauptsichlich noch auf die Lander an der Nord- und Ostsee;
aber auch Island und Archangelsk wurden beriihrt. Ein gewisser Han-
del bestand ferner mit Italien, mehr schon mit Spanien und Portugal.
Produkte aus Ostindien, Westindien und Siidamerika wurden t{ber
Spanien, Portugal, Holland und England eingekauft. Daneben ent-
widkelte sich ein lebhafter Handel mit Frankreich.

Im Jahre 1786 entfielen von 487 in Bremen eingekommenen Schif-
fen 101 auf Frankreich, davon 58 aus Bordeaux. Weitaus die meisten
iibrigen kamen von den Kiisten der Nordsee, darunter 81 aus Hol-
land und 61 aus England, sowie von der Ostsee. Aus ,Amerika"
waren 1786 fiinf Schiffe nach Bremen gekommen. 1797 waren es aber
schon 53, und 1799 betrug ihre Zahl bereits 72. Damit war ein vor-
liufiger Héhepunkt erreicht worden, der erst 1827 wieder tberschrit-
ten wurde.

Je weiter der Handelsweg war, eine begehrte Ware heranzuholen,
desto groBer war das Risiko; aber groBer Wagemut konnte auch
durch hohe Gewinnchancen belohnt werden. Das dnderte sich mit
der industriellen Revolution und der raschen Zunahme der Bevdl-
kerungsdichte in Europa. Nicht nur wenige und relativ seltene
Giiter, sondern Giiter fiir den allgemeinen Verbrauch wurden zu-
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nehmend gehandelt. Das Streben nach Mengenumsatz brachte bei
zunehmender Sicherheit der Verkehrswege gréBere Gewinne als
das gefahrvolle Pioniertum. Nach der Expansion fiihrte die Inten-
sivierung zu wachsender Verflechtung der weltwirtschaftlichen Be-
ziehungen. Besonders das 19. Jahrhundert hat einen solchen Zug zur
Verflechtung aufgewiesen, wie kein anderes zuvor. Dieser Vorgang
der expansiven und intensiven Verflechtung, zuletzt auf der Grund-
lage einer in der ganzen Welt anerkannten Goldwéhrung, ist 1914
beendet worden. In den darauffolgenden 50 Jahren ist ein derartiger
Fortschritt in der Verflechtung nicht wieder erreicht worden. Die
Abspaltung der kommunistischen Staaten von einem freien Giiter-
tausch hat die Welt wirtschaftlich geteilt, und es ist nicht abzusehen,
ob und wann je eine nach einheitlichen Spielregeln arbeitende Welt-
wirtschaft wiederhergestellt wird.

Nach dem zweiten Weltkrieg hat die Entkolonialisierung eine
neue Tendenz zur Auflésung wirtschaftlicher Zusammenhédnge ge-
bracht. 55 neuentstandene Nationalwirtschaften versuchen ihr Eigen-
leben zu fithren. Aus der Erkenntnis heraus, daB kleinrdumige Volks-
wirtschaften nicht leistungsfdhig sind, entstehen neue Formen der
Integration. War diese im vorigen Jahrhundert durch die private
wirtschaftliche Kommunikation gekennzeichnet, so sollen heute staat-
liche Vereinbarungen wieder eine engere Zusammenarbeit herbei-
fiihren. Die Form dieser territorialen Zusammenschliisse reicht von
der politischen Staatengemeinschaft (Malaysia), der wirtschaftspoli-
tischen Vertragsgemeinschaft (Europdische Wirtschaftsgemeinschaft),
vom Zollpriferenzraum (Commonwealth und Européische Frei-
handelszone), vom System des kommunistischen Comecon bis zu
vorerst lockeren Abreden wirtschaftlicher Zusammenarbeit in Afrika,
Mittel- und Siidamerika.

Die Entwicklung im 19. Jahrhundert

Der Welthandel hatte sich nach den vielfdltigen Stérungen durch
die napoleonischen Kriege in den Jahren um 1820 wieder normali-
siert und zugleich neue Formen angenommen. Nach 1815 war England
durch eine heftige Anpassungskrise im Europahandel betroffen wor-
den, der 1825 eine Krise im atlantischen Handel folgte. Die Zeit
zwischen diesen beiden Krisen kann als relativ normal gelten, zumal
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um 1820 der starke Preisriickgang, welcher der Kriegszeit gefolgt war,
nachgelassen hatte.

Die Rohstoffpreise waren nach der Steigerung wdhrend der napo-
leonischen Kriege und der Kontinentalsperre 1820 wieder etwa auf
den Stand von 1792 zuriickgegangen. Fiir das Jahr 1821 liegen
spezifizierte Aufzeichnungen iiber den bremischen Handel vor. Dieses
Jahr mag daher zum Ausgangspunkt einer vergleichenden Darstellung
gewdhlt werden. DaB solche friihen Angaben iiberhaupt bereitstehen,
ist der mithsamen Arbeit von Friedrich Rauers zu verdanken.
Hiernach bieten sich fiir den Zwedck des Vergleichs weiter die Jahre
1846, 1900 und 1913 an. Fir diese Jahre weisen die GroBhandels-
preise der Grundstoffe folgende Verdnderungen auf:

Indexziifern der Preise fiir Grundstoife

1913 = 100
Landwirtsch. Kolonial- Industrie-

Jahre | Erzeugnisse Zucker waren stoffe Insgesamt
1792 47 749 108 106 98
1797 51 779 170 112 108
1821 42 428 135 115 85
1846 73 275 68 93 88
1900 78 136 84 97 90
1913 100 100 100 100 100
1963 272 rd. 300 242 216 235

Jacobs, A.: Die GroBhandelspreise in Deutschland von 1792 bis 1934. Sonderhefte des Insti-
tuts fiir Kenjunkturforschung, Nr. 37, Berlin und Hamburg 1935.

Diese Preisindexziffern verstehen sich unter Umrechnung auf ver-
gleichbare Wdhrungseinheiten. Sie konnen also einen Anhalt dafiir
bieten, die Preiskomponenten in den von Rauers auf Mark umgerech-
neten Werten der Einfuhr und Ausfuhr Bremens fiir die gleiche Zeit
zu erkennen. In Millionen Mark ausgedriickt, hat sich der seewartige
AuBenhandel Bremens wie folgt entwidckelt:

1821 1846 1900 1913 1963
Einfuhr?) 35 63 795 1709 .
Einfuhr ?) . . 748 1 554 4987
Ausfuhr ca. 20 41 462 890 6 741

11 EinschlieBlich innerdeutschem Verkehr
2} Ohne innerdeutschen Verkehr
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Ganz grob kann man annehmen, daB die Preise 1913 um 18 %
héher waren als 1821. In konstanten Preisen gerechnet war 1913
danach iiber Bremen rund das 40fache wie 1821 eingefiihrt worden.
In analoger Berechnung hatte sich das Volumen der bremischen Ein-
fuhr von 1821 bis 1846 nur aut das 1,7fache erh&ht. Dies bedeutet,
daB die groBe Expansion der Einfuhr erst nach der Mitte des vorigen
Jahrhunderts erfolgte. Die seewértige Ausfuhr iiber Bremen betrug
1913 real rund das 50fache von 1821, wihrend die Ausfuhr 1846
ebenso wie die Einfuhr nur knapp das Doppelte von 1821 erreichte.
Dies zeigt, wie mit der Wandlung Deutschlands zum Industriestaat
Bremen nicht nur Einfuhrhafen fiir Rohstoffe blieb, sondern auch zum
Ausfuhrhafen wurde. Indes war die Einfuhr bis 1913 erheblich groBer
als die Ausfuhr. Sie wurde durch steigende Exporte aus Deutschland
finanziert, die ihren Weg auch iiber andere Hifen und iiber die
trockene Grenze fanden.

Mit dem ProzeB der Expansion und der Intensivierung geht ein
solcher der Spezialisierung einher. Im Verkehr mit Ubersee dominier-
ten schon 1797 die Vereinigten Staaten von Amerika und West-
indien. Der Schiffsverkehr mit Siidamerika beginnt 1823, derjenige
mit Ostasien gegen 1840, mit Afrika — mit Ausnahme der nérdlichen
Randgebiete, die schon friiher aufgesucht wurden — etwa 1845, Als
grobter Auswandererhafen hatte Bremen auBerdem unmittelbare Be-
ziehungen zu den Vereinigten Staaten, aus denen sich auch ein
Handelsverkehr entwickelte. Im Jahre 1797 waren von 1018 an-
gekommenen Schiffen 950 aus Europa und 68 (7 %) aus Ubersee,
und zwar alle aus Amerika, davon 53 aus den Vereinigten Staaten,
gekommen. 1846 entfielen von 1733 angekommenen Schiffen schon
243 (149) auf Ubersee, davon 120 auf die Vereinigten Staaten.
Erheblich zugenommen hatte auch der Verkehr mit Mittel- und
Stidamerika. Aus Afrika und Ostasien hatten zehn Schiffe Bremen
angelaufen.
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In bremischen Héfen von See eingekommene Schiffe

Anzahl der eingekommenen Schiffe?) q :
arunter
Jahre . ¢ darunter in aus Nord-
insgesam transatlantischer Fahrt?) amerika
1786 4875) 5 5%
1797 1018 68 537)
1803 711 35 277)
1823 1126 109 70 %)
1846 1733 243 1207)
1854 3285 419 .
1900 3503 554 336
1913 5712 624 382
1928 6236 2 581 911
1963 12939 3633 1015

3) Beladen und leer. — 4) Amerika, Asien, Australien, Afrika (1786—1900, auBer Mittelmeer-
fahrt). — 5) ,GréBere Seeschiffahrt.” Insgesamt angekommene Schiffe: 711. Spiter Seeschiff-
fahrt iberhaupt einschl. Kiistenschiffahrt, — €) Vermutlich aus USA. — 7) Alle aus USA.
8) 69 aus USA.

Mit der Zunahme des Welthandels wurden die Schiffahrtsbeziehun-
gen auch zu den anderen Kontinenten intensiver. Von 12939 Schif-
fen, die 1963 in den bremischen Hifen angekommen sind, waren gut
ein Viertel aus Ubersee (einschlieBlich Mittelmeerfahrt) gekommen,
und hiervon wieder 30 %o aus Nordamerika. Die Tonnage der Schiffe
hat natiirlich viel starker zugenommen als die Zahl der Schiffe; aber
die Zahl der Schiffe ist das bessere Kriterium fiir die Frequenz des
Verkehrs. Jedes Schiff braucht seinen Liegeplatz und Arbeitskréfte
zum Loschen und Beladen. Wenn der Anteil Nordamerikas am Uber-
seeverkehr der bremischen Hafen seit Beginn der Transatlantikfahrt
von 100 % auf 30 % zuriidkgegangen ist, dieser Anteil in der Bundes-
republik Deutschland 1963 aber nur 20 % betrdgt, so ist dies ein
Zeichen dafiir, daB sich die Spezialisierung der bremischen Haéfen auf
Nordamerika im Zuge der Ausdehnung auf andere Kontinente in
einem gewissen Umfange erhalten hat.

Neben der regionalen Spezialisierung ist auch ein Zug zur sach-
lichen Spezialisierung zu beobachten. Zum Teil hdngt beides mit-
einander zusammen. Die traditionellen tiiberseeischen Einfuhrgiiter
Bremens stammen aus Amerika: Tabak, Reis, Baumwolle, Kaffee und
bis zur Jahrhundertwende auch Erdél. 1821 war Kaffee der groBte
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Einzelposten der Einfuhr mit fast 30 %o des Wertes der Gesamteinfuhr.,
Dann folgten Tabak und Zucker. Der Anteil des Zuckers mit 4,7 Mill.
Mark (13 %) ist deswegen so groB, weil der Zucker damals sehr
teuer war. Er kostete rund das Vierfache von 1913 und fast das
1'/sfache von 1963. 1846 nahm Tabak mit 20 %, die erste Stelle ein,
dem Metalle, Getreide, Kaffee und Zudker folgten. 1913 stand die
Baumwolle mit fast 509 an der Spitze, gefolgt von Schafwolle
(hauptsdchlich aus Australien), Getreide, Tabak, Reis, Kaffee und
Metallen. Daneben nahm die Einfuhr von Manufakturwaren (vor
allem aus England) und Wein (vor allem aus Frankreich) zu. Die
Baumwolle behauptete auch 1928 und 1963 — wenn auch mit sinken-
dem Anteil von 33 auf 11 % — den ersten Platz. Dabei hat sich die
Herkunft der Baumwolle gewandelt; der Anteil der Baumwolle aus
den USA, die friiher der Hauptlieferant waren, betrug 1963 der Menge
nach nur 23 %. In der Bundesrepublik betrug dieser Anteil nur noch
17 %, Mit dem Aufbau des Bremer Wollhandels stand 1963 die Wolle
an zweiter Stelle der Einfuhr, vor allem aus Australien und Neu-
seeland, Siidafrika und Argentinien. Im Anfang des 19. Jahrhunderts
war Wolle aus Deutschland noch ausgefiithrt worden. In der Rang-
ordnung der Einfuhr folgen dann Tabak, Kaffee, Getreide und Metalle
(auch Erze). Die starke Zunahme der Tabakeinfuhr ist durch die Ver-
legung des indonesischen Tabakmarktes nach Bremen bewirkt wor-
den. Erze werden fiir die Klockner-Hiitte eingefiithrt, Beides sind
also Vorgdnge, die durch Wandlungen in der jungsten Zeit hervor-
gerufen wurden. Typische Einfuhrwaren, wenn auch in geringerem
Umfange, bleiben Holz, Siudfrichte, Weich- und Hartfasern, Kork,
Wein, Reis und Kautschuk. Dank der Leistungen der ansdssigen Im-
porteure ist aber Bremen ein ,Platz” fiir diese Waren. Mineralol,
pflanzliche Ole und Fette, Hédute und Felle haben ihren Schwerpunkt
in Hamburg, wenngleich auch sie tiber Bremen gehandelt und ein-
gefiihrt werden.
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Wert der seewairtigen Einfuhr nach Bremen
in Mill. M/RM/DM

Waren 1821 1846 19139) 1928 9) 1963 7Y)
Getreide, Hiilsenfriichte 1,4 4,3 122,5 198,3 184,1
Reis 0,6 1,2 23,8 13,6 15,6
Kaffee 10,8 4,2 22,6 58,4 3129
Tabak 6,2 12,1 50,9 41,7 319,7
Wein 3.1 1.3 3.4 5,7 24,8
Baumwolle 0,4 1,8 651,6 7879 5539
Wolle . 0,02 154,0 409,2 512,4
Kork 0,04 0,02 2,6 51 25,8
Fertigwaren 0.4 09 19,4 36,5 434

9) Ohne innerdeutschen Verkehr.

Jede Spezialisierung hat ihre Vor- und Nachteile. Man hat schon
1910 dariiber geklagt, daB der Warenfdcher der bremischen Einfuhr
zu schmal sei. Inzwischen hat sich die Struktur der deutschen Ein-
fuhr wesentlich verbreitert, und der bremische Importhandel ist dar-
an beteiligt. Vor allem hat die Einfuhr von Fertigwaren sténdig zu-
genommen. Mit der Industrialisierung der Entwicklungsldander wird
das Angebot an Halb- und Fertigwaren am Weltmarkt weiter steigen.
Der bremische Importhandel wird sein Augenmerk diesem Bereich
um so mehr zuwenden miissen, als er seit langem iiber die Verbin-
dungen zu diesen Liéndern verfigt.

Ahnliche Wandlungen vollziehen sich in der Ausfuhr. Die Ausfuhr
iiber Bremen war schon immer breit gefdachert. Aber der Bedarf einer
groBen Anzahl von Landern hat sich von Verbrauchsgiitern zu Pro-
duktionsmitteln verschoben, und auf diese stellt der Exporteur sich
mehr und mehr um. Von den exportierten industriellen Enderzeug-
nissen stehen die Schiffe an erster Stelle; zwei Drittel der auf bre-
mischen Werften gebauten Tonnage geht an das Ausland ™). Es ist da-
her verstindlich, daB der Kampf um den Anteil am Weltschiffbau in
Bremen mit besonderer Energie gefiihrt wird.

Hier konnten nur einige typische Wandlungen der Stellung Bre-
mens im Welthandel aufgezeigt werden. Trotz aller Verschiebungen
in der Struktur der Einfuhr und der Ausfuhr hat das Handelsvolumen

10) Auch die Ausfuhr von Maschinen und anderen Produktionsgtitern tiiber
den bremischen Exporthandel nimmt zu.
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der bremischen Hifen stdndig zugenommen. Der Anteil Bremens am
deutschen AuBenhandel und am Welthandel hat sich seit 1900 be-
hauptet. Der Hohepunkt des bremischen Anteils wurde anscheinend
vor dem ersten Weltkriege im Jahre 1913 mit 1,5%0 erreicht. Wenn
aber im groBen Zuge in den bremischen Hédfen rund 1% des Welt-
handels umgeschlagen werden, so ist das ein beachtlicher Anteil, ins-
besondere wenn man bedenkt, daB nur etwa zwei Drittel des Welt-
handels iiber die nassen Grenzen abgewickelt wird.

t Bremen im Welthandel
Umsatz = jeweils Einfuhr + Ausfuhr

Welt Deutschland Bremische Hafen Preis- | Volu-
J index | men
Jahre | Mrd. M/RM/DM | jj o/, Mill. in °/o von | des Welthandels

d. Welt| M/RM/DM Deutschl. 1913 = 100

1900 822| 104 | 127 1210 11,6 831 | 61,7
1913 160,2 | 209 | 13,0 2 444 11,7 100 100

1928 278,9 | 26,3 9,4 3 544 13,5 139,4 | 1248
196311 | 1099,6 |110,6'%) | 10,112) | 11728 10,6 217,4 | 3156

11) Welthandel ohne Ostblock und VR China.
12) BR Deutschland.

Wirtschaftskrisen

Die Geschichte der Krisen zeigt, daB die Seehandelspldtze seit
je konjunkturempfindlich waren. Dies hdngt mit den politischen
und wirtschaftlichen Risiken des Welthandels als solchem, mit der
Unstabilitdit der Wahrungsrelationen und mit den Anpassungsvor-
gangen zwischen AuBenwirtschaft und Binnenwirtschaft zusammen.
Hierzu kam vor allem im vorigen Jahrhundert die UngewiBheit der
Expansion; immer neue Gebiete und Produkte traten in den Bereich
des Welthandels, und die Konkurrenz von Gebieten und Produktion
untereinander verschob stédndig die Schwerpunkte. Man denke nur
an die Wandlungen in Erzeugung und Verbrauch von Zucker, Ge-
treide, Tabak, Spinnstoffen, Brennstoffen und Mineralien. Im 20. Jahr-
hundert hat das Vordringen der synthetischen Stoffe — teils als
Ersatz, teils als neue Waren — revolutionierend auf den Welthandel
gewirkt. Es ist bezeichnend, daB in der Untersuchung der UN iber
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Entwidcklungsfragen diesem Vorgang die grofite Bedeutung fir den
relativ niedrigen Stand einer Anzahl von Rohstoffpreisen zugeschrie-
ben wird. Weniger denn irgendwo gibt es im Welthandel verbiirgte
Bezugs- und Absatzgebiete. Alle Wendigkeit im Handel wdre aber
vergeblich, wenn nicht auch der Verkehr bewdltigt wiirde. So bilden
die Héfen, ihre Aufnahme- und Leistungsfdahigkeit, das Fundament fiir
den Seehandel. Auch sie haben sich in Bremen allen Schwankungen
der Konjunkturen gewachsen gezeigt.

Aber die Krisen entsprangen seit 150 Jahren weniger der Giter-
als der Geldwirtschaft. Auf die Vorgange im Bereich des Kreditwesens
und der Zahlungsbilanzen hat der einzelne AuBenhdndler indes ver-
hédltnisméaBig wenig EinfluB; er wird von ihnen aber um so mehr be-
rithrt, je mehr er sich an spekulativen Engagements beteiligt, die sein
Beruf in einem gewissen Grade erfordert.

Die Handelskrise von 1763 hatte vor allem Amsterdam, Hamburg
und Libeck getroffen. Bremen hatte sich von den spekulativen Aus-
wiichsen des Welthandels nicht mitreiBen lassen. Auch die englischen
Handelskrisen von 1772, 1783, 1792/1793 und 1797 beriihrten Bremen
kaum, obgleich dieses liber London eine Menge von Rohstoffen kaufte
und auch nach dort exportierte. Von 394 Schiffen, die 1797 aus dem
europdischen Ausland kamen, waren je ein Viertel (108 und 109) aus
GrofBbritannien und den Niederlanden, wo sich die Konjunkturen da-
mals am starksten bemerkbar machten.

Den Wechselfdllen der Kreditwirtschaft war der Bremer Kaufmann
erstmals in der Krise von 1799 in groSerem Umfange ausgesetzt. Der
Rat der Stadt gewadhrte Offentliche Hilfe, indem er eine Warenvor-
schuBbank errichtete. In Verbindung mit der Soliditdt und der Solida-
ritat bremischer Kaufleute leistete diese Bank vorziigliche Dienste zur
Stiutzung der Firmen, so daB ernsthafte Zahlungsschwierigkeiten ver-
mieden werden konnten.

In dem Krieg zwischen Frankreich und England ab 1798 nahm der
Handel der Neutralen, insbesondere auch der Handel zwischen den
Vereinigten Staaten und Bremen, zundchst noch zu, bis er dann mit
der Verschdrfung des Konfliktes ab 1807 fast ganz gedrosselt wurde.
Den groBen Preissturz von 1818/1819 iiberstand Bremen ebenso wie
die Krise von 1825 (vor allem in England) und 1837 (vor allem Ver-
einigte Staaten und England) ohne gréBeren Schaden. Allerdings sank
der Wert der Einfuhr nach Bremen von 1836 auf 1837 um rund 18 %o
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und der Ausfuhr (nicht Durchfuhr) aus Bremen um 8% War 1837
im Verkehr mit den Vereinigten Staaten ein Hohepunkt mit 135
Schiffsankiinften zu verzeichnen gewesen, so fiel deren Zahl in den
beiden folgenden Jahren auf 88 und 89 ab. Die Preise fiir Zudker,
Kaffee und Tabak fielen von 1836 bis 1838 um 15 bis 20 %o, Baum-
wolle um 30%0!%). In den Darstellungen der bremischen Wirtschafts-
geschichte ist diese Krise bisher weniger beachtet worden — wenn sie
auch von Beutin speziell im Hinblick auf die Baumwollwirtschaft er-
wahnt wird.

Die Krise von 1846/1847 griff von England und den Vereinigten
Staaten auf den Kontinent starker iiber als in friiheren Zeiten.
Schwierigkeiten fiir Bremen werden aber nicht berichtet. Einfuhr und
Ausfuhr nahmen sogar weiterhin zu. Einen weit mehr stérenden Ein-
fluB brachte das Revolutionsjahr 1848. Von 1847 bis 1850 trat ein er-
heblicher Riickschlag in der Einfuhr und von 1848/1849 auch in der
Ausfuhr ein. Die Rohstoffpreise sanken im Durchschnitt um fast 30 %o.

Die weltweite Krise von 1857 — meist als die erste Weltwirtschafts-
krise bezeichnet —, die ebenfalls von den Vereinigten Staaten aus-
ging, traf Bremen hart, insbesondere die Schiffahrt. Dank dem Ein-
greifen der Bremer Bank, die einen groBen Teil der Wechselverbind-
lichkeiten des Handels iibernahm, kam es aber zu keiner Katastrophe.
Der Kredit Bremens im Auslande blieb erhalten; die Bank wiederum
bekam einen namhaften Kredit von einem Londoner Bankhaus halb-
bremischer Herkunft. Der Preissturz in den Welthandelsartikeln war
so stark, daB der Handel dadurch ohne eigene Schuld in ernsthafte
Schwierigkeiten geraten konnte. Eine besondere Untersuchung hat ge-
zeigt, daB der Preissturz in diesen Jahren nur noch mit dem Zusam-
menbruch der Weltmarktpreise nach der Krise von 1929 und nach der
Koreakrise (1950) verglichen werden kann'?). Der Historiker der
Wirtschaftskrisen des 19. Jahrhunderts, Max Wirth, bemerkt, daB Bre-
men standhaften Widerstand leistete: ,Die ganze Entwicklung Bre-
mens und seiner Bevolkerung machen diese angenehme Erscheinung
erklarlich”. Beutin weist darauf hin, daB sich 1857 der Baumwoll-
umsatz in Bremen hielt und daB der Umsatz in Tabak nur einen kur-

13) Diese Preisverdnderungen beziehen sich auf Jahresdurchschnitte; zwi-
schen den hochsten und niedrigsten Preisen innerhalb dieser Zeit war der
Abstand erheblich gréBer.

1) Vgl. ,Bremen im Wiederaufbau®, S.8—11.
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zen Einbruch erfuhr. Die Krise war kurz und heftig, und es bahnte
sich ein neuer Aufschwung an, der allerdings bald von den Stérungen
des Handels durch den amerikanischen Biirgerkrieg (1861—1865) un-
terbrochen wurde.

In den Krisen von 1873, 1890, 1900 und 1907 und den ihnen fol-
genden Jahren des Abschwunges hatte der bremische Handel sich
stets wieder mit starken Preisschwankungen auseinanderzusetzen;
aber das gehorte zum Geschift, und gréBere Kreditschwierigkeiten
traten bei diesen Konjunkturschwankungen nicht ein. Die Stérungen
gingen damals auch weniger vom Handel und von den Weltmirkten
als von der Investitionstédtigkeit der sich entfaltenden Industrie aus.
Die Schwankungen des Wirtschaftslebens erfaBten mehr oder weniger
gleichmdBig alle Industriestaaten, und die bremische Wirtschaft konn-
te sich relativ leicht in die Schwankungen des internationalen Ge-
schaftsganges einfiigen.

Die Weltwirtschaftskrise von 1929 entsprang ebenso wie alle frii-
heren Krisen primdr aus Mifiverhéltnissen im Geld- und Kreditwesen.
Ihre Ursache lag nicht in Uberproduktion, wie nach der Lehre der
Spiethoff-Schule angenommen wurde (Beutin), sondern in einem in-
ternationalen Mifiverhdltnis von kurzfristigen und langfristigen Kre-
diten, zum Teil verursacht durch den Versuch, die deutschen Repara-
tionsleistungen zu kommerzialisieren. Hinzu kam eine unzureichende
Flexibilitdt der Binnenmarktpreise in allen Industrieldndern. Der ver-
fehlte Versuch, das Prinzip goldgerdnderter Wahrungen unter véllig
verdnderten Verhéltnissen aufrechtzuerhalten, verschirfte die Krise.
Fir Deutschland ergaben sich besonders schwerwiegende Folgen da-
durch, daB es sich wegen seiner Bindung an die Reparationskredite
durch die Vereinigten Staaten der Abwertung des englischen Pfundes
am 19. September 1931 nicht anschlieBen konnte. Der Zusammenbruch
der Weltmdrkte und die binnenwirtschaftliche Deflationspolitik trafen
die bremische Wirtschaft besonders hart. Der Zusammenbruch der
«Nordwolle" und der ,Danat-Bank” war auch durch staatliche Stiit-
zung nicht aufzuhalten. Die Arbeitslosigkeit in Bremen war gréBer als
in den meisten anderen deutschen GroBstédten. In der Scharfe dieser
Depression zeigte sich, in welchem Umfange Bremen, wie auch andere
Seehdfen, infolge seiner exponierten Stellung zwischen Volkswirt-
schaft und Weltwirtschaft derartigen Konjukturschwankungen aus-
gesetzt war.
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Dank neuer Methoden der Wahrungs- und Konjunkturpolitik ist
die westliche Welt in den letzten zwanzig Jahren von Wirtschafts-
krisen verschont geblieben. Fiinf kleinere Schwankungen — Rezes-
sionen — haben sich nur in Form eines voriibergehend verlangsam-
ten wirtschaftlichen Wachstums bemerkbar gemacht (1948/1949, 1951/
1952, 1954, 1957/1958 und 1961/1962).

Die Spaltung Westeuropas in zwei Zoll-Prdferenzraume bedeutet
fir Bremen ebenso wie fiir die i{ibrigen westdeutschen Héfen ein re-
tardierendes Moment. Man kann schdtzen, daB fiir Bremen ein rela-
tiver Verlust von etwa 4% des Hafenumschlages eintritt, wenn in
den beiden Raumen die Binnenzélle ganz abgebaut sein werden, nach-
dem es ab 1. Januar 1965 schon zu 70 %o geschehen ist. Das allgemeine
wirtschaftliche Wachstum, nicht zuletzt geférdert durch die Euro-
pdische Wirtschaftsgemeinschaft, hat jedoch die Nachteile der Tren-
nung zwischen EWG und EFTA bisher auch fiir Bremen {iberkompen-
siert. Auf der Grundlage der fortschreitenden weltwirtschaftlichen In-
tegration wird Bremen auch zum Beginn seines zweiten Jahrtausends
als Handelsplatz und als eines der Zentren der westeuropéischen Kul-
tur seine durch die Natur gegebene Stellung behaupten.
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X111
Die Gedenkmiinze zum hundertjdhrigen Bestehen
Bremerhavens

Von Horst Gnettner

Wahrend der Weimarer Republik wurden zwanzig verschiedene
Typen von Gedenkmiinzen in Umlauf gebracht. Eine von ihnen ist die
Gedenkmiinze, die 1927 zum hundertjdhrigen Bestehen Bremerhavens
im Auftrag der Hansestadt Bremen geprdgt wurde. Die Stadt wiirdigte
so auf nachhaltige Weise die Tat des Biirgermeisters Smidt mit einem
kleinen Kunstwerk. In einer Menge von 200 000 Stiick ging es von
Hand zu Hand, war in der Weimarer Republik wegen seiner schénen
Darstellung beliebt und ist es bei den Sammlern heute noch viel mehr.

Der Werdegang der Miinze von der Anregung, sie zu schaffen, bis
zu ihrer Pragung laBt sich anhand der im Bremer Staatsarchiv liegen-
den Akten verfolgen!). Dabei zeigt sich, daB die Pragung der Miinze
unter groBem Zeitdruck zustande kam. Am 15.Januar 1927 fragte
Bremen deswegen in Berlin an — spétestens am 25. April muBte man
im Besitz der Miinzen sein, sollten sie am Tage der Hundertjahrfeier,
am 30. April 1927, in Umlauf gesetzt werden kénnen. Es blieben nur
drei Monate, um Gestaltung und Prdgung der Miinze zu bewerkstel-
ligen. Das war eine kurze Zeit, zumal keiner der Manner im Bremer
Rathaus ahnte, welche Schwierigkeiten zu iiberwinden waren, ehe am
7. April 1927 der Miinzmeister Kullrich den Stahlstempel fertiggestellt
hatte und die Pragung beginnen konnte.

Nachdem man sich in Bremen zur Ausgabe einer Gedenkmiinze ent-
schlossen hatte, wurde die Senatskommission fiir Reichs- und aus-
wirtige Angelegenheiten damit beauftragt, einige wichtige Vor-
fragen zu kldren. Vor allem sollte, da man in Bremen annahm, dal
der Stadt nur eine Seite der Miinze zur Gestaltung zur Verfiigung ge-
stellt wiirde, erkundet werden, ob diese mit dem Kopf des Biirger-
meisters Smidt oder mit dem Bremer Hoheitszeichen versehen werden
diirfte. Ein Brief mit diesen Fragen ging an den Bremischen auBeror-
dentlichen Gesandten und bevollméchtigten Minister, Senator Dr. Ne-
belthau, in Berlin. Dieser zog beim Reichsfinanzministerium Erkundi-
gungen ein, aus denen hervorging:

1) Akten der Bremischen Gesandtschaft, Az.V C 3.
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1. nur bei auBerster Beschleunigung wiirde die Pragung bis Ende

April gelingen;

2. die Pragekosten wiirde das Reich bezahlen, alle iibrigen Kosten
wiirden etwa 3000 RM betragen;
3. der Stempel miifite in Berlin geschnitten werden.

An der vierten Frage — die Gestaltung der Miinze betreffend —
wdére beinahe das ganze Vorhaben gescheitert. Es bedurfte des diplo-
matischen Geschickes des Senators Dr. Nebelthau, die Schwierigkeiten
zu Uberwinden. Von der entscheidenden Besprechung berichtet er fol-
gendes:

«Meinen Zuhoérern war zwar Bremerhaven nicht unbekannt, aber
die Geschichte seiner Griindung neu, und so bedurfte es denn einiger
Aufkldrung, um sie zu bewegen, ihren Standpunkt zu verlassen, daB
hundert Jahre einer Stadt nicht ausreichten, um sie durch die Pragung
einer eigenen Reichsmiinze zu ehren und um anzuerkennen, daB die
Griindung Bremerhavens durch Smidt fiir die weltwirtschaftliche Ent-
wicklung Deutschlands von grundlegender Bedeutung gewesen sei
und die Weser und Bremen vor dem Versinken in das Nichts bewahrt
habe. So gestanden sie denn zu, daff 200 000 Dreimarkstiicke gepragt
werden sollten.”

Der Antrag auf Darstellung des Kopfes von Smidt auf der Miinze
wurde mit der Begriindung abgelehnt, daB eine Verfiigung bestehe,
nach der auf Miinzen keine Portrats gepragt werden sollten. Es wurde
vorgeschlagen, an Stelle des Kopfes das Bremer Wappen, den Roland,
ein Schiff oder einen Leuchtturm zu wdhlen. Die Umschrift kénne
lauten: ,Zur Erinnerung an die Griindung Bremerhavens 1827—1927",
Weiter brachte Dr. Nebelthau in Erfahrung, daB auf der Ridkseite die
Inschrift ,Deutsches Reich” und die Wertbezeichnung erscheinen
miiften. Ob Antiquaschrift zu wédhlen sei, bleibe dem Kiinstler uiber-
lassen: er konne auch den Entwurf in Fraktur einreichen. Ob der
Reichskunstwart — der bei der Gestaltung der Miinze rechtzeitig mit
einzuschalten sei — ihn dann genehmigen wirde, konne nicht vor-
ausgesagt werden. Der Perlrand sei wegen der Falschungsgefahr not-
wendig, deshalb sei er beizubehalten, ebenso wie die Umschrift auf
dem Rand: ,Einigkeit und Recht und Freiheit". Das Reichsfinanzmini-
sterium erwarte dringend die Einreichung eines férmlichen Antrages
mit beigefigtem Entwurf.

Eine Zwischenanfrage Bremens an das Reichsfinanzministerium, ob
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nicht statt der 200 000 Drei-Mark-Stiicke 100 000 Fiinf-Mark-Stiicke
geprdagt werden dirften, wurde nicht grundsdtzlich abgelehnt; jedoch
wurde zu erkennen gegeben, daB auch die Auspragung von Drei-
Mark-Sticken wiinschenswert sei, um auch den weniger Bemittelten
die Moglichkeit zu geben, Stiicke zu erwerben.

Am 31. Januar 1927 ging der féormliche Antrag auf Ausprdgung der
Gedenkmiinze an das Reichsfinanzministerium. Er lautete:

«In diesem Jahr sind 100 Jahre vergangen, seitdem die Krone
Hannover an Bremen an der Unterweser ein Gebiet abtrat, auf dem
alsdann ein neuer bremischer Hafen angelegt und die Stadt Bremer-
haven gegriindet wurde. Diese Tat des bremischen Blirgermeisters
Smidt hat sich als hochbedeutsam, weit {iber Bremen hinaus, fur die
Entwicklung des deutschen Wirtschaftslebens erwiesen. Bremen wird
daher die Erinnerung daran in feierlicher Weise begehen, und zwar
durch eine besondere Feier am 30. April dieses Jahres. Der Senat
hegt den Wunsch, daB zur Erinnerung an die Griindung dieses bre-
mischen Hafens und der Stadt Bremerhaven Reichssilbermiinzen im
Nennwert von 3 RM als Erinnerungsmiinzen, und zwar im Betrag
von 600 000 RM, ausgeprdgt werden. Fiir die Miinze selbst hat der
hiesige Kunstmaler Rhode den anliegenden Entwurf gefertigt, der die
Billigung des Senats gefunden hat. Die Schriftseite, die sich dem Bilde
der bisherigen Reichsmarkstiicke anpaBt, trdgt in der Mitte die Wert-
bezeichnung: 3 Reichsmark, in der Umschrift die Bezeichnung: Deut-
sches Reich 1927. Die Schauseite zeigt in der Mitte das bremische
Wahrzeichen: den silbernen Schliissel mit der Umschrift: Freie Hanse-
stadt Bremen. Die Umschrift am Rande lautet: Hundert Jahre Bremer-
haven 1827—1927 . .. ... "

Die dem Antrag folgende Besprechung zwischen Vertretern des
Reichsfinanzministeriums, dem Reichskunstwart Redslob und Dr. Ne-
belthau hatte ein fiir Bremen unerwartetes Ergebnis. Es wurde nam-
lich festgestellt:

1. das Miinzbild sei verkehrt, es habe kein richtiges Oben und
Unten. Der Bremer Schliissel allein sei als Miinzbild unbrauchbar,
mindestens miisse er im Schilde stehen. Am besten sei das bremische
Staatswappen;

2. das hundertjahrige Bestehen Bremerhavens werde gefeiert, weil
Smidt durch die Griindung Bremerhavens Bremen und die Weser vor
dem AusschluB vom Weltverkehr bewahrt habe. Allein durch die



378 Horst Gnettner

Grindung Bremerhavens sei die Entwicklung Bremens zu seiner
gegenwartigen Bedeutung in der Wirtschaft fiir sich und das Deul-
sche Reich moglich geworden. Dieser wichtige und inhaltsschwere
Gedanke, der der Bremerhavener Feier zugrunde liege, finde keinen
Ausdruck durch den Bremer Schliissel. Dieses Zeichen sei in diesem
Falle ungeeignet;

3. vom Standpunkt der Miinztechnik aus miisse der Entwurf als
unbrauchbar bezeichnet werden. Er biete eine rein graphische Losung,
bei der auf den Schutz gegen Falschungen keine Riicksicht genommen
sei. Die Miinze konnte ohne geringste Schwierigkeit gefdlscht wer-
den, was in diesem Falle um so bedenklicher sei, als sie nur in einer
geringen Auflage hergestellt werden solle, die voraussichtlich sehr
bald aus dem Verkehr in Sammlerhdnde iibergehe. Habe sie aber
einmal Sammlerwert erlangt, so sei der Anreiz zur Falschung grob.
Der einfachste Weg, um iiber alle diese Schwierigkeiten hinwegzu-
kommen, sei die Zulassung des Kopfes des Biirgermeisters Smidt ge-
wesen. Das widerspreche jedoch der Verfiigung.

Damit war der Entwurf des Bremer Kiinstlers Rhode fiir unbrauch-
bar erkldart worden, und der Bremer Senat stand vor der Frage, wo-
her er in aller Eile einen neuen Entwurf bekommen sollte. Glick-
licherweise wulite der Reichskunstwart Redslob Rat. Nicht nur, daB er
als wirkungsvolles Symbol ein Schiff aus der Griindungszeit Bremer-
havens vorschlug — ein Schiff, das leicht mit den bremischen Hoheits-
zeichen ausgestattet werden kénnte —, er nannte auch den Kiinstler
Dasio, der in derartigen Entwirfen Erfahrung hatte.

Da die Zeit drangte, fragte das Reichsfinanzministerium von sich
aus bei Prof. Dasio in Miinchen an, ob er bereit sei, den Entwurf
anzufertigen. Dieser sagte zu und war schon am 8. Februar zu einer
Besprechung in Berlin. Er griff den Vorschlag auf, das Ereignis durch
ein Schiff zu symbolisieren, unter dem das Bremer Staatswappen an-
gebracht werden sollte. Sich dabei an den Dampfer ,Washington”
zu halten, lehnte er aus geschichtlichen und kiinstlerischen Griinden
ab. WeisungsgemdB wollte er neben dem Schiff das Bremer Wappen
bearbeiten, obgleich das Reichsfinanzministerium gegen diesen Vor-
schlag einwandte, daB die Miinze alsdann zwei Wappen aufweisen
wiirde, weil auf das Reichswappen unter keinen Umstdnden verzich-
tet werden koénnte. Fiir diese Arbeiten, die die Herstellung des
Priagestempels erméglichten, forderte der Kiinstler 2000 RM. AuBer-
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dem bat er um die Erstattung der Kosten filir ein oder zwei Berlin-
fahrten.

Da fiir die Herstellung des Prdgestempels 1000 RM veranschlagt
wurden, bat Dr. Nebelthau den Bremer Senat um Bewilligung von
4000 RM, von denen er aber noch etwas tlibrigzubehalten hoffte.
Wie zu erwarten war, bewilligte der Senat schnell die geforderten
4000 RM, und Senator Nebelthau wurde erméchtigt, Prof. Dasio den
Auftrag iliber zwei Entwiirfe zu erteilen. Dieser fertigte die Entwiirfe
an und schrieb am 24. Februar an die Bremer Gesandtschaft: ,. .. Mor-
gen gehen die zwei Entwiirfe nach Berlin. Der eine Entwurf mit dem
Staatswappen liegt Ihnen in Zeichnung vor, der mit dem Schiff schon
plastisch (in Gips), in vierfacher GroBe. Bei letzterem Entwurf ver-
suchte ich zum Ausdruck zu bringen, wie durch die Griindung von
Bremerhaven die Kette gesprengt wurde (figiirlich), die friher Ihre
Schiffahrt hemmte. Das Schiff stot mit der Spitze durch die als Orna-
ment gegebene Kette durch.”

Sobald Senator Nebelthau im Besitz der Entwiirfe war, schickte
er sie an den Reichskunstwart, der folgendermaBen Stellung nahm:
.. .. Gemeinsam mit dem Kiinstler bin ich der Meinung, daB als
wirklich lohnend in erster Linie die symbolische Darstellung des
Ereignisses in Frage kommt. DaB dieses Ereignis nicht durch das
Bildnis von Biirgermeister Smidt dargestellt werden kann, erschien
mir anfdanglich bedauerlich. Deswegen habe ich seinerzeit den Vor-
schlag gemacht, den Prof. Dasio ausgefithrt und kiinstlerisch gelost
und vertieft hat: man moge ein Schiff mit der Bremer Flagge dar-
stellen und — in der Umrandung an die historische Tatsache er-
innern, daB die Weser frither durch eine Kette bei Elsfleth gesperrt
war, und daB durch die Initiative Bremens und durch die Griindung
Bremerhavens die Offnung der Weser, und zwar die Offnung fiir
das Weltmeer, erfolgte. Da ich selbst vor 15 Jahren in Bremen tdtig
war, lag mir daran, daB in der Miinze die Leistung Bremens fiir ganz
Deutschland zum Ausdruck kdme, und daB zugleich die Darstellung
der Vergangenheit eine spiirbare Beziehung auf das hitte, was das
heutige Bremen durch Wiederaufbau der Lloydflotte fiir ganz Deutsch-
land geleistet hat. Deswegen bin ich der Auffassung, daB diese Miinze
eine sinnfdllige Verherrlichung und zugleich ein Symbol fiir ganz
Deutschland darstellt.”

Die Abbildung des Bremer Staatswappens fand der Reichskunstwart
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aus zwei Griinden nicht gliicklich. Einmal hétte bei Verwendung des
Staatswappens die Miinze praktisch aus zwei Rickseiten bestanden,
zum andern ware die Verbindung des Bremer Wappens mit der Um-
schrift ,100 Jahre Bremerhaven® heraldisch nicht zu vertreten ge-
wesen; denn logischerweise hatte bei dieser Umschrift auch das Wap-
pen von Bremerhaven gebracht werden miissen. Weiter wies der
Reichskunstwart darauf hin, daB die Schiffsmiinze ganz Deutschland
etwas zu sagen habe und sie immer — besonders bei Sammlern —
ein populdres Stiick sein werde, wahrend die Wappenmiinze einen
mehr oder weniger kommunalen Charakter trage, dem es an innerer
Bedeutung fehle. Die kiinstlerische Losung fand er uniibertrefflich.

Nach diesem eindeutigen Entscheid des Reichskunstwarts fiir den
Entwurf mit dem Segelschiff stimmte auch der Senat zu. Nur geringe
Anderungen wurden noch gewiinscht. AuBerdem erwirkte Senator
Nebelthau noch die Erlaubnis, daB statt der iiblichen Randschrift
,Einigkeit und Recht und Freiheit” der Spruch ,Navigare necesse est"
gepragt werden sollte.

Nachdem das endgiiltige Aussehen der Miinze festgelegt war, be-
schaftigte sich der Reichsrat damit und genehmigte am 31. Mdarz 1927
die Auspragung von 150000 Drei-Mark-Stiicken und 50 000 Fiinf-
Mark-Stiicken. Bis zum 7. April hatte der Miinzmedailleur Kullrich
das Positiv der Miinze in Stahl geschnitten: die Stahlstempel konnten
hergestellt werden, und die Prdgung begann, so daB Bremen zur
rechten Zeit die Gedenkmiinzen bekam 2).

Prof. Dasio tibersandte nach geleisteter Arbeit der Bremer Gesandt-
schaft seine Rechnung von 2000 RM, auBerdem bat er um Erstattung
der Unkosten von drei Reisen nach Berlin und die Uberlassung von
je vier Exemplaren der Miinzen (gegen Bezahlung) als Erinnerung fiir
seine Kinder. Er fiirchtete, da8 die Miinzen iiber Nacht vergriffen
sein wiirden und nach Miinchen tberhaupt kein Stiick kdme. Dem
Wunsche Prof. Dasios wurde entsprochen: er bekam die gewiinschten
Miinzen gegen Bezahlung zugeschickt. Abgeschlagen aber wurde ihm
die Erstattung der dritten Reise nach Berlin, da eine solche nicht ab-
gemacht worden ware (!).

Fiir dieses, gewissermaBen eingesparte Geld hatte Dr. Nebelthau

*) Siehe beigegebene Tafel
(Lichtbilder aus den Akten der Senatsregistratur B. 3. a., Nr. 45 [7]).
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eine Verwendung, die aus einem Brief an Birgermeister Dr. Donandt
ersichtlich wird. Er schreibt:

w- - DaB Bremen mit seiner Bremerhavener Denkmiinze den Reichs-
munzen ein so schones, allgemein bewundertes Stiick hat einreihen
konnen, ist nicht zuletzt das Verdienst des Reichskunstwarts Dr. Reds-
lob. Wie Sie wissen, war Dr. Redslob friiher langere Jahre in unserer
Kunsthalle tdtig®), und ich darf hinzufiigen, daB er Bremen eine groBe
Anhénglichkeit bewahrt und Bremens Ruhm, bei der Losung kiinst-
lerischer Aufgaben einen feinen Sinn und eine gliickliche Hand zu
haben, gern verkiindet. Wenn ich mich nicht irre, werden die fiir die
Denkmiinze bewilligten Mittel nicht voll gebraucht, zumal es mir ge-
lungen ist, Prof. Dasio 180 RM abzuziehen, die er iiber unsere Ab-
machung hinaus fiir eine dritte Reise nach Berlin berechnet hatte. Ich
mochte mir deshalb die Anregung erlauben, Dr. Redslob aus den er-
sparten Mitteln eine Belohnung in Gestalt einer Spende aus dem
Ratskeller zu gewihren. Ich bin gewiB, daB diese Spende dem Be-
lohnten eine groBe Freude und eine Bekridftigung in seiner Hin-
neigung zu Bremen sein diirfte.”

Auf diese Anregung hin beschloB der Bremer Senat, dem Reichs-
kunstwart Dr. Redslob fiir seine Verdienste um die Schaffung der
Bremerhavener Denkmiinze eine Belohnung in Gestalt einer Spende
aus dem Ratskeller zu gewidhren und ihm auBerdem je ein Stick der
polierten Miinzen zu 3 und 5 Reichsmark im Etui zum Geschenk zu
machen,

3) Irrtum des Briefschreibers: Dr. Edwin Redslob (aus Aachen) war von 1911
bis 1912 Erster Assistent am damaligen Bremer Gewerbemuseum.
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X1V
Donnerstag — Schiffssonntag
Von Arnold Rehm

Auf den Schiffen vieler deutscher Reedereien herrscht noch heute
ein auffallender kulinarischer Brauch: an Donnerstagen wird Sonn-
tagsverpflegung ausgegeben. Die Besatzung bekommt einen soge-
nannten ,vollen Schlag”: Braten, SoBe, Kartoffeln, Gemiise und eine
SiiBspeise. Gelegentlich ist dieses Brauchtum sogar in der Speisen-
folge mit Tradition belastet. So gibt es beispielsweise an Bord
aller Einheiten der Deutschen Dampfschifffahrts-Gesellschaft ,Hansa"
an Donnerstagen regelméBig Schweinebraten mit Rotkohl, und nur
beim Nachtisch wird der Phantasie des Schiffskochs eine gewisse
Freiheit gelassen, deren Grenze mit ,Friichten der Jahreszeit’ und
einem Pudding gegeben ist, der in der blumigen Sprache von Hotel-
kiichen den Namen ,Weinsulz* bekommen hat. Im Mannschaftslogis
wird dieses Erzeugnis wegen seiner giftig-griinen Farbe als wl=G.-
Farben-Pudding” bezeichnet.

Diese gastronomische ,Heiligung* des Donnerstages ist iibrigens
nicht nur in Mannschaftskombiisen wirksam, sondern wird auch auf
den Fahrgastschiffen des Norddeutschen Lloyd geiibt, dessen Verpfile-
gung gemeinhin als besonders iippig gilt. Auf den Kreuzfahrten wur-
den beispielsweise zu den Abendmahlzeiten an Donnerstagen in be-
kommlichem Wechsel Delikatessen wie Hummer, Kaviar, Austern
und Gdnseleberpastete gereicht. Fast immer pflegen die Stewards
ihre Giste auf die Bereicherung der Speisekarte mit der typischen
und geradezu geheimnisvoll gemurmelten Formel aufhorchen zu las-
sen: ,Heute gibt's Hummer! Donnerstag, Schiffssonntag!*

Auf Segelfrachtschiffen erfolgte die verpflequngsmédBige Ausstat-
tung des Donnerstages natiirlich auf einfachere Art als heute auf
Dampfern und Motorschiffen; aber immerhin wurde die Zubereitung
der Hiilsenfriichte — sie muBten {ibrigens ,bis zur Sattigung” ange-
boten werden — nach Erfindung der Konservendose an Donnerstagen
und Sonntagen durch Biichsenfleisch verbessert. Sonst gab es Salz-
fleisch oder Speck. Als es ,Kabelgarn”, das Bilichsenfleisch, noch nicht
gab, war die Salzfleischportion zu erhéhen und ein Farbwechsel bei
Erbsen von Gelb auf Grau vorzunehmen, wie V.E. Thellung von
Courtlary in seinem 1818 in Ziirich erschienenen Werk «Darstellung
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der Marine; ein Versuch iiber den Kriegsdienst zu See” berichtet *).

Die Antworten einiger Reedereien auf eine Rundfrage lauteten
{ibrigens gelegentlich: ,Bei uns gibt es taglich Sonntagskost, und
der Donnerstag wird nicht mehr besonders ausgezeichnet”. Haufig
irren aber die Inspektoren, weil ihr Denken in Tarifvertragen und
deren Anhéngseln wurzelt. Die Macht der Tradition in den Kombiisen
ist jedoch oft starker als die ,Kapitdne an Land” wahrhaben wollen.
Hiufig spart der Koch von sich aus an den {ibrigen Wochentagen
Proviant ein, um die Donnerstags-Verpflegung ein wenig festlich zu
gestalten.

Das Bedienungspersonal der Passagierschiffe erklart meist, von
wiBbegierigen Fahrgdsten nach dem Grund der Verpflegungsaufbes-
serung befragt, es nicht zu wissen. Die ,Chefs" berufen sich auf die
alte Tradition: ,Immer so gewesen” oder ,auf Order vom Kontor”.
Die Proviantabteilung des Norddeutschen Lloyd meinte, der Brauch
wurzele wohl in alten behordlichen Anordnungen, den .Speiserol-
len”, in denen aus sozialen Erwdgungen bestimmt sei, zweimal in der
Woche einen ,vollen Schlag” zu geben. Die Mannschaft habe aus der
Sicht {iber den Magen den Donnerstag zum Schiffssonntag gestempelt.

Diese Auffassung lieB sich héren und wurde auch vom Verfasser
{ibernommen, der als Betreuer der Hochsee-Gesellschaftsreisen des
Norddeutschen Lloyd sogar in Vortrdgen an Bord zur Verbreitung
dieser Irrlehre beigetragen hat. Aber auch die Vertreter der ,Hoch-
see-Theologie”, die Seemannspastoren und Schiffsgeistlichen beider
Konfessionen, wuBten nichts zur Losung dieser Frage beizusteuern,
leider, wie der Verfasser mit leichtem Tadel hinzufiigen muB. Fried-
rich Kluge?), der mit unerhértem FleiB und in systematischer Klein-
arbeit den Wortschatz der Seemannssprache aus gedruckten Quellen
gesammelt hat, nimmt vom Schiffssonntag keine Notiz; ebensowenig
sein dilettierender Konkurrent, der Marinepfarrer Gustav Godel ?).
Selbst der temperamentvoll, weil aus der Sicht des Befahrenen
schreibende Wolfgang Stammler, der sich mit den Schreibtisch-Philo-
logen und Museumsdirektoren ein wenig bissig auseinandersetzt,
widmet dem Schiffssonntag in seinem ausgezeichneten .Seemanns-

') S.159

) F. Kluge, Seemannssprache, 1911.

3) G. Goedel, Etymologisches Wérterbuch der deutschen Seemannssprache,
Kiel, 1908.
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Brauch und -Glaube” keine Zeile?). Dieser Mangel hat seinen guten
Grund: Stammler hat seine See-Erfahrungen an Bord von ,Lustkut-
tern” erworben, und auf Hochsee-Jachten hat sich die Donnerstags-
Tradition nicht oder noch nicht als ,Uberschmuggler” einge-
schlichen.

Der Verfasser hatte also ,Konlor und Wissenschaft” auf seiner
Seite, wenn er eine falsche Auffassung verbreitete. Deshalb war er
auch ehrlich betroffen, als er vor einigen Monaten durch Zufall fest-
stellen muBte, daB er sich griindlich geirrt hatte. Die Dinge liegen um-
gekehrt: An Sonntagen und Donnerstagen fanden die tdglichen reli-
giosen Handlungen an Bord in besonders feierlicher Form statt, und
dieser kirchlichen Weihe trug auch die Kombiise Rechnung.

Es ist verstdndlich, daB frither auf Segelschiffen gottesdienstliche
Handlungen mit echten religiésen Gefiilhlen vorgenommen wurden.
Die Abhangigkeit der kleinen Schiffe von den Naturgewalten lieB die
taglichen gemeinsamen Gebete nie zu Routinewerk erstarren. Sie
waren auch in den Artikelbriefen, den fritheren Seemannsordnungen,
rechtlich verankert. In E. E. Rathes der Stadt Bremen Ordinantie vor
de Capitain und Schiffs Volck vom 15. April 1613°%) heiBt es: An-
fencklich schall der Capitain undi alle Officieres undt alle Scheps
Volck sick beflitigen, dat se den Nhamen Gottes nicht Missbruck ook
sick des floeken und sweren (Fluchens und Schworens) erenstlich
endtholden undt... alle Morgen und Abend auf seinem Schiff zu
Gott dem Allmdchtigen sein Gebet zu thun.

Ein Rest dieses alten Brauches hat sich nur auf den Heringsloggern
erhalten. Hier hat jeden Abend der Moses, der jiingste Schiffsjunge,
noch den Segen Gottes mit gezogener Miitze am Bug zu erbitten,
wenn das groBe ,Fleeth geschossen” ist. Zu Beginn des vorigen Jahr-
hunderts begannen sogar noch die fiir ihre unbekiimmerten Lebens-
gewohnheiten bekannten Hamburger Schauerleute ihre schwere mor-
gendliche Transporttitigkeit mit diesem Gebet zu verkldaren b

1) W. Stammler, Seemanns-Brauch und -Glaube, in ,Philologie im AufriB®,
1960.

5) Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen. R.11.a.2.a.

§) J.J. Eschels, Lebensbeschreibung eines alten Seemannes. Hamburg, 1828,
S. 48.
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Nu wélln wi den Anfang moken.
Nu help uns Goll,
Dann geiht es uns alltid wohl. Amen.

Die formelhafte Eintragung im Schiffstagebuch: ,Passierten Weser-
Feuerschiff. Beginn der Seereise.” hiel noch im 18. Jahrhundert:
.Sprachen unser erstes Abendgebet.” — Walfanger hielten natiirlich
ihren besonderen Zwiespruch mit Gott. In einem holldandischen Gebet
aus dem 18. Jahrhundert heifit es (in Ubersetzung) 7):

«Sprich Du nur ein Wort und das Eis schmilzt dahin. LaB die Winde
wehen, und das Wasser zieht von dannen. Gebiete Du den Walfischen,
aus ihren abgriindigen Tiefen hochzukommen, und laB uns ihrer mach-
tig werden durch Deine Hilfe und Deinen giitigen Beistand. Dies ist
ja die Absicht unserer Reise; deshalb erniedrige uns nicht zu kleinen
Hokern und laB uns nicht beschdamt dastehen (ohne Fang nach Haus
zu kommen!). Wir aber werden Dich loben und preisen, Dich, dem
Preis und Herrlichkeit zukommt bis in alle Ewigkeit. Amen."

Die Leitung der gottesdienstlichen Handlungen lag fiir gewohnlich
beim Kapitan. Kriegsschiffe der Barockzeit aber hatten Pfarrer anzu-
mustern, die sich um das Seelenheil der Besatzungen zu kiimmern
hatten. Dieser Brauch herrschte auch auf den Konvoischiffen, mit
denen die Stadt Hamburg ihre Segler vor barbareskischen und zivi-
lisierten Kaperern zu schiitzen pflegte®). Die Tatigkeit des Domine,
wie er nach hollandischem Brauch genannt wurde, tibten haufig Kan-
didaten der Theologie aus, die sich so als ,Werkstudenten” einige
Reichsthaler verdienten. Besonders hochgeschatzt wurden ihre Dienste
offenbar nicht. Sie erhielten nur 10 Thaler Monatsheuer, wiahrend die
fiir den Gesundheitsdienst wichtigen ,Oberbarbiers” fiir 45 Thaler
anmusterten.

Spéater wurde dann doch der Wunsch nach ordinierten Geistlichen
laut ?): ... weil es fiir denen Leuten in Spanien wohnend, so der evan-
gelischen Religion zugethan, eine sonderliche Freude sein wirde,
dass sie noch an Bord unserer Convoy-Schiffe durch Hérung des

) B. Cooper und J. W. F. Wermeus Bunning, ,De zingende Walvisch”, Am-
sterdam, ohne Jahr, etwa 1950, S. 97.

8) E. Baasch, Hamburgs Convoyschiffahrt und Convoywesen. Hamburg, 1896,
S. 207,

9) Baasch a.a. O, S.209.
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Worts Gottes und Geniessung des hochwiirdigen Abendmahls ihre
Seele laben konnlen.

Der Dienst der Bordgeistlichen war durch eine nicht erhalten ge-
bliebene Vorschrift geregelt. Bei Anmusterung eines neuen Domine
wird es so gewesen sein, daB der Vorganger dem Neuling seinen Er-
fahrungsschatz fiir die Tatigkeit innerhalb seiner Bordgemeinde mit
auf den Weg gegeben hat. Sicher vergall er nie, abschlieBend hinzu-
zufiigen: Master nichst Gott, seul maitre aprés Dieu, ist der Kapildn,
nicht Ihr, lieber Amtsbruder. Stellt Euch gut mit ihm, dann ist Euer
Wirken segensreich.

Fast alle ,Hochsee-Pastoren” sind mit ihren Kapitinen offensicht-
lich klargefahren; eine Ausnahme ist Domine Andreas Johann Geis-
mer. Dieser verlieB am 15. Dezember 1725 an der Convoye ,Admi-
ralitit von Hamburg" den rechtweisenden Kurs des alten Brauchtums.
Im christlichen Lehreifer hatte er die Routine des geheiligten Don-
nerstages auf andere Wochentage, und zwar zugunsten der jungen
Nachwuchskréfte fiir den Matrosenberuf ausgedehnt. Der Pastor wur-
de deshalb von Kapitin Georg Schroder zum Rapport befohlen und
.kriegte den Wind scharf von vorn“. Der zurechtgewiesene Gottes-
mann zeigte sich aber nach Ankunft im Heimathafen als ein streit-
barer Eiferer. Er beschwerte sich beim Convoycolleg. Daraufhin
wurde die Dienstvorschrift fiir die Bordgeistlichen am 10. November
1728 neu gefaBt!?), In ihren wesentlichen Teilen heilt es:

1. Soll alle Morgen umb 7'/ Uhr und des Abends umb 5'/2 Uhr der
Anfang zum Gebeth gemacht werden, damil nachgehends bey
vollen Glasen (das heiBt um 8.00 und um 18.00 Uhr) das Volck
zum schaffen (zum Essen) kommen konne, ausgenommen am Don-
nerstage, da nach verrichteter Betstunde ein Catechismus Examen
anzustellen, welches bis gegen 9 Uhr anhdlt.

2. Regelt den Sonntagsgottesdienst.

3. Wen das Schiff im Hafen lieget und das Volck frisch Wasser hoh-
let, auch andere Arbeit zur Riickreise verfertigen muB, all} soll
der Gottesdienst nur am Sonntage und Donnerstage observieret
werden.

4. Regelt die Uberlassung der Kapitdnskajiite zur Abhaltung des
Abendmahles.

10) Baasch a. a. O., S.215.
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Da haben wir also den Donnerstag als religiésen kleinen Feiertag
behérdlich verbrieft und versiegelt. Ungeklart bleibt aber die Frage
nach dem Grunde dieses kirchlichen Sonderrechtes der Seeleute. Es
liegt zwar nahe, die Bevorzugung mit der erhohten Lebensgefahr in
Zusammenhang zu bringen, mit denen der Seemann im Vergleich zu
den Werktdatigen ,auf dem festen Wall" ausgesetzt ist, obwohl bis
zum spdten Mittelalter die Schiffahrt wahrend des Winters ruhte.
Gliicklicherweise bot sich eine Kldarung dieser Frage in einem Brief
an, den Willem Bosmann, ein holldndischer Gelehrter der Barodkzeit,
im Jahre 1709 in seinem Werk Nauwkeurige Beschryving van de
Guinese Gould-, Tand- en Slavekust veroffentlichte. In deutscher
Ubersetzung lautet die Stelle des Briefes, in dem das Leben 1n den
hollandischen Stiitzpunkten fiir den Sklavenhandel an der afrika-
nischen Westkiiste beschrieben wird, folgendermaBen 11):

.Euer Hochwohlgeboren miissen nicht glauben, daB wir hier lustig und
leichtsinnig leben; dann wiirden Euer Hochwohlgeboren sich selbst
betriigen. Wir sind sehr aufrichlig und kirchlich gesinnt. Wir miissen
jeden Tag die Kirche besuchen bei Strafe von einem halben Reichs-
thaler; an Sonntagen und Donnerstagen aber betrdagt die BuBe einen
ganzen Reichsthaler.”

Demnach wurde also um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert,
jedenfalls in den hollandischen Landen, der Donnerstag durch einen
sonntdglichen Gottesdienst ausgezeichnet. In der Mitte des 18. Jahr-
hunderts wurde auf den Hamburger Konvoischiffen, wenn sie ,an den
Pfahlen lagen”, an Donnerstagen noch eine besondere Gebetsstunde
abgehalten. Dieser Schiffsgottesdienst, den manche Leute ,mehr aus
Neubegierde, als um sich auf dem Wasser zu erbauen” besuchten, ist
auch nach Abbruch des letzten Konvoischiffes noch auf den Wacht-
schiffen fortgesetzt worden. Im Jahre 1787 wird er zum letzten Male
erwahnt.

Bei diesem Stand der Forschung kam eine spate, aber erfreuliche
Hilfe von einem friiheren Schiffsprediger, der den Verfasser an den
Leiter des Deutschen Institutes in der Universitdt in Mainz, Professor
Dr. Rohrich, verwies. Dieser machte auf das ,Handbuch des deutschen
Aberglaubens” 12) aufmerksam. Das Nachschlagen ergab ein ehrwiir-

diges Alter der noch wirksamen seemdnnischen Tradition.

1) Zitiert nach L. C. Vrijman, ,Slavenhalers en Slavenhandel”. Amsterdam,
1937, S. 50.

12) Bdchthold-Stdaubli, Handwérterbuch des deutschen Aberglaubens, 1927 bis
1942, Bd. I, S. 333.
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Bei ihrem Bemiihen um die Christianisierung der germanischen Vél-
ker hatten sich die Missionare hauptsachlich mit der Verehrung des
(donnernden) Gottes Thor/Donar geistig auseinanderzusetzen. Des-
halb wurde der Feiertag des Gottes, der Donnerstag, der Torstag der
Skandinavier, gern in den Mittelpunkt der christlichen Religionsiibung
gestellt und hohe Feiertage, wie die Einsetzung des Abendmahls, das
Fronleichnamsfest und Christi Himmelfahrt auf den Donnerstag ge-
legt. Es heiit in dem Artikel des Handwérterbuches weiter:

~Gegen die heidnische Festfeier dieses Tages kdmpfte die Kirche mit
wenig Erfolg. Sie hob den Donnerstag selbst hie und da durch einen
eigenen Gottesdienst hervor und erhéhte sein Ansehen durch die
Feier der Einsetzung des Abendmahls (Griindonnerstag) und der Him-
melfahrt Christi, die in den Mai fallt, in welchem nach den frankischen
Kapitularien die Donnerstage besonders festlich begangen wurden.
Die Heilighaltung des Donnerstages, der bis zum 17. Jahrhundert mehr
oder weniger als Festtag galt, und den die Esten sogar iiber den Sonn-
tag stellten, zeigen noch Volksglauben und Volksbrauch der Gegen-
wart.”

Und mit den Esten, konnen wir hinzufiigen, die deutschen See-
leute, eine Tatsache, die seltsamerweise den Folkloristen bis heute
entgangen ist. Dieser Schiffssonntag ist wohl das erstaunlichste Bei-
spiel der Wirksamkeit seemédnnischer Tradition, die ja im wesent-
lichen dem Sicherheitsbestreben gegen die mannigfaltigen Seegefah-
ren entspringt. Man ersetzt nur ungern etwas, was sich im Kampf mit
den Elementen bewdhrt hat, durch etwas Neues, angeblich Besseres.
Mdoglicherweise wurzelt auch die Heiligung des Donnerstages in
dieser Lebensangst. Hierdurch wird es verstandlich, daB ein Volk von
Seeleuten, wie die Briten, auch an Land die Tradition zur Richtschnur
allen Handelns bis schlechthin zur Unsinnigkeit machte. Der Verfasser
hat im Laufe der letzten vier Jahre alle Jahrgdnge der deutschen nau-
tischen Zeitschrift ,Hansa" bis 1925 studiert und dabei festgestellt,
daB die deutschen Nautiker sich sehr mannhaft zusammen mit der bri-
tischen ,Bruderschaft der Seeleute” geschlagen haben, wenn es um
sinnhafte Verbesserungen auf dem Gebiete der Navigation oder See-
mannschaft ging, die meist von Offizieren der nicht mit dem Blei der
Tradition belasteten deutschen Kriegsmarine vorgeschlagen wurden.
Zusammen mit ihren britischen Kameraden waren die deutschen See-
leute gegen jede Neuerung. Es sei nur erinnert an die Tieflademarke,
an farbige Seitenlaternen, rechtweisende Navigation und das direkte
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Ruderkommando. In GroBbritannien sagte man bis zum Jahre 1933 (!)
,Links”, wenn man nach rechts wollte, weil das Ruderkommando
urspringlich ein Hebelkommando war, ein Befehl, der mit Ein-
filhrung des Steuerrad e s natiirlich unsinnig wurde 3).

Aus dieser Haltung gesehen, ist eine Antwort eines Stabsoffiziers
der Royal Navy eigentlich schwer verstandlich; er schrieb auf die
Anfrage nach der kulinarischen Auszeichnung des Donnerstages in
der britischen Kriegsmarine, sozusagen auf hohem ,fortschrittlichem”
SeeroB sitzend, in deutscher Sprache folgendermaBen:

_Nein, bestimmt nein. Ich schlage vor, dafi eine gewisse Han-
delsmarine noch im Mittelalter bleibt. Heute aber fastet man nicht am
Freitag, und das gute Essen am Donnerstag ist nicht mehr notwendig.”

Der Commander hatte iibersehen, daB die Royal Navy heute ihren
Schiffssonntag durch ,make and mend”, das heiBt durch Zeugdienst,
angenehmer gestaltet.

13) A, B. Cambell, ,Customs and Traditions of the Royal Navy"”. Aldershot,
1956, S. 152.
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XV

Portrits bremischer Kaufleute
Gedanken iiber eine bremische Unternehmer-Ikonographie
Von Wilhelm Treue

Uber das Portrat gibt es naturgemaB eine sehr umfangreiche Litera-
tur — sowohl tiber die Dargestellten wie iliber die Maler, Bildhauer,
Medailleure, Graphiker, Gemmenschneider und Photographen. Mit
dem Unternehmerportrdt dagegen als einer Sondergruppe des brei-
ten Gesamtgebietes beschéftigt man sich erst seit einigen Jahren —
nicht einmal so lange wie mit der modernen Unternehmerbiographie.
Und wahrend in der ,Neuen Deutschen Biographie” ein groBartiges
biographisches Grundlagen- und Nachschlagewerk entsteht, das heute
bereits sechs Bande umfaBt, schlieBlich auf etwa 25 Biande anwachsen
(von den alsbald notwendigen Ergdnzungsbdnden noch abgesehen)
und dann gewiBl nicht weniger als 25000 Biographien sowie ein
Mehrfaches davon an genealogischen Hinweisen enthalten wird, wah-
rend, wo immer es moglich ist, in diesen Biographien auBer auf Lite-
ratur auch auf Portrats der Beschriebenen hingewiesen wird, wih-
rend schlieBlich von diesen rund 25000 Biographien am Ende etwa
20 %0 = 5000 deutschen Unternehmern seit den ersten Anfangen bis
in die allerjiingste Vergangenheit gewidmet sein werden, gibt es
nirgendwo einen Ansatz zu einer deutschen oder auch nur zu einer
rheinischen, hessischen, Berliner, hamburgischen oder bremischen
Unternehmer-Ikonographie. Wir haben kunstgeschichtliche Institute
und Landesbildstellen; aber sie alle beschéftigen sich nicht mit der
systematischen Sammlung von Nachweisen oder gar von Photos und
Dias von Unternehmerportrits etwa ganz Deutschlands, einer Land-
schaft oder eines Wirtschaftszweiges. Das ist in einer Zeit, in der
die Wirtschaft als Trdgerin von Wohlstand und Fortschritt hohes An-
sehen genieBt, das Unternehmertum mit gutem Grund ein erhebliches
SelbstbewuBtsein an den Tag legt und#seine lange Tradition nicht
weniger betont als seine Bedeutung fiir Gegenwart und Zukunft, in
der es freiwillig und zielbewuBt fiir viele kulturelle Aufgaben grofie
finanzielle Leistungen aufbringt, eine erstaunliche Tatsache, die aller-
dings weniger auf Mangel an gutem Willen und Einsicht schlieBen
1aBt als darauf, daB Wirtschafts-, Sozial- und Kulturhistoriker die
Bedeutung des Unternehmerportrits fiir ihre Forschung und fiir die
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deutsche Sozialgeschichte nicht genligend erkannt und infolgedessen
auf diese auch kaum hingewiesen haben.

In der Zeitschrift ,Tradition" ist verschiedentlich das Unternehmer-
portrdat erwahnt und mehr oder weniger ausfithrlich behandelt wor-
den!') — zuletzt in einem Aufsatz von W. Zorn?). Die Lektiire dieser
Arbeiten zeigt schnell, daB sie sich aus natiirlichen Ursachen vorwie-
gend mit West- und Siiddeutschland sowie mit Berlin, auch wohl mit
Schlesien beschdftigen, Norddeutschland jedoch nur am Rande behan-
deln und dabei obendrein Hamburg sichtlich bevorzugen. Bremen je-
denfalls kommt entschieden zu kurz — und zwar nicht allein fir die
jingeren Jahrhunderte und Jahrzehnte, sondern mehr noch fiir die
dltere Vergangenheit. Bereits die Ausstellung ,GroBe Deutsche im
Bild” im Jahre 1936 litt unter dieser Unausgewogenheit. Einer der
Griinde dafiir mag die gleichfalls aufféllige und schwer verstdandliche
Tatsache sein, daB es wohl ein kaum noch iibersehbares Schrifttum
iiber die Hanse gibt, dagegen nicht eine Portratsammlung oder auch
nur ein Verzeichnis der Bilder von Kaufleuten, Reedern usw. aus
dem Raum und der Zeit der Hanse, obgleich es doch wahrlich nicht
an groBartigen Bildnissen fehlt — man denke nur an Holbeins Stal-
hofkaufleute, insbesondere an Georg Gisze, an Bernt Notkes Hansi-
sches Ehepaar in der Sammlung Roselius in der BoéttcherstraBe zu
Bremen oder an das Gemeinschaftsportrat der Uberseekaufleute in
der Form eines Epitaphgeméldes in der Liibecker Jacobikirche von
1566, das einige in einer Kogge sitzende Kaufleute zeigt. Die Por-
tritgruppe von Hanse-Unternehmern ist also weder in ihrem Umfang
erfaBt noch gar iiber das Individuelle hinaus als Ganzes wissenschaft-
lich behandelt worden, was doch zu ganz anderen Ergebnissen fiihren
kénnte als die kunstgeschichtlichen Studien tiber einzelne Bilder.
Offensichtlich fehlt es also selbst an Vorarbeiten fiir die uns hier
interessierende Ikonographie — anscheinend sogar fiir die wichtig-
sten Stadte, so z. B. fiir Bremen.

Es soll nun im folgendem nicht etwa der Versuch unternommen
werden, das seit langem Versdumte hastig nachzuholen. Fiir eine
solche Arbeit bedarf es zeitraubender, ebenso miihsamer wie sorg-

1) Z.B. Wilhelm Treue, Unternehmerportrits am Koénigsdenkmal. ,Tradi-
tion" 4/1959, S. 255 ff.

?) Wolfgang Zorn, Das deutsche Unternehmerportrdt in sozialgeschichtlicher
Betrachtung. ,Tradition” 7/1952, S. 79 ff.



CHRISTIAN HEINRICH WATJEN

30. Januar 1813 — 28. Februar 1887
Uberseekaufmann, Deutschlands groBter Privalreeder der Segelschiffszeit

Die vom Vater Diedrich Heinrich Watjen (27. Dezember 1785 — 12, Januar
1858) aus Ochtmanien im Hoyaischen ubernommene Firma D. H. Wat-
jen & Co. baute der Sohn mit Umsicht und Tatkraft zu einer Weltfirma
aus. Die stattliche Flotte der Firma — in den achtziger Jahren 47 schnelle
Segler — diente vor allem eigener Aus- und Einfuhr, beteiligte sich
malgeblich an den Tabakfahrten, am Auswanderergeschaft, an der Paket-
fahrt, am Walfischfang und hielt die Verbindung Bremens mit fast allen
groBeren Hdfen der Welt aufrecht, Vielseitig war das Schaffen C, H. Wit-
jens als einer der malgeblichsten Vertreter der deutschen Schiffahrt,
als Vorsitzender verschiedener kaufmdannischer Institutionen und als Ver-
walter gemeinniitziger Einrichtungen seiner Vaterstadt. Seine stindige
Firsorge galt auch seinen landwirtschaftlichen Erwerbungen, den drei wert-
vollen Giitern im Harzvorland und der Standesherrschaft Fiirstl, Drehna in
der Lausitz. Hier und auf seinem Landsitz Blumenthal schuf er groBartige
Landschaftsparks, die seine schopferische Liebe zur Natur offenbarten.



GUSTAV SCHWAB

1822—1880
Deutsch-amerikanischer Unternehmer mit lebhaften Beziehungen nach Bremen
(Vgl. den Aufsatz auf den Seiten 337—360,)



pon Belmer

ey
.

HénenBantp

WILHELM KOENENKAMP %
5. August 1859 — 20, Oktober 1941

Begrinder der Bremer Seiden-Einfuhr aus Japan und China

Wilhelm Koenenkamp entwidckelte seine Firma schon vor 1914 zur gréfiten
Seiden-Importfirma Europas. Der Kaufmannskonvent entsandte ihn 1910 in
die Biirgerschaft, der er bis zum Jahre 1918 angehorte. Seine besondere Liebe
galt der Park- und Gartenkultur und dem Studium der Geschichte, Koenen-
kamp entstammte einem Bauerngeschlecht aus der Grafschaft Hova, das
bemerkenswerte Begabungen hervorgebracht hat, auBer Kaufleuten u. a.
den angesehenen amerikanischen Juristen Attorney General Herman
Koenenkamp und den Kirchenmusikdirektor an St. Marien zu Danzig und
Komponisten Reinhold Koenenkamp. Seine Mutter kam aus dem land-
sassigen Geschlecht der Belmer, urspriinglich aus dem Dorfe Belmer bei
Bruchhausen-Vilsen. Aus ihrer Familie stammten u. a. die bremischen Elter-
leute Albert (erwdhlt 1516) und Johann (erw. 1542) von Belmer und der
bremische Ratsherr (erw. 1539) und spéatere Blrgermeister (erw. 1549) Liider
von Belmer, ein verdienstvoller Mann in einer fur Bremen ebenso bedeul-
samen wie gefdhrlichen Zeil. Als er Ratsherr war, beurkundeten ,Borger-
mestere und Radtmannen” am 19. Marz 1545 die Stiftung der ,armen See-
fahrt”, spater ,Haus Seefahrt”, Die oben abgebildeten Wappen bestanden
schon um 1500,



LUDWIG ROSELIUS

2, Juni 1874 — 15, Mai 1943
Griinder der Kaffee HAG, bulgarischer Generalkonsul,
Dr. h. c. der Universitiat Munster

Landlicher Vorfahrenschaft aus der alten Grafschaft Hoya entsprossen,
grindete Ludwig Roselius aus viterlichem KaffeegroBbhandelsgeschdft heraus
die Kaffee-Handelsgesellschaft (Kaffee HAG), in deren mustergliltigen An-
lagen unter Anwendung eines neuen Verfahrens ein iber alle Welt sich
verbreitender coffeinfreier Kaffee hergestellt wurde. Einer der letzten
grofen bremischen Kunstmézene, baute er aus den Ertrdgen seiner Wirt-
schaftsunternehmen die Bottcherstrafe als Sammelstdtte niederdeutschen
kulturellen Schaffens und Wirkens aus.
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faltiger Forschungs- und Sammelarbeiten. Aber vielleicht darf doch
der Versuch gemacht werden, angesichts eines der groBen Jubilden
Bremens auf die Bedeutung und den Wert, also auf die Notwendig-
keit der Sammlung, Katalogisierung und vielseitigen wissenschaft-
lichen Auswertung einer bremischen Unternehmer-Ikonographie hin-
zuweisen. Vielleicht darf sogar die Hoffnung ausgesprochen werden,
daB in der Hochstimmung dieser einzigartigen Feier der BeschluB
gefaBt werden moge, mit einer solchen Ikonographie zu beginnen
und ihren Fortgang finanziell zu sichern.

Es gibt einige sehr wertvolle Ansatzpunkte fiir ein solches Vor-
haben in Bremen: nicht allein Standbilder oder Plaketten, wie sie im
grofen Saale der im letzten Kriege zerstorten Borse waren, sondern
auch in Museen, in der Kunsthalle zumal und im Focke-Museum, in
anderen Sammlungen und offentlichen Gebduden eine ganze Reihe
leicht zugédnglicher wichtiger Portréts, dariiber hinaus in bremischem
Schrifttum manch weiteres Bild, desgleichen in Graphiksammlungen
und schlieBlich in den zahlreichen Firmengeschichten eine Fiille von
Portrdts, von denen nun allerdings viele in der Offentlichkeit kaum
bekannt sein diirften.

Zu jenen immer wieder abgebildeten Portrdts aus dem Kreise des
Norddeutschen Lloyd gehoéren etwa die von H. H. Meier und Criise-
mann bis zu Wiegand. Daneben ist an die anderen Reedereien zu
erinnern, an das Haus Seefahrt, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung
Schiffbriichiger, die gerade jetzt, zu ihrem hundertjdhrigen Bestehen,
mit einer Veroffentlichung hervorgetreten ist.

Weiter enthdlt allein schon die Geschichte des Bremer Vulkan?)
eine ganze Gruppe von Portrdts, die u. a. von J. Lange tiiber zwei
Raschen-Bilder, solche von Franz Schiitte und Bernhard Loose bis zu
drei Thyssen-Portréts reicht. Und weil wir beim ,Bremer Vulkan” mit
Vegesack zu tun haben, sei daran erinnert, daB hier um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts ein tiichtiger Portrdtmaler wirkte, Addig
Jaburg, wdhrend von seinem Bruder Oltmann?), dem Maler von
Schiffsbildern, nur einige von ihm stammende Portrats tiberliefert sind.
Das Heimatmuseum in Vegesack besitzt von beiden eine gute Samm-
lung.

%) Von Georg Bessell in: 150 Jahre Schiffbau in Vegesack, 1955.
1) Uber die beiden Briider vgl. Bremische Biographie des neunzehnten Jahr-
hunderts, 1912, S. 232,
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Es sei weiter erinnert an die Griinder und Besitzer von Schiffs-
ausriistungsfirmen und etwa der Tauwerkfabrik Geo. Gleistein, an
Schiffsmakler wie Dauelsberg, an die fithrenden Méanner von Produk-
tions- und Handelsfirmen, die mit zum Teil reichbebilderten Firmen-
geschichten an die Offentlichkeit getreten sind: etwa die Reis- und
Handels-Aktiengesellschaft, die Bremer Miihlen, Roselius, Textil- und
Tabakfirmen. Und es seien nicht vergessen der Verlag Schiinemann,
die Druckerei G. Hunckel, auch die von Hauschildt und die Buchhand-
lungen wie Arthur Geist, friher G. Winter. Es sei auch darauf hin-
gewiesen, daB Bremen in den von der Historischen Kommission fiir
Niedersachsen herausgegebenen Niedersédchsischen Lebensbildern?)
vorwiegend mit Beitrdgen aus seiner Handelswelt vertreten ist.
Jedem ist ein gut ausgesuchtes Portrat vorangestellt.

In den Schriften der erwdhnten und vieler anderer Firmen liegt ein
reiches Abbildungsmaterial, liegen mindestens Hinweise auf Portrats
seit dem 18. Jahrhundert und gelegentlich aus noch fritherer Zeit vor,
die man unbedingt als Portrédtgruppe zusammenfassen, katalogisieren
und, wo es angebracht erscheint, auch konservatorisch pflegen und
schlieBlich wissenschaftlich bearbeiten sollte.

Fiir die letztere Aufgabe nun gibt es mehrere Gesichtspunkte. Da-
bei handelt es sich in erster Linie naturgemdlB um die gemalte oder in
anderer Technik wiedergegebene Person. Wir wissen heute, daB sich
nicht allein die kiinstlerische Auffassung und Wiedergabe im Laufe
der Jahrhunderte gewandelt haben, sondern auch die Gesichter
(ganz zu schweigen von Haartracht, Kleidung, Haltung usw.). Portrat-
Reihen innerhalb einer Familie, auch innerhalb einer Berufsgruppe in
einer Stadt oder einem Staate lassen diesen Wandel auf der Grund-
schicht des Bleibenden deutlich erkennen, und der Historiker ist
imstande, seine Verkniipfung mit der allgemeinen historischen Ent-
wicklung aufzuspiiren und zu beschreiben. Nicht selten ist eine Person
mehrfach gemalt worden — im Abstande von einigen oder vielen
Jahren, nicht allein in der Jugend und in héherem Alter, sondern
auch in verschiedenen Phasen des beruflichen Erfolges und der
offentlichen Stellung und Bedeutung. Was die Biographie nur be-
schreibt, zeigt, erlautert, beweisen uns die Bilder. Vielfach gibt es
Portrdts von Ehepaaren und Familien iiber mehrere Generationen
hinweg, die im Bilde die Forschungsergebnisse der Genealogen vor-

5) In den vorliegenden fiinf Bdanden meist von Friedrich Priiser verfaft,
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weisen: das Verschmelzen und Zusammenwachsen aus mehreren und
vielen Blutstromen, Stammes- und Rassenwurzeln. Die Vorfahren der
Kaufleute, deren Bilder diesem Aufsatze beigegeben sind, stammen
samtlich aus der alten Grafschaft Hoya, einem bis auf den heutigen
Tag unverfdlschten Bauernlande, das schon in mittelalterlicher Zeit
die groe Wiege gewesen ist, aus der Bremens Biirgerblut aufgefrischt
wurde®). Das bremische Unternehmertum in Bildern — es erwiese
sich, stellte man sie sorgfdltig zusammen, deutlicher in seiner
Mischung von Bodenstindigkeit und ausgreifender Weltweite, als
eine schriftliche Darstellung erkennen lassen kann.

Die zweite Seite aber ware die kiinstlerische, die der Maler, die
zumeist aus Bremen, nicht selten jedoch auch aus anderen Gebieten
stammten und neue Kunstauffassungen an die Nordseekiiste trugen.

Nun stellt das Portrdt sehr hdufig nicht einfach eine Person in einer
allgemeinen oder besonderen Kleidung dar. Haufig, zu gewissen
Zeiten mehr als in anderen, zeigt das Bild noch weitere, bezeichnende,
erklarende, betonende oder unterscheidende Gegenstdnde. Ab-
gesehen davon, daB sich auch der Unternehmer mit seiner Frau,
seinen Kindern, dem Sohn als Nachfolger, dem Teilhaber oder wich-
tigsten Mitarbeiter, dem Erfinder portrdatieren lieB, wurde es im
19. Jahrhundert immer mehr tiblich, ein Symbol des Berufes — sozu-
sagen an Stelle des Adelswappens — hinzuzufiigen: eine Maschine,
einen Motor, ein Zahnrad. Derartiges Zubehor befand sich auf dem
Tisch oder in der Hand des Dargestellten; es stand neben ihm oder
lag zu seinen FiiBen: stets bildete es das Wahrzeichen des Erfolges,
wies es auf die Grundlage des Unternehmens, trug es die Uberliefe-
rung aus fritheren Jahrhunderten in die Gegenwart und dariiber hin-
aus. Die technikgeschichtliche Forschung hat nicht ganz selten darauf
hinweisen kénnen, daB ein solches Abbild den letzten vorhandenen
Beleg fiir ein frithes Erzeugnis bildet, von dem kein Originalstiick
erhalten geblieben ist: das Portrdit gewann so iiber den familien-,
unternehmer- und kunstgeschichtlichen Wert hinaus auch einen tech-
nikgeschichtlichen von zuweilen betrdchtlicher Bedeutung.

Dieser Bildtyp reicht in Bremen z. B. vom Stapellauf eines Schiffes,
etwa des Vollschiffes ,Uhland” auf der Langeschen Werft im Jahre

%) Vgl. Friedrich Priiser, Uber die Herkunft der mittelalterlichen Bevélkerung
Bremens, Zeitschr. d. Vereins f. Hamburg. Geschichte, Bd. 41 (1951), S. 125
bis 154 (Festschrift fiir Heinrich Reindke).
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1847, wie er auf dem Gemadlde in der bereits oben angefithrten Ge-
schichte der Werften Johann Lange, H. F. Ulrichs, Bremer Vulkan 7)
wiedergegeben ist, bis zu jenem ebenso eigenartigen wie historisch
lehrreichen Bild in diesem Buche ,150 Jahre Schiffbau in Vegesack”,
das eine Art Ubersicht {iber Johann Langes Leben bieten sollte: hat
er selbst es doch 1842 malen lassen und zweifellos veranlaBt, daB es
neben zwei Ansichten der Werft (die sonst kaum vorhanden waren),
dem SpantenriB eines Seeschiffes und den Portrdts des Chefs und
seiner Frau nicht weniger als 21 Bilder von Schiffen enthalt, die
Johann Lange gebaut hat. Kein Zweifel: dieses Bild, das eine ganze
Gemadldesammlung auf einer Leinwand bietet, enthilt einen schiff-
baugeschichtlich hochst aufschluBreichen und wertvollen Katalog der
Leistungen einer Werft in ihrer friithen Bliitezeit.

Es wadre nicht schwierig, auf die Bedeutung &hnlich wertvoller
Bilder fiir eine Ikonographie des bremischen Unternehmertums hinzu-
weisen. Doch scheint es hier, in einer knappen Skizze, richtiger, noch
eine andere Seite zu erwdhnen: den Unternehmer in seinem Arbeits-
oder Wohnraum, vor seinem Wohnhaus, in seinem Garten oder Park.
G. Grundmann hat in der ,Tradition” 1965 einen sozial- wie kunst-
und architekturgeschichtlich gleichermaBen erwédhnenswerten und
bedeutsamen Beitrag tber die Unternehmervillen und -schldsser in
Schlesien veroéffentlicht. Irmgard Wirth ist auf diesen Fragenkreis in
ihren beiden gldanzenden Banden ,Die Bauwerke und Kunstdenkmadler
in Berlin" eingegangen und wird die dort gemachte Bemerkung
gleichfalls in einem Aufsatz fiir die ,Tradition” im einzelnen darstellen
und vertiefen. Auf &hnliche Publikationen iiber Hamburg braucht
nicht im einzelnen hingewiesen zu werden. Bei Bremen mag man hier
an das entzlickende Buch von Gustav Brandes ,Aus den Géarten einer
alten Hansestadt” denken, auch an die hervorragenden Lichtbilder,
die Arthur Rieks dazu beigesteuert hat 8).

DaB wir das Werkstatt-Intérieur der Unternehmer seit dem 16. Jahr-
hundert bis in die Gegenwart am besten nicht aus Beschreibungen
sondern aus Gemadlden kennen, ist bekannt: erinnert sei nur erneut
an Georg Gisze, auch an Berend Roosen aus Hamburg, an den Reeder-

7) Vgl. S. 393.

f) Aus den Garten einer alten Hansestadt. Mit Lichtbildern von Arthur
Rieks. — Abhandl. u. Vortridge der Bremer Wissenschaftl. Gesellsch., Bd. 13,
H. 1/2, Bremen 1939. Auch als Sonderschrift erschienen,
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und Werftbesitzer F. C. Lohrs an seinem Schreibtisch mit dem Blick
auf Werft, Miihle und Hafen, an den Berliner GroBkaufmann Kom-
merzienrat Jos. Liebermann.

Aber diese Portrdts, die den Unternehmer im unmittelbaren ge-
schéftlichen Milieu zeigen, bilden doch, so wichtig sie fiir die For-
schung sind und so wenig dieser Wert bisher angemessen bertick-
sichtigt worden ist, nur den Anfang. Der niachste Schritt fiihrt in das
stadtische Wohnhaus, das Landhaus, selbst in das SchloB. Auch in
Bremen wire es nicht schwer, eine Anzahl von Bildern zusammenzu-
stellen, die in diesen Zusammenhang gehéren und zugleich den Ge-
schmack, den Wohnstil, Wohlstand und Reichtum, Zuridkhaltung und
Prachtentfaltung, Uberlieferung und Zeitgeist, Individualismus und
Kollektivismus der Bewohner und Besitzer zum Ausdruck bringen.
Vom Bau- und Kunstgeschichtlichen her haben die verschiedenen
Inventar-Werke von Rudolf Stein hier gute Vorarbeit geleistet 9);
es ware der Miihe wert, das Personengeschichtliche hier noch weiter
ZU erganzen.

Das Leben selbst der tdtigsten Unternehmer erfiillte sich nie ganz
in der Arbeit; ihre Persénlichkeit formte nicht allein das Werk, sie
fand ihren Ausdruck nicht nur in der Firma, sondern auch in Gesicht,
Kleidung und Haltung des Dargestellten, in seinem heimischen
Milieu vom Haus bis zum einzelnen Méobelstiick, ja, bis zu seinem
Portrét, dessen Maler er selbst sich wahlte. Eigenartigerweise ist bei
den Aufsditzen und Bilichern iiber diesen Themenkreis Bremen als
Beispiel nie herangezogen worden: Berlin natiirlich, Hamburg selbst-
verstandlich und ebenso die Unternehmer der wichtigsten west-,
stidwest- und siiddeutschen Gebiete; aber Bremen wurde iibergangen.
Das liegt gewiB weder an einer Abneigung der Forscher noch gar
daran, daB es in Bremen kein Material fiir solche Studien gabe. Es
beruht vielmehr ausschlieBlich darauf, daB dieses verstreute Material
niemals zusammengestellt, katalogisiert, unter den Hauptgesichts-
punkten geordnet — daB es schlieBlich eben nicht bekannt gemacht
worden ist.

Zweifellos aber wére es eine lohnende, sachlich wie zeitlich tiber-
schaubare Aufgabe fiir eine Gruppe, die aus mindestens einem Heimat-

%) Als letzterschienenes: Klassizismus und Romantik in der Baukunst Bre-
mens, II: Die Vorstadte und die Stadt-Landgiiter, Vegesack und Bremer-
haven. Bremen 1965,



398 Wilhelm Treue

geschichtler, einem Kunsthistoriker, einem Firmenhistoriker und
einem Sozialhistoriker bestehen sollte, eine solche Ikonographie zu-
sammenzustellen und auch mit ihrer wissenschaftlichen Auswertung
zu beginnen. Hier konnte tatséchlich eine fiir andere Gebiete in der
Bundesrepublik anregende Pionierarbeit geleistet werden, die oben-
drein an einer bescheidenen Stelle mit in das wissenschaftliche Fun-
dament der ,Universitdt zu Bremen" eingebaut werden konnte.






B

saed sl = sms










	Vorderdeckel
	[Seite]
	[Seite]

	Titelblatt
	[Seite]
	[Seite]

	Der Inhalt
	[Seite]
	[Seite]

	Die bremische Fleute "Die neue Carlsborg"
	[Seite]
	[Seite]

	Geleitwort
	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4

	I. Das älteste Bremer Marktprivileg: Die Arnolf-Urkunde vom Jahre 888, Zur Geschichte ihrer Kritik / Von Richard Drögereit
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	[Seite]

	II. Die Bremer Markturkunden von 888 und 965 und die ottonische Marktrechtsentwicklung / Von Heinrich Büttner
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28

	III. Neue Beiträge zum Fund der Bremer Kogge
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32
	Illustrationen
	[Seite]
	[Seite]

	Seite 33
	Seite 34
	Seite 35
	Seite 36
	Seite 37
	Seite 38
	Seite 39
	Seite 40
	Illustrationen
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	Seite 41
	Seite 42
	Seite 43
	Seite 44
	Seite 45
	Seite 46
	Seite 47
	Seite 48
	Seite 49
	Seite 50
	Seite 51
	Seite 52
	Seite 53
	Seite 54
	Seite 55
	Seite 56
	Seite 57
	Seite 58
	Seite 59
	Seite 60
	Seite 61
	Seite 62
	Seite 63
	Seite 64
	Seite 65
	Seite 66
	Seite 67
	Seite 68
	Seite 69
	Seite 70
	Seite 71
	Seite 72

	IV. Die Rechtszeichen der europäischen Schiffe im Mittelalter. I. Teil: Die Rechtszeichen der vorheraldischen Zeit / Von Hans Horstmann
	Seite 73
	Seite 74
	Seite 75
	Seite 76
	Seite 77
	Seite 78
	Seite 79
	Seite 80
	Illustrationen
	[Seite]
	[Seite]

	Seite 81
	Seite 82
	Seite 83
	Seite 84
	Seite 85
	Seite 86
	Seite 87
	Seite 88
	Seite 89
	Seite 90
	Seite 91
	Seite 92
	Seite 93
	Seite 94
	Seite 95
	Seite 96
	Illustrationen
	[Seite]
	[Seite]

	Seite 97
	Seite 98
	Seite 99
	Seite 100
	Seite 101
	Seite 102
	Seite 103
	Seite 104
	Seite 105
	Seite 106
	Seite 107
	Seite 108
	Seite 109
	Seite 110
	Seite 111
	Seite 112
	Seite 113
	Seite 114
	Seite 115
	Seite 116
	Seite 117
	Seite 118
	Seite 119
	Seite 120
	Seite 121
	Seite 122
	Seite 123
	Seite 124
	Seite 125
	Seite 126
	Seite 127
	Seite 128
	Seite 129
	Seite 130
	Seite 131
	Seite 132
	Seite 133
	Seite 134

	V. Bremer Silbermarken als Zahlungsmittel im Spätmittelalter / Von Rudolf Dehnke
	Seite 135
	Seite 136
	Seite 137
	Seite 138
	Seite 139
	Seite 140
	Seite 141
	Seite 142
	Seite 143
	Seite 144
	Seite 145
	Seite 146
	Seite 147
	Seite 148
	Seite 149
	Seite 150
	Seite 151
	Seite 152
	Seite 153
	Seite 154
	Seite 155
	Seite 156
	Seite 157
	Seite 158
	Seite 159
	Seite 160
	Illustrationen
	[Seite]
	[Seite]

	Seite 161
	Seite 162
	Seite 163
	Seite 164
	Seite 165
	Seite 166
	Seite 167
	Seite 168
	Seite 169
	Seite 170
	Seite 171
	Seite 172
	Seite 173
	Seite 174
	Seite 175
	Seite 176
	Illustrationen
	[Seite]
	[Seite]

	Seite 177
	Seite 178
	Seite 179
	Seite 180
	Seite 181
	Seite 182
	Seite 183
	Seite 184
	Seite 185
	Seite 186
	Seite 187
	Seite 188
	Seite 189
	Seite 190
	Seite 191
	Seite 192
	Seite 193
	Seite 194
	Seite 195
	Seite 196
	Seite 197
	Seite 198
	Seite 199
	Seite 200
	Seite 201
	Seite 202
	Seite 203
	Seite 204
	Seite 205
	Seite 206
	Seite 207
	Tabelle
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]


	VI. Die bremischen Grönlandfahrten und ihr Einfluß auf die bremische Wirtschaft / Von Hans-Rudolf Meyer
	Seite 221
	Seite 222
	Seite 223
	Seite 224
	Seite 225
	Seite 226
	Seite 227
	Seite 228
	Seite 229
	Seite 230
	Seite 231
	Seite 232
	Seite 233
	Seite 234
	Seite 235
	Seite 236
	Seite 237
	Seite 238
	Seite 239
	Seite 240
	Seite 241
	Seite 242
	Seite 243
	Seite 244
	Seite 245
	Seite 246
	Seite 247
	Seite 248
	Seite 249
	Seite 250
	Seite 251
	Seite 252
	Seite 253
	Seite 254
	Seite 255
	Seite 256
	Illustrationen
	[Seite]
	[Seite]

	Seite 257
	Seite 258
	Seite 259
	Seite 260
	Seite 261
	Seite 262
	Seite 263
	Seite 264
	Seite 265
	Seite 266
	Seite 267
	Seite 268
	Seite 269
	Seite 270
	Seite 271
	Seite 272
	Seite 273
	Seite 274
	Seite 275
	Seite 276
	Seite 277
	Seite 278
	Seite 279
	Seite 280
	Seite 281
	Seite 282
	Seite 283
	Seite 284
	Seite 285
	Seite 286

	VII. Aus den Anfängen bremischen Welthandels: Instruktionen für den Ostasienfahrer "Asia" / von Dieter Glade
	Seite 287
	Seite 288
	Seite 289
	Seite 290
	Seite 291
	Seite 292
	Seite 293
	Seite 294

	VIII. Bremer im Fernen Osten. Auswanderungen und Reisen, festgestellt aus den Bürgerrechtsakten des Bremischen Staatsarchivs / Von Dieter Glade
	Seite 295
	Seite 296
	Seite 297
	Seite 298
	Seite 299
	Seite 300
	Seite 301
	Seite 302

	IX. Die Bedeutung Bremens für die frühen deutsch-japanischen Beziehungen / Von Georg Kerst
	Seite 303
	Seite 304
	Seite 305
	Seite 306
	Seite 307
	Seite 308
	Seite 309
	Seite 310
	Seite 311
	Seite 312
	Illustrationen
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	Seite 313
	Seite 314
	Seite 315
	Seite 316
	Seite 317
	Seite 318
	Seite 319
	Seite 320
	Seite 321
	Seite 322
	Seite 323
	Seite 324

	X. Bremer Kaufleute im Norden Brasiliens / Von Hermann Kellenbenz
	Seite 325
	Seite 326
	Seite 327
	Seite 328
	Seite 329
	Seite 330
	Seite 331
	Seite 332
	Seite 333
	Seite 334
	Seite 335
	Seite 336

	XI. Gustav Schwab 1822-1880. Ein deutschamerikanischer Unternehmer / Von Alfred Vagts
	Seite 337
	Seite 338
	Seite 339
	Seite 340
	Seite 341
	Seite 342
	Seite 343
	Seite 344
	Seite 345
	Seite 346
	Seite 347
	Seite 348
	Seite 349
	Seite 350
	Seite 351
	Seite 352
	Seite 353
	Seite 354
	Seite 355
	Seite 356
	Seite 357
	Seite 358
	Seite 359
	Seite 360

	XII. Bremen im Wandel der Weltwirtschaft / Von Alfred Jacobs
	Seite 361
	Seite 362
	Seite 363
	Seite 364
	Seite 365
	Seite 366
	Seite 367
	Seite 368
	Seite 369
	Seite 370
	Seite 371
	Seite 372
	Seite 373
	[Seite]

	XIII. Die Gedenkmünze zum hundertjährigen Bestehen Bremerhavens / Von Horst Gnettner
	Seite 375
	Seite 376
	Illustrationen
	[Seite]
	[Seite]

	Seite 377
	Seite 378
	Seite 379
	Seite 380
	Seite 381
	[Seite]

	XIV. Donnerstag - Schiffssonntag / Von Arnold Rehm
	Seite 383
	Seite 384
	Seite 385
	Seite 386
	Seite 387
	Seite 388
	Seite 389
	Seite 390

	XV. Porträts bremischer Kaufleute. Gedanken über eine bremische Unternehmer-Ikonographie / Von Wilhelm Treue
	Seite 391
	Seite 392
	Illustrationen
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	Seite 393
	Seite 394
	Seite 395
	Seite 396
	Seite 397
	Seite 398
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	Rückdeckel
	[Seite]


